
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Anhänge: Teil 1 Bedarfsanalysen 

Abschlussbericht der Arbeitsgruppen im Rahmen 
der Kitarechtsreform in der 7. Legislatur 



Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................. 2 

Anhang 1 Bedarfsanalysen ................................................................................................... 4 

AG 1 ...................................................................................................................................... 5 

2. Sitzung ........................................................................................................................... 6 

3. Sitzung ..........................................................................................................................12 

4. Sitzung ..........................................................................................................................18 

5. Sitzung ..........................................................................................................................24 

6. Sitzung ..........................................................................................................................29 

7. Sitzung ..........................................................................................................................34 

8. Sitzung ..........................................................................................................................40 

9. Sitzung ..........................................................................................................................51 

10. Sitzung ........................................................................................................................62 

11. Sitzung ........................................................................................................................76 

12. Sitzung ........................................................................................................................94 

AG 2 ................................................................................................................................... 109 

2. Sitzung ........................................................................................................................ 110 

3. Sitzung ........................................................................................................................ 130 

4. Sitzung ........................................................................................................................ 168 

6. Sitzung ........................................................................................................................ 183 

7. Sitzung ........................................................................................................................ 204 

8. Sitzung ........................................................................................................................ 215 

AG 3 ................................................................................................................................... 230 

2. Sitzung ........................................................................................................................ 231 

3. Sitzung ........................................................................................................................ 237 

5. Sitzung ........................................................................................................................ 245 

6. Sitzung ........................................................................................................................ 254 

7. Sitzung ........................................................................................................................ 265 

9. Sitzung ........................................................................................................................ 281 

AG 4 ................................................................................................................................... 307 

2. Sitzung ........................................................................................................................ 308 

3. Sitzung ........................................................................................................................ 315 

4. Sitzung ........................................................................................................................ 337 

5. Sitzung ........................................................................................................................ 342 

10. Sitzung ...................................................................................................................... 376 

AG 5 ................................................................................................................................... 385 

3. Sitzung ........................................................................................................................ 386 

4. Sitzung ........................................................................................................................ 391 

5. Sitzung ........................................................................................................................ 394 



Inhaltsverzeichnis 

6. Sitzung ........................................................................................................................ 401 

7. Sitzung ........................................................................................................................ 407 

8. Sitzung ........................................................................................................................ 420 

9. Sitzung ........................................................................................................................ 430 

10. Sitzung ...................................................................................................................... 442 

AG 6 ................................................................................................................................... 453 

3. Sitzung ........................................................................................................................ 454 

4. Sitzung ........................................................................................................................ 461 

5. Sitzung ........................................................................................................................ 472 

6. Sitzung ........................................................................................................................ 477 

8. Sitzung ........................................................................................................................ 481 

9. Sitzung ........................................................................................................................ 484 

 



Anhang 1 Bedarfsanalysen 

Anhang 1 Bedarfsanalysen 



2. Sitzung 

AG 1 



2. Sitzung 

2. Sitzung 
Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsan-
spruch, Zuständig-
keiten…  
 
Analyse unter Be-
rücksichtigung der 
 

- rechtlichen 
Perspektive 

 
- fachlichen 

Perspektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträ-

gerperspek-
tive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Verhältnis Verein-
barkeit Familie / Be-
ruf zu Wohl und Ent-
wicklung der Kinder 

§ 1 Abs. 1: Gewährleistung von Verein-
barkeit Familie und Beruf einerseits, 
Wohl und Entwicklung der Kinder ander-
seits. Diskussion zur jeweiligen Bedeu-
tung, Gewichtung und Gegensätzlich-
keit. 

Ausdrückl. Rangfolge einführen / § 22 Abs. 
2 SGB VIII übernehmen?  
Votum, dass ein Gegensatz zwischen Kin-
deswohl und Vereinbarkeit Fam/Beruf nicht 
herausgestellt wird. 

Einhelliges Votum: Wohl des 
Kindes hervorheben bzw. zuerst 
nennen, Grundlage § 22 Abs. 2 
SGB VIII 
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„Gewährleistung“ überwiegend kritisch 
diskutiert. Vergleich § 22 Abs. 2 SGB: Nr. 
1 Entwicklung Kind, Nr. 2 und 3: Fam. 
unterstützen und Eltern, dabei helfen, Er-
werbstätigk. zu vereinbaren.  
 

„Gewährleistung“ ändern zugunsten „för-
dern“, „helfen“, „unterstützen“ 
 
 

 
Klarstellung: Bezogen auf den 
Rechtsanspruch/ Kindeswohl 
bleibt die „Gewährleistung“ er-
halten (zm Rechtsanspruch ver-
tieft 3.Sitzung) 
 

Frühkindliche Bil-
dung 

§ 2 Begriffsbestimmungen: 
- Allgemein: Begriffe im Rahmen 

eines Grundsatz-§ im KitaG aktu-
alisieren. Frühkindliche Bil-
dung voranstellen, Definitionen 
in Anlehnung der Landesregelun-
gen NRW (§ 15 KiBiZ), M-V und 
Berlin umfangreicher/zeitgemä-
ßer formulieren 

- Absatz 1 Satz 1: „Erziehung, Bil-
dung, Betreuung“ -Diskussion 
zum „Bildungs-/Erziehungsbe-
griff“ als umfassenden Bildungs-
begriff und unter dem Aspekt Per-
spektive Kind, individuelle Selbst-
bildung, Potentiale herausfinden 
im Gegensatz zu gesellschaftl. 
Anforderungen (Schule, Berufs-
leben).  

 
 
 
 
 
 

- Formulierungen angelehnt an § 1 Ki-
föG M-V 
Abs. 1 bis 3 und 

- § 15 KiBiz – explizite Überschrift: 
„Frükindl. Bildung“  

 

 
 
 
 

- Frühkindl. Bildung: Her-
vorgehobene Position im 
Gesetz/ Abgrenzung 
zum schulischen Bil-
dungsbegriff 

- Insbesondere § 15 KiBiZ 
wird als gut formulierte 
und alle Aspekte berück-
sichtigende Norm gewer-
tet  

Hort § 2 Begriffsbestimmungen: 
Abs.1: Hort im Blick auf Ganztagbetreu-
ung erhalten und ausbauen (ausdrückli-
cher definieren? / Aufgabenabgrenzung 
und Übergang zur Schule) 
 

 
- Vorschlag Def. „sozialpädagogische 

Bildungseinrichtung“ (vgl. KitaföG 
Berlin) 
 

 

 
- Bildungsauftrag Hort ab-

grenzen zur Schule 
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Versorgungsauftrag § 2 Begriffsbestimmungen: 
Abs. 1 S.1/ § 3 Abs. 1.: Versorgungs-
auftrag, vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 7 „gesunde 
Ernährung und Versorgung gewährleis-
ten“ 
Diskussion, was gemeint ist, welche Ver-
sorgungsqualität gewünscht ist und ob 
diese gewährleistet werden soll.  

Der Versorgungsauftrag muss näher 
konkretisiert werden, damit klar ist, wel-
che Leistungen geschuldet werden. 
Ernährung ist auch Teil des Bildungsauf-
trags und des Konzepts der Einrichtung 
- insofern Trägerautonomie/ Wahlrecht 
Eltern, jedoch Gewährleistung einer ge-
sunden Grundversorgung  - Vorschlag: § 
11 II KiföG M-V: „Integraler Bestandteil 
des Leistungsangebotes der Kinderta-
geseinrichtungen ist eine vollwertige und 
gesunde Verpflegung von Kin-
dern…während der gesamten Betreu-
ungszeit. Diese soll sich an den gelten-
den Standards der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung orientieren. 

Die Ernährung ist Teil der päda-
gogischen Arbeit. Es ist eine Un-
gleichbehandlung der Kinder zu 
vermeiden. Gesunde Ernährung 
ist zu konkretisieren mit Verweis 
auf Standards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung  

Kindertagesstätte § 3 Abs. 1 S. 1 
- Bildungsauftrag: 

Vgl. oben § 2 Begriffsbestimmun-
gen – Stellung im Gesetz- einlei-
tend ganz oben und als geson-
derter §? 

 

 Definition als Bildungseinrichtung  

Geschlechtergerech-
tigkeit 

§ 3 Abs. 2 Nr.5 (bzw. neue Ziffer) 
Geschlechtergerechtigkeit (Diversität 
der Geschlechter) aufnehmen (§ 9 SGB 
VIII) 
 

 Grundsätzl. Befürwortung 

Inklusion § 3 Abs. 2 Nr. 6 (§ 12) Inklusion bei Grundsätzen in einem einlei-
tenden § im Zusammenhang Bildungsbe-
griff/Rechtsanspruch? aufnehmen 

Grundsätzl. Befürwortung An-
spruch auf individuelle Förde-
rung zu regeln 
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§ 1 Abs. 1- 3 KiföG M-V: 

(1) Die Kindertagesförderung hat die individuelle Förderung der Entwicklung eines jeden Kindes und dessen Erziehung zu einer eigenverantwortli-

chen gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zum Ziel. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuallererst ihnen 

obliegende Pflicht. Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege unterstützen und ergänzen den Förderauftrag gegenüber allen Kindern. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern trägt nach Maßgabe dieses Gesetzes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. 

(2) Die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflegeerfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifi-

schen Bildungs-, Erziehungs-und Betreuungsauftrag entsprechend der grundgesetzlich verankerten Werteordnung. Die Kindertagesförderung hat 

die individuelle Förderung der Kinder unter Berücksichtigung sozialer sowie sozialräumlicher Gegebenheiten zum Ziel. 

(3) Die individuelle Förderung aller Kinder hat sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Ent-

wicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen der Eltern zu orientieren. Kinder sollen über den Familienrahmenhinaus dabei unterstützt 

werden, 

ergänzen um die Vorgaben nach §§ 1, 4, 
8 BTHG -  Inklusion, 

KitaG enthält keine ausreichenden 
rechtl. Rahmenbeding. 
 

 § 6 genauere Def. Von Eltern, Erzie-
hungsberechtigte? 
 

  

Kinderrechte Kinderrechte 
UN-Kinderrechtskonvention, § 22 SGB 
VIII,  
§ 6 KitaG ?: Beteiligungsrechte Kinder 
 

§ 23 KitaföG M-V- § ausschließl. zu Mitwir-
kungsrechte Kinder 

Aufnahme der Kinderrechte (un-
ter Verweis auf die UN-Kinder-
rechtskonvention) 
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1. aktuelle und zukünftige Lebensanforderungen sowie weitere Bildungsverläufe erfolgreich zu bewältigen, 

2. die Befähigung zu erlangen, ein Leben lang zu lernen und 

3. verantwortlich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die individuelle Förderung soll insbesondere Benachteiligungen entgegenwirken, 

die der Chancengerechtigkeit beim Eintritt in die Schule entgegenstehen. 

 § 15 Kibiz (NRW) Frühkindliche Bildung 

(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umgebung auf der Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein 

konstruktiver Prozess, bei der Selbstbildung durch unmittelbare Wahrnehmung und aktives, experimentierendes Handeln einerseits und Einfluss der 

Umgebung andererseits im wechselseitigen Verhältnis zueinanderstehen. Bildung wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenstän-

digen Persönlichkeit und den Erwerb seiner sozialen Kompetenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 7 der Verfas-sung für das Land Nordrhein-

Westfalen genannten Grundsätze zu fördern. 

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre Bildungsangebote so, dass die individuellen Belange und die unterschied-

lichen Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien Berücksichtigung finden. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die Kinder neben 

Wissen und Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen entwickeln beziehungsweise weiterentwickeln. Das pädagogische Personal in 

Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess einbringen, welche Mög-

lichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie zeigen und stimmt sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine 

anregungsreiche Umgebung, die jedem Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf seine Weise 

umzugehen. Es trägt Verantwortung für die Gestaltung von freien und altersgerechten Spielerfahrungen, die Kinder in ihrer Lernfreude und Lernmo-

tivation unterstützen, sich aktiv und intensiv mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander zu setzen. Das Personal beachtet dabei, dass verlässliche 

Bindung, Vertrauen und emotionale Sicherheit den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen. 
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(3) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bieten auf Basis der Eigenaktivität des Kindes und orientiert an seinem Alltag vielfältige 

Bildungsmöglichkeiten, die die motorische, sensorische, emotionale, ästhetische, kognitive, kreative, soziale und sprachliche Entwicklung des Kin-

des ganzheitlich fördern und die Begegnung und Auseinandersetzung mit anderen Menschen einschließen. Wesentlicher Ausgangspunkt für die 

Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind die Stärken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes. 

 (4) Das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung verbindet gemeinsame Bildung und Erziehung aller Kinder mit individueller Förderung. 

Es leistet einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft und zum Ausgleich 

individueller und sozialer Benachteiligungen. 

 (5) Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle Kinder sich in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, 

positive Beziehungen aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und in ihrer interkulturellen Kompetenz gestärkt 

werden. 
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3. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsan-
spruch, Zuständig-
keiten…  
 
Analyse unter Be-
rücksichtigung der 
 
- rechtlichen 
Perspektive 
 
- fachlichen 
Perspektive 
 
- Kostenträ-
gerperspektive 
 
- Leistungs-
trägerperspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Versorgungsan-
spruch/-auftrag, 
Fortsetzung 

§ 1 Abs. 2 S. 1 (§ 3 Abs. 1 S. 1):  
- Versorgungsanspruch als Thema 
von AG 1 und AG 2 
 

 
- Es wird klagestellt, dass AG 1 das „ob“ des 
Anspruchs, die Stellung im Gesetz sowie 
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- Versorgung in Bezug auf den Um-
fang: 
In der letzten Sitzung wurde haupt-
sächlich die Essensversorgung the-
matisiert. Es bleibt die Frage welcher 
Umfang der Versorgungs-auftrag ha-
ben soll. Dies wird unter dem Stich-
wort Gesundheits-schutz sowie Pfle-
gematerial erörtert (welche Windel-
marken, welcher Sonnenschutz). Ei-
nerseits gibt es sehr vielfältige indivi-
duelle Bedürfnisse aufgrund von Al-
lergien, Elternwünsche und nicht zu-
letzt organisatorische und finanzielle 
Argumente, die dagegen sprechen, 
dass Kita eine umfassende Versor-
gung gewährleisten kann. Anderer-
seits wird darauf verwiesen, dass das 
Personal üblicherweise nicht alle Kin-
der mit denselben Pflegeprodukten 
behandelt und durchaus auf einzelne 
Bedürfnisse eingeht. 
 
 
 
 

die Definition behandelt – AG 2 klärt die Auf-
gaben, die mit dem Versorgungsanspruch 
verbunden sind. 
 
- Die Ansprüche des Kindes sollen bestim-
mend für die Versorgung sein. 
 
-Die Kita könnte eine Grundversorgung an 
Pflegematerialien für den Gesundheits-
schutz gewährleisten. Bei besonderen Be-
dürfnissen im Einzelfall und der Anschaf-
fung spezieller Produkte, die z.B. wegen ei-
ner Krankheit erforderlich sind, sind die El-
tern zuständig.  Ein über der Grundversor-
gung liegender individueller Bedarf ist nicht 
von der Kita zu gewährleisten. 

o Verpflegung ist unbedingt klarer zu 
definieren, (AG2) 

o Gesundheitsschutz heißt dann auch 
Grundausstattung an Sonnen-
creme, Taschentücher, Windeln, 
Pflege; wir müssen auch davon aus-
gehen, dass wir mit Pandemien le-
ben müssen, daher auch sichern, 
dass Kitas damit leben (Pflegeaus-
stattung) 

 
 
 
- Hinweis an betreffende AGs 2, 4, 6 
 

 
 
- Der Versorgungsanspruch soll ne-
ben der gesunden Ernährung auf 
Grundlage der Standards der Dt. 
Gesellschaft für Ernährung eine 
Grundversorgung an Pflegeausstat-
tung umfassen, die den Gesund-
heitsschutz der Kinder gewährleis-
tet. D.h.  Versorgungsauftrag und 
Gesundheitsschutz sollen bei den 
allgemeinen Zielen/Auftrag mitei-
nander verbunden werden. 
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- Die Ausgestaltung und die Qualität 
des Versorgungsanspruchs hat Aus-
wirkungen auf die Qualifizierung des 
Personals. 
 
- Welche Auswirkungen gibt es, wenn 
die Grundversorgung nicht in An-
spruch genommen wird. 

 

Rechtsanspruch 
Zuständigkeit für die 
Erteilung 

§ 1 
Gegen wen richtet sich der Rechtsan-
spruch? 
Hier wird schnell das Verhältnis von 
Gemeinden und Landkreisen und die 
Rolle der Kommune angesprochen. 
Als problematisch wird teilweise das 
Innenverhältnis zwischen Landkreis 
und Gemeinden gesehen, z.B. wenn 
die Kommune keine Kita plant, ob-
wohl Bedarf vorhanden ist.  
Außerdem wird das Verhältnis freier 
Träger und Kommune teilweise als 
nicht gleichberechtigt wahrgenom-
men, wenn z.B. Gemeinden Grund-
stücke und Gebäude nicht oder unsa-
niert zur Verfügung stellen. 
 
- Wenn der Rechtsanspruch nicht 

erfüllt wird, dann ist er gegenüber 
dem Landkreis/kreisfreier Stadt 
einklagbar 

 
- Es gibt die Ansicht, dass im SGB VIII die 
Gemeinden nicht erwähnt werden und da-
her die Zuständigkeit grundsätzlich beim 
örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe bleiben 
soll. 
 
- Daneben wird die Forderung formuliert, 
die Gemeinde stärker in die Verantwortung 
zu nehmen mit dem Argument, Kinderta-
ges-betreuung ist kommunale Selbstver-
waltungsaufgabe. 
 
- Der öTöJH sollte in der Lage sein, im Be-
darfsfall Einrichtungen/Angebote auszu-
schreiben. 
 
- Es wird darauf hingewiesen, dass Land-
kreise im Einzelfall selbst Kita-Träger sind – 
Modell für Bbg? 
 

 
- Die Zuständigkeiten sollen in der 
Sitzung am 6.11. weiter vertieft wer-
den. Grundsätzlich sollte die Zu-
ständigkeit beim örtl. Tr. verbleiben. 
Dieser benötigt aber eine Befugnis, 
die kreisangehörige Kommune in 
die Verantwortung (Verpflichtung 
zur Mitwirkung) zu nehmen.  Wer 
bescheidet, kann in dem Kontext 
noch geklärt werden (i.V.m. Frage 
der Daseinsvorsorge) 
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o zielt auf Binnenverhältnis 
öTöJH & kreisangehörige 
Kommune 

o Landkreise stoßen damit 
an ihre Grenzen 

- Kollision mit der Frage der Bereit-
stellung von Grundstück und Ge-
bäude durch kreisangehörige Ge-
meinde wird identifiziert. 

 
 
 
 
 
 

- Die Verpflichtung der Gemeinde 
nach § 16 Abs. 3 S. 1 KitaG Grund-
stück und Gebäude zur Verfügung 
zu stellen und Frage der kreisange-
hörigen Gemeinden als Teil der Fi-
nanzierungsgemeinschaft sind Fi-
nanzierungsfragen für AG 6. 

Rechtsanspruch 
Anspruchsberech-
tigte 

 
- Kinder sind die Leistungs- und 
Rechtsanspruchsberechtigten 
 
§ 1, § 86 SGB VIII 
- Der gewöhnliche Aufenthalt der Per-
sonensorgeberechtigten ist maßgeb-
lich  
- Es werden die Möglichkeiten erör-
tert, ob Kinder, deren Eltern in Bbg 
beruflich tätig sind, anspruchsberech-
tigt sein können – grenzüberschrei-
tende Betreuung. Beispiel: Polnische 
Eltern arbeiten in Bbg, Kinder könnten 
in der Zeit Betriebskita besuchen. § 
86 Abs. 1 SGB VIII stellt auf den ge-
wöhnlichen Aufenthalt der Eltern ab. 
Auslegung „gewöhnlicher Aufenthalt“, 
gibt es europarechtl. Vorgaben und 
können Ausnahmen mit Finanzie-
rungsvorbehalt zugelassen werden? 
- Der Staatsvertrag mit Berlin wird kri-
tisiert.  

 
Es ist allgemeiner Konsens, dass Ausnah-
meregelungen zum gewöhnlichen Aufent-
halt iSd Wohnorts von Eltern nicht ausge-
schlossen sind, sofern dies rechtlich zuläs-
sig ist. 
 
- Dabei sollten folgende Problematiken/ 

Konstellationen geschärft werden, die 
es (im Komplex?) zu regeln gilt:  

o Bei Kinder in stationären HzE 
(z.B. in kleinen Orten) derzeit Fi-
nanzierung durch öTöJH nah 
Standort der Einrichtung und 
nicht danach wo Eltern herkom-
men 

o Lösung für Randkommunen 
(z.B. Polen oder Sachsen-An-
halt) z.B. durch Kooperations-
verträge)  

o In beiden Konstellationen Diffe-
renz zwischen RA und „Parame-
ter für Finanzierung“ 

o Bei geflüchteten Kindern: Ge-
wöhnliches Aufenthaltsrecht i.V. 

 
 
 
 
 
- Anregung für juristische Prüfung 

(z.B. KWI oder Uni Potsdam) 
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- Es fehlen allgemein Regelungen bei 
Aufenthalt in Brandenburg (z.B. Stu-
denten, Auszubildende). 
- Bei Kindern in stationären HzE 
kommt es nicht auf den Aufenthalt der 
Eltern an, sondern örtl. zuständig ist 
der öTdöJH in dem Kreis der Einrich-
tung. 
 

mit § 86 Abs. 7 SGB VIII und 
i.V.m. § 30 SGB I 

o Auch Student*innen und Auszu-
bildende im Komplex mitregeln 

- Konstellationen verweisen auf mögliche 
Diskrepanz zwischen RA und „Parame-
ter für Finanzierung“ (Hinweis an AG 6) 

 
 
 

Rechtsanspruch 
Inhalt / Umfang 

§ 1 
- Welchen Umfang soll der Mindest-
rechtsanspruch haben- 6 h wie bis-
her?  
- Erweiterter Rechtsanspruch: Die 
Aufzählung von Regelbeispielen, was 
„familiäre Situation“ bedeutet (vgl. § 1 
Abs. 2 S.2) ist hilfreich, aber nicht voll-
ständig. Es wird vorgetragen, dass 
sich die Bean-tragung des erweiterten 
Rechtsanspruchs teilweise aufwendig 
und uneinheitlich darstellt. 
Hinsichtlich des max. Umfangs wird 
auf eine Studie der Bertels-mann-Stif-
tung verwiesen, wonach untersucht 
wurde, ob das Kindeswohl bei über 9h 
Betreuung gewährleistet ist. 
 
-Hort: Für die Ferienzeiten besteht bei 
grundsätzlich 4 h eine Regelungslü-

 
Folgende Modelle werden diskutiert: 
 
A) Mindestanspruch 4 h  [Einzelvorschlag] 
B) Möglichkeit eines Anspruchskorridors 
(z.B. von 5-7 h) [Minderheitenvorschlag]  

- allerdings sind hier die Vorteile 
nicht ganz klar und neue mögli-
che Konfliktpotentiale werden 
befürchtet 

C) Beibehaltung von 6 h [große Mehrheit]   
 
- Grundsätzlich sollte sich der erweiterte 
Rechtsanspruch nach dem Bedarf der El-
tern richten. Ein unbegrenzter Anspruch für 
jeden „Bedarf“ der Eltern z.B. für ehrenamt-
liche Tätigkeiten oder andere Freizeitaktivi-
täten könnte dem Kindeswohl widerspre-
chen und mit dem Bildungsauftrag der Kita 
kollidieren.  

 
-Rechtsanspruch soll mindestens 6 
h umfassen und darüberhinausge-
hende Ansprüche mit der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verknüpft 
sein. 
 
- Für den Mindest-Rechtsanspruch 
soll künftig (bei Vorliegen der An-
spruchserfordernisse) keine Be-
scheidung mehr notwendig sein. 
 
- Die Kriterien für die Bewilligung 
des erweiterten Rechtsanspruchs 
müssen näher im Gesetz oder an 
anderer Stelle (z.B. Empfehlungen / 
Orientierungshilfen für die Rechts-
anspruchsbescheidende Institution 
erläutert werden. Denkbar ist eine 
Gewichtung der Kriterien nach dem 
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cke für ganztägige Betreuung (Ferien-
mehrbedarf und Erfassung fallen zu-
dem regelmäßig zwischen die Stich-
tage). 
 
- Rechtsanspruchsumfänge werden 
oft mit Verweis auf Kindeswohl ver-
knüpft. Es erfolgt ein Hinweis auf die 
Publikation des BMFSFJ „Wohl des 
Kindes ist keine Frage der Uhrzeit“. 
 
 

 
- Es besteht weitestgehend Einigkeit, dass 
der erweiterte Rechtsanspruch verknüpft 
bleiben soll mit der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf und nicht unter 6 h sein soll. 
 
- Erw. Rechtsanspruch muss sich nach indi-
viduellen Bedürfnissen richten und nicht nur 
nach häuslicher Abwesenheit / Bedarf der 
Eltern ableiten  
 
- Mindest-Rechtsanspruch (6 h) ist aus Be-
dürfnissen des Kindes (Bildungsansprüche 
und sonstige individuelle Bedürfnisse) ab-
geleitet. 
 
Die Kriterien (familiäre Situation) für den er-
weiterten Rechtsanspruch sind zu schärfen. 
Die Bescheidung sollte vereinfacht werden 
und nach einheitlicheren Kriterien erfolgen. 
 

Alter der Kinder. Das Nachweisver-
fahren muss erleichtert werden. 
 
- Trennung von Rechtsanspruch, Fi-
nanzierung und Betreu-ungsver-
tragsregelungen notwendig 
 
- Hort: Regelung für Ferien erforder-
lich 
- 24h-Kita: Regelung für Übernach-
tung notwendig 
 
Hinweis zu Finanzierungsreglungen 
an AG 6 notwendig. 
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4. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Be-
rücksichtigung der 
 

- rechtlichen 
Perspektive 

 
- fachlichen 

Perspektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträ-

gerperspek-
tive 

-  

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Rechtsanspruch /Zu-
ständigkeiten 
Fortsetzung und Zu-
ständigkeiten allge-
mein 

§§ 1, 12 (16) 
Zuständigkeiten: 
 

 
- Es gibt die Ansicht, dass im SGB VIII 
die Gemeinden nicht erwähnt werden 
und daher die vollständige Zuständig-

 
- Grundsätzlich sollte die Zuständigkeit 
beim örtl. Tr. verbleiben. Dieser benötigt 
aber eine Befugnis, die kreisangehörige 
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 - Probleme Praxis aus Sicht der 
öTöJH – Landkreise (die als Bei-
spiele genannt werden):  
 

o Steuerungsfunktion des LK 
kann nicht ausgeübt werden, 
da kein Durchgriffsrecht auf 
die Gemeinden, wenn diese 
z.B. Rechtsanspruch nicht 
erfüllen und keine Plätze 
vorsehen oder Gebäude 
nicht/verzögert/unter er-
schwerten Bedingungen zur 
Verfügung stellen.  

o Trägervielfalt eingeschränkt 
durch Konkurrenz freie Trä-
ger / gemeindliche Aufga-
benerfüllung. Diese Proble-
matik besteht nicht überall 
und wird auch bestritten. 

o Qualität hängt einseitig von 
Finanzkraft (Engagement) 
der einzelnen Kommune ab 

keit beim örtl. Träger der öffentl. Ju-
gendhilfe sein soll – Kommune ist nur 
Leistungserbringer. 
- öTöJH bleibt Leistungsverpflichteter 
(und hat damit alles in seiner Zuständig-
keit: Finanzierung, Planung und Quali-
tätssicherung), freie/öffentl. Träger sind 
Leistungserbringer 
 
- Wer für die Erteilung des Rechtsan-
spruchs-Bescheids zuständig ist, wird 
noch besprochen. 
 
- Vorschlag: Abschluss von Leistungs-, 
Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen 
des öTöJH mit freien und komm. Kita-
Einrichtungsträgern. 
 
- Der öTöJH sollte in der Lage sein, im 
Bedarfsfall Einrichtungen/Angebote 
auszuschreiben. 
 
 
 

Kommune in die Verantwortung (Ver-
pflichtung zur Mitwirkung) zu nehmen.   
 

 

 
- Da der Rechtsanspruch nicht unbe-
dingt finanziert werden muss, sondern 
vielmehr die konkrete Betreu-
ung(sstunde), bleibt die Klärung der 
Fragen der Finanzierungszuständigkei-
ten AG 6 überlassen.   
 
 
 

Rechtsanspruch 
(Kernrechtsan-
spruch) 
Inhalt / Umfang 
Fortsetzung 

§ 1 
- Es werden Vor- und Nachteile ei-
nes unbedingten Rechtsanspruchs 
(= Kernrechtsanspruch) in Höhe von 
8h diskutiert. 

 
Zwischenergebnis letzte Bedarfsana-
lyse: 
Beibehaltung von 6 h [große Mehrheit]   

Gesamt-Empfehlung- (Berücksichti-
gung beider Bedarfsanalysen): 
 
- Rechtsanspruch soll mindestens 6 h 
umfassen und darüberhinausgehende 
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- Es stellt sich die Frage, wie man 
die Mindestbetreuungszeit fachlich 
begründet? 
D.h. kann man den Bildungsauftrag 
in Zeitfenstern rechnen? 
 
- Der Begriff „Mindestbetreuungs-
zeit“ wird kritisch gesehen. 
 
 
- Bedarf der Kernrechtsanspruch ei-
nes Rechtsbescheids – ausdrückl. 
im Gesetz erwähnen? 
 
- Hat der Kernrechtsanspruch lan-
desweite / landkreisübergreifende 
Wirkung? 

 
 
 

 
Vor-und Nachteile von Kernrechtsan-
spruch iHv 8h: 
Vorteile:  

o Verwaltungseinsparung, wenn 
nur Bescheide über 8h erforder-
lich wären. 

o Entspricht der Arbeitsrealität. 
Durchschnittl. Betreuung liegt 
bereits über 8h. Individueller Be-
darf maßgeblich. 

o Teilweise restriktive Bewilligung 
des Rechtsanspruchs über 6 h 
kann damit vermieden werden. 

o Für viele Kinder wäre die Mög-
lichkeit einer längeren Betreu-
ung besser. 

o Die Eltern können vertraglich 
weniger vereinbaren. 

Nachteile:  
o Verwaltungseinsparung darf 

nicht oberstes Kriterium sein 
o Möglicherweise finanzieller und 

personeller Mehraufwand (je-
doch: Finanzierung kann even-
tuell zukünftig vom Rechtsan-
spruch getrennt werden (tat-
sächlicher Betreuungsumfang 
wäre dann relevant). Dennoch fi-
nanzieller und personeller Mehr-
aufwand, da mehr Stunden in 
Anspruch genommen würden. 

 

Ansprüche mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verknüpft sein 
 
- Für den Kernrechtsanspruch soll künf-
tig (bei Vorliegen der Anspruchserfor-
dernisse) keine Bescheidung mehr not-
wendig sein (beim erweiterten schon, 
siehe unten)). 
 
- Votum 6 oder 8 h nicht mehrheitlich  
- Erweiterter Rechtsanspruch näher re-
geln und Verwaltungsverfahren verein-
fachen (siehe unten) 
 
- Trennung der Finanzierung von 
Rechtsanspruch,  
- Finanzierung nach Betreuungsver-
tragsregelungen notwendig 
 
- 24h-Kita: Regelung für Übernachtung 
notwendig: AG 3 
- Platzsharing: AG 3 
 
 
- Hinweis zu Finanzierungsregelungen 
an AG 6 notwendig. 
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- Kompromissmöglichkeit: 6h belassen 
und vereinfachte Rechtsanspruchsprü-
fung bei erweitertem Rechtsanspruch 
 
-  Bedarf des Kindes entscheidet – wenn 
höherer Bedarf begründet ist, dann kann 
der erweiterte Rechtsanspruch dem in 
den meisten Konstellationen entspre-
chen. 
 
- Kernrechtsanspruch (6 h) ist aus Be-
dürfnissen des Kindes (Bildungsansprü-
che und sonstige individuelle Bedürf-
nisse) abgeleitet. 
 
 
 

 
- Wochenkontingente beibehalten ohne 
Einschränkung durch einen entspre-
chenden Bedarf 
 
- Rechtsanspruch Hort wird noch be-
handelt. 

o Regelung für Ferien erforderlich 
 
 
- Rechtsanspruch Tagespflege – Erwei-
terung auf 0 – 6-Jährige? – zur Diskus-
sion in AG 3  
 
 

Erweiterter / beding-
ter Rechtsanspruch 
Fortsetzung 

§ 1 
- Bedarf der erweiterte, bedarfsde-
ckende Anspruch eines Rechtsbe-
scheids? Argument dafür: Planung 
und Kostenausgleich 
 
 
 
 
 
 

 
Zwischenergebnis letzte Sitzung: Die 
Kriterien (familiäre Situation) für den er-
weiterten Rechtsanspruch sind zu 
schärfen. Die Bescheidung sollte ver-
einfacht werden und nach einheitliche-
ren Kriterien erfolgen. 
 
 Einige AG-Mitglieder möchten 

die Kriterien im Dialogforum 
nochmal diskutieren. 

 

- Die Kriterien für die Bewilligung des er-
weiterten Rechtsanspruchs müssen nä-
her im Gesetz oder an anderer Stelle 
(z.B. Empfehlungen / Orientierungshil-
fen für die rechtsanspruchsbeschei-
dende Institution) erläutert werden. 
Denkbar ist eine Gewichtung der Krite-
rien nach dem Alter der Kinder. Das 
Nachweisverfahren muss erleichtert 
werden. 
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- In welchem Umfang wird der erwei-
terte Rechtsanspruch beschieden? 
(bisher 8 und über 8h) 
 
- § 1 Abs. 3: Bei wechselndem tägl. 
Bedarf sollen Wochenkontingente 
gewährt werden – Regelung beibe-
halten? 
Oder die Betreuungszeit in Wochen-
stunden festlegen? (entspricht 30 h 
– Kernrechtsanspruch) 
 
- Entsprechend § 9 S. 5: 
Klarstellung, dass 10 h-Betreuung 
nicht überschritten werden soll? 
 
- Überschreitung kommt in der Re-
gel nicht vor, aber in Ausnahmefäl-
len.  
 
 
- Soll der Rechtsanspruch als Klar-
stellung mit den Öffnungszeiten ver-
knüpft werden, z.B. Mo bis Fr. ? 

- Möglich wäre auch eine Erweiterung 
um jeweils eine Stunde (mehr Flexibili-
tät) 
- Es sollte nicht zu kompliziert ausge-
staltet sein. 
 
- Wochenkontingente vorgeben- dane-
ben besteht die Möglichkeit, den Betreu-
ungsvertrag individuell auszugestalten. 
 
 
 
- Es wird teilweise eine Verbindung von 
überlangen Betreuungszeiten mit Kin-
deswohlgefährdung nicht gewünscht. 
 
 
 
- Kita als Dienstleister muss flexibel und 
zeitgemäß sein, daher keine zeitliche 
Anknüpfung  
- Da Betreuung nur innerhalb der Öff-
nungszeiten erfolgen kann, muss die 
Kitabedarfsplanung auf spezielle Wün-
sche reagieren und z.B. Kitas mit Wo-
chenendöffnungszeiten bzw. 24h-Kitas 
vorhalten 

- Eine abschließende Empfehlung er-
folgt nach dem Austausch der AG auf 
dem Dialogforum 
 
- Bescheid erforderlich 
 
- Wochenkontingente beibehalten ohne 
Einschränkung   
 
 
 
 
- Hinweis auf 10h-Betreuungs-Über-
schreitung kann weggelassen werden. 
 
 
 
- keine Verknüpfung des Rechtsan-
spruchs mit Öffnungszeiten 
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Kostenausgleich 
(Grundsätze) 

§ 16 Abs. 5: Kostenausgleichs-
verpflichtung Wohnortgemeinde 
 
- mit hohem Verwaltungsaufwand 
für die Praxis verbunden, da Träger 
nicht verpflichtet ist, Kostenzusage 
der Wohnortgemeinde einzuholen. 
- stellt auf Wohnort der Kinder ab - 
Widerspruch zu § 86 SGB VIII  
auflösen, da hier für Regelfälle auf 
Aufenthalt Personensorgeberech-
tigte abgestellt wird (jedoch in be-
stimmten Fällen auch Aufenthalt 
Kind relevant ist). 
 
- Problem Praxis (Finanzierung): 
Kinder, die in anderen BLändern be-
treut werden und Kinder, die umge-
kehrt aus anderen BLändern im LK 
betreut werden, halten sich nicht die 
Waage 

 
- Kita-Träger könnten verpflichtet wer-
den, bei Aufnahme des Kindes die Fi-
nanzierung zu klären, d.h. eine Kosten-
zusage einzuholen 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kostenausgleich beibehalten, nur Um-
setzung anders handhaben (z. B. über 
Rahmenvereinbarungen mit Trägern) 
 
- Widerspruch § 16 V zu § 86 SGBVIII 
auflösen (maßgeblich Wohnort der El-
tern) 
 
- Thema an AG 6 weitergeben 

Möglichkeit der 
Übertragung von 
Aufgaben des öTöJH 
mittels öffentl.-
rechtl. Vertrag 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 
 
- soll die Übertragbarkeit von Aufga-
ben des öTöJH auf kreisangehörige 
Gemeinden und Ämter erhalten blei-
ben? 
 

- Übertragbare Aufgaben auf kreisange-
hörige Gemeinden und Ämter könnten 
im KitaG konkret festgelegt werden. 
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5. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
Analyse unter Be-
rücksichtigung der 
 

- rechtlichen 
Perspektive 

 
- fachlichen 

Perspektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträ-

gerperspek-
tive 

-  

Norm/ Rechtslage/ 
(Problem)Beschrei-
bung 
(§§ ohne Bezeichnung 
sind solche des KitaG 
Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/Varianten Empfehlung 

Möglichkeit der 
Übertragung von 
Aufgaben des öTöJH 
mittels öffentl.-
rechtl. Vertrag 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 
Übertragung von Auf-
gaben des öTöJH auf 
kreisangehörige Ge-
meinden und Ämter: 

Verschiedene Lösungsansätze: 
- Bestimmte in einem Katalog positiv/expliizit aufgeführte Aufga-
ben zur Übertragung im KitaG festlegen: 

o Erweiterter Rechtsanspruch- Prüfung 
o Kostenausgleich z.B. mit Berlin ist abhängig vom Betreu-

ungsvertrag 

 
- Es gibt eine mehrheitliche 
Meinung, die Übertragung 
von Aufgaben des öTdöJH 
auf die kreisangehörigen 
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- Festlegung der Aufga-
ben im KitaG 
- Übertragungsmöglich-
keit über ö-r. Verträge 
(sowie Empfehlungen 
zu den Aufgaben) 
 
 

o Elternbeitragserhebung 
o Kindertagespflege 
o Rechtsanspruchserfüllung/Wunsch-und Wahlrecht – 

siehe unten 
- Qualitätssicherung soll keine auf die Gemeinden übertragbare 
Aufgabe sein. 
- Katalog als Empfehlungen, damit Gemeinden flexibel sind und 
z.B. Verteilung der Rechtsansprüche und Plätze selbst gestalten 
können (in diesem Fall keine Verbindlichkeit gegeben)  
- Aufgabenübertragung nicht ermöglichen und die gesamte Pla-
nungs-und RA-Gewährleistungsverantwortung beim öTdöJH 
belassen. 

Gemeinden, Ämter und Ver-
bandsgemeinden zu ermög-
lichen.  

o Ein fester Aufgaben-
katalog wird aus Ge-
meindeperspektive 
abgelehnt, vielmehr 
Empfehlungen favo-
risiert. 

o Bei den möglichen 
übertragbaren Auf-
gaben besteht wei-
testgehend Einigkeit 
hinsichtlich der unter 
Lösungsansätze 
(linke Spalte) ge-
nannten Aufgaben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Widerspruchsbehörde soll 
der öTdöJH sein 
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Bedarfsplanung § 12 Abs. 3 – Bedarfs-
planung  
Der Bedarfsplan wird 
derzeit durch den 
öTdöJH im Benehmen 
mit den freien Trägern 
und den Gemeinden, 
Ämtern und Verbands-
gemeinden aufgestellt. 
Nach § 12 Abs. 3 Satz 
3 sind die Realisierung 
des Förderauftrages 
gemäß § 3 sowie der §§ 
22 und 22a SGB VIII, 
die Erreichbarkeit, die 
tatsächliche Inan-
spruchnahme und das 
Wunsch- und Wahl-
recht der Leistungsbe-
rechtigten nach § 5 
SGB VIII zu beachten. 
- Soll es in der Zustän-
digkeit Änderungen ge-
ben? / Rolle der Ge-
meinde (vgl. oben Auf-
gabenübertragung) 
- Entscheidungen zur 
Aufnahme in den Be-
darfsplan sind aus Trä-
gersicht teilweise nicht 
nachvollziehbar 
- Erfüllung der Rechts-
ansprüche / Verfahren 

- Gemeinden können Kriterien der Bedarfsplanung vor Ort ein-
schätzen und sind bei der Planung einzubeziehen. 
 
- Ausgehend von dem Problem, dass kreisweit nicht genügend 
Plätze zur Verfügung stehen und die Gemeinde hier keinen 
Überblick hat und Abhilfe leisten kann, sollte der öTdöJH die 
Steuerungsfunktion im Sinne einer Gesamtplanung innehaben. 
 
- Einrichtung von zentralen Kitaplatzvergabeplattformen 
- Trägerautonomie und Wunsch-und Wahlrecht könnten gegen 
eine zentrale Verteilung der Plätze sprechen.  
 
- mehr Transparenz für freie Träger 
-  Regelungen zur Bedarfsplanung in gesonderter VO konkreti-
sieren  
- dagegen wird hervorgebracht, dass das Verfahren der Bedarf-
splanung bereits breite Mitwirkungsmöglichkeiten vorsieht. 
 
- Möglichkeit nach §§ 78a Abs. 2, 78b SGB VIII Leistungsverein-
barungen zwischen öTdöJH und Trägern im KitaG zu verankern 
und zu schließen. 
   

- Es gibt ein Meinungsbild, 
dass die Landkreise bei der 
Bedarfsplanung die Pla-
nungsverantwortung behal-
ten, jedoch die Gemeinden 
und freien Träger bei der 
Festlegung einbeziehen. 
 
- Die Zuteilung der Rechts-
ansprüche erfolgt auf 
Grundlage der Bedarfspla-
nung. Die konkrete Platzver-
teilung muss das Wunsch-
und Wahlrecht berücksichti-
gen und ist auf Gemeinde-
ebene unter Berücksichti-
gung der Trägerautonomie 
vorzunehmen.  
Der öTdöJH soll jedoch ge-
meindeübergreifend seine 
Gesamtplanungsverantwor-
tung durchsetzen können o-
der einen Durchgriff auf die 
Gemeinde haben. 
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bei unerfüllten Betreu-
ungswünschen 
 

Zusammenarbeit öf-
fentlicher und freier 
Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe 

§ 3 SGB VIII (Träger-
vielfalt) 
§ 4 SGB VIII (Partner-
schaftliche Zusam-
menarbeit und Subsi-
diaritätsprinzip) 
- Regelungen des SGB 
VIII zeigen Bedeutung 
der engen Zusammen-
arbeit und wechselseiti-
ges Aufeinander-ange-
wiesen-sein. 
- Verhältnis freie Träger 
und Gemeinde- scheint 
derzeit nicht partner-
schaftlich und gleichbe-
rechtigt für freie Träger 
im Verhältnis zur Ge-
meinde zu sein.  
- Problem für freie Trä-
ger: Doppelrolle der 
Gemeinde als öffentl. 
Träger von Einrichtun-
gen und als Finanzie-
rungsbeteiligte hinsicht-
lich der Zurverfügungs-
tellung Grundstück und 
Gebäude (Kostenüber-

 
- Vorschlag: Kosten- und Leitungsvereinbarungen zwischen 
öTdöJH und Trägern verbunden mit  

o verbindlichen Vereinbarungen über die Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung zur Gewährleistung der 
Ziele und Aufgaben nach KitaG zwischen den Verbän-
den der Leistungsträger, den Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege unter Beteiligung der Gemeinden als 
Träger von Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage 
landeseinheitlicher Qualitätskriterien 

o Vereinbarungen über die Durchführung von Evaluatio-
nen im Sinne einer prozessorientierten Unterstützung 

- Errichtung einer paritätisch durch Verbände der Vereinba-
rungspartner besetzten Schiedsstelle auf Landesebene für 
Streitigkeiten zwischen dem zuständigen Leistungsträger und 
dem Träger der Einrichtung 

 
- Gemeindliche Perspektive: Gründe beleuchten, weshalb aus 
Gemeindeperspektive Vorbehalte hinsichtlich freier Träger be-
stehen. 
 

 
- Verpflichtung zur partner-
schaftlichen Zusammenar-
beit konkretisieren und die 
Pflicht zur Berücksichtigung 
der Trägervielfalt im KitaG 
aufnehmen. 
 
- Es gibt die Meinung, das 
Subsidiaritätsprinzip ins Ki-
taG aufzunehmen und pra-
xistauglich zu formulieren. 
 
- Berücksichtigung der lan-
deseinheitlichen Trägerqua-
litätsvorgaben gemäß dem 
geänderten SGB VIII (AG 5) 
 
- Die Strukturentscheidun-
gen des Jugendhilferechts 
müssen sich in den konkre-
ten Finanzierungsregelun-
gen des zukünftigen Kita-
rechts des Landes Branden-
burg niederschlagen. 
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nahme der kalkul. Kalt-
miete) und der Fehlbe-
darfsfinanzierung  
- Konkurrenzverhältnis 
bezüglich der Zustän-
digkeit der Fortbildung 
-  Rolle der Gemeinde 
(aus Perspektive freier 
Träger) unklar, da diese 
im SGB VIII nicht vorge-
sehen (jedoch im Lan-
desrecht aufgrund Ver-
weis im SGB VIII) 

Das landesrechtliche Finan-
zierungssystem soll so aus-
gestaltet werden, dass es  
- den Zielen und Grundsät-
zen des SGB VIII folgt, 
- alle Träger gleich behan-
delt, 
- Interessenkonflikte der Fi-
nanzierungsbeteiligten und 
Leistungserbringer  vermei-
det 
 
Im KitaG muss sich wieder-
spiegeln: 
- plurales, bedarfsgerechtes 
Leistungsangebot, Träger-
vielfalt (§ 3 SGB VIII) 
- partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den freien 
Trägern, Subsidiaritätsprin-
zip, Förderung der freien Ju-
gendhilfe (§ 4 SGB VIII) 
- Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern (§ 5 SGB VIII) 
- Gebot, die von den Perso-
nensorgeberechtigten be-
stimmte Grundrichtung der 
Erziehung zu beachten (§ 9 
Nr. 1 SGB VIII). 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen 
Perspektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträ-

gerperspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Beschrei-
bung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des Ki-
taG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Abfrage Meinungsbild  
Regelungsbedarf 1  
 
Thema: Bedarfspla-
nung – Jugendamt 

Problembeschreibung: 
  
- Landkreis ist in der Verantwortung für 
Kita-Bedarfsplanung und Erfüllung der 

Lösungsvorschläge zu genannten 
Problembeschreibungen: 
 
- Der Beschluss über den Kita-Be-
darfsplan müsste eine Verpflichtung 
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(öTdöJH) stellt fest, 
dass im Gemeindege-
biet Kita-Plätze fehlen, 
Gemeinde jedoch wird 
nicht aktiv (z.B. stellt 
kein Grundstück zur 
Verfügung). 
 

Rechtsansprüche, hat aber keine Steue-
rungs- und Eingriffsinstrumente. 
 
 
 
 
-  Bedarfsplan weist in mehreren Gemein-
den höhere Platzbedarfe aus, als vorhan-
dene Platzkapazitäten; außerdem legt 
Bedarfsplan in diesen Fällen erforderliche 
Maßnahmen fest, um notwendige Plätze 
zu schaffen. Bedarfsfeststellung und 
Maßnahmen sind in einem gemeinsamen 
Abstimmungsprozess mit jeder Gemeinde 
festgestellt und festgelegt worden. Oft 
setzen aber Gemeindevertreter andere 
Prioritäten zu Investitionen im Gemeinwe-
sen und erforderliche Kitaplätze werden 
folglich nicht oder nicht im notwendigem 
Umfang geschaffen 

der Gemeinden zur Folge haben. 
Diese müssen für eine als erforderlich 
anerkannte Einrichtung Grundstück 
und Gebäude für den freien Träger zur 
Verfügung stellen/ finanzieren. Die 
Verpflichtung müsste über die Kom-
munalaufsicht durchsetzbar sein.  
 
-  öTdöJH benötigt Instrumente zur 
Steuerung des bedarfsgerechten Aus-
baus von Kitaplätzen, z.B. indem der 
Kitabedarfsplan eine höhere Verbind-
lichkeit für Gemeinden erhält - Siche-
rung eines bedarfsgerechten Angebo-
tes entsprechend der vom Kreistag be-
schlossenen Kita-Bedarfsplanung - 
Ein festgestellter und in der Kita-Be-
darfsplanung verankerter (zusätzli-
cher) Platzbedarf, einschließlich der 
festgelegten Maßnahmen müssen ei-
nen verpflichtenden Charakter haben 
und von den Gemeinden verbindlich 
umzusetzen sein. 

Abfrage Meinungsbild  
Regelungsbedarf 2 
Thema: Trägervielfalt - 
überwiegend kommu-
nale Einrichtungen im 
Gemeindegebiet, freie 
Träger möchten eben-
falls eine Einrichtung 
anbieten. 

Problembeschreibung: 
-  Landkreis weist im Kita-Bedarfsplan erforder-
liche Plätze aus und beschreibt Notwendigkeit 
einer größeren Träger- und Angebotsvielfalt. 
Die Gemeinde lehnt freie Träger ab und nimmt 
sich selbst der Schaffung einer neuen Kita an. 
Damit werden das Wunsch- und Wahlrecht 
der Eltern und die Vielfalt von Konzeptionen 
und päd. Ansätzen eingeschränkt. 

 
- Klarstellungen zur Rolle des Kita-Be-
darfsplans als Steuerungsinstrument 
sind notwendig. Der Landkreis stellt 
den Bedarf fest und leitet ein Interes-
senbekundungsverfahren ein. 
Träger - freie und gemeindliche - kön-
nen ihr Interesse bekunden. Nach ei-
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nem transparenten Verfahren und kla-
ren Kriterien (von wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit bis zu Trägerqualität im 
pädagogischen Sinne) und unter Be-
rücksichtigung der bereits 
bestehenden Kita-Landschaft wird der 
am besten geeignete Träger bestätigt. 

Abfrage Meinungsbild  
Regelungsbedarf 3 
Thema: Wohnortnahe 
Platzvergabe– lange 
Wartelisten bestehen-
der Kitas; keine Neu- o-
der Ausbauaktivitäten, 
Jugendamt hat auf Ge-
meinde keinen Zugriff, 
um Rechtsanspruch auf 
Kitabetreuung zu ge-
währleisten. 
 

Problembeschreibung: 
-  Landkreis hat für die Erfüllung der 
Rechtsansprüche zu sorgen, hat aber ak-
tuell weder den Überblick über Anträge, 
Wartelisten und das Vergabeverfahren 
beim Träger, noch ein Eingriffsrecht. 
So kann zum Beispiel auch kein Träger 
verpflichtet werden, die Plätze auszu-
bauen oder einen Antrag auf befristete Er-
höhung der Kapazität zu stellen. Selbst 
wenn der Landkreis gerichtlich verpflichtet 
wird, einem Kind einen Platz "nachzuwei-
sen", telefoniert er als Bittsteller umher 
und kann u.U. nicht versorgen. 
 
 
 
 
- Obwohl im Bedarfsplan ausgewiesen, 
oft unzureichende Aktivitäten von Ge-
meinden, die erforderlichen Plätze zu 
schaffen; Gemeinden sind oft aktiv in der 

 
-  Eine zentrale Platzvergabe in der 
Hand des Landkreises würde Abhilfe 
bringen. Das würde den Trägern viel 
Bürokratie ersparen. Freie Platzkapa-
zitäten würden gemeldet werden. Im 
konkreten Fall soll die Aufnahme des 
Kindes durch den Träger bestätigt wer-
den, wenn sich die Familie dort vorge-
stellt hat und beide Seiten einen Ver-
trag schließen wollen. Der Landkreis 
müsste Trägern ggf. auch Platzkontin-
gente zur eigenen Vergabe zugeste-
hen, zum Beispiel konfessionellen Trä-
gern für Mitglieder der Kirche. Eine 
zentrale Platzvergabe würde auch für 
eine optimale Verteilung der Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien 
und/oder mit Migrationshintergrund 
sorgen können. 
 
-  ÖTdöJH benötigt Instrumente zur 
Steuerung des bedarfsgerechten Aus-
baus von Kitaplätzen, wie z.B. 
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Entwicklung von Wohngebieten aber ent-
sprechende Mitentwicklung der sozialen 
Infrastruktur erfolgt nicht. 
Kita-Platzsuchende Familien werden von 
den Gemeinden an das Jugendamt ver-
wiesen.  
Personensorgeberechtigte fordern sich 
den Rechtanspruch gegenüber dem 
öTdöJH ein. Dieser hat keine Einfluss-
möglichkeiten gegenüber der Gemeinde 
als auch gegenüber den Trägern von Ein-
richtungen. Der öTdöJH hat kein ausrei-
chendes Instrumentarium für die Siche-
rung der individuellen Rechtsansprüche. 
 

a) Kitabedarfsplan mit höherer Ver-
bindlichkeit für Gemeinden (vgl. Regel-
bedarf 1) 
b) Platzvergabemanagement 
Verpflichtung der Gemeinden zum 
Platzvergabemanagement für die ge-
samte Kitalandschaft in der Gemeinde, 
einschließlich der Einrichtungen in 
freier Trägerschaft sowie Verpflichtung 
der freien Träger zur Mitwirkung beim 
Platzvergabemanagement 
c) Zuweisung  
Recht des öTdöJH auf Zuweisung ei-
nes Kindes auf einen Kitaplatz bei 
freiem Träger stärken 
d) Erstattung Kosten 
Recht des öTdöJH stärken, Gemein-
den zu den Kosten heranzuziehen, die 
in Folge entsprechender Rechtspre-
chungen zu Schadensersatzleistun-
gen (Erstattung von Kosten privater 
Betreuung oder Lohnausfall) entste-
hen.   

Abfrage Meinungsbild  
Weiterer Regelungs-
bedarf 

Problembeschreibung: 
 
- neue Einrichtungen „schießen“ aus dem 
Boden inklusive finanzieller Forderungen, 
ohne dass im Vorfeld steuernde Einfluss-
möglichkeiten bestehen. 

 
- die Gemeinde stellt die Finanzmittel 
für Grundstück und Gebäude und kann 
diese Verpflichtung wenn vorhanden 
auch im Wege der Sachleistung zur 
Verfügung stellen. 

 
 



6. Sitzung 

 
 



7. Sitzung 

7. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen 
Perspektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträ-

gerperspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Beschrei-
bung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des Ki-
taG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

 
Inklusion 
 Rechtsan-

spruch und 

 
Rechtsgrundlagen: 
UN- BRK: Recht auf inklusive Bildung 

 
 
 
 

 
 
- inklusiver Ansatz für alle Kitas 
ins KitaG 
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Bedarfspla-
nung 
(Finanzierung) 

 
 
 
 

BTHG: Individuelle Bedarfsdeckung und 
Leistungen aus einer Hand 
SGB VIII-Reform/ KJSG: 
-  umfassende Beratung durch JA zu allen 
Leistungen(geplant)  
- unmittelbar mit Verkündung: Verfahrens-
lotse, Leistungen 
aus einer Hand 
- § 12 Abs. 2 KitaG, § 4 KitaPersV 
 
Leitgedanke: Eine frühe Förderung 
kann u.U. Förderungen im weiteren Le-
ben vermeiden, bzw. Folgekosten im 
Sozialsystem minimieren. Förderung 
muss möglichst im Lebensalltag des 
Kindes 
erfolgen. 
 
Problembeschreibung IST-Situation u.a.:  
- inklusiver Rechtsanspruch besteht, kann 
aber nicht umgesetzt werden, da Rah-
menbedingungen fehlen 
- geeignete Einrichtungen sind teilweise 
nicht vorhanden, z.B. fehlt ein Hortange-
bot in der Nähe einer Schule mit Kindern, 
die entsprechenden Bedarf haben; Regel-
kitas haben keine geeigneten Kräfte bzw. 
können diese kurzfristig nicht beschäfti-
gen 

 
 
 
 
 
- Stärkung des inklusiven Rechtsan-
spruchs 
- Stärkung bestehender Strukturen 
- Integrationskita (als Kompetenzzen-
tren) im KitaG explizit aufnehmen 
 
- Möglichkeiten schaffen, damit mög-
lichst viele inklusive Angebote ge-
schaffen werden können. 
- Kinder erfassen, die ein (zukünftiges) 
Risiko zur Entwicklung von Beein-
trächtigungen haben 
 
-Feststellung des Bedarfs/Verfahren: 
 Vgl. Berlin: Diagnostikverfah-

ren durch Kita sowie medizini-
sches Verfahren sind verknüpft 
 

- Harmonisierung mit dem Verfahren in 
Berlin wäre für viele Träger hilfreich 
- Prüfung des Verfahrens in Rhein-
land-Pfalz 

- hohe Übereinstimmung hinsicht-
lich ausdrücklich formulierten in-
klusiven Rechtsanspruch mit Be-
zug auf Kinderrechte 
 
- Formulierungsvorschlag aus AG 
3: 
"Kindertagesstätten (alternativ: 
Alle Angebote der Kindertagesbe-
treuung.) sind sozialpädagogi-
sche familienergänzende Einrich-
tungen der Jugendhilfe, in denen 
alle Kinder mit ihren individuellen 
Bedürfnissen inklusive erhöhten 
und wesentlich erhöhten Förder-
bedarfen (tagsüber) gefördert, er-
zogen, 
gebildet, betreut und versorgt wer-
den.“ 
 
- Geltungsbereich KitaG konkreti-
sieren, dass bezügl. Schuljahr-
gangsstufe 1 bis 6 Kinder und in 
begründeten Einzelfällen bis ein-
schließl. 13 Jahren umfasst sind 
(inkl. Rechtsanspruch). 
 
- Verfahren zur Bedarfsfeststel-
lung im KitaG transparent und ver-
ständlich regeln  
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- Räumliche Voraussetzungen (Keine 
Therapie- und Förderräume) 
- Kinder mit erhöhtem oder besonders er-
höhten Bedarf müssen z.T. täglich weite 
Wege für geeignete Betreuung aufneh-
men (z.T. mehr als 30km pro Wegstrecke) 
- Bestätigung des Förderbedarfs nimmt 
z.T. mehr als 1 Jahr Zeit in Anspruch; 
wertvoller Zeitverlust für geeignete Förde-
rung 
- Wenig Transparenz der Entscheidungen 
und Verfahren (keine Festlegungen im Ki-
taG) 
- Wunsch- und Wahlrecht ist im KitaG en-
ger formuliert als im SGB 
 
Folgen: 
- Zusätzliche Anträge und Bürokratie, 
Schwierigkeiten bei der Netzwerkarbeit, 
aufwendiges Verfahren 
- Verunsicherung bei Eltern, Erziehern, 
Leistungserbringern und Trägern 
- Kinder werden bereits bei geringeren 
Auffälligkeiten problematisiert 
- Vertrauen zwischen Trägern und Leis-
tungserbringern schwindet 
- Individuelle Lösungen sind mit viel zu-
sätzlichem Aufwand aller Beteiligten ver-
bunden 

 
- Pauschale Fördersätze und Abschaf-
fung der veralteten Tagessätze 
- Finanzierung soll von Anfang an ge-
währleistet sein (Vgl. Vorleistung/be-
fristeter Gutschein in Berlin bei Auf-
nahme des Kindes in die Einrichtung) 
 

- Förder- und Behandlungspla-
nung nach SGB IX mit Kitabedarf-
splanung verknüpfen 
- Leistungen aus einer Hand (Ju-
gendhilfeträger) 
- in Anlehnung an das Berliner 
Modell Praxisberatung stärken 
- Zusammenarbeit der Beteiligten 
und klare Ansprechpartner für El-
tern festlegen – soweit unter Be-
rücksichtigung der anderen Leis-
tungsträger möglich 
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Inklusion 
 Verknüpfung 

mit anderen 
Leistungsträ-
gern 
 

- Verschiedene Kostenträger und jewei-
lige Antragsverfahren: Jugendhilfe- Trä-
ger, Eingliederungshilfe (EGH), Kranken- 
und Pflegekasse (§§ 124,125 SGB V) - 
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie 
- Kompliziertes Verfahren fördert enorme 
Reibungsverluste, Konflikte, sowie Thera-
piemüdigkeit und erfordert erhebliche 
zeitliche und personelle Ressourcen bei 
allen Beteiligten 
- System der EGH: Frühförderung geht 
nur bis zur Einschulung, danach „Assi-
tenz“ für das Kind, für welche die Schule 
zuständig ist  
 

-Versäulung der unterschiedlichen 
Leistungen aufheben und für eine in-
klusive Bedarfsdeckung verbinden 
(siehe auch Ziel der SGB VIII-Reform); 
d.h. 

- Kita-Finanzierung gem. KitaG 
einerseits und 
- EGH-Leistungen gem. SGB 
VIII/SGB IX inkl. Frühförde-
rung, Krankenkassenleistun-
gen gem. SGB V (HeilmittelVO) 
sowie Pflegeleistungen gem. § 
37 SGB V) andererseits 
- wobei Leistungen aus einer 

Hand, bei der JA Ansprech-
partner ist  

 - möglichst in Übereinstim-
mung mit den Vorgaben des 
               zukünftigen KJSG 
- Verzahnung der Leistungsträger 
bringt Transparenz und Kostenerspar-
nis mit sich  
- Übersichtlichkeit für Eltern schaffen 
durch klare Ansprechpartner 
- Keine Einzelassistenten in Kitas, fi-
nanziert über Tagessätze 
-Vollständiges Fördersetting für er-
höhte und wesentlich erhöhte Bedarfe 

- Stärkere Verzahnung der Leis-
tungsträger und Zusammenle-
gung des Verfahrens (siehe oben) 
- Etablierung einer akteursüber-
greifenden AG (außerhalb des 
Kita-Rechts-Reform-Dialogs; z.B. 
beim LKJA / UA Kita) prüfen, um 
Dialog zur Verzahnung der Leis-
tungen und Verfahren zu intensi-
vieren 
- Alle Beteiligten in das Verfahren 
involvieren 
- einheitliche Regelungen auf Lan-
desebene für vollständiges För-
dersetting (z.B. Verfahrensbe-
stimmung im KitaG; Verfahrens-
beschreibung in VO) 
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entwickeln, das Leistungen aller Leis-
tungsträger umfasst) 
 

Inklusion 
 Personalvo-

raussetzungen 
/ 
Multiprofessio-
nalität 

- Regelkitas haben keine geeigneten 
Kräfte bzw. können diese kurzfristig nicht 
beschäftigen 
- Multi-Professionelles Team in Kita (Hort) 
nicht vorhanden - bevor Bedarf angemel-
det wird 
- Stigmatisierung („das Kind mit dem As-
sistenten“), wenn Personal durch Einglie-
derungshilfe fallbezogen herangezogen 
wird. 
- Personalausstattung (Refinanzierung ist 
an die tatsächliche Belegung gebunden) 
- Fortbildung zur Fachkraft „Inklusion“ 
wird in Brandenburg nicht anerkannt 

 
 
 

- Gesamtschau aller Kinder mit beson-
derem Bedarf in einer Einrichtung be-
züglich des erhöhten Personalbedarfs 
und nicht Einzelbetrachtung 
Begriff „Multiprofessionelle Teams“ de-
finieren, sodass Rückschlüsse auf 
Personalbemessung möglich sind 
- Qualifiziertes Personal soll in Kita 
grundsätzlich vorhanden sein, bevor 
Bedarf angemeldet wird (verschiedene 
Modelle, flexibles Team, rotierendes 
Personal); Ziel: permanente Ausstat-
tung mit multiprofessionellen Teams 
- Heilpäd. Fachkräfte als päd. Personal 
anerkennen; Heilerzieher unter „sons-
tiges pädag. Personal“ fassen (Ziel: 
Träger ist darauf ausgerichtet und in 
der Lage „Heilkräfte“ zur Verfügung zu 
stellen) 

 
-Informationen an AG 4 zum 
Thema „multiprofessionelle 
Teams“ und zum Thema Anerken-
nung von heilpädagog. Fachkräf-
ten 
- Bitte an AG 5 hinsichtl. der Min-
destpersonalausstattung qualifi-
ziertes Personal bezügl. Inklusion 
zu erfassen.  
 
- Formulierungsvorschlag für An-
forderung an Träger (an AG 5): 
„Jeder Träger muss in der Lage 
sein, das notwendige Verfahren 
zur Herstellung der inklusiven Be-
treuungsangebote zu steuern und 
zu organisieren.“ 
 
- pauschale Förderumfänge / Per-
sonalzuschläge für Kinder mit er-
höhtem und wesentlich erhöhtem 
Förderbedarf könnten die Verfah-
ren vereinfachen – Bitte an AG 6 
zur Prüfung für Vereinfachung der 
Finanzierungsströme auch im 
Kontext der anderen Leistungen 
(sodass aus einer Hand) 
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Inklusion 
 Angebote für 

über  
14-Jährige 

 
- Kinder über 14, die einer Nachmittags-
begleitung bedürfen 
- Beispiel Potsdam: Vom JA geförderte 
„Schulanschlussbetreuung“ 
- Bedarf vorhanden, auch wenn die An-
zahl der Kinder sehr gering ist 
- KitaG erfasst entsprechend SGB VIII nur 
Kinder bis 14 Jahre 
- SGB V(?) 

 
- Benannte „Kinder“ über 14 sollten im 
KitaG Berücksichtigung finden  
- Gemäß § 7 Abs. 1 Nr.1 SGB VIII  ist 
Kind, wer noch nicht 14 Jahre alt ist. 
Der Anwendungsbereich des KitaG 
sollte auf Kinder in diesem Sinne be-
grenzt bleiben. Jugendliche über 14 
Jahre sollten andere Angebote (im 
Rahmen von Ganztag) bekommen.  

 
- Anwendungsbereich KitaG in 
Übereinstimmung mit § 7 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VIII auf Kinder (bis 13 
Jahre) beschränken. Für Jugend-
liche (ab 14 Jahre) mit besonde-
ren Bedarfen sollte auch ein An-
gebot geschaffen werden; dies ist 
jedoch nicht Teil der Kindertages-
betreuung und somit auch nicht 
Teil der Kitarechtsreform. 
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8. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

 
Beteiligung von Kin-
dern 
 Partizipation 

 
Rechtsgrundlagen: 
- Mitbestimmungsrecht nach Artikel 
12 der UN-Kinderrechts-konvention 

 
- Gelingende Partizipation muss sich 
als ein Querschnittslernfeld durch den 
gesamten Kitaalltag ziehen. 
 

 
- Kinderrechte & demokratischen 
Bildungsauftrag im KitaG mit Prio-
rität festschreiben.  
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 Beschwerde-
möglichkeiten 

 
 
 

- Grundrechte von Kindern 
- § 18a BbgKVerf 
- SGB VIII-Reform: Beteiligung und 
Schutz der Kinder stärken 
 
Gründe für die Beteiligung von Kindern 
in der frühkindlichen Bildung: 
- mit 2-6 Jahren lernen Kinder sehr viel 
- Demokratieverständnis sollte früh ver-
mittelt werden 
- Kinderschutz nur gewährleistet, indem 
Kinder beteiligt werden und Kinder-
rechte umgesetzt werde 
 
Problembeschreibung: 
- in Brandenburg ist die Verankerung 
von partizipativen Strukturen in der Kon-
zeption zu beliebig und sehr unter-
schiedlich 
- im KitaG fehlt der ausdrückliche Betei-
ligungsanspruch der Kinder 
- im Bildungsplan sind weder die Umset-
zung der Kinderrechte, noch die Teil-
habe- und Mitwirkungsrechte enthalten 
- Träger sollten ihren Grundsätzen/Kon-
zeption ebenfalls Kinderrechte und Kin-
derbeteiligung zugrunde legen 
 

- Verankerung partizipativer Strukturen 
in der Konzeption 
 
- Klare Definition der Mitwirkungs- und 
Beschwerderechte  
der Kinder im KitaG, z.B. durch die 
Verankerung des 
Rechts auf Wahl einer Vertrauensper-
son (Kita) bzw.  
einer Kindervertretung (Hort) 
- dagegen wird aus Sicht von einem 
Träger einer kleinen Kita eingewandt, 
dass bestimmte Vorschläge zur Um-
setzung der Beteiligung aus personel-
len oder organisatorischen Gründen 
nicht umsetzbar sind  
 
- Hinweis auf schwierige Umsetzbar-
keit von § 18a BbgKVerf, da keine Be-
teiligungsformate vorgesehen sind 
(z.B. keine Gemeinde-Gremien) 
 
- Partizipationsformen:  
- Projektbezogene Beteiligung (Beteili-
gungsansätze mit einem zeitlich über-
schaubaren Rahmen und einem klar 
abgesteckten Thema, z.B. Mitbestim-
mung bei der Tagesplanung 
oder bei der Essensauswahl 
- offene Formen der Beteiligung (Die 
Meinungsäußerung der Kinder steht 

- Mitwirkungs- und Beschwerde-
rechte der Kinder in eigenständi-
gen § des KitaG definieren und im 
Hinblick auf eine dem Alter und 
Entwicklungsstand entspre-
chende Umsetzung im Kita-Alltag 
(inkl. KTP) verankern 

- Je grundsätzlicher und je 
stärker, desto besser; aber 
es darf nicht darum gehen, 
dass bestimmte Formen 
(z.B. verpflichtende Kin-
der-Parlamente) geschaf-
fen werden 

- Keine Beispiele (werden 
sonst als abschließend be-
trachtet) 

 
- überwiegend wird die Umset-
zung des § 18a BbgKVerf der Mit-
wirkungs- und Beschwerderechte 
begrüßt (in allen kommunalen Ein-
richtungen) 

- In KitaG durch Verpflich-
tung der Arbeit in den Kitas 
unter Berücksichtigung 
des Sozialraumes und der 
Lebenswelten  

- kann jedoch nur in KVerf 
konkretisiert werden 
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 im Mittelpunkt der Beteiligung z.B. Kin-
der-konferenzen, Erzählkreise, Mor-
genkreise und Kinder-versammlun-
gen) 
- repräsentative Beteiligung (Kontinu-
ierliche und formal geregelte Beteili-
gung der Kinder, die fest im Alltag der 
Kita verankert ist. 
z.B. Kinderrat oder Kinderparlament 
 
- Kritik an manchen Beteiligungskon-
zepten, wenn keine wirkliche Verwirkli-
chung der Beteiligung von Kindern im 
Alltag erfolgt. 
 
- Sorge wird geäußert, dass in kleinen 
Kitas manche möglichen Vorschläge 
zur Beteiligung von Kindern nicht um-
setzbar sind und zukünftige Vorgaben 
zu viele Verfahrens- und Organisati-
onsvorschriften vorsehen. 
 
Beispiel für Good-Practice: 
- § 23 KiföG M-V: Mitwirkung der Kin-
der 
Die Kinder sollen ihrem Alter und ihrem 
Entwicklungsstand entsprechend bei 
der Gestaltung des Alltags in der Kin-
dertagesein-richtung mitwirken. Sie 
sind vom Träger und von der Leitung 
der Kindertageseinrichtung sowie von 

- Verpflichtung der Träger zur kon-
zeptionellen Verankerung von Be-
teiligungs- und Beschwerdever-
fahren  
in den Einrichtungskonzepten 
(Mindeststandards) 
 Hinweis an AG 5 

- Die pädagogische Konzeption 
sollte insbesondere Ausführungen 
zu folgenden Aspekten zur Betei-
ligung, Mitbestimmung und Be-
schwerde von Kindern vorsehen, 
vgl. Empfehlungen LV Rheinland: 

- Die entwicklungsgerechte 
Information der Kinder 
über ihre Rechte 

- Mitbestimmungsangele-
genheiten 

- Beteiligungsformen und -
verfahren  

- Entwicklungsgerechte Do-
kumentation von Entschei-
dungsprozessen  

- Sicherung von und Infor-
mation über Beschwerde-
möglichkeiten für Kinder  

- Die Einbindung der Eltern 
in das Beteiligungskon-
zept  

- Fortlaufende Evaluation 
des Beteiligungskonzep-
tes 

 Hinweis an AG 2 
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dem für die pädagogische Arbeit in 
den Gruppen zuständigen pädago-gi-
schen Personal bei allen sie betreffen-
den Angelegenheiten nach Maßgabe 
des Satzes 1 zu beteiligen. Dies gilt 
entsprechend für die Kindertages-
pflege. 
 
- §16 KiBiz NRW: Partizipation 
(1) Die Bildungs-und Erziehungsarbeit 
wirkt darauf hin, Kinder zur gleichbe-
rechtigten gesellschaftlichen Teilhabe 
zu befähigen und damit ein demokrati-
sches Grundverständnis zu entwi-
ckeln. Daher sollen Kinder ihrem Alter, 
ihrem Entwicklungsstand und ihren 
Bedürfnissen entsprechend bei der 
Gestaltung des Alltags in der Kinderta-
geseinrichtung oder in der Kinderta-
gespflege mitwirken. Sie sind vom pä-
dagogischen Personal bei allen sie be-
treffenden Angelegenheiten alters-und 
entwicklungsgerecht zu beteiligen. 
(2) Zum Wohl der Kinder und zur Si-
cherung ihrer Rechte sind in Kinderta-
geseinrichtungen geeignete Verfahren 
der Beteiligung und Mitbestimmung 
sowie die Möglichkeit der Beschwerde 
in persönlichen Angelegenheiten vor-
zusehen und zu praktizieren. 
 

- Konkretisierung darüber hin-
aus im landesweiten Quali-
tätsrahmen 
 

-  Zusätzlich zum Beteiligungskon-
zept sollten die  
Einrichtungen dazu verpflichtet 
werden, ein offenes  
und transparentes Beschwerde-
verfahren zu entwickeln,  
zu etablieren und konzeptionell zu 
verankern. 
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- § 3 KitaFöG Berlin: Aufgaben und 
Ziele der Förderung 
(3) Die Förderung in Tageseinrichtun-
gen soll insbesondere darauf gerichtet 
sein, […] das Kind auf das Leben in ei-
ner demokratischen Gesellschaft vor-
zubereiten, die für ihr Bestehen die ak-
tive, verantwortungsbewusste Teil-
habe ihrer Mitglieder im Geiste der To-
leranz, der Verständigung und des 
Friedens benötigt und in der alle Men-
schen ungeachtet ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinde-
rung, ihrer ethnischen, nationalen, reli-
giösen und sozialen Zugehörigkeit so-
wie ihrer individuellen Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen gleichberechtigt 
sind, […] 
 
 
 
§ 12 Eltern-und Kindermitwirkung 
(6) Die Kinder wirken an der Gestal-
tung ihres Alltags in den Kindertages-
einrichtungen mit. Kinder in Tagesein-
richtungen haben das Recht, eine in 
der Einrichtung tätige Person zur Ver-
trauensperson zu bestimmen. Die Ver-
trauensperson wirkt im Elternbeirat be-
ratend mit.(7) Zum Wohl der Kinder 
und zur Sicherung ihrer Rechte sind für 
sie in den Kindertageseinrichtungen 
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geeignete Verfahren der Beteiligung 
und die Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten vorzu-
sehen und zu praktizieren. 

Elternbeteiligung 
 Grundsätzliches 

 

Idealvorstellung: 
Eltern sowie Fach- und Lehrkräfte sollen 
als Partner und auf Augenhöhe zum 
Wohle der Kinder zusammenarbeiten, 
sehr gut und harmonisch. 
 
Rechtl. Grundlagen:  
§ 22a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII: El-
ternbeteiligung 
§ 1 Abs. 2 Satz 1 SGBIII: Recht auf Er-
ziehung, Elternverantwortung 
Art. 6 Abs. 2 GG 
§§ 4,5 KitaG, sowie Gremien vgl. unten 
 
Problembeschreibung: 
- Eltern – in der Rolle als Finanzierungs-
beteiligte und mit ihrer Elternverantwor-
tung -mussten bis 2018/2019 ihre Mitwir-
kungsrechte einfordern bis der LKEB 
vorgesehen wurde 
- Regelungen im KitaG sollen zeitgemä-
ßer und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen angepasst und ausgestaltet sein. 
- Sowohl auf Einrichtungsebene als 
auch auf kommunaler  

 
- Ziel: Gebot zur Zusammenar-
beit/Partnerschaft festlegen 
-  Die Zusammenarbeit als Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft für die 
Entwicklung des Kindes zu verstehen. 
 
- KitaG in Hamburg motiviert die Trä-
ger, „weitere Einzelheiten der Mitwir-
kung der Sorgeberechtigten […] im 
Rahmen der Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen“ festzulegen  
 
- Vorbild Regelung § 21 KiföG M-V: 
„Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft“ 
(1) Das in den Kindertageseinrichtun-
gen tätige pädagogische Personal,die 
Tagespflegepersonen und die örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe arbeiten mit den Eltern zum Wohl 
der Kinder partnerschaftlich zusam-
men. Die Eltern werden in die Bil-
dungsplanung der Kindertageseinrich-
tungen und deren Umsetzung einbe-
zogen und sind über bestehende An-
gebote der 

 
- große Zustimmung, Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft in 
KitaG zu stärken (vgl. Regelung 
M-V) und damit Verknüpfung gem. 
§ 16 SGB VIII herzustellen 
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Ebene wurde die Gründung von Eltern-
vertretungen oder  
-beiräten ver- oder behindert. Die Ein-
richtungsträger müssen nicht mit Konse-
quenzen rechnen, wenn sie die gesetz-
lich verankerte Elternbeteiligung unter-
binden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elternarbeit findet nicht in der Betreu-
ungszeit statt 

Familienbildung und -beratung zu in-
formieren. 
 
- Regelung in NRW: „Entscheidungen, 
die die Eltern in finanzieller Hinsicht 
berühren, […] grundsätzlich der Zu-
stimmung“ der gewählten Elternvertre-
tung bedürfen. 
 
- Inspiriert vom Teil 4 des KiTaG 
(Schleswig Holstein),  
der in Verbindung von §15 und §32 die 
Wahl von Elternvertretungen auf Ein-
richtungs- und Kreis-Ebene zur Finan-
zierungsvoraussetzung macht, soll 
eine Regelung aufgenommen werden, 
die die Durchführung des  
Kita-Ausschusses und die Wahl zum 
Gemeinde- bzw. Stadtelternbeirat ver-
bindlich verankert. Darüber hinaus 
muss ein Weg beschrieben werden, 
wie Eltern bei Nicht-Beachtung dieser 
Verbindlichkeit agieren können. 
 
- Sanktionsinstrument: Regelungen in 
Schleswig-Holstein: Finanzierung wird 
an Erfüllung der Fördervoraussetzun-
gen geknüpft, zu denen die Elternbe-
teiligung (Durchführung des Kita-Aus-
schusses und die Wahl zum Ge-
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meinde- bzw. Stadtelternbeirat) ge-
hört, verbunden mit der Möglichkeit 
der Eltern zur Beschwerde. 
- Fortbildungsangebote für Mitglieder 
der Elternbeiräte ausbauen/stärken 
 

Elternbeteiligung 
 Elternversamm-

lung 
 Kita-Ausschuss 
 Örtl. Elternbei-

räte 
 LKEB 
 Kindertages-

pflege 

 
Elternversammlung, § 6 KitaG: 
- wird aus Elternsicht eher als „Aus-
kunftsorgan bzw. lediglich zum Informa-
tionsaustausch verstanden. Elternbetei-
ligung wird in vielen Einrichtungen weni-
ger als gestaltende Unterstützung ver-
standen. 
 
- Problem: oftmals keine Verbindung der 
Elternversammlung mit dem Kita-Aus-
schuss (Rückinformation der Themen 
durch Kita-Ausschuss) 
 
- Wie werden mehrere Gruppen ver-
netzt? 
 
 
 
Kita-Ausschuss, § 7 KitaG: 
- Aus Elternsicht zu allgemein formuliert  

 
- Es wird überwiegend befürwortet, 
dass eine gruppenbezogene Verstän-
digung sinnvoll ist. „Verständigung“ 
soll eher positiv formuliert werden im 
Sinne von „Austausch“ wie auch Mög-
lichkeit für niedrigschwellige Familien-
bildungsangebote, um Motivation zu 
schaffen. 
- Eine Meinung findet den gruppenbe-
zogenen Austausch überholt, da es 
Kitas ohne Gruppenbildung gibt. 
- Eltern-Beschwerden sind im Rahmen 
des Qualitätsmanagements möglich 
- Stärkere Vernetzung der Angebote 
gemäß § 16 SGB VIII mit den Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaf-
ten  
- Begrenzung des Kita-Ausschus-

ses auf z.B. 15, um arbeitsfähig zu 
bleiben 

 
 

 
Allgemeine Übereinstimmung, 
dass die Zuständigkeiten der El-
terngremien auf allen Ebenen her-
ausgearbeitet werden sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Die Rechte und Pflichten des 
Kita-Ausschusses  
sowie dessen Zusammensetzung 
sollen eindeutiger und verbindlich 
definiert werden. 
 



8. Sitzung 

- Empfehlung des LKJA ist weder ein-
deutig noch verbindlich und ist in Kita-
Auschüssen oft nicht gelebt – bedarf der 
Überarbeitung 
- Stimmanteile aus dem Kreis der Be-
schäftigten wird auf Leitung übertragen 
 führt zu Ungleichgewicht, Perso-

anl/Einrichtung überproportional 
vertreten 

 
 
- Kreis-Elternbeirat, § 6a KitaG: 
- Aus Elternsicht sehr detailliert geregelt 
- Mittlerweile funktioniert die Gründung 
und die Organisation überwiegend. In 
den Fällen, in denen der Landkreis die 
Wahl eines Elternbeirats blockiert (§ 6a: 
öTdöJH „kann“ regeln..) fehlt eine 
Durchgriffsmöglichkeit  
- Es wird aus einem LK berichtet, dass 
wenig Aktivität seitens des Kreis-Eltern-
beirats zu verzeichnen ist, in anderen 
LKs findet eine aktive (teils Beteiligung 
der EBs in verschiedenen Gremien (z.B. 
JH-Ausschuss) statt, Treffen sind teil-
weise 2-mal wöchentl. 
 
- LKEB: 

- Aus Elternsicht kein Änderungsbedarf 
 

- Empfehlung des LKJA bedarf der 
Überarbeitung – verbindliche Regelun-
gen ins KitaG oder auf RL-/VO-Ebene 
 
- Es gibt eine Meinung, die im KitaG 
keine Gremienregelung erforderlich 
findet 
 
 
- Vorbild M-V (Siehe oben) oder Sach-
sen-Anhalt 

Sachsen-Anhalt regelt in eigen-
ständigen § in 5 aufeinanderfol-
genden Absätzen die unterschied-
lichen Formen und die verbinden-
den Elemente der Elternbeteili-
gung von Einrichtung über Ge-
meinde und Kreis/kreisfreier Stadt 
bis zum Land inkl. mit klaren Auf-
gaben und Zustimmungspflichten 
(9 Punkte) des Kuratoriums (ver-
gleichbar mit Kita-Ausschuss) 

 
-  Eine Übertragung der Stimmanteile 
aus dem Kreis der Beschäftigten auf 
die Leitung soll ausgeschlossen wer-
den. 
 
 

 Hinweis in den LKJA zur 
Überarbeitung der Emp-
fehlung 

 
 
 
 
- Aus Elternsicht gibt es keinen 
grundsätzlichen Änderungsbedarf 
zu den Regelungen in § 6a (El-
ternbeteiligung auf Kreis- und 
Landesebene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elternbeteiligung in der Kinderta-
gespflege regeln (VertreterInnen 
in den komm./Kreiskitaelternbei-
rat) 
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- In der Kindertagespflege wird Elternbe-
teiligung nicht oder zu wenig berücksich-
tigt. Es gibt weder Tagespflege-Aus-
schüsse noch können Vertreter*innen 
für Tagespflege-Eltern in Kreis- und Lan-
desbeiräte entsendet werden. 

- Angelehnt an §11 Abs. 1 KiBiz (NRW) 
soll ein Modus  
gefunden und definiert werden, der El-
tern von Kindern, die in der Tages-
pflege betreut werden, ermöglicht, 
Vertreter*innen in die kommunalen 
bzw. in die Kreisbeiräte zu entsenden. 
Dabei empfiehlt es sich, eine Vorgabe 
zur Anzahl der Vertreter*innen in Ver-
bindung mit der Anzahl der vertretenen 
Eltern zu machen (z.B. ein*e Vertre-
ter*in je 10 Tagespflegestellen - Groß-
tagespflege) 
 

- Vorschlag: 1 Elternvertreter/ 10 
Tagespflegestellen  
 

 

 
 
Elternbeteiligung 
 Gemeinde-El-

ternbeirat? 

 
- Kindertagesbetreuung ist Teil der kom-
munalen Daseinsvorsorge,  
viele Themen werden auf kommunaler 
bzw. gemeindlicher Ebene  
besprochen und entschieden. Eine kom-
munale bzw. gemeindliche  
Elternvertretung ist nicht vorgesehen, 
den Kreisbeiräten fehlt oft der Zugriff. 
- Elternbeiräte im Landkreis sind „zu 
weit“ weg von Kitas und Personen in der 
Gemeinde 
- Bereitschaft in Kreiskitaelternbeiräten 
mitzuwirken ist geringer als vor Ort mit-
gestalten zu können. 
 

 
- In Anlehnung an §19 Abs. 4 bis 9 Ki-
FöG (Sachsen-Anhalt)  
soll eine Struktur geschaffen werden, 
die den Weg der Elternbeteiligung von 
der Einrichtung (Kita-Ausschuss) über 
die Gemeinde (Gemeindeelternbeirat) 
und den Landkreis (Kreiselternbei-
rat)/die kreisfreie Stadt (Stadtelternbei-
rat)  
bis zum Bundesland (Landeselternbei-
rat) regelt. Hierbei sind möglichst kon-
krete Vorgaben zu Legislaturzeiten, 
Wahlen und Zuständigkeiten zu ma-
chen. 
 
- Es wird darauf hingewiesen, dass zu 
viele Gremien eventuell nicht durch ak-
tive Eltern besetzt werden könnten.  

 
- Die AG verständigt sich, sich 
nochmal zu den Zuständigkeiten 
des Gemeinde-Elternbeirats und 
des Kreiselternbeirats auszutau-
schen. Hierfür soll noch einmal 
durch die Eltern „geschärft“ wer-
den, welche Aufgaben ein ge-
meindlicher Elternbeitrat und wel-
che Aufgaben ein Kreiselternbei-
rat haben kann. 
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- Vorteil eines Gemeinde-EB: Mitbestim-
mung bei den EB-Satzungen 
 
- Mögliche Zuständigkeit des Gemeinde-
elternbeirats: 
- Bedarfsplanung 
- Sozialraumgestaltung (Kinderbeteili-
gung) 
- kommunale Finanzierungszuständig-
keiten 
 
 

Außerdem könnte Überforderung bei 
der Gremientätigkeit einsetzen, wenn 
Eltern auf noch mehr Ebenen ehren-
amtlich tätig wären. 
- Es wird eingewendet, dass ein hoher 
Aufwand entstünde, wenn ein zusätzli-
ches Gremium entsteht und dieses 
wiederum mit Wahlen beschäftigt sei. 
- Es wird bezweifelt, dass noch Zustän-
digkeiten für Themen auf dieser Ebene 
verbleiben.  
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Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

 
Jugendhilfeplanung, Ta-
gesbetreuungsbedarfs-
plan 

Rechtsgrundlagen: 
§ 80 SGB VIII 
Die TöJH  haben im Rahmen ihrer Pla-
nungsverantwortung 

 
- klarere Trennung der Aufgaben einer 
Gemeinde: Bedarfsplanung und Flä-
chenplanung, Baurecht 
 

 
- Eigenständiger § zur Bedarfspla-
nung im KitaG; Verfahren (inkl. In-
teressenbekundung) in VO be-
schreiben 
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- eine Bestandserhebung vorzuneh-
men 
- den Bedarf zu ermitteln (mittelfristig) 
- die zur Befriedigung des Bedarfes 
notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen, dabei Vor-
sorge zu treffen, dass auch ein unvor-
hersehbarer Bedarf befriedigt werden 
kann 
- der TöJH hat die anerkannten freien 
Träger der freien JH in allen Phasen 
ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen 
- die JHP ist mit anderen örtlichen und 
überörtliche Planungen abzustimmen 
 
§ 17 AGKJHG: 
An der Jugendhilfeplanung des 
öTdöJH nach § 80 SGB VIII sind die 
anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe sowie, soweit sie davon be-
troffen sind, die kreisangehörigen Ge-
meinden, Verbandsgemeinden, die 
Zusammenschlüsse der Tages- und 
Vollzeitpflegepersonen sowie die ge-
werblichen Träger der Jugendhilfe 
grundsätzlich von Anfang an zu betei-
ligen. Sie sind spätestens anlässlich 
der Beratung im Jugendhilfeaus-
schuss, auch soweit sie im Ausschuss 
nicht vertreten sind, über Inhalt, Ziele 

Vorschläge: 
- Der öTöJH nimmt seine Verantwor-
tung nach § 79 SGB VIII i.V.m. § 80 
SGB VIII vollständig und umfassend 
wahr.  
- Entsprechend des Bedarfes hat jede 
Kommune in ihrer Planung Flächen für 
den Neubau von Kitas, in der Flächen-
nutzungs-planung und bei der Aufstel-
lung von Bebauungspläne zu berück-
sichtigen. Diese sollten mit der Tages-
betreuungs-bedarfsplanung mit den 
zuständigen öTöJH abgestimmt wer-
den (Mitwirkung bei der Beteiligung zur 
Wahrung öffentlicher Belange). 
 KitaG kann nicht in die Pla-

nungshoheit (Bauleitplanung) 
der Gemeinden eingreifen 

 
- Die Gemeinden haben das Recht ei-
gene Planungen im Bereich der Kin-
dertagesbetreuung für ihr Gemeinde-
gebiet zu erstellen. 
- Der Landkreis als öTöJH ist verpflich-
tet die örtlichen Planungen bei der ei-
genen Planung gemäß § 80 SGB VIII 
zu berücksichtigen, entweder zu über-
nehmen, diese anzupassen oder kri-
tisch Stellung zu nehmen. 
- Eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit ist zwischen den Kommunen den 
freien Trägern und dem Landkreis eine 

 
- Die Gesamtplanungsverantwor-
tung ist beim öTdöJH zu konzent-
rieren bei gleichzeitiger Einbezie-
hung der betroffenen Gemeinden 
und (freien) Trägern. 
„Schnittstellenproblematik“ auflö-
sen: 

• eine Kommune kann 
Träger einer Kita sein 
und ist somit Leis-
tungserbringer nach § 
2 SGB VIII (und in die-
sem Zusammenhang 
mit in die Planung ein-
zubeziehen; gleichbe-
rechtigtes Miteinander 
von kommunalen und 
freien Trägern) 

• Mikroplanung bzw. 
Planung für eigenes 
Gemeindegebiet ist 
Aufgabe der Ge-
meinde (kommunale 
Selbstverwaltung) 

 
-  Der öTdöJH soll jedoch gemein-
deübergreifend seine Gesamtpla-
nungsverantwortung durchsetzen 
können oder einen Durchgriff auf 
die Gemeinde haben (vgl. auch 
vergangene Sitzung vom 
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und Verfahren der Planung umfas-
send zu unterrichten. 
 
§ 12 Abs. 3 KitaG (vgl. oben) 

 
Jugendhilferechtl. Dreiecksverhältnis:  
- TöJH hat die Planungsverantwortung 
- Leistungsberechtigte: Kinder 
- Leistungserbringer: Freie und kom-
munale Träger 
 
-  VG Frankfurt (Oder) 6L 480/06: 
- „Der öTöJH habe gemäß § 4 Abs. 2 
SGB VIII den Vorrang der freien JH zu 
berücksichtigen.“ Ausschlaggebend 
ist die tatsächliche Inanspruchnahme 
der Kita für die Aufnahme in den Be-
darfsplan und nicht den Schutz vor-
handener Einrichtungen.“ 
- „§ 3 und 4 SGB VIII heben die Trä-
gervielfalt (und eben nicht die Ange-
botsvielfalt) unter Einbeziehung und 
Förderung der freien Jugendhilfe als 
zentrales Strukturprinzip der Kinder- 
und Jugendhilfe ausdrücklich hervor.“ 
 
Problembeschreibung Perspektive 
LK: 

wesentliche Voraussetzung für eine 
langfristige strategische Planung. 
 
- Zur Tagesbetreuungsbedarfsplanung 
ist Benehmen mit den Kommunen her-
zustellen. 
 
Der öTöJH ist berechtigt Leistungen im 
Rahmen der Kindertagesbetreuung im 
Einvernehmen mit den Kommunen 
auszuschreiben/Interessenbekun-
dungsverfahren durchzuführen. 
 Einwand, dass ein Interessen-

bekundungsverfahren nicht 
vom KitaG vorgesehen sei und 
in der Praxis selten angewen-
det wird 

 Keine Ausschreibung nach 
Vergaberecht im JH-Recht 

 
Vorschlag: 
Es ist unter der Leitung/Verantwortung 
des überörtlichen Träger der öJH ein 
digitales Angebot für eine einheitliche 
Planung zu etablieren dazu gehören 
folgende Punkte: 
- Übersicht über die Kindertagestätten 
und Tagespflegepersonen für alle zu-
gänglich mit Kartenhinterlegung und 
Konzepten 

30.11.20). Insofern eine Mikropla-
nung der Gemeinde vorliegt, muss 
der öTdöJH diese berücksichtigen 
- entweder übernehmen, anpas-
sen oder kritisch Stellung nehmen. 
 
 
 
 
 
 
- Eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit ist zwischen den Kommu-
nen, den freien Trägern und dem 
Landkreis eine wesentliche Vo-
raussetzung für eine langfristige 
strategische Planung. 
 
 
- Der öTöJH ist berechtigt Leistun-
gen im Rahmen der Kindertages-
betreuung im Einvernehmen mit 
den Kommunen über ein Interes-
senbekundungsverfahren durch-
zuführen. 
 
- Interessenbekundungsverfahren 
nach SGB VIII-Kriterien ausrichten 
und in VO beschreiben 
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- Bedarfspläne haben für die Träger 
keinen verbindlichen Charakter (wie 
z.B. Schulentwicklungsplanung), d.h. 
auch wenn im Bedarfsplan ausgewie-
sen wird, dass ein Platzbedarf vorhan-
den ist, hat der öTöJH keine Hand-
habe dies umzusetzen, wenn die 
Kommune mit ihrer Finanzierungsbe-
teiligung nach § 16 Abs. 3 KitaG dage-
gen ist  
- öTöJH fehlen Durchsetzungsinstru-
mente  
-  öTöJH wird auf Grund der Finanzie-
rungssystematik im KitaG in der Wahr-
nehmung seiner Gesamtverantwor-
tung gemäß § 79 SGB VIII so erheb-
lich eingeschränkt, dass die Bedarfe 
nicht rechtzeitig gesichert werden kön-
nen. 
- Kommunen werden gerade im ländli-
chen Bereich bei rückläufigen Kinder-
zahlen versuchen, ihre eigenen Kitas 
zu halten und freie Träger durch zu-
rückhaltende Finanzierung zur Auf-
gabe zu zwingen oder zu verhindern, 
dass sich die freien Träger etablieren 
können  
 
- Haftungsrisiko bei Nichterfüllung des 
Rechtsanspruches, aber keine mittel-
bare Steuerung möglich 
 

einheitliches online Anmeldeverfahren 
für die Eltern auf einen Platz 
 Zentrale Platzvergabe wird teil-

weise nicht als zielführend be-
wertet 

 Berücksichtigung und Möglich-
keit der einzelnen gemeindli-
chen, unterschiedlichen Mikro-
planungen gefährdet? 

- Platzvergabesystem durch die öTöJH 
und/oder entsprechend der Träger 
(beide Möglichkeiten sind wichtig) 
- Benennung von mehreren Wünschen 
durch die Eltern 
- Erfassung des Bedarfes 
- Ausweisung von freien Plätzen 
- Übersicht über belegte Plätze 
- Übersicht über reservierte Plätze und 
ab welchem Zeitpunkt (für ein Kita-
Jahr)  
- über örtliche Orts- und Kreisgrenzen 
hinweg das Wunsch- und Wahlrecht zu 
realisieren und die Kostenübernahmen 
im Land Brandenburg zu vereinheitli-
chen einschließlich des Zustimmungs-
verfahrens 
 
 

 
 
 
 
 
- Grundsätzlich werden digitale 
Verfahren zur Verwaltungsverein-
fachung begrüßt. Keine allge-
meine Empfehlung dazu, auf wel-
cher Ebene eine Vereinheitlichung 
von digitalen Systemen befürwor-
tet wird (bei Platzvergabe durch 
die Gemeinden, § 12 Abs. 1 Satz 
3) 
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-  Kommunen planen nur in der eige-
nen Zuständigkeit und nicht bedarfs-
deckend über die Grenzen hinaus.  
- Selbstverwaltung Kommune: 
- das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerf 21.11.2017-2BvR 2177/16, 
Frankfurter Kommentar, 8 Auflage, 
Seite 70, Rn.33) hat hervorgehoben, 
dass den kreisangehörigen Kommu-
nen eine im Hinblick auf die Planung 
des Betreuungsbedarfes, der Errich-
tung eigener Kitas sowie der Zusam-
menarbeit mit den freien Trägern eine 
substanzielle Eigenverantwortung ver-
bleiben muss. 
- Überforderung von vielen, gerade 
kleineren Kommunen  
- ungenügende finanzielle Mittel 
- Sicherung der Qualität und Unsicher-
heiten in der verwaltungsmäßigen 
Umsetzung 
 
Rechtsgrundlagen Kommunale 
Selbstverwaltung: 
Art. 28 Abs. 2, 
Art. 97 Verfassung des Landes Bran-
denburg  
§ 2 Brandenburger Kommunalverfas-
sung 

- Es gibt die Meinung, dass die Bedarf-
splanung einen verpflichtenden Cha-
rakter haben soll 
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Recht der Gemeinden, alle Aufgaben 
der örtlichen Gemeinschaft 
in eigener Verantwortung wahrzuneh-
men und somit auch  
die Leistungserbringung nach § 2 SGB 
VIII. 
 
Problembeschreibung Perspektive 
freie Träger: 
- diese sind bereit, ihr Tätigkeitsfeld zu 
erweitern und Plätze zu schaffen (und 
flexibel auf Bedarfe einzugehen), sind 
aber darauf angewiesen, dass die 
Kommunen eine Absicherung zu den 
Investitionskosten geben. 
- die Absicherung der (Investitions-
)Kosten ist schwierig, wenn Kommu-
nen ein Haushaltssicherungskonzept 
haben und die Kommunalaufsicht dem 
nicht zustimmt  
- sie stehen mit den kommunalen Ein-
richtungen in einem Wettbewerb um 
gute Angebote 
 
Problembeschreibung Perspektive El-
tern: 
- die Eltern können es nicht nachvoll-
ziehen, warum nicht ausreichend 
Plätze vorhanden sind, obwohl der 
öTöJH im Bedarfsplan diese ausweist 
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- die Eltern klagen Schadensersatz für 
ausgefallenen Lohn ein und müssten 
gleichzeitig auch noch einen Platz ein-
klagen 
- die unterschiedlichen Zuständigkei-
ten zwischen Kommune, ggf. freie Trä-
ger und dem öTöJH können Eltern 
nicht oder kaum verstehen. 
 
- Die Entscheidung auf gemeindlicher 
Ebene ,ob ein Interessenbekundungs-
verfahren zum Bau einer Kita stattfin-
det, bezieht in diesem 1. Schritt weder 
den öTdöJH noch die freien Träger ein 
- Einwand aus kommunaler Sicht, 
dass Gemeinden oftmals über gar 
keine geeigneten Grundstücke und 
Flächen verfügen. 
 
- Tendenz in Brandenburg sei zudem, 
dass mehr Einrichtungen freier Träger 
als kommunaler Träger entstehen. 

 
Rechtsanspruch 
Hort/Grundschule 

§ 24  Abs. 4 SGB VIII  
§ 24 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII 
§ 1 KitaG 
Kinder der fünften und sechsten 
Schuljahrgangstufe haben einen 
Rechtsanspruch, wenn ihre familiäre 
Situation insbesondere die Erwerbstä-

Vorschläge: 
- Etablierung von Ganztagsangeboten 
- Das Ganztagsangebot setzt sich zu-
sammen aus der Schulzeit und den 
Angeboten der Jugendhilfe, der Kin-
dertagesbetreuung (angeleitete Frei-
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tigkeit ...oder ein besonderer Erzie-
hungsbedarf eine Tagesbetreuung er-
forderlich macht. 
- Mindestrechtsanspruch 4 Stunden 
täglich, bei Bedarf länger 
 
Problembeschreibung aus LK-Per-
spektive: 
- Rechtsanspruch kann für Kinder in 
den Ganztagsschulen in den Ferien 
nicht gewährleistet werden, weil der 
Schülerverkehr nicht fährt und auch 
nicht die Spezialtransporte 
 
- die Kinder im ländlichen Bereich kön-
nen nicht bedarfsgerecht die Ange-
bote im Grundschulbereich wahrneh-
men, weil auch in der Schulzeit sich 
der Transport nach dem Ende der 
Schulzeit orientiert und nicht an das 
Ende der bedarfsgerechten Tagesbe-
treuung 
 
- für die „Lückekinder“ 5. + 6 Schuljahr-
gangstufe („große“ Grundschulkinder) 
ist das Angebot im in vielen „klassi-
schen“ Horten nicht attraktiv genug 
 
- mit dem demographischen Wandel 
im ländlichen Raum wird ein Angebot 
benötigt, welches am Ort Schule (oder 

zeitangebote auch durch Vereine so-
wie Möglichkeiten der informellen Bil-
dung und Entwicklung). 
Es werden Bildungs- Freizeit- Sport 
und Spielangebote der Schule/Kinder-
tagesbetreuung/Vereine zu einem 
ganzheitlichen, an den Lebenssituatio-
nen und Entwicklungsmöglichkeiten 
der Kinder orientierten Ganztagsange-
boten zusammengefasst (§ 2 Abs. 1 
Satz 3 KitaG).  
 
- Beide Systeme müssen ihre fachli-
chen Standards aufeinander abstim-
men und nach Möglichkeit diese ge-
meinsam weiter-entwickeln (Koopera-
tionsverpflichtung).  
Der Ort Schule entwickelt sich zu ei-
nem Ort des Lebens und des Lernens 
mit der Öffnung in den Sozialraum. Be-
dingungen müssen entwickelt werden 
(Räumlichkeiten, Sachmittel, 
Schulcampus)  
 
- Alle Kinder sollen einen Rechtsan-
spruch auf eine Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter (auch in den Ferien) 
haben, auch Kinder i.S. des SGB VIII 
mit besonderem Förderbedarf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Frage zu klären, ob unbedingter 
Rechtsanspruch zu erhöhten Kos-
ten für die Betreuung der Kinder 
der 5. und 6. Schuljahrgangsstufe 
(keine Rechtsanspruchsprüfung 
mehr) führt: Kostenfolgen: AG  
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in unmittelbarer Nähe) auch die Frei-
zeitaktivitäten der Kinder verbindet 
 
- in den Dörfern gibt es dann zu we-
nige Kinder, um eine Vereins-struktur 
aufrecht zu erhalten, dies trifft auch für 
Jugendclubs zu 
 
- Kooperationen mit der Schule (LK 
PM) gestaltet sich in der IKTB oft 
schwierig, weil unterschiedliche recht-
liche Normen eine enge Zusammenar-
beit zwischen Schule und Tagesbe-
treuung nicht zu lassen bzw. erschwe-
ren 
- VHG wird teilweise als problematisch 
gesehen, teilweise werden gute Erfah-
rungen gemacht (LK PM ca. 50% wer-
den bereits dort und nicht im Hort be-
treut) 
 
- Lehrer sind in ihrem Denken nur auf 
Schule fixiert und nicht bereit länger in 
der Schule zu sein 
 
- Kinder aus sozial schwachen Eltern-
häusern und teilweise keinen Rechts-
anspruch mehr haben, benötigen ein 
qualifiziertes Freizeitangebot und (so-
zial-)pädagogische Begleitung / An-
sprechpartner 

Die Angebote von Schule und Kinder-
tagesbetreuung im Verbund (Ganztag) 
sollten kostenlos sein. 
. 
 Unbedingter Rechtsanspruch 

für 5./6. Klassen in Hinblick auf 
bestimmte sozialpädagogi-
schen Bedarf/ Familienhinter-
gründe (der zunehme) befür-
wortet (jetzt aber auch schon 
bedingter Rechtsanspruch 
möglich aufgrund familiärer Si-
tuation und besonderem Erzie-
hungsbedarf).  

 Bedingter Rechtsanspruch 
könne zu Ungleichbehandlun-
gen zwischen Kindern in Ganz-
tagsschule und Kindern in „Ver-
bundlösungen“ führen 

 Der unbedingte Rechtsan-
spruch für Grundschüler der 
5./6. Jahrgangsstufe wird auch 
kritisch gesehen.  

 Praktische Erfahrung zeige, 
dass ein kostenloses Angebot 
dazu führt, dass Eltern Hortbe-
treuung stark von der Kosten-
frage abhängig machen unab-
hängig von den Bedürfnissen 
der Kinder (Selbstständigkeit) 

 Frage der Finanzierung bei 
kostenfreien Angeboten (auch 
bei alternativen Angeboten wie 
Jugendsozialarbeit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mehrheit für integrierte Schul- 
und Tagesbetreuungs-planung 
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- die „bildungsfernen“ Kinder der 5. 
und 6. Schuljahrgangstufe werden mit 
der derzeitigen Rechtsanspruchsrege-
lung ausgegrenzt - 
widerspricht dem geplanten Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung, wel-
ches nach derzeitigem Kenntnisstand 
ab 2025 im SGB VIII verankert werden 
soll 
 
Problembeschreibung aus Elternsicht: 
- Eltern erleben zwei Systeme, Schule 
und Kindertagesbetreuung, können 
nicht verstehen, warum im Hort ledig-
lich eine Hausaufgabenbetreuung, 
nicht jedoch –kontrolle geleistet wird 
- erwarten / benötigen längere Betreu-
ungszeiten auch in der Grundschulzeit 
und wünschen sich attraktive Ange-
bote sowie eine den Bedürfnissen der 
Kinder gerechte „Begleitung“ durch Er-
wachsene 
- erwarten / benötigen mit zunehmen-
dem Alter der Kinder flexible Nutzung 
der Angebotstage/-zeiten 
 

 
- Es erfolgt eine integrierte Schul- und 
Tagesbetreuungsbedarfs-planung un-
ter Berücksichtigung der vielfältigen 
Angebote der Grundschulbetreuung. 
 
- Diese Bedarfsplanung muss in der 
Verantwortung des öTöJH liegen, denn 
es Gemeindegrenzen übergreifend zu 
planen. 
 
- Der Schülerverkehr muss an den 
Ganztag angepasst werden. 
 Aufgabe der Kommunen 

 
-Das Schulgesetz muss an vielen Stel-
len angepasst werden, (gemeinsame 
Schulvisitation, -konferenzen, gemein-
sames Schreiben von Entwicklungsbe-
richten, zuvor die pädagogische Ab-
stimmung beider Partner). 
 
- Es wird nicht mehr das npp berech-
net, sondern der Träger erhält ein 
Budget, welches es erlaubt, flexibel auf 
die Bedürfnisse der Kinder und zeitli-
chen Bedarfe zugeschnittenes Ange-
bot zu entwickeln und vorzuhalten (ver-
schiedene Modelle ermöglichen; 

- Ausgestaltung von Ganztagsan-
geboten und Rolle der Horte; Ko-
operationsverpflichtung: AG 3 
 
- Inhaltliche Zusammenarbeit von 
Hort, Schule und Ganztagsange-
bote (u.a. nach den Grundsätzen 
elementarer Bildung bzw. den 
„Hortbausteinen“ sowie dem Ge-
meinsamen Orientierungsrahmen 
für Bildung in Kita und Schule, 
GOrBiKS II): AG 2 
 
- Finanzierungsfrage an AG 6 
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Grundstock an päd. FKs als verlässli-
che Ansprechpartner für Kinder und El-
tern als Verpflichtung) 
 
- Der unbedingte Rechtsanspruch für 
Grundschüler der 5./6. Schuljahr-
gangsstufe wird jedenfalls im Zusam-
menhang mit Grundschülern aus bil-
dungsschwachen Familien oder sozial-
pädagogischen Hintergründen als 
sinnvoll erachtet. 
 
- Meinung auch gegen den unbeding-
ten Rechtsanspruch für Kinder der 5. 
und 6. Jahrgangsstufe 

Digitalisierung der Leis-
tungskoordination 

 § zur Datenerhebung und -übermitt-
lung (notwendige Angaben / Mindest-
anforderungen als Rechtsgrundlage: 
Grundlagen für Platzvergabe und Be-
treuungsvertrag; Planung- und Statis-
tikzwecke; Auswertung des Gesetzes 
und Fortentwicklung); vgl. Kibiz NRW 
und §§ 32ff. M-V 

- Vorschlag für AG-Sitzung am 
19.04. 

- Ggf. weiteres in einer VO (An-
passungsfähigkeit an Digitali-
sierungsvorhaben; ggf. Verbin-
dung mit elDatübVV nach § 20 
AGKJHG 

Vgl. auch Bedarfsanalyse AG 6 
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10. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

 
Fach- und Praxisbera-
tung - Grundsätze 

Rechtsgrundlage: 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 KitaPersV: 
- die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe und die Träger der Einrich-
tungen sorgen durch Fortbildung und 

 
Fach- und Praxisberatung im Land 
Brandenburg soll landesgesetzlich de-
finiert, im KitaG verankert und ihre Fi-
nanzierung sichergestellt werden.  

 
- Das Meinungsbild ergibt fol-
gende grundsätzliche Festlegung 



10. Sitzung 

Praxisberatung dafür, dass die persön-
liche und fachliche Eignung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aufrecht-
erhalten und weiterentwickelt wird. 
 
- Aus dem SGB VIII lässt sich ein An-
spruch für Kindertagesstätten nur ablei-
ten: §§ 22a, 72 und 79 SGB VIII 
- Kindertagespflege: § 23 Abs. 4SGB 
VIII – Anspruch auf Beratung 
 
Problembeschreibung 
- Fach- und Praxisberatung ist bisher 
nicht angemessen gesetzlich geregelt, 
nicht ausreichend finanziert. Es werden 
aber immer mehr Aufgaben an sie über-
tragen und sind bedeutsam für die Qua-
lititätsentwicklungen im Feld. 
-  Fach- und PraxisberaterInnen haben 
eine große Fachexpertise zu unter-
schiedlichen Bereichen, die der Praxis 
nur teilweise zur Verfügung steht bzw. 
zu wenig genutzt werden kann. 
- Sie können ihrem Anspruch, Qualität 
der Kindertagesbetreuung für jedes 
Kind zu unterstützen, nicht gerecht wer-
den. 
 
-  Dem fachlichen Qualitätsdiskurs ent-
sprechend hängt eine hochwertige Kin-
dertagesbetreuung vor allem von der 

Dazu braucht es einen grundlegenden 
Anspruch auf Fach- und Praxisbera-
tung für jedes Kind (als Grundlage für 
die individuelle Bemessung). 
 
- Vorschlag entsprechend § 21 Abs. 3 
SächsKitaG: 
 "Eine qualifizierte Fachberatung ist 
Bestandteil der Qualitätssicherung und 
-entwicklung jeder Kindertageseinrich-
tung." 
 
 Vorschlag entsprechend § 11 ThürKi-
taG: 
„Der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe hat das Angebot einer be-
darfsgerechten Fachberatung zu ge-
währleisten… 
Träger von Fachberatung können örtli-
che Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, anerkannte freie Träger 
der Jugendhilfe oder kommunale Trä-
ger oder Trägerverbünde sein“  
 Die Aufgaben der Fachbera-

tung sollen im Qualitätsrahmen 
als zentrales Instrument für die 
Qualitätssicherung und - ent-
wicklung geregelt werden 

 

im KitaG zur Fach- und Praxisbe-
ratung (im Detail/Ausgestaltung 
wird auf AG 2 verwiesen): 
Es soll ein grundlegender An-
spruch auf Fachberatung für alle 
Angebote der Kindertagesbetreu-
ung im KitaG festgeschrieben wer-
den, um sicherzustellen, dass je-
des Kind eine qualitativ hochwer-
tige frühkindliche Bildung, Betreu-
ung und Erziehung bekommt. 
 
- Es soll gesetzlich geregelt sein, 
dass Fach- und Praxisberatung 
als wesentlicher Bestandteil der 
Qualitätssicherung und -entwick-
lung in der Gewährleistungsver-
antwortung der örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe liegt. 
Zugleich soll geregelt sein, dass 
Fach- und Praxisberatung gleich-
berechtigt durch die örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe, 
durch die freien Träger, sowie 
durch Verbände der Träger von 
Kindertageseinrichtungen ange-
boten werden sollen soweit sie 
dieses Angebot vorhalten wol-
len/können. In den Regelungen 
sind darüber hinaus die Aufgaben 
der Fachberatung (Beratung von 
Kitas, Leitung und Trägern) zu be-
schreiben wie auch Qualifikations-
erfordernisse festzuhalten. Dazu 
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pädagogischen Prozessqualität ab. 
Hierbei kommt der Fach- und Praxisbe-
ratung eine besondere Schlüsselfunk-
tion zu. Qualität wird vom Kind aus ge-
dacht. Der Transfer aller Bemühungen 
auf diesem Gebiet in die pädagogische 
Arbeit ist zentraler Auftrag. 
Eine fachliche Begleitung aller am Pro-
zess beteiligten erfordert demnach von 
Fach- und Praxisberatung die Ausbil-
dung eines fachlichen Profils und auf 
dieser Basis die professionelle Haltung. 
 
 
-  Fach- und Praxisberatung ist derzeit 
kein geschützter Begriff, weshalb die 
Anforderungen an Kompetenzen und 
Qualifizierung der Fach- und Praxisbe-
rater*innen transparent sein sollten. 
 
- Schwerpunktaufgaben: Umfassende 
Beratung der Einrichtungen und Träger 
zu einer Vielzahl von organisatorischen, 
pädagogischen und sonstigen Belan-
gen 
 
- Gesetzlichen Anforderungen an die 
Qualitätsentwicklung steigen stetig, z.B. 
Einführung von § 79a SGB VIII als Auf-
gabe der öTdöJH 
 

- Es wird überlegt, ob auf kommunaler 
Ebene möglicherweise bereits genü-
gend Fachkräfte existieren 
- hierzu wird eingewandt, dass diese 
jedoch nicht alle freien Träger mit ihren 
Bedarfen beraten können. 
 
- Einrichtungen und Träger sollen auf 
ein möglichst breites Angebot von spe-
zialisierten Fachberatungsangeboten 
zugreifen können und sich bedarfsge-
recht nach Themen und spezifischen 
Herausforderungen beraten lassen, 
ohne dass eine pauschale Zuteilung 
von Beratungsstunden erfolgt. 
 
- Es wird vorgeschlagen, einen fachlich 
empfohlenen Schlüssel festzuhalten, 
z.B.: 1 Fachberatungs-Vollzeitkraft auf 
1000 Kinder (derzeit ungefähr 1: 5000 
Kinder),  
- für die Kindertagespflege wird ein an-
derer Schlüssel (1 VK für 40 bis 60 Kin-
der) genannt 
 
 
- Subsidiaritätsprinzip auch für Fach- 
und Praxisberatung? 
 

braucht es einen grundlegenden 
Anspruch auf Fachberatung für je-
des Angebot der Kindertagesbe-
treuung, um sicherzustellen, dass 
jedes Kind eine qualitativ hoch-
wertige frühkindliche Bildung, Be-
treuung und Erziehung bekommt. 
 
- Die Aufgaben der Fachberatung 
sollen im Qualitätsrahmen als 
zentrales Instrument für die Quali-
tätssicherung und - entwicklung 
geregelt werden 
 
 
 
 
- Im Bereich der Kindertages-
pflege soll der örtliche Träger der 
öffentl. JH grundsätzlich für die 
Fachberatung zuständig sein (wo-
bei eine Übertragung auf freie Trä-
ger eingeschlossen ist) und ge-
sondert geregelt werden. 
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- in der Kindertagespflege ebenso viel-
fältige Themen u.a. Beratung von Eltern 
und Vermittlung, Eignungsfeststel-
lung/Überprüfung 
(Konflikt-) Beratung und Begleitung der 
Kindertagespflegepersonen 
Qualifizierungsangebote, Verwaltungs-
aufgaben, Qualitätssicherung und Eva-
luation, Öffentlichkeitsarbeit, etc. 
 
-  Es fehlt an Anerkennung der Entfal-
tung der individuellen Fähigkeiten, der 
Selbstbestimmung und Selbstverant-
wortung 
 

- Fach- und Praxisberatung braucht 
Qualifizierung und ein Berufsbild 
 
- Im Bereich der Tagespflege wird ein 
höherer Bedarf an Fach-und Praxisbe-
ratung gesehen  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Qualifizierung, Anerkennung und 
Bemessung/Finanzierungsvor-
schläge: Federführung des The-
mas - AG 4 

Definitionen 
Grundsätzliches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsätzlich: 
Einführung eines eigenständigen § zu 
Begriffsbestimmungen 
der auf grundlegende Begrifflichkeiten 
eingeht  
- Es soll damit mehr Klarheit in der Aus-
legung bestimmter 
Sachverhalte, Zuständigkeiten und Auf-
gabenwahrnehmung 
hergestellt werden. 
- Im neuen Kita Recht ist im Weiteren 
auf die entsprechende 
Stringenz der Begriffsverwendung zu 
achten und etwaige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag: 
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1) Kindertagesbetreu-
ung 

Abweichungen in den entsprechenden 
Rechtsgrundlagen 
sind deutlich kenntlich zu machen. 
 
 
 

- Kindertagesbetreuung ist die Förde-
rung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen, Kinderta-
gespflege und 
sonstigen alternativen, flexiblen Ange-
boten der 
Kindertagesbetreuung. Sie ist am Wohl 
des Kindes 
ausgerichtet. Die Förderung umfasst 
die Bildung, 
Erziehung, Betreuung und Versorgung 
des Kindes. 
 
-Einrichtungen und Angebote der Kin-
dertagesbetreuung 
bilden Gruppen, in denen in der Regel 
Kinder verschiedener 
Jahrgänge und Entwicklungsvoraus-
setzungen betreut 
werden. 
 

Kindertagesbetreuung umfasst die 
Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen, Kindertages-
pflegestellen und sonstigen alter-
nativen, flexiblen Angeboten. Sie 
ist am Wohl des Kindes ausgerich-
tet. Die Förderung umfasst die Bil-
dung, Erziehung, Betreuung und 
Versorgung des Kindes. 
 
In Einrichtungen und Angeboten 
der Kindertagesbetreuung werden 
Kinder verschiedener Jahrgänge 
und Entwicklungsvoraussetzun-
gen betreut. 
 
 

Definitionen 
2) Kindeswohl 

Kindeswohl in § 45 Abs. 2 SGB VIII Satz 
1: „Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
in der Einrichtung gewährleistet ist“  
 

Vorschlag: 
Das Kindeswohl ist Entscheidungs- 
und Handlungsmaßstab 
aller für die Kindertagesbetreuung ver-
antwortlichen Akteure, 
welches sich an den Grundbedürfnis-
sen und Grundrechten 

Sinngemäß sind alle Aspekte zu 
berücksichtigen: 
Das Kindeswohl ist Entschei-
dungs- und Handlungsmaßstab al-
ler für die Kindertagesbetreuung 
verantwortlichen Akteure, welches 
sich an den Grundbedürfnissen 
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-  Begriff des Kindeswohl als zentrale 
Voraussetzung und Entscheidungs-
maßstab 
- Unbestimmter Rechtsbegriff, der im 
Einzelfall konkretisiert werden muss 

der Kinder orientiert und bei der für je-
des Kind die jeweils 
günstigste Handlungsalternative ge-
wählt wird. 

und Grundrechten der Kinder ori-
entiert und die körperliche und 
seelische Unversehrtheit umfasst 
und bei der für jedes Kind die je-
weils bestmögliche Handlungsal-
ternative gewählt wird.   
 
Federführung des Themas: AG 5 

 
Definitionen 
3)  Kindertageseinrich-
tungen 

 Vorschlag: 
-  Kindertageseinrichtungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind 
familienunterstützende und familiener-
gänzende 
Einrichtungen, in denen Kinder bis zum 
Schuleintritt und 
schulpflichtige Kinder bis zum Ende 
des Besuchs der 
Grundschule für einen Teil des Tages 
oder ganztags gefördert 
werden. 
 
Kindertageseinrichtungen werden ge-
führt als 
1.Krippen für Kinder bis zum Beginn 
des Monats, in dem sie das 
dritte Lebensjahr 
vollenden, 

Kindertageseinrichtungen im 
Sinne dieses Gesetzes sind fami-
lienunterstützende und familiener-
gänzende, inklusive Bildungsein-
richtungen, in denen Kinder bis 
zum Schuleintritt und schulpflich-
tige Kinder bis zum Ende des Be-
suchs der Grundschule verlässlich 
gefördert werden.  
 
Kindertageseinrichtungen werden 
geführt als 
1.Krippen für Kinder bis zum Be-
ginn des Monats, in dem sie das 
dritte Lebensjahr 
vollenden, 
2.Kindergärten für Kinder vom Be-
ginn des Monats, in dem sie das 
dritte Lebensjahr 
vollenden, bis zum Eintritt in die 
Schule, 
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2.Kindergärten für Kinder vom Beginn 
des Monats, in dem sie 
das dritte Lebensjahr 
vollenden, bis zum Eintritt in die 
Schule, 
3.Horte für Kinder vom Eintritt in die 
Schule bis zum Ende des 
Besuchs der Grundschule, 
4.Kindertagesstätten mit mindestens 
zwei der in den Nummern 
1 bis 3 genannten Förderarten 
5. Mini-Kitas als kleine Kindertages-
stätten mit ein bis zwei 
Kleingruppen und 
6. integrative Kindertagesstätten im 
Sinne von 
Kompetenzzentren, für Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf bis 
zum Schuleintritt.  
 

- integrative Kindertagesstätten sollten 
nach überwiegender Auffassung nicht 
gesondert erwähnt werden, da dies 
dem Inklusionsgedanken nicht Rech-
nung trägt.  

- hingegen wird vereinzelt darauf verwie-
sen, eine gesonderte Erwähnung i.S. von 

3.Horte für Kinder vom Eintritt in 
die Schule bis zum Ende des Be-
suchs der Grundschule,  
4.Kindertagesstätten mit mindes-
tens zwei der in den Nummern 1 
bis 3 genannten Förderarten 
 Kleingruppen(größe) noch defi-
nieren (Nr. 5 bis 6 weglassen) 
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Kompetenzzentren (nicht Sondertagesstät-
ten!) sinnvoll erscheint. Eine Verankerung 
von I-Kitas als Kompetenzzentren aufgrund 
ihrer umfangreichen Erfahrungen im Um-
gang mit Kindern mit (wesentlich erhöhtem 
Förderbedarf und aufgrund des zum Teil 
enorm spezialisierten Personals ist aus 
fachlicher Perspektive wünschenswert. Ob 
jedoch eine entsprechende „Kennzeich-
nung“ von Nöten ist, ist umstritten. Möglich-
erweise stiftet eine solche Begriffsbestim-
mung eher Verwirrung. Darüber hinaus 
muss definiert werden, was ein Kompetenz-
zentrum ist und sichergestellt sein, dass 
eine solche Zuschreibung nicht nur auf-
grund der Anerkennung als teilstationäre 
Einrichtung nach SGB XII möglich ist.  
Einigkeit bestand hingegen darin, I-Kitas 
als Kompetenzzentren weiterzuentwickeln 
und u.a. i.S. von Konsultationskitas die Ex-
pertise und Erfahrungen auch anderen 
Kitas auf dem Weg zur Inklusion verfügbar 
zu machen.  
 

Definitionen 
4)  Kindertagespflege 

 Vorschlag: 
Kindertagespflege ist eine familienun-
terstützende und 
familiennahe Form der regelmäßigen 
Förderung von Kindern 
durch eine geeignete Tagespflegeper-
son in ihrem Haushalt, 

Kindertagespflege ist eine fami-
lienunterstützende und familien-
nahe Form der regelmäßigen För-
derung von Kindern durch geeig-
nete Tagespflegepersonen in de-
ren Haushalt, im Haushalt der El-
tern oder in anderen geeigneten 
Räumen. Sie kann bei einem be-
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im Haushalt der Eltern oder in anderen 
geeigneten Räumen. 
Sie kann bei einem besonderen Be-
treuungsbedarf ergänzend 
zu einer Betreuung in einer Kinderta-
geseinrichtung erfolgen. 

sonderen Betreuungsbedarf er-
gänzend zu einer Betreuung in ei-
ner Kindertageseinrichtung erfol-
gen. 

Definitionen 
5)  Andere Angebote 

 Vorschlag: 
Alternative, flexible Angebote der Kin-
dertagesbetreuung 
nach diesem Gesetz sind kindertages-
stättenähnliche 
Einrichtungen, in denen sich Kinder 
aufhalten, die 
regelmäßig, mindestens aber zehn 
Stunden in der Woche 
betreut werden. Sie sind rechtsan-
spruchserfüllend, soweit 
eine Betriebserlaubnis für das Angebot 
durch das zuständige 
Fachministerium vorliegt und Eltern 
unter Berücksichtigung 
des Wunsch- und Wahlrechts die Inan-
spruchnahme explizit 
erklären. Die Angebote sollen sich an 
den für 
Kindertagesstätten geltenden Zielen 
und Aufgaben 

 
- Überwiegende Meinung für eine 
ähnliche Bestimmung wie § 1 Abs. 
4 KitaG - eventuell Verzicht der 
ausdrücklich erwähnten „Spiel-
kreise“, jedoch keine abschlie-
ßende Aufzählung der Angebote. 
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orientieren. Je nach Angebotsform ent-
sprechen diese nicht 
in vollem Umfang den personellen, 
räumlichen, zeitlichen 
und organisatorischen Mindestanfor-
derungen für 
Kindertagesstätten. Näheres regelt 
das zuständige 
Ministerium durch Verordnung. 
 
- Koppelung Rechtsanspruch an BE ir-
reführend, relevant für den Rechtsan-
spruch ist, ob diese Angebote bedarfs-
erfüllend sind 
 
- keine „alternativen“ Angebote, son-
dern „andere“ Angebote 
 
- Die Mindestanforderung von 10 Stun-
den wird überwiegend kritisch gese-
hen, da viele Angebote (z.B. Hausauf-
gaben-betreuung für ältere Kinder) 
nicht mehr darunter fallen würden. Hier 
besteht ein Konflikt zwischen Anspruch 
auf regelmäßige/verlässliche Ange-
bote und den entsprechenden Finan-
zierungsfolgen 
 
- Weiterer Vorschlag: Andere Ange-
bote der Kindertagesbetreuung bieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere Angebote der Kinderta-
gesbetreuung erweitern das Leis-
tungsspektrum. Die Angebote sol-
len insbesondere flexibel und be-
darfsgerecht gestaltet und verläss-
lich sein. Rechtsanspruchserfül-
lend können andere Angebote für 
Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr und für Kinder im 
Grundschulalter sein, wenn sie der 
familiären Situation der Kinder 
Rechnung tragen und im jeweils 
erforderlichen Rahmen Aufgaben 
und Ziele nach § 3 gewährleisten. 
Andere Angebote sind zum Bei-
spiel Eltern-Kind-Gruppen, flexible 
Angebote für Grundschulkinder o-
der integrierte Ganztagsangebote 
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Alternativen zu den traditionellen For-
men der Kindertagesbetreuung und er-
weitern das Leistungsspektrum. Die 
Angebote sollen insbesondere flexibel 
und bedarfsgerecht gestaltet und ver-
lässlich sein. Rechtsanspruchserfül-
lend können andere Angebote für Kin-
der bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr und für Kinder im Grund-
schulalter sein, wenn sie der familiären 
Situation der Kinder Rechnung tragen 
und im jeweils erforderlichen Rahmen 
Aufgaben und Ziele nach § 3 gewähr-
leisten. Andere Angebote sind zum 
Beispiel Eltern-Kind-Gruppen, alterna-
tive Angebote für Grundschulkinder o-
der integrierte Ganztagsangebote von 
Schule und Kindertagesbetreuung. Die 
Finanzierungsgrundsätze werden vom 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe festgelegt, sie orientieren 
sich an der Systematik der §§ 16 und 
17 dieses Gesetzes. 

von Schule und Kindertagesbe-
treuung 

Definitionen 
6)  Eltern/Personensor-
geberechtigte 
 
 
 
 
 

 Vorschlag: 
Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind 
die Inhaber der 
Personensorge für das Kind oder jede 
sonstige Person über 
18 Jahre, soweit sie auf Grund einer 
Vereinbarung mit dem 
Personensorgeberechtigten nicht nur 
vorübergehend und 

Eltern im Sinne dieses Gesetzes 
sind  
Personen, zu denen das Kind in 
einem im Familienbuch des Stan-
desamtes eingetragenen familien-
rechtlichen Kindschaftsverhältnis 
steht, d. h. die leiblichen bzw. die 
Adoptiveltern, aber auch Stiefel-
tern und Pflegeeltern. 
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nicht nur für einzelne Angelegenheiten 
Aufgaben der 
Personensorge wahrnimmt und dies 
auch die 
Geltendmachung von Rechten nach 
diesem Gesetz umfasst. 
 
 
- Hinsichtlich der Elternbeiträge ist zu 
prüfen, welches Einkommen zu be-
rücksichtigen ist,  
Hinweis auf § 17 Abs. 1 KitaG - Eltern-
beiträge: 
Kostenbeitragspflichtig ist derjenige, 
auf dessen Veranlassung das Kind 
eine Kindertagesbetreuung in An-
spruch nimmt, insbesondere perso-
nensorgeberechtigte Elternteile oder 
sonstige zur Fürsorge berechtigte Per-
sonen 
hinsichtl. § 90 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII: 
Lebt das Kind nur mit einem Elternteil 
zusammen, so tritt dieser an die Stelle 
der Eltern.  
 
§ 17 Abs. 1 Satz 3 beibehalten 
zzgl. Klarstellung, dass bei minderjäh-
rigen Eltern, Personensorge durch 

(Definition der Personensorgebe-
rechtigten bereits in  § 7 Abs. 1 
Nr.5 SGB VIII: iVm § 1626 BGB: 
Personensorgeberechtigter, wem 
allein oder gemeinsam mit einer 
anderen Person nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs die Personensorge zusteht) 
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Großeltern etc. sich Einkommen der 
Eltern orientiert - Prüfauftrag 

Definitionen 
7)  Gemeinden 

 Gemeinde im Sinne dieses Gesetzes 
ist diejenige, in der das Kind gemäß § 
86 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

• soll Vorschlag zur Finanzie-
rungsverantwortung durch die 
Wohnortgemeinde spiegeln 

 
Vorschlag: 
Gemeinde im Sinne dieses Gesetzes 
ist die kreisfreie Stadt, die kreisange-
hörige Stadt oder die Gemeinde, die 
für die Kindertagesbetreuung eines 
Kindes in der Mitverantwortung ist, ins-
besondere nach § 2 Abs. 2 Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg 
und § ……… (der neue § muss dann 
eingetragen werden) dieses Gesetzes. 
Gemeinden arbeiten eng mit dem örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe zusammen, der die Gesamtver-
antwortung für die Gewährleistung der 
Kindertagesbetreuung trägt.  
Die Zuständigkeit der Gemeinde für ein 
Kind ergibt sich aus §§ 86 ff SGB VIII. 
In der Regel ist der gewöhnliche Auf-
enthalt der Eltern des Kindes in der Ge-
meinde maßgeblich. 
 
- Es wurde angeregt, nicht nur eine 
Klarstellung/Verweis auf §§ 86 ff. SGB 

 
 
 
 
 
 
 
Definition der Wohnortgemeinde 
nach §§ 86 ff. SGB VIII vornehmen 
sowie Standortgemeinde als sol-
che Gemeinde definieren, in der 
örtlich das Angebot stattfindet. 
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VIII zu machen, sondern eindeutiger 
zwischen „Wohnortgemeinde“ und 
„Standortgemeinde“ zu differenzieren. 
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11. Sitzung 

Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berücksich-
tigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Definitionen (Fortsetzung 
10. Sitzung) 
8) Träger 

 Vorschlag: 
(1) Träger von Kindertageseinrichtun-
gen und alternativen, 
flexiblen Angeboten haben die Gewähr 
für eine den Zielen 

 
-  Es soll neben einer Begriffsbe-
stimmung weiterhin eine eigen-
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des Grundgesetzes förderliche Arbeit 
zu bieten und können 
im Sinne dieses Gesetzes sein: 
1. anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe, 
2. Gemeinden sowie kommunale 
Zweckverbände und Ämter, 
denen die Aufgabe von den Gemein-
den übertragen wurde, 
3. sonstige juristische Personen, deren 
Zweck das Betreiben 
einer Kindertageseinrichtung ist und 
deren Tätigkeit nicht auf 
Gewinnerzielung / Gemeinnützigkeit 
gerichtet ist, 
4. sonstige Träger, insbesondere El-
terninitiativen und 
Betriebe 
 
- Vorschlag wurde bereits in AG 5 dis-
kutiert – auch hier die Anmerkung, 
dass „fehlende Gewinnerzielungsab-
sicht“ und „Betriebe“ als Widerspruch 
verstanden werden könnte. Es wird da-
rauf aufmerksam gemacht, dass die 
Gewinnerzielung mit der Frage der Re-
finanzierung zusammenhängt und 
nicht mit der Zuverlässigkeit des Trä-
gers. 

ständige Regelung im KitaG ge-
ben, welche die Trägereigenschaft 
konkretisiert. (Verweis auf AG 5) 



11. Sitzung 

 
- Elterninitiativen haben teilweise zu 
Beginn ihrer Tätigkeit noch keine Aner-
kennung – diese würden entsprechend 
des Vorschlags unter 4. zählen, wo-
nach keine Anerkennung erwähnt wird. 
 
- Viele Stimmen sehen hier keinen Än-
derungsbedarf und sind für die Beibe-
haltung von § 14 Abs.1 KitaG. 
 
- Es wird an dem Vorschlag positiv ge-
sehen, dass die Gemeinde in ihrer 
Funktion als Trägerin einer Einrichtung 
genannt wird. 
 

 
Definitionen 
9) Pädagogisches Perso-
nal 

 
- Hintergrund einer Definition: Alle 
Fachkräfte, die derzeit noch in der 
KitaPersV aufgezählt sind, sollen im 
KitaG Erwähnung finden. 

Vorschlag: 
Zum pädagogischen Personal gehören 
pädagogische 
Fachkräfte und weitere anerkannte 
Kräfte nach §§ Kita 
Personalverordnung. 
 
- Zuständige Fach-AG ist AG 4 - Ergeb-
nis dort zum Inhalt einer möglichen zu-
künftigen KitaPersV noch offen 
- Grundlegende Regelung im KitaG, 
wer zum anerkannten pädag. Personal 
gehört, könnte unabhängig von den 

Sofern kein grundlegender Wider-
spruch zu AG 4 besteht, wird eine 
allgemeine Regelung, die das ge-
samte pädagogische Personal 
umreißt, das an anderer Stelle 
konkretisiert wird, befürwortet. 
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konkreten Voraussetzungen (AG 4) für 
mehr Klarheit sorgen. 
 

Offene Themen: 
- Betreuungsumfang 
  

 Vorschlag zum Betreuungsumfang: 
(1) Der tägliche Betreuungsumfang 
muss dem Wohl des 
Kindes Rechnung tragen. Hierbei sind 
insbesondere Alter, 
Entwicklungsstand und Bedürfnisse 
des Kindes zu 
berücksichtigen. 
(2) Eine Förderung wird in folgendem 
Betreuungsumfang 
angeboten: ist zu ergänzen bzw. zu 
korrigieren um empfohlene 
Rechtsanspruchszeiten. 

- Teilzeitförderung von bis zu 6 
Stunden täglich / 30 Stunden 
wöchentlich im Rahmen des 
Mindestrechtsanspruchs 

- Ganztagsförderung bis zu 8 
Stunden täglich / 40 Stunden 
wöchentlich 

- erweiterte Ganztagsförderung 
(über 8 Stunden täglich / 40 
Stunden wöchentlich), wobei 
eine Förderung von mindes-
tens elf Stunden täglich durch 
den Träger regelmäßig sicher-
gestellt ist. 

(1) Der tägliche Betreuungsum-
fang muss dem Wohl des 
Kindes Rechnung tragen. Hierbei 
sind insbesondere Alter, 
Entwicklungsstand und Bedürf-
nisse des Kindes zu 
berücksichtigen. 

-  
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 11 Stunden können nicht im-

mer gewährleistet werden 
 Abs. 2 wird hinsichtlich der Ka-

tegorisierungen „Teilzeitförde-
rung“ und „Ganztagsförderung“ 
mehrheitlich kritisch gesehen; 
sie stiftet möglicherweise im 
Zusammenhang mit dem 
Rechtsanspruch und den vor-
geschlagenen Regelungen so-
wie der aktuellen Diskussion 
um die Finanzierung (Trennung 
von Finanzierung und Rechts-
anspruch, Finanzierung nach 
vertraglich vereinbarten Be-
treuungsumfängen) eher Ver-
wirrung und eventuell auch Wi-
dersprüchlichkeiten.  

 

Offene Themen: 
- Betreuungs- und 
Öffnungszeiten 
 

 Vorschlag:  
(1) Jedes Kindertagesbetreuungsan-
gebot soll 
bedarfsgerechte Öffnungs- und Be-
treuungszeiten unter 
Berücksichtigung des Kindeswohls 
und der Elternwünsche 
anbieten. Unabhängig von den regel-
mäßigen Öffnungs- und 
Betreuungszeiten einer Tageseinrich-
tung soll die 

 
Grundsätzlich soll hier eine ent-
sprechende (Abs. 1 und Abs. 2 
des Vorschlags) Regelung zu be-
darfsgerechten Öffnungszeiten 
gefunden werden, mit der Ein-
schränkung, dass „individuelle Be-
treuungszeit“ und „Öffnungszei-
ten“ klarer auseinandergehalten 
werden (z.B. durch separaten Ab-
satz „Unabhängig von … täglich 
nicht überschreiten.“. 
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Verweildauer der einzelnen Kinder ih-
rem Entwicklungsstand 
und den jeweiligen familiären Bedarfen 
entsprechen. Sie 
solle jedoch im Regelfall zehn Stunden 
täglich nicht 
überschreiten. 
 
(2) In der Regel soll eine Öffnungszeit 
von insgesamt zwölf 
Stunden von Montag bis Freitag nicht 
überschritten werden. 
Längere Öffnungszeiten bedürfen der 
Erlaubnis nach § 45 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch; 
gleiches gilt für 
Öffnungszeiten vor 6.00 Uhr und nach 
20.00 Uhr. 
 
 Verweilzeit (oder „individuelle 

Betreuungszeit“) und Öff-
nungszeiten klarer auseinan-
derhalten   

 Öffnungszeiten werden vom 
Träger festgelegt (Trägerauto-
nomie)  
 

(5) Die individuelle Förderung der Kin-
der in 

 
 
 
Der Verweis auf die Erlaubniser-
teilung für längere Ö-Zeiten ist ir-
reführend (gilt für alle Einrichtun-
gen unabhängig von langen Ö-
Zeiten) und sollte gestrichen wer-
den. 
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Kindertageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege bis zum 
Eintritt in die Schule umfasst eine För-
derung von 30 
Wochenstunden (Teilzeitförderung). 
Die Förderung kann auf 
Wunsch der Eltern auch in einem Um-
fang von 20 
Wochenstunden in Anspruch genom-
men werden 
(Halbtagsförderung). Eine Förderung 
in einem Umfang von 
50 Wochenstunden (Ganztagsförde-
rung) kann beansprucht 
werden, wenn dies zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
notwendig oder im Sinne der §§ 20 und 
27 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch erforderlich ist. 
(Hintergrund: Platzsharing) 
 Insbesondere der Vorschlag 

zur „Halbtagsförderung“ (20 h) 
wird kritisch gesehen, gleich-
wohl dieser die Möglichkeit (bei 
hinreichender Anzahl von Halb-
tagsplätzen und zeitlich unter-
schiedlich gelagerten Betreu-
ungsbedarfen) zum Platzsha-
ring eröffnet. Es besteht  Kon-
sens, dass der MindestRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Grund nach besteht Einig-
keit. Es wird jedoch darauf verwie-
sen, dass dies mglw. zu den Re-
gelungen des Rechtsanspruches 
gehört und damit redundant wäre. 
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6h/Tag beträgt und mit der Fi-
nanzierung verknüpft ist – es ist 
nicht erwünscht, eine Betreu-
ung unter 6h/Tag möglich zu 
machen 

 Betreuungsverträge sind 
Grundlage für eine flexible Ge-
staltung des jeweiligen Rechts-
anspruchs 

 
(6) Abweichend von den Absätzen xy 
erfolgt die Förderung 
von Grundschulkindern in der Regel 
bis zu zehn Stunden 
täglich (Ganztagsförderung einschließ-
lich Unterrichtszeit) 
und auch innerhalb der Ferienzeit. 
 
 
(7) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, ganzjährig 
eine regelmäßige Betreuung und För-
derung aller 
aufgenommenen Kinder zu gewähr-
leisten. Die Anzahl der 
Schließtage, ohne Wochenende und 
Feiertage, soll 20 und 
darf 27 Öffnungstage nicht überschrei-
ten. Schließzeiten bis 

 
 
Trotz unterschiedlicher Haltung 
zur Möglichkeit von Schließtagen 
besteht Einigkeit darüber, dass -
sofern eine Einrichtung von 
Schließtagen Gebrauch macht -  
der Trägers, ein Angebot für eine 
„Ausweichbetreuung“ unterbreiten 
soll, um die Betreuung von Kin-
dern jener Eltern, die nachweislich 
in den Zeiträumen der Schließtage 
dienstlich auf eine Kinderbetreu-
ung angewiesen sind, zu sichern. 
Diese kann als einrichtungs- oder 
trägerübergreifende  Kooperation 
angeboten werden. 
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zur Hälfte der täglichen Öffnungszeit 
zählen grundsätzlich 
als halbe Schließtage und darüberhin-
ausgehende 
Schließzeiten zählen grundsätzlich als 
ganzer Schließtag. 
 Es werden teilweise sowohl 

eine Höchstzahl an Schließta-
gen iHv 27 Tagen als auch eine 
Mindestzahl von 20 Schließta-
gen kritisch gesehen. 

 Berücksichtigt man die gesetzl. 
Feiertage, die Urlaubsansprü-
che sowie die Weiterbil-
dungstage des Personals, kann 
dem Bedürfnis der Eltern eine 
ganzjährig durchgehende ge-
öffnete Einrichtung nicht in je-
dem Einzelfall (u.a. kleinere 
Einrichtungen, Elterninitiativen) 
entsprochen werden. Es wird 
daher angeregt, eher eine ge-
setzliche Aussage zu den „Öff-
nungstagen“ anstelle zu den 
„Schließtagen“ zu treffen. 

 Eine Obergrenze für die 
Schließtage wird von anderen 
Teilen der AG als sinnvoll be-
trachtet. 

 Für die Zeit der Schließtage 
wird angeregt, eine „Ausweich-
betreuung“ als Kooperation von 
freien und kommunalen Trä-
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gern anzubieten und entspre-
chend gesetzlich festzulegen 
(„Soll-Vorschrift“). Dabei kann 
es jedoch nur um die Unterbrei-
tung eines entsprechenden An-
gebotes gehen. 

 Die Gesamtanzahl der Schließ-
tage umfasst auch Schließun-
gen aufgrund von Teamfortbil-
dungen. 

 Von Elternvertretungen wird 
darauf hingewiesen, dass der 
Bedarf der Eltern immer da sei 
– gleich ob es sich hier um 
Sommerschließzeiten oder 
Teamfortbildungen handelt. Es 
kann nicht erwartet werden, 
dass Eltern ihre Urlaubspla-
nung an die der Kita anpassen. 

 Es wurde hier einerseits darauf 
hingewiesen, dass es nicht nur 
um die Bedarfe der Eltern geht, 
sondern auch und vorrangig die 
Bedürfnisse der Kinder (An-
spruch auf Urlaub etc.) zu be-
rücksichtigen seien.  

 Zudem wird auf aktuelle Recht-
sprechung verwiesen, wonach 
Schließzeiten in den Sommer-
ferien bis zu 14 Tagen ange-
messen und von Eltern zu tra-
gen sind. 
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(8) Kindertageseinrichtungen in Betrie-
ben oder an 
Ausbildungsstätten bieten Öffnungs- 
und Betreuungszeiten, 
die sich unter besonderer Beachtung 
des Kindeswohls an den 
Arbeits- und Ausbildungszeiten der El-
tern orientieren. 
 
(9) Kindertageseinrichtungen sind ver-
pflichtet, Eltern von 
Kindern, die bei Schließung der Ein-
richtungen an 
Ferientagen weder von ihren Eltern 
noch auf andere Weise 
angemessen betreut und gefördert 
werden können, auf die 
Pflicht der Jugendämter hinzuweisen, 
eine anderweitige 
Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen 
und diese dabei 
soweit möglich zu unterstützen. 
 
 Es wird wiederholt betont, dass 

die Abs. 8 und 9 der Trägerau-
tonomie widersprechen und 
entsprechende Inhalte nicht ge-
regelt werden sollen. 
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. 
 

Offene Themen: 
-  Betreuung und Versor-
gung über 
Nacht, an Wochenenden 
und Feiertagen 
 

 
 

Vorschlag: 
Grundregelungen zu besonderen Be-
treuungszeiten im KitaG 
durch eigenständigen § zur Flexibilisie-
rung von 
Betreuungszeiten z.B. wie folgt: 
- Das Land gewährt einen pauschalier-
ten Zuschuss für die 
Flexibilisierung der Kindertagesbetreu-
ung. Im Rahmen der 
örtlichen Jugendhilfeplanung entschei-
det das Jugendamt auf 
Basis der örtlichen Bedarfslage, wel-
che Angebote in die 
Förderung zur Flexibilisierung der Be-
treuungszeiten 
aufgenommen werden. Die Bezu-
schussung dient der 
finanziellen Förderung von kind- und 
bedarfsgerechten, 
familienunterstützenden Angeboten in 
der 
Kindertagesbetreuung, wie 
- Öffnungszeiten in Kindertagesstätten, 
die über eine 

 
Grundsätzliches sollte im KitaG 
geregelt werden, Details nicht 
 
Keine Festlegung von Uhrzeiten 
(z.B. „über Nacht“ reicht aus) - Ö-
Zeiten selbst sind nicht zustim-
mungspflichtig durch den öTöJH, 
diese obliegt der Trägerautonomie 
 
Sollte klar sein, dass diese beson-
deren Angebotszeiten mit dem 
öTöJH abzustimmen sind 
 
- Bedarfsplanung des örtlichen 
Trägers der öffentl. JH soll Einrich-
tungen mit Öffnungszeiten über 
Nacht, an Feiertagen und Samsta-
gen grundsätzlich berücksichti-
gen. 
 
- Details lt. Vorschlägen in Bericht-
erstattung zur Betriebserlaubnis 
und besonderen Anforderungen 
an Einrichtung und Träger soll AG 
5 besprechen 
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Öffnungszeit von wöchentlich 60 Stun-
den hinausgehen, 
- Öffnungszeiten in Kindertagesstätten 
an Wochenenden und 
Feiertagen, 
- Öffnungszeiten und Betreuungsange-
bote nach 18 Uhr und vor 
7 Uhr, 
- zusätzliche Betreuungsangebote bei 
unregelmäßigem Bedarf 
oder für ausnahmsweise kurzfristig er-
höhten Bedarf der 
Familien und Notfallangebote. 
 
Anforderungen und Finanzierungsvo-
raussetzungen für 
solche Angebote soll das zuständige 
Ministerium durch 
Verordnung regeln. 
 Finanzierungsregelungen ge-

hören nicht zu den Aufgaben 
von AG 1 

 Bedarfsplanung des örtlichen 
Trägers der öffentl. JH soll Ein-
richtungen mit Öffnungszeiten 
über Nacht, an Feiertagen und 
Samstagen berücksichtigen, es 
sind jedoch keine genaueren 
Regelungen dazu erforderlich. 
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Offene Themen:  
Betreuung und Versor-
gung in Notsituationen 

Gleichwohl sich der Anspruch aus 
dem SGB VIII ergibt, sollte Transpa-
renz insbesondere für die Eltern her-
gestellt werden und auf die (über die 
Leistungen der Hilfen zur Erziehung 
hinausgehenden) Möglichkeiten 
auch im KitaG hingewiesen werden 
(analog zu § 3a KiFöG Sachsen-An-
halt) 

Vorschlag (wortgleich § 20 SGB VIII, 
außer Abs. 3 ): 
1) Fällt der Elternteil, der die überwie-
gende Betreuung und Versorgung des 
Kindes übernommen hat, für die Wahr-
nehmung dieser Aufgabe aus gesund-
heitlichen oder anderen zwingenden 
Gründen aus, so soll der andere El-
ternteil durch den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe bei der Be-
treuung und Versorgung des im Haus-
halt lebenden Kindes unterstützt wer-
den, wenn                 
1. er wegen berufsbedingter Abwesen-
heit nicht in der Lage ist, die Aufgabe 
wahrzunehmen,    
             
2. die Hilfe erforderlich ist, um das 
Wohl des Kindes zu gewährleisten,  
                
3. Angebote der Förderung des Kindes 
in Kindertageseinrichtungen oder in 
Kindertagespflege nicht ausreichen. 
(2) Fällt ein alleinerziehender Elternteil 
oder fallen beide Elternteile aus ge-
sundheitlichen oder anderen zwingen-
den Gründen aus, so soll unter der Vo-
raussetzung des Absatzes 1 Nr. 3 das 
Kind im elterlichen Haushalt versorgt 
und betreut werden, wenn und solange 
es für sein Wohl erforderlich ist. 
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(3) Für die Dauer, während der Leis-
tungen nach den Absätzen 1 und 2 in 
Anspruch genommen werden können, 
kann durch das zuständige Jugendamt 
auch eine ergänzende ganztägige Be-
treuung in einer Tageseinrichtung ge-
währt werden. Das Jugendamt trägt 
die dadurch zusätzlich entstehenden 
notwendigen Kosten nach Maßgabe 
des Sozialgesetzbuches. 
 
- Es wurde auch darauf hingewiesen, 
nicht alle Regelungen des SGB VIII ins 
KitaG zu übernehmen. 
 
- Es wird der Hinweis gegeben, dass 
abhängig von der Finanzierungssyste-
matik zu klären ist, wer (neben den er-
forderlichen Personalkosten) etwaige 
höhere Sachkosten zu tragen hat. 

Offene Themen: 
Rechtsanspruchszeiten 
künftig in 
Wochenstunden ausge-
drückt 
 
 
 

Zunehmend mehr Familien benöti-
gen innerhalb eines 
wöchentlichen „Verfügungsrah-
mens“ Flexibilität mit Blick 
auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Bei rechtzeitiger 
Anmeldung gegenüber der Kita kön-
nen die Einrichtungen 
dies im Rahmen der Personalein-
satzplanung gut 

-Es wird eingewendet, dass flexible, 
auf wechselnde Bedarfe reagierende 
Betreuungszeiten und damit Umset-
zung von Wochenkontingente nicht 
von allen Kitas eingehalten werden 
können. 
- Demgegenüber wird darauf hingewie-
sen, dass das Verfahren der Bedarfs-
/Rechtsanspruchsfeststellung zu tren-
nen ist von der Gestaltung des Betreu-
ungsvertrages, der nur unter Berück-
sichtigung des festgestellten Bedarfs 

 
- Wochenkontingente als Soll-Vor-
schrift beibehalten 
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berücksichtigen. Rechtsanspruchs-
zeiten künftig in 
Wochenstunden ausgedrückt sind 
daher eine zeitgemäße 
Antwort in einem neuen Kita Gesetz. 
 

Festlegungen treffen kann. Es geht 
nicht um beliebige Bringe- und Abhol-
zeiten. Wechselnde Bedarfe sind i.d.R. 
planbar. Betreuungsvertrag regelt 
dann im weiteren, bis wann wech-
selnde Bedarfe anzumelden sind, um 
Personaleinsatz entsprechend zu pla-
nen. 
- Wochenkontingente werden befür-
wortet, wenn eine frühzeitige Anzeige 
erfolgt und Verlässlichkeit gegeben ist 
- grundsätzlich eine Frage des Betreu-
ungsvertrags: sollte in Empfehlungen 
zu Musterbetreuungsverträgen be-
rücksichtigt werden 

 
 
 

Offene Themen: 
Betreuungsumfänge / 
Rechtsanspruch Grund-
schulkinder 

 Um eine bedarfsgerechte Betreuung 
auch außerhalb von 
Schulzeiten flächendeckend abzusi-
chern, muss für Kinder im 
Schulalter bis zum vollendeten 14. Le-
bensjahr klargestellt sein, 
dass deren Rechtsanspruch auf Förde-
rung in einer 
Kindertageseinrichtung oder Ganz-
tagsangebot werktags mit 
einer täglichen Betreuungszeit von 
zehn Stunden unter 
Anrechnung der Unterrichtszeit be-
steht. 
 

Mehrheitliche Zustimmung zum 
Vorschlag 
 
parallel gilt es sich Gedanken zu 
machen, wie Kinder insbesondere 
in Flächenlandkreisen dies in An-
spruch nehmen können (Ferien-
bus; Beförderung soll ebenfalls 
bedacht werden - Zuständigkeit je-
doch nicht im KitaG zu regeln) 
- Folgen der Planung und Umset-
zung (z.B. auch Bedarf Einzelfall-
helfer für Kinder mit Förderbedarf) 
sind zu bedenken 
 
- Finanzielle Auswirkungen: AG 6 
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Zur Diskussion stand auch, iin den Fe-
rien die tägliche Betreuungszeit auf 8 
Stunden und damit den bundesweiten 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreu-
ung ab 2025 in Bezug zu setzen.  
Eine große Mehrheit spricht sich je-
doch dagegen aus, da sich die Arbeits-
zeiten der Eltern etc. im Regelfall nicht 
anders in den Ferien gestalten lassen 
und damit der Bedarf des Betreuungs-
umfangs in gleicher Höhe besteht. 
 

 

Offene Themen: 
Rechtsanspruch- Einge-
wöhnungszeit 

Soll die Eingewöhnungszeit geson-
dert im Rahmen des Rechtsan-
spruchs hervorgehoben werden und 
welcher Zeitrahmen wird hier benö-
tigt? 
 
Einige Mitglieder berichten, dass es 
übliche Praxis sei, dass der Rechts-
anspruch und damit die Leistungsge-
währung mit dem ersten Tag des 
(Wieder-)einstiegs in das Berufsle-
ben zusammenfällt. 
 
Aus einem Jugendamt wird jedoch 
konkret berichtet, dass die Einge-
wöhnungszeit immer berücksichtigt 
wird und sich folgendermaßen be-
rechnet: 

- Es werden regelmäßig 4 Wochen für 
die Eingewöhnung benötigt 
 
- Es wird betont, dass auch eine Min-
desteingewöhnungszeit von 10 Tagen 
gelten soll, damit die Eltern diese auch 
wahrnehmen (für Fälle, in denen Eltern 
keinen Bedarf für eine Eingewöhnung 
sehen) 
- In der Zeit der Eingewöhnung ist das 
pädagogische Personal stärker gefor-
dert. (dafür verbringt das Kind bei der 
Eingewöhnung meistens weniger 
Stunden in der Einrichtung) 
 
- Mit einer Berechnung von 4 Wochen 
sind enorme finanzielle Auswirkungen 
verbunden. 

- Es soll klargestellt werden, dass 
die Eingewöhnung beim Rechts-
anspruch mit 4 Wochen (und mit 
der damit verbundenen Kosten-
folge) zu berücksichtigen ist. 
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- für Kinder bis zum vollendeten 3. 
Lebensjahr zehn Betreuungstage vor 
Beginn der Arbeitsaufnahme / Abwe-
senheit der Personensorgeberech-
tigten 
- für Kinder bis zum vollendeten 6. 
Lebensjahr kann die Eingewöhnung 
die Dauer von zehn Tagen unter-
schreiten werden. 
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12. Sitzung 

Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berücksich-
tigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

(Rechts-)Anspruch auf 
Sprachstandsfeststellung 
und Sprachförderung 
 
-Rechtsgrundlage derzeit:  

Dimensionen von Sprachentwick-
lungsstörungen: 
− „Die Grenzen meiner Sprache be-

deuten die Grenzen meiner Welt.“ 
(Ludwig Wittgenstein) 

− Für die Sprache als Schlüsselkom-
petenz hat die frühe Sprachförde-
rung einen hohen Stellenwert, um 
altersgerechte Kompetenzen zu 
entwickeln 

− Anspruch des Kindes auf (all-
tagsintegrierte) Sprachbildung 
/-förderung sowie Feststellung 
der sprachlichen Entwicklung 
bereits ab dem 4. Lebensjahr 
stärken 
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§ 3 Abs. 1 Sätze 6 bis 8 Ki-
taG iVm SprachfestFör-
derverordnung (SfFV) und 
§ 37 Abs. 2 Schulgesetz 
Bbg 
Pflicht zur Sprachstands-
feststellung und soweit er-
forderlich Sprachförder-
kursen für Kinder im letz-
ten Jahr vor der Einschu-
lung 
 
Hintergrund der Befassung 
in AG 1 sind auch folgende 
Vorschläge des MBJS(vgl. 
Thesenpapier des MBJS zur 
Einführung eines Rechtsan-
spruchs des Kindes auf 
Sprachfeststellung und -för-
derung im neuen KitaG) 

− These/Ziel 1: Jedes Kind 
ab dem 4. Lebensjahr 
soll Anspruch auf 
sprachliche Bildung und 
bei Bedarf auf Sprach-
förderung haben, auch 
„Hauskinder“  

− These/Ziel 2: Kitabetrei-
ber haben ortsnahe 
Leistungsverpflichtung, 
Eltern müssen Teil-
nahme ermöglichen  

 

− Auffälligkeiten in der Sprachent-
wicklung können organisch 
(z.B. aufgrund von Hörproblemen 
oder neurologischen Auffälligkei-
ten), erblich (z.B. familiäre Veran-
lagung), psychisch (z.B. familiäre 
Interaktionsstörungen) oder sozi-
okulturell (z.B. ungenügende 
Sprachanregungen im Umfeld) 
begründet sein. 

− Sprachstörungen entstehen sel-
ten monokausal 

− deutlicher Anstieg bei Sprachauf-
fälligkeiten der Einschüler*innen 
in Brandenburg seit 1994(vgl. Ti-
meline in Berichterstattung Folie 
5) 

− mögliche Ursachen des Anstiegs: 
Armut als ein Sprachentwick-
lungsrisiko, elektronische Medien 
(als Ersatz für den natürlichen Di-
alog), Sprachentwicklungsres-
sourcen des Kindes werden nicht 
(ausreichend) genutzt 

− psychosoziale Konsequenzen bei 
Sprachentwicklungsstörungen 
haben nicht selten eine Spiralwir-
kung: eingeschränkte Interaktion 
und Kommunikation, mangelnde 
Umweltkenntnisse, soziale Ein-
schränkungen (bis hin zu Außen-
seiterpositionen), Schwierigkei-
ten im Schriftspracherwerb, ein-
geschränkte Lernerfahrungen, 
Lern- und Schulverweigerungen 

− Überwiegende Meinung spricht 
sich daher dafür aus, dies im KitaG 
entsprechend zu spiegeln 

− Der Schlüssel zur nachhaltigen Er-
füllung des sprachlichen Bildungs-
auftrags in der Einrichtung sind die 
Fachkräfte und alles „Rumdoktern“ 
am Kind führt weniger zum Ziel 

 

− die kompensatorische Sprach-
förderung sollte nur in sehr 
eingeschränkten bedarfsab-
hängigen Fällen zusätzlich 
Anwendung finden 

− und zugleich die damit verbun-
denen Verpflichtungen für Kin-
dertagesstätten und Kinderta-
gespflege wie auch Eltern kla-
rer formulieren 

− sowie Maßnahmen zur Quali-
tätsweiterentwicklung der 
Sprachförderung durch die 
Fachkräfte (insbesondere all-
tagsintegrierte Sprachförde-
rung) auf hohem Niveau si-
chern und fortschreiben 
(schließt Blick auf Wirkchan-
cen von Sprachförderung ein) 
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sowie spätere Bildungs-, Teil-
habe- und Lebenschancennach-
teile (vgl. Häuser 2005) 

− Kompensation der Nachteile im 
späteren Lebensverlaufs mit 
deutlich höheren individuellen 
und vor allem gesellschaftlichen 
Kosten verbunden 

Bedeutung der Sprachentwicklung 
und -förderung 
− alle Maßnahmen, die eine Gesell-

schaft zur Sprachförderung von 
Kindern (und natürlich auch Er-
wachsenen) anbietet und durch-
führt, dienen also letztendlich der 
Integration, der sozialen Gerech-
tigkeit und der Chancengleichheit 
und haben dementsprechend 
auch eine wirtschaftliche Bedeu-
tung 

− Sprachförderung als gezielte För-
derung der Sprachentwicklung 
von einzelnen Kindern und Ju-
gendlichen mit einem sprachli-
chen Defizit bzw. Verzögerungen 
Sprachförderung bedeutet, das 
Kind in seiner bisherigen entwick-
lungs-psychologischen Entfal-
tung, vor seinem familiären Hin-
tergrund, seiner Sozialisation und 
mit seinen jeweiligen Vorausset-
zungen zu sehen, es an diesem 
Punkt abzuholen und die sprach-
lichen Fähigkeiten zu erweitern, 
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entsprechend zu fördern, zu un-
terstützen und zu begleiten 

− Sprache als Schlüsselkompe-
tenz: hohen Stellenwert hat die 
frühe Sprachförderung, um alters-
gerechte Kompetenzen zu entwi-
ckeln 

−  
 
 

Rolle der Kindertagesbetreuung 
− neben dem Erziehungs- besteht 

auch ein klarer, gesetzlich veran-
kerter Bildungsauftrag 

− wichtigstes Ziel der Sprachförde-
rung ist es nicht, das jeweilige 
Kind darauf vorzubereiten, dass 
es bei Schuleintritt keine Prob-
leme mit dem Schriftspracher-
werb hat; sondern vielmehr geht 
es zunächst darum, den Wort-
schatz der Kinder zu erweitern, 
Sprechfreude zu vermitteln, etwa-
ige Sprechhemmungen (und ent-
sprechende Vermeidungsstrate-
gien) abzubauen 

− Sprachförderung erfolgt in der 
Regel alltagsintegriert (inzwi-
schen als wirkungsvollster Ansatz 
anerkannt)  

o Erreicht werden damit 
94,7% aller Kinder im Al-
ter von 3 bis 6 Jahren; im 
Jahr vor der Einschulung 
sogar rd. 99 % 

− Ziel, ideeller Anspruch und fakten-
basierte Notwendigkeit ergeben: 
alle Kinder sollen frühzeitig mit An-
geboten der frühkindlichen 
Sprachbildung zu erreichen (Vor-
rang der alltagsintegrierten 
Sprachförderung, bedarfsorien-
tierte kompensatorische Sprach-
förderung aber nicht ausschließen) 
wird von breiter Mehrheit getragen 
 
Folgender Vorschlag: 
§ 3 Abs. 8 KiföG m-V: 
Die Kindertagesstätten und Tages-
pflegepersonen haben die sprach-
liche Entwicklung bei den von 
ihnen betreuten Kindern ab Auf-
nahme im Rahmen einer kontinu-
ierlichen ganzheitlichen Entwick-
lungsdokumentation zu beobach-
ten und mindestens einmal im Jahr 
die Sprachentwicklung festzustel-
len. Die Kindertagesstätten sind 
berechtigt und verpflichtet, spätes-
tens im vierten Lebensjahr für alle 
Kinder den Sprachstand festzu-

Eine überwiegende Meinung 
spricht sich dafür aus, durch einen 
eigenständigen § im KitaG zu 
Sprachbildung und -förderung 
(mindestens aber in einem eigen-
ständigen Absatz im § zu den Auf-
gaben) - u.a. die alltagsintegrierte 
Sprachförderung zu stärken, die 
Feststellung der Sprachentwick-
lung zeitlich spätestens im vierten 
Lebensjahr zu beginnen und be-
sondere Förderung von Kindern 
von Familien mit anderem Sprach-
hintergrund (der Familie) zu ver-
deutlichen 
 
- sowie die Verpflichtung der An-
gebote der Kindertagesbetreuung 
klarer zu formulieren / zu stärken 
(in Anlehnung an bisherigen § 3 
Abs. 1 Satz 7 KitaG; ohne Ein-
schränkung auf Trägerform und 
mit Ergänzung auf Anspruch des 
Kindes)  
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− sprachentwicklungsauffällige Kin-
der können additiv durch kom-
pensatorische Sprachförderung 
durch qualifizierte Sprachförder-
kräfte unterstützt und begleitet 
werden 

Regelungen im derzeitigen KitaG: 
− § 3 Abs. 1 Satz 1ff: durch Bil-

dungsauftrag i.V.m. Unterstüt-
zung der eigenaktiven Bildungs-
prozesse indirekt berücksichtigt 

− § 3 Abs. 1 Satz 6: Berechtigung 
und Verpflichtung Kitas im letzten 
Jahr vor der Einschulung Sprach-
stand festzustellen und wenn er-
forderlich Sprachförderkurse 
(kompensat. Sprachförderung) 
durchzuführen 

o verpflichtet aber nur eine 
Trägerform (kommunale 
Kitas) zur Durchführung 
von Sprachstandsfeststel-
lung auch für Kinder, die 
in keinem Betreuungsver-
hältnis zu einer Kita ste-
hen (sog. „Hauskinder“) 

o gleichwohl inzwischen 
gängige Praxis, dass auch 
alle andere Kitas in ande-
rer Trägerschaft die Auf-
gabe wahrnehmen 

− § 3 Abs. 2 definiert Aufgabe, u.a. 
auch Entfaltung der sprachlichen 
Fähigkeiten zu unterstützen und 

stellen. Darauf aufbauend sind ent-
sprechend dem individuellen Be-
darf partizipationsorientierte Ange-
bote zur sprachlichen Bildung in 
den Alltag systematisch zu integ-
rieren. 
Kinder, die Deutsch als weitere 
Sprache lernen, sind dabei beson-
ders zu fördern.“ 
 
- sowie die Verpflichtung der Ange-
bote der Kindertagesbetreuung 
klarer zu formulieren / zu stärken 
(in Anlehnung an bisherigen §3 
Abs. 1 Satz 7 KitaG; ohne Ein-
schränkung auf Trägerform und mit 
Ergänzung auf Anspruch des Kin-
des) z.B. wie folgt: 
 
„Alle Kinder im Land Brandenburg 
haben einen Anspruch auf Sprach-
bildung und -förderung. Kinderta-
gesstätten sind (daher) dazu ver-
pflichtet, die Feststellung auch für 
Kinder durchführen, die in keinem 
Betreuungsverhältnis zu einer Kin-
dertageseinrichtung stehen. Die 
Durchführung der Feststellung und 
Sprachförderung lässt Leistungs-
verpflichtungen anderer Sozialleis-
tungsträger unberührt.“ 
- Pflicht der Eltern klarer zu formu-
lieren (in Anlehnung an §5 Abs. 2 
Satz 3 SfFV; ergänzt um Verpflich-
tung zur Teilnahmegewährung der 

- damit einher geht die Pflicht der El-
tern die Teilnahme des Kindes an 
Sprachförderung als auch an Sprach-
standsfeststellung zu gewährleisten 
(dies ist klarer zu formulieren in Anleh-
nung an §5 Abs. 2 Satz 3 SfFV), 
 
- außerdem sind die Vorausset-
zung zur Beratung zu geeigneten 
Maßnahmen der Sprachförderung 
(insbesondere für „Hauskind“-El-
tern) zu schaffen. 
 

− Neuregelungen im KitaG ma-
chen zudem Anpassungen der 
Verordnung notwendig; daher 
Hinweis aufnehmen, das Nä-
heres eine Verordnung des 
zuständigen Ministeriums re-
gelt und Anpassungen in 
mind. folgenden Aspekten not-
wendig sind: 

o Konkretisierung von 
Verfahren und Verant-
wortlichkeiten (Rolle 
der Schulträger?) 

o Verpflichtung der El-
tern unter Berücksich-
tigung bisheriger Aus-
nahmeregelungen 

o Instrumente (neu?) 
festlegen 
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regelmäßig Entwicklungsstand 
der Kinder festzustellen 

Weitere Regelungen (jedoch im 
Schulrecht verankert!) 
− Verordnung zur Durchführung der 

Sprachstandsfeststellung und 
kompensatorischen Sprachförde-
rung (SprachfestFörderverord-
nung-SfFV) auf Grundlage § 37 
Abs. 2 SchulG Brb 

− beschreibt das Verfahren der 
Sprachstandsfeststellung und der 
kompensatorischen Sprachförde-
rung im Jahr vor der Einschu-
lung 

o zu spät für gezielte und 
wirkungsvolle Förderung 

− regelt die Teilnahmeverpflichtung 
der Kinder und regelt Befreiu-
ungsgründe (z.B. aufgrund einer 
Behinderung, für (Kita-)Kinder, 
bei denen durch die pädag. Fach-
kräfte bereits in der Beobachtung 
oder mit Hilfe systematischer Ver-
fahren keine Hinweise auf 
Sprachförderbedarfe festgestellt 
wurden) 

− stellt klar, dass die Teilnahme an 
der Sprachstandsfeststellung und 
der Sprachförderung kein zusätz-
liches oder sonst selbstständiges 
Betreuungsverhältnis mit einer 
Kindertagesstätte begründet 

Sprachstandsfeststellung, z.B. wie 
folgt: 

„Die Eltern sind verpflichtet, die Teil-
nahme ihres Kindes an einer Feststel-
lung zur Sprachentwicklung sowie sich 
daraus ergebenden Sprachfördermaß-
nahmen zu gewährleisten.“ 
 
- sowie die Voraussetzung zur Be-
ratung zu geeigneten Maßnahmen 
der Sprachförderung (insbeson-
dere für „Hauskind“-Eltern) zu 
schaffen: 
 
„Für die Inanspruchnahme geeig-
neter Sprachbildungs und –förde-
rungsangebote haben Fachbera-
tung von Trägern und Jugendäm-
tern Eltern über die Möglichkeiten 
der Sprachförderung zu beraten.“ 

 
− es sollte daher sichergestellt wer-

den, dass 
o sprachliche Bildung / all-

tagsintegrierte Sprachför-
derung Aufgabe jeder 
Fachkraft in einer Kita ist 

o bei besonderem Förderbe-
darf Kinder auch in Klein-
gruppen und/oder individu-
ell gefördert werden kön-
nen 

o Rolle und Verfahren 
der Fachberatung (ggf 
. auch ASD?) 
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− bestimmt, dass Zeitpunkt und Ort 
des Verfahrens vom Schulträger 
öffentlich bekannt zu machen 
sind, Kitas dem staatlichen Schul-
amt die Kinder mit festgestelltem 
Sprachförderbedarf mitteilen und 
dass die Ergebnisse des Tests 
den Eltern durch die Kita bekannt 
gemacht werden 

− verpflichtet Eltern, die Teilnahme 
ihres Kindes an der Sprachförde-
rung zu gewährleisten 

o nur untergesetzlich gere-
gelt (möglicherweise nicht 
ausreichend, um „An-
spruch“ aller Kinder umzu-
setzen 

− im Schulrecht (und damit in nach-
gelagerter Lebensphase des Kin-
des) verankert, gleichwohl Kitas 
in Vollzugsverantwortung genom-
men werden 

− führt aus, dass Sprachförderung 
durch dafür besonders qualifi-
zierte Fachkräfte durchzuführen 
ist  

− bestimmt, dass in der Regel 
Sprachförderung in Kleingruppen 
oder durch besondere Angebote 
im Alltag der Kindertagesstätte 
stattfinden soll (alltagsintegriert) 

o zusätzliche „Anstrengun-
gen“ zur Qualität und Wir-

o Grundlage für die Sprach-
standsfeststellung und 
kompensatorische Sprach-
förderung landesweit gül-
tige Verfahren, „Curricula“ 
und Instrumente sind (ggf. 
anpassungsbedürftig) 

o Kinder mittels Rechtsan-
spruch auf frühkindliche 
Bildung ein Recht auf 
sprachliche Bildung und 
Förderung haben und sich 
daraus die Feststellung der 
sprachlichen Entwicklung 
und sich daraus erwach-
sende Angebote an den 
Bedürfnissen des Kindes 
orientieren  

o Sprachförderkräfte (auch 
i.S. von Multiplikatoren) 
qualifiziert werden (zwin-
gend ausbaufähig!) 

− … und daher sollte Folgendes ver-
ändert werden: 

o Stärkung der alltagsinte-
grierten Sprachbildung/-
förderung im KitaG 

o Anspruch JEDEN Kindes 
auf Feststellung der 
sprachlichen Entwicklung 
früher, d.h. (spätest-
tens)´im 4. Lebensjahr si-
cherstellen, um Vorausset-
zungen für hinreichend Zeit 
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kungschancen alltagsinte-
grierter Sprachförderung/-
bildung sind notwendig 

o kompensatorische 
Sprachförderung muss je-
doch für einige Kinder 
auch künftig additiv mög-
lich sein; sollte aber kei-
nesfalls die hohe Bedeu-
tung zugemessen wer-
den, die sie heute in Kita- 
und Schulrecht hat (Stär-
kung der alltagsintegrier-
ten Sprachförderung!!!) 

− legt Instrument der Sprach-
standsfeststellung (KISTE) fest 
und bestimmt, dass der Förder-
zeitraum mindestens zwölf Wo-
chen umfassen soll 

o zu kurz für wirkungsvolle 
Förderung 

 

/ Wirkungschancen alltags-
integrierter (und bei Bedarf 
kompensatorischer) 
Sprachförderung zu schaf-
fen (denn: mangelnde 
Kommunikation der Bedürf-
nisse kann Kindeswohl 
schaden und Chancen-
gleichheit stark gefährden) 

o Kindertagespflege und al-
ternative Angebote sollten 
im KitaG hinsichtlich der 
Aufgabenzuschreibung der 
alltagsintegrierten Sprach-
förderung explizit mit be-
nannt sein 

o besondere Förderung von 
Kindern aus Familien mit 
anderem Sprachhinter-
grund erwähnen 

o Verpflichtung aller Kinder-
tagesstätten (KTP und an-
dere Angebote) für Fest-
stellung der zur Sprachent-
wicklung auch für Hauskin-
der (unabhängig von der 
Trägerform) 

o Sprachentwicklung im Kon-
text ganzheitlicher Entwick-
lungsbeobachtung und -do-
kumentation 

o Qualifizierung von Sprach-
förderkräfte sowie Sprach-
beauftragte (in jeder Kita 
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als Multiplikatorin und Ko-
ordinatorin) werden in grö-
ßerem Umfang durch Fort-
bildungsreihen qualifiziert 

o qualifizierte Sprachförder-
kräfte (versiert auch im Um-
gang mit jüngeren Kindern) 
auch für Feststellung der 
Entwicklung bei „Hauskin-
dern“ 

o „Feststellungspflicht“ unter-
setzen durch Beratungs-
pflicht von Fachberatungen 
und Jugendämtern (ASD) 
für „Hauskind-Eltern“ zu 
geeigneten Maßnah-
men/Möglichkeiten alltags-
integrierter (und bei Bedarf 
kompensatorischer) 
Sprachförderung i.S. des 
Kindeswohls 

o Für die Inanspruchnahme 
geeigneter Sprachbildungs 
und –förderungsangebote 
sollen Fachberatung von 
Trägern und Jugendämtern 
Eltern über die Möglichkei-
ten der Sprachförderung zu 
beraten. 

− eine Meinung verweist jedoch da-
rauf, dass es keinen Grund gebe, 
Sprachförderung im KitaG über-
haupt besonders hervorzuheben, 
da Sprachförderung im allgemei-
nen Bildungsauftrag mit enthalten 
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ist und Kinder mit besonderen Be-
darfen im Sinne der Inklusion so-
wieso besonders zu fördern sind. 

− Elternvertreter*innen finden den 
Vorschlag entsprechend § 3 Abs. 8 
KiföG M V sowie den vorgeschla-
genen Absatz 2  gut, verstehen 
aber auch die eingebrachten Be-
denken, ob es hierzu in einem Ki-
taG Regelungen geben sollte. 

 Abwägungen zu einem expliziten 
Rechtsanspruch auf Sprachfest-
stellung und -förderung  
 

− Es wurden folgende Abwägungen 
seitens der Berichterstattung vor-
getragen: 

− Damit ginge möglicherweise eine 
Verpflichtung der Eltern einher, 
alltagsintegrierte Sprachförderung 
in einer Kita für das Kind sicherzu-
stellen. Dem stehen folgende As-
pekte entgegen:  

o es gibt keine Kita-Pflicht 
o Wunsch-und Wahlrecht der 

Eltern 
o Beweggründe des gerin-

gen Anteils der Eltern 
höchst unterschiedlich 
(Glaubensfragen, starke 
Familienorientierung, finan-
zielle Gründe) 

o gesetzliche Verpflichtung 
löst möglicherweise auto-
matischen Anspruch auf 
Erlass der Elternbeiträge 
aus 

− Verankerung / Verlagerung vom 
Schulrecht auf Kita-Recht  
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o dem Land Brandenburg 
kommt mit großer Wahr-
scheinlichkeit die Gesetz-
gebungskompetenz zur 
Festlegung der Pflichten 
zur Teilnahme an der 
Sprachstandsfeststellung 
und an Sprachfördermaß-
nahmen nur unter schul-
rechtlichen, nicht aber un-
ter kindertagesstätten-
rechtlichen Gesichtspunk-
ten zu 

o formal ist damit ein Rege-
lung im KitaG zwar nicht 
ausgeschlossen, gebietet 
aber einen engen inhaltli-
chen Bezug zur Schul-
pflicht 

− Neben dem Rechtsanspruch auf 
Inanspruchnahme eines Angebots 
frühkindlicher Bildung mit dem kla-
ren Auftrag der Sprachstandsfest-
stellung und –förderung würde ein 
weiterer „zusätzliche“ Rechtsan-
spruch etabliert, der sich (nach 
derzeitigem Rechtsverständnis) 
gegen den öTöJH richten würde 
… 

o der öTöJHhat darauf hinzu-
wirken, dass für diese Al-
tersgruppe ein bedarfsge-
rechtes Angebot an Ganz-
tagsplätzen zur Verfügung 
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steht (§24 Abs. 3 SGB VIII 
–für Kinder Ü3) 

o … aber damit ist noch keine 
Wirkung mit Blick auf die 
Sprachkompetenzen / Ver-
ringerung von Sprachauf-
fälligkeiten der Kinder ent-
faltet 

o der öTöJH bleibt Rechtsan-
spruchsgegner, der schon 
heute auf ausreichendes 
Angebot hinzuwirken hat 
und nur aufgrund des  „dop-
pelten“ Rechtsanspruchs 
automatisch noch keinen 
Kita-Platz mehr vorhalten 
kann 

− die Inanspruchnahmenquote der 
Kinder wäre aufgrund fehlenden 
„Willens“ der Eltern (bei ausrei-
chend Plätzen!) damit weiterhin 
nicht vollständig gesichert (siehe 
oben) 

− möglicherweise widerspricht 
dies dem SGB VIII 

o §24 SGB VIII regelt An-
spruch des Kindes auf För-
derung in Tageseinrichtun-
gen und Kindertagespflege 

o §22a SGB VIII regelt 
Grundsätze der Förderung 
(in von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Kin-
dertagespflege): Förder-
auftrag umfasst Erziehung, 
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Bildung und Betreuung 
(Abs. 3) und Förderung soll 
sich am Alter und Entwick-
lungsstand, den sprachli-
chen und sonstigen Fähig-
keiten, der Lebenssituation 
sowie den Interessen und 
Bedürfnissen des einzel-
nen Kindes orientieren und 
seine ethnische Herkunft 
berücksichtigen (Abs. 3) 

o und zur Erfüllung des Auf-
trags sollen geeignete 
Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Qualität der 
Förderung weiterentwickelt 
werden (Näheres regelt 
Landesrecht) (Abs. 4) 

−  
 Finanzierung 

− § 16 Abs. 1, regelt, dass zusätz-
lich ein pauschalierter Zuschuss 
für die Sprachstandsfeststellung 
und Sprachförderung gemäß §3 
Abs. 1 Satz 6 und 7 vom Land ge-
währt wird, der sich an der Zahl 
der Kinder im Alter vom vollende-
ten dritten Lebensjahr bis zur Ein-
schulung orientiert; darüber hin-
aus kann der öTöJH diesen zu-
sätzlichen Zuschuss hiervon ab-
weichend insbesondere nach so-
zialen Kriterien bemessen  

− Anspruch kann nur wirken, wenn 
klare, planbare Budgets vorhan-
den sind, d.h.  

− Die bisher in Form eines zusätzli-
chen Zuschusses erfolgten Förde-
rungen sollen in die Personalbe-
messung integriert und der Betrag 
wird wie alle Personalkostenzu-
schüsse dynamisiert, also jährlich 
erhöht.  

− Das heißt: 
o Sprachförderung steht 

nicht mehr unter Haus-
haltsvorbehalt. 

Die AG 1 gibt den Hinweis an die 
zuständige AG 6, dass die Mittel 
zur Sprachförderung in die Regel-
finanzierung integriert werden sol-
len (und nicht mehr über einen zu-
sätzlichen Verfahrensvorgang 
und Zahlungsstrom an die Einrich-
tungen weiterzuleiten sind). Dabei 
sollte jedoch klar beschrieben 
werden, wie der Aufwand für die 
Sprachentwicklung und -beglei-
tung bemessen wird. 
 

► Verweis an AG 6 
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− darüber hinaus wird berichtet, 
dass das Land über das Pro-
gramm Qualifizierung Sprachför-
derung inzwischen mit jährlich 1,5 
Mio. € die Qualifizierung von 
Sprachförderkräften fördere 

o erfolgt durch das Biff 
o enorm hoher Bedarf auf-

grund Nachqualifikation in 
Folge der Fluktuation 

− zudem erfolgt Förderung von sog. 
Sprach-Kitas mit jährlich 655.000 
€ durch Landesmittel (ergänzend 
zu Bundesmitteln aus dem Pro-
gramm Frühe Chancen) 
 

o Das Personal zur Sprach-
förderung kann unbefristet 
eingestellt werden. 

o Die Höhe der Mittel wird au-
tomatisch an die Zahl der 
Plätze und die mit dieser 
verbundenen Personalbe-
messung angepasst. 

 

 Flankierende Maßnahmen Seitens der Berichterstattung wird 
auf weitere Aspekte eingegangen: 

− Qualifikationsangebote für Sprach-
förderkräfte werden den Bedarfen / 
Nachfragen angepasst 

− Funktion der / des „Sprachbeauf-
tragte/n“ wird eingeführt (vgl. 
Rheinland-Pfalz)  

o Fachkräfte, die über 
Sprachförderstrategien 
verfügen -sowohl für die 
additive Sprachförderung 
als auch die alltagsinte-
grierte sprachliche Bildung  

o wirken als Multiplikatoren –
gemeinsam mit Leitung –
und sind die für die Sprach-
bildung beauftragte Perso-
nen, die sicherstellen, dass 
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alle Fachkräfte des Teams 
einer Einrichtung gemein-
sam für eine alltagsinte-
grierte Sprachbildung Ver-
antwortung übernehmen 

− Sprach-Fachberatung als speziali-
sierte Fachberatung wird durch 
Regelung im KitaGgestärkt (vor-
handene Kompetenzen und Quali-
fikationen aus den Sprachförder-
programmen sichern und nutzen) 
(► Verweis auf AG 4) 

− Es braucht die sprachliche Bildung 
der angehenden Erzieher*innen in 
den Ausbildungsstätten und eine 
Praxisbegleitung des Themas bei 
den Fachkräften im Alltag. Vgl. 
auch Erkenntnisse aus Projekt ESIA 
Erzieherfortbildung zur sprachlich-in-
teraktiven Anregung (beller-kkp.de) ) 

o In diese Richtung sollte es 
nach Ansicht der Fach- und 
Praxisberater*innen ge-
dacht und gesteuert wer-
den. 

https://www.beller-kkp.de/forschung-esia-erzieherfortbildung-sprachlich-interaktive-anregung.html
https://www.beller-kkp.de/forschung-esia-erzieherfortbildung-sprachlich-interaktive-anregung.html
https://www.beller-kkp.de/forschung-esia-erzieherfortbildung-sprachlich-interaktive-anregung.html
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AG 2 



2. Sitzung 

2. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
 
Inklusion  
Schnittstellen zu 
SGB IX 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter 
Berücksichti-
gung der 
 

- rechtli-
chen Per-
spektive 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der § 3 „Aufgaben und Ziele der Kindertages-
stätte/Kindertagespflege“ berührt das Thema In-
klusion an folgenden Stellen: 

§ 3 (1) letzter Satz: „Die Durchführung der Sprach-
standsfeststellung und Sprachförderung lässt 
Leistungsverpflichtungen anderer Sozialleistungs-
träger unberührt.“ 

§ 3 (2) Satz 6 das gleichberechtigte, partner-
schaftliche, soziale und demokratische Miteinan-
der sowie das Zusammenleben von Kindern mit 
und ohne Behinderung zu fördern.  

Die grundsätzliche Betreuung, Bildung und Erzie-
hung und Versorgung der Kinder mit (drohender) 
Behinderung berührt auch den § 12 Kita-Gesetz: 
(2) Kinder mit einem besonderen Förderbedarf 
nach den §§ 27, 35a des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch oder den §§ 53, 54 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch sind in Kindertagesstätten 
aufzunehmen, wenn eine diesem Bedarf entspre-
chende Förderung und Betreuung gewährleistet 

  

 

Die verschiedenen Hilfesysteme 
sollte ihre Handlungen, Hilfe-
pläne und Entwicklungsziele 
fachübergreifend zum Wohle 
des Kindes regelmäßig abstim-
men. 

 

- Alle zusätzlichen päda-
gogischen Berufsgrup-
pen (Heilerzieher*in, Lo-
gopäd*in usw.) beglei-
ten die Teilhabe einzel-
ner Kinder im System 
der Kindertagesbetreu-
ung 

- Haltungs- und Einstel-
lungsfragen entspre-

 

 

Deutliche Verankerung der Inklusion im neuen 
Kita-Gesetz. 

 

 

- In der Formulierung der Aufgaben 
- In der Formulierung der Qualitätskriterien 

 

In §3, 2 könnte der Inklusionsanspruch hineinfor-
muliert werden. 

 

Formulierungsvorschlag: 

(1) Alle Kinder sollen inklusiv betreut werden.  
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werden können. Die Gruppengröße und die perso-
nelle Besetzung in diesen Gruppen sind den be-
sonderen Anforderungen im Einzelfall anzupas-
sen. 

Schnittstellen zu SGB IX: 

§ 4 Abs.3: Leistungen für behinderte und von Be-
hinderung bedrohe Kinder werden so geplant und 
gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von 
ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam 
mit nicht behinderten Kindern betreut werden kön-
nen. 

Dabei werden behinderte Kinder alters-und ent-
wicklungsentsprechend an der Planung und Aus-
gestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre 
Sorgeberechtigten intensiv in Planung und Gestal-
tung der Hilfen einbezogen. 

§30 Leistungen der Frühförderung und Früherken-
nung 

§§ 55 und 56: heilpädagogische Maßnahmen 

 

§ 79 (1) Heilpädagogische Leistungen werden an 
noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn 
nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass 
hierdurch 

1. 

eine drohende Behinderung abgewendet 
oder der fortschreitende Verlauf einer Be-
hinderung verlangsamt wird oder 

2. 

die Folgen einer Behinderung beseitigt o-
der gemildert werden können. 

chen der UN-Konven-
tion und sind Vorausset-
zung für inklusives Ar-
beiten 

- Eine individuelle Kon-
zeption beschreibt die 
konkrete Arbeitsweise 
und die Tagesabläufe 

- Punktuelle direkte Un-
terstützung des Kindes 
im Gruppenalltag 

- Landesweit vergleich-
bare Förderpläne und 
Entwicklungsberichte 
(besonders wichtig beim 
Umzug einer Familie) 

- Aktive Team- und Quali-
tätsentwicklung durch 
regelmäßige passge-
naue Fortbildung 

-  
- Gezielte Qualifizierung 

von Kindertagespfleg-
personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Was ist dann mit Bildung, Erziehung, Versor-
gung, wenn „nur“ von Betreuung die Rede ist. 

 

Was ist mit Inklusion genau gemeint: 

Formulierungsvorschlag: 

(2) Der Bedarf folgt dem Kind; nicht das Kind dem 
Bedarf. 

 

 Pflicht zur Zusammenarbeit der Kostenträger – 
Pflicht zur Kooperation.  

 Informationspflicht im Interesse des Kindes. 

 Was braucht jede Kita, um dem Kind gerecht 
zu werden: welche Bedingungen, Förderungen 
braucht das Kind? 

 

Formulierungsvorschlag: 

(3) „Alle Kinder haben unabhängig von ihrem Un-
terstützungsbedarf den Anspruch, inklusiv betreut 
zu werden “ 

 

 das KITA-System in BB ist aktuell nicht in der 
Lage auf diese Bedarfe der Kinder einzugehen: 
weil das System zum einen zu träge ist, um auf 
erkennbare Bedarfe zu reagieren (Antragdauer 
etc.), zum anderen weil im aktuellen System Kita-
wahl zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden 
muss, wenn der Bedarf der Kinder noch gar nicht 
festgestellt werden kann – den erkennt man teils 
erst im Laufe der Kitabiographie eines Kindes. 

 

 Personenzentrierter Blick 
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- fachlichen 
Perspek-
tive 

 
 
 
 
 
 
 

- Kostenträ-
gerper-
spektive 

 
 
 
 

- Leistungs-
trägerper-
spektive 

Heilpädagogische Leistungen werden immer an 
schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehin-
derte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, er-
bracht. 

(2) Heilpädagogische Leistungen umfassen alle 
Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und 
zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, ein-
schließlich der jeweils erforderlichen nichtärztli-
chen therapeutischen, psychologischen, sonder-
pädagogischen, psychosozialen Leistungen und 
der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit 
die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 erfasst 
sind. 

(3) In Verbindung mit Leistungen zur Früherken-
nung und Frühförderung nach § 46 Absatz 3 wer-
den heilpädagogische Leistungen als Komplex-
leistung erbracht. Die Vorschriften der Verordnung 
zur Früherkennung und Frühförderung behinder-
ter und von Behinderung bedrohter Kinder finden 
Anwendung. In Verbindung mit schulvorbereiten-
den Maßnahmen der Schulträger werden die Leis-
tungen ebenfalls als Komplexleistung erbracht. 

 

 

§ 113 SGB IX Leistungen zur sozialen Teilhabe 

Neue Schnittstelle BTHG  

 

Die Förderung von Kindern mit behinderungsbe-
dingtem Mehrbedarf/Frühförderung durch heilpä-
dagogisches Personal ist in der Regel-Kita eine in-
dividuelle Einzelmaßnahme.  

Das pädagogische Personal der Regel-Kita ist nur 
ansatzweise in den Förderplan einbezogen. Fach-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung der räumlichen und 
sächlichen Rahmenbedingun-
gen: 

• Bildung und Versorgung in jeder Kita mit 
dem Ziel der Chancengerechtigkeit, dass 
das Kind auf das gleiche Wahlrecht wie alle 
Kinder zurückgreifen kann 

• In der KITA wird das von qualifiziertem Fach-
personal umgesetzt. 

• Hier fehlt noch die (größte mögliche) indivi-
duelle Entfaltung anstatt Chancengerechtig-
keit? 

 

Formulierungsvorschlag:(4) Der Unterstützungs-
bedarf der Leistungserbringung in Hinsicht auf 
Fachkräfte, Fachberatung, Konzeptionsentwick-
lung und bauliche Maßnahmen wird von XY ge-
deckt. 

 

Fachpersonal für Inklusion (Multiprofessionelle 
Teams) 

 Thema an die AG4 „Fachkräfte“ verweisen 

 

 

 

Sächliche Ausstattung muss mitaufgenommen 
werden 
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- Kinderper-
spektive 

 
- Elternper-

spektive 
 

übergreifende Hilfeplankonferenzen zur ganzheit-
lichen Förderung des Kindes sind gesetzlich nicht 
vorgesehen. Es obliegt dem jeweiligen Engage-
ment der Fachbereiche diese durchzuführen.  

 

 

Die Finanzierung der Regel-Kita (§§ 16 – 17) be-
zieht sich ausschließlich auf gesunde Kinder. Kin-
der, die einen individuellen Hilfebedarf nach SGB 
IX haben bekommen diesen Hilfebedarf auch in 
der Kita. 

 

 

 

Auch Regel-Kitas und Kindertagespflegestellen 
wollen die wohnortnahe Teilhabe von Eltern und 
Kindern am Leben in der Gemeinschaft von behin-
derten oder von Behinderung bedrohten Kindern 
sichern. Besonders im ländlichen Raum sind In-
tegrations-Kitas nicht ohne einen erheblichen 
Fahrweg erreichbar. 

Darüber hinaus steigt die Zahl der Kinder mit ei-
nem heilpädagogischen Einzelbedarf stetig an.  

Die Angebote der Frühförder- und Beratungsstelle 
in einer Rege-Kita sind Zusatzangebote. Über Art 
und Umfang der Leistungen von der Integration 
auf dem Weg zur Inklusion, über zusätzliches pä-
dagogisches Personal entscheidet der zuständige 
Träger der Eingliederungshilfe 

 

- Barrierefreier Zugang 
- Räumliche Vorausset-

zungen für inklusive 
Förderung (Bewegungs-
räume, Ruhe- und 
Rückzugsmöglichkei-
ten) 

- Zusätzliches Spiel- und 
Beschäftigungsmaterial 

- Anpassung der Grup-
pengröße an die Be-
darfe des Kindes mit 
(drohender) Behinde-
rung 

 

 

 

Teilhabe des Kindes mit (dro-
hender) Behinderung an allen 
Aktivitäten der Kita und Kinder-
tagespflege ermöglichen und 
durch einzelmaßnahmen för-
dern: 

- Befähigung zur Wahr-
nehmung, Äußerung 
und Umsetzung eigener 
Bedürfnisse 

- Entwicklung der Selb-
ständigkeit 

- Erhalt und Entwicklung 
persönlicher Sozialkom-
petenz 

- Entwicklung der Kom-
munikation und Mobilität 

- Unterstützung des 
Übergangs von Kita und 
Schule 

 

 

§ 3 KitaG Kindertagespflege als bedarfserfüllen-
des Angebot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherung der Inklusion in Kindertagesstätten/kin-
dertagespflege auch in der Finanzierung der 
räumlichen, sächlichen und personellen Rahmen-
bedingungen. 

Beschreibung der Schnittstelle zum SGB IX. 
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Das behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Kind kann an allen Aktivitäten der Kita/Kinderta-
gespflege teilnehmen. Individuelle Förderung fin-
det im sozialen Lebensraum statt. 

 

Eltern erhalten heilpädagogische Förderung und 
Elternberatung in der Kita. Eine ganzheitliche För-
derung und Unterstützung im Gruppenprozess fin-
det statt.  

 

Einbeziehen der Eltern/Vertreter 
in Lebenssituationen der Ein-
richtungen sowie in die das Kind 
betreffende Entscheidungen 

Regelmäßige Elterngespräche 
zur Entwicklung des Kindes mit 
(drohender) Behinderung. 

Teilnahme der Personensorge-
berechtigten an verschiedenen 
Fördersituationen in den 
Kitas/Kindertagespflege 

 

 

 

Integration des „Kiez-Kita-Programms“ in die Re-
gelfinanzierung der Einrichtungen. 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
 
Konzeption 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

- Kinderperspek-
tive 

 
- Elternperspek-

tive 
 

Aktuelle Rechtslage:  
 
Das KitaG trifft in § 3 (3) zur Konzeption 
folgende Aussagen: 
„Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben 
wird in einer pädagogischen Konzeption 
beschrieben, die in jeder Kindertages-
stätte zu erarbeiten ist. In dieser Konzep-
tion ist ebenfalls zu beschreiben, wie die 
Grundsätze elementarer Bildung Berück-
sichtigung finden und die Qualität der pä-
dagogischen Arbeit überprüft wird. 
 
Weiter heißt es im KitaG § 3 (4): 
Die Kindertagesstätten können durch die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe verpflichtet werden, ihre Arbeit 
durch Qualitätsfeststellungen überprüfen 
zu lassen.  
 
Mit zu beachten ist:  
 
Das SGB VIII § 22 a (1):  

 Aus der rechtlichen Perspektive: 
 

- Konkretisierung von Begriffen 
im § 3 KitaG 

- Gerade Satz 1 des § 3 Abs. 1 
KitaG  

„Kindertagesstätten erfüllen einen ei-
genständigen alters- und entwick-
lungsadäquaten Betreuungs-, Bil-
dungs-, Erziehungs- und Versorgungs-
auftrag.  

- Benötigt aus Sicht der Autorin 
eine Konkretisierung und Be-
griffsbestimmung  

- Hier sollte auch in Erwägung 
gezogen werden den Bildungs-
auftrag einer Kindertagesstätte 
hervorzuheben, da der § 3 Ki-
taG deutlich impliziert, dass 
Kindertagesstätten als Bil-
dungseinrichtungen verstan-
den werden  

- Rechtliche Aufgabendifferen-
zierung von Kindertagespflege-
stellen und Horten im Unter-
schied zu Kindertagesstätten 
(Krippe, Kindergarten) 

Veränderung des § 3 KitaG im 
Hinblick auf: 
 

- Übersichtlichkeit 
- Begriffsbestimmung 

 
Zur Bearbeitung kann die Cluster- 
Methode hilfreich sein 
 

- Darstellung des Zwecks 
einer pädagogischen 
Konzeption und die An-
forderungen an eine pä-
dagogische Konzeption  

- Aufnahme der Notwen-
digkeit der regelmäßigen 
Fortschreibung der Kon-
zeption und deren Evalu-
ation  

 
Damit die Übersichtlichkeit ge-
wahrt bleibt und trotzdem ein 
Handlungsleitfaden dargestellt 
wird kann auch ein Verweis auf 
eine Ausführungsbestimmung o-
der ähnliches erfolgen sofern 
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Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die 
Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und 
weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung 
und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption 
als Grundlage für die Erfüllung des Förderungs-
auftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und 
Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrich-
tungen.  
 
Weiter heißt es im SGB VIII § 45 (2) Satz 1: 
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen in der 
Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist in 
der Regel anzunehmen, wenn  

1. die dem Zweck und der Konzep-
tion der Einrichtung entsprechen-
den räumlichen, fachlichen, wirt-
schaftlichen und personellen Vo-
raussetzungen für den Betrieb er-
füllt sind, 

 
und § SGB VIII § 45 (3) Satz 1: 
Zur Prüfung der Voraussetzungen hat 
der Träger der Einrichtung mit dem An-
trag  

1. die Konzeption der Einrichtung 
vorzulegen, die auch Auskunft 
über Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung gibt, 

 
Im Weiteren wird bei der Beantragung ei-
ner Betriebserlaubnis gefordert, dass 

- Beim § 3 Abs. 2 KitaG sollte 
eine Filterung und Zusammen-
führung von Begriffen erfolgen 
um unnötige Wiederholungen 
zu vermeiden und damit an 
Übersichtlichkeit zu gewinnen  

- Darstellung welchen Zweck hat 
eine pädagogische Konzeption 
zu erfüllen 

- Zu welchen Punkten müssen 
Ausführungen getätigt werden 
um als pädagogische Konzep-
tion anerkannt zu werden  

- Aufnahme, dass eine pädago-
gische Konzeption beständig 
fortgeschrieben werden muss 

- Untersetzung der Begriffe Qua-
lität und Qualitätsfeststellung 
und deren Verfahren dazu 

 
Aus der fachlichen Perspektive: 
 

- Die pädagogische Konzeption 
einer Kindertagesstätte/ Kin-
dertagespflege dient aus Sicht 
der Autorin dem Zweck, dass 
man Arbeitsweise, Struktur und 
Alltag allen Beteiligten (sprich 
Mitarbeiter*innen, Eltern, Kin-
dern, Träger, MBJS, Jugend-
amt usw.) vorstellt und diese 
auf die aktuellen Gegebenhei-

rechtlich möglich (rechtliche Prü-
fung erforderlich)  
 

- Aufnahme von Qualität, 
Qualitätsfeststellung 
und entsprechenden 
Verfahren 

- Hierbei erscheint eine 
Begriffsbestimmung er-
forderlich 

- Weiterhin Aufnahme des 
Anspruchs auf Praxisbe-
ratung 

 
Hierbei sollten zwei Wege ermög-
licht werden: 

1. Praxisberatung durch den 
örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe zur Un-
terstützung z.B. bei der 
Konzepterstellung, Aktuali-
sierung, Kontextsetzung, 
Qualitätsfeststellung/ Eva-
luierung, Netzwerkarbeit 

2. trägereigene oder unab-
hängige Praxisberatung 
zur Unterstützung z.B. bei 
der Umsetzung, Qualitäts-
sicherung, Begleitung von 
Kita- Leitungen und deren 
Teams  
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das pädagogische Konzept einer Kinder-
tagesstätte Aussagen zur Beteiligung 
von Kindern und Möglichkeiten der Be-
schwerde trifft. 
 
Auch ergeht immer wieder die Empfeh-
lung durch das Referat 27 des MBJS den 
institutionellen Kinderschutz im Konzept 
zu berücksichtigen.   
 
Problembeschreibung: 
 
Der § 3 des KitaG verfügt über eine aus-
führliche Beschreibung des Auftrags und 
der zu erreichenden Zielstellungen.  
Wie und mit welchen Ressourcen diese 
Zielstellungen erreicht werden sollen 
bleibt weitestgehend offen.  
 
Der § 3 KitaG bezieht sich auf den Drei-
klang der Kindertagesstätten (Krippe, 
Kindergarten, Hort). Es erfolgt hierbei 
keine Differenzierung zwischen Kinder-
tagesstätten im Sinne von Krippe und 
Kindergarten (Elementarbildung) und der 
Rolle des Hortes im Sinne seiner Alters-
gruppe und damit dem Bereich der Pri-
marbildung. Auch die Darstellung zur be-
sonderen Angebotsform der Kinderta-
gespflegestellen erfolgt in diesem Zu-
sammenhang nur unzureichend durch 

ten in der Entwicklung von Kin-
dern und deren Förderung an-
passt 

- Mit einer Konzeption verstän-
digt man sich auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen um die formu-
lierten Ziele zu erreichen 

- Eine gute Konzeption ermög-
licht es, dass sich Mitarbei-
ter*innen in ihrer Arbeit aber 
auch Eltern orientieren können 
– Teile wie z.B. der Tagesab-
lauf den Kindern zugänglich ge-
macht werden und sie sich je 
nach Alter und Entwicklung ak-
tiv einbringen können 

- Damit benötigt eine Konzeption 
aus Sicht der Autorin folgen-
des: 

 
- Ein gutes Maß an Übersicht-

lichkeit  
- Eine verständliche Sprache 
- Einen formulierten und damit 

überprüfbaren Mindeststan-
dard  

- Einen beständigen Austausch 
zwischen den Beteiligten mit 
Offenlegung von Möglichkeiten 
und Grenzen der Beteiligung  

- Unterstützung durch Praxisbe-
ratung 

- Zeitfenster für die Konzeptbe-
arbeitung durch Zeiten von mit-
telbarer pädagogischer Arbeit 

- Darstellung von Beteili-
gungsmöglichkeiten für 
Kinder und Eltern und 
deren Grenzen  

 
- Den Aufgaben und Ziel-

stellungen sollten die da-
für bereitzustellenden 
Ressourcen gegenüber 
stehen   
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Verweise im KitaG § 2 (5) auf den § 3 Ki-
taG.  
 
Die Formulierung der Aufgaben und Ziel-
stellungen sind derart vielzählig (nach 
Zählung der Autorin werden im § 3 KitaG 
30 Aufgaben und Zielstellungen formu-
liert), so dass der § 3 KitaG deutlich an 
Übersichtlichkeit und Prioritätensetzung 
einbüßt.  
 
Gerade Satz 1 des § 3 Abs. 1 KitaG  
 
„Kindertagesstätten erfüllen einen eigen-
ständigen alters- und entwicklungsadä-
quaten Betreuungs-, Bildungs-, Erzie-
hungs- und Versorgungsauftrag.  
 
Ist in seiner Interpretation ohne weitere 
Erläuterungen kaum zu erfassen.   
 
Die Unbestimmtheit von Begriffen durch-
zieht den § 3 KitaG auch in den weiteren 
Absätzen. So kann sich der Zweck einer 
Konzeption ebenso wenig erschlossen 
werden wie der Begriff Qualität unter-
setzt werden kann.  
 

für Leitungen und pädagogi-
sche Fachkräfte 

 
Aus Leistungs- und Kostenträgerper-
spektive: 
 

- Formulierte Standards einer 
Konzeption und die Darstellung 
welche Ressourcen für die Um-
setzung bereitgestellt werden 
müssen 

- Überprüfbarkeit von formulier-
ten Mindeststandards durch die 
Benennung entsprechender 
Verfahren  

- Rechtssicherheit durch rechtli-
che Klarheit  

- Grundsätze von Beteiligung 
und deren Grenzen  

 
Aus Kinderperspektive: 
 

- Beteiligungsmöglichkeiten in 
den Teilen der Konzeption die 
Kinder unmittelbar betreffen, 
z.B. Kita- Regeln, Tagesablauf, 
Mahlzeiten 

- Fachlicher Diskurs zum Begriff 
Partizipation/ Beteiligung um 
eine kindgerechte Begriffsbe-
stimmung zu fördern die das 
Leben in einer Gemeinschaft 
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Als Erläuterungshilfen bezüglich der Er-
stellung einer Konzeption wurde durch 
das MBJS herausgegeben: 

- Arbeitshilfe zur Erstellung der pä-
dagogischen Konzeption für eine 
Kindertagesstätte, 2010 

- Bausteine für die Konzeption der 
Horte im Land Brandenburg, 
2016 

- Fachliche Empfehlungen zur 
Qualität der Bildung, Erziehung 
und Betreuung der unter Dreijäh-
rigen in Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflege, 2009 

 
Allen Erläuterungshilfen ist gemein, dass 
sie nach dem aktuellen Stand der Wis-
senschaft formuliert wurden und damit 
eine fachliche Orientierung bieten und ei-
nen fachlichen Diskurs ermöglichen aber 
keinen verbindlichen Charakter haben, 
so dass auch von ihnen nicht entnom-
men werden kann welche Anforderun-
gen der Gesetzgeber an eine pädagogi-
sche Konzeption von Kindertagesstät-
ten, Horten und Kindertagespflegestellen 
stellt.   
  
 

mit allen seinen demokrati-
schen Prozessen stärkt   

 
Aus Elternperspektive: 
 

- Darstellung von Beteiligungs-
möglichkeiten und deren Gren-
zen 

- Beschreibung von Verfahrens-
wegen in den Anliegen von El-
tern dargestellt und in den Um-
setzungsmöglichkeiten eruiert 
werden können 
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Thema/ Themenschwer-
punkt: 
Träger- und Angebotsviel-
falt  

Norm/ Rechtslage/  Problembe-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlungen 

Problembeschreibung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Im System Kindertagesbe-
treuung spiegelt sich die Plu-
ralität unserer gesamten Ge-
sellschaft wider 

• Diversität aufgrund gesell-
schaftlichen Wandels = Plura-
lität/ Heterogenität in Träger-
landschaft der Kinder- und Ju-
gendhilfe (im Hinblick auf 
Wertorientierungen, pädago-
gische Inhalte, Methoden und 
Arbeitsformen) 

• Ansprüche an die Angebots-
vielfalt und pädagogische 
Qualität im Bereich der Kin-
dertagesbetreuung wachsen 
seit Jahren stetig 

• Seit den 70er Jahren: starke 
Pluralisierung und Diversifi-
zierung der Anbieterland-
schaft  

• Auch dem Zuzug von Men-
schen von Menschen aus 
dem Ausland bzw. Flüchtlin-
gen ist Rechnung zu tragen 

• Um individuellen Lebenslagen 
und Bedürfnissen/ Bedarfen 
der Eltern und ihrer Kinder ge-
recht zu werden, braucht es im 
Bereich der Kindertagesbetreu-
ung eine breite Auswahl an An-
geboten von verschiedenen 
Trägern  

 
 
 
 
 
 
 

• Um Integration zu ermöglichen, 
ist es notwendig, dass Kinder 
frühzeitig eine Kindertages-
stätte besuchen (Neuerwerb 
der deutschen Sprache z.B. in 
einer bilingualen Kita) 
 

• freie Träger müssen wei-
terhin auf der Grundlage 
ihres Konzeptes ihr Profil 
schärfen bzw. sich mit ei-
ner Breite zusätzlicher An-
gebote spezialisieren kön-
nen (z.B. auf sprachli-
chem, sportlichem, kreati-
vem oder naturwissen-
schaftlichem Gebiet) oder 
Wertorientierung (huma-
nistisch, Waldorf, Montes-
sori, konfessionell etc.)  

• der Staat ist als einziger 
gesellschaftlicher Akteur in 
der Lage und berechtigt, 
die spezifische Rolle der 
anderen wohlfahrtsrele-
vanten Instanzen und Ak-
teure sowie das Zusam-
menspiel zwischen ihnen 
durch die Ausgestaltung 
entsprechender rechtli-
cher, finanzieller und infra-
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1 https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf mit Bezug auf den 14. Kinder- und Jugendhilfebericht (BMFSFJ): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2013, Tabelle S. 284 
2 https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf mit Bezug auf den 14. Kinder- und Jugendhilfebericht (BMFSFJ): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2013, S. 392 
3 https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf mit Bezug auf den 14. Kinder- und Jugendhilfebericht (BMFSFJ): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2013, S. 390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rechtliche Dimension: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inklusion: auf der Grundlage 
der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen von 2006 ist das 
Recht auf gleichberechtigte 
und inklusive Bildung für alle 
Kinder verankert worden. 

• Bedeutung konfessionsloser 
freier Träger steigt seit Jah-
ren: bundesweit werden ca. 
zwei Drittel der Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 
von freien Trägern erbracht1 

• Freie Träger halten ca. zwei 
Drittel (69,5%) der entspre-
chenden Dienste, Angebote 
und Einrichtungen vor.“2 

• regional gibt es auffällige Un-
terschiede bei der Präsenz 
bestimmter Trägerverbände 
(etwa die starke Stellung des 
Paritätischen im Ostdeutsch-
land und der öffentlichen Trä-
ger in Brandenburg)3  
 

•  Die JH ist durch die „Vielfalt 
von Trägern unterschiedlicher 
Wertorientierungen und die 
Vielfalt von Inhalten, Metho-

• inklusive Bildungschancen 
müssen für alle Kinder ausrei-
chend geschaffen werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trägervielfalt und Subsidiarität 
können z.B. über konkrete Vor-
gaben gesichert werden, wie 
diese rechtlichen Vorgaben aus 
dem SGB VIII in Ausschreibun-
gen und Vergabeverfahren 
durchgeführt werden  

struktureller Rahmenbe-
dingungen zu definieren – 
diesen Auftrag sollte die 
Landesregierung ernst 
nehmen 

• Mischung der Aufgaben-
wahrnehmung: eine ein-
zige Institution – sei es nun 
die Familie, seien es die 
freien Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe oder 
staatliche Institutionen – 
kann allein optimale Bedin-
gungen für das Aufwach-
sen von Kindern und Ju-
gendlichen gewährleisten -
> abgestimmte Koopera-
tion zwischen Familie, Zi-
vilgesellschaft, Markt und 
staatlichen Institutionen 
wünschenswert 
 
 
 
 
 
 

• Trägerhoheit und Träger-
vielfalt müssen weiterhin 
gewahrt bleiben -> externe 

https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf
https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf
https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf
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fachliche Perspektive: 
 
 
 
 
 
 

den und Arbeitsformen“ ge-
kennzeichnet (§ 3 SGB VIII) 
bzw. sollte es sein 

• Zu Gunsten der anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe 
(und mittelbar zu Gunsten der 
Eltern und Kinder) besteht zu-
dem ein Vorrang von Einrich-
tungen in freier Trägerschaft 
(§ 4 Abs. 2 SGB VIII). Die öf-
fentliche Jugendhilfe soll die 
Selbständigkeit der freien Ju-
gendhilfe achten (§ 4 Abs. 1 
SGB VIII) und diese fördern 
und stärken (§ 4 Abs. 3 SGB 
VIII). 

• Eltern haben ein Wunsch- 
und Wahlrecht zwischen un-
terschiedlichen Angeboten (§ 
5 SGB VIII).  

• Die Förderung hat die indivi-
duellen Bedürfnisse und Inte-
ressen des Kindes zu berück-
sichtigen (§ 22 (3) SGB VIII).  

• Sicherstellung der Angebote/ 
Dienste: die öffentliche JH 
trägt die Gesamtverantwor-
tung für flächendeckende und 
zugängliche Angebote, Pla-
nungsverantwortung und Ge-
währleistungspflicht (§ 79 
SGB VIII). Dabei ist die Selb-
ständigkeit der freien Träger 
zu berücksichtigen (§ 75 SGB 
VIII). 

• Diese plurale Angebotsstruktur 
soll den Eltern die Wahl zwi-
schen verschiedenen Angebo-
ten ermöglichen. 

• Die gesetzlich verankerte Ge-
samtverantwortung der öffentli-
chen JH ist die Garantie dafür, 
dass alle im Gesetz vorgesehe-
nen Leistungen gewährt und 
tatsächlich erfüllt werden kön-
nen -> Diese Verantwortung 
muss auch dann bestehen, 
wenn Teil- oder komplette Auf-
gaben durch freie Träger erfüllt 
werden. 

 

• Landesrecht soll diesbezüglich 
Maßnahmen zur Qualitätsent-
wicklung festlegen (§22 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entwickeln von Betreuungsan-
geboten, die auf die vielfältigen 

Maßstäbe und Vorgaben 
dürfen nicht restriktiv ein-
greifen und zur Vereinheit-
lichung oder Einschrän-
kung führen Verankerung 
des Anspruchs auf Träger-
vielfalt unter Beachtung 
der regionalen Gegeben-
heiten im Gesetz 

• Aufnahme eines entspre-
chenden Passus in das 
Gesetz, wie das Subsidia-
ritätsprinzip in Branden-
burg verwirklicht wird 

• Festlegung konkreter Rah-
menbedingungen die die 
Fairness und Transparenz 
von Ausschreibung und 
Vergabe von Betreuungs-
angeboten sicherstellen 

 

• Im Kitagesetz werden kon-
krete Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und –
entwicklung festgehalten 
(z.B. Qualitätsrahmen / 
Qualitätsentwicklungsver-
einbarung s.u.) 
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Kostenträgerperspektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Vielfalt ist eine gesellschaftli-
che Realität -> spiegelt sich in 
der Etablierung sehr unter-
schiedlicher pädagogischer 
Angebote wider (Kreativität, 
Bewegung, Gesundheit, Na-
tur, Sprache etc.)  

• Angebotsvielfalt als Qualitäts-
merkmal: Qualitätsentwick-
lung und -sicherung in Kitas 
erfolgt auf der Grundlage § 79 
a SGB VIII -> Qualität muss fi-
nanziert werden! („wer Quali-
tät will, muss sie auch bezah-
len“) 

• Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: Anpassung der Öff-
nungszeiten der Kita an die 
Bedarfe der Familien. 

• regional verschiede Angebote 
sinnvoll –angesichts der Be-
völkerungsentwicklung je-
doch nicht in allen Regionen 
in gleichem Maße umsetzbar 

• Trägervielfalt benötigt einen 
klaren rechtlichen und finanzi-
ellen Rahmen 

 
- Grundlage: §§ 74 a und 90 

SGB VIII pauschalierte Kos-
tenbeteiligung 

Lebensbedingungen der Fami-
lien ausgerichtet sind  

• Fördern von Betreuungs-Initia-
tiven vor Ort, da die Bürger*in-
nen vor Ort einen guten Ein-
blick in die Bedarfe in ihrer 
Nachbarschaft haben; z.B. El-
tern-Kind-Initiativen haben  

• Fördern der Zusammenarbeit 
der Kitas in einer Region und 
Stärkung der Ausdifferenzie-
rung der Angebote entspre-
chend der Bedürfnisse/ Bedar-
fen der Familien 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Zur Qualitätssicherung in viel-
fältigen Angeboten bedarf es 
auch einen konkreten Quali-
tätsrahmen 

 
 
 

 
 

• Festlegung im Gesetz, 
dass bei Ausschreibung 
und Vergabe von Kitas der 
Aspekt der Angebotsviel-
falt prominent berücksich-
tigt werden muss 

• Forderung und Förderung 
von QE in den Einrichtun-
gen benötigt auch einen 
rechtlichen Rahmen 

• Zur Förderung der Weiter-
entwicklung und Erstellen 
von Bedarfsprognosen ist 
diese Zusammenarbeit 
zwischen den verschiede-
nen regionalen Akteuren 
wichtig; sie ist u.a. in § 78 
SGB VIII festgeschrieben. 
Es sollte sichergestellt 
werden, dass auch Vielfalt 
und Qualitätsentwicklung 
in diesen Gremien betrach-
tet wird 

 
 
 

• Schaffung eines landes-
weiten Qualitätsrahmens, 
der für vielfältige Arbeits-
ansätze offen ist. 
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Leistungsträgerperspek-
tive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektive der Eltern 
und Kinder 
 

- Nach § 74 a liegt die Finanzie-
rung von Kindertagesbetreu-
ung im Landesrecht  

- ein vielfältiges und zeitgemä-
ßes Angebot in der Kinderta-
gesbetreuung bereichert eine 
Kommune und steigert die At-
traktivität für (zuziehende) Fa-
milien 

- gleichzeitig sind aktuell quali-
tätsbezogene Kosten wie 
Fort- und Weiterbildung, be-
sonderes Material etc. oft-
mals ein strittiger Punkt in der 
Abrechnung 

 
- die fachliche Schwerpunkt-

setzung ist oftmals ein wichti-
ges Kriterium für Eltern um 
sich für eine Kita zu entschei-
den – aber auch für Mitarbei-
ter*innen 

- Finanzierung ist bei vielen 
freien Trägern nicht aus-
kömmlich: hinsichtlich einer 
optimalen bedarfsorientierten 
Angebotsstruktur werden 
diese zunehmend vor manch-
mal kaum zu lösende Prob-
leme gestellt – diese hemmen 
die Qualitätsentwicklung wie 

 
 
 
 
 
 

- Finanzierung für Träger von 
Kindertageseinrichtungen 
muss auskömmlich sein, sonst 
hat dies Auswirkungen auf die 
Qualität ihrer Angebote -> Trä-
gervielfalt wird eingeschränkt 

 
- eine Qualitätsentwicklungsver-

einbarung zwischen öffentli-
chen und Leistungserbringer 
analog § 78 b SGB VIII kann 
eine verbindliche Weiterent-
wicklung sicherstellen 

- Kita-Leitung benötigt für diese 
anspruchsvolle Arbeit eine 
Freistellung 

 
 
 
 

- Kitas müssen sich entspre-
chend der Bedürfnisse der Fa-
milien weiterentwickeln (kön-
nen) 

• Eine Verfahren analog § 
78b wird in das Kitagesetz 
aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 

• Hier besteht eine Schnitt-
stelle zur AG 6 „Finanzie-
rung“, die auch die As-
pekte der Qualitätsent-
wicklung und der Träger-
vielfalt im Auge haben 
sollte. 

 

• Wir empfehlen die Freistel-
lung von Kita-Leitungen im 
Sockel von 20 Wochen-
stunden zur Qualitätsar-
beit, zuzüglich von 0,35 
Wochenstunden pro rech-
nerisch im Ganztag betreu-
ten Kind (8h) 
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4 https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf mit Bezug auf den 14. Kinder- und Jugendhilfebericht (BMFSFJ): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2013, S. 392 
5 Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017): Kita-Qualität aus Kindersicht. Eine Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung & Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (Hrsg.).Berlin, S. 84. 

auch die Entwicklung von viel-
fältigen Angeboten.4 

 
- Auf der Grundlage des bun-

desweit verankerten Rechts-
anspruches auf einen Kita-
Platz nach § 24 SGB VIII 
(Quantität) wollen Eltern gute 
fachliche Angebote für ihre 
Kinder (Qualität) 

- Familien benötigen Beratung 
bei der Platzsuche 

- die Angebote sollen den fami-
liären und beruflichen Bedürf-
nissen entsprechen; aktuell 
gibt es regional häufig einen 
Platzmangel, so dass ein 
wirkliches Wunsch- und 
Wahlrecht nicht besteht 

- Kinder „wünschen sich eine 
Kita, in der sie sich wohl, si-
cher, anerkannt und wertge-
schätzt fühlen“5  

- Eltern haben nach § 24 in Be-
zug auf Plätze und Konzeption 
einen Beratungsanspruch ge-
genüber dem örtlichen Träger  

 
 
 

- Kitas müssen in der Lage sein, 
sich auf die vielfältigen Indivi-
duen einzustellen und ihre Per-
spektive einzubeziehen 

- In der Bedarfsplanung 
sollte der Aspekt der Viel-
falt berücksichtigt werden. 

 
 

- Dieser Anspruch sollte im 
KitaGesetz konkretisiert 
werden 

 

https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf
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Analyse un-
ter Berück-
sichtigung 
der 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Beschreibung Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

rechtlichen 
Perspektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fachlichen 
Perspektive 
 
 
 
 
 
 

Ein „Versorgungsauftrag“ in der Bundesgesetzgebung (SGB VIII) ist nicht explizit erwähnt. 
Allerdings umfasst eine Betreuung der Kinder auch die Verpflegung bzw. die Gewährleis-
tung von Mahlzeiten und weitere Versorgungsleistungen (z.B. Bad- und Hygienearti-
kel/Bettwäsche/Handtücher). 

Der GKV-Spitzenverband fordert zudem ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Le-
bensmittelangebot für Kinder / s. Leitfaden Prävention 2000/2014 

Im Brandenburgischen Kita-Gesetz bisher:  
§ 2 Begriffsbestimmungen, Zusammenarbeit, Anwendungsbereich 

(1) Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von 
Kindern …  

§ 3 Aufgaben und Ziele der Kindertagesstätte 

(1) Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten 
Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag.  … Sie ergänzen und unter-
stützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den 
Familienrahmen hinaus. … 

(2) Kindertagesstätten haben insbesondere die Aufgabe, 

1. die Entwicklung der Kinder durch ein ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- 
und Versorgungsangebot zu fördern, 

2. den Kindern Erlebnis-, Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten ausgehend von ihren 
Bedürfnissen in ihrem Lebensumfeld zu erschließen, … 

7. eine gesunde Ernährung und Versorgung zu gewährleisten… 

 
Ausgewogene, abwechslungsreiche und schmackhafte Mahlzeiten in Kita/Tagespflege 
bieten Kindern ein gesundheitsförderndes Lebensumfeld und tagtäglich wichtige Lern- und 
Lebenserfahrungen. Den Kindern werden damit orientierende Werte und Regeln – unbe-
wusst - vermittelt (informelle Ernährungs- und Gesundheitsbildung), die durch formale Er-
nährungs- und Gesundheitsbildungsangebote ergänzt werden können. Wissenschaftlich 

Notwendig: 

- Finanzierung und Kosten-
beteiligung der Eltern defi-
nieren 

- Zuständigkeiten klären  
- Arten der Versorgung (Voll-

verpflegung, Hygiene/Wä-
sche etc.) konkret benen-
nen  

- Qualitätskriterien oder Min-
deststandards festlegen, 
z.B. gemäß der Qualitäts-
standards der Deutschen 
Gesellschaft für Ernäh-
rung*  

- Kontrolle/Evaluation der 
Vollversorgung (Was hat 
sich bewährt, was sollte 
geändert werden?  

 

Blick über den Tellerrand - an-
dere landesgesetzliche Rege-
lungen10 zur Kitaverpflegung: 
z.B. 

 

• Mecklenburg-Vorpom-
mern: „….vollwertige und 
gesunde Verpflegung 
…soll sich an den gelten-
den Standards der DGE 
orientieren.“ 

§ 2 Punkt 1 so-
wie § 3 Punkt 1, 
2: bleiben beste-
hen; allerdings 
den Begriff Ver-
sorgung konkre-
tisieren 

 

z.B. im § 3 
Punkt 7: 
… eine gemein-
same, gesund-
heitsfördernde 
Vollversor-
gung (alle 
Mahlzeiten) 
und Ernäh-
rungsbildung 
gemäß aktuel-
lem Qualitäts-
standard für 
die Verpfle-
gung in Tages-
einrichtungen 
für Kinder 
(DGE) sowie 
die Versorgung 
mit Hygienear-
tikeln ist zu ge-
währleisten.  
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10 https://www.nqz.de/fileadmin/nqz/PDF/Rechtliche_Rahmenbedingungen_Laenderebene_Kita.pdf (2019) 
6 https://vernetzungsstelle-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/02/DGE_Qualitaetsstandard_FITKID.pdf 

7 https://www.nqz.de/kita/ernaehrung/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostenträ-
ger- 
perspektive 
 
Leistungs-
träger-per-
spektive 
 
 
 
 
 
 

fundierte Empfehlungen für die Verpflegung von Kindern in Tageseinrichtungen gibt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) mit einem Qualitätsstandard6. 

Was Kinder in der Kita/Tagespflege beim gemeinsamen Essen lernen:  
- „Dass das Angebot von Lebensmitteln vielfältig ist, 
- dass sie neue Lebensmittel probieren können aber nicht aufessen müssen, 
- dass Speisen und Getränke anders aussehen und schmecken, je nachdem wie sie 

zubereitet wurden, 
- dass jeder Mensch einen eigenen Geschmack hat, 
- dass Essen in der Gruppe das Miteinander und die Kommunikation fördert, 
- dass sie für das gemeinsame Essen manchmal Geduld brauchen “7 

Ziel im Bereich Verpflegung: 
- alle Kinder erhalten eine qualitativ hochwertige Verpflegung, unabhängig vom sozioöko-
nomischen Status der Eltern 

- Ernährungsbildung/Gesundheitserziehung gehört zum Bildungsauftrag Kindertagesein-
richtung, jedes Kind hat die gleichen Bildungsangebote 

Ziel im Bereich Hygiene/sonstige Versorgungsleistungen: 
- Pflege-/Toilettenartikel stehen für alle Kinder zur Verfügung, unabhängig vom sozioöko-
nomischen Status der Eltern  

- regelmäßige Reinigung und Wechsel der Bettwäsche und Handtücher (m Sommer öfter) 

 
Fehlbedarfsfinanzierung hinsichtlich Personalkosten, Küchengrößen und -ausstattung, Or-
ganisationsaufwand etc.  

Gesetz ist bisher zu ungenau formuliert. Es muss sehr aufwendige, einrichtungsindividuelle 
Berechnung von Essengeld und umlegbaren Betriebskosten/Personalkosten erfolgen. 

 

„Gesunde Ernährung und Versorgung“ wird von den brandenburgischen Kita-Trägern, 
Kitas und in der Kindertagespflege sehr unterschiedlich interpretiert. Ein gemeinsames 
Verständnis der Träger/Kitas/Eltern zu „gesunder Ernährung“ muss meist verhandelt 
werden und eine eindeutige, gesetzliche Formulierung wird von den handelnden Akteuren 

• Saarland: „.. angebotene 
Mahlzeiten müssen den 
Qualitätsansprüchen an 
eine altersgemäße ge-
sunde Ernährung und sol-
len den Qualitätsstandards 
für die Verpflegung in Ta-
geseinrichtungen für Kin-
der der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung ent-
sprechen.“ 
 

*Pro: Eindeutige Begrifflichkeit 
ist gegeben. Kontrollierbarkeit 
mittels vorhandener Checklis-
ten (oder Zertifizierung) wird 
möglich.  

 

 

Noch notwen-
dig:  

 Austausch 
mit AG 6 (Fi-
nanzierung / 
§17) bzgl. 
handhabba-
rem Vor-
schlag der 
kostende-
ckenden Fi-
nanzierung 
der Mahlzei-
ten und der 
sonstigen 
Versor-
gungsleis-
tungen bzw. 
auch einer 
möglichen 
sozial ver-
träglichen 
Kostenbe-
teiligung der 
Eltern 

 Klärung 
Hort / wenn 
weiter drin, 
dann hier 
Qualitäts-
standard für 
Schulver-
pflegung 
der DGE er-
gänzen  
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8 https://vernetzungsstelle-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/09/Gesamtdokumentation_Kita-Fachtag.pdf 
9 https://vernetzungsstelle-brandenburg.de/2020/06/30/hygieneaspekte-bei-der-versorgung-mit-brotdosen-in-kita-und-hort/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infobrief-kita-thema-hygiene_94 

 
 
 
 
Perspektive  
der Kinder 
und Eltern 

ausdrücklich gewünscht8. Einige Träger orientieren sich bei der eigenen Umsetzung bzw. 
bei der Auftragsvergabe an einen Caterer bereits am Qualitätsstandard der DGE1. 

Auch die Bereitstellung der gemeinsamen Mahlzeiten („Versorgung“) durch Kita/Hort/Ta-
gespflege wird nicht einheitlich umgesetzt – insbesondere beim Frühstück/Vesper gibt es 
große Unterschiede und noch immer mitgebrachte Brotboxen der Eltern. Als Grund dafür 
werden oftmals Unklarheiten bei der Organisation/Finanzierung bzw. fehlende Personal-
ressourcen oder fehlende Kostendeckung genannt.2 Herausforderung bei diesem Modell 
ist jedoch ein notwendiges, einrichtungsspezifisches Konzept zur Hygienepraxis mit ent-
sprechenden Regeln und Nachweisen zur Personal-, Lebensmittelhygiene und Lagerung 
(s. Hygieneinfo zu Brotboxen in Kita/Hort, VNS 20209) 

  

Wünschenswert wäre es, wenn Kitas eigenverantwortlich – ohne zwingenden Abstim-
mungsprozess mit den Eltern: 

- alle Mahlzeiten und Hygieneartikel/Wäsche für die anwesenden Kinder bereitstellen und 

- bei Mehrbedarf/Abnutzung flexibel und bedarfsgerecht nach- oder abbestellen können. 

 

Kinder: 

- Kinder können sich beteiligen (z.B. Brot, Belag und Menge auswählen, Essen wird appe-
titlich angeboten) 

- Kinder können bei der Vor- und Zubereitung helfen 

- Selbstständigkeit und Wahrnehmung wird gefördert (z.B.: Betten abziehen, Brote schmie-
ren, Tisch decken) 

- Kinder wählen ihr Essen bzw. Komponenten unmittelbar aus (ohne Vorbestellung) 

Eltern: 

- Entlastung der Eltern, die finanziell und/oder zeitlich benachteiligt sind 

- günstigere Essenpreise (auch bei anteiliger Kostenbeteiligung) als bei Eigenbeschaf-
fung/-herstellung durch die Eltern 

 Umsetzung 
bzw. Moni-
toring im 
Qualitäts-
scheck ver-
ankern 

 Qualifikati-
onsange-
bote ermög-
lichen (z.B. 
Austausch 
mit AG 4 - 
Fachkräfte): 
Fortbil-
dungsange-
bote zu Er-
näh-
rung/Ver-
pflegung für 
Träger-, 
Kita-, Hort-, 
Tagespfle-
gepersonal 
und Kü-
chenfach-
kräfte  
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- vollwertige und hygienisch einwandfreie Versorgung der Kinder, auch bei längeren Öff-
nungszeiten  

- Einheitliche Mindest-Empfehlungen zur Qualität der angebotenen Mahlzeiten 

- transparente, sozial verträgliche Kostenbeteiligung 
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Thema/ 
Themen-
schwer-
punkt 
Kinder-
rechte 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Varian-
ten 

Empfehlung 

Analyse 
unter Be-
rücksichti-
gung der 
 

rechtlichen 
Perspektive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 
von Deutschland 1992 ratifiziert, vorerst 
mit Vorbehalten, die 2010 entfielen. Seit-
her gilt die Konvention uneingeschränkt 
zzgl. der Zusatzprotokolle bis 2012 
 

UN-Kinderrechtskonvention – Überein-
kommen über die Rechte des Kindes  
Auszüge -  
 
Artikel 1 – Geltung für das Kind; Begriffs-
bestimmung 
Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein 
Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die 
Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzu-
wendenden Recht nicht früher eintritt. 

 

Artikel 4 – Verwirklichung der Kindes-
rechte 

Folgende Aspekte der Kinderrechte sollten sowohl 
als Grundsatz als auch als Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag formuliert werden 
 
 
 
 
 
 
 

Grundsatz (erweiterter Inklusionsbegriff) 
keine Diskriminierung oder das Recht auf Individua-
lität 
 
Aufnahme und Förderung in einer Kindertagesein-
richtung (gleiches Recht auf) unabhängig von 

 
Inklusion als erweiterter Ansatz im 
Bildungs- und Erziehungsauftrag 
und im Grundsatz der Kindertages-
betreuung (erweiterter bzw. definier-
ter Grundsatz in Bezug auf den 
Rechtsanspruch)  
 

 

Einfügung/ Bezug zum Artikel 2 UN-
Kinderrechtskonvention sowie  
(Gender sensibel, Gleichberechtigung 
sichern, Vielfalt unterstützen, Diskrimi-
nierung entgegenwirken) 

 

Formulierung im KitaG 
 

§ …Diskriminierungsverbot 
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Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonsti-
gen Maßnahmen zur Verwirklichung der in 
diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte treffen die Ver-
tragsstaaten derartige Maßnahmen unter 
Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und 
erforderlichenfalls im Rahmen der internatio-
nalen Zusammenarbeit. 

 

 

Im KitaG finden sich keine eigenständigen 
Formulierungen, die sich direkt auf die UN-
Kinderrechtskonvention beziehen. Einige Ar-
tikel werden jedoch inhaltlich tangiert, so u.a. 
der Art. 18 der Anspruch von Kindern berufs-
tätiger Eltern auf Nutzung von Kinderbetreu-
ungsdiensten und -einrichtungen, Art. 19 
Schutz vor Gewalt in jeglicher Form, Recht 
auf Bildung von Geburt an, Art. 29 Bildungs-
ziele (bspw. Persönlichkeitsbildung).  

 

Vgl. auch die bundesgesetzlichen Regelun-
gen die Regelungen im SGB VII §§ 1, 2, 8, 8a 
und b, § 22, 22 a, 23,24  

 

 

Die im § 3 genannten Aufgaben verknüpfen 
Bildungsaufgaben mit Kinderrechten, inso-
fern bedarf es einer differenzierteren Formu-
lierung (was ist Aufgabe, was ist Ziel). 

 

-rassistischer Diskriminierung, dem Geschlecht und der 
sexuellen Identität, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, eth-
nischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer 
Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des 
Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds 

 
Hinweis:  
Der Begriff "Rasse" ist überholt und wird bspw. durch die  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes als änderungsbe-
dürftig angesehen (siehe auch https://www.antidiskrimi-
nierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuel-
les/DE/2020/20200929_Podiumsdiskussion_Rassebe-
griff_GG.html).  

Empfehlung: Verwendung der Begrifflichkeit "rassisti-
sche Diskriminierung" 

 

Der Begriff " der sexuellen Identität“ - Auszug aus:   

Nordt, S. (07.2015) Sexuelle Orientierung und Ge-
schlechtsidentität im Kontext von Inklusionspädagogik)  

Verfügbar unter:  https://www.kita-fachtexte.de/de/fach-
texte-finden/sexuelle-orientierung-und-geschlechtsi-
dentitaet-im-kontext-von-inklusionspaedagogik  

"Geschlechtsvariante Kinder sind Kinder, die sich in Be-
zug auf ihr biologisches Geschlecht, ihre Geschlechtsi-
dentität oder ihr Rollenverhalten von der Mehrheit der 
anderen Mädchen und Jungen unterscheiden. Hier geht 
es also zum einen um intergeschlechtliche und transge-
schlechtliche Kinder, zum anderen aber auch um dieje-
nigen, die sich nicht geschlechtsrollenkonform verhal-
ten."  

Auszug aus Kita-Fachtexte: 

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kin-
dertageseinrichtung muss unabhängig 
von rassistischer Diskriminierung, dem 
Geschlecht und der sexuellen Identität, 
der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen, ethnischen oder sozialen 
Herkunft, des Vermögens, einer Behin-
derung, der Geburt oder des sonstigen 
Status des Kindes, seiner Eltern oder 
seines Vormunds gewährleistet wer-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2020/20200929_Podiumsdiskussion_Rassebegriff_GG.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2020/20200929_Podiumsdiskussion_Rassebegriff_GG.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2020/20200929_Podiumsdiskussion_Rassebegriff_GG.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2020/20200929_Podiumsdiskussion_Rassebegriff_GG.html
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§ 3 Aufgaben und Ziele der Kindertages-
stätte 
 

(2) Kindertagesstätten haben insbesondere 
die Aufgabe, 

… 

die unterschiedlichen Lebenslagen, kulturel-
len und weltanschaulichen Hintergründe so-
wie die alters- und entwicklungsbedingten 
Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zu be-
rücksichtigen; im angestammten Siedlungs-
gebiet der Sorben/Wenden ist die Vermitt-
lung und Pflege der sorbischen/wendischen 
Sprache und Kultur zu gewährleisten, 

 

das gleichberechtigte, partnerschaftliche, so-
ziale und demokratische Miteinander sowie 
das Zusammenleben von Kindern mit und 
ohne Behinderungen zu fördern, 

 

 

 

 

Die Stichwortsuche "Kinderrechte" im KitaG 
ergab 0 Treffer.  

 

 

 
Bezug zum Aspekt - Diskriminierungsver-
bot -  Eine klare gesetzliche Regelung 

Quelle: 
Nowack, S. (12.2013) Die Rolle der pädagogischen 
Fachkraft im inklusiven Prozess, Seite 4-5 
Verfügbar unter: https://www.kita-fach-
texte.de/de/fachtexte-finden/die-rolle-der-paeda-
gogischen-fachkraft-im-inklusiven-prozess 
Zugriff am 06.10.2020 
 
Merkmale von Inklusion, die in fachlichen Veröf-
fentlichungen (vgl. Sulzer &  
Wagner 2011; Kron et al. 2010) übereinstimmend 
genannt werden, sind:  
 
● Alle Kinder haben das Recht auf Teilhabe an 
hochwertiger Bildung, unabhängig von religiöser 
und ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sozial-
ökonomischer Situation und weiteren individuellen 
Voraussetzungen. 
● Vielfalt in der Gruppe wird als Normalfall angese-
hen und als Bereicherung  
für Lern- und Bildungsprozesse genutzt. 
● Die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Kinder 
sind Ausgangspunkt für  
Lernprozesse und für individuelle Förderung in so-
zialer Gemeinschaft. 
● Kinder mit besonderen Gefährdungen für ihre 
Entwicklung und ihre Teilhabe bedürfen der beson-
deren Beachtung und Unterstützung. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein grundsätzlicher Bildungs- und 
Erziehungsauftrag - § 1 (1) 
 

 

Die Beachtung von Kinderrechten sollte 
grundlegend, sowohl als Handlungs-
grundlage für Erwachsene (pädagogi-
sche Fachkräfte) und als Bildungsauf-
trag in der Vermittlung des Wissens an 
Kinder (ich habe Rechte!) gesetzlich 
formuliert werden. 

 

„Die pädagogische Arbeit  berücksich-
tigt die Kinderrechte und vermittelt sie 
altersgerecht.“ 

 

 

 

 

Ein inklusiver Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag: 
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fachlichen 
Perspektive 

schafft mehr Sicherheit in der Anwendung 
für alle Beteiligten.  
 
 
Umsetzung von 
 
Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention 
– Achtung der Kindesrechte; Diskriminie-
rungsverbot 
Die Vertragsstaaten achten die in diesem 
Übereinkommen festgelegten Rechte und 
gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Kind ohne jede Diskriminie-
rung unabhängig von der Rasse, der Haut-
farbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Re-
ligion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen oder 
sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Be-
hinderung, der Geburt oder des sonstigen 
Status des Kindes, seiner Eltern oder seines 
Vormunds. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

● In allen Bereichen des Bildungssystems, ein-
schließlich der frühkindlichen  
Bildung, finden strukturelle und inhaltliche Anpas-
sungen statt. 
● Barrieren, welche die Teilhabe von Kindern an 
Bildungsprozessen behindern, werden abgebaut. 
 
Schnittstellen Im KitaG und VO zum KitaG 
Schnittstellen sind zu beachten: bspw. Betriebserlaub-
nisverfahren (Anforderungen an die Konzeption, bauli-
che Voraussetzungen, Personalbedarf – multiprofessio-
nelle Teams…) sowie zu den Grundsätzen elementarer 
Bildung  

 

Der Blick in andere Bundesländer: 
 
Berlin: 
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Kindertagespflege 
(Kindertagesförderungsgesetz - KitaFöG) 
Vom 23. Juni 2005* 
Zum 22.09.2020 aktuellste verfügbare Fassung der Ge-
samtausgabe 

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11.06.2020 (GVBl. S. 535) 

 

Teil I 

Allgemeines, Aufgaben und Ziele  

 

§ 3 Aufgaben und Ziele der Kinderta-
gesstätte 
(2) Kindertagesstätten haben insbeson-
dere die Aufgabe, 

 

Pkt. 6 

die Kinder auf das Leben in einer demo-
kratischen Gesellschaft vorzubereiten, 
die für ihr Bestehen die aktive, verant-
wortungsbewusste Teilhabe ihrer Mit-
glieder im Geiste der Toleranz, der Ver-
ständigung und des Friedens benötigt 
und in der alle Menschen ungeachtet ih-
res Geschlechts, ihrer sexuellen Identi-
tät, ihrer Behinderung, ihrer ethnischen, 
nationalen, religiösen und sozialen Zu-
gehörigkeit sowie ihrer individuellen Fä-
higkeiten und Beeinträchtigungen 
gleichberechtigt sind, 

Bezug zu Berlin 

 

 

 

 

Schnittstelle: 
 

Überarbeitung der Grundsätze elemen-
tarer Bildung – Bildungsbereiche 

 

https://www.kinderrechtskonvention.info/stichwort/eltern/
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/14yf/page/bsbeprod.psml;jsessionid=58070FE9169542F278D74C951B69721E.jp22?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-KitaRefGBErahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#_XY_d430406e275_text
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Kostenträ-
gerper-
spektive 

 

 

 

Leistungs-
trägerper-
spektive 

 

 

 

Kinder sind Träger von eigenen Rechten. Sie 
müssen diese nicht erst im Verlauf ihrer Ent-
wicklung erwerben oder sich diese "verdie-
nen". Das rechtliche Verständnis und die Hal-
tung der pädagogischen Fachkräfte nehmen 
Einfluss darauf, ob und wie Kinder im Kita-
Alltag sowie in der Kindertagespflege ihr 
Rechte wahrnehmen können.  

 

Die gesellschaftliche Realität in Deutschland 
und damit auch die Realität in der Kinderta-
gesbetreuung ist durch eine immer größer 
werdende individuelle, soziale und kulturelle 
Vielfalt gekennzeichnet. 
Der kompetente Umgang mit Vielfalt und sei-
nen zahlreichen Dimensionen wie z. B. Kin-
der mit Migrations- und Fluchthintergrund, 
Kinder mit Handicaps, Kinder aus Armutsla-
gen oder sexuelle und geschlechtliche Orien-
tierung stellt damit für pädagogische Fach-
kräfte eine grundlegende Herausforderungen 
dar – vor allem im Hinblick auf die Chancen- 
und Bildungsgerechtigkeit. 

 

 

 

 

 

Sicherstellung der Beachtung, Umsetzung 
und Sicherung von Kinderrechten in der Kita. 
Verankerung in der Kita-Konzeption, Erstel-
lung eines Kinderschutzkonzeptes, ständige 
fachliche Weiterbildungsangebote für das pä-

 

§ 1 Aufgaben und Ziele der Förderung 

 

(3) Die Förderung in Tageseinrichtungen soll insbeson-
dere darauf gerichtet sein, 

… 

 

2. 

das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesell-
schaft vorzubereiten, die für ihr Bestehen die aktive, ver-
antwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im 
Geiste der Toleranz, der Verständigung und des Frie-
dens benötigt und in der alle Menschen ungeachtet ihres 
Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinde-
rung, ihrer ethnischen, nationalen, religiösen und sozia-
len Zugehörigkeit sowie ihrer individuellen Fähigkeiten 
und Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind, 

 

Nordrhein-Westfalen 
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kin-
dern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) - Sechstes Ge-
setz zur Ausführung des Achten Buches Sozialge-
setzbuch - vom 03.12.2019 mit Stand vom 3.10.2020 
 

§ 7 Diskriminierungsverbot 
Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrich-
tung darf nicht aus Gründen seiner Rasse oder ethni-
schen Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlech-
tes, seiner Behinderung, seiner Religion oder seiner 
Weltanschauung verweigert werden. Die verfassungs-
mäßigen Rechte der Kirchen bleiben unberührt. 

Einfügung der Themen Demokratie, Zu-
sammenleben, Vielfalt, Lebenswelten 
in einen zusätzlichen Themenkomplex 
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Kinderper-
spektive 

 

 

 

 

 

Elternper-
spektive 

 

dagogische Personal, Schaffung von Struktu-
ren zur Partizipation von Kindern, Beschwer-
demanagement 

 

 

Der Kinderrechtereport beschreibt, wie Kin-
der und Jugendliche aus ihrer Sicht die Um-
setzung der UN-Kinderrechtskonvention be-
werten. 

https://www.kinderrechtereport.de/filead-
min/media/krr/downloads/Kinderrechtere-
port.pdf 

 

Schleswig-Holstein 
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Tagespflegestellen 
(Kindertagesstättengesetz - KiTaG) 
Vom 12. Dezember 1991 
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.08.2020 bis 
31.12.2020 
 

§ 5 Grundsätze – Auszug 
… 
 (8) Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und Ta-
gespflegestellen soll die Gleichberechtigung von Mäd-
chen und Jungen, von Kindern mit unterschiedlichen Fä-
higkeiten und von unterschiedlicher sozialer Herkunft 
sowie das Zusammenleben von Kindern unterschiedli-
cher nationaler und kultureller Herkunft fördern. 

 

Sachsen 
Gesetz über Kindertageseinrichtungen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. 
S. 782) geändert worden ist 
 
§ 2 Aufgaben und Ziele 
(2) 1Der ganzheitliche Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag dient vor allem 
… 
Alle Mädchen und Jungen sind in ihren individuellen We-
sens- und Interessenlagen wahrzunehmen. 3Diese sind 

 

https://www.kinderrechtereport.de/fileadmin/media/krr/downloads/Kinderrechtereport.pdf
https://www.kinderrechtereport.de/fileadmin/media/krr/downloads/Kinderrechtereport.pdf
https://www.kinderrechtereport.de/fileadmin/media/krr/downloads/Kinderrechtereport.pdf
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angemessen zu berücksichtigen, um Benachteiligungen 
entgegenzuwirken und die Chancengleichheit zu för-
dern. 4Die Arbeit in den Einrichtungen soll sich am aktu-
ellen Erkenntnisstand der Pädagogik, der Entwicklungs-
psychologie und Entwicklungsphysiologie sowie der Fa-
milien- und Bildungsforschung orientieren. 

 
 
 
 
 
 
 
Hamburg  
Hamburger Kinderbetreuungsgesetz 
(KibeG) Stand:  letzte berücksichtigte Ände-
rung: Inhaltsübersicht geändert, § 30 geändert, § 
21a aufgehoben durch Gesetz vom 27. November 
2019 (HmbGVBl. S. 404) 
 
§ 2 Aufgabe von Tageseinrichtungen für Kinder  
 
 (2) Die Erziehung und Bildung soll darüber hinaus da-
rauf gerichtet sein,  

… 

2. 

das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in ei-
ner freien Gesellschaft, im Geist der Verständigung, des 
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Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und ethnischer, nationaler, religiöser und so-
zialer Gruppen vorzubereiten, 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
Partizipation 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN-Kinderrechtskonvention – Überein-
kommen über die Rechte des Kindes 
 
Artikel 12 – Berücksichtigung des Kindes-
willens 
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen das 
Kind berührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die Meinung 
des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife. 

 

Die Vertragsstaaten, also auch Deutsch-
land/deutsche Behörden, sind somit ver-
pflichtet, sicherzustellen, dass sämtliche in-
nerstaatlichen Gesetze vollumfänglich mit 
der Konvention in Einklang stehen und dass 
deren Grundsätze und Vorschriften effektive 
Durchsetzung erfahren. 

 

 

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EU-
ROP˜ISCHEN UNION (2000/C 364/01) 
Artikel 24 Rechte des Kindes  

(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz 
und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen sollte als gesetzlicher Auftrag klar 
und unmissverständlich in einem eigenen 
§ formuliert werden. Die Beteiligung ge-
mäß Alter und Entwicklungsstand sollte um 
den Begriff "Bedürfnis" ergänzt werden, 
um deutlich zu machen, dass die Interes-
sen und die Meinung der Kinder zu berück-
sichtigen sind. 

 

 

 

 

Der Blick in andere Bundesländer: 
 
Nordrhein-Westfalen 
 
Geltende Gesetze und Verordnungen 
(SGV. NRW.)  mit Stand vom 31.8.2020  
 
Gesetz zur frühen Bildung und Förde-
rung von Kindern (Kinderbildungsge-
setz – KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Aus-
führung des Achten Buches Sozialge-
setzbuch - vom 03.12.2019 
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notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei 
äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegen-
heiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter 
und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise 
berücksichtigt.  

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnah-
men öffentlicher oder privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige 
Erwägung sein. 

… 

 

§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche sind entspre-
chend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentli-
chen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwal-
tungsverfahren sowie im Verfahren vor dem 
Familiengericht und dem Verwaltungsgericht 
hinzuweisen. 

 

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe (AGKJHG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Juni 1997 
(GVBl.I/97, [Nr. 07], S.87), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 
2020 
(GVBl.I/20, [Nr. 18], S.3)  

Abschnitt III 

§ 17a Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen 

 

§ 16 Partizipation 
(1) Die Bildungs- und Erziehungsar-
beit wirkt darauf hin, Kinder zur 
gleichberechtigten gesellschaftlichen 
Teilhabe zu befähigen und damit ein 
demokratisches Grundverständnis zu 
entwickeln. Daher sollen Kinder ih-
rem Alter, ihrem Entwicklungsstand 
und ihren Bedürfnissen entspre-
chend bei der Gestaltung des Alltags 
in der Kindertageseinrichtung oder in 
der Kindertagespflege mitwirken. Sie 
sind vom pädagogischen Personal 
bei allen sie betreffenden Angelegen-
heiten alters- und entwicklungsge-
recht zu beteiligen. 

  

(2) Zum Wohl der Kinder und zur Si-
cherung ihrer Rechte sind in Kinder-
tageseinrichtungen geeignete Ver-
fahren der Beteiligung und Mitbestim-
mung sowie die Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen Angele-
genheiten vorzusehen und zu prakti-
zieren. 

  

 

Anhang 1 zum Fünften und 
Sechsten Staatenbericht der 
Bundesrepublik Deutschland 
zu dem Übereinkommen der 

 

Partizipation 
neuer § im KitaG – Regelung für Kita 
und Kindertagespflege 

 

Anlehnung an die Formulierungen 
aus Nordrhein-Westfalen und Thürin-
gen 

 

(1) Die Bildungs- und Erziehungsar-
beit wirkt darauf hin, Kinder zur gleich-
berechtigten gesellschaftlichen Teil-
habe zu befähigen und damit ein de-
mokratisches Grundverständnis zu 
entwickeln.  

Die pädagogische Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen ist so zu 
gestalten, dass Kinder entspre-
chend ihres Entwicklungsstandes 
und im Rahmen ihrer Bedürfnisse 
in die Gestaltung der Bildungs- 
und Betreuungsarbeit einbezogen 
werden sowie bei der Gestaltung 
des Alltags und der Organisation 
der Kindertageseinrichtung mitwir-
ken und mitentscheiden können. 
 

  

(2) Zum Wohl der Kinder und zur Si-
cherung ihrer Rechte sind in Kinderta-
geseinrichtungen geeignete Verfah-
ren der Beteiligung und Mitbestim-

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_18_2020.pdf
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(1) Kinder und Jugendliche sollen in ge-
eigneter Form ihrem Entwicklungs-
stand entsprechend an wichtigen sie 
betreffenden Entscheidungen und 
Maßnahmen beteiligt werden. 
 

(2) In den Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sollen durch Vertretungen der jun-
gen Menschen Möglichkeiten der Mitwirkung 
sichergestellt werden. In Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe betreute Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen sollen in geeig-
neter Form an der Gestaltung ihres Lebens-
umfeldes beteiligt werden. 

 

Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 19. Juni 2019 
(GVBl.I/19, [Nr. 38]) 

 

§ 18a Beteiligung und Mitwirkung von 
Kindern und Jugendlichen 
(1) Die Gemeinde sichert Kindern und Ju-
gendlichen in allen sie berührenden Gemein-
deangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwir-
kungsrechte. 

… 

 

Zweites Gesetz zur Ausführung des Ach-
ten Buches des Sozialgesetzbuches - Kin-

Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes 
Quelle: Broschüre  Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend Referat Öffentlichkeitsar-
beit 11018 Berlin www.bmfsfj.de – 
Stand: Februar 2019 

 

 

In Bayern werden nach § 1 Abs. 3 
S. 3 AVBayKiBiG alle Kinder in 
staatlich geförderten Kindertagesein-
richtungen mit geeigneten und fest im 
Alltag der Einrichtung integrierten Be-
teiligungsverfahren darin unterstützt, 
ihre Rechte auf Selbstbestimmung, 
Mitbestimmung und Mitwirkung an 
strukturellen Entscheidungen sowie 
ihre Beschwerdemöglichkeiten in 
persönlichen Angelegenheiten wahr-
zunehmen.  

 

 

Die Beteiligungsrechte der Kinder 
sind in Schleswig-Holstein im Kin-
dertagesstättengesetz (KiTaG SH) 
verankert. Partizipation zieht sich als 
pädagogisches Prinzip durch den ge-
samten Alltag der Kita. Zu Beginn des 
Jahres 2014 startete in Schleswig-
Holstein die nachhaltige Implemen-
tierung von Beteiligung in den 60 Kin-
dertageseinrichtungen der Arbeiter-

mung sowie die Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen Angelegen-
heiten vorzusehen und zu praktizie-
ren. 

 

(Anm. der Redakteurin: Was gut ist, 
muss nicht neu formuliert werden.) 

 

 

Ergänzung: 

 

§ 3 Aufgaben und Ziele der Kinder-
tagesstätte 
(2) Kindertagesstätten haben insbe-
sondere die Aufgabe, 

… 

7. die Eigenverantwortlichkeit 
und Gemeinschaftsfähigkeit 
der Kinder zu stärken, unter 
anderem durch eine alters- 
und entwicklungsgemäße Be-
teiligung an Entscheidungen 
in der Einrichtung, (entfällt 

 ein Demokratieverständnis zu 
entwickeln, das Kennenler-
nen von Möglichkeiten und 
Formen der Mitbestimmung 
zu fördern 

 

 

 Schnittstellen beachten: 

 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_19_2007.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_38_2019.pdf
http://www.bmfsfj.de/
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der- und Jugendhilfe - (Kindertagesstät-
tengesetz - KitaG) 
In der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 2004 
(GVBl.I/04, [Nr. 16], S.384) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. Juni 2020 
(GVBl.I/20, [Nr. 18]) 

 

§ 3 Aufgaben und Ziele der Kindertages-
stätte 
(2) Kindertagesstätten haben insbesondere 
die Aufgabe, 

… 

6. die Eigenverantwortlichkeit und Ge-
meinschaftsfähigkeit der Kinder zu 
stärken, unter anderem durch eine 
alters- und entwicklungsgemäße Be-
teiligung an Entscheidungen in der 
Einrichtung, 

 

 

Die Stichwortsuche "Beteiligung" ergab im 
KitaG insgesamt 12 Treffer, davon 3 Treffer 
im Bezug zur Zielgruppe: Kinder 

Die Stichwortsuche "Kinderrechte" und "Par-
tizipation" ergab jeweils 0 Treffer.  

 

Beteiligung wird aus der Träger- und Eltern-
perspektive normiert.  

wohlfahrt (AWO) sowie vier kooperie-
renden Kitas des DKSB und der Cari-
tas  

 

In Thüringen sind Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte in den Kinderta-
geseinrichtungen im Thüringer Kin-
dertagesbetreuungsgesetz (Thür-
KitaG) verankert, so dass Kinder bei 
der Gestaltung des Alltags das Recht 
haben, eine Vertrauensperson zu be-
stimmen. Zudem sind geeignete Ver-
fahren der Beteiligung und die Mög-
lichkeit der Beschwerde einzurichten. 

 

 

 

 

Zum Lesen empfohlen (Anlagen) 
 

Vortrag von  Anne Lütkes, Vizepräsi-
dentin Deutsches Kinderhilfswerk 
e.V.  - Landesvertretung Branden-
burg, 14.03.2019 

 

"Kinderrechte ins Grundgesetz - Das 
Recht auf Beteiligung" 

 

 

 

• Anpassung der Grundsätze 
elementarer  
Bildung 
 (Vermittlung der Rechtsbe-
griffe für Kinder, Kennenler-
nen demokratischer Pro-
zesse- Formen der Mitwir-
kung und Mitbestimmung) 
 

• Verankerung demokrati-
scher/partizipativer Grund-
lagen in der Ausbildung pä-
dagogischer Fachkräfte  
(pädagogische Haltung, das 
Bild vom Kind, Biografiear-
beit, Vermittlung von Kennt-
nissen zur partizipativen Ge-
staltung des Kita-Alltags/ der 
päd. Arbeit) 
 

• Träger- und Leitungsauf-
gabe 

             Partizipation der Kinder im 
Kita-Alltag, Schaffung 

             und Weiterentwicklung von 
Strukturen zur  

             Mitbestimmung und Mitwir-
kung als  

             Qualitätsmerkmal  

 
• Konzeption 

Zwingender konzeptioneller 
Bestandteil – Prüfbestandteil 
im Betriebserlaubnisverfah-
ren 
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- fachlichen Per-
spektive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Förderung der Beteiligung durch den Trä-
ger 

§ 6 Beteiligung der Eltern 

§ 6a Kitaelternbeiräte und Landeskitaeltern-
beirat 

§ 7 Kindertagesstätten-Ausschuss 

In den "Hortbausteinen" wird die Beteiligung 
von Kindern im Baustein 2: "Beteiligung von 
kindern und Gestaltung des Hortalltags" auf-
gegriffen und inhaltlich untersetzt. 

 

 

 

Im KitaG wird Beteiligung prioritär als Bil-
dungsauftrag der Kita dargestellt. Das grund-
legende Recht der Kinder auf Beteiligung in 
allen sie berührenden Angelegenheiten 
wurde nicht deutlich als Soll-Vorschrift her-
ausgearbeitet. 

 

Kinder können als Erwachsene demokrati-
sche Strukturen und Prozesse nur dann wert-
schätzen, akzeptieren und mitgestalten, 
wenn sie diese Schritt für Schritt kennenler-
nen und sich selbst als Akteur*innen begrei-
fen und erleben. Es gibt keinen Zeitpunkt, ab 
dem Demokratie beginnt und Kinder das 
Recht "erhalten", ein Mensch mit eigenen 
Rechten und Bedürfnissen zu sein. Begin-
nend mit der Haltung des pädagogischen 
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- Kostenträgerper-
spektive 

 

 

 

 

- Leistungsträger-
perspektive 

 

 

 

 

- Kinderperspektive 
 

 

 

 

 

 

Personals – ihrem Bild vom Kind – muss Par-
tizipation und Demokratiebildung gelebt wer-
den. Aktiv gelebt bedeutet, dass es selbst-
verständliche Strukturen und Abläufe in der 
Kita braucht, die partizipative Prozesse för-
dern und bedingen. Partizipation ist kein Pro-
jekt, das ressourcenabhängig umgesetzt 
wird. 

 

 

Kosten für Weiterbildung, Konzepterarbei-
tung, Qualitätssicherungsprozesse, partizi-
pative Raum Raum(um)gestaltung,  

 

 

Der Kita-Träger hat die Aufgabe, die Umset-
zung der gesetzlichen Aufgaben sicherzu-
stellen, bspw. im Rahmen der Kita-Konzep-
tion, der Aufgabenstellungen an die Kita-Lei-
tung zur Umsetzung,  

 

 

Kinder sind die unmittelbar "Betroffenen". Ihr 
Kita-Alltag ist eine wichtige Etappe in ihrer 
Entwicklung. In der Kita sammeln sie Erfah-
rungen, erwerben tagtäglich neues Wissen, 
neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wie das 
geschieht, ob sie entscheiden können, was 
aus ihrer Sicht bedeutsam und wichtig ist, 
sollte nicht von der individuellen Einschät-
zung des pädagogischen Personals abhän-
gig sein. 
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- Elternperspektive 
 

Beteiligungsrecht aus Sicht der Kinder u. 
Jugendlichen  
Annex 3 zum Staatenbericht 2019: Per-
spektive von Kindern und Jugendlichen 
zum Thema Kinderrechte – Beteiligung 
 

– Kinder wünschen sich in allen Bereichen 
mehr Mitbestimmung 

– Mitbestimmung in der Schule fördert Kom-
petenzentwicklung für  

den Schulalltag 

– Politische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
sind nicht befriedigend,  

57% wollen sich mehr beteiligen 

– Erwachsene, die den Kindern und Jugend-
lichen zuhören, sind  

keine Politiker/innen oder Lehrkräfte 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten… 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

- Kinderperspek-
tive 

 
- Elternperspek-

tive 
 

Abschnitt 2 Kita Gesetz Land Branden-
burg 
§§ 4-7 Kita G 
 
§4 
Grundsätze der Beteiligung 
enger Zusammenarbeit mit der Familie 
informationelle Selbstbestimmung des 
Kindes 
Kinder-und Jugendges.dienst ist mit 
Zustimmung der Eltern auf Beeinträch-
tigungen hinzuweisen 
Beteiligung der Eltern ist demokratisch 
motiviert 
Das demokratische Zusammenwirken 
aller Beteiligten wird verlangt…   
 
 
§ 5 
Förderung der Beteiligung durch 
den Träger 
Beteiligung muss barrierefrei sein 

 Lösungen in anderen Bundeslän-
dern: 
 
 
Bspw. aus KiBiz Gesetz Land NRW 
§ 1 (3) KiBiz 
(3) Die Förderung des Kindes in der 
Entwicklung seiner Persönlichkeit 
und die Beratung und Information der 
Eltern insbesondere in Fragen der Bil-
dung und Erziehung sind Kernaufga-
ben der Kindertageseinrichtungen 
und der Kindertagespflege. Das pä-
dagogische Personal in den Kinderta-
geseinrichtungen und die Kinderta-
gespflegepersonen haben den Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag im re-
gelmäßigen Dialog mit den Eltern 
durchzuführen und deren erzieheri-
sche Entscheidungen zu achten.  
 
§ 9 Zusammenarbeit mit den Eltern 
KiBIz 

• Elternversammlung wählt El-
ternvertreter und stellv. El-
ternvertreter 
 

• Aus den gewählten Elternver-
tretern wird der TN für den 
Kita Ausschuss gewählt 

 

• Kleine Wahlordnung als Mus-
ter  
 

• geheime Wahl 
• Wahlprotokoll Formblatt 

 

• Häufigkeit der Versammlung 
im Gesetz festschreiben- min 
2x im Jahr 

 

• Entwicklungsgespräch als Be-
teiligungsinstrument einmal 
im Jahr als Angebot der Kita 
an die Eltern festschreiben. 
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Träger muss gute Beteiligung und Ko-
operation anregen, unterstützen und 
fördern- auch unter seinen Kitas und 
Mitarbeitenden 
 
 
§ 6 
Beteiligung der Eltern 
Eltern sind zu beteiligen 
Konzeptionsentwicklung und Fragen 
ihrer organisatorischen Umsetzung in 
der Arbeit der Kindertagesstätte 
Hospitationen 
Anwesenheit während der Eingewöh-
nungsphase 
Beteiligung bei gemeinsamen Unter-
nehmungen 
 
Elternversammlung: Die Eltern und 
sonstigen Erziehungsberechtigten 
Mehrere Gruppen= mehrere Elternver-
sammlungen 
Aufgabe der Elternversammlung:  
 
gegenseitigen Information über die Si-
tuation der Kinder. 
 

(1) Das Personal der Kindertagesein-
richtungen und die Kindertagespfle-
gepersonen arbeiten mit den Eltern 
bei der Förderung der Kinder partner-
schaftlich und vertrauensvoll zusam-
men. Die Eltern haben einen An-
spruch auf eine regelmäßige Informa-
tion über den Stand des Bildungs- 
und Entwicklungsprozesses ihres 
Kindes. Dazu ist den Eltern mindes-
tens einmal im Kindergartenjahr 
ein Gespräch über die Entwicklung 
ihres Kindes, seine besonderen Inte-
ressen und Fähigkeiten sowie ge-
plante Maßnahmen zur gezielten För-
derung des Kindes anzubieten 
 
 
Bespiel aus NRW: Elternmitwir-
kung in der Kindertageseinrich-
tung 
 
§10  
(1) KiBiz 
In jeder Kindertageseinrichtung wer-
den zur Förderung der Zusammenar-
beit von Eltern, Personal und Trägern 
die Elternversammlung, der Eltern-
beirat und der Rat der Kindertages-
einrichtung gebildet. Regelungen 
über die Zusammensetzung der Gre-

• Auskunftsgebot zum Schutz 
der Fachkräfte klarer fassen 
und einschränken zeitlich 

 

• Beschlussvorlage als Muster 
• Wie sind Beschlüsse im Kita 

Ausschuss zu fällen? Mehr-
heitsverhältnisse? 
 

 
 

• Beratungsbeteiligung hin-
sichtlich der Konzeption- 
keine Beschlussverpflichtung 
im Kita Ausschuss, analog zu 
anderen Bundesländern 

 

• Leitfaden zur Elternbeteili-
gung entwerfen und durch 
das MBJS veröffentlichen- 
Workshop online für Eltern 
einmal im Jahr durch einen 
MBJS oder SFBB Coach, der 
Eltern befähigt und breit infor-
miert über ihre Rechte 

 

• Land Berlin hat bspw. einen 
Leitfaden:  

• https://www.berlin.de/sen/ju-
gend/familie-und-kinder/kin-

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/mitbestimmung-von-eltern/leitfaden-elternvertretung-kita.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/mitbestimmung-von-eltern/leitfaden-elternvertretung-kita.pdf
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Elternversammlung kann vom Träger 
und in pädagogischen Fragen Auskunft 
verlangen 
 
Elternversammlung kann  
von den Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen Auskunft über alle die Einrichtung 
betreffenden Angelegenheiten verlan-
gen 
 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erör-
tern mit den Eltern die Grundlagen, 
Ziele und Methoden ihrer pädagogi-
schen Arbeit und stimmen sie mit ihnen 
ab 
 
 
§ 6a 
Kitaelternbeiräte und Landeskita-
elternbeirat 
 
 
 
§ 7 
Kindertagesstätten-Ausschuss 
 
Kindertagesstätten-Ausschuss 
1 Kita= 1 Ausschuss 

mien in der Tageseinrichtung und Ge-
schäftsordnungen dieser Gremien 
werden vom Träger im Einvernehmen 
mit den Eltern festgelegt, soweit in 
diesem Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Bei Wahlen und Abstim-
mungen haben Eltern eine Stimme je 
Kind. Die Mitwirkungsgremien sollen 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern, dem Träger und dem pädago-
gischen Personal sowie das Interesse 
der Eltern für die Arbeit der Einrich-
tung fördern. 
(2) Die Eltern der die Einrichtung be-
suchenden Kinder bilden die Eltern-
versammlung. Diese wird mindestens 
einmal im Kindergartenjahr von dem 
Träger der Kindertageseinrichtung bis 
spätestens 10. Oktober einberufen. 
Eine Einberufung hat außerdem zu 
erfolgen, wenn mindestens ein Drittel 
der Eltern oder in besonders begrün-
deten Fällen der Elternbeirat dies ver-
langt. In der Elternversammlung infor-
miert der Träger über personelle Ver-
änderungen sowie pädagogische und 
konzeptionelle Angelegenheiten so-
wie die angebotenen Öffnungs- und 
Betreuungszeiten. Zu den Aufgaben 
der Elternversammlung gehört die 
Wahl der Mitglieder des Elternbeira-
tes. Die Elternversammlung soll auch 

dertagesbetreuung/mitbe-
stimmung-von-eltern/leitfa-
den-elternvertretung-kita.pdf 

 
 
 
 

https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/mitbestimmung-von-eltern/leitfaden-elternvertretung-kita.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/mitbestimmung-von-eltern/leitfaden-elternvertretung-kita.pdf
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/mitbestimmung-von-eltern/leitfaden-elternvertretung-kita.pdf
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Mitglieder: 
 
drei gleichen Teilen aus Mitgliedern, 
die vom Träger benannt sind, und aus 
Mitgliedern, die aus dem Kreis der Be-
schäftigten und dem Kreis der Eltern 
gewählt werden. 
 
Aufgabe: 
 
beschließt über pädagogische und or-
ganisatorische 
 
Angelegenheiten der Kindertages-
stätte 
beschließt über die pädagogische Kon-
zeption 
 
berät den Träger hinsichtlich bedarfs-
gerechter Öffnungszeiten 
 
geschützt sind: 
 
Finanzhoheit des Trägers, seine perso-
nalrechtliche Zuständigkeit und seine 

für Angebote zur Stärkung der Bil-
dungs- und Erziehungskompetenz 
der Eltern genutzt werden.  
 
(3) Der Elternbeirat vertritt die Interes-
sen der Elternschaft des aktuellen 
Kindergartenjahres gegenüber dem 
Träger und der Leitung der Einrich-
tung. Dabei hat er auch die beson-
deren Interessen von Kindern mit 
oder mit drohenden Behinderun-
gen in der Einrichtung und deren 
Eltern angemessen zu berücksich-
tigen. Das Mandat des Elternbeirates 
gilt über das Ende eines Kindergar-
tenjahres hinaus und endet mit der 
Wahl eines neuen Elternbeirates, 
wenn in den Verfahrensregeln und 
Geschäftsordnungen nach Absatz 1 
Satz 2 keine andere Regelung getrof-
fen wurde. Bei einem Mandat über 
das Ende eines Kindergartenjahres 
hinaus, beraten und entscheiden die 
Mitglieder des Elternbeirates im Inte-
resse der neuen Elternschaft, wie die 
Eltern im aktuellen Kindergartenjahr, 
beispielsweise in der Versammlung 
der Elternbeiräte, vertreten werden. 
Wenn die Betreuung der Kinder in 
der Einrichtung endet, scheiden 
ihre Eltern spätestens mit der Wahl 
eines neuen Elternbeirates aus 
dem Elternbeirat aus.  
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Selbstständigkeit in Zielsetzung und 
Durchführung der Aufgaben 
 
 
 
 
Fachliche Perspektive: 
Zusammenarbeit mit Eltern und PSBs 
ist zwingend notwendig, um Kinder be-
treuen, bilden und erziehen zu können. 
Beteiligung von Eltern und PSBs er-
möglicht Transparenz in der Arbeit, sie 
gibt Einblicke und nimmt Eltern und 
PSBs als Experten für ihr Kind ernst, 
sie ermöglicht eine Basis für positiven 
Dialog und ermöglicht das gemein-
same Erleben von Wirksamkeit anhand 
von gelungenen Projekten.  
 
Kostenträgerperspektive: 
Eltern tragen in Brandenburg einen im-
mer noch großen und erheblichen Teil 
zur Finanzierung der Leistung Kinder-
tagesbetreuung bei- sie sind eine wich-
tige Größe in diesem System und ha-
ben eine Stimme. 
Die Landesregierung ist dem auch 
nachgekommen und hat die Kreiskita-
räte initiiert. 
Trägerperspektive:  

 
(4) Der Elternbeirat ist vom Träger 
und der Leitung der Einrichtung 
rechtzeitig und umfassend über 
wesentliche Entscheidungen in Be-
zug auf die Einrichtung zu informie-
ren und insbesondere vor Ent-
scheidungen über die pädagogi-
sche Konzeption der Einrichtung, 
über die personelle Besetzung, die 
räumliche und sachliche Ausstat-
tung, die Hausordnung, die Öff-
nungszeiten, einen Trägerwechsel 
sowie die Aufnahmekriterien anzu-
hören. Gestaltungshinweise hat der 
Träger angemessen zu berücksich-
tigen.  
Beispiel aus Sachsen:  
§ 6  
Mitwirkung von Kindern und Erzie-
hungsberechtigten  
(1) 1Die Erziehungsberechtigten wir-
ken durch die Elternversammlung 
und den Elternbeirat bei der Erfüllung 
der Aufgaben der Kindertageseinrich-
tung, die ihre Kinder besuchen, mit. 
2Sie sind bei allen wesentlichen Ent-
scheidungen zu beteiligen. 3Dies gilt 
insbesondere für die Fortschreibung 
oder Änderung der pädagogischen 
Konzepte und für die Kostengestal-
tung. 
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Diese ist fast deckungsgleich mit der 
fachlichen Perspektive. 
Der Träger möchte Eltern und PSBs 
umfassend beteiligen um ein wert-
schätzendes und positives Miteinander 
in der Arbeit zu ermöglichen.  
 
Elternperspektive: 
Eltern möchten beteiligt sein an der Be-
treuung ihrer Kinder in Kita und Hort. 
Die Zeitbudgets und das Maß des Inte-
resses sind hier individuell. Eltern ge-
ben ihre Kinder in die Obhut der Kita/ 
des Hortes, sie erwarten eine Informa-
tion über die Geschehnisse im Alltag 
und eine Einbindung in wichtige die Be-
treuung und Entwicklung des Kindes 
betreffende Fragen, sowie Gremien, 
die ihnen eine geordnete Mitwirkung 
und auch Vermittlung in schwierigen 
Lagen ermöglichen.  
 
Kinderperspektive: 
Kinder sind nicht automatisch in der 
Lage ihre Bedürfnisse zu vermitteln- ei-
nige benötigen hierfür mehr Unterstüt-
zung von den Eltern und PSbs als an-
dere. Kinder befürworten es, wenn ihre 
Eltern mitbeteiligt werden, da sie sich 
von ihnen im Regelfall gut umsorgt wis-
sen und darauf vertrauen, dass Eltern 

(2) Der Träger der Einrichtung trifft im 
Benehmen mit der Elternschaft Best-
immungen zur Organisation der El-
ternversammlung sowie zu Bildung 
und Organisation des Elternbeirates.  
(3) Der Träger und die Leitung der 
Kindertageseinrichtung erteilen den 
Erziehungsberechtigten, der Eltern-
versammlung und dem Elternbeirat 
die erforderlichen Auskünfte.  
(4) Zur Beratung und Unterstützung 
der Elternbeiräte der Einrichtungen 
können Elternbeiräte auf der Ge-
meinde- und der Kreisebene gebildet 
werden.  
(5) Die Kinder wirken entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand und ihren 
Bedürfnissen insbesondere im schul-
pflichtigen Alter bei der Gestaltung ih-
res Alltages in den Kindertagesein-
richtungen mit.  
 
Beispiel aus Hamburg: 
§ 24  
Mitwirkungsrechte von Eltern in 
der Tageseinrichtung  
(1) Die Tageseinrichtungen bieten 
den Sorgeberechtigten der Kinder 
Einzelgespräche mit dem pädagogi-
schen Personal über den Entwick-
lungsstand des Kindes, seine beson-



3. Sitzung 

und PSBs das Beste für sie erwirken 
möchten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deren Interessen und Fähigkeiten so-
wie geplante Maßnahmen zur geziel-
ten Förderung des Kindes an.  
(2) Die Sorgeberechtigten der Kinder 
sollen mindestens zweimal jährlich 
auf Elternabenden über die Entwick-
lung der Gruppe, in der ihr Kind be-
treut wird, informiert werden.  
(3) Die Sorgeberechtigten der Kinder 
einer Gruppe in der Tageseinrichtung 
bilden eine Elternversammlung. Jede 
Elternversammlung wählt für die 
Dauer eines Jahres eine Elternvertre-
tung und mindestens eine Stellvertre-
tung. In Tageseinrichtungen mit weni-
ger als drei Gruppen sowie in Tages-
einrichtungen ohne feste Gruppen-
strukturen bilden die Sorgeberechtig-
ten aller Kinder der Tageseinrichtung 
eine Elternversammlung. Für jeweils 
bis zu 25 der am 1. September be-
treuten Kinder werden eine Elternver-
tretung und mindestens eine Stellver-
tretung gewählt. Die Wahlen zu den 
Elternvertretungen und Stellvertretun-
gen finden zwischen dem 1. Septem-
ber und 15. Oktober eines jeden Jah-
res mit Unterstützung der Tagesein-
richtung statt. Die in einer Tagesein-
richtung gewählten Elternvertretun-
gen bilden deren Elternausschuss.  
(4) Der Elternausschuss dient der Zu-
sammenarbeit zwischen Trägern, Ta-
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geseinrichtungen und den Sorgebe-
rechtigten der Kinder. Er vertritt die In-
teressen der Kinder und ihrer Sorge-
berechtigten gegenüber ihrer Tages-
einrichtung und deren Träger. Der El-
ternausschuss wird von der Tages-
einrichtung informiert und angehört, 
bevor wesentliche Entscheidungen 
getroffen werden. Dies gilt insbeson-
dere für geplante Änderungen der pä-
dagogischen Konzeption und ihrer 
Umsetzung in der Arbeit in der Tages-
einrichtung, geplante Änderungen der 
räumlichen und sachlichen Ausstat-
tung sowie des Umfangs der perso-
nellen Besetzung.  
(5) Der Elternausschuss wählt spä-
testens bis zum 31. Oktober eines je-
den Jahres einen Vorsitz und einen 
stellvertretenen Vorsitz. Zudem wählt 
der Elternausschuss aus seiner Mitte 
eine Vertretung und eine Stellvertre-
tung für den Bezirkselternausschuss. 
Die Wahlen sind von der Tagesein-
richtung zu unterstützen.  
(6) Weitere Einzelheiten der Mitwir-
kung der Sorgeberechtigten können 
im Rahmen der Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen festgelegt wer-
den.  
Beispiel aus Schleswig Holstein:  
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§ 17 
Elternversammlung und Elternver-
tretung 

(1) Die Erziehungsberechtigten der 
Kinder, die die Kindertageseinrich-
tung besuchen, sind an den Entschei-
dungen in wesentlichen Angelegen-
heiten der Kindertageseinrichtung zu 
beteiligen. Die Erziehungsberechtig-
ten bilden die Elternversammlung. 

(2) Bei der Wahrnehmung von Mitwir-
kungsrechten nach diesem Gesetz 
stehen den Personensorgeberechtig-
ten mit deren Einverständnis solche 
Personen gleich, denen die Erzie-
hung eines Kindes übertragen ist; das 
Einverständnis ist der Kindertages-
einrichtung vorher schriftlich nachzu-
weisen. 

(3) Die Elternversammlung wählt aus 
ihrer Mitte in der Zeit zwischen dem 1. 
August und dem 15. September jeden 
Jahres eine Elternvertretung mit min-
destens einer Sprecherin oder einem 
Sprecher. 

(4) Die Elternvertretung nimmt fol-
gende Aufgaben wahr: 

1. 
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Sie beruft mindestens einmal 
jährlich im Benehmen mit dem 
Träger der Kindertagesein-
richtung die Elternversamm-
lung ein. 

2. 

Sie fördert die Zusammenar-
beit zwischen den Erzie-
hungsberechtigten, den in der 
Einrichtung tätigen Kräften, 
dem Träger der Kindertages-
einrichtung sowie der 
Standortgemeinde, den Schu-
len und anderen öffentlichen 
Einrichtungen. 

3. 

Sie vertritt in Kindertagesein-
richtungen mit zwei oder mehr 
Vormittagsgruppen die Inte-
ressen der Erziehungsberech-
tigten und ihrer Kinder im Bei-
rat (§ 18) 

Beispiel aus Mecklenburg Vorpom-
mern:  
§ 22 
Elternvertretungen 
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(1) Eltern haben das Recht, Elternver-
tretungen zu bilden. Über dieses 
Recht sind die 
Eltern durch den Träger der Kinderta-
geseinrichtung zu informieren. Die El-
ternvertretung 
vertritt die Interessen der Eltern und 
ihrer Kinder. Sie trägt zur Zusammen-
arbeit 
zwischen dem Träger der Kinderta-
geseinrichtung, den Eltern und den 
anderen an der 
Förderung der Kinder Beteiligten bei. 
Die Elternvertretungen der Kinderta-
geseinrichtungen 
sollen in der Regel für ein Jahr und 
die Kreis- oder Stadtelternräte sowie 
der 
I. Kindertagesförderungsgesetz - 
KiföG M-V 
29 
Landeselternrat in der Regel für zwei 
Jahre gewählt werden, jeweils längs-
tens bis zur 
Neuwahl der jeweiligen Elternvertre-
tung. Die Mitgliedschaft in der Eltern-
vertretung 
endet vorzeitig, wenn das eigene 
Kind die Kindertageseinrichtung ver-
lässt. 
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(2) Die für eine Gruppe verantwortli-
che pädagogische Fachkraft beruft 
mindestens 
zweimal jährlich eine Versammlung 
der Eltern der Kinder der jeweiligen 
Gruppe (Elternversammlung) 
ein. Die Elternversammlung wählt aus 
ihren Reihen bis zu zwei 
Personen zur Vertretung für den sich 
nach Absatz 3 bildenden Elternrat. 
Die Wahlen 
zu den Elternräten sollen zwischen 
dem 15. August und dem 15. Septem-
ber stattfinden. 
Die Eltern der Kinder einer Gruppe 
haben das Recht, Elternversammlun-
gen 
durchzuführen, wenn die Mehrheit 
dies verlangt. Im Rahmen der Eltern-
versammlungen 
erfolgt eine Verständigung zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung der 
Kinder 
in der Gruppe. Die Elternversamm-
lungen sollen für Angebote zur Stär-
kung der Bildungs- 
und Erziehungskompetenz genutzt 
werden. 
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(3) Die von den Elternversammlun-
gen gewählten Personen zur Vertre-
tung der Gruppen 
bilden den Elternrat der Kindertages-
einrichtung. Die Anzahl der Mitglieder 
des 
Elternrats soll 15 nicht überschreiten. 
Der Elternrat der Kindertageseinrich-
tung wählt 
aus seiner Mitte einen Vorstand, dem 
ein vorsitzendes Mitglied und bis zu 
vier weitere 
Mitglieder angehören. Er wird dabei 
von der Leitung der Kindertagesein-
richtung unterstützt. 
Die Leitung der Kindertageseinrich-
tung soll mindestens einmal im Jahr 
den 
Elternrat der Kindertageseinrichtung 
einberufen. 
(4) Der Elternrat wirkt in wesentlichen 
Angelegenheiten der Kindertagesein-
richtung 
mit, insbesondere bei der Weiterent-
wicklung der pädagogischen Konzep-
tion, der regelmäßigen 
Öffnungszeiten und der Essenversor-
gung der Kinder. Darüber hinaus 
kann 
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er unter Berücksichtigung daten-
schutzrechtlicher Vorschriften Aus-
kunft verlangen über 
die nach § 24 getroffenen Vereinba-
rungen über Leistung, Qualität und 
Entgelt und deren 
Umsetzung sowie über die betriebs-
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kin-
dertageseinrichtung. 
Mitglieder des Elternrates sind über 
die Verhandlungen über die Leistung, 
das Entgelt und die Qualitätsentwick-
lung nach § 24 zu informieren und 
können an diesen 
Verhandlungen beratend teilnehmen. 
Dabei sind Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse 
des Trägers der Kindertageseinrich-
tung zu wahren. Der Elternrat wirkt 
darauf hin, 
dass die Mitwirkungsrechte der Kin-
der nach § 23 beachtet werden. 
(5) In den Landkreisen und kreisfreien 
Städten wird der Kreis- oder Stadtel-
ternrat 
durch die vorsitzenden Mitglieder der 
Elternräte der Kindertageseinrichtun-
gen gebildet. 
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Sie wählen aus ihrer Mitte ein vorsit-
zendes Mitglied und mindestens vier 
weitere 
Mitglieder. Für jedes Vorstandsmit-
glied soll ein stellvertretendes Mit-
glied gewählt 
werden. Die Wahl soll zwischen dem 
16. September und dem 31. Oktober 
stattfinden. 
Der Kreis- oder Stadtelternrat wird bei 
der Wahl von dem örtlichen Träger 
der öffentI. 
Kindertagesförderungsgesetz - Ki-
föG M-V 
30 
lichen Jugendhilfe unterstützt. Zu den 
Beratungen des Kreis- oder Stadtel-
ternrats soll 
auch eine Vertretungsperson der El-
tern, deren Kinder durch Tagespfle-
gepersonen gefördert 
werden, hinzugezogen werden. Der 
Kreis- oder Stadtelternrat wird von 
den 
jeweils zuständigen örtlichen Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe über we-
sentliche, 
die Kindertagesförderung betreffende 
überörtliche Angelegenheiten infor-
miert und 
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angehört. 
(6) Die Vorsitzenden der Kreis- und 
Stadtelternräte bilden den Landesel-
ternrat. Der 
Landeselternrat soll zwischen dem 1. 
November und dem 15. Dezember 
aus seiner 
Mitte einen Vorstand wählen, dem ein 
vorsitzendes Mitglied und zwei wei-
tere Mitglieder 
angehören. Für jedes Vorstandsmit-
glied soll ein stellvertretendes Mit-
glied 
gewählt werden. Der Landeselternrat 
wird dabei von dem fachlich für die 
Kindertagesförderung 
zuständigen Ministerium unterstützt. 
Zu den Beratungen des Landesel-
ternrates 
soll auch eine Vertretungsperson der 
Eltern, deren Kinder durch Tagespfle-
gepersonen 
gefördert werden, hinzugezogen wer-
den. Der Landeselternrat wird von 
dem fachlich für die Kindertagesför-
derung zuständigen Ministerium über 
wesentliche, 
die Kindertagesförderung betreffende 
Angelegenheiten von landesweiter 
Bedeutung 
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informiert und zu ihnen angehört. 
(7) Das Land fördert nach Maßgabe 
der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel und 
des Landesreisekostengesetzes die 
Tätigkeit des Landeselternrates. Der 
Landeselternrat 
gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
hinsichtlich der finanziellen Förde-
rung der Zustimmung 
des fachlich für die Kindertagesförde-
rung zuständigen Ministeriums im 
Einvernehmen 
mit dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium bedarf. 
 
 
 
Lösungsansätze der Arbeits-
gruppe Berichterstatter: 
 
Es wäre gut, wenn die Elternver-
sammlung einen Elternvertreter wählt 
und nicht die Elternversammlung wei-
terhin alle Rechte ausübt. Konkrete 
Formulierungen zum Verfahren müs-
sen ergänzt werden.  
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Zudem muss zwischen kleinen Kitas 
bis 25 Plätze und größeren Kitas ab 
25 Plätze plus unterschieden werden.  
 
Aus dem Kreis der Elternvertreter 
kann dann die Runde des Kita Aus-
schusses gewählt werden- bspw. 
analog Land Berlin 
 
Zu wählende Positionen aus der El-
ternversammlung: 
 

• Elternvertreter 
• Stellvertretender Elternvertre-

ter 
• Stellv. Elternvertreter (für Amt 

im Kreiskitarat) 
 
Alle gewählten Elternvertreter aus al-
len Elternversammlungen einer Kita/ 
eines Hortes bilden die Gesamt El-
ternvertreter Versammlung 
 
Die Gesamt Elternvertreter Ver-
sammlung 
wählt die Gesamt Elternvertreter und 
zwei Stellvertreter, diese gehen in 
den Kita Ausschuss für die Eltern-
schaft.  
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Gesamt Elternvertreter 
Zwei stellv. Gesamt Elternvertreter 
 
(Die Zeit der Eltern ist begrenzt, da-
rum muss man nicht Hauptverant-
wortlicher EV in einer Gruppe sein, 
sondern kann auch als Stellvertreter 
sich nur in den Kita Ausschuss wäh-
len lassen und dieses Amt ausüben)  
 
 
Häufigkeit der Versammlung sollte 
konkret gefasst werden, mindes-
tens einmal pro Halbjahr, also zwei-
mal jährlich.  
Analog NRW kann beschrieben wer-
den, dass Eltern eine Elternversamm-
lung einfordern können.  
 
Das Entwicklungsgespräch sollte 
einmal jährlich verpflichtend als 
Angebot der Kita/ des Hortes an die 
Eltern gefasst werden. (Schnittstelle 
Qualitätsstandard) 
Wenn Eltern dies nicht annehmen, ist 
dies ihre Entscheidung. 
 
Es muss auch berücksichtigt sein, 
dass die MA bereits in der Konzeption 
Auskunft zu den Grundlagen, Zielen 
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und Methoden der päd. Arbeit geben 
und die Eltern sich dafür entschieden 
haben mit der Zeichnung des Vertra-
ges. 
Die Unterhaltung über die Hinter-
gründe und Konzeptionen kann nicht 
unendlich zeitlich offen von den Fach-
kräften mit den Eltern im Alltag ge-
führt werden. Eine konkrete Bereit-
schaft der Eltern das Konzept gut zu 
finden, muss zugesichert sein.  
 
Von daher benötigt es hier einen kla-
reren Gesetzestext, der eine Grund-
übereinstimmung mit Zeichnung des 
Vertrages an den Anfang stellt.  
 
Die Bedingungen des Vertrages zur 
Betreuung des Kindes sichern das 
Miteinander und das Einwilligen in 
das Konzept ab.  
(Schnittstelle Qualitätsstandard: Auf-
nahmegespräch/ Checkliste/ Konzept 
erläutern, Fragen beantworten, Zu-
stimmung absichern) 
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Nach welcher Wahlordnung werden 
diese gewählt? Die Wahl sollte ge-
heim und schriftlich erfolgen, zudem 
muss sie im schriftlichen Protokoll ge-
führt werden (Schnittstelle Qualitäts-
standard, Musterdokument zur Vfg. 
stellen). Eine kleine Wahlordnung 
wäre hilfreich- um das demokratische 
Miteinander abzusichern. 
 
Eine Muster Geschäftsordnung wäre 
ebenso hilfreich.  
(Schnittstelle Grundsatzthemen/ 
Recht, Muster Ordnung zur Vfg. stel-
len)  
 
Sind Beschlüsse weiterhin er-
wünscht und sind diese überhaupt 
real und relevant- da die Kita Rah-
menbedingungen durch Gesetze 
und Haushalt begrnezt sind und 
Vorgaben haben- wenig ist über-
haupt verhandelbar- geht es nicht 
eher um Beratung? 
Wenn Beschlüsse weiterhin er-
wünscht sind, wie sind dieses zu 
fassen? 
Müssen sie einstimmig sein?  
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Was konkret heißt Beschluss?  
Muss es eine Beschlussvorlage ge-
ben? 
Muss eine 2/3 Mehrheit gegeben 
sein? (Schnittstelle Grundsatzthe-
men/Recht)  
 
Die Beschlüsse sind verpflichtend 
schriftlich zu protokollieren. Die Pro-
tokolle sollten evt. auch dem Perso-
nalrat/ der Mitarbeiter Vertretung zur 
Vfg. gestellt werden. (festgelegter 
Protokoll Verteiler, Elternvertreter, 
Geschäftsführung Träger, Kita Lei-
tung, Mitarbeitende)  
(Schnittstelle Qualität_Protokollvor-
lage als Dokument zur Vfg. stellen)  
 
Kita Ausschuss- Beschluss oder 
Beratung?  
Die Eltern und MA können nur bera-
tend auf die Öffnungszeiten einwir-
ken, da diese auch trägerhoheitliche 
Effekte haben (wirtschaftliche). 
 
Muss der Kita Ausschuss die Kon-
zeption beschließen? 
Wenn die Konzeption beschlossen 
werden muss, dann ist der Träger 
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nicht selbständig in der Zielsetzung 
und Durchführung seiner Aufgaben.  
Wenn die Selbständigkeit des Trä-
gers in den Fokus soll, dann können 
Eltern den Träger auch nur beraten in 
konzeptionellen Fragen. Der Träger 
hat im Gegenzug, wie in NRW, die El-
tern frühzeitig über Grundlegendes 
einzubinden und sich dem Dialog zu 
stellen.  
 
Rechtliche Fragen und Sorgfalt/ 
Qualität sicher das MBJS bereits 
durch die Betriebserlaubnis ab. 
Das MBJS hat konkrete Anforde-
rungen an die Konzepte von Kitas 
die den Betrieb überhaupt erst 
möglich machen, diese sind nicht 
verhandelbar und abstimmbar-. 
bspw. Kinderschutz, Partizipation, 
etc.  
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4. Sitzung 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Varianten Empfehlung 

Kita-Gesetz 
 
§ 3 (2) 4. „(…) regelmäßig den 
• Entwicklungsstand der Kinder 

festzustellen (…)“ 
 

⇒ Problem:  
- Wozu sollte der Entwicklungs-

stand festgestellt werden? 
 

Um Kinder individuell zu stärken und zu 
fördern und Entwicklungsangebote ent-
sprechend zu planen, müssen die kind-
liche Entwicklung und das Verhalten 
beobachtet und beschrieben werden. 
Die Dokumentation der Beobachtung 
macht den Lern- und Entwicklungspro-
zess nachvollziehbar und abbildbar.   

Beobachtung sollte immer das Ziel ver-
folgen, zu einem Verständnis für das 
Kind und seinem Entwicklungsprozess 

Lösungsansätze in der Kita-Praxis: 
 Die Art des Beobachtungsinstruments kann entscheidend 

sein, um das Ziel der Beobachtung (Stärkung der Persön-
lichkeit des Kindes und Eischätzung des Entwicklungs-
stands) zu erreichen. Als wirksam haben sich vor allem res-
sourcenorientierte Beobachtungsverfahren gezeigt, die so-
wohl die Stärken des Kindes aufdecken als auch Entwick-
lungspotentiale und darauf abzielen, das Kind in seiner Per-
sönlichkeit fördern  

 Beobachtung sollte als ein Prozess gesehen werden, in 
dem die Fachkraft immer wieder aufgefordert ist, sowohl 
ihre Beobachtung als auch sich selbst zu reflektieren und 
sich mit Kolleg*innen und Eltern über die Beobachtungen 
auszutauschen.  

 Die Dokumentation sollte in zwei Richtungen erfolgen:  
1) Für die Planung der eigenen pädagogischen Arbeit (auf 

Grundlage des Beobachtungsprozesses) 
2) Für die Verdeutlichung der kindlichen Bildungspro-

zesse, Lernerfolge, Stärken, Fähigkeiten etc. für das 
Kind selbst 

 

 
(1) „Ausgangspunkt der Förderung 

eines Kindes ist die regelmä-
ßige Beobachtung, Reflexion 
und Dokumentation seines Ent-
wicklungs- und Bildungspro-
zesses.  

 

Vorschlag 1): 

(1a) Die Beobachtung und Ein-
schätzung des Entwicklungs-
prozesses erfolgt anhand eines 
ressourcenorientierten Instru-
ments zur Entwicklungsbe-
obachtung.  

(Kitaeinheitlich?) 

 

Vorschlag 2): 

(1b) Der Entwicklungsprozess 
der Kinder ist anhand …. 
(WELCHES INSTRUMENT 
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zu führen und die pädagogische Arbeit 
danach auszurichten 

Beobachtung birgt immer auch Be-
obachtungsfehler, Fehldiagnosen, 
Stigmatisierung von Kindern und eine 
Orientierung an Leistungsoutcomes  

 

Weitere gesetzliche Grundlagen  
 

§ 1 SGB VIII  
(1) „Jeder junge Mensch hat das 
Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung und auf Erziehung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit.“  
(3) „Jugendhilfe soll zur Verwirkli-
chung des Rechts nach Absatz 1 ins-
besondere  
1. junge Menschen in ihrer individu-
ellen und sozialen Entwicklung för-
dern und dazu beitragen, Benachtei-
ligungen zu vermeiden oder abzu-
bauen […] “  
§ 22 (3) Satz 3 SGB VIII  
„Die Förderung soll sich am Alter und 
Entwicklungsstand, den sprachli-
chen und sonstigen Fähigkeiten, der 

Wie Beobachtung und Dokumentation gestaltet sein muss, um zu 
einer Entwicklungsförderung beitragen zu können, sollte im Quali-
tätsrahmen über Kriterien (=Operationalisierung, z.B. Austausch 
im Team vor jedem Entwicklungsgespräch, gemeinsames Portfo-
lioverfahren…) beschrieben werden.  
 
 Im Gesetz werden Einrichtungen/Träger lediglich dazu verpflich-
tet, dass sie dies leisten müssen. 
 Im Gesetz kann dich Richtung der Beobachtung vorgegeben 
werden (z.B. Nutzung eines ressourcenorientierte Beobachtungs-
instruments, regelmäßig = 1x jährlich) 
Was wollen wir in BRB, Beobachtung anhand eines einheitli-
chen Instruments oder jeder darf nutzen, was er will? 
 
 
Weitere Themen, die zu diskutieren sind:  
Zudem sind die Träge aufgefordert, den pädagogischen Fachkräf-
ten und der Leitung, die Möglichkeit zur Beobachtung sowie zur 
Dokumentation und Evaluation in Form von mittelbarer pädagogi-
scher Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen 

 Gibt es hierzu eine gesonderte Qualitätsvereinbarung 
mit den Trägern oder wird dies im Kita-Gesetz verpflich-
tend festgehalten Kita-Gesetz?  

 
Soll es eine grundsätzliche Erlaubnis geben, die Entwicklungsdo-
kumentation unter vorheriger Zustimmung der Erziehungsberech-
tigten der aufnehmenden Schule für eine durchgängige Anschluss-
förderung zur Verfügung zu stellen? 

 Wenn ja, könnte auch diese im Gesetz verankert wer-
den 

SOLLTE HIER FÜR BRAN-
DENBURG VORGESCHLA-
GEN WERDEN?) festzustellen. 
Die Träger können dieses In-
strument um die in ihren Ein-
richtungen angewandten Be-
obachtungs- und Dokumentati-
onssysteme erweitern. 

 

 

(2) Zur Früherkennung von Risiko-
situationen ist das Instrument 
„Grenzsteine der Entwicklung“ 
zu den festgelegten Zeitpunk-
ten für jedes Kind anzuwenden. 

 

(3) Die Dokumentation der Ent-
wicklungsprozesse ist Grund-
lage für mind. 1x jährlich statt-
findende Entwicklungsgesprä-
che mit den Personensorgebe-
rechtigten und im Hort ggf. 
auch mit den Kindern. Ebenso 
sind diese Dokumentationen 
die Grundlage für die Beglei-
tung und Unterstützung des 
Kindes in der Kindertagesein-
richtung. 
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Lebenssituation sowie den Interes-
sen und Bedürfnissen des einzelnen 
Kindes orientieren.“  

 

 
Es sollte eine Anbindung an den Übergang geben: „…am individu-
ellen Entwicklungsstand der Kinder, der in einem Übergangsport-
folio zu führen ist, … „  

 Qualitätskriterien für eine Übergangsportfolie müssten 
im Qualitätsrahmen beschrieben werden 

 
 

 „Das MBJS stellt jeder Kita das 
für ein einheitliches Beobachtung-
verfahren notwendige Instrument 
….  zur Verfügung.“ 
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Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Varianten Empfehlung 

Kita-Gesetz 
 

• § 3 (1) Satz 6 „Die Kindertagesstätten 
sind berechtigt und verpflichtet, bei den 
von ihnen betreuten Kindern im letzten 
Jahr vor der Einschulung den Sprach-
stand festzustellen und, soweit erfor-
derlich, Sprachförderkurse durchzufüh-
ren.“ 
 

⇒ Gesamtproblem:  
Zu kurzfristig gedacht –  Evaluation 
zeigt: keine nachhaltigen positive Re-
sultate 

⇒ Problem 1: setzt zu spät an 
⇒ Problem 2: Alltagsintegrierte Sprachbil-

dung fehlt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Muss ergänzt werden um die Verpflichtung zu 
Förderung ab Eintritt in die Kita, da Evaluation 
zeigt: keine nachhaltigen positiven Resultate (E-
koS, 2011) 

• Sollen Meilensteine der Sprachentwicklung in 
den Gesetzestext? 

• Betonung der Bedeutung alltagsintegrierter 
Sprachbildung und -förderung:  Partizipative In-
teraktionsformate haben besonders positiven 
Einfluss auf die sprachliche, kognitive und sozial-
emotionale Entwicklung der Kinder. Dazu gehö-
ren: 

• Anregung zum Weiterdenken, u.a. durch offene 
Fragen mit Aufforderungscharakter  

• Geteilte Aufmerksamkeit 
• Das Kind führen lassen  
• Gemeinsames Denken, offene Fragen und Mo-

dellierung 
• Elaboriertes Reden über Erinnerungen und die 

Zukunft 
 

(Lit: Hamre u.a. 2013; König, 2009; Siraj Blatchford, 
2002; Sylva u.a, 2004,  Carpenter u.a., 1998,  Sam-
mons u.a.) 
 

• Wie lässt sich alltagsintegrierte partizipative 
Interaktionsgestaltung verbindlicher vor-
schreiben? 

 
Die Kindertagesstätten sind verpflichtet, die 
sprachliche Entwicklung bei den von ihnen 
betreuten Kindern ab Aufnahme in der Ein-
richtung zu beobachten und den Sprach-
stand mit den Meilensteinen der Sprachent-
wicklung (offene Formuliereung auch für an-
dere Instrumente) festzustellen (mindestens 
einmal im Jahr). Darauf aufbauend sind ent-
sprechend dem individuellen Bedarf partizi-
pationsorientierte Angebote zur sprachlichen 
Bildung in den Alltag systematisch zu integ-
rieren. 

 

Darüber hinaus sind die Kindertagesstätten 
berechtigt und verpflichtet, bei den von ihnen 
betreuten Kindern im letzten Jahr vor der Ein-
schulung den Sprachstand festzustellen und, 
soweit erforderlich, Sprachförderkurse durch-
zuführen. 
 
Das pädagogische Konzept muss Ausführun-
gen zur Sprachbildung aller Kinder sowie zur 
individuellen und differenzierten Sprachför-
derung für Kinder mit besonderem Sprachför-
derbedarf enthalten. Die Ausführungen zur 
individuellen und differenzierten Sprachför-
derung sollen berücksichtigen, dass auch 
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Schulgesetz 
 

• Wir brauchen Materialien für Techniken der 
Gestaltung partizipativer Interaktion für Kinder 
im Alter 0-6 Jahren, die verbindlich  genutzt 
werden 

• Konsultationsstandorte schaffen 
• Sprachberatung als Regel-Fachberatung 

etablieren 
• Sprachfachkraft aus dem Bundesprogramm 

„Sprach-Kitas“ übernehmen 
 

• Umsetzungsproblem: Umsetzung der Sprach-
förderung durch „Handlung und Sprache“ 
(Programm der kompensatorischen Sprach-
förderung) ist nicht nachhaltig und muss er-
gänzt werden. 
 

• Abschaffung wird nicht empfohlen (hier gibt 
es in unserer Gruppe auch andere Meinun-
gen, müssen wir diskutieren), sondern: stär-
kere Öffnung hin zur alltagsintegrierten 
Sprachbildung und –förderung (auch nicht för-
derbedürftige Kinder können teilnehmen)  

 
 
 
 
 
 
 
 

diese Sprachförderung alltagsintegriert 
durchzuführen ist. 

(Niedersachsen) 

 
 
Wohin damit? Gesetzestext? 
Schaffung von Konsultations -Kitas mit 
dem Schwerpunkt „sprachliche Bildung“ an-
gebunden an den „Sprach Kitas“ aus dem 
Bundesprogramm – denen werden Träger-
übergreifend eine bestimmte Anzahl an Kitas 
zugeordnet, so dass alle Einrichtungen ver-
netzt und angebunden sind  
Jede Kita erhält finanzielle Mittel um eine 
„Sprach Fachkraft“ in der Kita als Multiplika-
tor fürs Team zu qualifizieren / mit Stunden-
umfang, um das Team fit für die alltagsinte-
grierte sprachliche Bildung zu machen. 
 
Sprachberatung wird als Regel-Fachbera-
tung etabliert. 
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• §37 (1): „Vor Beginn der Schulpflicht 
besteht für alle Kinder die Pflicht, an ei-
ner schulärztlichen Untersuchung 
durch die Gesundheitsämter und zum 
Beginn des der Einschulung vorherge-
henden Schuljahres an einer Sprach-
standsfeststellung teilzunehmen.“ 

• §41 (1):  „Die Eltern müssen ferner da-
für sorgen, dass ihr Kind der Verpflich-
tung zur Teilnahme an einer Sprach-
standsfeststellung und einem Sprach-
förderkurs nachkommt.“ 
 

⇒ Problem: kitaexterne Kinder,  Wie kön-
nen wir die 
“Hauskinder“  erreichen und ggf för-
dern? 

 
------------------------------- 
 
Verordnung zur Durchführung der 
Sprachstandsfeststellung und kompen-
satorischen Sprachförderung (Sprach-
festFörderverordnung - SfFV) 
 

• § 3 (1) Kinder, die für das folgende 
Schuljahr in der Schule anzumelden 
sind und deren Wohnung oder gewöhn-
licher Aufenthaltsort sich bis zum 31. 
Oktober im Jahr vor der Einschulung im 
Land Brandenburg befindet, sind ver-
pflichtet, an dem Verfahren zur Sprach-
standsfeststellung teilzunehmen. Die 

 
 
 
 
 
Baden Württemberg 
Die intensive Sprachförderung plus vormals „in-
tensive Sprachförderung im Kindergarten“ (ISK) kann 
im Anschluss an das Entwicklungsgespräch, aber 
auch bereits früher erfolgen. Ab dem Alter von zwei 
Jahren und sieben Monaten können Kinder bis zum 
Schuleintritt eine Sprachförderung im Umfang von 80 
Stunden pro Jahr erhalten. Das Land fördert diese 
Maßnahme mit 2.200 Euro pro Jahr und Gruppe. Ziel 
dieser Förderung ist, die sprachlichen Fähigkeiten 
der Kinder so weit zu verbessern, dass sie sich in der 
Tageseinrichtung und in der Schule verständigen und 
ihrem Alter entsprechend ausdrücken können. Zur 
Umsetzung der Konzeption werden Sprachförder-
kräfte ab dem Herbst 2019 mit einem landeseinheitli-
chen Qualifizierungsprogramm fortgebildet. Prof. 
Susanne Roux von der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten hat dafür das Konzept „Mit Kindern im 
Gespräch“ entwickelt. 
 
 
Niedersachsen 
Das pädagogische Konzept muss Ausführungen zur 
Sprachbildung aller Kinder sowie zur individuellen 
und differenzierten Sprachförderung nach Maßgabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Sitzung 

Sprachstandsfeststellung findet im Jahr 
vor der Einschulung statt. Bei festge-
stelltem Sprachförderbedarf besteht die 
Pflicht, an einer geeigneten Sprachför-
derung in einer Kindertagesstätte teil-
zunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________
____ 
 
§ 3 (5) Satz 1 und 2 Kindertagesstätten in 
öffentlicher und privater Trägerschaft, die 
besonders der Pflege, Förderung und Ver-
mittlung sorbisch / wendischer Sprache 
und Kultur dienen und dauerhaft einspra-
chig niedersorbische Bildungsangebote o-
der solche mit Niedersorbisch als einer von 
mehreren Sprachen anbieten, werden 

des § 3 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 für Kinder mit besonde-
rem Sprachförderbedarf enthalten. Die Ausführungen 
zur individuellen und differenzierten Sprachförderung 
sollen berücksichtigen, dass auch diese Sprachförde-
rung alltagsintegriert durchzuführen ist. 
Vgl.: § 2 (4) KitaG Niedersachsen 
 
 
Wie können wir die Hauskinder erreichen und ggf för-
dern? 
 
Niedersachsen:  
Bei den Kindern, die im letzten Jahr vor der Einschu-
lung keinen Kindergarten besuchen, führen die Schu-
len weiterhin im Rahmen der Schulanmeldung ein 
Sprachstandsfeststellungsverfahren durch. Die För-
derung der Kinder, bei denen die Grundschule im 
Rahmen der Schulanmeldung einen besonderen 
Sprachförderbedarf feststellt und die keinen Kinder-
garten besuchen, erfolgt auch zukünftig durch Grund-
schullehrkräfte. 
 
Wie kann auch bei „Hauskindern“ der Sprachstand 
festgestellt werden? Frühzeitig 
Wie können „Hauskinder“ mit Bedarf an einer alltags-
integrierten  Förderung in der Kita teilnehmen?  
 
Fragen im Plenum diskutieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________
____ 
 
Text wird ergänzt um, den Satz:  
 
Zur Aufgabe von Kindertagesstätten gehört 
die Wertschätzung der Herkunftssprachen al-
ler Kinder. 
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durch das Land gefördert und unterstützt. 
…  
 

Ideen:  
Alltagsintegrierter Förderzeitraum von 12Wochen mit 
20 Stunden Betreuungsanspruch in der Kita (je nach 
Anzahl der aufgenommenen „Hauskinder“ = Pau-
schale Kostenübernahme zum Mehrbedarfsaus-
gleich) 
 
2,34 % „Hauskinder“ in Brandenburg (von durch-
schnittlich 18.000 Einschulkindern) im Schnitt haben 
35 % einen Sprachförderbedarf – das wären ca. 147 
Hauskinder im Jahr 
 
 
 
_________________________________________
_____ 
 
Beibehalten und ergänzen (siehe Spalte rechts) 
 
Alle Sprachen und die dazugehörigen Kulturen brau-
chen eine Wertschätzung in der Kita.  Die Wertschät-
zung und Förderung der Herkunftssprache hat für alle 
Kinder eine große Bedeutung sowohl für einen gelin-
genden Deutscherwerb wie auch für die Entwicklung 
ihrer persönlichen Identität. Die Wertschätzung der 
Sprache ist gleichzeitig die Wertschätzung des Men-
schen, der sie spricht, und der Kultur, in der die Spra-
che entstanden ist. 
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Norm/ Rechtslage 
 

Problem Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Varianten 
/Bemerkungen 

Empfehlungen 

Kita-Gesetz 
• § 3: [...] Der eigenständige 

Bildungs- und Erziehungs-
auftrag der Kindertages-
stätten schließt ein, die Kin-
der in geeigneter Form auf 
die Grundschule vorzube-
reiten. [...] 
 

                                              ----
----------------- 
 

• § 4: [...] (1) Der Übergang 
zur Schule und die Betreu-
ung und Förderung schul-
pflichtiger Kinder soll durch 
eine an dem Entwicklungs-
stand der Kinder orientierte 
Zusammenarbeit mit der 
Schule erleichtert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Problem:  
Was heißt „in geeig-
neter Form“? 
 
 
 
  --------------------- 
 

⇒ Problem:  
Schule wird mit-
genannt. 

 
 
  --------------------- 
 

⇒ Problem:  
Kooperation auf 
PädagogIn-
nenebene 
kommt zu kurz 

 
 
 
 
 

• Formulierung konkretisieren 
 
 
 
 
 
  --------------------- 
 

• Formulierung im Schul-und Kitagesetz müssen 
aufeinander abgestimmt sein 

• Beidseitige Verpflichtung zur Kooperation der 
PädagogInnen (ohne Kinder) 
 

  --------------------- 
 

• Die Kita-Pädagoginnen müssen wissen, wie die 
Schule arbeitet. Mit welchen Methoden und Ma-
terialien bei Schriftsprache und Mathematik ge-
arbeitet wird 

• Bildungsprozesse bauen aufeinander auf. Schul-
pädagogInnen müssen wissen, wie die Kita ge-
arbeitet hat. Dabei knüpfen sie an die pädagogi-
sche Arbeit in der Kita an, greifen Bildungsinhalte 
und –themen aus der Kita auf und übernehmen 
Materialien. Aktiver Erkundungsauftrag (Erkun-
dungsverpflichtung) muss an Schule gehen, sich 

„Der eigenständige Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Kin-
dertagesstätten schließt ein, die 
Kinder gemäß der „Grundsätze 
der elementaren Bildung“ auf 
die Grundschule vorzubereiten. 
[...] 

 

  --------------------- 
 

 
 
„Die Kooperation mit der 
Schule soll auf der Grundlage 
von GOrBiKS 
(1.) in einer auf die Bildungsin-
halte und -materialien bezoge-
nen gemeinsamen Zusammen-
arbeit zwischen Schul- und 
KitapädagogInnen zur Berei-
cherung der alltäglichen Bil-
dungsprozesse bestehen, 
(2.)  den Kindern das Kennen-
lernen der alltäglichen Abläufe 
und Örtlichkeiten der Schule 
vor der Einschulung ermögli-
chen und  
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Grundsätze elementarer Bil-
dung/KITA (2004) 
• 1 [...] Als der Schule vor- und 

nebengelagerte Bildungsort 
hat die Kindertageseinrich-
tung die Aufgabe, mit den 
Kindern den Übergang in die 
Schule vorzubereiten; die 
Schule tritt in vorangegan-
gene Bildungsprozesse ein, 
knüpft an sie an und setzt sie 
mit ihren Möglichkeiten fort. 
… 
--------------------- 

 

 
  --------------------- 
 

⇒ Problem:  
Kooperation oft 
nicht auf Augen-
höhe 

 
  --------------------- 

⇒ Problem:  
Gut, dass der in-
dividuelle Ent-
wicklungsstand 
der Kinder er-
wähnt wird, aber 
wie konkret? 

 
 
 
 
 

⇒ Problem:  
Kooperation auf 
PädagogIn-
nenebene 
kommt zu kurz 

 
 
 

mit der Arbeit in Kitas auseinanderzusetzen und 
an diese anzuknüpfen. 

 
  --------------------- 
 

• Gesellschaftlicher Status der Kitapädagogin 
muss hervorgehoben werden. Schule muss ver-
pflichtet werden, Kita muss gestärkt und berech-
tigt werden. 
 

  --------------------- 

• Kooperationsprozesse (auf Kindesebene): 
- verbindliches Übergangsportfolio  

(Orientiert an den Stärken und Kompetenzen 
des Kindes mit Blick auf die Interessen, Fra-
gen und Erwartungen) 

- Alltagserfahrungen in der Schule (Ort/Räum-
lichkeiten kennenlernen) 
 

 
 
 
 
 

 

• Die Kita-Pädagoginnen müssen wissen, wie die 
Schule arbeitet. Mit welchen Methoden und Ma-
terialien bei Schriftsprache und Mathematik ge-
arbeitet wird. 

 
 

 (3.)  am individuellen Entwick-
lungsstand der Kinder, der in 
einem  Übergangsportfolio zu 
führen ist, orientiert sein. 
 
 
 

• Mehr Zeit für Kooperation 
etablieren! Ähnlich wie für 
Praxisanleitung….  

• Verpflichtender Kooperati-
onsvertrag mit Hauptbe-
zugsschule(n) mit Elemen-
ten 1-3 

• Kita hat die Möglichkeit sich 
durch Fachberatung im 
Prozess der Erarbeitung 
des Kooperationsvertrages 
begleiten zu lassen.  

• Gemeinsame Fortbildun-
gen 
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Schul-Gesetz 
• Abschnitt 2 § 19: [...] Die 

Grundschule gewährleistet 
durch enge Zusammenarbeit 
mit den Kindertagesstätten 
und kindgemäße Formen 
schulischen Lernens die be-
hutsame Einführung in den 
Bildungsgang. [...]  

 
 
--------------------- 
 
Grundschulverordnung (GV)  
• Abschnitt 3, § 15: (1) Die 

Schulen sorgen unter Wah-
rung ihres eigenständigen 
Erziehungs- und Bildungs-
auftrages durch eine ange-
messene pädagogische Ge-
staltung des Übergangs für 
Kontinuität von Erziehung 
und Bildung. Die Koopera-
tion zwischen Schule und 
Kindertagesstätten ist auch 
nach Aufnahme in die Schule 
bis zum Ende der Primar-
stufe fortzuführen.  

 
--------------------- 
 

 
⇒ Problem: Was 

heißt „kindge-
mäße Formen 
schulischen Ler-
nens“? 

⇒ Problem: Was 
bedeutet „behut-
same Einfüh-
rung in den Bil-
dungsgang“? 
 

--------------------- 
 

 
⇒ Gut, dass die 

Kontinuität er-
wähnt wird. 

⇒ Problem: Was 
heißt „angemes-
sene pädagogi-
sche Gestal-
tung“? 

 

 
--------------------- 
 
 

• Bildungsprozesse bauen aufeinander auf. Schul-
pädagogInnen müssen wissen, wie die Kita ge-
arbeitet hat. Dabei knüpfen sie an die pädagogi-
sche Arbeit in der Kita an, greifen Bildungsinhalte 
und –themen aus der Kita auf und übernehmen 
Materialien. Aktiver Erkundungsauftrag (Erkun-
dungsverpflichtung) muss an Schule gehen, sich 
mit der Arbeit in Kitas auseinanderzusetzen und 
an diese anzuknüpfen. 
 

--------------------- 
 
 

• Bildungsprozesse bauen aufeinander auf. Schul-
pädagogInnen müssen wissen, wie die Kita ge-
arbeitet hat. Dabei knüpfen sie an die pädagogi-
sche Arbeit in der Kita an, greifen Bildungsinhalte 
und –themen aus der Kita auf und übernehmen 
Materialien. Aktiver Erkundungsauftrag (Erkun-
dungsverpflichtung) muss an Schule gehen, sich 
mit der Arbeit in Kitas auseinanderzusetzen und 
an diese anzuknüpfen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
--------------------- 
 

• Schulgesetz ändern. 
Auch Verbot der Testung in den 
Schulen, um sie in unterschiedli-
chen Klassen aufzuteilen. 
 
 
 
 
--------------------- 
 
 
 

• Grundschulverordnung än-
dern 
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Norm/Rechtslage  Problem Lösungsansätze/Handlungsoptionen/ 
Varianten/Bemerkungen  

Empfehlungen 

Kita-Gesetz  
§ 3: [...] Der eigenstän-
dige Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag der 
Kindertagesstätten 
schließt ein, die Kinder 
in geeigneter Form auf 
die Grundschule vorzu-
bereiten. [...]  
 

 Problem:  
 
Was heißt „in 
geeigneter 
Form“? 

Empfehlungen/Lösungsansätze aus Bedarfsanalyse Über-
gang Kita-Grundschule 
Formulierung konkretisieren  

 

Schulsicht: 
Überarbeitung der Grundsätze elementarer Bildung  

- Ergebnisqualität im Blick (Anregungen/Interaktionen) 
- Kompetenzförderung (auch im Hinblick auf den Übergang 

zur Grundschule) 
- Kompetenzbeschreibung als Ziele des pädagogischen 

Handelns (in Verbindung mit Kompetenzbereichen der Ni-
veaustufe A Rahmenlehrplan 1-10) 

- Thematisierung der Ausgestaltung des Übergangs Kita-
Grundschule (GOrBiKs I als Orientierung) 

Der eigenständige Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Kinderta-
gesstätten schließt ein, die Kinder 
„gemäß des Bildungsplans“ auf 
die Grundschule vorzubereiten. 
[...] 
 
 Überarbeitung GeB zu Quali-

tätsrahmen inkl. aussagekräfti-
gen Bildungsplan (inkl. Kompe-
tenzbeschreibung) 

KitaG § 4 Abs. 1 S. 4 
Der Übergang zur 
Schule und die Betreu-
ung und Förderung 
schulpflichtiger Kinder 
soll durch eine an dem 
Entwicklungsstand der 
Kinder orientierte Zu-
sammenarbeit mit der 
Schule erleichtert wer-
den. 

Ausgestaltung 
der Zusammen-
arbeit im KitaG 
nicht näher be-
schrieben / ge-
genseitiger Er-
kundungsauf-
trag 
 

 
 

Empfehlungen/Lösungsansätze aus Bedarfsanalyse Über-
gang Kita-Grundschule 

Formulierung im Schul- und Kitagesetz aufeinander abge-
stimmt 

Beidseitige Verpflichtung zur Kooperation der Pädagoginnen 
(ohne Kinder) 

Verpflichtender Kooperationsvertrag mit Hauptbezugs-
schule(n) (mit Elementen 1-3) 

Wissen der Kita-Pädagoginnen über Arbeit in der Schule (Me-
thoden, Materialien bei Schriftsprache und Mathematik) 

 

Ausführungen auf die Kita über-
tragbar, sind in Rechtsvorschriften 
bzw. zu entwickelnden Rechtsnor-
men aufzunehmen 
 
(GorBiKs I nur für Weiterentwick-
lung Grundsätze elementarer Bil-
dung als Orientierung, nicht im 
Gesetz selbst) 
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„Die Kooperation mit der Schule soll auf der Grundlage von GOr-
BiKS  

(1.) in einer auf die Bildungsinhalte und -materialien bezoge-
nen gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Schul- und 
KitapädagogInnen zur Bereicherung der alltäglichen Bil-
dungsprozesse bestehen (…)“ 

 
 
BBgSchulG, § 19 Abs. 1 S. 3 

Die Grundschule gewährleistet durch enge Zusammen-
arbeit mit den Kindertagesstätten und kindgemäßen For-
men schulischen Lernens die behutsame Einführung in 
den Bildungsgang. 

„Der Übergang (…) soll durch eine 
an dem Entwicklungsstand der 
Kinder orientierte, enge Zusam-
menarbeit mit der Schule erleich-
tert werden.“  

Grundschulverordnung – GV, § 2 Abs. 4 
Die Schulen sollen zur Vorbereitung der Übergänge in die 
Primarstufe und in die Sekundarstufe I mit den Kinderta-
gesstätten und Schulen, aus denen Kinder nicht nur ver-
einzelt übergehen, zusammenarbeiten.  

Die Kindertagesstätten sollen zur 
Vorbereitung des Überganges in 
die Schule mit den Schulen, in die 
Kinder nicht nur vereinzelt über-
gehen, zusammenarbeiten 
(Hauptbezugsschule). 

Kooperation oft-
mals nicht auf 
Augenhöhe  

 

 

Kooperation auf 
PädagogInnen-
ebene kommt zu 
kurz 

 

Verwaltungsvorschriften zur Grundschulverordnung (VV-
GV), 2 – Zu § 2 Abs. 4 GV 
Abs. 1  angemessene pädagogische Gestaltung der Übergänge 

Festschreibung des Konzeptes zur Gestaltung von Über-
gängen im Schulprogramm  
Einvernehmen mit jeweiligen Träger  

Abs. 2 Beauftragung einer Koordinierenden Lehrkraft durch 
die Schulleitung  

Abs. 3 Hinwirken auf Abschluss von Kooperationsvereinbarun-
gen inklusive Zeit- und Maßnahmenplan, der insbeson-
dere diese Punkte beinhaltet: 

Ausführungen auf die Kita über-
tragbar, sind in Rechtsvorschriften 
bzw. zu entwickelnden Rechtsnor-
men aufzunehmen. 
 
Vor allem: 

- Festschreibung der Gestaltung 
des Überganges im pädagogi-
schen Konzept, 

- Beauftragung einer Kita-Päda-
gogin als Verantwortliche für 
die Kooperation 
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a. Festschreibung gegenseitiger Informationen über Ziele, 
Aufgaben, pädagogische Konzeptionen, Arbeitsweisen 
und Organisationsformen der jeweiligen Bereiche, 

b. wechselseitige Hospitationen sowie die Teilnahme von 
Erzieherinnen und Erziehern, Tagespflegepersonen und 
Lehrkräften an gemeinsamen Besprechungen und Fort-
bildungen,  

c. Gemeinsame Veranstaltungen und Projekte, 
d. Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Elternver-

sammlungen 
e. Organisation von Besuchen der Kinder aus den Kinderta-

gesstätten in der Schule. 

- Kooperationsvereinbarung mit 
Inhalten a.-d. 

(rechtliche Verankerung zu klä-
ren) 
(Ressourcen für Kooperation 
auch auf Kita-Seite schaffen; 

Begleitung durch Fachberatung) 

 Ausgestaltung 
der Zusammen-
arbeit im KitaG 
nicht näher be-
schrieben / ge-
genseitiger Er-
kundungsauf-
trag  
 

Empfehlungen/Lösungsansätze aus Bedarfsanalyse Über-
gang Kita-Grundschule 
„Die Kooperation mit der Schule soll auf der Grundlage von GOr-
BiKS (…) 
2) Den Kindern das Kennenlernen der alltäglichen Abläufe und 
Örtlichkeiten der Schule vor Einschulung ermöglichen (…)“ 

Wissen der Kita-Pädagoginnen über Arbeit in der Schule (Metho-
den, Materialien bei Schriftsprache und Mathematik) 

Schulsicht 
erweiterte Erfahrungen für die Kinder schaffen, um   

- Schule als Lern- und Lebensort kennenzulernen 
- erweiterte Lernräume und Lerngelegenheiten zu erfahren, 

Gegenseitige Information/Einblick in Methoden (inkl. Materialien), 
Aufgaben und Ziele 

Regelmäßige Besuche der Kita-
Kinder und Kita-ErzieherInnen in 
Grundschule (einmal im Monat) 
(siehe e - Organisation von regel-
mäßigen Besuchen der Kinder 
aus den Kindertagesstätten in der 
Schule.) 
 
Anpassung der Schulseite (VV-
GV)   
 
siehe auch a, b und c 
 

 Fehlendes In-
strument für die 
Gestaltung des 
Überganges ori-

Empfehlungen/Lösungsansätze aus Bedarfsanalyse Über-
gang Kita-Grundschule 
„Die Kooperation mit der Schule soll auf der Grundlage von GOr-
BiKS (…) (3.) am individuellen Entwicklungsstand der Kinder, der 
in einem Übergangsportfolio zu führen ist, orientiert sein.“   

Im Jahr vor der Einschulung ist für 
jedes Kind ein Übergangsportfo-
lio zum individuellen Entwick-
lungsstand zu führen, das zu ei-
nem angemessenen Zeitpunkt vor 
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entiert am indivi-
duellen Entwick-
lungsstand  

Verbindliches Übergangsportfolio - Orientiert an den Stärken u. 
Kompetenzen 
Schulsicht:  
verbindliches Übergangsportfolio  

- individuelle Lernvoraussetzungen/Kompetenzen des ein-
zelnen Kindes + Aussagen zu Interessen, Themen der 
Kinder  

- Weitergabe vor Schuljahresbeginn an Grundschule bzw. 
Lehrkraft des Anfangsunterrichtes  Teil des Schulportfo-
lios  

- ergänzende Grundlage für Planung und Gestaltung von 
individuellen Lerngelegenheiten der SuS im Anfangsun-
terricht 

der Einschulung an die zustän-
dige Grundschule übergeben 
wird.  
 

(Aufnahme ins KitaG - gleich-
rangig zu Kooperation, nicht 
darunter) 
 
(Übergangsportfolio neben der 
von Beginn an stattfindenden 
Beobachtung, Dokumentation 
und Reflexion) 
 
Anpassung der Schulseite 
(VV-GV)   

 Ausgestaltung 
der Zusammen-
arbeit von Kita-
Seite nicht näher 
beschrieben 
 

Empfehlungen/Lösungsansätze aus Bedarfsanalyse Über-
gang Kita-Grundschule 
Gemeinsame Fortbildungen  
VV-GV, 2 Abs. 3 lt. b 
b. wechselseitige Hospitationen sowie die Teilnahme von Erzie-
herinnen und Erziehern, Tagespflegepersonen und Lehrkräften 
an gemeinsamen Besprechungen und Fortbildungen 

Aufnahme in Rechtsvorschrift 
bzw. zu entwickelnde Rechtsnorm 
(siehe b) 

 
Tandemfortbildungen; 
PraxisberaterInnen und Fachbe-
raterInnen der Grundschule 
(BUSS)  
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Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Vari-
anten 

Empfehlung 

Kita-Gesetz bisher: 
 
§3 Abs. 4 
„Die Kindertagesstätten können durch die ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ver-
pflichtet werden, ihre Arbeit durch Qualitäts-
feststellungen überprüfen zu lassen.“ 
 
Diese Prüfung kann der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe übernehmen, es ist jedoch 
nicht beschrieben, wie und was geprüft wird 
und wie die Refinanzierung dieser Aufgabe 
erfolgt. 
 
§23 Abs. 1 (6) 
(1) „Das für Jugend zuständige Mitglied der 
Landesregierung wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Ausschuss des 
Landtages und im Einvernehmen mit den be-
teiligten obersten Landesbehörden durch 
Rechtsverordnung das Nähere zu regeln 
über… 

Lösungsansätze: 
 

1) Ziel der internen sowie externen Quali-
tätsprüfung ist die kontinuierliche Wei-
terentwicklung und Professionalisierung 
der pädagogischen Prozessqualität, so-
wie der Struktur-, Orientierungs- und Er-
gebnisqualität der Brandenburger Kin-
dertageseinrichtungen. Diese externe 
Evaluation geht über eine Prüfung der 
Standards für die BE hinaus, die keine 
pädagogische Prozessqualität prüfen 
kann.  

2) Die Träger verpflichten sich über die 
Leistungsentgelt- und Qualitätsentwick-
lungsvereinbarungen (oder Qualitäts-
vereinbarungen) zwischen Träger und 
XXXX auf der Grundlage des landesweit 
einheitlichen Qualitätsrahmens zur Si-
cherung der Qualität ihrer Kindertages-
einrichtungen. Erweiterte Prüfungsbe-
fugnisse des Landes (pädagogische 
Prozessqualität) müssen Gegenstand 

1. Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
und Professionalisierung der pädagogi-
schen Prozessqualität, sowie der Struk-
tur-, Orientierungs- und Ergebnisqualität 
der Brandenburger Kindertageseinrich-
tungen ist Aufgabe und Ziel (Leistungs-
bestandteil) der Kindertagesbetreuung   

2. Die Träger verpflichten sich sicherzu-
stellen, dass ihre Kindertageseinrichtun-
gen ihre pädagogische Arbeit anhand 
der Qualitätsansprüche der Grundsätze 
elementarer Bildung (bzw. des Branden-
burger Qualitätsrahmens) durch syste-
matische interne Evaluation kontinuier-
lich reflektieren und weiterentwickeln.  

3. Die Träger verpflichten sich, in ihren Kin-
dertageseinrichtungen die Qualität ihrer 
Arbeit in einem Rhythmus von fünf Jah-
ren extern evaluieren zu lassen. Die ex-
ternen Evaluationen müssen durch ei-
nen unabhängigen Anbieter für externe 
Evaluation erfolgen, der von der zustän-
digen Stelle im MBJS / oder dem zustän-
digen Institut anerkannt wurde. Zu den 
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6. Gegenstand, Maßstäbe und Durchführung 
von Qualitätsfeststellungen gemäß § 3 Abs. 
4,“ 

 
 
→ Problemstellung 1 

- Eine Qualitätsfeststellung (externe 
Evaluation) kann nur auf Grundlage 
einheitlicher Qualitätskriterien/-merk-
male erfolgen, die für Brandenburg 
bisher nicht festgelegt sind. Externe 
Evaluation heißt: eine Überprüfung 
der Qualität (Strukturqualität, Organi-
sationsqualität sowie der pädagogi-
schen Prozessqualität) mittels eines 
anerkannten Verfahrens durch eine 
externe, unabhängige Qualitätsprüf-
firma (Anbieter externer Evaluation). 
Für eine solche Überprüfung muss 
eine Rechtsgrundlage geschaffen 
werden und deren Refinanzierung 
gesichert sein 

 

Zwar regelt nach § 49 SGB VIII „das Nähere" 
zu den §§ 45 ff. SGB VIII das Landesrecht: 
Abs. (3) „Zur Prüfung der Voraussetzung hat 
der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 1. 
die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, 
die auch Auskunft über Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung und -sicherung gibt 
[…]“. Damit ist aber grundsätzlich keine 

partnerschaftlicher Vertragsverhandlun-
gen sein (vgl. Problemstellung 1). 

3) Grundlage für eine externe Evaluation, 
die inhaltliche Qualität über die BE hin-
aus prüft, muss eine vertraglich abgesi-
cherte Vereinbarung mit den Kita-Trä-
gern und ihren Verbänden sein, denn 
nur so handelt es sich um eine formale 
Gleichordnungsebene unter Partnern. 
Sowohl die Verabredung eines „Ob“ als 
auch des „Wie“ einer externen Evalua-
tion ist von einer einvernehmlichen Ab-
stimmung der Beteiligten abhängig, wel-
che ggf. auch zukünftig wieder (durch 
Kündigung oder Nachverhandlung des 
Vertrags) korrigiert werden kann. 

4) Es besteht eine Berichtsverpflichtung 
für Träger und Kitas an die Jugendämter 
und das MBJS. Ziel dieser Berichterstat-
tung ist es, Empfehlungen für die wei-
tere Steuerung des Qualitätsentwick-
lungsprozesses durch die Jugendämter 
oder das MBJS zu generieren sowie die 
die fachliche Kommunikation zwischen 
allen Akteuren im System zu unterstüt-
zen. Berichterstatter kann ein unabhän-
giges Institut bzw. eine dafür eingerich-
tete, unabhängig agierende Stelle im 
MBJS sein. 

5) Die Refinanzierung der externen Evalu-
ation muss sichergestellt sein.  

 
 

Anforderungen an die externe Evalua-
tion haben die Vereinbarungspartner 
Eckpunkte/Kriterien abgestimmt. Bei Be-
darf werden diese gemeinsam fortentwi-
ckelt.  

4. Als Hilfsmittel stellt das Land Branden-
burg für den vereinbarten Qualitätsent-
wicklungsprozess erarbeitete Materia-
lien sowie Materialien für die interne 
Evaluation auf Grundlage der Grunds-
ätze elementarer Bildung (oder des Qua-
litätsrahmens) zur Verfügung 

5. Das Land BB schafft die Rechtsgrund-
lage für die Refinanzierung der unter 1. 
genannten Aufgabe  
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Kompetenz des Landesgesetzgebers ver-
bunden, ordnungsrechtliche Prüfungsbefug-
nisse und Prüfungsmaßstäbe über die 
Reichweite der SS 45 ff. SGB VIII hinaus zu 
"erfinden“, sondern allein, das Ordnungs-
recht der §§ 45 ff. SGB VIII zu konkretisie-
ren, also in den Grenzen der §§ 45 ff. SGB 
VIII näher auszugestalten. Eine landesge-
setzliche Ermächtigung der Verwaltung zu 
regelhaftem eingreifenden Handeln gegen-
über Trägern von Einrichtungen zur Über-
prüfung der Einhaltung von koordinations-
rechtlichen Verträgen ist daher grundsätz-
lich ebenso unzulässig wie eine hoheitliche 
Qualitätskontrolle.  Gegenstand einer 
Prüfung nach §45 SGB VIII durch den 
überörtlichen Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe können damit lediglich Aspekte 
sein, welche Voraussetzungen zur Ertei-
lung einer Betriebserlaubnis nach § 45 
SGB VIII betreffen.  

Alles was darüber hinaus geprüft wird (z.B. 
pädagogische Prozessqualität), stellt ein ho-
heitliches Aufsichts- und Kontrollinstrument 
in einem Subordinationsverhältnis zwischen 
dem Land BRB und den Kita-Trägern dar. 
Unabhängig davon, ob und inwieweit das 
Land BRB den Kita-Trägern und ihren Ver-
bänden Anhörungs- und Mitsprachemöglich-
keiten im Verfahren einräumt, stellt eine um-
fassende Qualitätsprüfung einen hoheitlichen 
Eingriff in die Rechte der Kitaträger dar und 
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ist damit letztlich als Ausübung von Staatsge-
walt zu bezeichnen. 

→ Problemstellung 2 
 
 Laut Thesenpapier des MBJS sollen 

innerhalb eines Qualitätsrahmens im 
ersten Teil Mindestqualitätsstandards 
für die Betriebserlaubnis erarbeitet 
werden, deren Einhaltung/Beachtung 
ist zunächst einmal Bedingung für die 
BE sind. Die BE der Einrichtung kann 
entzogen werden, wenn sie die Min-
destqualitätsstandards (Kindeswohl-
gefährdung) nicht einhält  
THESE MBJS: „Kindeswohlgefähr-
dung besteht auch dann, wenn die 
Einrichtung grundlegende pädagogi-
sche Mittel verletzt (bspw. keine Bü-
cher etc.)“  

 
 Die Überprüfung der Kriterien des 

Qualitätsrahmens Teil 1 soll laut 
MBJS damit Aufsichtsverwaltung 
nach §§ 45 ff. SGB VIII einschließen 

 Hier findet eine Vermischung auf 
mehreren Ebenen statt: 
eine ergänzende Prüfung der Aufsicht 
nach SS 45 ff. SGB VIII, kann aus-
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schließlich der Prüfung einer Gewähr-
leistung des Kindeswohls im Sinne 
der Erfüllung ordnungsrechtlicher 
Mindeststandards beinhalten  
Es werden pädagogischer Standards 
(Bücher in Kitas) mit der Gewährleis-
tung des Kindeswohls nach §§ 45 ff. 
SGB VIII gleichgesetzt, dazu gibt es 
keine rechtliche Grundlage  

→ Problemstellung 3 

 
- Wenn Kita-Träger auf Grundlage einer 

Qualitätsentwicklungsvereinbarung / 
eines Rahmenvertrags zwischen Trä-
gern und Land eine externe Evalua-
tion ihrer pädagogischen Prozessqua-
lität vereinbaren, muss diese zum ei-
nen unabhängig sein und zum ande-
ren die Finanzierung durch das Land 
sichergestellt sein 
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Rechtliche Grundlagen (Problem-)Beschreibung Lösungsansätze / Handlungsopti-
onen / Varianten 

Empfehlung  

Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland Artikel 2 (1) 
„Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit …“ 
 
UN Kinderrechtskonvention Arti-
kel 12 (1) 
„Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind, das fähig ist, sich eine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht zu, 
diese Meinung in allen das Kind be-
rührenden Angelegenheiten frei zu 
äußern, und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife.“ 
 
SGB VIII §8 (1) 
„Kinder und Jugendliche sind ent-
sprechend ihrem Entwicklungs-
stand an allen sie betreffenden Ent-
scheidungen der öffentlichen Ju-
gendhilfe zu beteiligen.“  
 
SGB VIII § 1 (1) 
„Jeder junge Mensch hat ein Recht 
auf Förderung seiner Entwicklung 

- Wie können Kinder an den sie 
betreffenden Entscheidungen be-
teiligt werden? 
- Wie können Kinder beteiligt wer-
den, ohne sich sprachlich äußern 
zu können oder zu müssen?  
- Wie ist die Perspektive der Kin-
der zu ermitteln? 
- Wie sind die Themen der Kinder 
zu erfassen? 
 
Möglichkeiten sind: 
 
- Beobachtung und Dokumenta-
tion 
- Befragung und Gespräch  
- kreative Methoden 
- Kindersprechstunde, Kinder-
konferenz, Morgenkreis 
- Wahl von Vertreter*innen der 
Kinder:   z.B. Gruppenspre-
cher*innen  
- Beschwerdemöglichkeiten 
- Reflexion 

- Zusammenarbeit mit den Kindern 
in allen sie betreffenden Angele-
genheiten: Tagesablauf, Gestal-
tung existentieller Bedürfnisse wie 
Essen und Schlafen, Raumgestal-
tung, Inhalte und Themen der pä-
dagogischen Angebote 

- Verankerung der Beteiligungs- 
und Beschwerdemöglichkeiten in 
der Konzeption der Einrichtung so-
wie eine Entwicklung und Anwen-
dung fachlicher Handlungsleitli-
nien (entsprechend SGBVIII §8b 
(2) und Bundeskinderschutzge-
setz) 

- Aufgreifen der Themen und Inte-
ressen der Kinder mittels aktueller 
Methoden der Kinderperspektiven-
Forschung 
 
- Sichtbarwerden der Kinderper-
spektiven in der Einrichtung und 
Reflexion der Kinderthemen mit al-
len Beteiligten der Erziehungspart-
nerschaft 
 

=>  Aufnahme eines eigenstän-
digen Paragrafen zur Beteili-
gung der Kinder und der Zusam-
menarbeit mit den Kindern  
Vorschlag: unter Abschnitt 2 
Beteiligungen  
 
Beispiel Rheinland-Pfalz 
Einrichtung eines Kita-Beirats in-
klusive einer Fachkraft für Kinder-
perspektiven pro Einrichtung  
 
§ 7 Beirat  
(1) „In jeder Tageseinrichtung ist 
ein Beirat einzurichten. Darin ar-
beiten der Träger der Tagesein-
richtung, die Leitung der Tagesein-
richtung, die pädagogischen Fach-
kräfte und die Eltern zusammen. 
Der Beirat beschließt Empfeh-
lungen unter Berücksichtigung 
der im pädagogischen Alltag ge-
wonnenen Perspektive der Kin-
der in grundsätzlichen Angele-
genheiten, die die strukturellen 
Grundlagen der Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsarbeit 
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und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit.“  
 
SGB VIII §22 (3)  
„… Die Förderung soll sich am Alter 
und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähig-
keiten, der Lebenssituation sowie 
den Interessen und Bedürfnissen 
des einzelnen Kindes orientieren...“ 
 
KitaG Brandenburg 
§ 3 Aufgaben und Ziele der Kin-
dertagesstätte  
(1) „Kindertagesstätten erfüllen ei-
nen eigenständigen alters- und ent-
wicklungsadäquaten Betreuungs-, 
Bildungs-, Erziehungs- und Versor-
gungsauftrag. Die Bildungsarbeit 
der Kindertagesstätte unterstützt 
die natürliche Neugier der Kin-
der, fordert ihre eigenaktiven Bil-
dungsprozesse heraus, greift die 
Themen der Kinder auf und er-
weitert sie.“ 

(2) „Kindertagesstätten haben ins-
besondere die Aufgabe, … 

3. die Eigenverantwortlichkeit und 
Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder 

- Austausch im Team  
 
Qualitätsstandards zur Beteili-
gung und Beschwerdemög-
lichkeit (BMFSJ 2015) 

- Kultur des Hinhörens  
- Strukturelle Verankerung 
- Haltung der Erwachsenen / 

Beteiligungskompetenz der 
Erwachsenen  

- Annäherung an das Thema 
- Klarheit über Entscheidungs-

spielräume 
- Methodische Qualifizierung 
- Entwicklung demokratischer 

Strukturen 
- Sichtbarmachen von Partizi-

pation 
- Reflexion und Evaluation 
- Öffnung ins Gemeinwesen  
 

- Anbindung der Kinderperspekti-
ven an ein Instrument der Quali-
tätssicherung (Interne und externe 
Evaluation) zur Erfassung, Siche-
rung, Reflexion und Entwicklung 
der Beteiligungsmöglichkeiten 
 
- Benennung und Qualifizierung ei-
ner Fachkraft für Kinderperspekti-
ven pro Einrichtung, die die Inte-
ressen der Kinder erforscht, doku-
mentiert und vertritt  
 

einer Tageseinrichtung betref-
fen.  
 
(2) Der Beirat ist zu gleichen Teilen 
durch Vertreterinnen oder Vertre-
ter des Trägers der Tageseinrich-
tung, der Leitung der Tagesein-
richtung, der pädagogischen 
Fachkräfte und Mitglieder des El-
ternausschusses zu besetzen. 
Eine zusätzliche pädagogische 
Fachkraft bringt die in der päda-
gogischen Arbeit gewonnene 
Perspektive der Kinder ein.“ (Ki-
TaG Rheinland-Pfalz, tritt am 
01.07.2021 in Kraft)  
 
Beispiel Mecklenburg -Vorpom-
mern  
§ 23 Mitwirkung der Kinder  
„Die Kinder sollen ihrem Alter und 
ihrem Entwicklungsstand entspre-
chend bei der Gestaltung des All-
tags in der Kindertageseinrichtung 
mitwirken. Sie sind vom Träger 
und von der Leitung der Kinderta-
geseinrichtung sowie von dem für 
die pädagogische Arbeit in den 
Gruppen zuständigen pädagogi-
schen Personal bei allen sie be-
treffenden Angelegenheiten nach 
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zu stärken, unter anderem durch 
eine alters- und entwicklungsge-
mäße Beteiligung an Entschei-
dungen in der Einrichtung.“  

§ 4 Grundsätze der Beteiligung  
(1) „Die Kindertagesstätte hat ihren 
Auftrag in enger Zusammenarbeit 
mit der Familie und anderen Erzie-
hungsberechtigten durchzuführen. 
Mit anderen Einrichtungen und 
Diensten sollen sich die Kinderta-
gesstätten zum Wohl der Kinder un-
ter Beachtung des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung des 
Kindes und seiner Erziehungsbe-
rechtigten abstimmen.  
… 
(2) Die demokratische Erziehung 
der Kinder setzt die Beteiligung von 
Eltern und sonstigen Erziehungsbe-
rechtigten, Erziehern und Erziehe-
rinnen an allen wesentlichen Ent-
scheidungen der Tagesstätten vo-
raus und verlangt das demokrati-
sche Zusammenwirken aller Be-
teiligten …“ 
 

Maßgabe des Satzes 1 zu beteili-
gen. Dies gilt entsprechend für die 
Kindertagespflege.“ (Kindertages-
förderungsgesetz – KiföG M-V, 
vom 4. September 2019) 
 
Beispiel Schleswig-Holstein 
§ 19 Pädagogische Qualität  
(5) „Die Kinder sind entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand bei allen 
Angelegenheiten, die sie betref-
fen, zu beteiligen. Zum Wohl der 
Kinder und zur Sicherung ihrer 
Rechte sind für sie geeignete Ver-
fahren der Beteiligung und die 
Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten 
vorzusehen und zu praktizieren.“ 
(Kindertagesstättengesetz Schles-
wig- Holstein, tritt am 01.01.2021 
in Kraft); diese Formulierung ist in 
ihrem Wortlaut ähnlich zu den 
Empfehlungen des Deutschen 
Kinderhilfswerk zur Ergänzung des 
KitaG in Brandenburg vom 
10.11.2020 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsan-
spruch, Zuständig-
keiten… 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 

Problembeschrei-
bung  

• Diversität aufgrund gesellschaftlichen Wandels = Pluralität/ Heterogenität in Trägerlandschaft der Kinder- und Jugend-
hilfe (im Hinblick auf Wertorientierungen, pädagogische Inhalte, Methoden und Arbeitsformen) 

• Ansprüche an die Angebotsvielfalt und pädagogische Qualität im Bereich der Kindertagesbetreuung wachsen seit Jah-
ren stetig 

• Freie Träger halten ca. zwei Drittel (69,5%) der entsprechenden Dienste, Angebote und Einrichtungen vor.“11 
 
Die aktuelle Diskussion im Land BRB richtet sich für Qualitätsentwicklung und -sicherung auf ein Qualitätsmonitoring und 
dessen Ausgestaltung. Es ist die Aufgabe der AG 2 zu empfehlen, welches Format das Qualitätsmonitoring haben sollte. 
Die aktuelle Diskussion im Landtag ist dabei zu berücksichtigen.   
 
Für ein Qualitätsmonitoring eischließlich der Qualitätsentwicklung und -sicherung sind folgende Perspektiven der Beteiligten 
bedeutsam: 
 

1. Perspektive auf den Steuerungsebenen Land und Bund  
a) Bund - Qualitätsmonitoring 
Sammlung von Information über die Bereitstellung und Art des Angebots entsprechend des Vertrags mit dem Land 
im Rahmen des Gute-Kita-Gesetz (Fortschrittsbericht) 
b) Bundesland – Qualitätsmonitoring derzeit in Diskussion  
Entscheidungen über Handlungsfelder der Qualitätsentwicklung und -sicherung und Umsetzung 
Qualitätssicherung über Orientierungs- und Strukturqualität in Form von KitaG, Personalverordnung, Betriebser-
laubnisverfahren und Kita-Aufsicht 

2. Interne Perspektiven der Leistungsträger 
• Kinder (freiwillig, wenige Instrumente verfügbar) 
• Eltern (freiwillig, keine wiss. Überprüften Instrumente verfügbar) 
• Fachkräfte (sehr üblich, träger- bzw. verbandspezifische Instrumente zu verwenden) 
• Träger (freiwillig / eher unüblich; wenige Instrumente vorhanden) 
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11 https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf mit Bezug auf den 14. Kinder- und Jugendhilfebericht (BMFSFJ): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2013, S. 392 

3. Externe Perspektive auf interne Prozesse pädagogischer Qualität als Leistung der Fachkräfte: Expert*innenein-
schätzung 

 
Blick in andere Bundesländer: Lediglich im Land Berlin mit der Qualitäts-Vereinbarung der Träger im Land Berlin eine 5-
jährlich stattfindende verpflichtende externe Evaluation als Voraussetzung für die finanzielle Förderung der Kindertagesbe-
treuung bereits in einer zweiten Welle umgesetzt. Die Anbietenden sind freie Institute, die von einem landeseigenen Institut 
akkreditiert werden. Die Themen der externen Evaluation sind in der QVTAG gesetzt, dazu gehören verpflichtend für alle 
Anbietenden die Verknüpfung mit dem landesspezifischen Bildungsprogramm als Qualitätsrahmen, die Beteiligung der Fa-
milien, die Beteiligung der Fachkräfte / Teams und eine qualifizierte Rückmeldung an die Fachkräfte / Teams. Nicht ver-
pflichtend ist die Einbeziehung der Kinderperspektive und die Perspektive auf die Trägerqualität, auch keine Ergebnisqua-
lität bezogen auf Wohlbefinden und Entwicklungsunterstützung. Die Ergebnisse der externen Evaluation bezogen auf die 
verpflichtenden Perspektiven werden nicht in verwertbarer Form landesweit abgebildet, es gilt lediglich die Teilnahme  an 
einer akkreditierten externen Evaluation als Nachweis der Umsetzung und Voraussetzung für deren Erfüllung. 
 
Hinweis: Die Kommunen haben bislang keine Möglichkeit, über die trägerspezifischen Formate und Instrumente der Qua-
litätsentwicklung und -sicherung mitzuentscheiden, lediglich kommunale Einrichtungen unterliegen den Vorgehensweisen, 
die die Kommune als Träger auswählt.  
 
Diskussionsfrage: Wer zahlt, bestimmt Inhalte und Formate der Evaluation (-> Diskussion zu interner und externer 
Evaluation)? 
Wer trägt die Kosten für das Qualitätsmonitoring und für die externe Evaluation? Blick auf die Kostenseite der 
Anbieter im Land Berlin: BeKi-Uebersicht_anerkannte_Anbieter_fuer_EE_zum_BBP_2017.pdf (beki-qualitaet.de) auf S. 
22 von 24 
 
In der Sitzung sind zunächst die Begriffe Qualitätsmonitoring, -entwicklung und -sicherung genau zu klären, anschließend 
das Qualitätsmonitoring in seiner Struktur zu empfehlen, die genaue Beschreibung der internen und externen Evaluation 
erfolgt in der weiteren Sitzungsdiskussion.  
 

about:blank
https://beki-qualitaet.de/images/beki/Materialien_EE/BeKi-Uebersicht_anerkannte_Anbieter_fuer_EE_zum_BBP_2017.pdf
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Analyse unter Be-
rücksichtigung der 
 

- rechtlichen 
Perspektive 
analog zur 
Bedarfsana-
lyse interne 
und externe 
Evaluation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ableitung aus §22 und §22a KJHG  
 
§22 Abs. (4) 1 Für die Erfüllung des För-
derungsauftrags nach Absatz 3 sollen ge-
eignete Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Qualität der Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in der Kinderta-
gespflege weiterentwickelt werden. 2 
Das Nähere regelt das Landesrecht. 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen die Qualität der Förderung in ihren 
Einrichtungen durch geeignete Maßnah-
men sicherstellen und weiterentwickeln. 
Dazu gehören die Entwicklung und der 
Einsatz einer pädagogischen Konzeption 
als Grundlage für die Erfüllung des Förde-
rungsauftrags sowie der Einsatz von In-
strumenten und Verfahren zur Evaluation 
der Arbeit in den Einrichtungen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in 
ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 
1.mit den Erziehungsberechtigten und Ta-
gespflegepersonen zum Wohl der Kinder 
und zur Sicherung der Kontinuität des Er-
ziehungsprozesses, 
2. mit anderen kinder- und familienbezo-
genen Institutionen und Initiativen im Ge-
meinwesen, insbesondere solchen der 
Familienbildung und -beratung, 
3. mit den Schulen, um den Kindern einen 
guten Übergang in die Schule zu sichern 

Qualitätsfeststellung muss die-
ser Diversität gerecht werden: 
 
A) Verschiedene geeignete 

Verfahren werden zur Fest-
stellung zu gelassen –Bil-
dung eines Verfahrenspools 
               ODER/ UND 

Einheitliche Qualitätsstandards 
werden für alle Einrichtungen 
verbindlich festgelegt 
 
 
Optionen: 

a) Die Regelungen zu ei-
nem Qualitätsmonitoring 
können in  

§3 KitaG enthalten bleiben und 
inhaltlich eingehend ausgeführt 
werden. Dazu sollten die Per-
spektiven auf päd. Qualität, die 
geeigneten Instrumente und die 
Verantwortung einschl. Kosten 
gehören. 
 

b) Alternative: 
§3 Es wird ein Qualitätsmonito-
ring von Land, Kommunen und 
Trägern und die Arbeit einer 
Qualitätskommission ins Gesetz 
aufgenommen mit dem Verweis 

1. Das Land bezieht sein Qualitätsmo-
nitoring auf Maßnahmen der Quali-
tätssicherung für strukturelle, orien-
tierende und prozessuale pädagogi-
sche Qualität und stellt ein Daten-
management bereit, das die Beteili-
gung aller Einrichtungen an interner 
und externer Evaluation überprüft.  

 
2. Das Land legt die Mindeststandards 

für Orientierungs- und Strukturqua-
lität einschließlich eines als Grund-
lage der Qualitätsentwicklung und -
sicherung fest. Der Qualitätsrah-
men wird in einer Qualitätskommis-
sion unter Beteiligung der Träger 
und wissenschaftlichen Expert*in-
nen  erarbeitet und regelmäßig 
fachlich aktualisiert. Die Qualitäts-
kommission legt die Kriterien für 
eine Akkreditierung als Evaluations-
anbieter fest. Land und Qualitäts-
kommission entscheiden gemein-
sam über die Auswahl der Hand-
lungsfelder für den Bund-Land-Ver-
trag im Rahmen des Gute-Kita-Ge-
setz.   

 
3. Land und Träger schließen einen 

Vertrag, der die Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung der pädagogi-
schen Prozesse innerhalb der Kin-
dertageseirichtungen und den 
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und um die Arbeit mit Schulkindern in Hor-
ten und altersgemischten Gruppen zu un-
terstützen. 
Die Erziehungsberechtigten sind an den 
Entscheidungen in wesentlichen Angele-
genheiten der Erziehung, Bildung und Be-
treuung zu beteiligen. 
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch 
und organisatorisch an den Bedürfnissen 
der Kinder und ihrer Familien orientieren. 
Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten 
geschlossen, so hat der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht 
von den Erziehungsberechtigten betreut 
werden können, eine anderweitige Betreu-
ungsmöglichkeit sicherzustellen. 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sol-
len, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 
Gruppen gemeinsam gefördert werden. 
Zu diesem Zweck sollen die Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der 
Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionel-
len Ausgestaltung und Finanzierung des 
Angebots zusammenarbeiten. 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen die Realisierung des Förderungs-
auftrags nach Maßgabe der Absätze 1 bis 
4 in den Einrichtungen anderer Träger 
durch geeignete Maßnahmen sicherstel-
len. 
 

darauf, dass die Einzelheiten ein 
weiter Paragraph Qualitätsmoni-
toring regelt.  
Die Alternative zu einem weite-
ren Paragraphen ist eine Verein-
barung der Träger. Hier bleibt die 
Frage offen, wer entscheidet 
über das Vorgehen, wenn keine 
Einigung zwischen Trägern und 
Land erzielt werden kann.  
 
Die fachliche Perspektive da-
rauf:  
Die Orientierung am Vorgehen 
des Landes Berlin mit breiter 
Diversität der Angebote ist zu 
empfehlen. Dafür bedarf es ei-
nes Qualitätsrahmens und einer 
institutionellen Strukturierung für 
die Akkreditierung und das Moni-
toring.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhythmus einer verpflichtenden ex-
ternen Evaluation festlegt.  

 
4. Die Anbieter für externe Evaluation 

werden von einem Auftrag nehmen-
den Landesinstitut akkreditiert, das 
selbst nicht Evaluationsanbieter ist. 
Als hinreichender Beleg für die Um-
setzung der externen Evaluation gilt 
die Übermittlung des Evaluations-
vertrags an das Land. Die Träger 
haben einen Anspruch auf perso-
nal- und datenschutzrechtlich abge-
sicherte Übermittlung der Evalua-
tionsergebnisse. 
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• Sicherstellung der Angebote/ Dienste: 
die öffentliche JH trägt die Gesamtver-
antwortung für flächendeckende und 
zugängliche Angebote, Planungsver-
antwortung und Gewährleistungs-
pflicht (§ 79 SGB VIII). Dabei ist die 
Selbständigkeit der freien Träger zu 
berücksichtigen (§ 75 SGB VIII). 

 
 
KitaG BRB §3 Abs. 4  
(3) Die Umsetzung der Ziele und Aufga-
ben wird in einer pädagogischen Konzep-
tion beschrieben, die in jeder Kindertages-
stätte zu erarbeiten ist. In dieser Konzep-
tion ist ebenfalls zu beschreiben, wie die 
Grundsätze elementarer Bildung Berück-
sichtigung finden und die Qualität der pä-
dagogischen Arbeit überprüft wird. 
(4) Die Kindertagesstätten können durch 
die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe verpflichtet werden, ihre Arbeit 
durch Qualitätsfeststellungen überprüfen 
zu lassen. 
 
Gute-Kita-Gesetz 
§ 2 Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der Qualität: 10 Handlungsfelder, aus de-
nen das Bundesland auswählen kann. 
 
Es wird ein Monitoring zur Wirksamkeit 
des Gesetzes umgesetzt und berichtet. 
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- fachlichen 
Perspektive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Monitoringbericht umfasst 1. einen 
allgemeinen Teil zur bundesweiten Be-
obachtung der quantitativen und qualitati-
ven Entwicklung des Angebotes früher Bil-
dung, Erziehung und Betreuung für Kinder 
bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtun-
gen und in der Kindertagespflege und 2. 
die von den Ländern gemäß § 4 Satz 2 
Nummer 3 übermittelten Fortschrittsbe-
richte. (3) Die Bundesregierung evaluiert 
die Wirksamkeit des Gute-Kita-Gesetzes.  
 
Vertrag Bund – BRB: §3  Das Land ver-
pflichtet sich, geeignete Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung zu unterstützen. 
Diese können im Fortschrittsbericht dar-
gelegt werden. 
 
 
Bislang wird für Qualitätssicherung in fol-
genden Fachvokabeln gedacht: 
 

• Strukturelle Qualität (Fachkraft-
Kind-Schlüssel, Raumbedarf, Aus-
stattung im materiellen Grundbe-
darf) 

• Orientierungsqualität (Definition 
von Fachpersonal, Ausbildungsge-
staltung für das Personal, Curricu-
lum / Bildungsgrundsätze) 

• Betriebserlaubnisverfahren 
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Kostenträ-
gerperspek-
tive 
 
 
 
 

 
 

- Leistungs-
trägerper-
spektive 

 

 
Diese Merkmale werden landesseitig gesi-
chert und gelten als Merkmale pädagogi-
scher Qualität. Sie unterliegen einem Mo-
nitoring, d.h. das Land verfügt über die In-
formationen, inwieweit die Träger diese Si-
cherungsmaßnahmen einhalten.  
 
Für Qualitätsentwicklung gelten folgende 
Maßnahmen als geeignet 

• Konzeptionsentwicklung  
• interne Evaluation einschließlich 

eines Verfahrens zur Entwicklung 
anhand von Zielformulierungen 
und Personalentwicklungsmaß-
nahmen  

• Externe Evaluation  
• Ergebnisevaluation – hiermit sind 

i.a.R. Wohlbefinden und Entwick-
lungsförderung der Kinder und der 
Familie als zentrale Ergebnisse 
diskutiert. 

Im Einzelnen die folgende Berichterstat-
tung.  
 
- Grundlage: §§ 74 a und 90 SGB VIII 

pauschalierte Kostenbeteiligung 
- Nach § 74 a liegt die Finanzierung von 

Kindertagesbetreuung im Landesrecht  
- Trotzdem sind sind qualitätsbezogene 

Kosten wie Qualitätsmessung; Fort- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wenn Qualitätsfeststellung 
und –Entwicklung eine per 
Gesetz festgelegte Aufgabe 
ist, muss deren Durchfüh-
rung auch bei den Betriebs-
kosten eingeplant werden 
und abrechenbar sein 

• Zeit für die Arbeit an der 
Qualität fest einplanen – Lei-
tungsfreistellung; feste, per 
Gesetz gesicherte Vor- und 
Nachbereitungszeiten für 
das pädagogische Personal 
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und Weiterbildung, etc. oftmals ein 
strittiger Punkt in der Abrechnung;  

 

• Finanzierung ist gerade für freie Trä-
ger häufig nicht ausreichend und 
hemmt damit auch die Qualitätsent-
wicklung 

 

 
• Unterstützung der Träger  

bei der fachlichen Umset-
zung durch Träger der öffent-
lichen JH 

• Ausreichende Finanzierung 
sichern 
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Themenschwerpunkt: 
Qualitätsfeststellung 

Norm/ Rechtslage/ Problembeschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Handlungsop-
tionen/ Varianten 

Empfehlungen 

Problembeschreibung • Diversität aufgrund gesellschaftlichen 
Wandels = Pluralität/ Heterogenität in 
Trägerlandschaft der Kinder- und Ju-
gendhilfe (im Hinblick auf Wertorientie-
rungen, pädagogische Inhalte, Metho-
den und Arbeitsformen) 

• Ansprüche an die Angebotsvielfalt und 
pädagogische Qualität im Bereich der 
Kindertagesbetreuung wachsen seit 
Jahren stetig 

• Freie Träger halten ca. zwei Drittel 
(69,5%) der entsprechenden Dienste, 
Angebote und Einrichtungen vor.“12 
 

Qualitätsfeststellung muss dieser 
Diversität gerecht werden: 
 
B) Verschiedene geeignete Ver-

fahren werden zur Feststellung 
zu gelassen –Bildung eines 
Verfahrenspools 
               ODER/ UND 

C) Einheitliche Qualitätsstan-
dards werden für alle Einrich-
tungen verbindlich festgelegt 

 

Rechtliche Dimension • Die JH ist durch die „Vielfalt von Trä-
gern unterschiedlicher Wertorientierun-
gen und die Vielfalt von Inhalten, Me-
thoden und Arbeitsformen“ gekenn-
zeichnet (§ 3 SGB VIII) bzw. sollte es 
sein 

• Förderung hat die individuellen Bedürf-
nisse und Interessen des Kindes zu be-
rücksichtigen (§ 22 (3) SGB VIII).  

• Sicherstellung der Angebote/ Dienste: 
die öffentliche JH trägt die Gesamtver-
antwortung für flächendeckende und 

Der Konjunktiv in §3(4) wird in ei-
nen Imperativ umgewandelt, also 
nicht Kitas  können …verpflichtet 
werden, sondern Kitas werden ver-
pflichtet 
 

 

                                                
12 https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2013-03-27_Kinder-undJugendbericht-Powerpoint_FreieTrger_April2013.pdf mit Bezug auf den 14. Kinder- und Jugendhilfebericht (BMFSFJ): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, 2013, S. 392 

about:blank
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zugängliche Angebote, Planungsver-
antwortung und Gewährleistungspflicht 
(§ 79 SGB VIII). Dabei ist die Selbstän-
digkeit der freien Träger zu berücksich-
tigen (§ 75 SGB VIII). 

• Kitas können durch örtl. Träger der öff. 
JH der  zur Qualitätsfeststellung ver-
pflichten werden §3 (4) KitaG 

• Momentan ist der Stand dazu im Land 
sehr unterschiedlich von Null bis hin zu 
Verpflichtung, alle zwei bis drei Jahre 
ein Gütesiegel zu erbringen 

•  
 

Fachliche Perspektive • Schwierigkeit liegt in der oben erwähn-
ten Diversität der Einrichtungen 

• Inwieweit ein einheitliches Messinstru-
ment sinnvoll ist, ist fragwürdig 

• Z.z. werden verschiedene Instrumente 
garnicht, selten oder regelmäßig ange-
wandt, wie z.B. Beta-Siegel, Kita-Güte-
Siegel (basierend auf Kes-RZ, 
Krips,..),QuaSi; u.a. 

• Dabei erfolgt zunächst eine Messung 
des Ist-Zustandes, d.h. es erfolgt nicht 
automatisch eine Weiterentwicklung 
der Qualität in den Einrichtungen 

• Die Meinung der Kinder zur Qualität 
wird nur in einigen Verfahren erfasst 

• Dies verlangt eine aktive Rolle 
der Leitung und der Fachbera-
tung bei der Unterstützung, der 
Qualitätsfeststellung, der Aus-
wertung, der Festlegung neuer 
Entwicklungsziele und deren 
Umsetzung 

 

 

Kostenträgerperspektive - Grundlage: §§ 74 a und 90 SGB VIII 
pauschalierte Kostenbeteiligung 

- Nach § 74 a liegt die Finanzierung von 
Kindertagesbetreuung im Landesrecht  

• Wenn Qualitätsfeststellung 
und –Entwicklung eine per Ge-
setz festgelegte Aufgabe ist, 
muss deren Durchführung 
auch bei den Betriebskosten 
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- Trotzdem sind sind qualitätsbezogene 
Kosten wie Qualitätsmessung; Fort- 
und Weiterbildung, etc. oftmals ein strit-
tiger Punkt in der Abrechnung;  

-  

eingeplant werden und abre-
chenbar sein 

• Zeit für die Arbeit an der Quali-
tät fest einplanen – Leitungs-
freistellung;  feste, per Gesetz 
gesicherte Vor- und Nachbe-
reitungszeiten für das pädago-
gische Personal 

Leistungsträgerperspek-
tive 

• Finanzierung ist gerade für freie Träger 
häufig nicht ausreichend und hemmt 
damit auch die Qualitätsentwicklung 

•  

• Unterstützung der Träger  bei 
der fachlichen Umsetzung 
durch Träger der öffentlichen 
JH 

• Ausreichende Finanzierung si-
chern 

 

Perspektive der Kinder & 
Eltern 

• Es existiert ein Rechtsanspruches auf 
einen Kita-Platz nach § 24 SGB VIII – 
Eltern wollen eine gute Qualität für Ihre 
Kinder – woran erkennen sie diese? 

• Kinder wollen sich wohlfühlen – ihre 
Perspektive auf Qualität sollte nicht 
vernachlässigt werden 

 

• Transparenz und Einbezie-
hung der  Eltern und Kinder in 
diesem Prozess sollte in der 
Konzeption der Einrichtung si-
chergestellt werden 
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rechtliche Grundlagen Problembeschreibung Lösungsansätze/ Handlungsop-
tionen/ Varianten 

Empfehlungen 

 
rechtliche Grundlagen zu den 
Begrifflichkeiten Träger und 
Qualität:  
 „Wer darf Träger einer Kin-

dertageseinrichtung in 
Brandenburg sein?“  

           vgl. § 14 KitaG 
 „Die Erlaubnis einer Kinder-

tageseinrichtung ist zu ertei-
len, wenn das Wohl der Kin-
der und Jugendlichen in der 
Einrichtung gewährleistet 
ist“. 

           vgl. § 45 Abs. 2 SGB VIII 
 „Gewährleistung der Quali-

tät der Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen 
durch geeignete Maßnah-
men“. 

           vgl. § 22 Abs. 4 SGB VIII 
 
fachliche Perspektive: 
 Träger von Kindertagesein-

richtungen sind Rechtsträ-
ger, die in einem komplexen 
Binnen- und Außenverhält-
nis zu ihren Mitarbeiter*in-
nen, Eltern und Kindern als 

 
Problembeschreibung: 
 Trägerqualität spielte 

bisher nur eine unterge-
ordnete Rolle im Rah-
men von Qualitätssiche-
rungs- und entwick-
lungsinstrumenten (im 
Fokus von Qualität von 
Kitas standen eher päd. 
Mitarbeiter*innen, El-
tern und Kinder) 

 bisher kein gemeinsa-
mes Verständnis von 
Trägerqualität aufgrund 
der Trägervielfalt und –
hoheit im Land Bran-
denburg (vgl. Diskussi-
onspapier „Ein Quali-
tätsrahmen für Träger 
von Kindertageseinrich-
tungen im Land Bran-
denburg“) 

 Träger und Einrichtung 
müssen sich gemein-
sam um qualitätsvolle 
Arbeit für Kinder küm-
mern und obliegt nicht 
nur den Mitarbeiter*in-
nen in ihrer pädagogi-
schen Arbeit 

   
allgemeine Qualitätsansprüche 
an Kita-Träger – eine kurze Dar-
stellung angelehnt an die natio-
nale Qualitätsinitiative (NQI): 
„Träger zeigen Profil - Qualitäts-
handbuch für Träger von Kinder-
tageseinrichtungen. Wassilios 
E. Fthenakis u. a“: 

 
(1) Der Träger nimmt seine 

Verantwortung für die Ar-
beit in der Kita kompetent 
wahr und hat ein Leitbild für 
seine Arbeit und die Arbeit 
in der Kita.  

(2) Träger haben genug Res-
sourcen und Wissen, um 
die Kita fachgerecht und 
kompetent beraten und füh-
ren zu können.  

(3) Der Träger richtet seine Ar-
beit an den Kindern und 
Kitas aus. Er entwickelt die 
eigene Arbeit weiter.  

(4) Der Träger hat ein Konzept 
für das Personalmanage-
ment (Personalplanung, 
Personalführung, Personal-
entwicklung) 

 
 ergänzend zum § 14 KitaG 

„Wer darf Träger in Branden-
burg von Kindertageseinrich-
tungen sein?“ sollte die 
Frage nach der Trägerquali-
tät gestellt werden (Forde-
rung von notwendigen Quali-
tätsstandards und dessen 
Überprüfung für Kita-Träger); 
angelehnt an § 22 Abs. 4 
SGB VIII und § 45 SGB VIII)  

 Trägerqualität verbindlich in 
Qualitätssicherungsinstru-
menten erfassen, sichern 
und weiterentwickeln 

  Entwicklung von Trägerqua-
lität gibt es nicht zum Nullta-
rif, dazu sind personelle, zeit-
liche und finanzielle Res-
sourcen notwendig 

  Träger brauchen sowohl in-
haltliche als auch finanzielle 
Unterstützung  
 

(a) Fachberatungen in Abhän-
gigkeit von der Trägerform 

(b) Fortbildungen gezielt zu den 
Themen Trägerqualität, Trä-
gerprofil und Trägerkompe-
tenzen passend zu der jewei-
ligen Trägerform einer Kita 
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Nutzer stehen (vgl. Diskus-
sionspapier „Ein Qualitäts-
rahmen für Träger von Kin-
dertageseinrichtungen im 
Land Brandenburg“ 2018) 

  der Träger als lernende In-
stitution, die selbst- und ge-
meinwohlinteressiert ist = 
Verantwortung in doppelter 
Weise 

  Trägerqualität erweist sich 
grundsätzlich daran, dass 
die im Kinder- und Jugend-
hilfegesetzt verankerten 
Aufgaben der Jugendhilfe in 
der Kindertagesbetreuung 
erfüllt werden, die vom Trä-
ger im Dialog mit der Kita 
kreativ weiterentwickelt 
werden  

 
 

 

  Dilemma: Ist Träger-
qualität direkt an die 
Einrichtungsqualität ge-
koppelt oder muss das 
strikt getrennt werden? 

 vgl. Schema Diskussi-
onspapier „Ein Quali-
tätsrahmen für Träger 
von Kindertageseinrich-
tungen im Land Bran-
denburg“ 2018) 

 
 

(5) Der Träger sorgt für ein gu-
tes Finanzmanagement 
und eine gute Bauunterhal-
tung.  

(6) Der Träger trägt zur Öffent-
lichkeitsarbeit und Vernet-
zung im Sozialraum bei.  

(7) Der Träger trägt zur Kon-
zeptionsentwicklung und 
Qualitätssicherung in den 
Kitas bei.  

(8) Der Träger berücksichtigt 
sowohl aktuelles Fachwis-
sen als auch Praxiswissen 
auf der Grundlage der ele-
mentaren Bildung für den 
gesetzlichen Auftrag von 
Kindertagesbetreuung. 

(9) Der Träger formuliert fachli-
che Standards für die Zu-
sammenarbeit und Beteili-
gung von Eltern und Kin-
dern in der Kita.  

(10) Dem Träger liegt ein konti-
nuierliches Planungskon-
zept für den Bedarf und das 
Angebot vor.  

(11) Der Träger sorgt für 
eine gute Sachausstattung 
nach den Bedarfen und 
Wünschen der pädagogi-
schen Fachkräfte, Eltern 
und Kindern.  

(c) Zuschüsse / Pauschalen für 
die Entwicklung von Träger-
qualität 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten… 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
 
 
 

 
 
 
Rechtliche Grundlagen für die Fach- und 
Praxisberatung ergeben sich derzeit nur 
allgemein 
aus den gesetzlichen Pflichtaufgaben in 
§ 72 (Mitarbeiter und Fortbildung) in Ver-
bindung mit 
§ 79 (Gesamtverantwortung, Grundaus-
stattung) SGB VIII. Daraus abgeleitet 
sind zur 
Sicherstellung des Auftrags der Kinder- 
und Jugendhilfe pädagogische Fach-
kräfte unter der 
Gesamtverantwortung des öffentlichen 
Trägers der Jugendhilfe zu beraten und 
zu fördern. 
§ 10 Abs.4 KitaG 

Beste Praxis aus anderen Ländern 
Aufgaben und Qualifikationen 
 
gesetzliche Lösungsansätze gibt es in 
den Ländern: 
Keine Lösung: BAY BW, BB, SL 
Fachberatungsanspruch entsprechend  

• Platz-Kapazitäten: MV 
• Personalkosten: NI 

Geld pro Platz, wenn Fobi und Fachbe-
ratung in Anspruch genommen wer-
den: HH, HE 
Förderung von Fachberatung  

• in freier Trägerschaft: HE,  
• in örtlicher Trägerschaft: ST, 

SH, TH 
• in örtlicher oder Verbands-Trä-

gerschaft: SN 

 
Aus unserer Sicht sollte es eine 
gesetzliche Lösung geben: 
Stellenzumessung folgt dem Kind 
1 VZE: 1000 Plätze 
Fach- und Praxisberatung in den 
Kindertageseinrichtungen muss 
frei von Dienst- und Fachaufsicht 
sein. 
Der Träger der Einrichtung soll 
zwischen verschiedenen Anbie-
tern in freier oder öffentlicher Trä-
gerschaft wählen können. 
Formulierungsvorschlag: 
„Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung haben einen Anspruch auf 
Fach- und Praxisberatung im Um-
fang von einer Vollzeitkraft für je 
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13 Vgl. DJI: Fachberatung in der Kindertagespflege. Praxismaterialien für die Jugendämter, Nr. 5, Juni 2012 (https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/Praxisma-
terialien_fuer_die_Jugendaemter_Nr_5_Handreichung_fachberatung_in_der_kindertagespflege.pdf), S. 34 f. 

Die Träger der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe   und kommunale Träger sor-
gen durch Art und Umfang der Angebote 
sowie entsprechende Freistellung für de-
ren Nutzung. 
§ 11 Abs. 2 KitaPersV und 
§ 13 Abs. 1,2 KitaPersV  
  
Die Beratungsansprüche für den Bereich 
Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege 
sind aktuell unterschiedlich geregelt. 
Während sich der Anspruch für 
Kindertageseinrichtungen auf Fach- und 
Praxisberatung nur indirekt aus dem § 
22a SGB VIII 
ableiten lässt, ist die fachliche Beratung 
und Begleitung von Kindertagespflege-
personen und 
von Erziehungsberechtigten als gesetzli-
che Pflichtaufgabe in § 23 SGB VIII ge-
regelt. 
Die Fach- und Praxisberatung für den 
Bereich der Kindertagespflegeerlaubnis 
erteilt nach § 43 SGB VIII die Erlaubnis. 
Das kann im Auftrag ein freier Träger 
bzw. der örtliche Träger der Jugendhilfe 
durchführen Der § 20 KitaG regelt dazu 

 
Fachberatung Aufgabe der Träger: BE, 
NW 
 
Ausgewählte Formulierungen: 
Berlin KitaFöG 
§ 10 …Fachberatung 
Die Träger bieten den von ihnen betrie-
benen Tageseinrichtungen in ange-
messenem Umfang Fachberatung an. 
Diese unterstützt und berät das päda-
gogische Fachpersonal der Tagesein-
richtung in allen für die Qualität der Ar-
beit bedeutsamen Fragen. Bei der kon-
zeptionellen und strukturellen Weiter-
entwicklung der Tageseinrichtungen 
hat sie den Träger zu beraten. 
 
KitaG Niedersachsen 
§ 11 Fachliche Beratung… 
 
(1) Die Träger von Tageseinrichtungen 
sorgen für eine fachliche Beratung ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Soweit dies nicht durch den Träger o-

1.000 belegte Plätze. Diesen Be-
ratungsanspruch können sie durch 
eigenes entsprechend qualifizier-
tes Personal oder externe Fachbe-
ratung durch die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe, freie 
Anbieter oder Verbände umset-
zen.“  
 
Fach- und Praxisberatung für Kin-
dertagespflegepersonen muss 
mindestens zwei Mal jährlich und 
bei Bedarf sichergestellt sein. Hier 
empfiehlt sich ein Schlüssel an 
Fachberatung pro Tagespflege-
verhältnissen 1:40.13 
Eine klare Trennung zwischen 
Fach- und Praxisberatung in Kita 
und Kindertagespflege ist gesetz-
lich erforderlich. 
 
Analog zum Qualitätsrahmen für 
den Kitabereich sollt es auch ver-
bindliche fachliche Standards für 
die Fach- und Praxisberatung ge-
ben. 

 

 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/Praxismaterialien_fuer_die_Jugendaemter_Nr_5_Handreichung_fachberatung_in_der_kindertagespflege.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/Praxismaterialien_fuer_die_Jugendaemter_Nr_5_Handreichung_fachberatung_in_der_kindertagespflege.pdf
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das Verfahren und die Zuständigkeiten. 
in der Umsetzung eines Prüfverfahrens 
und kann diese auch ganz oder teilweise 
zurücknehmen oder zu widerrufen. Der § 
20 KitaG regelt dazu das Verfahren und 
die Zuständigkeiten. 
 
UN- Kinderrechtskonvention 
- andre Bundesländer 
Praxisberatung sorgt insgesamt da-
für, dass die berufliche Eignung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Kindertageseinrichtungen und KIn-
dertagespflegestellen aufrechterhal-
ten und weiterentwickelt wird.  
 
Siehe auch: 
„Positionspapiere definieren das Aufga-
benfeld“ sowie 
„Definition Fachberatung aus verschie-
denen Perspektiven“ 
Hruska, C. (12.2018): Die Rolle der 
Fachberatung im System der frühkindli-
chen Bildung, Seite 5 und 10. Verfügbar 
in www.kita-fachtexte.de/ 
https://www.kita-fachtexte.de/de/fach-
texte-finden/die-rolle-der-fachberatung-
im-system-der-fruehkindlichen-bildung 
Zugriff am 20.01.2021 
 

der durch einen Verband, dem der Trä-
ger angehört, gewährleistet ist, obliegt 
die Aufgabe den Jugendämtern. 
 
 
KiBiz NRW 
§ 6  
Qualitätsentwicklung und Fachbera-
tung  
(1) Zur Realisierung des Förderungs-
auftrages und zur Qualitätsentwicklung 
in der Kindertagesbetreuung sollen die 
Träger von Tageseinrichtungen und 
die Kindertagespflegepersonen  
durch die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe im Rahmen ihrer Ge-
samtverantwortung fachlich beraten 
werden. Zu den Aufgaben der Quali-
tätsentwicklung und der Fachberatung 
in Kooperation mit den freien Trägern 
gehören insbesondere:  
1. die Sicherstellung und Weiterent-
wicklung des Leistungsangebotes der 
Tageseinrichtungen und der Kinder- 
tagespflege,  
2.       die Beratung bei der Organisation 
und Planung eines notwendigen Platz-
ausbaus,  
3.       die Qualitätssicherung und -ent-
wicklung der pädagogischen Arbeit, 
beispielsweise auch durch Fort- und 

Formulierung neu – neuer Para-
graf 

 

(Beratungsanspruch wer und 
durch wen) 

1. Absatz 
Die Träger von Tageseinrichtun-
gen sorgen für eine qualifizierte 
und dem Bedarf angemessene 
Fachberatung ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (päd. Fach-
kräfte?)  
Diesen Beratungsanspruch kön-
nen sie durch eigenes entspre-
chend qualifiziertes Personal oder 
externe Fachberatung durch die 
örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, freie Anbieter oder 
Verbände umsetzen.“ 
 

(Was bedeutet Fachberatung – 
Definition) 

 

2. Absatz 
Unter Fachberatung wird die …. 

 

(Umfang und Anforderungen) 

 

3. Absatz 



7. Sitzung 

 Weiterbildungen zu übergreifenden pä-
dagogischen und organisatorischen 
Fragestellungen,   
4.       die Organisation eines angebots-
, einrichtungs- beziehungsweise träger 
übergreifenden fachlichen Aus-
tauschs,  
5.       die Information der Träger und 
Kindertagespflegepersonen über fach-
politische Entwicklungen und Rege-
lungsänderungen,  
6.       die Bereitstellung von angebots- 
und trägerübergreifenden Arbeitshilfen 
und  
7.       die Mitwirkung an überörtlichen 
Evaluationen, überörtlicher Qualitätssi-
cherung und -entwicklung.  
(2) Die Träger bieten den von ihnen be-
triebenen Tageseinrichtungen in ange-
messenem Umfang Fachberatung an. 
Diese unterstützt und berät das päda-
gogische Personal der Tageseinrich-
tung in allen für die Qualität der Arbeit 
bedeutsamen Fragen einschließlich 
der konzeptionellen und strukturellen 
Weiterentwicklung. 
Aus unserer Sicht sind die Ansätze 
sinnvoll, die Fach- und Praxisberatung 
verbindlich in einer angemessenen 
Frequenz und Qualität vorzuschreiben 
und eine „unverbindliche“ gesicherte 

 

Umfang von einer Vollzeitkraft für 
je 1.000 belegte Plätze mindes-
tens … Jahr/Einrichtung bzw. /o-
der bei bedarf. 
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und verpflichtende materielle Förde-
rung einzuführen. 
Wobei die Leistung dem Kind folgt. 
Die Aufgabentrennung zwischen der 
Fach- und Praxisberatung Kita und 
Kindertagespflege ist zwingend erfor-
derlich. 
Nur daraus ist dann auch eine Tren-
nung im Beschäftigungsverhältnis 
möglich – jeweils eine Fach- und Pra-
xisberatung für ein Tätigkeitsfeld. 
Notwendig ist eine namentliche Benen-
nung und grundsätzliche Aufgabende-
finition der Fach- und Praxisberatung 
im KitaG. 
Die Ausgestaltung der Aufgabe könnte 
anhand von Leitlinien, die das MBJS in 
Zusammenarbeit mit weiteren Ak-
teur*innen formuliert, als Handrei-
chung für die Praxis dienen.  

- fachlichen Per-
spektive 
 

„Fachberatung ist ein Motor der professi-
onellen Entwicklung des Feldes. Sie gibt 
fachliche und politische Impulse an die 
relevanten Akteur*innen auf sozialräum-
licher, kommunaler, regionaler und über-
regionaler Ebene. 
Fachberater*innen beobachten und ana-
lysieren die Lebenswelt von Kindern und 
ihren Eltern und die Arbeitssituation der 
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14 AG Fachberatung der BAG-BEK: Selbstverständnis von Fachberatung, 2019, S. 3. 
15 AG Fachberatung der BAG-BEK: Selbstverständnis von Fachberatung, 2019, S. 6. 
16 u.a. Kindertagesbetreuung: Zoom – Zoom auf Fachberatung- Befragung von Fachberater*innen zum Tätigkeitsfeld, Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Referat Öffentlichkeitsarbeit, www.bmfsfj.de, Redaktion & Gestaltung: Ramboll Management Consulting Stand: April 2017, https://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/Bilder/Fruehe_Chancen/Kita-
Zoom/170424_Kita_Zoom_1_Fachberatung.pdf. 

Fachkräfte vor dem Hintergrund der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen.“14 
Die Arbeit geschieht in einem „Span-
nungsfeld der Interessen und Entwick-
lungsbedarfe der Fachkräfte, des Trä-
gers und der fachberaterlichen Analyse 
und Bewertung“15 
In den letzten Jahren gibt es eine Viel-
zahl von fachlichen Einschätzungen zu 
dem Tätigkeitsfeld.16 

- Kostenträgerper-
spektive 
 

Gewährleistung Träger der Öffentlichen 
Jugendhilfe 
Annahme:  
Gewährleistung Kinderschutz 
Sparsamkeit 
gute Kitas 
es gibt keine Vorhaltepflicht 
Deutscher Verein S8:  
Die Länder sind gemäß § 82 Abs. 2 SGB 
VIII gefordert, die örtlichen und überörtli-
chen Träger7 der öffentlichen Jugend-
hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen. Hierunter lässt sich 
auch die Sicherstellung der Fachbera-
tung im Sinne der § 22a Abs. 1 und 5, § 
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23 Abs. 4 und § 72 SGB VIII fassen. Al-
lerdings stellt sich die Situation in den 
Landesausführungsgesetzen in der 
Frage der fachlichen Ausgestaltung von 
Fachberatung wie auch hinsichtlich der 
Finanzierungsbeteiligung seitens der 
Länder höchst heterogen dar. Diese 
Spannbreite reicht von dezidiert be-
schriebenen, verpflichtenden Aufgaben 
und Anforderungen, z.B. über Verord-
nungen, bis hin zu allgemeinen Aufforde-
rungen an Träger, Fachberatung sicher-
zustellen. Ebenso erfolgt die finanzielle 
Förderung der Fachberatung durch Lan-
desmittel oder kommunale Mittel sehr 
unterschiedlich. 
 
Papier Deutscher Verein S. 7 
 
Für die Beschreibung und Bemessung 
von Stellen braucht es aussagekräftige 
Grundlagen, die dazu dienen, 
die Aufgabe mit einer angemessenen 
zeitlichen Ressource, fachlicher Kompe-
tenz, verbindlicher Leistungsbeschrei-
bung und klar definierter Eingruppierung 
zu erfüllen. (Vielleicht auch Leistungsträ-
gerperspektive…) 
 

- Leistungsträger-
perspektive 

„Durch die hohen Anforderungen an ein 
unklares Berufsprofil entsteht mit der 
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17 Hruska, C. (12.2018): Die Rolle der Fachberatung im System der frühkindlichen Bildung. www.kita-fachtexte.de/ https://www.kita-fachtexte.de/de/fachtexte-
finden/die-rolle-der-fachberatung-im-system-der-fruehkindlichen-bildung Zugriff am 20.01.2021 

 
18 Vgl. Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017): Kita-Qualität aus Kindersicht. Eine Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung.(https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/171026_Quaki_Abschlussbericht_WEB.pdf), S-. 85. 

 Diskrepanz von fachlicher Notwendigkeit 
und (fehlender) strukturell gesetzter  
Verankerung ein Professionalisierungs-
dilemma eines Berufsstandes, das bis-
her selbst wenig Unterstützung er-
fährt.“17  

- Kinderperspek-
tive 
 

Kinder haben Ansprüche an Kita-Quali-
tät, zudem haben Sie einen Anspruch auf 
gute Erziehung und Bildung und die Ver-
wirklichung ihrer Rechte im Rahmen der 
Kita18 Hieraus erwächst ein Anspruch auf 
Weiterentwicklung und Beratung der Ein-
richtung, die durch Fachberatung unter-
stützt wird. 

Der Anspruch an Fachberatung sollte 
„den Kindern folgen“ – also orientiert 
an den belegten Plätzen sein. Dieses 
sehen auch die landesrechtlichen Re-
gelungen in Hamburg, Hessen und 
Mecklenburg-Vorpommern vor. 

 

- Elternperspek-
tive 
 

Eltern haben nach SGB VIII § 24 (5) ei-
nen Anspruch auf Beratung durch den öf-
fentlichen Träger oder einer beauftragten 
Stelle auf Beratung über das Platzange-
bot und die Konzeption von Kitas im Ein-
zugsbereich 
Zur guten Umsetzung der Rechte der El-
tern in der Betreuung ist eine gute Fach-
beratung wichtig. 
 

Die Beratung über Platzangebote und 
Konzeptionen kann eine regionale 
Fachberatung gut übernehmen, da sie 
die Praxis vor Ort kennt. 
 
Die Thüringer KitaVO sieht in § 4 (3) 
darüber hinaus „die Beratung zur um-
fassenden Einbeziehung der Eltern in 
Fragen der Bildung und Erziehung ih-
rer Kinder“ vor. 
Zur Herstellung gleichwertiger Betreu-
ungsqualität ist eine flächendeckende 

 

https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/171026_Quaki_Abschlussbericht_WEB.pdf
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Familien haben ein Grundrecht auf 
gleichwertige Lebensbedingungen – Be-
treuungsqualität ist hier ein wichtiges 
Element 
 

Fach- und Praxisberatung wichtig, die 
landeseinheitlich geregelt ist. 
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Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Varianten Empfehlung / Formulierungsvor-
schläge 

Kita-Gesetz 
§ 3 (1) Satz 4: „Die gemäß §23 (3) vereinbar-
ten Grundsätze über die Bildungsarbeit in Kin-
dertagesstätten bilden den für alle Einrichtun-
gen verbindlichen Rahmen.“ 
 
§ 23 (3): „Die zuständige oberste Landesbe-
hörde kann im Einvernehmen mit den beteilig-
ten obersten Landesbehörden, mit den kom-
munalen Spitzenverbänden und den Spitzen-
verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie 
den Kirchen Grundsätze über die Bildungsar-
beit der Kindertagesstätten und die Fortbil-
dung der pädagogischen Kräfte vereinbaren.“ 
 
Problem 1: landesweit einheitlicher Qualitäts-
rahmen auf Grundlage der Grundsätze ele-
mentarer Bildung fehlt bis jetzt 
(Bildungskommission) 
Problem 2: Grundsätze elementarer Bildung 
werden derzeit von der Bildungskommission 
überarbeitet 
 
 
 

  
Überarbeitung der Arbeitshilfe https://mbjs.branden-
burg.de/media_fast/6288/druckfassung.pdf) zur Erstel-
lung Konzeption 
Anpassung der Erfordernissse, was Bestandteil der Be-
triebserlaubnis sein soll 
(Verbindliche Regelungen für die Träger)  
 
es  muss einheitlich geregelt sein, zu welchen Punkten 
eine Konzeption Aussagen treffen muss 
 
 
 
Verbindlichkeit der Aushandlungsprozesse muss erhöht 
werden 
auch Grundsätze der Qualitätssicherung und -entwick-
lung müssen gemeinsam vereinbart werden 
 
die inhaltliche Passung zwischen Qualitätsrahmens und 
Einrichtungskonzeption wird von allen akkreditierten 
Qualitätsfeststellungsverfahren im Rahmen der Evalua-
tionsfeedbacks an die Teams zurückgemeldet 
 
 

 
„Der gemäß §23 (3) vereinbarte lan-
deseinheitliche Qualitätsrahmen (auf 
Grundlage der Grundsätze der Ele-
mentaren Bildung) ist für alle Einrich-
tungen verbindlich.“ 
 
 
 
§ 23 (3): „Die Inhalte des Qualitätsrah-
mens sind zu bestimmen durch die zu-
ständige oberste Landesbehörde im 
Einvernehmen mit den beteiligten 
obersten Landesbehörden, mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und 
den Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege sowie den Kirchen. 
Hier sind die Grundsätze über die Bil-
dungsarbeit der Kindertagesstätten 
und die Fortbildung der pädagogi-
schen Kräfte zu vereinbaren.“ 
 
 
 
 
 

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/druckfassung.pdf
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/druckfassung.pdf
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§ 3 (3): „Die Umsetzung der Ziele und Aufga-
ben wird in einer pädagogischen Konzeption 
beschrieben, die in jeder Kindertagesstätte zu 
erarbeiten ist. In dieser Konzeption ist eben-
falls zu beschreiben, wie die Grundsätze ele-
mentarer Bildung Berücksichtigung finden 
und die Qualität der pädagogischen Arbeit 
überprüft wird.“ 
 
Problem 3: Unterscheidung von Qualitäts-
merkmalen der Strukturqualität, Organisati-
onsqualität und der pädagogischen Prozess-
qualität. Prozessqualität findet sich zu wenig 
wieder. 
 
SGB VIII 
§ 22a (1): „Die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe sollen die Qualität der Förderung in 
ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnah-
men sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu 
gehören die Entwicklung und der Einsatz ei-
ner pädagogischen Konzeption als Grundlage 
für die Erfüllung des Förderungsauftrags so-
wie der Einsatz von Instrumenten und Verfah-
ren zur Evaluation der Arbeit in den Einrich-
tungen.“ 
 
§ 45 (3) „Zur Prüfung der Voraussetzung hat 
der Träger der Einrichtung mit dem Antrag 1. 
die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, 
die auch Auskunft über Maßnahmen zur Qua-
litätsentwicklung und -sicherung gibt […]“. 

Bislang wird für Qualitätssicherung in folgenden Fach-
vokabeln gedacht:  
Strukturelle Qualität (Fachkraft-Kind-Schlüssel, Raumbe-
darf, Ausstattung im materiellen Grundbedarf)  
Orientierungsqualität (Definition von Fachpersonal, Aus-
bildungsgestaltung für das Personal, Curriculum / Bil-
dungsgrundsätze)  
Betriebserlaubnisverfahren  
 
Dazu müssen Aussagen in der Konzeption getroffen wer-
den. Wie kann in einzelnen Punkten Qualität entwickelt 
werden. 
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8. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
Trägeraufgaben und - 
verantwortung 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
 
 
 

 
rechtliche Grundlagen zu den Begriff-
lichkeiten Träger und Aufgaben 

 
Wer darf Träger einer Kindertagesein-
richtung in Brandenburg sein? 
 

„Träger von Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung sind Träger der freien 
Jugendhilfe, Gemeinden und Gemein-
deverbände. Träger einer Einrichtung 
der Kindertagesbetreuung können 
auch sonstige Behörden, Körper-
schaften oder Anstalten des öffentli-
chen Rechts sowie Betriebe und an-
dere private Einrichtungen sein.  
vgl. § 14 KitaG Abs.1  
 

 
 
 
 
Konkretisierung des Trägerbegriffs 
im KitaG: 
 
§ Trägerschaft, Zusammenarbeit  
„(1) Träger von Kindertageseinrichtun-
gen haben die Gewähr für eine den 
Zielen des Grundgesetzes förderliche 
Arbeit zu bieten und können im Sinne 
dieses Gesetzes sein: 
1. anerkannte Träger der freien Ju-
gendhilfe, 
2. Gemeinden sowie kommunale 
Zweckverbände und Ämter, denen die 

 
 
 
 
Konkretisierung des Trägerbe-
griffs im KitaG: 
 

 vgl. Lösungsansatz AG 6 - 
Berichterstattung Claudia 
Schiefelbein (insbeson-
dere Folien S. 26-30 der 
Powerpoint-Präsentation) 
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„Der Träger muss bereit und in der 
Lage sein, bedarfsgerechte und ge-
eignete Einrichtungen nach den Vor-
schriften des Gesetzes zu betreiben 
und eine angemessene Eigenleistung 
zu erbringen“ 
vgl. § 14 KitaG Abs. 2 
 
 
 
 

 
 
Wie lassen sich die Aufgaben von 
Kita-Trägern definieren? 
 
Orientierung an den Maßgaben für die 
Erteilung einer Betriebserlaubnis gem. § 
45 SGB VIII:  
 „Die Erlaubnis einer Kindertages-

einrichtung ist zu erteilen, wenn 
das Wohl der Kinder und Jugend-
lichen in der Einrichtung gewähr-
leistet ist. Dies ist in Regel anzu-
nehmen, wenn  
(1) die dem Zweck und der Kon-

zeption der Einrichtung ent-
sprechenden räumlichen, 
fachlichen, wirtschaftli-

Aufgabe von den Gemeinden übertra-
gen wurde, 
3. sonstige juristische Personen, deren 
Zweck das Betreiben einer Kinderta-
geseinrichtung ist und deren Tätigkeit 
nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist,   
4. sonstige Träger, insbesondere El-
terninitiativen und Betriebe, oder 
5. Schulträger als Träger von Horten. 
 

 vgl. Berichterstattung  AG 6 
- Berichterstattung Claudia 
Schiefelbein (insbesondere 
Folien S. 26-30 der Power-
point-Präsentation) 

 
 
Trägeraufgaben und Trägerzuver-
lässigkeit 
 
Kita-Träger sollten unter Gewährleis-
tung des Kindeswohls folgende Auf-
gaben im Rahmen von Trägerzuverläs-
sigkeit gem. § 45 SGB VIII verfolgen: 

 
(12) Der Träger nimmt seine 

Verantwortung für die Arbeit in 
der Kita kompetent wahr und 
hat ein Leitbild für seine Arbeit 
und die Arbeit in der Kita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trägeraufgaben und Trägerzu-
verlässigkeit 
 
Stärkung der inhaltlichen und fi-
nanziellen Unterstützung für die 
Erfüllung von Trägerzuverlässig-
keit für Träger unabhängig von der 
gewählten Trägerform: 
 

 Förderung und Ausbau 
von Fachberatung (Klar-
stellung in einem eigen-
ständigen § im KitaG, 
dass zur Realisierung des 
Förderungsauftrages und 
zur Qualitätsentwicklung 
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chen und personellen Vo-
raussetzungen für den Be-
trieb erfüllt sind,  

(2) die gesellschaftliche und 
sprachliche Integration in der 
Einrichtung unterstützt wird 
sowie die gesundheitliche 
Vorsorge und die medizini-
sche Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen nicht er-
schwert werden sowie 

(3) zur Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen in 
der Einrichtung geeignete 
Verfahren der Beteiligung 
sowie die Möglichkeiten 
der Beschwerde in persön-
lichen Angelegenheiten An-
wendung finden“.  
vgl. § 45 Abs. 2 SGB VIII 
bzw.  
„… zur Sicherung der Rechte 
und des Wohls von Kindern 
und Jugendlichen in der Ein-
richtung die Entwicklung, An-
wendung und Überprüfung ei-
nes Konzepts zum Schutz 
vor Gewalt, geeignete Ver-
fahren der Selbstvertretung 
und Beteiligung sowie der 
Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen 
Angelegenheiten innerhalb 
und außerhalb der Einrich-
tung gewährleistet werden“ 

(13) Träger haben genug 
Ressourcen und Wissen, um 
die Kita fachgerecht und kom-
petent beraten und führen zu 
können.  

(14) Der Träger richtet seine 
Arbeit an den Kindern und Kitas 
aus. Er entwickelt die eigene 
Arbeit weiter.  

(15) Der Träger hat ein Kon-
zept für das Personalmanage-
ment (Personalplanung, Perso-
nalführung, Personalentwick-
lung) 

(16) Der Träger sorgt für ein 
gutes Finanzmanagement und 
eine gute Bauunterhaltung.  

(17) Der Träger trägt zur Öf-
fentlichkeitsarbeit und Vernet-
zung im Sozialraum bei.  

(18) Der Träger trägt zur 
Konzeptionsentwicklung und 
Qualitätssicherung in den Kitas 
bei.  

(19) Der Träger berücksich-
tigt sowohl aktuelles Fachwis-
sen als auch Praxiswissen auf 
der Grundlage der elementaren 
Bildung für den gesetzlichen 
Auftrag von Kindertagesbetreu-
ung. 

(20) Der Träger formuliert 
fachliche Standards für die Zu-
sammenarbeit und Beteiligung 

in der Kindertagesbetreu-
ung die Träger von Tages-
einrichtungen, die päda-
gogischen Fachkräfte und 
die Kindertagespflegeper-
sonen fachlich beraten 
werden sollen) vgl. Be-
richterstattung in der AG 2 
(Simone Klawonn, Angela 
Müller, Friderike Pankoke, 
Mark Einig) 

 Zuschüsse im Rahmen 
der Umsetzung von Trä-
geraufgaben (vgl. hierzu 
zur AG 5 und AG 6) 
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19 vgl. Orientierungshilfe „Kita-Träger als Qualitätsfaktor“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, November 2020 
20 vgl. allgemeine Qualitätsansprüche an Kita-Träger – eine kurze Darstellung angelehnt an die nationale Qualitätsinitiative (NQI): „Träger zeigen 
Profil - Qualitätshandbuch für Träger von Kindertageseinrichtungen. Wassilios E. Fthenakis u. a“: 

 

vgl. § 45 Abs. 2 SGB VIII – 
Reform Stand 11/2020 

            
 

Trägerzuverlässigkeit (Begriff-
lichkeit, die mit      der SGB VIII-
Reform eingeführt werden soll, 
vgl. § 45 Abs. 1 SGB VIII) 

 
 ergibt sich nicht unmittelbar aus 

dem Wortlaut von § 45 SGB VIII, 
aber als solches anerkannt 

 Zuverlässigkeit hinsichtlich der 
Gewährleistung des Betriebs der 
Kindertageseinrichtung zum Kin-
deswohl z.B. im Hinblick auf aus-
reichendem und geeignetem Per-
sonal gem. § 10 KitaG, der Um-
setzung der Konzeption, die dem 
Auftrag von Kindertageseinrich-
tungen gerecht wird und auf bau-
liche Bedingungen19 

 
 

von Eltern und Kindern in der 
Kita.  

(21) Dem Träger liegt ein 
kontinuierliches Planungskon-
zept für den Bedarf und das An-
gebot vor.  

(22) Der Träger sorgt für 
eine gute Sachausstattung 
nach den Bedarfen und Wün-
schen der pädagogischen 
Fachkräfte, Eltern und Kin-
dern.20  

 

- fachlichen Per-
spektive 

fachliche Perspektive:  Empfehlungen zur fachlichen 
Perspektive: 
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 Gewährleistung und Wahrneh-

mung von Trägerverantwortung 
immer unter dem Aspekt der Ge-
währleistung des Kindeswohls 

 Forderung der aktiven Mitarbeit 
des Trägers unabhängig von der 
Trägerform einer Kindertagesein-
richtung 

 Trägeraufgaben sollten sich 
grundsätzlich an den im SGB VIII 
verankerten Aufgaben der Ju-
gendhilfe orientieren, die vom 
Träger im Dialog mit der Kita kre-
ativ weiterentwickelt werden – 
hier kann es zu Unterschiedlich-
keiten im Rahmen von Organisa-
tion und Struktur aufgrund von 
Trägervielfalt, unterschiedlichen 
Einrichtungskonzeptionen und 
Profilschwerpunkten kommen  

 Träger muss im Rahmen der Ge-
währleistung des Kindeswohls 
die Verantwortung für die Einhal-
tung aller für den Betrieb der Kin-
dertageseinrichtung geltenden 
Rechtsvorschriften sowie für die 
inhaltliche und organisatorische 
Arbeit haben, … 
vgl. Orientierungshilfe „Kita-Trä-
ger als Qualitätsfaktor“ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter, November 
2020 

 
• Trägeraufgaben und -verant-

wortung sind klar  
im KitaG geregelt, Trägerauf-
gaben können auch im Ver-
bund von Trägern (insbeson-
dere von kleinen Kita-Trägern) 
geregelt werden.  

• Die Zuständigkeit im Rahmen 
der Trägervielfalt in Bezug auf 
kommunale und freie Kita-Trä-
ger ist klar geregelt – im Zu-
sammenwirken der AG 78, 
des JHA und des Jugendam-
tes wird die Kita-Bedarfspla-
nung zur Sicherung der Trä-
gervielfalt kooperativ und part-
nerschaftlich zum Wohl der 
Kinder und zur Sicherung des 
Wunsch- und Wahlrechtes der 
Eltern erstellt und umgesetzt. 
Die entsprechenden Gremien 
der Elternbeteiligung sind da-
bei beteiligt.  

 

• Die oberste Landesbehörde 
unterstützt die Leistungsträger 
durch Empfehlungen zur an-
gemessenen Abgrenzung der 
Trägeraufgaben von Leitungs-
aufgaben.  
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Problembeschreibung aus fachlicher 
Sicht: 
 
 fehlende Klarheit über Trägerauf-

gaben und -verantwortung und 
Zuständigkeit im Rahmen der 
Trägervielfalt in Bezug auf kom-
munale und freie Kita-Träger / 
Wer übernimmt bzw. trägt die 
Verantwortung für rechtlich ver-
bindliche Trägeraufgaben? 

 fehlende Abgrenzung der Träger-
aufgaben von Leitungsaufgaben / 
Träger muss unabhängig von 
Leitungsaufhaben die Gesamt-
verantwortung tragen 

 Sorge, dass Trägervielfalt im 
Rahmen von Trägerzuverlässig-
keit gem. § 45 SGB VIII eine un-
tergeordnete Rolle spielt (oberste 
Landesjugendbehörde verwehrt 
zunehmend Trägerformen wie 
z.B. e.V. oder gGmbH die Be-
triebserlaubnis bei Kita-Neugrün-
dungen) 

 fehlende Transparenz über die 
geltenden Rechtsvorschriften als 
Kita-Träger von Seiten der Auf-
sichtsbehörde z.B. Raumstan-
dards - Grundsätze des Verwal-
tungshandelns bei der Prüfung 
der räumlichen Bedingungen von 
Kindertagesstätten – Stand 1999  

• Der Träger wird fachlich und 
finanziell befähigt, die Ge-
samtverantwortung zu tra-
gen (z.B. Beratungsangebot 
bzw. finanzielle Mittel, um Be-
fähigung zu ermöglichen und 
zu erlangen, auskömmliche Fi-
nanzierung von Verwaltungso-
verhead (Gesamtverantwor-
tung muss lebbar sein). 

 

• Die Trägervielfalt wird auch als 
Vielfalt in den Trägerformen 
gespiegelt. Alle Trägerformen 
sind per Gesetz als gleichran-
gig zu bewerten.  

 
•  Die Aufsichtsbehörde stellt 

transparent, die  geltenden 
Rechtsvorschriften und das 
damit verbundene Verwal-
tungshandeln dar  
(z.B. Raumstandards - 
Grundsätze des Verwaltungs-
handelns bei der Prüfung der 
räumlichen Bedingungen von 
Kindertagesstätten). 
 

• Es gibt ein transparentes Ver-
fahren der Kontrolle von Trä-
gerzuverlässigkeit von Seiten 
der Aufsichtsbehörde - Idee 
der Einführung eines Kompe-
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 Verfahren der Kontrolle von Trä-
gerzuverlässigkeit von Seiten der 
Aufsichtsbehörde nicht nachvoll-
ziehbar Idee der Einführung ei-
nes Kompetenzstrukturmodells = 
Zielgröße für Trägerqualifizierung 
und Anhaltspunkte für die Bewer-
tung von Trägerkompetenz im 
Betriebserlaubnisverfahren  
vgl. Orientierungshilfe „Kita-Trä-
ger als Qualitätsfaktor“ der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter, November 
2020 
 
      durch die Einführung eines 
Kompetenzstrukturmodells im 
Rahmen des Betriebserlaubnis-
verfahrens besteht die Gefahr, 
dass Eingriff auf die Trägerviel-
falt gem. § 3 SGB VIII genom-
men wird, weil die Kompetenzen 
zu diesem Zeitpunkt vielleicht 
noch nicht vollumfassend vorlie-
gen 

 

tenzstrukturmodells = Ziel-
größe für Trägerqualifizierung 
und Anhaltspunkte für die Be-
wertung von Trägerkompetenz 
im Betriebserlaubnisverfahren. 
Dieses Strukturmodell erkennt 
die Prozesshaftigkeit der Bil-
dung und Entwicklung eines 
neuen Trägers an und enthält 
klare Werkzeuge und Metho-
den, um die Trägervielfalt wei-
testgehend auszugestalten:  
„Kompetenz-Zuwachs-Modell“ 
vgl. Orientierungshilfe „Kita-
Träger als Qualitätsfaktor“ der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter, No-
vember 2020 

 
 

- Kostenträgerper-
spektive 
 

Kostenträger haben ein Interesse an ei-
nem zuverlässigen sparsamen Träger, 
der die vereinbarte Leistung erfüllt, im 
Kostenrahmen bleibt und die rechtlichen 
Aufgaben „lautlos“ umsetzt.  

 Kostenträger haben ein Interesse 
eine qualitative und quantitative 
Kita-Bedarfsplanung zu erstel-
len, um die Vorgaben zum Kindes-
wohl und zu den Kinderrechten zu 
erfüllen (z.B. wohnortnahe Betreu-
ung von Kindern mit besonderen 
Bedarfen, Öffnungszeiten).  
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Kostenträger haben dies bzgl. ein 
großes Interesse die Bedarfe von 
Kindern und Eltern entspre-
chend derer Rechte bzw. aus 
den entsprechenden Beteiligungs-
gremien heraus zu erheben, son-
dern ergänzend die fachliche Ex-
pertise der Leistungsträger einzu-
beziehen.  
Hierzu wird die Tätigkeit der ent-
sprechend möglichen AGs nach § 
78 SGB VIII durch die Kostenträ-
ger (Land, Landkreis und Kommu-
nen) explizit gefördert und part-
nerschaftlich gestaltet.  
 
Eine quantitative und qualitative 
Bedarfsplanung kann die kindli-
chen Entwicklungsbedürfnisse 
sowie deren Grundrechte 
(Schutzrechte, Förderrechte, Be-
teiligungsrechte, Verfahrensre-
geln) sicherstellen (vgl. Berichter-
stattung AG 5, Personelle Voraus-
setzungen zur Erteilung einer BE, 
Präsentation, S. 3 ff.) 
 
Der öTöJH kommt seiner Pflicht 
nach § 24 V SGB VIII (Informati-
onspflicht: Platzangebot, päda-
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21 Vgl.„Qualitätsentwicklung in der Kinder-und Jugendhilfe–Diskussionspapierdes Deutschen Vereins zum Umgang mit §§ 79, 79a SGB VIII“ (2012), https://www.deutscher-verein.de/de/uplo-
ads/empfehlungen-stellungnahmen/2012/dv-18-12-qualitaetsentwicklung-kinder-und-jugendhilfe.pdf 

gogische Konzeption der Ein-
richtungen und Beratung zur 
Auswahl) zielgruppengerecht u.a. 
im Rahmen digitalisierter Ange-
bote nach. 
Durch partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Leistungsträ-
gern sind die Datenbanksys-
teme,  ggfs. auch parallel zur 
Platzvergabe / Kita-Finanzierung 
nutzbar.  
 

- Leistungsträger-
perspektive 
 

Trägerautonomie 
Die Träger haben ein Interesse, in ihrem 
Gestaltungsspielraum autonom die Ent-
scheidungen zur Ausgestaltung der Leis-
tung zu treffen.21 Dabei haben sie einer-
seits die gesetzlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen zu beachten und 
andererseits die Mitbestimmung der El-
tern und Kinder sicher zu stellen. 
 
 
 
 
 
 

• für die Anwendung und Über-
prüfung eines Konzeptes zum 
Schutz vor Gewalt,  

• von geeigneten Verfahren der 
Selbstvertretung und Beteili-
gung,  

• der Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen An-
gelegenheiten innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung be-
darf es für Träger aussagekräf-
tiger und verbindlicher Arbeits- 
und Orientierungshilfen von 
Seiten der Aufsichtsbehörde 
unabhängig von der Träger-
form 

Trägerautonomie: 
Das Wunsch- und Wahlrecht 
von Eltern, in Bezug auf die Trä-
gervielfalt muss im KitaG und im 
BE-Verfahren gem. § 45 SGB VIII 
stärker verankert werden. Dies 
schafft mehr Trägerautonomie 
durch größere Trägervielfalt. 
 
 
Der Leistungsträger unterstützt 
den öTöJH seiner Pflicht nach § 
24 V SGB VIII (Informationspflicht: 
Platzangebot, pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen und Be-
ratung zur Auswahl) zielgruppen-
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gerecht u.a. im Rahmen digitali-
sierter Angebote nachzukommen. 
Dabei arbeitet der Leistungsträger 
dem öTöJH eine zielgruppenge-
rechte Darstellung seiner Kinder-
tagesstätten zu, so dass Eltern gut 
informiert ihr Wunsch- und Wahl-
recht nutzen können und ihnen die 
Trägervielfalt vor Ort bewusst ist.  
 
Durch partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit dem öTöJH sind die 
Datenbanksysteme,  ggfs. auch 
parallel zur Platzvergabe / Kita-Fi-
nanzierung nutzbar.  
 
Trägerzuverlässigkeit sichern: 
Stärkung der inhaltlichen und fi-
nanziellen Unterstützung für die 
Erfüllung der Vorgaben zur Trä-
gerzuverlässigkeit für Träger un-
abhängig von der gewählten Trä-
gerform 
 
Finanzierung: 
Finanzierung der Leistung nach 
den Grundideen des § 78 a-g SGB 
VIII inkl. einkalkulierter Freihalte-
pauschalen und Auslastungsquo-
ten (zur Sicherung des Kindes-
wohls und zur Sicherung des 
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Qualitätsanspruch des Leistungsträ-
gers: 
In ihrem Selbstverständnis haben sie 
den Anspruch, ihre Aufgaben in einer 
stets in einer soliden Qualität zu erbrin-
gen und weiterzuentwickeln. 
 

Wunsch- und Wahlrechtes der El-
tern) – Belegungsdruck mindern, 
Kindeswohl sichern: Eingewöh-
nung im Sinne des Kindeswohls 
und nicht im Sinne der Finanzie-
rungslogik, Aufnahmen im Verlauf 
des Kita-Jahres dürfen nicht zu fi-
nanziellen Nachteilen des Trägers 
führen 
 
 
 
Qualitätsanspruch des Leis-
tungsträgers: 

 vgl. Lösungsansatz AG 6 - 
Berichterstattung Claudia 
Schiefelbein (insbeson-
dere Folie S. 47 der 
Powerpoint-Präsentation) 
– fachliche Begleitung 
durch Landesbehörde 

 Aufgaben, die der Leis-
tungsträger erbringt, um 
die Qualität zu sichern, 
werden als Aufwand für 
den Betrieb einer Kin-
dertageseinrichtung an-
erkannt und nach den 
Grundideen des § 78 a-g 
SGB VIII auskömmlich 
finanziert, vgl. Lösungs-
ansatz AG 6 - Berichter-
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22 Vgl. Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017): Kita-Qualität aus Kindersicht. Eine Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung.(https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/171026_Quaki_Abschlussbericht_WEB.pdf), S-. 85. 

stattung Claudia Schiefel-
bein (insbesondere Folie 
S. 34ff der Powerpoint-
Präsentation)  

- Kinderperspek-
tive 
 

Kinder haben Ansprüche an Kita-Quali-
tät, zudem haben sie einen Anspruch 
auf gute Erziehung und Bildung und 
die Verwirklichung ihrer Rechte im 
Rahmen der Kita.22 Der Träger steht in 
der Verpflichtung dieses zu gewährleis-
ten. 

• für die Anwendung und Über-
prüfung eines Konzeptes zum 
Schutz vor Gewalt,  

• von geeigneten Verfahren der 
Selbstvertretung und Beteili-
gung,  

• der Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen An-
gelegenheiten innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung be-
darf es für Träger aussagekräf-
tiger und verbindlicher Arbeits- 
und Orientierungshilfen von 
Seiten der Aufsichtsbehörde 
unabhängig von der Träger-
form 

Kindeswohl ist mehr als die Ab-
wesenheit von Gefahren!  
Kinder haben Entwicklungsbedürf-
nisse und sind Träger von Grund-
rechten (Schutz- und Förder- so-
wie Beteiligungsrechte)  
(vgl. Berichterstattung AG 5, Per-
sonelle Voraussetzungen zur Er-
teilung einer BE, Präsentation, S. 
3 ff.) 
 
Kinder haben das Bedürfnis nach 
beständigen liebevollen Beziehun-
gen und nach körperlich, geistig 
und seelischer Unversehrtheit  
Die Gestaltung von Eingewöh-
nungsabläufen ist im KitaG vorder-
gründig durch die Maßgabe des 
Kindeswohls geregelt, kindes-
wohlgefährdende Finanzierungs-
logiken werden durch eine aus-
kömmliche Finanzierung im Sinne 
von § 78 a – g SGB VIII ff. ausge-
hebelt und vermieden, da die kin-
deswohlsichernde Eingewöhnung 

https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/programme/171026_Quaki_Abschlussbericht_WEB.pdf
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in ihrer herausragenden Bedeu-
tung vom Kostenträger anerkannt 
wird.  

- Elternperspek-
tive 
 

 
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 
„Die Leistungsberechtigten haben das 
Recht, zwischen Einrichtungen und 
Diensten verschiedener Träger zu wäh-
len und Wünsche hinsichtlich der Gestal-
tung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf die-
ses Recht hinzuweisen.“ 
vgl. § 5 Abs. 1 SGV VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenarbeitsgebot 
„Der Träger ist verpflichtet, die Zusam-
menarbeit aller Beschäftigten sowie ihr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenarbeitsgebot 
 

• für die Anwendung und Über-
prüfung eines Konzeptes zum 
Schutz vor Gewalt,  

• von geeigneten Verfahren der 
Selbstvertretung und Beteili-
gung,  

• der Möglichkeit der Be-
schwerde in persönlichen An-
gelegenheiten innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung be-

 
Wunsch- und Wahlrecht 
Wunsch- und Wahlrecht von El-
tern in Bezug auf Trägervielfalt 
muss im KitaG und im Rahmen 
des Betriebserlaubnisverfahrens 
gem. § 45 SGB VIII stärker veran-
kert bzw. ausformuliert werden 
 Aufgrund ausreichender 

Kita-Platzkapazitäten kön-
nen Eltern durch ihr 
Wunsch- und Wahlrecht 
Gebrauch machen und mit 
einem Kita-Träger / einer 
Kita zusammenarbeiten, 
die ihren Ideen der Bil-
dung, Erziehung, Betreu-
ung und Versorgung ent-
spricht. 

 Eltern als Partner im Rah-
men des Erziehungsauf-
trags und der Ausgestal-
tung von pädagogischen 
Aufgaben z.B. im Rahmen 
der Konzeption beteiligen 

 
 
Zusammenarbeitsgebot und In-
formationspflicht  
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Zusammenwirken mit den Eltern und den 
sonstigen Erziehungsberechtigten zu un-
terstützen und anzuregen“ 
vgl. § 5 Abs. 1 KitaG 
 
 „Die Elternversammlung kann vom Trä-
ger und in pädagogischen Fragen von 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
Auskunft über alle die Einrichtung betref-
fenden Angelegenheiten verlangen. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erörtern 
mit den Eltern die Grundlagen, Ziele und 
Methoden ihrer pädagogischen Arbeit 
und stimmen sie mit ihnen ab.“ 
vgl. § 6 Abs. 4 KitaG 
 
Bildung von Kita-Ausschuss 
„In jeder Kindertagesstätte soll ein Kin-
dertagesstätten-Ausschuss gebildet wer-
den. Er besteht zu drei gleichen Teilen 
aus Mitgliedern, die vom Träger benannt 
sind, und aus Mitgliedern, die aus dem 
Kreis der Beschäftigten und dem Kreis 
der Eltern gewählt werden“  
vgl. § 7 Abs. 1 KitaG  
 
Problembeschreibung aus Elternper-
spektive: 
 

darf es für Träger aussagekräf-
tiger und verbindlicher Arbeits- 
und Orientierungshilfen von 
Seiten der Aufsichtsbehörde 
unabhängig von der Träger-
form 

Stärkung des Zusammenarbeits-
gebot von Trägern und Eltern – 
Forderung nach mehr Transpa-
renz: 
 
 Informationspflicht zur 

pädagogischen Konzep-
tion / verbindlich über die 
pädagogischen Ansätze 
und Ziele der Kindertages-
einrichtung informieren  
Eltern können ein Be-
wusstsein für den Auftrag 
von Kindertageseinrichtun-
gen und dessen Aufgaben 
entwickeln, da sie von Sei-
ten des Trägers verbindlich 
informiert und  einbezogen 
werden  
 

 Informationspflicht zur 
Gewährleistung des Kin-
deswohl über das vorhan-
dene und einrichtungsbe-
zogene Kinderschutzkon-
zept informieren 
 

• Informationspflicht zu 
Möglichkeiten der  Parti-
zipation, Beschwerde 
und Beteiligung gegen-
über den Eltern, in Bezug 
auf die Kinder und die El-
tern 
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 Eltern können kein Bewusstsein 
für den Auftrag von Kindertages-
einrichtungen und dessen Aufga-
ben entwickeln, wenn sie von 
Seiten des Trägers nicht mit ein-
bezogen werden  

 Eltern haben unabhängig von der 
Trägerform keine Kenntnis über 
die pädagogische Konzeption, 
dem Kinderschutzkonzept oder 
Beschwerdeverfahren der Kin-
dertageseinrichtung (Problem, 
dass Eltern aufgrund fehlender 
Kita-Plätze von ihrem Wunsch- 
und Wahlreicht kein Gebrauch 
machen können) 

 Verantwortung des Trägers El-
tern in Partizipationsprozesse un-
ter dem Blickwinkel des Kindes-
wohls einzubeziehen findet bis-
her nicht genug Beachtung 

 
Trägern fehlt teilweise das Bewusstsein 
für das Wunsch- und Wahlrecht von El-
tern in Bezug auf die Trägervielfalt und 
dessen Mitspracherecht bei pädagogi-
schen Aufgaben z.B. pädagogische Kon-
zeption 
 

 
Eltern haben unabhängig von 
der Trägerform Kenntnis zur päda-
gogischen Konzeption, dem Kin-
derschutzkonzept und dem Be-
schwerdeverfahren der Kinderta-
geseinrichtung  
 

• Im KitaG wird geregelt, 
dass die öTöJH ihrer 
Pflicht nach § 24 V SGB 
VIII (Informationspflicht: 
Platzangebot, pädagogi-
sche Konzeption der Ein-
richtungen und Beratung 
zur Auswahl) zielgruppen-
gerecht auch im Rahmen 
digitalisierter Angebote 
nachkommt. Datenbank-
systeme, die ggfs. auch 
parallel zur Platzvergabe / 
Kita-Finanzierung genutzt 
werden können, sollten in 
den Blick genommen wer-
den.   
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AG 3 



2. Sitzung 

2. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten… 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptionen/ Vari-
anten 

Empfehlung 

Analyse unter Be-
rücksichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträ-

gerperspektive 
 

- Kinderperspek-
tive 

 
- Elternperspek-

tive 

• Die Betreuung von bis zu fünf Kin-
dern in den Wohnräumen einer 
KTPP unterliegt bauordnungsrecht-
lich dem Begriff des “Wohnens“. Eine 
Genehmigungspflicht entfällt. 

• Wenn mehrere KTPS gemeinsam - 
eine oder mehrere unmittelbar be-
nachbarte Wohnungen in einem Ge-
bäude nutzen, um dort insgesamt 
mehr als fünf Kinder zu betreuen, so 
handelt es sich nicht mehr um eine 
Wohnnutzung. 

 

Wir brauchen eine Raumverordnung für KTP 
 
In der Frage der Nutzung von Wohnraum 

• ohne Nutzungsänderung 
• gibt es eine Weiterentwicklung: 
• Die Leiter der Bauaufsichtsbehörden des 

Landes Brandenburg haben sich darauf 
verständigt, es nicht als Nutzungsände-
rung anzusehen, wenn in einer Woh-
nung/Haus bis zu 10 Kinder im Rahmen 
von Kindertagespflege betreut werden. 

• Die Grenze wurde also deutlich angeho-
ben. 

• Die Jugendhilferechtliche Situation blieb 
unverändert. 
 
 

Bei der GTP sollen Bestimmungen bezüglich des 
Raumes getroffen werden, dass die Kinder von 
verschiedenen Tagespflegepersonen miteinan-
der spielen können 

Mit dem Bauministe-
rium sich verständi-
gen 
 
Der örtliche Träger 
der öffentlichen Ju-
gendhilfe soll erlau-
ben, wenn die Raum-
bedingungen geeig-
net sind. 
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Baurechtliche Best-
immungen 

 
 

 

Groß-Kindertages-
pflege, KTP in Koope-
ration untereinander 

Mehre KTPP dürfen in der Form mit-
einander kooperieren, dass jede KTP 
die alleinige Verantwortung für „ihre“ 
fünf Kinder hat. (Vertragliche Zuord-
nung) 

• Heißt: jedes Kind hat nur eine Be-
zugsperson und die Eltern können 
sich nur die Kindertagespflegeper-
son wenden, mit der sie den Betreu-
ungsvertrag abgeschlossen haben. 

• Wenn sich zwei KTPs gemeinsam 
die Verantwortung für jedes Kind 
übernehmen (würden), handelt es 
sich nicht mehr um Kindertages-
pflege, sondern eine Kleinstkita, für 
die eine Betriebserlaubnis erforder-
lich ist / werden würde 
 

 
Wie soll die Zusammenarbeit von 
GTP rechtlich 

Groß-Kindertagespflege soll es geben 
 
Eine GTP soll aus zwei Personen bestehen kön-
nen (Kooperation), muss aber nicht  
Kooperation soll verpflichtend sein 
Max 10 Kinder  
Eine dritte Person darf Vertretung machen, ohne 
vertragliche Bindung an die Kinder  
 
Im Betreuungsvertrag könnte erwähnt werden, 
dass es eine Kooperationsvereinbarung mit ei-
ner anderen Person gibt; auch versicherungs-
rechtlich muss das geregelt werden, damit der 
Vertretung keine Nachteile entstehen. 
 
Aber der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist 
vor allem und zuerst in der Pflicht, die Vertretung 
zu organisieren, den Bedarf garantiert 
 

Die Vertretungsreg-
lung soll vertraglich 
um die Pflichten der 
Vertretung ergänzt 
werden 
 
§18, 3 soll erweitert 
werden 
§20, 4 muss geändert 
werden, wenn man 
möchte, dass eine 
Tagespflegeperson 
mehr als 5 Kinder be-
treuen soll 
 
Vernetzung als Min-
deststandard 
 
Der örtliche Träger 
der öffentlichen Ju-
gendhilfe soll die Ko-
operation zwischen 
KTP fördern 
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Vertretungsmodell muss mit örtlichen Trägern 
der öffentlichen Jugendhilfe angesprochen wer-
den 
 
Es sollte eine „Muss“-Reglung an den örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe geben 

Vermischung KITA 
und KTP 

• SGB VIII bestimmt  
 
Wünschenswert wäre, dass eine KTP-Per-
son die Kinder von anderen KTP-Personen 
betreuen darf  
Das geht bisher nicht 
 
Jede KTP-Personen sind immer rechtlich 
verantwortlich für ihre eigenen KITA, weil an-
sonsten Umschlagen in KITA und  
 
Vermischung von KITA und KTP auch prob-
lematisch – Grenze zwischen KITA und KTP 
darf nicht verwischt werden, denn KITA hat 
gewisse Qualitätsstandards, die nicht zu ei-
nem billigen Preis verkauft werde darf  

Im neuen KITA-Gesetz sollte die Reglung betrof-
fen sein, dass mehrere KTP-Personen sich zu-
sammenschließen dürfen 
 
 

 

Stand der KTP / Erhalt 
der KTP 

Anzahl KTP ist rückläufig 
- Land Brandenburg muss etwas un-

ternehmen, sonst verlieren dieses 
Angebot, damit Verlust eines früh-
kindlichen Bildungsangebots 

-   

Qualitätsoffensive starten  (finanzielle?) An-
reize schaffen 
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KTP & Fachberatung Fachberatung und Fachaufsicht ist identisch 
– das ist ein Problem 
Die Wissenschaft sagt, dass muss getrennt 
sein, denn es geht um Vertrauensverhält-
nisse. 
Denn Beratung und Bewertung vermischen 
sich. 

Fachberatung und Fachaufsicht muss getrennt 
werden. 
 
Eigener Artikel/§ zu alle Beratungsformen, damit 
es gebündelt an einem Ort ist. 
 
Ist es Pflicht, sich beraten zu lassen, oder An-
spruch auf Beratung. 
Es solle (auch) eine Pflicht sein, sich beraten zu 
lassen, da es eine staatliche Aufgabe ist, wes-
halb sie der besonderen Fürsorge bedarf 

Man könnte den §18, 
4 umformulieren 
 
„sind zu beraten“ 
 
Oder: §10, 4 

Abgrenzung Groß-
KTP und Kleinstkitas 

Wird schon gemacht: ist im rechtlichen 
Graubereich 
Nicht jede*r mag so arbeiten 
 
Bei Kleinstkitas: 
Betreuung wird auf Träge übertragen 
Träger überträgt die Betreuung auf Ange-
stellte 
 
Bei KTP 
Betreuung wird auf Erzieher übertragen 
 
 
Kleinstkitas sind nicht wirtschaftlich 
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Finanzen, Finanzielle 
Sicherheit, Absiche-
rung der KTP auf-
grund endenden Be-
darfs 

KTP ist dem Wohlwollen der Jugendämter, 
Kommunen ausgesetzt 
Wenn der öffentliche Träger keinen Bedarf 
mehr sieht, kann er die KTP sehr schnell, un-
mittelbar einstampfen, anders bei der KITA: 
durch die Objekte, Sachgegenstände nicht 
einfach einzustampfen 
 
Bezahlung der Fachkräfte in der KTP wird 
geringer entlohnt als vergleichbare Fach-
kräfte (Bezug zu SGB VIII §23, (2a) 
 
 

Bezahlung/Lohn/Vergütung: vielleicht Unter-
grenze einführen 
 
Ortsübliche Mieten (Betriebskosten) berücksich-
tigen 
 
Förderung der Qualifizierungskosten  
 
Essensgeld: sollte herausgenommen werden 
(§18,2, in Verbindung mit §17), konkret bezogen 
auf MIttagessen 

Konnexitätsproblem? 

Ländlicher Raum und 
Bedarf von KTP 

Lässt sich nicht darstellen; auch in Ballungs-
gebieten gibt es hohe Nachfrage nach KTP, 
weil die KITA den Bard nicht erfüllen 
Im ländlichen Raum schafft es Flexibilität 
und Mobilitätsgewinne für die Eltern 

Bundesverband der Kindertagspflege kennt ge-
naue Untersuchungen dazu 

 

KTP & Alter Manche Landkreise lassen es zu bis zum 
Schuleintritt, aber nicht die Regel 
Wenn KTP bis Schuleintritt, dann bestimmte 
Voraussetzungen an d Erzieher 
Manchmal auch Stufenmodell: erst bei einer 
Person bis 3, dann bei einer anderen KTP-
Fachkraft bis zum Schuleintritt 
 
Wie kann der Spagat in der KTP zwischen 3-
6 Jahren gemeistert werden, wenn nur 5 Kin-
der da sein 
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KTP & Qualifizierung 
der Kindertagespfle-
geperson 

Welche Qualifikation brauchen diese Perso-
nen 
Derzeit: 300-Stunden-Ausbildung 
 
Reicht das aus? 
Muss die Ausbildung doch nicht höher ge-
hängt werden? 
Ist eine staatliche Anerkennung aber eine 
wirklich gute Idee? 
 
Die Fachkräfte der Kindertagespflege in das 
System KITA einordnen: 

- Welche Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede gibt es 

- Chancen der beruflichen Entwick-
lung für Fachkräfte der KTP, Wech-
sel in die KITA – wie kann das gehen 

- Warum kann eine KTP-Fachkraft 
nicht Vertretung in einer KITA sein  
Qualifikationshürde ein Leben lang 
(Bezahlung auch niedriger) 
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3. Sitzung 
Thema/ The-
menschwer-
punkt 
 
Inklusion  
Schnittstellen 
zu SGB IX 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse unter 
Berücksichti-
gung der 
 

- rechtli-
chen 
Per-
spektive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der § 3 KitaG „Aufgaben und Ziele der Kin-
dertagesstätte/Kindertagespflege“ berührt 
das Thema Inklusion an folgenden Stel-
len: 
§ 3 (1) letzter Satz: „Die Durchführung der 
Sprachstandsfeststellung und Sprachför-
derung lässt Leistungsverpflichtungen an-
derer Sozialleistungsträger unberührt.“ 
§ 3 (2) Satz 6 das gleichberechtigte, part-
nerschaftliche, soziale und demokratische 
Miteinander sowie das Zusammenleben 
von Kindern mit und ohne Behinderung zu 
fördern.  
Die grundsätzliche Betreuung, Bildung und 
Erziehung und Versorgung der Kinder mit 
(drohender) Behinderung berührt auch den 
§ 12 Kita-Gesetz: (2) Kinder mit einem be-
sonderen Förderbedarf nach den §§ 27, 
35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
oder den §§ 53, 54 des Zwölften Buches 

  
 
Die verschiedenen Hilfesysteme 
sollten ihre Handlungen, Hilfe-
pläne und Entwicklungsziele 
fachübergreifend zum Wohle 
des Kindes regelmäßig abstim-
men. 
 

- Alle zusätzlichen päda-
gogischen Berufsgrup-
pen (Heilerzieher*in, Lo-
gopäd*in usw.) begleiten 
die Teilhabe einzelner 
Kinder im System der 
Kindertagesbetreuung 

- Haltungs- und Einstel-
lungsfragen entsprechen 
der UN-Konvention und 

 
 
Deutliche Verankerung der Inklusion im neuen 
Kita-Gesetz. 
 
 

- In der Formulierung der Aufgaben und 
Eignung/Erfahrungen/Kenntnisse 

- In der Formulierung der Qualitätskrite-
rien zur Umsetzung  

- Kontinuierliche Weiterevaluierung der 
einzelnen Prozesse der Qualität in der 
Kindertagespflege durch Vorgabe des 
Landes (Landesvorbehalt) regeln, um 
greifbare Inhalte zu haben (Verordnung 
zur bestehenden Kindertagespflegever-
ordnung anpassen) 

- In der Formulierung der Fortbildung und 
der Benennung des Kostenträgers für 
diese Fortbildung  
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Sozialgesetzbuch sind in Kindertagesstät-
ten aufzunehmen, wenn eine diesem Be-
darf entsprechende Förderung und Betreu-
ung gewährleistet werden können. Die 
Gruppengröße und die personelle Beset-
zung in diesen Gruppen sind den besonde-
ren Anforderungen im Einzelfall anzupas-
sen. 
SGB VIII: §§ 8, 22a Abs. 4  und Abs. 5 , § 
27, § 36 a 
Kommunalverfassung Brandenburg § 18a 
Schnittstellen zu SGB IX: 
§ 4 Abs.3 SGBIX: Leistungen für behin-
derte und von Behinderung bedrohe Kinder 
werden so geplant und gestaltet, dass nach 
Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen 
Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht 
behinderten Kindern betreut werden kön-
nen. 
Dabei werden behinderte Kinder alters-und 
entwicklungsentsprechend an der Planung 
und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen be-
teiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv 
in Planung und Gestaltung der Hilfen ein-
bezogen. 
§30 Leistungen der Frühförderung und 
Früherkennung 
§§ 55 und 56: heilpädagogische Maßnah-
men 
 

sind Voraussetzung für 
inklusives Arbeiten 

- Eine individuelle Kon-
zeption beschreibt die 
konkrete Arbeitsweise 
und die Tagesabläufe 

- Punktuelle direkte Unter-
stützung des Kindes im 
Gruppenalltag 

- Landesweit vergleich-
bare Förderpläne und 
Entwicklungsberichte 
(besonders wichtig beim 
Umzug einer Familie) 

- Aktive Team- und Quali-
tätsentwicklung durch 
regelmäßige passge-
naue Fortbildung 

-  
- Gezielte Qualifizierung 

von Kindertagespfleg-
personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Konkretisierung bei multiplen Behinde-
rungen beim Förderbedarf in Kinderta-
gespflege (nicht das sich rechtlich Sa-
chen ausschließen) 

- Ausbildung in der Kindertagespflege 
durch sog. Bausteine Inklusion /Partizi-
pation und Behinderungsformen sowie 
Migration mit Behinderungen als inter-
kulturelle Kompetenz im Rahmenplan 
integrieren 

 
 
§ 3 KitaG Kindertagespflege als bedarfserfül-
lendes - gleichrangiges bereits seit dem Tages-
betreuungsausbaugesetz 2005 und nochmals 
durch Kinderförderungsgesetz in Kraft seit 
16.12.2008 
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- fachli-
che Per-
spektive 

§ 79 (1) Heilpädagogische Leistungen wer-
den an noch nicht eingeschulte Kinder er-
bracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu 
erwarten ist, dass hierdurch 
1. 

eine drohende Behinderung abge-
wendet oder der fortschreitende 
Verlauf einer Behinderung verlang-
samt wird oder 

2. 
die Folgen einer Behinderung be-
seitigt oder gemildert werden kön-
nen. 

Heilpädagogische Leistungen werden im-
mer an schwerstbehinderte und schwerst-
mehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht 
eingeschult sind, erbracht. 
(2) Heilpädagogische Leistungen umfas-
sen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung 
des Kindes und zur Entfaltung seiner Per-
sönlichkeit beitragen, einschließlich der je-
weils erforderlichen nichtärztlichen thera-
peutischen, psychologischen, sonderpäda-
gogischen, psychosozialen Leistungen und 
der Beratung der Erziehungsberechtigten, 
soweit die Leistungen nicht von § 46 Ab-
satz 1 erfasst sind. 
(3) In Verbindung mit Leistungen zur Früh-
erkennung und Frühförderung nach § 46 
Absatz 3 werden heilpädagogische Leis-
tungen als Komplexleistung erbracht. Die 
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 Vorschriften der Verordnung zur Früher-
kennung und Frühförderung behinderter 
und von Behinderung bedrohter Kinder fin-
den Anwendung. In Verbindung mit schul-
vorbereitenden Maßnahmen der Schulträ-
ger werden die Leistungen ebenfalls als 
Komplexleistung erbracht. 
§ 113 SGB IX Leistungen zur sozialen Teil-
habe 
Neue Schnittstelle BTHG  
 
 
 
 
 
Die Förderung von Kindern mit behinde-
rungsbedingtem Mehrbedarf/Frühförde-
rung durch heilpädagogisches Personal ist 
in der Regel-Kita eine individuelle Einzel-
maßnahme.  
Das pädagogische Personal der Regel-Kita 
ist nur ansatzweise in den Förderplan ein-
bezogen. Fachübergreifende Hilfeplankon-
ferenzen zur ganzheitlichen Förderung des 
Kindes sind gesetzlich nicht vorgesehen. 
Es obliegt dem jeweiligen Engagement der 
Fachbereiche des Landkreises oder kreis-
freien Stadt dieses durchzuführen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der räumlichen und 
sächlichen Rahmenbedingun-
gen: 

- Barrierefreier Zugang 
- Räumliche Vorausset-

zungen für inklusive För-
derung (Bewegungs-
räume, Ruhe- und Rück-
zugsmöglichkeiten) 

- Zusätzliches Spiel- und 
Beschäftigungsmaterial 

- Anpassung der Grup-
pengröße an die Bedarfe 
des Kindes mit (drohen-
der) Behinderung 

 
 
 
Teilhabe des Kindes mit (dro-
hender) Behinderung an allen 
Aktivitäten (der Kita und) Kin-
dertagespflege ermöglichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Änderung bzw. Festschreibung von 
Förderhilfen zur Inklusion durch das 
Land (Verordnung zur Kindertages-
pflege anpassen) 

- Änderung im § 13 KitaG , damit das 
auch für Kindertagespflege zutreffend 
wird. Momentan nur in der Kindertages-
pflegeverordnung in § 3 geregelt mit 
Verweis auf § 3 KitaG. § 3 KitaG auch 
auf Kindertagespflege beziehen. 

 
 
 
 
 



3. Sitzung 

 und durch einzelmaßnahmen 
fördern: 

- Befähigung zur Wahr-
nehmung, Äußerung und 
Umsetzung eigener Be-
dürfnisse 

- Entwicklung der Selb-
ständigkeit 

- Erhalt und Entwicklung 
persönlicher Sozialkom-
petenz 

- Entwicklung der Kom-
munikation und Mobilität 

- Unterstützung des Über-
gangs von Kita und 
Schule 

 
Einbeziehen der Eltern/Vertreter 
in Lebenssituationen der Ein-
richtungen sowie in die das Kind 
betreffende Entscheidungen 
Regelmäßige Elterngespräche 
zur Entwicklung des Kindes mit 
(drohender) Behinderung. 
Teilnahme der Personensorge-
berechtigten an verschiedenen 
Fördersituationen in den 
Kitas/Kindertagespflege 
 
Das behinderte oder von Behin-
derung bedrohte Kind kann an 

 
 
 
Gesetzliche Regelung des § 22a Abs. 4 und 5 
SGB VIII gezielt auf das KitaG übertragen (1:1). 
Sowie die Planungen der Bedarfsplanung nach 
§ 80 SGB VIII auch für Kindertagespflege um-
setzen, da es gleichrangige Betreuungsformen 
sind und inklusive Betreuungsformen. Nach-
haltige Prozesse im  Jugendhilfeausschuss ini-
tialisieren, ggf. Änderung AGKHJG, um Thema 
der Inklusion auch dort verbindlich zu behan-
deln (§ 19 und § 4 ). 
 
 
 
Konzeptionelle Ausrichtung als Erfordernis in 
der Kita aber auch in der Kindertagespflege 
z.B. in der räumlichen Frage sowie Spiel- und 
Bewegungsmaterialien Sowie Rückzugsorte 
bei den unterschiedlichen Behinderungen bzw. 
besonderen Förderbedarfen sowie Entwick-
lungsprozesse der einzelnen Kindern Rech-
nung tragen (Hilfsmittel spezieller Kinderwa-
gen, Schaukel mit anderem Sitz oder für das 
Sitzen im Sandkasten, etc,, Rampen im Ein-
gang ). 
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allen Aktivitäten der Kita/Kinder-
tagespflege teilnehmen. Indivi-
duelle Förderung findet im sozi-
alen Lebensraum statt. 
Eltern erhalten heilpädagogi-
sche Förderung und Elternbera-
tung in der Kita. Eine ganzheitli-
che Förderung und Unterstüt-
zung im Gruppenprozess findet 
statt. 

- Kosten-
träger-
per-
spektive 

- Leis-
tungs-
träger-
per-
spektive 

 
 

Die Finanzierung der Regel-Kita (§§ 16 – 
17) bezieht sich ausschließlich auf ge-
sunde Kinder. Kinder, die einen individuel-
len Hilfebedarf nach SGB IX haben bekom-
men diesen Hilfebedarf auch in der Kita. 
 
 
 
Auch Regel-Kitas und Kindertagespfle-
gestellen wollen die wohnortnahe Teilhabe 
von Eltern und Kindern am Leben in der 
Gemeinschaft von behinderten oder von 
Behinderung bedrohten Kindern sichern. 
Besonders im ländlichen Raum sind Integ-
rations-Kitas nicht ohne einen erheblichen 
Fahrweg erreichbar. 
Darüber hinaus steigt die Zahl der Kinder 
mit einem heilpädagogischen Einzelbedarf 
stetig an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherung der Inklusion in Kindertagesstät-
ten/kindertagespflege auch in der Finanzierung 
der räumlichen, sächlichen und personellen 
Rahmenbedingungen. 
Beschreibung der Schnittstelle zum SGB IX. 
 
 
 
Integration des „Kietz-Kita-Programms“ in die 
Regelfinanzierung der Einrichtungen. 
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Die Angebote der Frühförder- und Bera-
tungsstelle in einer Rege-Kita sind Zusatz-
angebote. Über Art und Umfang der Leis-
tungen von der Integration auf dem Weg 
zur Inklusion, über zusätzliches pädagogi-
sches Personal entscheidet der zuständige 
Träger der Eingliederungshilfe 
 
 
Die Finanzierung in § 16 Abs. 1 Satz 3 Ki-
taG geregelt. Es gibt keine Auskunft, wer 
die Fortbildungskosten für Inklusion trägt.  
Meist zahlen die Kindertagespflegeperso-
nen die Kosten selbst und tragen diese von 
ihren eigenen „Gehalt“. Inklusion in Kinder-
tagespflege in der Finanzierung in § 18 Ki-
taG nicht enthalten! 
 
Förderanträge für Kinder mit drohenden 
Behinderungen dauern in der Bearbeitung 
zu lange (meist 6 Wochen und länger) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnellere Bearbeitung von An-
trägen auf besonderen Förder-
bedarf durch Fristen 

- Kinder-
per-
spektive 

 
- Eltern-

per-
spektive 
 

Kinder und Eltern wünschen sich eine Be-
treuung vor (Wohn-)Ort von Kindern mit an-
geborenen „Besonderheiten“ bwz. mit auf-
tretenden Besonderheiten. 
Jedoch finden meist inklusive Betreuungs-
formen im ländlichen Raum nicht statt. Dies 
hat aus Elternsicht teils damit zu tun, dass 
hierfür Anträge notwendig sind, die erst 
vom entsprechenden Fachbereich des 

- Reduzierung der büro-
kratischen Hürden durch 
vereinfachte Anträge 
und lösungsorientierter 
Umgang mit Eltern sowie 
schnelle Bearbeitung der 
gestellten Anträge zum 
Wohle des Kindes.  

 

- Einfügung und Festschreibung eines 
Parargraphen, der sich dem Thema In-
klusion widmet und zwar auch für Kin-
dertagespflege 

- Explizite Fachberatung und Begleitung 
in den besonderen und alltäglichen Din-
gen für Eltern vom Leistungsverpflichte-
ten und Kindertagespflegeperson 
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Landkreises oder kreisfreien Stadt geneh-
migt werden müssen. Der bürokratische 
Aufwand inklusive der Gutachter sind rela-
tiv hoch, so dass Eltern meist abgeschreckt 
sind. 
Die Kinder wünschen sich zudem, mit ihren 
Freunden aufzuwachsen und zu spielen. 
 
Eingewöhnungszeit meist für Eltern mit 
Kindern mit Besonderheiten seit Geburt 
nicht flexibel genug und belastet finanziell 
nochmals. 
 
 
 
 
 
Keine Veranlassung bisher auf die krank-
heitsbedingten Fehlzeiten von Kindern mit 
Besonderheiten einzugehen auch in finan-
zielle Hinsicht. Erfahrungsgemäß sind Kin-
der behinderungsbedingt öfter von Fehlzei-
ten betroffen als andere Kinder. 
 
Kindertagespflegepersonen bilden sich pri-
vat  zu dem Thema Inklusion weiter 

 
 
 
 
 
 

- Sanfte Eingewöhnung 
mit flexibler Zeit (Haus-
besuche?, Kontaktauf-
nahme bereits vor Be-
treuungsbeginn?) 

 
 
 
 
Regelung zu den Ausfall bei be-
hinderungsbedingten Ausfällen 
der Betreuung (z.B. 4 Wochen-
Regelung) 

- Vernetzung der Kindertagespflegeper-
sonen in einem aktivem Netzwerk von 
Kooperationsbeziehungen und Exper-
ten (Therapeuten, Ärzten, Frühförder-
stellen, etc.) 

 
 
 
 

- Festlegung einer Eingewöhnungszeit 
wie in Berlin vor Rechtsanspruch – ge-
rade auch für inklusive Kinder. 

 
- Keinen Unterschied machen zwischen 

Kind mit Besonderheiten und eines mit 
Migrationshintergrund 

 
 

- Finanzielle Lösung bei Ausfallzeiten 
des Kindes bei Betreuung in Kinderta-
gespflege sowie Festlegung, keiner 
weiteren finanziellen Beteiligung der El-
tern 
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Grundproblem in Brandenburg:  
 
Es gibt keinen konkreten und aktuellen Überblick wo es überall EKG. Es ist unbekannt, wie diese finanziert werden bzw. von den Rahmenbedin-
gungen her ausgestaltet sind. Es herrscht eine große Vielfalt. 
Daher ist es im Rahmen dieser Bedarfsanalyse auch schwer über oder für die EKG im Allgemeinen zu sprechen. Wichtig ist es somit jegliche 
Festlegungen für EKG im KitaG offen zu formulieren um der Vielfalt Rechnung zu tragen 
oder zuvor eine konkretere Analyse durchzuführen. 
 
Im Allgemeinen ist diese Form der Kindertagesbetreuung sowohl bei Politik, Verwaltung, Trägern und auch Familien relativ unbekannt und nicht 
so weit verbreitet.  
EKG bündeln jedoch so viele Vorteile in sich, dass es sich lohnt vorhandene zu erhalten sowie neue weiter auszubauen und weiter zu etablieren. 
 
Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsan-
spruch, Zuständig-
keiten…  
Analyse unter Be-
rücksichtigung 
der 

- rechtli-
chen Per-
spektive 

- fachlichen 
Perspek-
tive 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 



5. Sitzung 

- Kostenträ-
gerper-
spektive 

- Leistungs-
trägerper-
spektive 

KitaG § 1 
Rechtsanspruch 

(1) Die Kindertagesbetreuung gewähr-
leistet die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und dient dem Wohl und der 
Entwicklung der Kinder.  
 

(1) Die Kindertagesbetreuung dient dem 
Wohl und der Entwicklung der Kinder und 
kann die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gewährleisten.  
 

Das Wohl und die positive Entwicklung 
des Kindes sollten an erster Stelle ste-
hen. Mit dieser „Umgewichtung“ erlan-
gen andere Formen der Kindertagesbe-
treuung eine größere Rolle. Die Maß-
gabe der Fremdbetreuung steht nicht 
an erster und wichtigster Stelle. 

KitaG § 1 
Rechtsanspruch 

(2) Kinder vom vollendeten ersten Le-
bensjahr bis zur Versetzung in die 
fünfte Schuljahrgangsstufe haben ei-
nen Rechtsanspruch auf Erziehung, 
Bildung, Betreuung und Versorgung in 
Kindertagesstätten, der auch nach 
Maßgabe des Absatzes 4 erfüllt wer-
den kann. 
(4) Art und Umfang der Erfüllung des 
Anspruchs soll dem Bedarf des Kindes 
entsprechen. Bedarfserfüllend können 
für Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr und für Kinder im Grund-
schulalter auch Kindertagespflege, 
Spielkreise, integrierte Ganztagsange-
bote von Schule und Kindertagesbe-
treuung oder andere Angebote sein, 
wenn sie der familiären Situation der 
Kinder Rechnung tragen und im jeweils 
erforderlichen Rahmen die Aufgaben 
und Ziele nach § 3 gewährleisten. 

- EKG als bedarfserfüllendes An-
gebot für Familien, die nicht auf 
die Regelbetreuung durch eine 
Kita oder Kindertagespflege an-
gewiesen sind/ keine Notwendig-
keit einer Fremdbetreuung 

- EKG sind nicht ausschließlich auf 
die Bedarfe der Kinder ausgelegt, 
sondern vielmehr auf die Bedarfe 
der Familien. D.h. die Personen-
sorgeberechtigten erfahren in ei-
ner EKG oft deutlich mehr Mitbe-
stimmungs-möglichkeiten und 
übernehmen mehr Aufgaben in-
nerhalb der gesamten Gruppe, 
als in einer Kita oder KTP-Stelle. 
EKG = Verknüpfung von Kinder-
tagesbetreuung, Frühen Hil-
fen/präventivem Kinderschutz 
(BKiSchG) und  Allgemeine För-
derung der Erziehung in der Fa-
milie (§16 SGB VIII)   

- EKG sollten als bedarfserfüllen-
des Angebot erhalten bleiben 
und insbesondere für Familien 
mit besonderen Bedarfen mehr 
in den Fokus genommen wer-
den 

- Im Sinne des BKiSchG können 
EKG sehr gute Arbeit leisten, 
besonders auch im ländlichen 
Raum. Daher sollte diese Ange-
botsform besser bekannt ge-
macht und flächendeckend aus-
gebaut werden. 

- EKG könnten sehr gut mit um-
liegenden Kitas kooperieren 
und somit Übergänge für die Fa-
milien schaffen 

- Die Rahmenbedingungen einer 
EKG sollten grundsätzlich flexi-
bel bleiben und nicht an den 
Standards einer Kita bemessen 
werden.  
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Merkmale rechtsanspruchserfüllen-
der Angebote:  
(Diskowski „EKG – eine Säule der Kin-
dertagesbetreuung“) 
 

- gesicherte Fachlichkeit 
- Verlässlichkeit in Zeit und 

Raum 
- nicht nur geringfügiger zeitlicher 

Umfang 
- Erziehung, Bildung, Betreuung 

und Versorgung der Kinder 
geeignet für das Kind und seine famili-
äre Situation 
 

- Durch die flexiblen Möglichkeiten 
der Arbeitsweise einer EKG kann 
an jedem Standort der tatsächli-
che Bedarf der Familien erkundet 
werden und das Angebot darauf-
hin ausgelegt werden. Das Ange-
bot kann oft kurzfristig und flexi-
bel angepasst werden, sollte sich 
der Bedarf der Familien ändern 
(Bsp. plötzlicher Anstieg von Fa-
milien mit Fluchthintergrund) 

- In EKG ist verlässlich eine päda-
gogische Fachkraft anwesend 
(Sozialpädagog*in und/oder 
staatl. anerkannte Erzieherin) 

 
- EKG haben i.d.R. eine verlässli-

che wöchentliche Öffnungszeit 
von 30 Stunden 

- Insbesondere da die Einrichtun-
gen oft innerhalb von Wohnge-
bieten liegen, dürfen die Anfor-
derungen an die Räumlichkei-
ten nicht zu hoch sein.  

- Klare Benennung des Begriffs 
„Eltern-Kind-Gruppe“ statt 
Spielkreis. EKG hat sich in den 
vergangenen Jahren durchge-
setzt. 

KitaG § 1 
Rechtsanspruch 

(4) Art und Umfang der Erfüllung des 
Anspruchs soll dem Bedarf des Kindes 
entsprechen. Bedarfserfüllend können 
für Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr und für Kinder im Grund-
schulalter auch Kindertagespflege, 
Spielkreise, integrierte Ganztagsange-
bote von Schule und Kindertagesbe-
treuung oder andere Angebote sein, 
wenn sie der familiären Situation der 
Kinder Rechnung tragen und im jeweils 
erforderlichen Rahmen die Aufgaben 
und Ziele nach § 3 gewährleisten  
 

 - Zum Wohle des Kindes sollte je-
derzeit ein leichter Zugang zu 
EKGs möglich sein 
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Problem:  
- Bedarf zum Besuch einer EKG 

besteht auch bei Familien mit 
Kindern unter einem Jahr 

- Regelrechtsanspruch erst ab ei-
nem Jahr bzw. wenn die famili-
äre Situation es bedarf.  

- Nicht alle Kommunen beschei-
nigen dem Kind einen Rechts-
anspruch unter einem Jahr auf 
Grund des familiären Bedarfes 

KitaG § 1 
Rechtsanspruch 

(4) Art und Umfang der Erfüllung des 
Anspruchs soll dem Bedarf des Kindes 
entsprechen. Bedarfserfüllend können 
für Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr und für Kinder im Grund-
schulalter auch Kindertagespflege, 
Spielkreise, integrierte Ganztagsange-
bote von Schule und Kindertagesbe-
treuung oder andere Angebote sein, 
wenn sie der familiären Situation der 
Kinder Rechnung tragen und im jeweils 
erforderlichen Rahmen die Aufgaben 
und Ziele nach § 3 gewährleisten  
 
Es gibt auch Kinder / Familien, die über 
das 3. Lebensjahr hinaus Bedarf an ei-
ner EKG haben (z.B. Behinderung des 
Kindes, Familien mit Fluchthintergrund, 
Kitaplatzmangel…) 
 
 

(4) Art und Umfang der Erfüllung des An-
spruchs soll dem Bedarf des Kindes ent-
sprechen. Bedarfserfüllend können für 
Kinder bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr und für Kinder im Grundschulal-
ter auch Kindertagespflege, Spielkreise, 
integrierte Ganztagsangebote von 
Schule und Kindertagesbetreuung oder 
andere Angebote sein, wenn sie der fa-
miliären Situation der Kinder Rechnung 
tragen und im jeweils erforderlichen Rah-
men die Aufgaben und Ziele nach § 3 ge-
währleisten  

 

- Keine Alterseingrenzung für be-
stimmte Angebote 
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KitaG § 2 
Begriffsbestim-
mungen, Zusam-
menarbeit, Anwen-
dungsbereich 
 
 
 

(1) Kindertagesbetreuung dient der Er-
ziehung, Bildung, Betreuung und 
Versorgung von Kindern bis zum 
Ende des Grundschulalters. Die 
Aufgabe kann in Kindertagesstät-
ten, in Kindertagespflege sowie im 
Verbund oder in Kombination mit 
anderen Angeboten der Kinder- 
und Jugendhilfe, des Schul- und 
Sozialwesens durchgeführt wer-
den. 

 

- EKG übernehmen die Hauptauf-
gaben der Kindertagesbetreu-
ung. Lediglich die ausschließliche 
Fremdbetreuung ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Kita oder KTP 
 heißt Betreuung immer Fremd-
betreuung??? 

- Die punktuelle Betreuung der 
Kinder kann im Bedarfsfall in 
EKG durch die Gruppe übernom-
men werden. 

- Nur weil Eltern 1-2x in der Woche 
einen Termin ohne Kind wahr-
nehmen möchten, müssten sie 
nicht automatisch in eine Kita 
wechseln müssen. Dieser Bedarf 
kann durchaus gedeckt werden. 

- EKG sollten die Möglichkeit ha-
ben ihr Angebot (mit oder ohne 
Betreuung) den Bedarfen der 
Familien entsprechend anbie-
ten zu dürfen. 

- Viele EKG vermeiden den Weg 
Kinder im Bedarfsfall auch mal 
betreuen zu dürfen, um nicht mit 
einer Kita gleichgesetzt zu wer-
den. 

KitaG § 2 
Begriffsbestim-
mungen, Zusam-
menarbeit, Anwen-
dungsbereich 
 

 (2) Kindertagesstätten sind sozialpä-
dagogische familienergänzende Ein-
richtungen der Jugendhilfe, in denen 
auch behinderte und von Behinderung 
bedrohte Kinder tagsüber gefördert, er-
zogen, gebildet, betreut und versorgt 
werden. Kindertagesstätten sollen 
möglichst als Einrichtungen für ver-
schiedene Altersstufen errichtet und 
betrieben werden.) 

 

-  -  

 KitaG § 2:  Be-
griffsbestim-
mungen, Zu-
sammenarbeit, 

(5) Die im Folgenden für Kindertages-
stätten bestimmten Vorschriften dieses 
Gesetzes gelten für die anderen For-
men der Kindertagesbetreuung ent-
sprechend. 
 

-  
-  

- Das Wort „entsprechend“ sollte 
in Bezug auf EGK weiter ausge-
führt werden (Standards) 

- Anpassung des Papiers: „Emp-
fehlungen zu Eltern-Kind-Grup-
pen im Land Brandenburg“ 
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Anwendungs-
bereich 

 
 

Rahmenbedingungen – Entscheidung 
anderer Ämter z.B. Gesundheitsamt…. 
Werden meist nur in Bezug auf Kitas 
getroffen. Das Wort „entsprechend“ fin-
det keine Beachtung. 

 § 4 Grundsätze 
der Beteiligung 

(3) Eltern mit einer Hör- oder Sprachbe-
hinderung, deren Kinder eine Kinderta-
gesstätte besuchen, haben für die 
Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte 
das Recht, kostenfrei in Deutscher Ge-
bärdensprache mit lautsprachbeglei-
tenden Gebärden oder mit anderen ge-
eigneten Kommunikationshilfen zu 
kommunizieren. Die erforderlichen 
Kosten trägt das Land 
 

-  - Dieses Recht sollte auch Eltern 
mit geringen Deutschkenntnis-
sen zugesprochen werden → 

- Dolmetscherdienste für Fami-
lien mit Migrationshintergrund 
mit aufnehmen 

 § 11a Aufnah-
meuntersu-
chung und In-
fektionsschutz 

   
 

  

 - Diese Regelung entspricht nicht 
der gewünschten Niedrigschwel-
ligkeit des Angebotes 

- Überprüfung des Gesundheitszu-
standes und Impfstatus der Eltern 
mit Nachweis? 

- Es wäre wünschenswert, dass 
diese Regelung in Bezug auf 
EKG nicht umfänglich gilt. Sie 
sollte aber als Zielvorgabe für 
die Arbeit in der EKG aufge-
nommen werden, um Eltern im 
Dialog darauf vorzubereiten, 
dass diese Regeln bei der Auf-
nahme in eine Kita/Fremdbe-
treuung gelten  

- Eltern sollen vorbereitet und an-
geregt werden. 

Kursangebote für 
Familien 
 
 

- Eltern wünschen sich im ersten 
Lebensjahr regelmäßige und 
verlässliche Kursangebote mit 
ihren Kindern. Diese sind oft 
mit hohen Kosten verbunden 

- EKG können im Rahmen der 
Qualifizierung des Fachperso-
nals, oder im Rahmen der Finan-
zierungsmöglichkeiten Kursange-
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 (Pekip, Babyschwimmen, Mu-
sik, …) Dahinter steckt der Be-
darf der Eltern ihre Kinder al-
tersentsprechend fördern zu 
wollen und ihnen erste Erfah-
rungen mit Gleichaltrigen in ei-
ner Kindergruppe ermöglichen 
zu wollen. Zusätzlich äußern 
Eltern häufig, dass sie in der El-
ternzeit unter sozialer Isolation 
oder Überforderung leiden. 

bote schaffen, die für Eltern kos-
tenfrei sind. Somit kommen auch 
Eltern ohne die entsprechenden 
finanziellen Mittel in den Genuss 
einen Beziehungsfördernden 
„Babykurs“ wahrnehmen zu kön-
nen. Angebote dieser Art sollten 
nicht nur bestimmten Familien 
zur Verfügung stehen können, 
sondern allen Familien zugäng-
lich gemacht werden können. 

 
Niederschwellige 
Erziehungshilfe für 
Familien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Eltern im Babyjahr berichten oft 

von einer Isolation von der Ge-
sellschaft. Vielen Eltern fehlt 
der tägliche Kontakt zu anderen 
Erwachsenen.  

- Eltern aus allen sozialen Räu-
men erleben dieselben Sorgen 
und Nöte mit Ihren Kindern und 
benötigen zeitweise eine Bestä-
tigung und/oder Tipps bezogen 
auf den Alltag mit Kindern.  

- Die Neustrukturierung des All-
tags erfahren viele Familien 
noch einmal ganz neu, wenn 
ein neues Baby in die Familie 
geboren wird. Unabhängig da-
von, ob es das erste Baby ist, o-
der schon Kinder in der Familie 
leben. 

- In der Gemeinschaft einer EKG 
treffen die Eltern nicht nur auf Pä-
dagog*innen, die ihnen hilfreich 
zur Seite stehen können, sondern 
auch auf andere Eltern/Familien, 
die ähnliche Situationen erlebt 
haben und mitfühlen können. Al-
lein das Gefühl „Ich bin nicht al-
lein mit diesem Problem“. Hilft Fa-
milien herausfordernde Phasen 
zu überstehen 

- Um den Alltag wieder neu zu 
strukturieren, helfen manchmal 
feste Termine am Tag, zu denen 
sich Familien aufmachen. Eine 
feste Mahlzeit/ein festes Ange-
bot/eine feste Kafferunde in einer 
EKG kann solch ein Angelpunkt 
sein, von dem aus sich der neue 
Alltag strukturieren lässt. 

 

 
 

- Eltern sind oft sehr verunsi-
chert, wenn es in Richtung Re-
gelbetreuung in Kita oder Kin-
dertagespflege geht.  

- Die Regelmäßige Teilnahme in 
einer EKG ist eine gute Vorberei-
tung auf die Regelbetreuung. Ne-
ben einer Beratungsmöglichkeit, 
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Vorbereitung auf 
die Regelbetreu-
ung 
 
 
 

  welche Kita/KTP für die Familie 
die Richtige sein könnte, kann die 
Gruppe durch Erfahrungen der 
einzelnen Mitglieder behilflich 
sein, offene Fragen der Eltern zu 
begegnen.  

- Auch die Kinder, die eine EKG 
besucht haben, fällt der Über-
gang in die jeweilige Fremdbe-
treuung oft leichter (Berichte aus 
Kitas) 

 
Beratung im ver-
trauten Rahmen 
 
 
 

- Besondere Bedarfe oder Prob-
lemlagen innerhalb der Fami-
lien sind nicht immer von An-
fang an diagnostiziert und klar 
definiert.  

- Familien haben oft Schwierig-
keiten besondere Bedarfe zu 
erkennen/zu beschreiben und 
sich selbständig Hilfe zu suchen 

- Behutsam in der Gruppe, oder in 
Einzelgesprächen können beson-
dere Bedarfe benannt und be-
sprochen werden 

- Die pädagogische Fachkraft in 
der EKG arbeitet i.d.R. in einem 
Netzwerk verschiedener Ange-
bote und sozialen Einrichtungen 
im Stadtgebiet und kann beglei-
tend erste Kontakte herstellen  

 
 
 
 

 
Antragsstellung-
verfahren 

- Je nach Kommune gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten das 
Angebot der EKG nutzen zu 
dürfen 

  

Finanzierung 
 
 
 
 

- Die Finanzierung der EKG lau-
fen über die Kitafinanzierung. 

- Genaue Regelungen variieren 
von Landkreis zu Landkreis 

- Zum Teil Finanzierung der tat-
sächlich in Anspruch genom-
menen Plätze 

- Bei geringerer Auslastung steht 
das Angebot auf dem Prüfstand 

uschalfinanzierung des Angebotes mit 
Festlegung von einer Mindestteilnehmer-
zahl, unter Beachtung des Jahresverlau-
fes 

- Beim Vorhandensein  von mehre-
ren Gruppen sollte ein Leitungs-
anteil finanziert werden 

„Qualität statt Quantität“ 
- Bei dem, was die EKG alles leis-

ten, sollte die Finanzierung nicht 
anhand der Auslastung gemes-
sen werden, sondern anhand 
des maximalen Platzangebotes 

- Die Niederschwelligen Bera-
tungs-, und Hilfsangebote und 
die Entlastung der Familien ge-
nau an den Stellen, an denen es 
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gerade benötigt wird, sollten 
auch bei geringerer Auslastung 
voll finanziert werden.  

Selbsthilfepotenzi-
ale der Eltern anre-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eltern unterschätzen oft ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Sie werden verunsichert durch 
Ratgeber und Aussagen ande-
rer Eltern/Familien.  

- In der EKG geht es nicht in erster 
Linie immer darum für jede Lage 
die perfekte Lösung anbieten zu 
können, es geht vielmehr darum 
in niederschwelligen Gesprächen 
die Selbsthilfepotenziale der El-
tern zu aktivieren und ihre eigene 
Intuition anhand kleiner Fort-
schritte zu bestärken. 

- Innerhalb der Gruppe lernen viele 
Eltern ihre eigene Rolle noch ein-
mal neu kennen und verändern 
ggf. auch ihren Blickwinkel 
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6. Sitzung 
Thema/ Themenschwerpunkt  
z.B. Rechtsanspruch, Zuständig-
keiten...Analyse  unter Berück-
sichtigung der 
-rechtlichenPerspektive 
-fachlichenPerspektive 
-Kostenträgerperspektive 
-Leistungsträgerperspektive 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Beschrei-
bung 

Lösungsansätze/  Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

    

Träger von Einrichtun-
gen/Rechtsanspruch/ An-
tragsstellungsverfahren/Inan-
spruchnahme von Angeboten 
 
Problem: nicht alle Familien ha-
ben  gleichberechtigten Zugang 
zur frühkindlichen Bildung.  
 
Durch Abfrage der familiären 
Verhältnisse/Beruf der El-
tern/Adresse findet im Voraus 
eine „Sortierung“ von Kindern 
statt. Eine Auswahl nach sozia-
lem Status der Eltern kann leicht 
erfolgen – in Gegenden mit 
Platzmangel problematisch für 

§ 14 Träger von Einrichtungen (1) 
3Der Träger der Einrichtung ist zur Toleranz 
und zum Respekt der unterschiedlichen reli-
giösen und weltanschaulichen Einstellungen 
der Kinder und ihrer Eltern verpflichtet. 
(2) 2Er hat bei Bedarf seine Einrichtung für 
alle Kinder unabhängig von ihrem religiösen 
und weltanschaulichen Hintergrund zu öff-
nen, insbesondere dann, wenn nur eine Ein-
richtung in erreichbarer Nähe ist. 

Klare Regelung zur Gleich-be-
handlung von Kindern unab-
hängig von den sozialen Ver-
hältnissen. Platzvergabekrite-
rien klar regeln um soziale 
Ausgrenzung zu verhindern. 
Hierzu gehört auch eine De-
ckelung von (auch in Elternbei-
trägen versteckten) Zusatzbei-
trägen. AG Finanzierung. 
 
Ombudsstelle einrichten für 
Familien.  
 
Aufklärung über Rechtsan-
spruch und Inanspruchnahme-
möglichkeiten (z.B. in Zusam-

…unabhängig von ihrem reli-
giösen, weltanschaulichen 
und sozialen Hintergrund zu 
öffnen.  
 
Kriterienkatalog/Empfehlun-
gen zu Vergabekriterien von 
Kitaplätzen erstellen. 
 
Vergabepraxis transparent 
(öffentlich) machen.  
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Familien mit niedrigem Einkom-
men (soziale Staffelung der El-
ternbeiträge kann leicht ausge-
hebelt werden). Eine gesunde 
Mischung der sozialen Schichten 
wird verhindert. 
 
Wartelisten bzw. Aufnahmekrite-
rien sind nicht öffentlich. Es kann 
selbst bei Zweifeln von den An-
tragstellern nicht überprüft wer-
den. 
 
 

menarbeit mit NetzwerkGe-
sundeKinder oder Begrü-
ßungspakete bei Geburt oder 
Zuzug). 
 
Entbürokratisierung bei Minde-
strechtsanspruch – weshalb 
muss ein Antrag gestellt wer-
den, wenn der Anspruch be-
steht – automatischer Be-
scheid würde Abhilfe schaffen. 
Antrag nur bei Mehrbedarf nö-
tig. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rechtsanspruch/Bedarfserfül-
lende Angebote 
 
Problem: Grundsätzlicher Aus-
schluss von Angeboten für Kin-
der im Kita-Alter (3-6/7 Jahre) – 
Entwicklungsstand/Wohl der 
Kinder und Bedarf der Familien 
bleiben unberücksichtigt 
 
 
 
 
 

§1 KitaG (4) 2Bedarfserfüllend können für 
Kinder bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr und für Kinder im Grundschulalter auch 
Kindertagespflege, Spielkreise, integrierte 
Ganztagsangebote von Schule und Kinder-
tagesbetreuung oder andere Angebote sein, 
wenn sie der familiären Situation der Kinder 
Rechnung tragen und im jeweils erforderli-
chen Rahmen die Aufgaben und Ziele nach 
§ 3 gewährleisten. 

In einzelnen Abschnitten 
(bspw. Tagespflege) oder 
Richtlinien die Voraussetzun-
gen/Rahmenbedingungen o-
der Relevanz konkretisieren. 
 
Ermöglichen vielseitiger und 
vielfältiger Angebotsformen. 
 
Im ländlicher Raum mit gerin-
gen Kinderzahlen können ver-
schiedenste Altersgruppen in 
kleinen Einrichtungen betreut 
werden. Lange Fahrtwege ent-
fallen.  

Bedarfserfüllend können Kin-
dertagespflege sowie andere 
(alternative) Angebote der 
Kindertagesbetreuung sein, 
wenn sie…. 
 
 



6. Sitzung 

 
 
 
 

 
In Ballungsräumen mit gerin-
ger räumlicher Platzkapazität 
sind kleinteilige Angebote (fi-
nanziell und ökologisch) effek-
tiv zur Abfederung von Spitzen 
in der Betreuung und ermögli-
chen Betreuung die (durch Be-
rücksichtigung individueller 
Bedürfnisse) zum Wohl der 
Kinder beiträgt. 
 

Bedarfsplanung/Aufnahme in 
den Bedarfsplan 
 
Problem: Momentan besteht 
keine Notwendigkeit die Kon-
zepte der Einrichtungen den ver-
änderten Bedarfen von Kin-
dern/Familien anzupassen, da 
die Einrichtung  als gesichert gilt 
wenn sie im Bedarfsplan aufge-
führt ist, selbst wenn Einrichtun-
gen keine von Eltern  erwünschte 
oder schlechte pädagogische Ar-
beit leisten. Man lässt sich auf 
das vorhandene Angebot ein o-
der eben nicht. Der tatsächliche 
Wunsch/Bedarf der Familien 
nach bestimmten Konzep-
ten/päd. Richtungen spielt dabei 
keine Rolle. 

§ 80 SGBVIII Jugendhilfeplanung 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der 
Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Personensorge-
berechtigten für einen mittelfristigen Zeit-
raum zu ermitteln und 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwen-
digen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend 
zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, 
dass auch ein unvorhergesehener Bedarf 
befriedigt werden kann. 
 
§12 KitaG 
(3) 1Der örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe stellt im Benehmen mit den Trä-
gern der freien Jugendhilfe und den Gemein-
den einen Bedarfsplan für die Kindertages-
betreuung auf und schreibt ihn rechtzeitig 

Maximal- und Mindestzeitraum 
festlegen oder mindestens 
(halb) jährliche Überprü-
fung/Abstimmung mit aktuellen 
Geburtenzahlen und Bauvor-
haben 
Unvorhergesehenen Bedarf 
explizit in das KitaG aufneh-
men. 
 
Einrichtungen im Bedarfsplan 
abkoppeln vom bisheriger Stel-
lung im Bedarfsplan und tat-
sächliche Platzbele-
gung/Kitakonzept zur Feststel-
lung der Erforderlichkeit bzw. 
Ausweisung im Bedarfsplan 
heranziehen. 
 

Elterninitiativeinrichtungen 
sind, da diese dem Wunsch- 
und Wahlrecht nach §5 des 
SGBVIII besondere Rechnung 
tragen, zu fördern und im Be-
darfsplan auszuweisen. 
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Einrichtungen die andere Kon-
zepte anbieten, haben es schwer 
in den Bedarfsplan aufgenom-
men zu werden, selbst wenn sie 
ihren Bedarf nachweisen kön-
nen, da der Bedarfsplan schon 
„gefüllt“ ist. 
 
 
 

fort. 2Der Bedarfsplan weist die Einrichtun-
gen aus, die zur Erfüllung des Rechtsan-
spruchs gemäß § 1 als erforderlich erachtet 
werden. 3Hierbei sind die Realisierung des 
Förderauftrages gemäß § 3 dieses Gesetzes 
sowie der §§ 22 und 22a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch, die Erreichbarkeit, die tat-
sächliche Inanspruchnahme und das 
Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsbe-
rechtigten nach § 5 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch zu beachten. 
 
§ 4 Zusammenarbeit der öffentlichen Ju-
gendhilfe mit der freien Jugendhilfe (2002) 
Eine Grenze für die Ausübung des Wunsch- 
und Wahlrechts und damit die Schaffung ei-
nes pluralen Angebotes ergibt sich allerdings 
aus § 5 Abs. 2 SGB VIII insoweit, als es nicht 
zu unverhältnismäßigen Mehrkosten führen 
darf. Diese Grenze ist aber nur erreicht, 
wenn zum einen die Mehrkosten dieses An-
gebots gegenüber den Angeboten eines an-
deren Trägers ermittelt sind und zum ande-
ren diese Mehrkosten außer Verhältnis ste-
hen zu dem Gewicht des geäußerten Wun-
sches. (S67 - SGB V 
https://www.agj.de/fileadmin/files/positio-
nen/2018/zugaenge_kita.pdf III Online-
Handbuch) 

Elterninitiativen als besonders 
bedarfserfüllend kennzeichnen 
und die grundsätzliche Auf-
nahme in den Bedarfsplan ga-
rantieren. Ein bedarfserfüllen-
des Angebot ist vor Ort nicht 
gewährleistet, wenn Eltern 
solch eine Initiative starten. 
 

Träger von Einrichtungen/Trä-
gerformen 
 

 Gemeinnützigkeit von Trägern 
explizit die Gemeinnützigkeit 
im KitaG erwähnen und zur 

Träger von Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung sind 
gemeinnützige Träger der 
freien Jugendhilfe… 

https://www.sgbviii.de/s67.html
https://www.sgbviii.de/s67.html
https://www.sgbviii.de/s67.html
https://www.sgbviii.de/s67.html
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Problem:  
 
Träger die nicht gemeinnützig 
sind versuchen sich auch in 
Brandenburg zu etablieren. 
Durch seit Jahren fehlende Kita-
plätze ist die Situation ange-
spannt und der Bedarf ist vor-
handen. Eltern bleibt dann meist 
keine andere Wahl als diese An-
gebote in Anspruch zu nehmen. 
Ist das gewollt? 
 
 

§ 14 Träger von Einrichtungen (1) 1Träger 
von Einrichtungen der Kindertagesbetreu-
ung sind Träger der freien Jugendhilfe, Ge-
meinden und Gemeindeverbände. 2Träger 
einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung 
können auch sonstige Behörden, Körper-
schaften oder Anstalten des öffentlichen 
Rechts sowie Betriebe und andere private 
Einrichtungen sein. 

 
. 
 
 

Voraussetzung für Förderung 
machen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Träger einer Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung können 
auch sonstige Behörden, Kör-
perschaften oder Anstalten 
des öffentlichen Rechts sowie 
Betriebe und andere private 
Einrichtungen sein, solange 
sie gemeinnützige Zwecke 
verfolgen. 
 

Träger von Einrichtungen/Trä-
gerformen 
 
Problem:  Der Status von kom-
munalen Einrichtungen.  
Kommunen können selbst ent-
scheiden ob sie in Eigenregie o-
der ein freier Träger eine Einrich-
tung baut. Das ist problematisch 
und steht dem Wunsch- und 
Wahlrecht entgegen. Gemein-
den entscheiden sich dazu, 
wenn es für sie auch finanziell 
vorteilhaft ist. Die Trägervielfalt 
und die Auswirkungen auf das 

§ 12 KitaG Gewährleistung eines bedarfsge-
rechten Angebots (1) 1Der örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe hat die Aufgabe, 
die Kindertagesbetreuung nach § 1 zu ge-
währleisten. 2Kreisangehörige Gemeinden 
und Ämter können sich durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag verpflichten, in ihrem Ge-
biet die Aufgabe für den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe durchzuführen; die 
örtliche Trägerschaft der öffentlichen Ju-
gendhilfe bleibt davon unberührt. 3 In dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag ist die Kosten-
erstattung zu regeln. 4Er ist durch den örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe öf-
fentlich bekannt zu machen und dem für Ju-
gend zuständigen Mitglied der Landesregie-

Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe mehr in die Verant-
wortung nehmen wenn es um 
die Vergabe von Trägerschaf-
ten in den Kommunen geht 
(Anlaufstelle/ Entscheidungs-
träger). 
 

Der örtliche Träger der Ju-
gendhilfe prüft und genehmigt 
die Trägerschaft von Einrich-
tungen und berücksichtigt da-
bei ob gem. §… KitaG der Trä-
gervielfalt und dem Wunsch- 
und Wahlrecht in besonderem 
Maße Rechnung getragen 
worden ist. Diese Aufgabe 
darf nicht an/auf kreisangehö-
rige Gemeinden und Ämtern 
delegiert/übertragen werden. 
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Wunsch- und Wahlrecht von El-
tern bleiben hierbei unberück-
sichtigt. 
 
 

rung anzuzeigen. 5Die Vorschriften des Ge-
setzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit finden keine Anwendung 

Bedarfserfüllende Angebote/ 
Waldkitas 
 
Problem: Die Empfehlungen zu 
Waldkitas schränken das Ange-
bot zu stark ein. Der Entwick-
lungsstand und nicht das Alter 
der Kinder ist entscheidend um 
ein Angebot in Anspruch zu neh-
men.  
Reine Waldkitas sind seit Jahr-
zehnten bewährt. Zu viele bauli-
che Maßnahmen/Vorgaben er-
schweren die Gründung und die 
Umsetzung. 
Gilt immer noch als „Exot“. Viele 
Behörden scheuen daher die 
Auseinandersetzung damit, se-
hen es sogar als anderes/alter-
natives Angebot an. 
 
 

KitaG § 2 Begriffsbestimmung (2) 1Kinderta-
gesstätten sind sozialpädagogische fami-
lienergänzende Einrichtungen der Jugend-
hilfe, in denen auch behinderte und von Be-
hinderung bedrohte Kinder tagsüber geför-
dert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt 
werden. 2Kindertagesstätten sollen mög-
lichst als Einrichtungen für verschiedene Al-
tersstufen errichtet und betrieben werden. 

Formen der Kindertagesstät-
ten im KitaG erwähnen. Wald-
kitas als reguläres Ange-
bot/Beispiel explizit in das Kita-
gesetz aufnehmen.  
 
Formen von Kindertagesstät-
ten im Extraparagrafen  defi-
nieren. 
 

 

Kindertagesstätten/Begriffs-
bestimmung/Hortproblematik 

 Soll der Hort als reguläres An-
gebot im KitaG verbleiben, ist 

 



6. Sitzung 

 
Problem: Stellt der „klassische 
Hort“ in seiner momentanen Aus-
prägung ein adäquates Angebot 
für die Kinder dieser Altersstufen 
dar? Bereitet Hort Kinder auf die 
betreuungsfreie Zeit vor? Funkti-
oniert die Zusammenarbeit zwi-
schen Hort und Schule zum 
Wohl der Kinder? Funktioniert 
die Zusammenarbeit mit den El-
tern in dem Maße wie das im Ki-
taG angedacht ist? 
Betreuungschaos wegen den 
Zuständigkeiten während der 
Corona- Zeit. 
Wie kann/wird Hort auf den Aus-
bau der Ganztagsschulbetreu-
ung reagieren? Wie kann Zu-
sammenarbeit effektiv gestaltet 
werden? 
 

das heute noch  Bedarfsge-
mäß? Was sind die Vor- und 
Nachteile? 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Fachliche Perspektive - Unterscheidung in Regel- 
und Integrationskindertages-
stätte (als Spezialisierung): 
In einer Regelkita werden 
alle Kinder gleichermaßen 
betreut und gefördert. 

- Alle Einrichtungen müssen befähigt 
sein, inklusiv zu arbeiten. Hierbei ist 
sowohl eine entsprechende päda-
gogische Haltung des gesamten 
Personals gegenüber allen Akteu-

Alternative Formulierung KitaG 
§2, v.a. (2): 
„Kindertagesstätten sind sozial-
pädagogische familienergän-
zende Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, in denen alle Kinder 
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In einer Integrationskita wer-
den Kinder mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam in den 
Gruppen betreut und geför-
dert. Im Tagesverlauf können 
zusätzliche therapeutische 
Maßnahmen für die Kinder 
mit Förderbedarf stattfinden. 

 
 
 

- Ist-Stand I-Kita:  
spezialisiertes Personal, ne-
ben Wissen auch Ausstat-
tung, Alltagstransfer der För-
derinhalte behinderter Kinder 
als Teil der gelebten Kita-Kul-
tur; lange Wartelisten für die 
Vergabe der Plätze für Kin-
der mit Behinderung über 
das jeweilige Fachamt, das 
führt zum Teil zu weiten We-
gen zur Kita, um den beson-
deren Bedarf des Kindes zu 
decken 
 
 

 
- Ist-Stand Regelkita: 

selten heilpädagogisches 
Personal innerhalb der 
Teams vertreten, zum Teil 

ren des Kita-Alltags als auch der Zu-
gang von Kindern mit besonderen 
diagnostizierten Förderbedarfen ge-
meint. 
 
 
 
 
 
 
Verankerung von I-Kitas als Kompe-
tenzzentren aufgrund ihrer umfang-
reichen Erfahrung im Umgang mit 
Kindern mit (wesentlich) erhöhtem 
Förderbedarf und aufgrund des zum 
Teil enorm spezialisierten Perso-
nals. Ob eine entsprechende Kenn-
zeichnung dieser Kitas im Namen 
von Nöten ist, ist zu diskutieren. 
 
 
 
 
Förderung von speziellen Fortbil-
dungen für Multiplikatoren in allen 
Einrichtungen (Bsp. Fachkraft für In-
tegration und Inklusion), um eine in-
klusive Haltung zu verankern und 
Hürden im Bereich der praktischen 
inklusiven Arbeit zu minimieren.  
 
Etablierung einer Spezialisierung 
„Inklusion“ bei der Praxisberatung 

mit ihren individuellen Bedürfnis-
sen inklusive erhöhten und we-
sentlich erhöhten Förderbedar-
fen tagsüber gefördert, erzogen, 
gebildet, betreut und versorgt 
werden…“ 
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fehlendes Vernetzungswis-
sen; Gefahr der Kündigung 
der Betreuung als äußerstes 
Mittel bei fehlendem Um-
gangswissen mit Kindern mit 
besonderen, zum Teil noch 
nicht diagnostizierten Bedürf-
nissen ist gegeben; 
häufige Variante der Förde-
rung diagnostizierter Förder-
bedarfe ist die mobile 
Frühförderung oder der Ein-
satz von Einzelfallhelfern, ein 
problematischer Alltags-
transfer der Förderung kann 
gegeben sein, wenn die 
Kommunikation zwischen 
Kita-Team und Frühförde-
rer/Einzelfallhelfer 
 

auf Landkreisebene zur fachlichen 
Unterstützung 
 

 
Leistungsträgerperspek-
tive 

- Eltern haben ein Wunsch-
und Wahlrecht, was die Wahl 
der Kita für ihr Kind betrifft. In 
der Realität wird dieses 
durch freie Platzkapazitäten 
bestimmt. 
Kinder mit (wesentlich erhöh-
ten) Förderbedarfen können 
beim zuständigen Fachamt 
einen Platz in einer Integrati-
onskita beantragen. Dieser 
ist nicht immer wohnortnah. 
Die Wartezeiten sind z.T. 
lang. 
 

- Durch die inklusive Ausrichtung al-
ler Kitas wird der wohnortnahe Zu-
gang zur frühkindlichen Bildung er-
möglicht, Wartezeiten können ver-
kürzt werden. 

 
 
 
 
 

Siehe oben: Multiplikatoren/ge-
schulte Fachkräfte in den Kita-
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Emotional-soziale Förderbe-
darfe werden vielfach im 
Laufe der Kita-Zeit diagnosti-
ziert, sodass eine entspre-
chende Förderung während 
des (Regel-)Kita-Besuches 
aufgebaut werden muss. Für 
die Förderung sind speziell 
geschulte Fachkräfte von Nö-
ten, die helfen Stigmatisie-
rungen und Ängste im Um-
gang mit vermeintlich 
schwierigem Verhalten bei 
allen Akteuren abzubauen 
und gemeinsame Lösungs-
wege sowie Teilhabe des 
Kindes zu ermöglichen.  
 
 

Teams; praxisnahe Beratung durch 
Fach-/Praxisberater 
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7. Sitzung 
 

Thema/ The-
menschwer-
punkt 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

Rechtsan-
spruch /  
Bundesrechtli-
cher Rahmen  

SGB VIII: 
„In Sinne dieses Buches ist 1. Kind, wer 
noch nicht 14 Jahre alt ist, soweit nicht 
die Absätze 2 bis 4 etwas anderes be-
stimmen …“ (§ 7 SGB VIII) 
 
„Der Umfang der täglichen Förderung 
richtet sich nach dem individuellen 
Bedarf.“ (§ 24 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII) 

 
„Für Kinder im schulpflichtigen  Alter 
ist ein bedarfsgerechtes Angebot in 
Tagesbetreuungseinrichtungen vorzu-
halten .“ (§ 24  Abs. 4 SGB VIII) 
 
 

Rechtsanspruchsregelung werden „zu-
kunftsfest“ im neuen KitaG formuliert, 
d.h. 
 uneingeschränkter Rechtsan-

spruch bis Ende 6. Schuljahr-
gangsstufe 

 eingeschränkter Rechtsanspruch 
für Kinder mit besonderen Bedarfen 
ab 7. Schuljahrgangsstufe 

 sichert landesweit Betreuungsbe-
darfe (aus Elternperspektive; s.u.) 
und -bedürfnisse (aus Kinderper-
spektive, s.u.) auch in den Ferien  

►SGB VIII-Definition sowie Umstand, 
dass Grundschule in Brandenburg bis 
Jahrgangsstufe 6 sind damit berücksich-
tigt 
 

Der Rechtsanspruch für Grundschul-
kinder erhält eine Klarstellung, z.B. wie 
folgt 
  
„(1) Jedes Kind mit gewöhnlichem Aufent-
halt im Land Brandenburg hat bis zur Ver-
setzung in den 7. Schuljahrgang Anspruch 
auf einen ganztägigen Platz in einer Kin-
dertageseinrichtung. 
(2) Von der Versetzung in den 7. Schul-
jahrgang bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres hat jedes Kind mit gewöhnli-
chem Aufenthalt im Land Brandenburg in 
begründeten Einzelfällen (und soweit 
Plätze vorhanden sind). 
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23 Vgl. Gipfeltreffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen am 02.12.2020; Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.(2019): Empfehlungen des Deutschen Vereins 
zur Implementierung und Ausgestaltung eines Rechtsanspruches auf ganztägige Erziehung, Bildung und Betreuung für schulpflichtige Kinder in der Grundschulzeit, DV 13/19. S. 13. 

Eckpunkte23 zum bundesweiten 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder ab 
2025: 

 Verankerung des Rechtsanspruchs 
im SGB VIII (2025 | schrittweise Um-
setzung ggf. bis 2029) 

 Erhaltung der grundlegenden Struk-
turen und Vielfalt in den Bundeslän-
dern  

 Klasse 1 - 4 bzw. bis zum Beginn der 
5. Schulklasse  

 für acht Zeitstunden pro Tag (inkl. 
Unterricht) an fünf Tagen pro Woche  

 bei einer max. Schließzeit von vier 
Wochen in den Ferien 

 Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung heißt NICHT Rechtsan-
spruch auf Ganztagsschule!!!! 

 

 (3) Für Schulkinder umfasst der Rechtsan-
spruch auf Förderung in einer Kinderta-
geseinrichtung oder in einem Ganz-
tagsangebot werktags eine tägliche Be-
treuungszeit von zehn Stunden unter An-
rechnung der Unterrichtszeit.“  
 
►Schulrecht ist entsprechend anzupas-
sen 

Rechtsan-
spruch /  
Landessrecht-
licher Rahmen 

„(2) Kinder vom vollendeten ersten Le-
bensjahr bis zur Versetzung in die 
fünfte Schuljahrgangsstufe haben ei-
nen Rechtsanspruch auf Erziehung, Bil-
dung, Betreuung und Versorgung in Kin-
dertagesstätten, der auch nach Maß-
gabe des Absatzes 4 erfüllt werden 
kann. Kinder bis zum vollendeten ersten 
Lebensjahr und Kinder der fünften und 
sechsten Schuljahrgangsstufe haben 
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einen Rechtsanspruch, wenn ihre fa-
miliäre Situation, insbesondere die Er-
werbstätigkeit, die häusliche Abwesen-
heit wegen Erwerbssuche, die Aus- und 
Fortbildung der Eltern oder ein besonde-
rer Erziehungsbedarf Tagesbetreuung 
erforderlich macht. Kinder bis zum voll-
endeten ersten Lebensjahr sollen auch 
nach Wegfall der Anspruchsvorausset-
zungen im Umfang der Mindestbetreu-
ungszeit weiter betreut werden. 
… 
(4) Art und Umfang der Erfüllung des 
Anspruchs soll dem Bedarf des Kindes 
entsprechen…“ (§ 1 Abs. KitaG zum 
Rechtanspruch) 
 

Art und Funk-
tion der Ange-
bote mit 
rechtsan-
spruchserfül-
lendem Cha-
rakter /  
Bundesrechtli-
cher Rahmen 
Regelungen 

„1) Tageseinrichtungen sind Einrichtun-
gen, in denen sich Kinder für einen Teil 
des Tages oder ganztägig aufhalten 
und in Gruppen gefördert werden. … (2) 
Tageseinrichtungen für Kinder und Kin-
dertagespflege sollen 1. die Entwicklung 
des Kindes zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit fördern, 2. die Erziehung 
und Bildung in der Familie unterstüt-
zen und ergänzen, 3. den Eltern dabei 
helfen, Erwerbstätigkeit und Kinderer-
ziehung besser miteinander vereinba-
ren zu können. (3) Der Förderungsauf-
trag umfasst Erziehung, Bildung und Be-
treuung des Kindes und bezieht sich 

Im neuen Kita-Recht werden folgende 
Aspekte berücksichtigt bzw. zu konkreti-
siert:  
 familienunterstützende und -ergän-

zende Funktion  
 Förderfunktion für die Entwicklung 

des Kindes entsprechend des Alters 
und Entwicklungsstandes sowie der 
Interessen des einzelnen Kindes 
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auf die soziale, emotionale, körperli-
che und geistige Entwicklung des 
Kindes. Er schließt die Vermittlung 
orientierender Werte und Regeln ein. 
Die Förderung soll sich am Alter und 
Entwicklungsstand, den sprachlichen 
und sonstigen Fähigkeiten, der Le-
benssituation sowie den Interessen 
und Bedürfnissen des einzelnen Kin-
des orientieren und seine ethnische 
Herkunft berücksichtigen.“  (§ 22 SGB 
VIII) 
 
 

Nur in der engen Zusammenarbeit  zwi-
schen Schule und der Kindertagesbe-
treuung ist ein Ganztag mit unterschied-
lichen Verantwortlichkeiten zu entwi-
ckeln oder weiter zu entwickeln. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art und Funk-
tion der Ange-
bote mit 
rechtsan-
spruchserfül-
lendem Cha-
rakter /  
 

(4) „… Bedarfserfüllend können für 
Kinder bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr und für Kinder im Grund-
schulalter auch Kindertagespflege, 
Spielkreise, integrierte Ganztagsan-
gebote von Schule und Kindertages-
betreuung oder andere Angebote 
sein, wenn sie der familiären Situation 
der Kinder Rechnung tragen und im je-
weils erforderlichen Rahmen die Aufga-
ben und Ziele nach § 3 gewährleisten.“ 
(§ 1 Abs. KitaG zum Rechtanspruch) 
 
„Kindertagesbetreuung dient der Erzie-
hung, Bildung, Betreuung und Versor-
gung von Kindern bis zum Ende des 
Grundschulalters. Die Aufgabe kann in 
Kindertagesstätten, in Kindertages-
pflege sowie im Verbund oder in 

Klarstellung, welche Angebotsformen 
für die Ganztagsbetreuung der Grund-
schulkinder rechtsanspruchserfüllend 
sind 
 dabei ist hinreichende Flexibilität für 

neue Angebotsformen mitzudenken 
 
Eine Definition der Kindertagesbetreu-
ungsangebote, die unter das neue Kita-
Recht fallen. D.h. es gibt eine Klarstel-
lung, dass 
 … Kindertageseinrichtungen im 

Sinne dieses Gesetzes familienunter-
stützende und familienergänzende, 
eigenständige sozialpädagogische 
Einrichtungen sind, in denen Kinder 
bis zum Ende der Grundschulzeit 
und in begründeten Einzelfällen 
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Kombination mit anderen Angeboten 
der Kinder- und Jugendhilfe, des 
Schul- und Sozialwesens durchge-
führt werden. Integrierte Angebote 
von Schule und Kindertagesbetreu-
ung verbinden die Bildungs-, Freizeit- 
und Spielangebote beider Einrichtungen 
und fassen sie zu einem ganzheitlichen, 
an den Lebenssituationen und Entwick-
lungsmöglichkeiten der Kinder orientier-
ten Ganztagsangebot zusammen. 
Spielkreise sind Betreuungsange-
bote in Verantwortung der Eltern, die 
durch Fachkräfte unterstützt und 
zeitweise angeleitet werden.“ (§ 2 
Abs. 1 KitaG zu Begriffsbestimmungen, 
Zusammenarbeit, Anwendungsbereich) 
 
Benennung der Angebotsformen in-
zwischen unvollständig, z.B.:  
  Spielkreise i.d.R. durch Eltern-Kind-

Gruppen ersetzt (sofern diese be-
stimmte Voraussetzungen erfüllen), 
Akis (Andere Kinderbetreuung) neh-
men umfangreiche Aufgaben bei 
Betreuung der Grundschulkinder 
wahr (sozialpäd. Freizeit-Angebote, 
Hausaufgabenbetreuung etc. und 
ordnen sich generell bei der offenen 
Jugendarbeit (als freiwillige Leis-
tung)  

 

darüber hinaus ganztags oder für ei-
nen Teil des Tages regelmäßig, min-
destens aber zehn Stunden in der 
Woche, gefördert und betreut wer-
den.  

► regelt damit flexibel die sich verän-
dernde Inanspruchnahme im Laufe des 
Aufenthalts  (z.B. in Horten) und schließt 
andere flexible Angebote (wie z.B. A-
kis, SchülerClubs, etc.) mit ein. 
► sichert uneingeschränkten Rechtsan-
spruch auch für 5. und 6.-Klässler; be-
rücksichtigt auch besondere Betreu-
ungsbedarfe von Kindern mit Förderbe-
darf bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres (SGB VIII-Definition von Kind)  

►AG 1 [Grundsätze] 
 
Eine ergänzende Klarstellung für die 
Kindertagesbetreuungsangebote 
nach dem neuen Kita-Recht, der nach 
 … die Ausführung der Regelungen 

zur Förderung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertages-
pflege (Kindertagesbetreuungsange-
bote) nach den §§ 22 bis 26 SGB VIII 
dient, 

 nicht für die Betreuung und Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern 
in Schulen außerhalb des Unterrich-
tes sowie für Kinder in betreuten 
Grundschulen (Ganztagsschulen), 
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Derzeitige Struktur: 
 rd. 84% der Grundschüler*innen 

werden im Land Brandenburg 
„ganztägig“ betreut; wobei dies 
durch verschiedene Angebotsmo-
delle erfolgt 
 Ganztagsschulmodelle (aus-

schließlich schulische Ganz-
tagsangebote, bei denen der 
Ausbau der Ganztagsschule 
durch eine Überführung des 
Hortes in die Verantwortung 
von Schule gekennzeichnet 
ist) 

 Trägermodelle (ausschließ-
lich Hortangebote bzw. alter-
native Kindertagesbetreu-
ung-angebote, die durch die 
Kooperation zwischen 
Schule und Hort in Verant-
wortung der Kinder- und Ju-
gendhilfe gekennzeichnet 
sind),  

 Angebotsmix (Nebeneinan-
der bzw. gleichzeitiges Vor-
handensein von Hort und 
Ganztagsgrundschule 
und/oder weiteren Angebo-
ten auf unterschiedlichem 
Kooperationsniveau)  

 die Organisation eines Ganztagsan-
gebots wird zum größten Teil über 

wohl aber für Schulen als Träger von 
Horten gilt  

 

►AG 1 [Grundsätze]+ AG 5 [Auf-
sicht/Betriebserlaubnis] ► Zudem er-
scheint eine Anpassung von Kita-Recht 
und Schulrecht zwingend geboten. 
 
Verbund-/Kombinationslösungen wei-
terhin ermöglichen /  
Lösungsansätze (in anderen Bundes-
ländern): 
(A) Saarland 
 Kooperationsmodell Schule-Ju-

gendhilfe: Grundschulen können zu 
Freiwilligen Ganztagsschulen 
(FGTS) werden 
 es findet eine finanzielle, or-

ganisatorische, personelle 
und pädagogische Verknüp-
fung von Freiwilliger Ganz-
tagsschule und Hort statt 

 das pädagogische Fachper-
sonal des ehemaligen Hortes 
sowie das ggf. im Rahmen 
Kooperations- der Mittagsver-
pflegung eingesetzte Haus-
wirtschaftspersonal und die 
bei Bedarfsmodell zusätzlich 
eingesetzten Personen mit 
sonstiger geeigneter Qualifi-
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die Kooperation von Schulen, Hor-
ten und anderen Angeboten der Ju-
gendhilfe realisiert  

 auf vorhandenen Strukturen sollte 
daher aufgebaut werden 

 

kation werden in der Freiwilli-
gen Ganztagsschule einge-
setzt 

 der Hort verliert hierbei 
seine Eigenständigkeit 

 die Qualifikationsansprü-
che an das Personal verrin-
gern sich, da zusätzlich ein-
gesetzte Personen nicht mehr 
die Berufsausbildung haben 
müssen wie vormals im Hort 

 zusätzlich wird der Betreu-
ungsschlüssel erweitert von 
vormals 1:13 nach dem Saar-
ländischen Kinderbetreu-
ungs- und Bildungsgesetz im 
Hort zu 1:20 als Vorgabe für 
die Freiwillige Ganztags-
schule 

 bei den anderen Organisati-
onsformen von Ganztags-
grundschulen bleibt der 
Hort eine eigenständige 
Einrichtung und existiert 
ohne jegliche Verknüpfung 
neben den ganztagsschuli-
schen Angeboten 

(B) Sachsen-Anhalt 
 Ganztag wird hauptsächlich über 

Horte realisiert (§ 3 KiFöG Sachsen- 
Anhalt §3) 

 bei der Einrichtung von Ganztags-
schulen sind die Grundschulen 
(»Grundschule mit kooperativem 
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Hortangebot«) verpflichtet, ein ge-
meinsames pädagogisches Kon-
zept mit dem Hort zu entwickeln 

(C) Mecklenburg-Vorpommern 
 die Horte werden als enger Koope-

rationspartner zur Einrichtung ganz-
tägiger Bildungsangebote beschrie-
ben 

 definiert für Horte unter § 3 Abs. 5 
(Aufgaben frühkindlicher Bildung): „ 
(5) Die individuelle Förderung von 
Kindern in Horten ist ein Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsange-
bot in Kooperation mit der Schule. 
Die Förderung unterstützt die Kinder 
bei der Bewältigung der Anforderun-
gen des Schulalltags. Die Träger des 
Hortes sowie die jeweiligen Schulen 
schließen hierzu eine Vereinbarung 
über gemeinsam getragene, aufei-
nander abgestimmte pädagogi-
sche Grundsätze ab. Diese Verein-
barung beinhaltet insbesondere, 
durch welche schulbezogenen Maß-
nahmen der Hort die Kinder bei der 
Bewältigung der Anforderungen des 
Schulalltages unterstützt. Der Hort 
hat durch dieses Angebot zu gewähr-
leisten, dass alle Kinder, die den Hort 
besuchen, ihre Hausaufgaben wäh-
rend ihres Hortbesuches erledigen 
können. Darüber hinaus fördert der 
Hort die Befähigung der Kinder zur 
zunehmend selbstständigen und 
aktiven Gestaltung ihrer Freizeit.“ 

 
 
eigenständiger § für Angebote für 
Grundschulkinder, z.B. wie folgt: 

 „ (1) Horte und andere alternative Ange-
bote sind eigenständige sozialpädagogi-
sche Angebote der Kindertagesbetreuung 
im Rahmen der ganztägigen Bildung, Er-
ziehung, Betreuung und Versorgung für 
Grundschulkinder.  
 (2) Sie sind enge Kooperationspartner der 
Schule im Rahmen der Ganztagsbetreu-
ung und richten ihre Arbeit auf Grundlage 
eines mit Schule gemeinsam erarbeiteten 
pädagogischen Konzeptes aus. Sowohl 
bei der Formulierung der Ziele als auch bei 
den Überlegungen zu deren Umsetzung 
sind die rechtliche und die personelle Ei-
genständigkeit von Schule und Angeboten 
der Kindertagesbetreuung zu wahren. Die 
Kooperationsverpflichtung gilt dabei für 
die Schulen analog. 
(3) Horte und andere alternative Angebote 
richten ihre Arbeit nach den „Hort-Baustei-
nen“ als Bestandteil der Grundsätze ele-
mentarer Arbeit aus und berücksichtigen 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kin-
der aus den jeweiligen Schuljahrgangsstu-
fen. Als non-formale Bildungsorte decken 
sie die zeitlichen Bedarfe im Rahmen der 
Ganztagsbetreuung auch in den Ferien 
ab.“ 
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  weitere zahlreiche §§ mit 
Sonderregelungen für Hort 
(z.B. Ferienbetreuung, Öff-
nungszeiten, Finanzierung) 

 
 
eigenständiger § für Angebote für 
Grundschulkinder, der folgende Anfor-
derungen erfüllt: 
  als enger Kooperationspartner und 

Mitgestalter ganztägiger Bildungsan-
gebote beschreiben (Kooperations-
verpflichtung) 

 z.B. in Analogie zu Sachsen-Anhalt: 
 Grundschulen bei der Einrich-

tung als Ganztagsschule 
(»Grundschule mit kooperati-
vem Hortangebot«) sind ver-
pflichtet, ein gemeinsames 
pädagogisches Konzept mit 
dem Hort zu entwickeln 

 zur Erstellung dieses Kon-
zepts soll darauf geachtet 
werden, dass „sowohl bei der 
Formulierung der Ziele als 
auch bei den Überlegungen 
zu deren Umsetzung die 
rechtliche und die personelle 
Eigenständigkeit von Schule 
und Horteinrichtung gewahrt 
bleiben“  

►muss sich gleichsam im SchulG spie-
geln 
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Fachliche Per-
spektive / Lan-
desrechtlicher 
Rahmen 

„ …Die gemäß § 23 Abs. 3 vereinbar-
ten Grundsätze über die Bildungsar-
beit in Kindertagesstätten bilden den für 
alle Einrichtungen verbindlichen Rah-
men. “ (§ 3 Abs. 1 KitaG zu Aufgaben 
und Zielen der Kindertagesstätte) 
 Bildungsgrundsätze für Kinder in 

Krippen, Kindertagesstätten und 
Horten seit 2006 

 mit 2. Auflage (2016) sind die 
sog. Hortbausteine enthalten 
(scheinen als solche aber noch 
nicht allenorts als verbindliche 
Grundlage pädag. Arbeit be-
wusst zu sein) 

  
Untergesetzlich: 
Die täglichen Übergänge zwischen 
Grundschule und Hort  stehen im zwei-
ten Band des Gemeinsamen Orientie-
rungsrahmens für die Bildung in Kinder-
tagesbetreuung und Grundschule (GOr-
BiKs II) im Fokus. Er beschreibt die ge-
meinsame Bildungsverantwortung von 
Grundschule und Hort beim tagtäglichen 
Übergang der Kinder zwischen den bei-
den Bildungseinrichtungen.  
 

eigenständiger § für Angebote für 
Grundschulkinder, der folgende Anfor-
derungen erfüllt: 
 Orientierung an den sog. „Hort-Bau-

steinen“ als Anlage der Grundsätze 
elementarer Arbeit explizit für die 
Horte und anderen alternativen Ange-
bote der Grundschulkindbetreuung 

 Stellenwert Hort  und anderer alterna-
tive Angebote der Grundschulkindbe-
treuung mit seinen Merkmalen / Un-
terschieden zum Elementarbereich 
wird rechtlich hervorgehoben 

 Eigenständigkeit als nonformaler Bil-
dungsort ist festgeschrieben 

 

Kinderper-
spektive / Was 

 eindeutige Hinweise und Vorbilder 
von Erwachsenen  

 Verlässlichkeit, klaren Regeln und 
Strukturen 

Fachliche Expertise, Erfahrungs-
schatz und Kooperationsbereitschaft 
der Träger nutzen: 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der verschiedenen Professionalitäten 



7. Sitzung 

brauchen 
große Kinder? 

 Grenzen und Freiräume werden er-
klärt und fest vereinbart (und ändern 
und erweitern sich mit dem Alter) 

 Begegnung und Auseinanderset-
zung mit Gleichaltrigen (informelle 
Bildungsprozesse) 

 erproben der Gesetze des sozialen 
Miteinanders 

 Orte und Menschen, wo ihnen was 
zugetraut und zugemutet wird 

 Wertschätzung 
o Förderung der Stärken 
o Ermutigung, an den Schwächen 

zu arbeiten, ohne sich minder-
wertig zu fühlen oder schämen 
zu müssen oder ausgegliedert 
zu werden (Orte und Gelegen-
heiten ohne Leistungsdruck)   

 selbst bestimmen können 
 Einfach „frei haben“ / „chillen“ dürfen 
 Erwachsene da, die man rufen oder 

fragen kann, aber so, dass sie sich 
selbst erfinden können und ent-
scheiden, was gemacht wird 

 hierzu genug Platz und Gelegenhei-
ten (situativ wie materiell) 

 viel Raum für Bewegung und unbe-
obachteten Rückzug 

 andere interessante Orte (außer 
Schule) 

 Erwachsene helfen, wenn ich Rat 
und Hilfe gebraucht wird 

 Möglichkeiten, Hausaufgaben zu 
machen 

 Kinder brauchen besondere Rolle der 
sozialpädag. Qualifizierten Fach-
kräfte als Erziehungs- und Bil-
dungsbegleiter (auf Augenhöhe und 
Rollenvorbilder) 
 sind nicht Lehrkräfte, sind 

nicht Eltern; sind Vertrauens-
person 

 haben Zeit zum Reden und in-
dividuellen Eingehen auf Be-
dürfnisse 

 Kinder erkennen Erwachsene im 
Laufe ihres Lebens nicht mehr unre-
flektiert als Macher, Wissender oder 
Entscheider an 

 brauchen 
 ein soziales „Trainingsfeld“ 

ohne Leistungsgedanken 
 Schutzraum zum Ausprobie-

ren und Fehler machen 
 Horte sind in besonderem Maße ein 

Lernfeld für Partizipation und De-
mokratiebildung 

 passen zunehmend die Angebote 
auch an Bedürfnisse der „großen 
Grundschüler“ an 

 arbeiten orientiert an den Grundsät-
zen elementarer Bildung bzw. den 
„Hortbausteinen“ sowie dem Ge-
meinsamen Orientierungsrahmen für 
Bildung in Kita und Schule (GOrBiKS 
II)  

i.S. der Kinderbedürfnisse nutzen 
(siehe ausführlicher PPP) 
►mehr gemeinsame Fortbildungs- und 
Austauschformate für Schule und Kinder- 
und Jugendhilfe im Zuge der quantitativen 
und qualitativen Weiterentwicklung des 
Ganztags 
 
Personelle Rahmenbedingungen 
schaffen: 
 Es wird nicht mehr dass npP berech-

net, sondern der Träger  erhält ein 
„Budget“, welches es erlaubt, flexibel 
ein auf die Bedürfnisse der Kinder und 
zeitlichen Bedarfe zugeschnittenes 
Angebot zu entwickeln und vorzuhal-
ten. 
 Voraussetzung ist Grundstock 

an Fachkräften!!! 
 Arbeit mit Arbeitszeitkonten 

wird erleichtert. 
 Unterschiedliche Fachkraft-

qualifikation und Bezahlung 
nach Qualifikation möglich 

 Einsatz auch am Vormittag 
(z.B. unterrichtsergänzende 
Angebote, Begleitung Klassen-
ausflüge) möglich. 

 Ausgestaltung von Freizeitan-
geboten (z.B. Ferienfahrten, 
Leseabende, gemeinsame 
niedrigschwellige Angebote 
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o keiner unterbricht, wenn kon-
zentriert gearbeitet wird 

o kein Zwang  
 

 nehmen anwaltliche Funktion der 
Kinderrechte wahr, betonen die Be-
deutung informeller Bildungspro-
zesse 

 Flexibilisierung der Zeiten durch 
Kooperation möglich: Erzieher_in-
nen als Lernbegleiter_innen (z.T. 
auch vormittags) - Bereitschaft ist da 

 
 
Anforderungen an Träger: 
 Ein Grundstock an pädagogischen 

Fachkräften (auch als verlässliche 
Ansprechpartner für Kinder und El-
tern sowie Lehrkräfte) muss vorge-
halten werden. 

 besondere Qualifikationen werden 
ausgebaut (z.B. Facherzieher für In-
klusion, Wildnispäd., Medienpäd., 
Psychomotorik, Trainerscheine) - Er-
zieher_innen müssen sich speziali-
sieren; damit auch flexibel im Unter-
richt einbindbar. 
 Alltagsarbeit und -angebote 

werden auf Alter/Entwick-
lung angepasst (z.B. 1. 
Klasse anders, z.T. verbindli-
cher als z.B. 4., 5. und 6. 
Klasse) 

 Es können „Spezialisten“ in die 
Schule/Tagesbetreuung  kommen, 
um  Arbeitsgemeinschaften anzubie-
ten. 

der Elternarbeit / (Sport-)Aktivi-
täten). 

 Zumessung berücksichtigt additiv je-
weils einen „Faktor“ für 
o  die Betreuung von Kindern mit 

(drohendem) besonderen Förder-
bedarf 

o die Übernahme der Betreuung im 
Falle von Unterrichtsausfällen 

 
Strukturelle Rahmenbedingungen: 
 Das Ganztagsangebot setzt sich zu-

sammen aus der Schulzeit und den 
Angeboten der Jugendhilfe / der Kin-
dertagesbetreuung (angeleitete Frei-
zeitangebote sowie Möglichkeiten der 
informellen Bildung und Entwicklung). 

 Die Angebote in der „Freizeitphase“ 
orientieren sich an den Lebenswelten 
der Kinder. 

 Es werden Bildungs- Freizeit- und 
Spielangebote beider Einrichtungen 
zu einem ganzheitlichen, an den Le-
benssituationen und Entwicklungs-
möglichkeiten der Kinder orientier-
ten Ganztagsangeboten zusammen-
gefasst (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 3 KitaG).  

 Errichten von einem  Schulcampus 
auf dem alles vereinigt ist oder andere 
standortnahe, attraktive Innen- und 
Außenräume. 

 Sachmittel & Räumlichkeiten sind 
vorhanden – gleich an welchem 
Standort. 
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 Der Ganztag öffnet sich in den So-
zialraum (nicht nur die Turnhalle der 
Schule)! 

 Es wird das Ehrenamt gefördert. 
 
 

 Es sollte eine Selbstverständ-
lichkeit sein, dass es Freizeit-
kabinette gibt, Küche, Näh-
stube, Werkstatt zur Fahrrad-
reparatur, Musikraum, Schul-
garten, große Turnhallen in 
dem man Wettkämpfe durch-
führen kann, mit Zuschauertri-
bünen, Mensa usw. 

 Übertragung der Mitverantwortung / 
Pflicht zur aktiven Beteiligung auch 
auf kooperierenden Schulträger mit 
Blick auf Betriebserlaubnis-verfahren.  

 „Die Nutzung von Klassenräumen als 
Hauptspielräume für Kindertagesstät-
tengruppen kann in entsprechender 
Anwendung von 4.1. zeitlich befristet 
genehmigt werden.“ (Grundsätze des 
Verwaltungshandelns bei der Prüfung 
der räumlichen Bedingungen von Kin-
dertagesstätten; LJHA 1997) 

 

Elternperspek-
tive 
 

 erleben zwei Systeme, Schule und 
Kindertagesbetreuung 

 verstehen die unterschiedlichen 
Systeme bzw. die damit verbunde-
nen (Aus-)Wirkungen nicht 

 können nicht verstehen, dass ledig-
lich eine Hausaufgabenbetreuung, 
nicht jedoch –kontrolle und fachliche 
Begleitung (i.S. von Nachhilfe) ge-
leistet wird 

 
 
 
 
 
 
 
 

eigenständiger § für Angebote für 
Grundschulkinder wird zudem ergänzt 
um Absatz, z.B. wie folgt: 
„(4) Die Förderung in den Angeboten für 
Grundschulkinder befähigt die Kinder 
zur zunehmend selbstständigen und 
aktiven Gestaltung ihrer Freizeit und 
unterstützt die Kinder bei der Bewälti-
gung der Anforderungen des Schulall-
tags insbesondere dadurch, dass sie 
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 erwarten / benötigen längere Be-
treuungszeiten auch in der Grund-
schulzeit und wünschen sich attrak-
tive Angebote sowie eine den Be-
dürfnissen der Kinder gerechte „Be-
gleitung“ durch Erwachsene 

 erwarten / benötigen verlässliche 
Betreuungsangebote in den Ferien 
(Urlaubsansprüche decken nicht die 
Anzahl der Ferientage) 

 erwarten / benötigen mit zunehmen-
dem Alter der Kinder flexible Nut-
zung der Angebotstage/-zeiten 

 alle Ganztagsangebote (von Schule 
und Kindertagesbetreuung) kosten-
los sein  

 

 
 
 
 
 
 

räumlich und zeitlich ausreichend Gele-
genheit zur Erledigung ihrer Hausaufga-
ben haben.“ 
 

 landesweite Chancengleichheit un-
abhängig vom Organisationsmodell 
des Ganztagsangebots vor Ort 

 keine Elternbeiträge mehr für Hortkin-
der 

 

Nächster Schritt der Elternbeitragsfrei-
heit liegt bei Horten 
► AG 6 [Finanzierung] 
 

Trägerper-
spektive 

 Fachliche Expertise, Erfahrungs-
schatz und Kooperationsbereitschaft 
der Träger nutzen: 
 decken schon derzeit einen Großteil 

der Kindertages-betreuungsange-
bote für Grundschüler (auch in den 
Ferien) ab 

 bieten Modellvielfalt: 
o Horte am Standort Schule 
o Horte oder alternative, flexible 

Angebote (z.B. AKIs) in der Nähe 
des Standort Schule 

o Horte in „gemischten Kinderta-
geseinrichtungen“ in der Nähe 
des Standort Schule 
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 haben großen Erfahrungsschatz 
(z.B. Kinderschutz; Vernetzung wei-
terer sozialer Angebote und Hilfen) 

 zeigen sich sehr flexibel (von der 
Absicherung des Mittagsbandes bis 
hin zur Ausgestaltung der Angebote 
und bedarfsgerechten Öffnungszei-
ten) und kooperationsbereit 

 
Klarheit zur Rolle und Funktion von 
Horten i.V.m. der Hausaufgabenbe-
treuung. 
 
Beide Systeme müssen bereit sein, sich 
aufeinander zu zubewegen und neu in 
die Zukunft zu denken. Dies wird auch 
zur Folge haben, dass rechtliche Normie-
rungen neu gefasst werden müssen, um  
den Anspruch der gemeinsamen Gestal-
tung der Lern- und Lebenswelten der Kin-
der sichern zu können. 
 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Professionalitäten auch für Eltern-
arbeit nutzen (siehe ausführlicher PPP). 
 
Beide Systeme stimmen ihre fachli-
chen Standards aufeinander ab und 
entwickeln diese weiter. Grundlage ist 
hierfür eine gesetzlich verankerte Ko-
operationsverpflichtung  
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Alle Kinder im Grundschulalter sollen 
einen Rechtsanspruch auf eine Ganz-
tagsbetreuung haben - auch in den Fe-
rien 
 
 

Kinder mit ei-
nem besonde-
ren Förderbe-
darf 

 Siehe Bedarfsanalyse Frau Buder 
 

 Siehe Bedarfsanalyse Frau Buder Gewährung von Eingliederungshilfe-
leistungen für Grundschulkinder ist ge-
setzlich geregelt und berücksichtigt u.a. 
folgende Anforderungen: 
  
 bei der nach- und außerschulischen 

Kindertagesbetreuung, wie z. B. durch 
Horte, ist die kostenfreie Gewährung 
der Eingliederungshilfe gesetzlich ge-
regelt 
 derzeit erhalten im Vergleich 

zu Nicht-Schulkindern nur 1/3 
der Grundschulkinder auch am 
Nachmittag Eingliederungshil-
feleistungen (vgl. Abb. 02, S.7)  

 KitaG und KitaPersV berücksichtigen 
den behinderungsbedingten personel-
len Mehraufwand  

►AG 1 [Grundsätze], AG 4 [Fachkräfte] 
und AG 6 [Finanzierung] 
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Norm / Rechtslage Problem-Beschreibung / Herausfor-
derungen 

Lösungsansätze/ Handlungsopti-
onen/ Varianten 

Empfehlung 

Bundesrecht / SGB VIII 
(§ 22a Förderung in Ta-
geseinrichtungen): 
(1) Die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe sollen 
die Qualität der Förde-
rung in ihren Einrichtun-
gen durch geeignete 
Maßnahmen sicherstel-
len und weiterentwickeln. 
Dazu gehören die Ent-
wicklung und der Ein-
satz einer pädagogi-
schen Konzeption als 
Grundlage für die Erfül-
lung des Förderungs-
auftrags sowie der Ein-
satz von Instrumenten 
und Verfahren zur Eva-
luation der Arbeit in 
den Einrichtungen. 

2) Die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe sollen 
sicherstellen, dass die 

• keine konkrete Ausdefinierung von 
(Kinder-) Tageseinrichtungen im 
Bundesrecht (weiteres bleibt Lan-
desrecht vorbehalten; vgl. § 26 
SGB VIII) 

• Landesrecht definiert offen gehal-
tene Begriffe der Kindertagesbe-
treuung, Kindertagesstätten, Kin-
dertagespflege und sonstiger An-
gebote, die eine „einfache“ Zuord-
nung einzelner Angebote (z.B. El-
tern-Kind-Grupen, Akis etc.) er-
schweren 

• Landesrecht führt explizit Spiel-
kreise als „sonstiges Angebot“ auf, 
die keiner Betriebserlaubnis be-
dürfen und eine Abgrenzung z.B. 
zu den Eltern-Kind-Gruppen er-
schweren 

o Empfehlungen des LKJHA 
aus 20213 mit Anforderun-
gen an solche als rechts-
anspruchserfüllendes An-
gebot versuchen „Abhilfe“ 
zu schaffen 

o konkrete Anforderungen, 
die im Kontext des § 2 Abs. 

• Das Wohl und die positive Ent-
wicklung des Kindes sollten an 
erster Stelle stehen. Mit dieser 
„Umgewichtung“ erlangen an-
dere Formen der Kindertages-
betreuung eine größere Rolle. 
Die Maßgabe der Fremdbetreu-
ung steht nicht an erster und 
wichtigster Stelle. (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 

• Konkretisierung der Bedingun-
gen, zu denen Kindertages-
pflege sowie andere (alterna-
tive) Angebote der Kindertages-
betreuung bedarfserfüllend sein 
können (vgl. AG 3 am 
22.01.2021) 

• Voraussetzungen schaffen für 
flexibles Agieren (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

• Vielfältige Angebotsformen, mit 
möglichst weiter Altersspanne 
(vgl. AG 3 vom 22.01.2021) 

• Zukunftsperspektiven schaffen 
durch wenige aber sinnvolle Re-
gelungen, Nachsteuerung wenn 

(1) Einführung eines eigenständigen 
§ Begriffsbestimmungen der auf 
folgende Begrifflichkeiten ein-
geht : 
a. Kindertagesbetreuung | Kin-

deswohl | Kindertageseinrich-
tungen | Kindertagespflege | 
alternative, flexible Angebote 

b. Eltern 
c. Gemeinden | Träger 
d. Ministerium | öTöJH 
e. Kita-Jahr 
f. Pädagogisches Personal 

► Damit soll mehr Klarheit in der 
Auslegung bestimmter Sachver-
halte, Zuständigkeiten und Aufga-
benwahrnehmung hergestellt wer-
den. 

► Im neuen Kita-Recht ist im Weite-
ren auf die entsprechende Strin-
genz der Begriffsverwendung zu 
achten und etwaige Abweichungen 
in den entsprechenden Rechts-
grundlagen sind deutlich kenntlich 
zu machen. 

► Vorschlag im Rahmen der AG 1 zu 
Definitionen am 19.04.2021 
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Fachkräfte in ihren Ein-
richtungen zusammen-
arbeiten 
1. mit den Erziehungsbe-
rechtigten und Tages-
pflegepersonen zum 
Wohl der Kinder und 
zur Sicherung der Kon-
tinuität des Erziehungs-
prozesses, 
2. mit anderen kinder- 
und familienbezogenen 
Institutionen und Initia-
tiven im Gemeinwesen, 
insbesondere solchen 
der Familienbildung und -
beratung, 
3. mit den Schulen, um 
den Kindern einen guten 
Übergang in die Schule 
zu sichern und um die 
Arbeit mit Schulkindern 
in Horten und altersge-
mischten Gruppen zu 
unterstützen. 
Die Erziehungsberechtig-
ten sind an den Entschei-
dungen in wesentlichen 
Angelegenheiten der Er-
ziehung, Bildung und Be-
treuung zu beteiligen. 
(3) Das Angebot soll 
sich pädagogisch und 

5 KitaG stehen fehlen je-
doch 

o weitere Vorschriften des 
KitaG werden nicht strin-
gent / konsequent in Analo-
gie zu den „klassischen“ 
Kindertageseinrichtungen 
umgesetzt (z.B. Personal-
bemessung, Leitungsfrei-
stellung, Fachberatung, 
Versorgungsauftrag, Um-
setzung der Grundsätze 
elementarer Bildung, Fi-
nanzierung) 

o gleiche Finanzierungsbe-
dingungen zu den perso-
nellen, räumlichen, sächli-
chen und organisatori-
schen Anforderungen zu 
den „klassischen“ Angebo-
ten fehlen 

o z.T. (aber nicht landesweit) 
gibt es regional höchst di-
vergierende Finanzie-
rungsrichtlinien, die i.d.R. 
jedoch nicht die allgemei-
nen Preis- sowie Tarifstei-
gerungen berücksichtigen 

• Angebote können mangels hinrei-
chender Finanzierungsbedingun-
gen, aber auch Anforderungen an 
das pädagogische Personal nicht 
den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechend umgesetzt werden 

nötig (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

• Klare Benennung des Begriffs 
„Eltern-Kind-Gruppe“ statt Spiel-
kreis. EKG hat sich in den ver-
gangenen Jahren durchgesetzt. 
(vgl. AG 3 am 03.12.2020) 

• Keine Alterseingrenzung für be-
stimmte Angebote (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 

• Das Wort „entsprechend“ [§ 2 
Abs. 5 KitaG] sollte in Bezug auf 
EGK weiter ausgeführt werden 
(Standards) (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 

• Einvernehmen mit den Eltern als 
bedarfserfüllendes Kriterium bei 
EKG] (vgl. AG 3 am 03.12.2020) 

(2) Definition von Gesamtcharakte-
ristika Alternativer Angebote ; 
Benennung von Beispielen für 
die Umsetzung, abschließend 
auf die Vielfalt von Angebotsfor-
men verweisen; Ziel: Vermei-
dung kategorischer Einschrän-
kungen (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 

 
(2) Definitionsvorschlag:      Kinderta-

gesbetreuung ist die Förderung 
von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen, Kindertagespflege und 
sonstigen alternativen, flexiblen 
Angeboten der Kindertagesbetreu-
ung. Sie ist am Wohl des Kindes 
ausgerichtet. Die Förderung um-
fasst die Bildung, Erziehung, Be-
treuung und Versorgung des Kin-
des. Einrichtungen und Angebote 
der Kindertagesbetreuung bilden 
Gruppen, in denen in der Regel 
Kinder verschiedener Jahrgänge 
und Entwicklungsvoraussetzungen 
betreut werden. 

► Definitionsvorschlag im Rahmen 
der AG 1 zu Definitionen am 
19.04.2021; grundlegender Kon-
sens Kindeswohl auch bei Zielen 
vor Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf voranzustellen sowie Auftrag 
aus AG 5 Kindeswohl zu definieren 
(erfolgt am 19.04.2021) 

► AG 1 und 2: Versorgungsauftrag 
soll erhalten bleiben; hier zur Klar-
stellung, dass dies für alle Ange-
bote der Kindertagesbetreuung (für 
den Zeitraum der Betreuung durch 
das jeweilige Angebot) 
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organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kin-
der und ihrer Familien 
orientieren. Werden Ein-
richtungen in den Ferien-
zeiten geschlossen, so 
hat der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe für die 
Kinder, die nicht von den 
Erziehungsberechtigten 
betreut werden können, 
eine anderweitige Be-
treuungsmöglichkeit 
sicherzustellen. 
(4) Kinder mit und ohne 
Behinderung sollen, so-
fern der Hilfebedarf dies 
zulässt, in Gruppen ge-
meinsam gefördert 
werden. Zu diesem 
Zweck sollen die Träger 
der öffentlichen Jugend-
hilfe mit den Trägern der 
Sozialhilfe bei der Pla-
nung, konzeptionellen 
Ausgestaltung und Fi-
nanzierung des Ange-
bots zusammenarbeiten. 
(5) Die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe sollen 
die Realisierung des För-
derungsauftrags nach 
Maßgabe der Absätze 1 

(z.B. Finanzierung von besonde-
ren Betreuungszeiten wie z.B. 
Spätbetreuung, Übernachtbetreu-
ung, Wochenend-/Feiertagsbe-
treuung) 

• Vielfalt zentraler Formen von Kin-
dertagesstätten in der Branden-
burger Landschaft etabliert (wobei 
einige Formen Kindertagesstätten 
mit speziellem pädagogischem 
Konzept darstellen): 

o Krippe 
o KiGa 
o Hort 
o Kombinierte Einrichtungen 
o Integrationskitas 
o Kleinstkitas 
o Waldkitas 

• alternative Angebotsformen zwi-
schen Nischen-Angeboten und zu-
kunftsweisenden Vorbildern (aus 
anderen Bundesländern) ergän-
zen die Vielfalt und greifen be-
stimmte (individuelle) Bedarfe auf: 

o Eltern-Kind-Gruppen 
o Vorklassen (an Schulen 

angebunden) 
o AKIs 
o Familienzentren/Mehrge-

nerationenhäuser 
o Mittagsbetreuung an Schu-

len 
o Junior Club an Schulen 
o Hausaufgabenbetreuung 
o Coworking-Spaces 

(3) Definitionsvorschlag: Kinderta-
geseinrichtungen im Sinne die-
ses Gesetzes sind familienunter-
stützende und familienergänzende 
Einrichtungen, in denen Kinder bis 
zum Schuleintritt und schulpflich-
tige Kinder bis zum Ende des Be-
suchs der Grundschule für einen 
Teil des Tages oder ganztags ge-
fördert werden. Kindertagesein-
richtungen werden geführt als 
1.Krippen für Kinder bis zum Be-
ginn des Monats, in dem sie das 
dritte Lebensjahr 
vollenden, 
2.Kindergärten für Kinder vom Be-
ginn des Monats, in dem sie das 
dritte Lebensjahr 
vollenden, bis zum Eintritt in die 
Schule, 
3.Horte für Kinder vom Eintritt in die 
Schule bis zum Ende des Besuchs 
der Grundschule,  
4.Kindertagesstätten mit mindes-
tens zwei der in den Nummern 1 
bis 3 genannten Förderarten,  
5. Mini-Kitas als kleine Kinderta-
gesstätten mit ein bis zwei Klein-
gruppen und 
6. integrative Kindertagesstätten 
im Sinne von Kompetenzzentren, 
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bis 4 in den Einrichtun-
gen anderer Träger durch 
geeignete Maßnahmen 
sicherstellen. 
 
KitaG BB (§ 2 Begriffs-
bestimmungen, Zusam-
menarbeit, Anwen-
dungsbereich) 
 
(1) Kindertagesbetreu-
ung dient der Erziehung, 
Bildung, Betreuung und 
Versorgung von Kindern 
bis zum Ende des Grund-
schulalters. Die Aufgabe 
kann in Kindertages-
stätten, in Kindertages-
pflege sowie im Ver-
bund oder in Kombina-
tion mit anderen Ange-
boten der Kinder- und 
Jugendhilfe, des Schul- 
und Sozialwesens 
durchgeführt werden. 
Integrierte Angebote 
von Schule und Kinder-
tagesbetreuung verbin-
den die Bildungs-, Frei-
zeit- und Spielangebote 
beider Einrichtungen und 
fassen sie zu einem 
ganzheitlichen, an den 

• möglicherweise werden sich auf-
grund des demographischen Wan-
dels und der zunehmenden Flexi-
bilisierung von Arbeitszeiten (und 
Homeoffice in Folge der aktuellen 
Pandemie) weitere Kindertages-
betreuungsangebote & Formen 
der Kindertageseinrichtungen 
etablieren, die als rechtsan-
spruchserfüllend anerkannt wer-
den müssen/können und Berück-
sichtigung in den Bedarfsplanun-
gen finden sollten 

für Kinder mit besonderem Förder-
bedarf bis zum Schuleintritt. 

► Definitionsvorschlag im Rahmen 
der AG 1 zu Definitionen am 
19.04.2021 

 
(4) Definitionsvorschlag:            Kin-

dertagespflege ist eine familien-
unterstützende und familiennahe 
Form der regelmäßigen Förderung 
von Kindern durch eine geeignete 
Tagespflegeperson in ihrem Haus-
halt, im Haushalt der Eltern oder in 
anderen geeigneten Räumen. Sie 
kann bei einem besonderen Be-
treuungsbedarf ergänzend zu einer 
Betreuung in einer Kindertagesein-
richtung erfolgen. 

► Definitionsvorschlag im Rahmen 
der AG 1 zu Definitionen am 
19.04.2021 

 
(5) Definitionsvorschlag:                                 

Alternative, flexible Angebote 
der Kindertagesbetreuung nach 
diesem Gesetz sind kindertages-
stättenähnliche Einrichtungen, in 
denen sich Kinder aufhalten, die re-
gelmäßig, mindestens aber zehn 
Stunden in der Woche betreut wer-
den. Sie sind rechtsanspruchser-
füllend, soweit eine Betriebserlaub-
nis für das Angebot durch das zu-
ständige Fachministerium vorliegt 
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Lebenssituationen und 
Entwicklungsmöglichkei-
ten der Kinder orientier-
ten Ganztagsangebot zu-
sammen. Spielkreise 
sind Betreuungsange-
bote in Verantwortung 
der Eltern, die durch 
Fachkräfte unterstützt 
und zeitweise angeleitet 
werden. 
(2) Kindertagesstätten 
sind sozialpädagogi-
sche familienergän-
zende Einrichtungen der 
Jugendhilfe, in denen 
auch behinderte und von 
Behinderung bedrohte 
Kinder tagsüber geför-
dert, erzogen, gebildet, 
betreut und versorgt wer-
den. Kindertagesstätten 
sollen möglichst als Ein-
richtungen für verschie-
dene Altersstufen errich-
tet und betrieben werden. 
(3) Kindertagespflege 
dient der Betreuung von 
Kindern im Haushalt der 
Tagespflegeperson, des 
Personensorgeberech-
tigten oder in anderen ge-
eigneten Räumen, insbe-
sondere von jüngeren 

und Eltern unter Berücksichtigung 
des Wunsch- und Wahlrechts die 
Inanspruchnahme explizit erklären. 
Die Angebote sollen sich an den für 
Kindertagesstätten geltenden Zie-
len und Aufgaben orientieren. Je 
nach Angebotsform entsprechen 
diese nicht in vollem Umfang den 
personellen, räumlichen, zeitlichen 
und organisatorischen Mindestan-
forderungen für Kindertagesstät-
ten. Näheres regelt das zuständige 
Ministerium durch Verordnung. 

► Klarstellung, dass für ausgewählte 
Angebote andere Standards / An-
forderungen gelten können. 

► Klarstellung, dass trotz gesonder-
ter Regelungen zu personellen, 
räumlichen, organisatorischen 
(und ggf. finanziellen) Anforderun-
gen die Angebote der öffentlich ge-
förderten Kindertagesbetreuung 
sich an den grundsätzlichen Zielen 
/ Aufträgen der Kindertagesstätten 
zu orientieren haben. 

► Definitionsvorschlag im Rahmen 
der AG 1 zu Definitionen am 
19.04.2021 
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Kindern oder im Rahmen 
eines besonderen Be-
treuungsbedarfs. 
… 
(5) Die im Folgenden für 
Kindertagesstätten be-
stimmten Vorschriften 
dieses Gesetzes gelten 
für die anderen Formen 
der Kindertagesbetreu-
ung entsprechend. 
 
„Besondere“ Formen 
der Kindertagesstät-
ten/-betreuung 

Natur- und Waldkitas 
• Die Empfehlungen zu Waldkitas 

schränken aus Sicht der anwesen-
den Elternvertreter*innen das An-
gebot zu stark ein. Der Entwick-
lungsstand und nicht das Alter der 
Kinder ist entscheidend um ein An-
gebot in Anspruch zu nehmen. 
Reine Waldkitas sind seit Jahr-
zehnten bewährt. Zu viele bauliche 
Maßnahmen/Vorgaben erschwe-
ren die Gründung und die Umset-
zung. Gilt immer noch als „Exot“. 
Viele Behörden scheuen daher die 
Auseinandersetzung damit, sehen 
es sogar als anderes/alternatives 
Angebot an. (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

• Dem gegenüber stehen die in 
02/2021 vom LKJA in der Beneh-
mensherstellung veröffentlichten 

• Formen der Kindertagesstät-
ten im KitaG in Extra-§ erwäh-
nen. (vgl. AG 3 vom 22.01.2021) 

• Waldkitas als reguläres Ange-
bot/Beispiel explizit in das Kita-
gesetz aufnehmen (vgl. AG 3 
vom 22.01.2021) 

 

• EKG sollten als bedarfserfül-
lendes Angebot erhalten blei-
ben und insbesondere für Fami-
lien mit besonderen Bedarfen 
mehr in den Fokus genommen 
werden (vgl. AG 3 vom 
03.12.2020) 

• Die Rahmenbedingungen einer 
EKG sollten grundsätzlich flexi-
bel bleiben und nicht an den 
Standards einer Kita bemessen 
werden. 

(6) Anforderungen i.S. von Mindest-
standards an EKG (räumlich, per-
sonell, sächlich, finanziell und Auf-
gaben/Angebote) entlang der Emp-
fehlungen für EKG weiterentwi-
ckeln und in gesonderter Eltern-
Kind-Gruppen-Verordnung (inkl. 
landesweit gültiger Finanzierungs-
regelungen oder zumindest Emp-
fehlungen) 

► für Inhalte einer solchen VO: Etab-
lierung einer AG (z.B. angedockt an 
LKJA), die sich aus interessierten Mit-
gliedern der AG 3 und 5 Kita-Rechts-
Reform und ggf. weiteren Expert*innen 
zusammensetzt 
 
(7) Aspekte der Kindertagespflege in 

gesonderter Kindertagespflege-
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Ausführungen der „Arbeitshilfe 
zum Betrieb von Wald- oder Natur-
kindertageseinrichtungen im Land 
Brandenburg“ (siehe Arbeitshilfe 
Wald-und Naturkita in Branden-
burg), die Waldkitas als (Angebot 
einer) Kindertagesstätte auswei-
sen und die durch die Besonder-
heiten der pädagogischen Arbeit 
erforderlichen Anforderungen mit 
Blick auf das Kindeswohl sowie 
den Schutz der Kinder benennen 
(z.B. bauliche Anforderungen, per-
sonelle Anforderungen) 

 
Eltern-Kind-Gruppen (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 
• Im Sinne des BKiSchG können 

EKG sehr gute Arbeit leisten, be-
sonders auch im ländlichen Raum. 
Daher sollte diese Angebotsform 
besser bekannt gemacht und flä-
chendeckend ausgebaut werden.  

• EKG könnten sehr gut mit umlie-
genden Kitas kooperieren und so-
mit Übergänge für die Familien 
schaffen.  

• EKG sollten die Möglichkeit haben 
ihr Angebot (mit oder ohne Betreu-
ung) den Bedarfen der Familien 
entsprechend anbieten zu dürfen.  

• Insbesondere da die Einrichtun-
gen oft innerhalb von Wohnge-
bieten liegen, dürfen die Anfor-
derungen an die Räumlichkeiten 
nicht zu hoch sein. (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 

• Zum Wohle des Kindes sollte je-
derzeit ein leichter Zugang zu 
EKGs möglich sein (vgl. AG 3 
am 03.12.2020) 

• Anpassung des Papiers: „Emp-
fehlungen zu Eltern-Kind-Grup-
pen im Land Brandenburg“ (vgl. 
AG 3 am 03.12.2020) 

• Bei dem, was die EKG alles leis-
ten, sollte die Finanzierung 
nicht anhand der Auslastung ge-
messen werden, sondern an-
hand des maximalen Platzange-
botes; die niederschwelligen Be-
ratungs-, und Hilfsangebote und 
die Entlastung der Familien ge-
nau an den Stellen, an denen es 
gerade benötigt wird, sollten 
auch bei geringerer Auslastung 
voll finanziert werden; Pauschal-
finanzierung des Angebotes mit 
Festlegung von einer Mindest-
teilnehmerzahl, unter Beach-
tung des Jahresverlaufes (Min-
destauslastung durchschnittlich 
5 von 6 / ) 90%?; beim Vorhan-
densein von mehreren Gruppen 

Verordnung; Verweis auf VO im 
KitaG u.a. mit folgenden Aspekten: 
• Qualifizierung & Eignung der 

KTP-Personen 
• Großtagespflege 
• Räumliche Bedingungen 
• Fortbildung 
• Zuständigkeit 
• Fachberatung für KTP 
• Inklusion 
• Landeseinheitliche Finanzie-

rung 
►für Inhalte einer solchen VO: Etablie-
rung einer AG (z.B. angedockt an 
LKJA), die sich aus interessierten Mit-
gliedern der AG 1,3 und 5 Kita-Rechts-
Reform und ggf. weiteren Expert*innen 
(inkl. Landesverband Kindertages-
pflege) zusammensetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/arbeitshilfe_wald_und_naturkita.pdf
https://www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/arbeitshilfe_wald_und_naturkita.pdf
https://www.mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/arbeitshilfe_wald_und_naturkita.pdf
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• Viele EKG vermeiden den Weg 
Kinder im Bedarfsfall auch mal be-
treuen zu dürfen, um nicht mit ei-
ner Kita gleichgesetzt zu werden.  

 
Akis, Hausaufgabenbetreuung, ad-
ditive Angebote in Jugendfreizeit-
einrichtungen 
• finden keine Erwähnung im Kita-

Recht; übernehmen aber in ver-
gleichbarem Umfang sowie Quali-
tät Aufgaben analog der Horte 

• unterschiedliche Beweggründe 
führen zur Einrichtung solcher An-
gebote unterhalb der regulären 
Kindertagesstättenförderung 

• i.d.R. Betreuung von Kindern in 
der 4. - 6. Klasse (welche auf 
Grund von langem Unterricht nicht 
mehr den hohen Betreuungsum-
fang benötigen) 

• passen sich flexibel den höchst 
unterschiedlichen Betreuungszeit-
lagen an (Öffnungszeiten daher 
z.B. von 6.00 - 7.30 Uhr und von 
11.00 - 17.00 Uhr, flexibel nach Er-
fordernis) 

• oftmals auch in den Ferien 
• entsteht oft nicht aus entwick-

lungsbedingten veränderten Be-
dürfnissen der Kinder, sondern 
weil Kita/Hort/Schule nicht mehr 
alle Grundschulkinder aufnehmen 
konnte und deshalb für die Gruppe 

sollte ein Leitungsanteil finan-
ziert werden (vgl. AG 3 am 
03.12.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(8) Sicherung von Mindeststandards 

im Rahmen der Verordnung für 
alternative, flexible Angebote 
der Kindertagesbetreuung inkl. 
Finanzierungsaspekte 
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der älteren Kinder abgekoppelte 
Angebote geschaffen werden  

• oftmals keine oder keine fortge-
schriebene Finanzierungsrichtli-
nien der Kommunen; zugleich An-
spruch auf vergleichbare perso-
nelle, sächliche, räumliche und 
sonstige qualitative Ausstattung 

• „chronische“ Unterfinanzierung 
gefährdet Qualität (und Fachkräf-
tegebot); fühlen sich oft als „Horte 
light“ oder „Lückenfüller“ 

 
Kleinstkitas / Mini-Kitas 
• Bedarf wird voraussichtlich (insbe-

sondere im ländlichen Raum) auf-
grund des demographischen Wan-
dels zunehmen 

• Erhalt von Einrichtungen / Ange-
boten bzw. in Kombination mit an-
deren Angeboten innerhalb eines 
gemeindlichen sozialen Hauses 
(für temporären Zeitraum) 

• Schließung oder Rückbau oft teu-
rer, insbesondere wenn Bevölke-
rungsentwicklung sich nach Jah-
ren wieder verbessert 

 
Großtagespflege 
Siehe Diskussionsstand AG 3 vom 
09.10.2021, AG 5 vom 09.11.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Sicherung der Finanzierung 
durch belegungsunabhängige 
Betriebskostenerstattung für 
Kleinsteinrichtungen (z.B. Miete, 
Unterhaltung von Gebäude und 
Gelände) ► AG 6 

• Sicherung / Systematisierung 
bei Finanzierungsabweichun-
gen auch durch im Kita-Recht 
verankerten Begriff (siehe Defi-
nitionsvorschlag oben) 
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Betreuung und Versor-
gung in besonderen 
Notsituationen 
 

• Keine Regelungen für diese Fälle; 
Transparenz zu möglichen Unter-
stützungsmechanismen damit 
nicht gegeben (liegen vielmehr 
dem Ermessensspielraum der 
öTöJH im Zusammenhang mit 
Leistungen zur Hilfe zur Erziehung 
– die darüber hinaus einen öffent-
lichen „Makel“ unterliegen) 

 

• eigenständiger § für Betreuung 
und Versorgung in Notsituatio-
nen schafft Transparenz für sol-
che Unterstützungsbedarfe 

• § zur Flexibilisierung von Be-
treuungszeiten regelt grundsätz-
liche Finanzierung (Landespau-
schale zur Unterstützung der Fi-
nanzierung durch öTöJH) 

• Verordnung regelt weitere An-
forderungen im Kontext flexibler 
Betreuungszeiten 

• Rechtsanspruch lässt sich da-
rauf nicht ableiten (ggf. Klarstel-
lung im § Rechtsanspruch???) 

(9) § zur Betreuung und Versorgung 
in besonderen Notsituationen im 
KitaG (Regelungs-Vorschlag in 
Analogie zu § 3a KiFöG Sachsen-
Anhalt; Vorschlag in AG 1 am 
19.04.2021) z.B. wie folgt: 

• Fällt der Elternteil, der die über-
wiegende Betreuung und Ver-
sorgung des Kindes übernom-
men hat, für die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe aus gesundheit-
lichen oder anderen zwingenden 
Gründen aus, so soll der andere 
Elternteil durch den örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe bei 
der Betreuung und Versorgung des 
im Haushalt lebenden Kindes un-
terstützt werden, wenn  
1. er wegen berufsbedingter Abwe-
senheit nicht in der Lage ist, die 
Aufgabe wahrzunehmen, 
2. die Hilfe erforderlich ist, um das 
Wohl des Kindes zu gewährleisten,  
3. Angebote der Förderung des 
Kindes in Kindertageseinrichtun-
gen oder in Kindertagespflege 
nicht ausreichen. 

• Fällt ein alleinerziehender Elternteil 
oder fallen beide Elternteile aus ge-
sundheitlichen oder anderen zwin-
genden Gründen aus, so soll unter 
der Voraussetzung des Absatzes 1 
Nr. 3 das Kind im elterlichen 
Haushalt versorgt und betreut 
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werden, wenn und solange es für 
sein Wohl erforderlich ist. 

• Für die Dauer, während der Leis-
tungen nach den Absätzen 1 und 2 
in Anspruch genommen werden 
können, kann durch das zustän-
dige Jugendamt auch eine er-
gänzende ganztägige Betreuung 
in einer Tageseinrichtung ge-
währt werden. Das Jugendamt 
trägt die dadurch zusätzlich entste-
henden notwendigen Kosten nach 
Maßgabe des Sozialgesetzbuches 

 
 

Besondere Betreu-
ungszeiten: 
Spätbetreuung / Über-
Nacht-Betreuung / Wo-
chenend-/Feiertagsbe-
treuung 
•  

• kein Rechtsanspruch auf Spätbe-
treuung, Über-Nacht-Betreuung / 
Wochenend-/Feiertagsbetreuung 

• Inanspruchnahme nach Verfüg-
barkeit 

• keine landesweiten Regelungen 
zu Anforderungen / Standards so-
wie Finanzierung 

• überhaupt keine landesrechtlichen 
Grundlagen zur Flexibilisierung 
von Öffnungszeiten; andererseits 
scheint der Bedarf (regional unter-
schiedlich) zu wachsen 

• z.T. daher Gründung von Be-
triebskitas, Einrichtung von Beleg-
plätzen auf Grundlage von Koope-
rationsverträgen mit Betrieben 

• Mindest-Standards / Anforde-
rungen für solche Angebote in 
Kindertagesstätten  

• Grundregelungen zu besonde-
ren Betreuungszeiten im Ki-
taG 
  

(10) Grundregelungen zu besonde-
ren Betreuungszeiten im KitaG 
durch eigenständigen § zur Flexi-
bilisierung von Betreuungszei-
ten z.B. wie folgt (vgl. auch § 48 
KiBiz NRW; Vorschlag in AG 1 am 
19.04.2021 im Kontext 24-h-Kita): 
 Das Land gewährt einen pau-

schalierten Zuschuss für die 
Flexibilisierung der Kinderta-
gesbetreuung. Im Rahmen der 
örtlichen Jugendhilfeplanung 
entscheidet das Jugendamt auf 
Basis der örtlichen Bedarfs-
lage, welche Angebote in die 
Förderung zur Flexibilisierung 
der Betreuungszeiten aufge-
nommen werden. Die Bezu-
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• Festlegungen dazu durch Einzel-
vereinbarungen zwischen be-
triebserlaubniserteilender Be-
hörde sowie jeweiligem öTöJH 

 

schussung dient der finanziel-
len Förderung von kind- und 
bedarfsgerechten, familienun-
terstützenden Angeboten in der 
Kindertagesbetreuung, wie 
 Öffnungszeiten in Kin-

dertagesstätten, die 
über eine Öffnungszeit 
von wöchentlich 60 
Stunden hinausgehen, 

 Öffnungszeiten in Kin-
dertagesstätten an Wo-
chenend- und Feierta-
gen, 

 Öffnungszeiten und Be-
treuungsangebote nach 
18 Uhr und vor 7 Uhr, 

 zusätzliche Betreu-
ungsangebote bei unre-
gelmäßigem Bedarf o-
der für ausnahmsweise 
kurzfristig erhöhten Be-
darf der Familien und 
Notfallangebote. 

 Anforderungen und Fi-
nanzierungsvorausset-
zungen für solche An-
gebote regelt das zu-
ständige Ministerium 
durch Verordnung. 

(11) Verordnung mit u.a. folgen-
den landesweiten Eckpunkten 
für besondere Betreuungszeiten: 
(Vorschlag im Rahmen der AG 1 
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am 19.04.2021 zum Thema 24-h-
Kitas) 
 Gründe der Inanspruch-

nahme von besonderen Be-
treuungszeiten liegen z.B. da-
rin, dass Eltern eine mit der Re-
gelöffnungszeit der Kita nicht 
vereinbare Arbeitszeit haben 
und eine Betreuung der Kinder 
nicht in anderer Art gewährleis-
tet werden kann. 

 Der Betreuungsumfang soll 
bei „Nachtbetreuung“ den 
nachtarbeitenden Eltern das 
Ausschlafen am Folgetag er-
möglichen. Im Anschluss ist 
das Kind unverzüglich aus der 
Einrichtung abzuholen. Das 
Kind soll innerhalb von 24 Stun-
den die Einrichtung für maximal 
10 Stunden besuchen. (wobei 
die Nacht mit 2 Stunden Be-
treuungszeit berechnet wird). 

 Eine Erlaubnis wird nur unter 
der Voraussetzung erteilt, 
dass der Träger sicherstellt, 
dass die Kinder die Einrichtung 
nicht durchgängig besuchen, 
sondern nur in Abhängigkeit 
von den zeitlich verschobenen 
notwendigen Betreuungs-zei-
ten und am Schlaf- und Wachr-
hythmus der Kinder orientiert 
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und eine Betreuung in der Fa-
milie weiter gewährleistet 
bleibt. 

 Es muss ein Raum zum 
Schlafen vorhanden sein, der 
auch das Ausschlafen gewähr-
leistet. Räume und maximale 
Anzahl der Kinder sind durch 
die betriebserlaubniserteilende 
Behörde festzulegen. 

 Kinder, die in der Einrichtung 
schlafen, sollen am Morgen 
ausschlafen können. Dies ist 
beim organisatorischen Ablauf 
sowie bei der Abholung der 
Kinder zu berücksichtigen. 
Gleiches gilt grundsätzlich 
auch bei Wochenend- und Fei-
ertagsbetreuung. 

 Auch über Nacht ist Fachper-
sonal bereitzustellen. Insbe-
sondere bei jüngeren Kindern 
ist darauf zu achten, dass das 
selbe Personal, das die Kinder 
zu Bett bringt, sie auch mor-
gens beim Aufstehen begleitet.  

 Das Kind soll bei „Wochen-
end- und Feiertagsbetreu-
ung“ innerhalb von vier Wo-
chen (i.d.R. ein Monat) die Ein-
richtung an maximal 20 Tagen 
besuchen (d.h. es gilt die 5-
Tage-Woche im Monatsdurch-
schnitt). An Wochenend- oder 
Feiertagen soll das Kind nur die 
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notwendige minimale Zeit in 
der Einrichtung verbringen. Die 
Tage zählen zu den 20 Betreu-
ungstagen im Monat. 

 Eltern, deren Kinder die „Nacht-
betreuung“ und/oder „Wochen-
end- und Feiertagsbetreuung“ 
nutzen, zahlen einen zusätzli-
chen Kostenbeitrag. Dieser 
beträgt … % des monatlichen 
Elternbeitrags je Nacht oder 
Wochenend- oder Feiertag. 

 Voraussetzung: Die Nutzung 
der Einrichtung außerhalb der 
Regelöffnungs- bzw. Kernöff-
nungszeit setzt eine dienstlich 
begründete Notwendigkeit 
der Eltern voraus. Diese muss 
ggf. vom Arbeitgeber belegt 
werden.  

 Der notwendige Bedarf ist bis 
zum 15. des aktuellen Monats 
für den Folgemonat anzuzei-
gen. 

Trägeraufgaben u.a.:  
 Der Träger legt nach Maßgabe 

des KitaG die Regel- und Kern-
öffnungszeit der Einrichtung 
fest. Dies ermöglicht eine ver-
bindlichere Kategorisierung der 
besonderen Betreuungszeiten 
(Regelbetreuung, Spätbetreu-
ung, Nachtbetreuung, Wochen-
end- und Feiertagsbetreuung). 
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 Der Träger stellt sicher, dass 
die personellen (Anzahl der 
Fachkräfte), räumlichen (geeig-
nete Schlaf-, Spiel- und ge-
meinsam nutzbare Küchen-
räume) und zeitlichen Vorga-
ben im Bescheid zur Erlaubnis 
für den Betrieb einer Einrich-
tung gemäß § 45 SGB VIII als 
Nachtbetreuung und/oder Wo-
chenend- und Feiertagsbetreu-
ung eingehalten werden.  

 Der Träger stellt sicher, dass 
genügend Fachpersonal für die 
besonderen Betreuungszeiten 
zur Verfügung steht und ent-
sprechende Zuschläge  für die 
Betreuung außerhalb der Kern-
zeiten gezahlt werden. 

Aufgaben des öTöJH:  
 Der öTöJH weist Einrichtungen 

als 24-h-Kita in seiner Bedarfs-
planung aus. 

 Der öTöJH wirkt darauf hin, 
dass möglichst kleinere Ein-
richtungen ein solches Angebot 
vorhalten, um den familiären 
Charakter im Rahmen der be-
sonderen Betreuungszeiten si-
cherstellen können. 

 Der öTöJH stellt mit gesonder-
ten, verlässlichen Finanzie-
rungsregelungen das bestän-
dig vorzuhaltende Nachtbe-
treuungsangebot sowie 
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Spätbetreuungsangebot si-
cher. D.h. es erfolgt keine Fi-
nanzierung nach tatsächlicher 
Inanspruchnahme, sondern als 
fester, einrichtungsbezogener 
Satz nach Maßgabe der Be-
triebserlaubnis und unter Be-
rücksichtigung der erforderli-
chen Zuschläge (Personal-
schlüssel von mindt. 1,4: 6 Kin-
dern + erhöhter Leitungsso-
ckel).  

 
 

Trägerschaft von Ange-
boten / Einrichtungen  

 • Elterninitiativeinrichtungen sind, 
da diese dem Wunsch- und 
Wahlrecht nach §5 des SGBVIII 
besondere Rechnung tragen, zu 
fördern und im Bedarfsplan aus-
zuweisen (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

o Elternwunsch: Auf-
nahme im Bedarfsplan 
garantieren, da dies vor 
Ort nicht (immer) ge-
währleistet ist 

• Gemeinnützigkeit von Trägern 
explizit die Gemeinnützigkeit im 
KitaG erwähnen und zur Vo-
raussetzung für Förderung ma-
chen. (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

• Träger einer Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung können 

(12) Definitionsvorschlag:                                          
Träger von Kindertageseinrich-
tungen und alternative, flexiblen 
Angeboten haben die Gewähr für 
eine den Zielen des Grundgeset-
zes förderliche Arbeit zu bieten und 
können im Sinne dieses Gesetzes 
sein: 
1. anerkannte Träger der freien Ju-

gendhilfe, 
2. Gemeinden sowie kommunale 
Zweckverbände und Ämter,  denen 
die Aufgabe von den Gemeinden 
übertragen wurde, 
3. sonstige juristische Personen, 
deren Zweck das Betreiben einer 
Kindertageseinrichtung ist und de-
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auch sonstige Behörden, Kör-
perschaften oder Anstalten des 
öffentlichen Rechts sowie Be-
triebe und andere private Ein-
richtungen sein, solange sie ge-
meinnützige Zwecke verfolgen 
(vgl. AG 3 vom 22.01.2021) 

• Der örtliche Träger der Jugend-
hilfe prüft und genehmigt die 
Trägerschaft von Einrichtungen 
und berücksichtigt dabei ob 
gem. §… KitaG der Trägerviel-
falt und dem Wunsch- und 
Wahlrecht in besonderem Maße 
Rechnung getragen worden ist. 
Diese Aufgabe darf nicht an/auf 
kreisangehörige Gemeinden 
und Ämtern delegiert/übertra-
gen werden. (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

ren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzie-
lung / Gemeinnützigkeit gerichtet 
ist,   
4. sonstige Träger, insbesondere 
Elterninitiativen und Betriebe, oder 
5. Schulträger als Träger von Hor-
ten. 
 

► Definitionsvorschlag im Rahmen 
der AG 1 zu Definitionen am 
19.04.2021 sowie AG 5 am 
18.03.2021 

► Empfehlung AG 5: Definition in § 
Trägerschaft und Zusammenar-
beit aufnehmen - unter Berück-
sichtigung weiterer Problemla-
gen, Anforderungen (und Diskus-
sionsstände der AG 1), zu denen 
gehören: 

 Der Träger einer Kindertagesein-
richtung erfüllt die Anforderungen 
nach § 45 SGB VIII und ist verant-
wortlich für die Einhaltung aller 
für den Betrieb der Kindertages-
einrichtung geltenden Rechts-
vorschriften. Er trägt die Verant-
wortung für die inhaltliche und 
organisatorische Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung sowie als 
Arbeitgeber. Dies umfasst im Hin-
blick auf die besonderen physi-
schen und psychischen Belastun-
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gen des pädagogischen Fachper-
sonals insbesondere die Gesund-
heitsfürsorge und die Personalent-
wicklung. Des Weiteren gelten die 
Regelungen des Arbeitsschutzge-
setzes. 

 Einrichtungen in privater Träger-
schaft sowie Betriebstageseinrich-
tungen sind in die öffentliche För-
derung aufzunehmen, soweit sie in 
dem Jugendhilfeplan gemäß § 80 
des Achten Buches Sozialgesetz-
buch Berücksichtigung finden, die 
pädagogischen, sächlichen und 
räumlichen Voraussetzungen erfül-
len und für sämtliche Kinder des 
Einzugsbereiches angeboten wer-
den. 

 Der Träger muss bereit und in der 
Lage sein, bedarfsgerechte und 
geeignete Einrichtungen nach 
den Vorschriften dieses Geset-
zes zu betreiben und eine ange-
messene Eigenleistung zu erbrin-
gen. Er hat bei Bedarf seine Ein-
richtung für alle Kinder unabhängig 
von ihrem religiösen und weltan-
schaulichen Hintergrund zu öffnen, 
insbesondere dann, wenn nur eine 
Einrichtung in erreichbarer Nähe 
ist.   ► AG 6 

 Die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe, die Gemeinden, 
die Träger i.S. Absatz 1 sowie die 
Kindertagespflegepersonen sind 
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zu einer partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit verpflichtet. 

 Die örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe haben im Rah-
men ihrer Gewährleistungsver-
pflichtung darauf hinzuwirken, 
dass ausreichend Plätze zur Verfü-
gung stehen und das Gebot der 
Trägervielfalt gewahrt bleibt. 

 Ist kein Träger der freien Ju-
gendhilfe vorhanden oder bereit, 
die Errichtung oder den Betrieb ei-
ner im Bedarfsplan als erforderlich 
ausgewiesenen Kindertagesein-
richtung zu übernehmen, sind die 
Gemeinde oder der öTöJH zur 
Übernahme der Trägerschaft ver-
pflichtet; die Trägerschaft kann in 
diesem Fall auch von einem kom-
munalen Zweckverband übernom-
men werden. 

 Soweit Kindertageseinrichtun-
gen oder Fachberatung in geeig-
neter Weise von anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe o-
der Gemeinden betrieben oder 
angeboten werden oder recht-
zeitig geschaffen werden kön-
nen, sollen die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe von eigenen 
Maßnahmen absehen. ► AG 2 und 
4  
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Weiteres • Kriterienkatalog/Empfehlungen zu Vergabekriterien von Kitaplätzen er-
stellen; Vergabepraxis transparent (öffentlich) machen (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021; AG 5 vom 18.03.2021 zum Thema Trägerqualität / Kriterien 
der Zuverlässigkeit im Betriebserlaubnisverfahren, u.a. Kriterium Zugang 
für „alle Kinder“ via Trägerkonzept im Zuge des BE-Verfahrens) 

 

• Bürokratieabbau vor allem im Bereich Bau (insb. An- und Umbau) und 
Betriebserlaubnisverfahren:  beschleunigte Verfahren ermöglichen (vgl. 
AG 3 vom 22.01.2021) 

• Eine vielfältige Nutzung von Einrichtungen (Gebäuden) ermöglichen (vgl. 
AG 3 vom 22.01.2021)  

 

• Finanzierungssystem den zeitlichen Bedarfen anpassen (vgl. AG 3 vom 
22.01.2021) 

• Ausgleich zwischen Inanspruchnahme unterschiedlicher finanzieller Be-
darfe in einzelnen Ausgabenbereichen den verschiedenen Angebotsfor-
men anpassen (vgl. AG 3 vom 22.01.2021) 

 

• Dieses Recht [nach § 4 Abs. 3 zur Wahrnehmung der Beteiligungsrechte 
das Recht, kostenfrei in Deutscher Gebärdensprache mit lautsprachbe-
gleitenden Gebärden oder mit anderen geeigneten Kommunikationshil-
fen] sollte auch Eltern mit geringen Deutschkenntnissen zugesprochen 
werden; Dolmetscherdienste für Familien mit Migrationshintergrund mit 
aufnehmen (vgl. AG 3 vom 03.12.2021) 

• Es wäre wünschenswert, dass diese Regelung [§ 11a KitaG Aufnahme-
untersuchung und Infektionsschutz] in Bezug auf EKG nicht umfänglich 
gilt. Sie sollte aber als Zielvorgabe für die Arbeit in der EKG aufgenom-
men werden, um Eltern im Dialog darauf vorzubereiten, dass diese Re-
geln bei der Aufnahme in eine Kita/Fremdbetreuung gelten; Eltern sollen 
vorbereitet und angeregt werden: rechtliche Prüfung einer Impfpflicht. 
(vgl. AG 3 vom 03.12.2021) 

 

(13) Etablierung einer AG (z.B. beim 
LKJA) zur Entwicklung von Min-
destkriterien / Empfehlungen  

 
 
 
 
(14) Verweis an AG 5 (Aufsicht und 

Betriebserlaubnis) 
 
 
 
 
(15) Siehe oben zu Flexibilisierung 

von Betreuungszeiten  
(16) Verweis an AG 6 (Finanzie-

rung) 
 
 
 
 
(17) Verweis an AG 1 (Grundsätze 

und Zuständigkeiten) 
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Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 
 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Beschreibung Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/Varianten 

Empfehlung 

 
Rechtliche Perspektive 
Familienzentrum 
 

MGH = Bundesförderung  
FamZ = Landesförderung 

Seit 2020 Qualitätskriterien für MGH `s 
 
Kita = Ansatz KIEZ Kita = Ausweitung 
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Fachliche Perspektive 

Ziele 

• Eltern sollen aktiv Bildungs- und Entwicklungspro-
zesse bei ihren Kindern unterstützen 

• Partizipation von Kindern und Eltern im Sozialraum 
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 
• Armuts- und Gesundheitsprävention 
• Orientierungshilfe für verunsicherte Eltern 
• Unterstützung von Familien, die von Trennung und 

Scheidung betroffen sind 
• Unterstützung von Familien mit Problemen aufgrund 

von Flucht oder Migration 

 
Kinder- und Familienzentren orientieren sich jeweils an 
den konkreten Bedarfen des Sozialraums, die kontinuier-
lich erhoben werden.  

Im Zentrum der Bemühungen um die Förderung der Kin-
der und Familien stehen bisher im Vordergrund:  

• Partizipation 
• Sprachförderung 
• Bewegungsförderung 
• gesunde Ernährung 

Das Angebot für Eltern und Familien konzentriert sich in 
Familienzentren auf:  

• Austausch und Begegnung (z. B. Eltern-Café) 

- Weiterentwicklung von Kinder-
betreuungseinrichtungen zu 
KIEZ Kita ist hier ein erster gu-
ter Ansatz 
 

- KIEZ Kita als Stützsystem 
 

- Vernetzung zu den vorhande-
nen Strukturen 

-  Auswei-
tung des 
Konzeptes 
KIEZ Kita 
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• Beratung bei Erziehungs-, Ehe- sowie Familienproble-
men, bei Schwangerschaftskonflikten (bzw. Weiter-
vermittlung) oder bei Fragen der Gesundheit (Sucht, 
psychische Erkrankungen) 

• Vermittlung an spezifische Beratungsstellen (z. B. 
Schuldnerberatung) 

• Eltern- und Familienbildung (thematische Eltern-
abende, Mutter-Kind-Gruppen, Eltern-Kind-Kochkurse 
etc.) 

• Unterstützung von Eltern bei der Erziehungskompe-
tenz (Elternschule/Elterntraining) 

• Sprachkurse (z. B. Mama lernt Deutsch) 
• arbeitsmarktorientierte Angebote (in Kooperation mit 

Jobcentern) 
  

 
Kostenträgerperspektive 
 
 
 

- Präventionsarbeit kann nicht abgerechnet 
werden und/ oder mit Zahlen belegt werden  

 -  

 
Leistungsträgerperspek-
tive 
 
 
 

- Finanzierung vom Anspruch entspricht nicht 
der Anforderung 

- Notwendigkeit von Interdiszipli-
nären Teams 

- Mit unterschiedlichen Eingrup-
pierungen und finanziellen Auf-
wendungen 

- Räumliche Situation 

 

 
Rechtliche Perspektive 
Öffnungszeiten 

§ 9 Öffnungszeit der Einrichtung und Betreu-
ungszeiten der Kinder  
  

- Bedarfsgerechtigkeit muss defi-
niert werden 
 

-  

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwangerschaftskonfliktberatung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuldnerberatung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutter-Kind-Gruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Elternkurs
https://de.wikipedia.org/wiki/Jobcenter
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1 Die Kindertagesstätten sollen bedarfsge-
rechte Öffnungszeiten anbieten, die am Kin-
deswohl orientiert sind.  
 
2 Der Lebensrhythmus der Kinder, die Arbeits-
zeiten von Eltern, die Bedürfnisse der Eltern der 
aufzunehmenden Kinder sowie die Schul- und 
Ferienzeiten sind zu berücksichtigen.  
 
3 Die Festlegung der Öffnungszeiten erfolgt 
nach Anhörung der Beauftragten für die Gleich-
stellung von Frau und Mann.  
 
4 Unabhängig von der Öffnungszeit der Einrich-
tung soll die Betreuungszeit der Kinder die Erfül-
lung des Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs- 
und Versorgungsauftrags ermöglichen und ih-
rem Alter, ihrem Entwicklungsstand sowie ihren 
Bedürfnissen entsprechen.  
 
5 Sie sollte in der Regel zehn Stunden nicht 
überschreiten.  
  
 

- Wenn Bedarfsgerechtigkeit ge-
wollt ist und Familie und Beruf 
ermöglicht werden soll, muss 
diese auch finanziert werden. 
 

Fachliche Perspektive  
Öffnungszeiten 
 
 
 
 
 

Was heißt bedarfsgerecht? 
 

- Unterschiedliche Sichtweisen sind zu berück-
sichtigen 

- An erster Stelle das Kind, die Eltern und auch 
das Personal, welches die Bedarfe umsetzen 
muss. 

- Die Lebenswelten Familien haben sich in den 
letzten Jahren deutlich verändert. 

- Die konzeptionelle Arbeit muss 
sich dahingehend verändern, 
dass pädagogische Angebote 
nicht mehr nur am Vormittag 
stattfinden 

- Flexible Hol- und Bringe Zeiten, 
Bedarfsgerecht 

- Flexible Öffnungszeiten und 
entsprechende Betriebserlaub-
nisverfahren 

-  
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- Schichtarbeit, lange Arbeitswege, unterschied-
lichste Familienmodelle 

- Bedarfe können nicht von allen Einrichtungen 
erfüllt werden 

- Es gibt häufig ausgesuchte oder spezialisierte 
Kinderbetreuungseinrichtungen / Problem: 
wenn Eltern mit dem Konzept der Einrichtung 
nicht konform gehen haben sie nicht mehr das 
Wunsch und Wahlrecht. 

- Wie ist jedoch der Bedarf von einem Kind mit 
längeren Betreuungszeiten zu finanzieren, denn 
es werden Personalkosten als auch Betriebs-
kosten gebunden. 

- Flexibler Einsatz von Personal 
im Tagesverlauf 

- Konzeptionelle Überarbeitung 
von Angeboten über den Tag 
verteilt 

- Für eine tatsächliche Bedarfs-
gerechte Betreuung von Kin-
dern  

- Eltern in der Eltern Kind Bezie-
hung stärken 

Kostenträgerperspektive 
 
 
 
 

- Zusätzliche Kosten fallen an 
- Aufwand und Nutzen stehen nicht im Ver-

hältnis 

- Höhere Kosten  
 
 
 

Leistungsträgerperspek-
tive 

- PK sind nicht auf die unter Umständen ver-
längerten Öffnungszeiten berechnet 

- Personal wird den Kindern verwehrt um den 
Bedarf der Eltern zu bedienen 

 
 
 
 
 

- Flexiblere Dienstpläne sind not-
wendig und die Bereitschaft so 
zu arbeiten.  

- Unter Umständen ist auch mehr 
Personal notwendig 
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AG 4 



2. Sitzung 

2. Sitzung 

Thema: Kindertagespflege 
Qualifizierung von Kinderta-
gespflegepersonen  

    

Rechtliche Ausgangslage (Problem-) Beschreibung (Ist-Stand) Darstellung ver-
schiedener Lö-
sungsvarianten 

Bewertung der 
Varianten (Vor- 
und Nachteile); 
Empfehlung  

 
Die Betreuung der Kinder 
wird durch eine qualifizierte 
Kindertagespflegeperson 
übernommen, die über eine 
Erlaubnis vom Jugendamt 
verfügt.  
 
§ 43 SGB VIII 
Abs. 1 Eine Person, die ein 
Kind oder mehrere Kinder au-
ßerhalb des Haushalts des Er-
ziehungsberechtigten während 
eines Teils des Tages und 
mehr als 15 Stunden wöchent-
lich gegen Entgelt länger als 
drei Monate betreuen will, be-
darf der Erlaubnis. 

 
Kindertagespflege ist 
aufgrund der familien-
ähnlichen Bedingungen 
und der Vorgaben des 
SGB VIII und des KitaG 
vorrangig ein Angebot 
für Null – bis Dreijährige. 
Das hat Auswirkungen 
auf die Qualifikationser-
fordernisse. 
 
§ 24 SGB VIII 
Abs. 2 Ein Kind, das das 
erste Lebensjahr vollendet 
hat, hat bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres 
Anspruch auf frühkindliche 

 
1. Qualifikation und Kinderzahl 
Aktuell gilt: 
Bei einem Kind mind. 30 Std. 
Bei zwei bis fünf Kindern: plus 130 Std. 
(DJI-Curriculum)  
https://www.dji.de/fileadmin/user_up-
load/aktionsprogramm-kindertages-
pflege/Inhaltsv_Themenspektrum.pdf  
(Handreichung für die AG 4)  
 
Ist das ausreichend für die besonderen 
Anforderungen an die Betreuung sehr 
junger Kinder? 
 

 
1. Qualifikation und 
Kinderzahl 
Der Bundesverband 
für Kindertages-
pflege vergibt nach 
erfolgreicher Teil-
nahme an der 
Grundqualifizierung 
wie auch bisher ein 
Zertifikat mit dem 
Titel „Qualifizierte 
Kindertagespflege-
person“. Es erhält 
den Zusatz „Nach 
dem Kompetenzori-
entierten Qualifizie-

 
1. Qualifikation 
und Kinderzahl 
Vorteile: 
Sicherung und 
Entwicklung von 
Qualität in der 
Kindertages-
pflege; 
höheres Qualifi-
kationsniveau mit 
der   
Möglichkeit, mit 
Berufserfahrung 
in der Kinderta-
gespflege über § 
10 Abs. (1) PersV 
im Bereich der 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/Inhaltsv_Themenspektrum.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/Inhaltsv_Themenspektrum.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/aktionsprogramm-kindertagespflege/Inhaltsv_Themenspektrum.pdf
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Abs. 2 Die Erlaubnis ist zu er-
teilen, wenn die Person für die 
Kindertagespflege geeignet ist. 
Geeignet im Sinne des Satzes 
1 sind Personen, die  
1. sich durch ihre Persönlich-
keit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft mit Er-
ziehungsberechtigten und an-
deren Tagespflegepersonen 
auszeichnen und 
2.über kindgerechte Räumlich-
keiten verfügen. Sie sollen über 
vertiefte Kenntnisse hinsichtlich 
der Anforderungen der Kinder-
tagespflege verfügen, die sie in 
qualifizierten Lehrgängen er-
worben oder in anderer Weise 
nachgewiesen haben. § 72a 
Absatz 1 und 5 gilt entspre-
chend. 
 
Abs. 3 Die Erlaubnis befugt zur 
Betreuung von bis zu fünf 
gleichzeitig anwesenden, frem-
den Kindern. Im Einzelfall kann 
die Erlaubnis für eine geringere 
Zahl von Kindern erteilt werden. 
Landesrecht kann bestimmen, 
dass die Erlaubnis zur Betreu-
ung von mehr als fünf gleichzei-

Förderung in einer Tages-
einrichtung oder in Kinder-
tagespflege. Absatz 1 Satz 
3 gilt entsprechend 
 
Abs. 3 Ein Kind, das das 
dritte Lebensjahr vollendet 
hat, hat bis zum Schulein-
tritt Anspruch auf Förde-
rung in einer Tageseinrich-
tung. Die Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe haben 
darauf hinzuwirken, dass 
für diese Altersgruppe ein 
bedarfsgerechtes Angebot 
an Ganztagsplätzen zur 
Verfügung steht. Das Kind 
kann bei 
besonderem Bedarf oder 
ergänzend auch in Kinder-
tagespflege gefördert 
werden. 
 
§ 2 Abs. 3 KitaG 
Kindertagespflege dient 
der Betreuung von Kindern 
im Haushalt der Tagespfle-
geperson, des Personen-
sorgeberechtigten oder in 
anderen geeigneten Räu-
men, insbesondere von 
jüngeren Kindern oder im 

Sollen diese Anforderungen gesenkt 
werden, um die Hürde für potentielle 
neue KTP-Personen zu senken? 
(Spannungsfeld Qualifikationsniveau 
vs. Fachkräftebedarf) 
 
 
 
2. Gruppengröße 
Davon ausgehend, dass die Personal-
bemessung für Kinder im Krippenalter 
in weiteren Schritten verbessert wird: 
Kann in der KTP eine höhere Gruppen-
stärke als in Kitas toleriert werden? 
Wäre zu unterscheiden zwischen alters-
gemischten und reinen Krippengrup-
pen? 
 
 
3. Heterogene Erlaubniserteilung 
Die Geeignetheit, die Qualifizierung und 
die Räume münden in die Erlaubniser-
teilung durch das jeweilige Jugendamt. 
Die Jugendämter bewerten die Geeig-
netheit einer Kindertagespflegeperson 
unterschiedlich, es gibt kein einheitli-
ches Verfahren im Land Brandenburg.  
Sollen hier einheitliche Anforderun-
gen/Bedingungen formuliert werden? 

rungshandbuch Kin-
dertagespflege 
(QHB)“ 
und gliedert sich in 
zwei Teile: Zertifikat 
I nach dem Besuch 
von 160 Unterrichts-
einheiten (tätigkeits-
vorbereitend), 
Teil II nach dem Be-
such von weiteren 
140 Unterrichtsein-
heiten (tätigkeitsbe-
gleitend). 
 
300 h – Qualifizie-
rung verbindlich 
vorgeben? 
 
2. Gruppengröße 
Begrenzung der 
Kinderzahl je nach 
Qualifikation (auch 
Groß-KTP-Stellen)? 
 
 
 
 
 

Krippe tätig zu 
sein; 
Förderung der 
Qualifizierungs-
kosten als Anreiz 
und zum Erhalt 
der KTP (=> 
Schnittstelle AG 
3) 
Nachteile: 
kosten- und zeit-
intensiv; 
höhere Hürde 
(Spannungsfeld 
Qualifikationsni-
veau vs. Platz-
mangel/Fach-
kräftebedarf) 

 
 
 
 
 
 
2. Gruppengröße 
Vorteile: 
ggf. geringeres 
Auseinanderfal-
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tig anwesenden, fremden Kin-
dern erteilt werden kann, wenn 
die Person über eine pädagogi-
sche Ausbildung verfügt; in der 
Pflegestelle dürfen nicht mehr 
Kinder betreut werden als in ei-
ner vergleichbaren Gruppe ei-
ner Tageseinrichtung. Die Er-
laubnis ist auf fünf Jahre befris-
tet. Sie kann mit einer Neben-
bestimmung versehen werden. 
Die Tagespflegeperson hat den 
Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe über wichtige Ereignisse 
zu unterrichten, die für die Be-
treuung des oder der Kinder be-
deutsam sind. 
 
Abs. 4 Erziehungsberechtigte 
und Tagespflegepersonen ha-
ben Anspruch auf Beratung in 
allen Fragen der Kindertages-
pflege. 
 
Abs. 5 Das Nähere regelt das 
Landesrecht. 
 
§ 20 Abs.1 KitaG 
Die Erlaubnis zur Kindertages-
pflege nach § 43 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch wird 

Rahmen eines besonderen 
Betreuungsbedarfs. 
 
§ 1 TagPflegEV 
Die Verordnung gilt für Kin-
dertagespflege im Sinne 
des Kindertagesstättenge-
setzes. Kindertagespflege 
beruht auf einem persönli-
chen Betreuungsverhältnis 
zwischen der Tagespflege-
person und dem Kind. Sie 
gilt auch für die Koopera-
tion mehrerer Tagespflege-
personen, soweit im Regel-
fall ausschließlich die ver-
mittelte oder anerkannte 
Tagespflegeperson das je-
weilige Kind betreut. 
 

 
 
 
4. Großtagespflege 
Für den Fall, dass GroßKTP in BB er-
laubt wird: 
Soll mindestens eine der beiden Perso-
nen pädagogisch ausgebildete Fach-
kraft sein? 
Soll die mögliche Kinderzahl je nach 
Qualifikation der beiden Personen vari-
ieren? 
Vertretungsregelung? 
 
 
5. Evaluation 
 
Soll die Kindertagespflegestelle ver-
bindlich intern und/oder extern evaluiert 
werden? 

 
 
3. Heterogene Er-
laubniserteilung 
einheitliches Ver-
fahren im Land 
Brandenburg für die 
Erteilung der Pfle-
geerlaubnis vorge-
ben (insbes. Qualifi-
kationsniveau); 
Fachberatung re-
geln (Umfang, An-
bindung, Finanzie-
rung?; Trennung 
Fachaufsicht & 
Fachberatung: klare 
Trennung in der 
personellen Beset-
zung und den Auf-
gaben) 
 
 
 
 
 
 
4. Großtagespflege 

len der GG zwi-
schen Kita und 
KTP; 
je mehr Kinder, 
desto höher die 
Anforderungen 
desto umfängli-
cher die Qualifi-
zierung 
Nachteile: 
Verwaltungsauf-
wand 
Reduktion mögli-
cher Plätze 

 
3. Heterogene 
Erlaubnisertei-
lung 
Vorteile: 
vergleichbare 
Qualität; 
bessere Nach-
vollziehbarkeit für 
Eltern; 
Qualitätsentwick-
lung durch be-
gleitende Fach-
beratung 
Nachteile: 
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auf Antrag der Tagespflegeper-
son, die wöchentlich mehr als 
15 Stunden Kindertagespflege 
gegen Entgelt anbieten will, 
vom Jugendamt des örtlichen 
Trägers der Jugendhilfe für bis 
zu fünf Betreuungsplätze er-
teilt. In der Erlaubnis ist die 
Höchstzahl der Tagespflege-
plätze anzugeben. Diese richtet 
sich nach den Erfordernissen 
des Kindeswohls, insbeson-
dere nach der Qualifizierung, 
Eignung und Leistungsfähigkeit 
der Tagespflegeperson, und 
nach den für die Kindertages-
pflege zur Verfügung stehen-
den Räumlichkeiten. 
 
§ 2 TagPflegEV 
Abs. 1 Die Tagespflegeperson 
muss über die gesundheitli-
chen Voraussetzungen verfü-
gen und geeignet im Sinne von 
§ 23 Absatz 3 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch sein. 
Für die Feststellung der ge-
sundheitlichen Voraussetzun-
gen kann die Vorlage eines Ge-
sundheitszeugnisses verlangt 
werden. Für die Feststellung 
der persönlichen Eignung soll 
das Jugendamt des örtlichen 

Was tun andere 
Bundesländer? 
Länderübersicht 
„Großtagespflege 
(GTP), Stand 09-
2018 
(versendete Hand-
reichung) 
 
 
 
 
 
 
5. Evaluation 
 
Interne oder externe 
Interne und externe  
Zeitintervalle 
 
Alternative: 
Bereitstellung von 
Selbstevaluations-
materialien (Anleh-
nung an „Grunds-
ätze“) 

geringerer Spiel-
raum auf örtlicher 
Ebene  
Alternative: 
eine „Muster-Kri-
terienkatalog“ zur 
Eignung einer 
Kindertagespfle-
geperson bzw. 
zur Erlaubniser-
teilung anbieten? 
 
4. Großtages-
pflege 
Welche Variante 
ist empfehlens-
wert? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Evaluation  



2. Sitzung 

Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe bei der Vermittlung 
und in regelmäßigen Abstän-
den verlangen, dass die Tages-
pflegeperson ein Führungs-
zeugnis vorlegt. Die erforderli-
che Sachkompetenz richtet 
sich nach der Anzahl der zu be-
treuenden Kinder und gegebe-
nenfalls besonderen Anforde-
rungen aus der Art der Auf-
gabe. Die Qualifizierung zur Er-
langung der Sachkompetenz 
hat sich am Curriculum des 
Deutschen Jugendinstituts 
„Qualifizierung in der Kinderta-
gespflege“1, einschließlich der 
landesspezifischen Konkreti-
sierungen, die in den Anlagen 1 
und 2 dargestellt sind, zu orien-
tieren.  
 
Abs. 2 Vor der Aufnahme des 
ersten Kindes in die Kinderta-
gespflege muss die Tagespfle-
geperson an einem Vorberei-
tungslehrgang im Umfang von 
mindestens 30 Stunden eines 
durch das Land anerkannten 
Trägers erfolgreich teilgenom-
men haben. Die Vorbereitung 
kann auch durch eine vom Ju-
gendamt des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe 

 
Intern: 
Vorteil: kontinu-
ierliche Qualitäts-
entwicklung 
Nachteil: Zeit für 
KTP/Fachbera-
tung, Kosten; 
kein landeswei-
tes Monitoring 
 
Extern: 
Vorteil: Qualitäts-
monitoring 
Nachteil: Zeit für 
KTP/Fachbera-
tung, Kosten 
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durchgeführte oder vermittelte 
Praxisberatung erfolgen. Zu-
sätzlich ist ein Kurs „Erste-Hilfe 
bei Säuglingen und Kleinkin-
dern“ zu absolvieren.  
 
Abs. 3 Wer zwei oder mehr 
fremde Kinder betreut und 
keine pädagogische Ausbil-
dung hat, muss zusätzlich an 
einer mindestens 130 Stunden 
umfassenden Grundqualifizie-
rung erfolgreich teilgenommen 
haben. Diese Grundqualifizie-
rung soll möglichst tätigkeitsbe-
gleitend erfolgen. Das Jugend-
amt kann der Tagespflegeper-
son erlauben, während dieser 
Zeit zwei, bei besonderer Eig-
nung drei fremde Kinder zu be-
treuen.  
 
Abs. 4 Tagespflegepersonen, 
die Kinder mit einem besonde-
ren gesundheitlichen oder pä-
dagogischen Bedarf oder Kin-
der über Nacht betreuen, müs-
sen auf diese besonderen An-
forderungen aus der Art der 
Aufgabe durch Teilnahme an 
zusätzlichen entsprechenden 
Qualifizierungsmaßnahmen 
vorbereitet sein.  
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Abs. 5 Tagespflegepersonen, 
die über eine Qualifikation ge-
mäß Tagespflegeeignungsver-
ordnung vom 22. Januar 2001 
(GVBl. II S. 21) verfügen, müs-
sen spätestens bei der nächs-
ten Erteilung der Erlaubnis zur 
Kindertagespflege gemäß § 43 
des Achten Buches Sozialge-
setzbuch über die Vorausset-
zungen nach den Absätzen 1 
bis 4 verfügen.  
 
https://bravors.branden-
burg.de/verordnungen/tagpfle-
gev_2009  

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/tagpflegev_2009
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/tagpflegev_2009
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/tagpflegev_2009
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Thema/ 
Themen-
schwer-
punkt 
z.B. 
Rechtsan-
spruch, 
Zustän-
digkei-
ten… 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 

Analyse 
unter Be-
rücksich-
tigung 
der 
 
rechtli-
chen Per-
spektive 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rechtslage in Fachschulen für 
Sozialpädagogik   
 
Ausbildung  „Staatlich anerkannten 
Erzieher*in“ ist Landesrecht auf der 
Grundlage der Rahmenvereinba-
rung über Fachschulen (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 
07.11.2002 in der jeweils gültigen 
Fassung), inhaltlich orientiert am 
„Kompetenzorientierten Qualifikati-

  
 
 
Voraussetzungen für die praktische 
Ausbildung am Lernort Praxis  
 
Aus der Sicht der Obersten Landesju-
gendbehörden brauchen die Erzieherin-
nen und Erzieher, die zukünftig fähig 
sein sollen die Praxis zu gestalten, Er-
fahrungen sowohl aus dem „Lernort 
Schule“ als 
auch aus dem „Lernort Praxis“. Die 
Kompetenzen, die die Erzieherinnen 
und Erzieher in der Praxis brauchen, 

 
 
 
1 Verantwortung für Anteil der praktischen Aus-
bildung am Lernort Praxis rechtlich im KITA-Ge-
setz verankern 
 
  
Für die praktische Ausbildung am Lernort Praxis sind 
Standards für Fachkräftequalifizierung verbindlich. 
Die Anleitung der Praktikanten und Auszubildenden 
sichern qualifizierte Praxisanleiter*innen ab.  
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onsprofil für die Ausbildung von Er-
zieherinnen und Erziehern an Fach-
schulen und Fachakademien“ (Be-
schluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 01.12.2011 in der jeweils 
gültigen Fassung) inkl. der Be-
schlüsse der Kultusminister-konfe-
renz und der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz auf:  
gemeinsamer Orientierungsrahmen 
„Bildung und Erziehung in der Kind-
heit“ (Beschluss der Jugend- und 
Familienministerkonferenz vom 
14.12.2010 und der Kultusminister-
konferenz vom 16.09.2010),  
Aufgabenprofile und Qualifikations-
anforderungen in den Arbeitsfeldern 
der Kinder- und Jugendhilfe (Be-
schluss der Jugendministerkonfe-
renz vom 12./13.05.2005),  
„Gemeinsamer Rahmen der Länder 
für die frühe Bildung in Kindertage-
sein-richtungen“ (Beschluss der Ju-
gendministerkonferenz vom 
13./14.05.2004 und der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 
03./04.06.2004) und  
„Der ‚Lernort Praxis‘ in der Ausbil-
dung von Erzieherinnen und Erzie-
hern“ (Beschluss der Jugendminis-
terkonferenz vom 17./18.05.2001).  
 

können keineswegs alle in der fach-
schulischen Ausbildung angemessen 
erworben werden. Wichtige Lernerfah-
rungen brauchen 
den „Lernort Praxis“. Umgekehrt sind 
für eine nicht nur auf passive Anpas-
sung abzielende Ausbildung Erfahrun-
gen im „Lernort Schule“ unabdingbar. 
(JMK „Lernort Praxis“ 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Curricula für Praxisbegleitung sind verbindlich. 
 
Auszubildende Einrichtungen erhalten zusätzliche 
Ressourcen für Ausbildung, Praxisberatung, Anlei-
ter*innen und Leiter*innen. (Bezug zur AG 2 Qualität: 
Die Quantität der zusätzlichen Ressourcen müsste 
im Rahmen einer Qualitätskommission gefunden 
und definiert werden, um die Finanzierungsnotwen-
digkeiten aufzuzeigen und zu regeln.)   
 
Zeit für Anleitung steht allen Auszubildenden, auch 
Praktikant*innen in der Vollzeitausbildung, zur Verfü-
gung.  
 
Praxisanleiter *innen (Ausbilder*innen) haben für die 
praktische Ausbildung von Erzieher*innen den Er-
werb berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen.  
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Verordnung über die Bildungs-
gänge für Sozialwesen in der 
Fachschule (Fachschulverord-
nung Sozialwesen) 
vom 24. April 2003 
(GVBl.II/03, [Nr. 11], S.219) 
 
zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. Oktober 2014 
(GVBl.II/14, [Nr. 85]) 
 
 
§ 3 
Dauer der Bildungsgänge, Unter-
richtsorganisation 
(5) Die Ausbildung ist prozesshaft in 
enger Verbindung der Lernorte 
Schule und Praxis zu gestalten. Der 
Unterricht wird in der Regel in Klas-
sen erteilt. Eine Teilung in Gruppen 
ist möglich. 
 
(9) Für jede Klasse ist vor Beginn 
der Ausbildung durch die Schullei-
tung ein Gesamtausbildungsplan 
aufzustellen und dem staatlichen 
Schulamt zur Genehmigung vorzu-
legen. Er stellt die integrative Ver-
bindung der Ausbildung an den 
Lernorten Schule und Praxis, die 
pädagogische Planung sowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenarbeit Fachschule mit KITA 
durch gemeinsame Abstimmung und 
regelmäßigen Austausch.  
 
 
 
Für den Erwerb einer beruflichen Hand-
lungskompetenz ist es unverzichtbar, 
theoriegeleitete Fragestellungen in 
sinnstiftenden und praxisbezogenen 
Kontexten zu setzen (vgl. JMK „Lernort 
Praxis“ 2001)  
 
 
 
 

 
 
Weitere Ausführungen:  
 
Ausbildungseinrichtungen stehen in enger Verbin-
dung mit der Fachschule und stimmen sich inhaltlich 
sowie organisatorisch ab. 
 
 
Auf der Grundlage des Kompetenzorientierten Qua-
lifikationsprofils wird ein Ausbildungskonzept erstellt, 
das aufeinander abgestimmte Vermittlung der Lerni-
nhalte beschreibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
 
2 Einrichtungen, in denen Praxisausbildung 
stattfindet, sind geeignete Lernorte der Praxis 
„Ausbildungseinrichtungen“  

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_11_2003.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_85_2014.pdf
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fachlichen 
Perspek-
tive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die aufeinander abgestimmte Ver-
mittlung der Lerninhalte sicher und 
beschreibt 
die anderen Lernformen in der Teil-
zeitausbildung gemäß Absatz 2 
Satz 2. 
 
 
 
Die Auswahl der Praxiseinrich-
tungen bezieht sich auf relevante 
Teile der Berufspraxis, Auswahl 
durch OSZ 
 
§ 42 
Praktische Ausbildungsstätten 
(1) Für die praktische Ausbildung 
kommen  in der Regel  Einrichtun-
gen in öffentlicher oder in freier Trä-
gerschaft in Frage. Sie müssen re-
levante Teile der Berufspraxis abbil-
den und den Schülerinnen und 
Schülern Einblick in die Tätigkeits-
felder des jeweils angestrebten Be-
rufes ermöglichen. Daneben müs-
sen sie über geeignetes Personal 
für eine qualifizierte Praxisanleitung 
verfügen und sich in vertretbarer 
Entfernung zur Fachschule befin-
den. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
die Qualität der Einrichtung am Lern-
ort Praxis ist entscheidend, ebenso 
die fachliche Begleitung       
 
z.B.  
Ausbildungskitas weisen eine vorbildli-
che Praxis nach und verfügen über ge-
eignetes Personal für eine qualifizierte 
Praxisanleitung.  
 
Einbeziehung der KOKIB Fachkräf-
tequalifizierung (FQ) 

z.B.  

Prakt. Ausbildungsstätten stehen in ei-
nem engen Austausch mit einer KOKIB 
FQ und nehmen regelmäßig Beratung 
in Anspruch.  

 

 
KITA verfügt über eine Konzeption, welche regelmä-
ßig evaluiert und fortgeschrieben wird. Dafür finden 
regelmäßig Qualitätsfeststellungen und Verfahren 
zur Weiterentwicklung der Qualität statt.  
 
Es liegt ein Ausbildungskonzept auf der Grundlage 
von Standards für Fachkräftequalifizierung vor, wel-
ches regelmäßig evaluiert und fortgeschrieben wird.  
(Teil des BE-Verfahrens?) 
 
Dafür stehen die Kitas, die ausbilden in einem engen 
Austausch mit einer KOKIB FQ bzw.  dem Praxisun-
terstützungssystem. (Empfehlung jenseits rechtli-
cher Regelungen: Ausbaus des Praxisunterstüt-
zungssystems) 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
 
 
3 Standardisierte Praxisanleiterqualifizierung  
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(2) Das Oberstufenzentrum wird er-
mächtigt, aus den in Betracht kom-
menden Einrichtungen praktische 
Ausbildungsstätten für die prakti-
sche Ausbildung der Schüler und 
Schülerinnen auszuwählen. Einzel-
heiten zur Auswahl der praktischen 
Ausbildungsstätten werden durch 
das für den jeweiligen Beruf zustän-
dige Ministerium bestimmt. Hierbei 
können auch die Voraussetzungen 
und das Verfahren bestimmt wer-
den, um dauerhaft erbrachte beson-
ders qualifizierte Leistungen prakti-
scher Ausbildungsstätten anzuer-
kennen und entsprechende Aus-
zeichnungen vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
Handlungskompetenz DQR 6  
 
Kompetenzorientiertes Qualifika-
tionsprofil 
für die Ausbildung von Erziehe-
rinnen und Erziehern 
an Fachschulen und Fachakade-
mien 

z.B.  

Die KOKIB FQ pflegen den Austausch 
zu den Fachschulen, mit dem Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen den Lernor-
ten Schule und Praxis zu fördern und 
bei der Auswahl geeigneter prakt. Aus-
bildungsstätten zu unterstützen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verknüpfung des theoretischen Wis-
sens mit kontextbezogenen prakti-
schen Erfahrungen durch fachdidak-
tisch und methodisch angeleitete 
Praktika  
 
Handlungskompetenz für die Arbeit in 
KITAs reicht nicht aus, um den Beruf 
dem Anforderungsniveau entsprechend 
kompetent ausüben zu können   
 

 
auf der Grundlage der  
Standards für Fachkräftequalifizierung  
sowie Ausbildereignungsverordnung  
 
Praxisanleiter *innen (Ausbilder*innen) haben für die 
praktische Ausbildung von Erzieher*innen den Er-
werb berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen. Sie sind 
in der Lage auf der Grundlage des Kompetenzorien-
tierten Qualifikationsprofils ein Ausbildungskonzept 
zu erstellen, das eine aufeinander abgestimmte Ver-
mittlung der Lerninhalte   und die dafür nötige Koope-
ration mit der Fachschule beschreibt.  
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(Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 01.12.2011 i.d.F. 
vom 24.11.2017) 
 
Die Kompetenzbeschreibungen und 
Handlungsfelder beziehen sich auf 
den Auftrag zur Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachse-
nen nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII). 
 
Die in dem Qualifikationsprofil be-
schriebenen Kompetenzen sind für 
die Umsetzung in den Ländern ver-
bindlich. 
 
…ein wesentlicher Teil des Kompe-
tenzerwerbs der Fachschulabsol-
venten geschieht durch die fachdi-
daktisch und -methodisch angelei-
teten Praktika. Dieser Prozess der 
fachlichen und personalen Kompe-
tenzentwicklung wird in besonderer 
Weise durch die intensive Zusam-
menarbeit zwischen den Lehrkräf-
ten der Fachschule und Fachakade-
mie und den Fachkräften der Praxis 
gefördert. Kompetenzentwicklung 
ist auch angewiesen auf kontextbe-
zogene, praktische Erfahrungen 

 
Lernort PRAXIS  
Auszubildende, Dozenten sowie auch 
Praxisanleiter melden in KOKIB Forma-
ten zurück, dass  
viele Praxisanleiter nicht qualifiziert sind 
überwiegend keine Reflexion und Anlei-
tertätigkeit stattfindet   
Auszubildende für nicht fachlich bezo-
gene Aufgaben eingesetzt werden  
 
 
Für Berufsausbildung nach dem 
BBiG: 
Ausbildereignungseignungsverordnung 
AEVO "Ausbilder-Eignungsverordnung 
vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88) 

§ 1 Geltungsbereich 

Ausbilder und Ausbilderinnen haben für 
die Ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz den Erwerb der berufs- 
und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten nach die-
ser Verordnung nachzuweisen.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
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und auf ein systematisiertes Lernen 
in der Praxis. 
 
Das „Kompetenzorientierte Qualifi-
kationsprofil für die Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern an 
Fachschulen und Fachakademien“ 
(Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 01.12.2011 in der je-
weils gültigen Fassung) definiert 
das Anforderungsniveau des Beru-
fes und enthält die Formulierung der 
beruflichen Handlungskompeten-
zen, über die eine qualifizierte Fach-
kraft verfügen muss, um den Beruf 
dem Anforderungsniveau entspre-
chend kompetent ausüben zu kön-
nen. 
 
Die im Rahmen der Ausbildung zur 
„Staatlich anerkannten Erzieherin“ 
bzw. zum „Staatlich anerkannten 
Erzieher“ zu erwerbenden Kompe-
tenzen entsprechen in der Gesamt-
heit der Niveaustufe 6 des 
DQR.(Deutscher Qualitätsrahmen 
für lebenslanges Lernen, 
www.deutscherqualifikationsrah-
men.de)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualität in der Ausbildung  

 
4 Qualität in der Ausbildung entwickeln  
 
Kooperation der Lernorte verbindlicher gestalten 
(Aktueller Arbeitsschwerpunkt KOKIB Arbeit)  
Qualitätsstandards für die Lernkooperation – Zusam-
menarbeit Fachschulen mit Ausbildungsstätten ent-
wickeln 
 
Umgang mit Kompetenzorientiertem Qualifikations-
profil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Er-
ziehern an Fachschulen und Fachakademien (Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 
01.12.2011 i.d.F. vom 24.11.2017) 
 
Chronologischer Aufbau der Ausbildung am Lernort 
Praxis in KITA  
 
FS bekommen Ressourcen für Praxisbesuche auch 
für Teilzeit-Ausbildung 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/
http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/
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Qualität in der Ausbildung  
 
Gelingende Lernkooperation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lernort PRAXIS  
Sh. oben  
 
Lernort SCHULE  
Qualität des Unterrichts an Fachschu-
len unterschiedlich  
Vermittlung von theoretischen Wissen 
ohne kontextbezogenen fachlichen Hin-
tergrund: Für die Dozententätigkeit 
reicht eine Lehrbefähigung aus. Fach-
kräfte haben daher oft keinen fachlichen 
Background und damit keinen persönli-
chen Bezug zur KITA-Praxis. 
Aufbau der schulischen Ausbildung ist 
stets unterschiedlich und nicht chrono-
logisch auf KITA-Praxis abgestimmt 
 
 
 
Lösungsvorschläge  
https://erzieherin.de/files/ausbil-
dung/BK_09_10_18_ 
Lernortkooperation.pdf 
 
Qualitätsstandards für die Lernortko-
operation entwickeln: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfügungszeit für die Koordination und Ausgestal-
tung der Praxisbegleitung (inkl. interne und externe 
Evaluation) 
 
 
 
 
 

https://erzieherin.de/files/ausbildung/BK_09_10_18_Lernortkooperation.pdf
https://erzieherin.de/files/ausbildung/BK_09_10_18_Lernortkooperation.pdf
https://erzieherin.de/files/ausbildung/BK_09_10_18_Lernortkooperation.pdf
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Die Fachschulen schaffen Transparenz 
der theoretischen Ausbildungsinhalte 
zum Praktikumsbeginn und beziehen 
die Erfahrungen der SchülerInnen aus 
den Praktika konsequent in den Unter-
richt ein.  
 
Die Lehrkräfte der Fachschulen entwi-
ckeln Neugier auf und Vertrauen in die 
gelebte pädagogische Praxis, die zeit-
nah auf Bedarfe unserer sich rasch 
wandelnden Familien-welt reagiert. In-
novation kommt häufig aus der Praxis 
und erst zeitversetzt durch wissen-
schaftliche Untersuchungen in den 
Fachschulen an.  
 
Einrichtungsleitungen und Teams ent-
wickeln ihr Selbstverständnis als Aus-
bildungsort weiter. Dafür erhalten Fach-
kräfte Verfügungszeit für die Koordina-
tion und Ausgestaltung der Praxisbe-
gleitung (z.B. angelehnt an die Ausbil-
dung im Bereich Krankenpflege).  
 
Den Praxisanleiter*innen werden Fort-
bildungen ermöglicht, um ihre Rolle als 
MentorInnen weiterzuentwickeln und zu 
reflektieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
 
 
 
5 Vollzeit-Ausbildung  
 
- Anleitungszeit auch für Vollzeit-Ausbildung 
- vergütete Ausbildung auch für Vollzeit-Ausbildung 
(sofern nicht schon durch AFBG abgedeckt)  
https://www.gesetze-im-inter-
net.de/afbg/BJNR062300996.html 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/afbg/BJNR062300996.html
https://www.gesetze-im-internet.de/afbg/BJNR062300996.html
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Vollzeit vs. tätigkeitsbegleitende 
Ausbildung 
 
Verordnung über die Bildungsgänge 
für Sozialwesen in der Fachschule 
(Fachschulverordnung Sozialwesen) 
vom 24. April 2003 
(GVBl.II/03, [Nr. 11], S.219) 
 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 

Regionale Netzwerktreffen, gemein-
same Fortbildungen und Supervision 
unterstützen Fachschulvertreter*innen 
und Praxisanleiter*innen dabei, Auszu-
bildende an beiden Lernorten adäquat 
zu begleiten und in ihrer professionellen 
Entwicklung zu fördern.  
 
 
 
 
Vollzeitausbildung Auslaufmodell?  
 
Real sind Auszubildenden in tätigkeits-
begleitender Ausbildung bei 20h pro 
Woche 2.760h in der Praxis, haben pro 
Woche seit 01.01.2020 3h Zeit für An-
leitung und erhalten eine Vergütung. Im 
Gegensatz dazu hat die Vollzeit deutlich 
weniger Praxis und keine Anleitungs-
zeit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
 
6 Nachweis  

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_11_2003.pdf
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30. Oktober 2014 
(GVBl.II/14, [Nr. 85]) 

 
§ 3 
Dauer der Bildungsgänge, Unter-
richtsorganisation 
 
(7) Der Unterricht umfasst pro Un-
terrichtswoche in der Fachschule in 
der Vollzeitform maximal 36 Unter-
richtsstunden, in der Teilzeitform 
maximal 16 Unterrichtsstunden. 
 
§ 38 
Art und Dauer der praktischen Aus-
bildung in der 
Fachrichtung Sozialpädagogik 
 
(1) In der Vollzeitform umfasst die 
Ausbildung mindestens 1 200 Stun-
den Praxis in sozialpädagogischen 
Tätigkeitsfeldern. 
 
(2) Die praktische Ausbildung ist in 
mindestens drei verschiedenen Ar-
beitsfeldern gemäß Anlage 5 durch-
zuführen. Die Mindestdauer beträgt 
jeweils 200 Stunden. 
(3) In der tätigkeitsbegleitenden 
Ausbildung in Teilzeitform werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachkräftegewinnung / Vergütung 
tätigkeitsbegl. Ausb.  

 
z.B.  
Verwendungsbericht vom Praxisanleiter mit Unter-
schriften Auszubildender, Leitung und Träger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
 
 
 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_85_2014.pdf
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Kostenträ-
gerper-
spektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 Stunden Praxis durch die be-
rufliche Tätigkeit nachgewiesen. 
200 Stunden Praxis sind in einem 
anderen Tätigkeitsfeld zu leisten. 
 
Anerkennung 10,2 KitaPersV 
 
Verordnung über die Anzahl und 
Qualifikation des notwendigen 
pädagogischen Personals in Kin-
dertagesstätten (Kita-Personal-
verordnung - KitaPersV) 
vom 27. April 1993 
(GVBl.II/93, [Nr. 30], S.212) 
 
zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 10. August 2020 
(GVBl.II/20, [Nr. 67]) 
 
§ 10 
 
2) Persönlich und gesundheitlich 
geeignete sowie fachlich vorberei-
tete Kräfte, die an einer tätigkeitsbe-
gleitenden Qualifizierung zur Erlan-
gung einer Berufsqualifikation ge-
mäß § 9 Absatz 1 teilnehmen, kön-
nen mit einem Anteil von 80 Prozent 
ihres praktischen Tätigkeitsum-

 
 
Vorteile: Maßnahme für Fachkräftege-
winnung; Vergütung für Auszubildende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umsetzung  
 

7.1 Anleitungsumfang für § 10(er) KitaPersV än-
dern? 
 
 
auch für Praktikant*innen in Vollzeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen:  
 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_67_2020.pdf
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fangs als notwendiges pädagogi-
sches Personal angerechnet wer-
den. 
 
 
 
Zeit für Anleitung  
 
Gutschein für die Qualifizierung 
am Ausbildungsort Praxis. 
 
Die Mittel dienen der Verbesserung 
der Personalausstattung der Kin-
dertageseinrichtung um drei Stun-
den pro Woche, die im Rahmen der 
Umsetzung des Gute-KiTa-Geset-
zes des Bundes und des Landes-
programms „Zeit für Anleitung“ der 
Ausbildung und Anleitung zu Gute 
kommt. 
 
Monatsbetrag 312,50 € (3 Stunden 
Anleitungszeit) 
 
Mit dem Einlösen dieses Gut-
scheins verpflichtet sich der Träger, 
über die Personalausstattung gem. 
§ 10 KitaG und §§ 2 und 5 Kita-
PersV hinaus mindestens drei Ar-
beitsstunden pro Woche zusätzlich 

 
Wie ist es in 2020 mit dem Einführen 
des Gutscheins für 3h Zeit für Anleitung 
in der Praxis umgesetzt worden? (Jan – 
Mär / Aug - ?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anrechnung von 80% des Tätigkeits-
umfangs im NPP 

7.2 Anrechnung von 80% des Tätigkeitsumfangs 
im NPP 
 
Bezug zum Quer- und Seiteneinstieg: die Auszubil-
denden in der tätigkeitsbegleitenden Ausbildung sind 
nicht oder wenn doch, dann stufenweise auf das 
NPP anzurechnen (sh. Bedarfsanalyse Quer- und 
Seiteneinstieg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Sitzung 

 
 
 
Leistungs-
trägerper-
spektive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für die Qualifizierung am Ausbil-
dungsort Praxis zur Verfügung zu 
stellen, mit dafür geeignetem Per-
sonal (Praxisanleitung) im Dienst-
plan abzusichern und eine Anlei-
tungskonzeption auf der Basis der 
„Standards für die Fachkräftequalifi-
zierung am Lernort Praxis“ 
(www.kokib.de) zu entwickeln. 
 
 
Anrechnung von 80% des Tätig-
keitsumfangs im NPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auszubildende/r ist zu 80 % als Fach-
kraft ab dem 1. bis 3. Ausbildungsjahr 
inkl. der zu leistenden 200h Fremdprak-
tikum in das NPP eingerechnet und da-
mit als Fachkraft gleichgesetzt  
Konkret: bei 3 x 8h pro Woche = 24h Ar-
beitszeit pro Woche werden 19,2  

2 Auszubildende = 1 Vollzeitfachkraft → 
Qualitätsverlust  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Trägerpflicht von Ausbildungs- / Einrichtungen 
ins KITA-G aufnehmen  
 
 
 
Die Träger der Einrichtungen, die ausbilden, sind für 
die praktische Ausbildung verantwortlich und stellen 
den Ausbildungserfolg durch eine qualifizierte Pra-
xisanleitung sicher.  
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Pflichten des Trägers  
 
§ 43 
Durchführung der praktischen Aus-
bildung 
(1) Die praktische Ausbildung er-
folgt in engem Zusammenwirken 
der Fachschule und der praktischen 
Ausbildungsstätten. Das Oberstu-
fenzentrum organisiert zu Beginn 
eines jeden Schuljahres eine ge-
meinsame Konferenz von Lehrkräf-
ten und Vertreterinnen und Vertre-
tern der Träger der praktischen Aus-
bildung. 
(2) Die Träger der Einrichtungen 
sind für die praktische Ausbildung 
verantwortlich und stellen den Aus-
bildungserfolg durch eine qualifi-
zierte Praxisanleitung sicher. 

Träger von Ausbildungseinrichtun-
gen  
 
Träger haben die Aufgabe  
 Qualitätsentwicklungsprozesse der 
päd. Praxis zu fördern  
die Weiterentwicklung von Ausbil-
dungskonzepten hin zum Lernort Praxis 
kontinuierlich zu entwickeln  
regelmäßig die Ausbildung von Praxis-
anleiter*innen zu fördern  
 
Wie könnten Träger für diese Aufgabe 
finanziert werden?  
 
Ausbildungspflicht für alle Kinderta-
gesstätten?  
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Thema 

„Quer- und 
Seitenein-
stieg“ 

 

 Ausgangslage 

 

 

Problembeschreibung aus unserem 
Beratungskontext 

 

Handlungsempfehlungen / Lösungsoptionen 

 

rechtliche 
Perspek-
tive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rechtliche Grundlage gem. § 10 (1 
– 4) KitaPersV 
 

 Anerkennung auf gleichwertige 
und gleichartige Qualifikationen 
gem. § 10 (1) KitaPersV 

 tätigkeitsbegleitende Qualifizie-
rung zur Erlangung einer Berufs-
qualifikation gem. § 9 KitaPersV 
über § 10 (2) KitaPersV 

 individuelle Bildungsplanung gem. 
§ 10 (3) KitaPersV 

 Ergänzung des fachlichen Profils 
der Einrichtung gem. § 10 (4) Kita-
PersV – Förderung von multipro-
fessionellen Teams 

 

Besonderheit des Quer- und Seitenein-
stieg in Brandenburg: 

  

auf Seiten der Kita-Träger: 

 Antragsverfahren und Merkblät-
ter der obersten Landesjugend-
behörde sind nicht allen Kita-
Trägern im Land Brandenburg 
bekannt 

 große Verunsicherung bei Kita-
Trägern im Rahmen der Antrag-
stellung gem. § 10 (1-4) Kita-
PersV 

 Finanzierung von Quer- und Sei-
teneinsteiger*innen / Wunsch 
nach 100% Finanzierung (keine 
Anrechnung auf NPP) für Perso-
nen in der tätigkeitsbegleiten-
den Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Erzieher*in 

 Unkenntnis über das Fachkräfte-
gebot gem. § 9 KitaPersV und 
den Möglichkeiten des Quer- 

 

 Publikation und Transparenz des Fachkräftege-
bots gem. § 9 KitaPersV in Brandenburg und 
Möglichkeiten des Quer- und Seiteneinstiegs 
gem. § 10 (1-4) KitaPersV 
(Vergleich Berlin: Kita-Karten / Fachkräfte – Men-
schen für die Kita - https://erzieher-werden-in-ber-
lin.de/wp-content/uploads/2019/05/kitakarten-
fachkraefte.pdf 

 Vollfinanzierung der dreijährigen tätigkeitsbe-
gleitenden Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Erzieher*in (keine Anrechnung auf den NPP) 

 Erhöhung der Anrechnung von Personen, die 
gem. § 10 (3) KitaPersV im Rahmen der individu-
ellen Bildungsplanung beschäftigt sind z.B. 80% 
oder 100% Anrechnung ihres praktischen Tätig-
keitsumfangs als notwendiges pädagogisches 
Personal 

 Zugang zur zweijährigen tätigkeitsbegleitenden 
Qualifizierungsmaßnahme „Profis für die Praxis“ 
über den Bildungsgutschein auflösen bzw. auf 
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finanzielle 
Perspek-
tive 

 zweijährige tätigkeitsbegleitende 
Qualifizierungsmaßnahme „Profis 
für die Praxis“ gem. 9 (Abs.1) als 
Personen mit gleichwertigen Fä-
higkeiten gemäß dem Brandenbur-
gischen Sozialberufsgesetz für den 
Bereich der Kindertagesbetreuung 
(Altersgruppe 0 – 12 Jahre) 

 

 

 

 finanzielle Grundlage gem. § 10 (1 
– 4) KitaPersV 
 

 gem. § 10 (1) KitaPersV zu 100% Fi-
nanzierung auf den Personalschlüs-
sel 

 gem. § 10 (2) KitaPersV anteilig zu 
80% Finanzierung auf den Perso-
nalschlüssel 

 gem. § 10 (3) KitaPersV anteilig zu 
70% Finanzierung auf den Perso-
nalschlüssel 

 gem. § 10 (4) KitaPersV anteilig zu 
70% Finanzierung auf den Perso-
nalschlüssel bei kurzfristiger Pro-
filergänzung 

 gem. § 10 (4) KitaPersV zu 100% Fi-
nanzierung auf den Personalschlüs-
sel bei langfristiger Profilergänzung 
mit pädagogisch konzeptioneller 
Begründung 

und Seiteneinstieg gem. § 10 (1-
4) KitaPersV 

 Finanzierung von mehr Anlei-
tungsstunden 

 Finanzierung von Unterstüt-
zungskräften gem. § 12 a Kita-
PersV 

 Fachkräftegebot Brandenburg 
ungleich dem Fachkräftegebot 
von Berlin – Verunsicherung 
(z.B. Sozialpädagog*innen mit 
dem Schwerpunkt Soziale Arbeit 
sind in Berlin als sozialpädagogi-
sche Fachkräfte ohne Weiteres 
für den Bereich der Kindertages-
betreuung anerkannt) 

 zu lange Bearbeitungszeiten der 
Anträge gem. § 10 (1 – 4) Kita-
PersV, keine Planungssicherheit 
für offene Stellen 

 Qualitätsunterschiede im Rah-
men der theoretischen Fach-
schulausbildung – Wie definiert 
sich eine gute Fachschule für So-
zialwesen? 

 

auf Seiten interessierter Quer- und Sei-
teneinsteiger*innen: 

 Antragsverfahren für Quer- und 
Seiteneinstieger*innen gegen-
über der obersten Landesju-
gendbehörde nur in Kopplung / 

noch berufstätige Quereinsteiger*innen aus 
fachfremden Berufen erweitern oder 
Absolvent*innen während der zweijährigen tätig-
keitsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahme 
„Profis für die Praxis“ ohne Förderung mit den Bil-
dungsgutschein auf den Personalschlüssel antei-
lig zu 80% anrechnen 

 Anerkennung der Berufsgruppe der Heilerzie-
hungspfleger*innen als pädagogische Fach-
kräfte gem. § 9 Abs. 1 KitaPersV  unabhängig 
vom Status der Kita als Integrationseinrichtung – 
Ausbildung zum staatlich anerkannten Heilerzie-
hungspfleger*in mit Fachschwerpunkt (Kita) 
etablieren – langfristige Perspektive „Auf dem 
Weg zur Inklusion in Kitas“  

 flächendeckende Angebote für die dreijährige 
tätigkeitsbegleitende Ausbildung zur staatlich 
anerkannte Erzieher*in schaffen (Bedarf anhand 
der Bewilligungsbescheide der obersten Landes-
jugendbehörde in Bezug auf Landkreise und 
kreisfreien Städten gem. § 10 (2) KitaPersV – er-
mitteln) 

 Antragsverfahren für Quer- und Seiteneinstei-
ger*innen gegenüber der obersten Landesju-
gendbehörde überdenken – Feststellungsverfah-
ren der Eignung auf Quer- und Seiteneinstieg für 
verwandte Berufsgruppen unabhängig von ei-
nem Kita-Träger ermöglichen = höhere Chancen 
im Bewerbungsverfahren bei Kita-Trägern / Kita-
Träger hätten bei Antragstellung auf Personal-
einsatz gegenüber der obersten Landesjugend-
behörde mehr Planungssicherheit für Ihr not-
wendiges pädagogisches Personal, da hier dann 
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 Finanzierung der zweijährigen tä-
tigkeitsbegleitenden Qualifizie-
rungsmaßnahme „Profis für die 
Praxis“ auf der Grundlage des Bil-
dungsgutschein der Agentur für Ar-
beit außerhalb des Personalschlüs-
sels 

 

 Finanzierung von Anleitungsstun-
den 
 

 Gutscheinverfahren: folgende Gut-
scheine werden wie vergeben: 

a. Teilnehmer*innen der tätigkeitsbe-
gleitenden Fachschulausbildung  

b. Studium der FHCHP mit dem Stu-
dienschwerpunkt Elementarpäda-
gogik und berufspraktischer Tätig-
keit n Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung 

c. einem Studium der Kindheitspäda-
gogik 

d. für "Profis für die Praxis" (zweijäh-
rige tätigkeitsbegleitende Qualifi-
zierung) 

e. und für die Teilnehmer*innen an 
den Brückenkursen für Heilerzie-
hungspfleger und im Rahmen der 
individuellen Bildungsplanung so-
wie für Kräfte, die gemäß § 10 (4) 
KitaPersV zu 100 % in der Einrich-
tung beschäftigt sind 

Verbindung mit einem Kita-Trä-
ger in Brandenburg möglich 
(Vergleich Antragsverfahren 
Berlin)  

 Zugangsvoraussetzungen für die 
dreijährige tätigkeitsbegleiten-
den Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Erzieher*in und zwei-
jährige tätigkeitsbegleitenden 
Qualifizierungsmaßnahme „Pro-
fis für die Praxis“ im Rahmen der 
fachlichen Vorbereitung mit 
mind. 4 Wochen 

 Finanzierung des Lebensunter-
halts während der Ausbildung 
zur anerkannten pädagogischen 
Fachkraft 

 geeignete Praxisstellen zu fin-
den 

 Umsetzung der fachlichen Anlei-
tung vor Ort in der Praxis 

 Zugang zur zweijährigen tätig-
keitsbegleitenden Qualifizie-
rungsmaßnahme „Profis für die 
Praxis“ nur über den Bildungs-
gutschein der Agentur für Arbeit 
möglich, d.h. nur für Personen 
die ALG I- und ALG II- Empfän-
ger sind 

 

auf Seiten des DaBEI e.V. zum Quer- und 
Seiteneinstieg: 

schon eine Einschätzung von Seiten der obersten 
Landesjugendbehörde vorliegt (Siehe Verfahren 
Berlin) 

 interne Evaluierung der Fachschulen und aner-
kannten Ersatzschulen für Sozialwesen im Rah-
men der Qualitätssicherung der Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Erzieher*in 
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 Der Gutschein berechtigt 
und verpflichtet zu drei An-
leitungsstunden pro Woche 
für die Anzahl der Monate 
der Qualifizierung im lau-
fenden Kalenderhalbjahr 

 es können zwei Gutscheine 
(je einer pro Kalenderhalb-
jahr) im Jahr eingereicht 
werden 

 erhöhter Gutscheinwert 
seit 01.01.2020 in Höhe von 
3.750,00€ für zwölf Monate 
Qualifizierung im laufen-
den Kalenderjahr 

 die Höhe des Monatsbe-
trags für drei Anleitungs-
stunden beträgt 312,50€ 
 
 

 

 

 Zugang zur dreijährigen und 
zweijährigen tätigkeitsbeglei-
tenden Qualifizierung im Rah-
men der Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Erzieher*in oder 
„Profis für die Praxis“ für Quer-
einsteiger*innen die aus einem 
fachfremden Beruf wechseln 
wollen und noch berufstätig sind 
(Nachweis der fachlichen Vorbe-
reitung von mind. 4 Wochen) 

 Finanzierung der Personen, die 
gem. § 10 (3) KitaPersV im Rah-
men der individuellen Bildungs-
planung beschäftigt sind (antei-
lig zu 70% auf den Personal-
schlüssel ist zu gering) – diese 
Personen verfügen in der Regel 
über einen hochqualifizierten 
Berufs- oder Studienabschluss 
aus einem anderem pädagogi-
schen Fachbereich wie z.B. Er-
ziehungswissenschaften, Sozial-
pädagogik, Heilpädagogik oder 
Grundschulpädagogik 

 Angebot von Praxisstellen nicht 
flächendeckend  

 flächendeckendes Angebot von 
Fachschulen für Sozialwesen 
fehlt – lange Fahrtwege für Ab-
solvent*innen der Erzieher*in-
nenausbildung 
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 flächendeckendes kontinuierli-
ches Angebot von Bildungsinsti-
tuten für die zweijährige tätig-
keitsbegleitenden Qualifizie-
rungsmaßnahme „Profis für die 
Praxis“ fehlt 

 

 

fachliche 
Perspek-
tive 

 

 fachliche Grundlage aus dem Lan-
desprogramm „Fachkräftegewin-
nung und -qualifizierung“ seit 2013 

 

 Beratungsangebot zum Quer- und 
Seiteneinstieg für Interessierte und 
Kita-Träger (Beratungsschwer-
punkte: konkrete Antragstellung 
gem. § 10 (1 -4) KitaPersV, Aufzei-
gen von Möglichkeiten des Quer- 
und Seiteneinstiegs gem. § 10 (1 – 
4) KitaPersV 

 

 Beratungszahlen DaBEI e.V. im 
Rahmen des Landesprogramms 
„Fachkräftegewinnung und -qua-
lifizierung“:  
 
2013   - 274 Anfragen 
2014   - 609 Anfragen 
2015   - 710 Anfragen 
2016   - 934 Anfragen 
2017   - 1253 Anfragen 
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2018  - 1118 Anfragen 
2019  - 1385 Anfragen 
 

 genehmigte Anträge der obersten 
Landesjugendbehörde gem. § 10 
(1-4) KitaPersV: 
 

2014 – 552 genehmigte Anträge 

2015 – 445 genehmigte Anträge 

2016 – 727 genehmigte Anträge 

2017 - 866 genehmigte Anträge 

2018 - 1335 genehmigte Anträge 

2019 – 1395 genehmigte Anträge 

 

Eltern- und 
Kinderper-
spektive 

 

 Anspruch auf pädagogische Fach-
kräfte gem. § 10 KitaG 

 Anspruch auf gesundheitliche, 
fachliche und persönliche Eignung 
im Rahmen des Kinderschutzauf-
trages gem. § 8a SGB VIII  
 

 

 männliche Quer- und Seiteneinstei-
ger*innen stehen oft unter einem 
größeren Generalverdacht auf Kin-
deswohlgefährdungen, als ihre 
weiblichen Kolleg*innen des Quer- 
und Seiteneinstiegs  
 

 Eltern werten die Anerkennung von 
Quer- und Seiteneinsteiger*innen 
in der Praxis ab – fehlende Anerken-
nung als pädagogische Fachkraft, 
kein akzeptabler Partner in der Be-
ziehungsarbeit 

 

 

 Förderung von multiprofessionellen Teams 
(Personen mit nichtpädagogischen berufli-
chen Hintergründen stellen eine Bereiche-
rung für unsere Kinder dar) – Aufzeigen von 
gelungenen Quer- und Seiteneinstieger*in-
nen – Best Practice Beispiele transparent 
machen  (Vergleich: https://www.chance-
quereinstieg.de/) – Überarbeitung des Fach-
kräfteportals www.erzieher-branden-
burg.de 

 Transparenz von gleichwertigen und gleich-
artigen pädagogischen Abschlüssen und 
Anerkennungen gegenüber den Eltern  

https://www.chance-quereinstieg.de/
https://www.chance-quereinstieg.de/
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 Eltern sprechen den Quer- und Sei-
teneinsteiger*innen pädagogische 
Fachkompetenzen ab 

(vgl.  Kita-Karten / Fachkräfte – Menschen 
für die Kita - https://erzieher-werden-in-ber-
lin.de/wp-content/uploads/2019/05/kitakar-
ten-fachkraefte.pdf) 
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rechtliche Grundlagen/Normen 
Bundesgesetzgebung:  
 
SGB VIII  
Bundeskinderschutzgesetz 
Gute-Kita-Gesetz ( KiTa-Quali-
täts- und Teilhabeverbesse-
rungsgesetz) 
Kulturministerkonferenz (KMK)   
Beschluss vom 18. Juni 2020 
Gesamtkonzept zur Weiterent-
wicklung der Qualifizierung sozi-
alpädagogischer Fachkräfte 
Deutscher Qualitätsrahmen 
(DQR)   
 
Landesgesetzgebung und –
verordnungen und Verwal-
tungsvorschriften 
 

Kindertagesstättengesetz  (Ki-
taG) 

Rechtslage/ (Problem-) Beschreibung 
SGB VIII  
§ 72  Fachkräftegebot Vorschrift ver-
langt für Fachkräfte, die im Verantwor-
tungsbereich des Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe tätig werden, keine 
spezielle Ausbildung, sondern nur eine 
der jeweiligen Aufgabe entsprechende,  
     d. h. eine Ausbildung, die dazu befä-
higt, die jeweils durch    den Einsatzbe-
reich bestimmte Aufgabe zu erfüllen. 
Welche Qualifikation für welchen Ein-
satzbereich erforderlich ist, kann nicht 
allgemein vorgegeben werden. ABER 
daraus kann nicht abgeleitet werden, 
dass das FK Gebot nicht gilt. Eine Ori-
entierung geben die Vereinbarungen der 
Tarifvertragsparteien und vergleichbare 
landesbeamtenrechtliche Regelungen 
über die Zulassungsvoraussetzungen 
zum gehobenen und höheren Sozial-
dienst. 
 
Das Fachkräftegebot nach § 72 ver-
pflichtet INDIREKT AUCH Träger der 
freien Jugendhilfe: 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ 
Relevanter Bezugspunkt 
für die Ausfüllung und den 
Regelungsgehalt der Be-
schäftigung ist der Begriff 
der Aufgabe §3 (2) KitaG 
und die Grundsätze ele-
mentarer Bildung 

  
Aus § 2 SGB VIII lassen 
sich die Aufgaben der KiJu 
ableiten- hier lässt sich 
feststellen, dass es vorran-
gig um (sozial)päd. Aufga-
ben handelt 
 
Definieren, welche Aufga-
ben in der Kita erfordern 
welche Ausbildungen und 
Zusatzqualifikationen, die 
anerkennungsfähig sind 
(auch tarifrechtlich!) 
 

Empfehlung 
1. Anerkennung, dass die zentrale Auf-
gabe in der Kita die Arbeit am Kind/ mit 
dem Kind ist und bleibt.   
Hier ist die staatliche Anerkennung der 
ErzieherIn/ und des anerkannte Kind-
heitspädagIn, Voraussetzung.  
 
2. Anerkennung der zunehmend kom-
plexen Aufgaben / Anforderungen an 
den Einzelnen Kitamitarbeiter und an 
das Kita-Team und der damit verbun-
denen Notwenigkeit der über die Erzie-
herausbildung hinausgehende Ausbil-
dungen /Abschlüsse in den Kita- 
Teams.  
 
(Anforderungen bspw. Inklusion, Um-
setzung UN-  Kinderrechtskonvention, 
Personalmanagement, Elternarbeit 
unter Berücksichtigung vielfältiger Fa-
milienformen und strittige Eltern, Kin-
derarmut, Familienbildung, Krisenma-
nagement, Praxisanleitung, Kitalei-
tung, Bildungsbenachteiligung, kultu-
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Brandenburger Sozialberufsge-
setz (BgbSozBerG) 
Kita-Personalverordnung (Kita-
PersV) 
Erzieher-Gleichwertigkeitsver-
ordnung (ErzGleichV) 
Erzieheranerkennungsverord-
nung (ErzankV) 
VVzur KitaPersV 
 
Pandemiebedingte Regelung  - 
Übergangsregelung                       § 
24 (2) KitaG 
                                                     
 Die UN-Kinderrechtskonven-
tion 
insb. Artikel 28 und 29 
 
Fachlichen Perspektive 
Das Handlungsfeld in betriebs-
erlaubnispflichtigen Einrichtun-
gen ist ‚Hochrisikofeld‘. Hier 
muss das Fachkräftegebot im 
unbedingt gewahrt sein:   
§ 72 SGB VIII 
§ 8a SGB VIII 
§ 45 (3) Zif.2 SGB VIII           Eig-
nung des Personals 

 
= Rechtsgedanke: Fördervoraussetzung 
(§ 74 Abs. 1) Träger der freien Jugend-
hilfe, wenn der jeweilige Träger die fach-
lichen Voraussetzungen für die geplante 
Maßnahme erfüllt und die Beachtung 
der Grundsätze und Maßstäbe der Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung 
nach § 79a gewährleistet  
Rechtsgrundlage für die Förderung ist 
der §74a  -Verweis auf landesrechtliche 
Regelungen 
 
Beachtung Vorlage des erweiterten Füh-
rungszeugnisses (§ 72 a). 
Anforderungen an die persönliche Eig-
nung bzw. an fachliche Kompetenzen 
bei den Erlaubnisvorbehalten (§§ 43, 
45). 
§ 45 (2) Punkt 1 und (3) Punkt 2 Be-
triebserlaubnis (räumliche, fachliche, 
wirtschaftliche und personelle Voraus-
setzungen) = Aufgabenspezifische Aus-
bildungsnachweise! 
§ 22a (1) Begriff Qualität – Ableitung 
Fachkräftegebot (Einsatz von geeigne-
ten Maßnahmen = Einsatz von Fach-
kräften)  
 
Fazit: Damit überträgt der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe (JH) den Inhalt 

Einzelfallprüfungen nicht 
als Regel  
 
Nicht Multiprofessionalität 
des Einzelnen ist das Ziel, 
sondern Multiprofessio-
nalität des  Kita- Teams. 
(auf der Grundlage der Auf-
gaben/ Ziele/Konzeption 
der Kita) 
 
Multiprofessionelles Arbei-
ten ist legitimiert durch eine 
Arbeitsweise/  ein Konzept, 
in der die unterschiedlichen 
und notwendigen Kompe-
tenzen zum Tragen kom-
men und sich gegenseitig 
ergänzen. 
 
Unterschiedliche Fachkom-
petenzen fördern die 
Teamkompetenz im Inte-
resse der Kinder, wenn ge-
meinsam der ganzheitliche 
Blick auf das Kind und 
seine Bildungsprozesse 
gewahrt wird. 
Fachkräfte: eine kinder-
rechtliche Verpflichtung 
 

relle Diversität , sich verändernde bil-
dungspolitische und päd. Entwicklun-
gen, Sozialraummanagement, und 
Netzwerkarbeit, Kinderschutz; Gestal-
tung von Gruppenprozessen, heraus-
forderndes Verhalten von Kindern, 
Partizipation von Kindern und Eltern, 
ökonomische Rahmenbedingungen, 
Qualitätsmanagement, alltagsinte-
grierte Sprachbildung, …   
 
3. Die Spezialisten für jeweilige not-
wendige regelhafte Handlungsfelder 
sind in der KitapersV zu verankern. (Zu 
jedem Team ein Sozialpädagoge, 
Heilpädagoge, ,Heilerziehungspfleger  
Erziehungswissenschaftler sollte re-
gelhaft unstrittig sein.)  
 

4. Es sind Möglichkeiten zu schaf-
fen, dass Erzieher sich fachspezi-
fisch weiterqualifizieren mit Blick 
auf z.B. Inklusion, Kinderschutz 
etc.um auch eine horizontale 
Diversität innerhalb eines Teams 
zu erreichen. 
 
5. Es sind die Voraussetzungen zu 
schaffen für die tarifrechtliche Abbil-
dung der horizontalen und vertikalen 
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Kinder im Sinne der UN-Kinder-
rechtskonvention  in betriebs-
erlaubnispfichtigen Einrichtun-
gen in Ihrer Entwicklung zu för-
dern und die Zusammenarbeit 
mit Eltern im Interesse der Kin-
der gemeinsam zu gestalten, 
setzt spezielles FACHwissen 
voraus. 
 

Kinderperspektive 
§ 45 (2) SGB VIII Die Gewähr-
leistung der Kinderrechte in der 
eigenen Einrichtung ist eine Ver-
pflichtung  
In Bildungs- und Erziehungszie-
len muss das Wohl des Kindes 
berücksichtigt werden!  
Art. 29 UN-Kinderrechtskon-
vention 
 
Elternperspektive 
§1 (1) KitaG Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
 

§1 (4) SGB VIII … positive Le-
bensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familie  
 

der Norm mit unmittelbarer Wirkung auf 
den Träger der freien JH und bindet ihn 
an das allgemeine und besondere Fach-
kräftegebot  
 
 
Grundlage für das Verwaltungshan-
deln zum Einsatz von Kräften des 
npP: 
 
KitaG 
§10 Personalausstattung 
(1) geeigneter pädag. Fachkraft, Be-
messungsgröße für die     pädag. Arbeit 
(2) Leitung der Einrichtung 
(3) ehrenamtlich und nebenamtlich Mit-
arbeitende 
(4) Fortbildung und Praxisberatung 
 
 
 
KitaPersV 
§5 Leitungskraft (Splittung der organisa-
torischen und pädagogischen Ltg.) 
 
§9 geeignete pädag. Fachkräfte  (Auf-
zählung) (2) +(3) Personal für Krippe 

 
Vor diesem Hintergrund § 9 
KitapersV neu fassen 
 

Abschlüsse/ Qualifikationen der Spezi-
alisten - horizontal könnte Praxisanlei-
ter, Sprachbildung, QM;  
 
6. Das Konzept/ die Ausrichtung der 
Kita ist im BE – Verfahren ein Schlüs-
selprozess.Hier lassen sich die not-
wendigen Qualifikationen pro Einrich-
tung für Berufsgruppen ableiten, die 
NICHT schon als regelhaft ( Pkt.3)  in 
Kita arbeiten und bspw. den Einsatz 
von Ergotherapeuten, mehreren Soz. 
Päd.  notwendig machen. Diese Not-
wendigkeit kann sich aus den Bedar-
fen der Kinder/ Familien im jeweiligen 
Sozialraum ergeben.  
 
7. Um multiprofessionelles Arbeiten zu 
ermöglichen, sind notwendige Rah-
menbedingungen zu schaffen und zu 
refinanzieren (gut begleitete Einarbei-
tung, Aus- oder Weiterbildung, Lei-
tungsfreistellung, Zeit für Teambera-
tung und Supervision, ausreichende 
Ressourcen für Fachberatung, … 
 
8. Das Qualifikationsniveau einer Ein-
richtung muss nach innen und außen 
erkennbar sein:  
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§ 5 SGB VIII Wunsch und Wahl-
recht 
 

§ 22  (2) Zif. 2+3 SGB VIII … die 
Erziehung und Bildung in der 
Familie unterstützen und ergän-
zen 
…. Den Eltern dabei helfen, Er-
werbstätigkeit und Kindererzie-
hung besser miteinander verein-
baren zu können. 
 

und zusätzliches Personal für Kinder mit 
Förderbedarf 
 
§10 Kräfte mit anderen als den in §9 ge-
nannten Berufsabschlüssen 
(Vgl. Präsentation von Steffi Idler (DABEI 
e.V.) vom 28.10.2020) 

 

§ 11 Anforderungen an die geeignete 
pädag. Fachkraft für die Leitung der Kin-
dertagesstätte 
(2) Fortbildung und Praxisberatung er-
fahrene Erzieher*innen zur Qualifizie-
rung zur Ltg. 
 
 
Übergangsregelung §24 (2) KitaG 
Von 01.08.2020 bis 30.06.2021  
Erlaubte Abweichung vom geltenden 
Personalbemessungsschlüssel um bis 
zu 10%  
 
 
Spezifische Qualifikationsanforde-
rungen aufgrund: 
 
Träger- bzw. Einrichtungsprofil  

8.1 Päd. Fachkräfte (Erz/ Sozpäd/ er-
zwiss) )  
8.2 Kitaleitung 
8.3. nichtpäd. Personal und dennoch 
notwendig für Kita  
(Heilpäd, Heilerzpfleger)  
8.4 Sonstiges (bspw. Hauswirtschaft 
der nicht auf das npP angerechnet 
wird  
8.5 Kindertagespflegepersonen 
8.6 Kitafachberatung  
 
Die Anerkennung und Zuordnung von 
Personen nach Pkt. 8.1 erfolgt künftig 
in der Verantwortung des Bewerbers - 
einmalig bezogen auf seine Person.  
 
9. Entwicklung und Finanzierung pass-
genauer Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen, die multiprofessionelles 
Arbeiten fortlaufend flankieren  
 
10. Anerkennung und Refinanzierung 
mittelbarer Arbeit des pädagogischen 
und nichtpädagogischen Fachperso-
nals. 
 
11. Die Trennung von päd. und org. 
Leitungsanteilen ist aufzuheben. Der 
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(bspw. Waldkita, konfessionelle Träger) 
 
Einrichtungsarten: 
 Krippe + Elementarbereich; Krippe + 
Elementar + Hort; Integrationskit;, 
 
Öffnungszeiten: bspw. bis zu 12 Std, 
über Nacht 
 
Konzeptionelle Schwerpunkte  
(bspw. Montessori, Bewegung, Spra-
che, Integration – Inklusion, Kiez -Kita, 
Konsultationskita, ….) 
 

Sockelbetrag wird in jeder Einrichtung 
auf 0,5 VZÄ  angehoben und darüber 
hinaus soll dieser um einen einrich-
tungsgrößenabhängigen variablen 
Faktor ergänzt werden.  
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5. Sitzung 
Multiprofessionelles Team (mpT) –  mulitprofessionelles Arbeiten (mpA) 

 

Die Förderung der Kinder in einer Kita umfasst einen umfänglichen Bildungs-, Erziehungs-, 

Betreuungs- und Versorgungsauftrag. 

Eine Antwort auf Herausforderungen und Anforderungen die Kitas zu bewältigen haben, wie 

bspw.:  

Inklusion, Umsetzung UN-  Kinderrechtskonvention, Personalmanagement, Elternarbeit unter 

Berücksichtigung vielfältiger Familienformen und strittige Eltern, Kinderarmut, Familienbil-

dung, Krisenmanagement, Praxisanleitung, Kitaleitung, Bildungsbenachteiligung, kulturelle 

Diversität , sich verändernde bildungspolitische und päd. Entwicklungen, Sozialraummanage-

ment, und Netzwerkarbeit, Kinderschutz; Gestaltung von Gruppenprozessen, herausfordern-

des Verhalten von Kindern, Partizipation von Kindern und Eltern, ökonomische Rahmenbedin-

gungen, Qualitätsmanagement, alltagsintegrierte Sprachbildung, …   

(vgl. Bedarfsanalyse Fachkräftekatalog 

2. Anerkennung der zunehmend komplexen Aufgaben / Anforderungen an den Einzel-

nen Kitamitarbeiter und an das Kita-Team und der damit verbundenen Notwenigkeit 

der über die Erzieherausbildung hinausgehende Ausbildungen /Abschlüsse in den 
Kita- Teams. ) 

… könnten multiprofessionelle Teams bzw. multiprofessionelles Arbeiten sein.  

Nicht in jeder Kindertageseinrichtung können multiprofessionelle Teams implementiert wer-

den. Die Implementierung ist eine Entscheidung des Trägers in Kooperation mit der Standort-

gemeinde.   

mpT  und  mpA  

 ist ein besonderes Qualitätsmerkmal im Rahmen konzeptioneller Weiterentwicklung 

von Kindertageseinrichtungen und bedeutet eine Ausweitung der Fachlichkeit und Pro-

fessionalität in Kindertageseinrichtungen. 

 Bei beidem geht es um den abgestimmten Einsatz von pädagogischen Kompetenzen 

und denen anderer Professionen und Berufsbilder, die für ein bestimmtes Aufgaben-

profil und die dementsprechende Konzeption notwendig sind.  

Mulitprofessionelle Teams (mpT) – Multiprofesssionelles Arbeiten (mpA) – interdiszip-
linäres Setting (vgl. Def. DV²) 
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mpT = das Team, welches sich aus unterschiedlichen Qualifikationen und Berufsab-

schlüssen zusammensetzt 

mpA /„interdisziplinären Settings“ =  möglich auch additiv zum Team einer Einrichtung 

(z.B. im Rahmen zeitlich begrenzter Projekte; Fragestellungen; Belange)  

Beiden gemeinsam ist, dass es um den Einsatz von pädagogischen und anderen Kom-

petenzen geht, die für ein bestimmtes Aufgabenprofil und eine entsprechende Konzeption 

notwendig sind. 

Unser Bild von mpA /mpT:  

Alle in einer Kindertageseinrichtung beschäftigten Personen sind für die Umsetzung der Kon-

zeption verantwortlich. Die Bedarfe der Lebenswelt der Kinder sind die Grundlage für die kon-

zeptionelle Ausrichtung der Einrichtung. Und diese Konzeption gilt als Richtschnur und Rah-

mung für die Implementierung von mpT und der mpA.  

Diesem Motiv folgend kann also nicht ein einzelner Berufsstand /eine Qualifikation diesem 

Auftrag gerecht werden 

Erweiterung des pädag. Stammteams / Kernteams ist abhängig  

 von der Einrichtungsart (bilinguale Kita; Krippe+Elementar+Hort; Familienzentrum, 

Integration/Inklusion; 24 Std.Kita Konsultationskita,… ) 

 Konzeption / Profil (Montessori, Waldorf, naturnahe Kita, …) 

Eine gewinnbringende Nutzung von diversen Kompetenzen zeichnet ein mpT und ein 
mpA aus. 

Neben den in der Ausbildung zur sozialpädagogischen Fachkraft erworbenen Kompetenzen 

wie bspw.   

o Handlungskompetenz, Sachkompetenz, Human- und Sozialkompetenz (Werte und 

Ethik), Methodenkompetenz, Berufsethos, 

müssen auch in einem hohen Maß Empathie, Engagiertheit, Eigeninitiative und die Option des 

„lebenslangen Lernens“ vorhanden sein. (vgl. BeKi) 

Ein multiprofessionelles Team und das multiprofessionelle Arbeiten leben vom mitei-
nander und voneinander Lernen. 

Die verschiedenen professionsgebundenen Kompetenzen erweitern die professionellen Sicht-

weisen des Teams. Daraus folgen vielfältigere konstruktive Handlungsoptionen für den Ein-

zelnen und das Team.  Neben den pädagogischen Aufgaben sind auch Kompetenzen im Be-

reich der Erwachsenenbildung und der Kooperation, Öffnung und Vernetzung mit anderen er-

forderlich. 
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Multiprofessionelle Perspektive (auf die Inhalte pädagogischer Arbeit) 

• Fördert den ganzheitlichen Blick auf das Kind und seine Familie 

• Ermöglicht professionsübergreifende Zusammenarbeit, welche die Entwicklung des 

Kindes und die konstruktive Gestaltung der Erziehungspartnerschaft mit Eltern fördert. 

Spiegelt die Heterogenität der Kinder und der Gesellschaft wider und bezieht den So-

zialraum ein.  

• Ermöglicht einen gemeinsamen Weg für die Gestaltung der individuellen Entwicklungs-

förderung (vgl. BeKi ³) 

Je nach Grad der Qualifikation können nach Weltzien³ folgende Gruppen unterschieden wer-

den:  

• Einschlägig-traditionell qualifizierte Fachkräfte: Erzieher*innen  

• Einschlägig-hoch qualifizierte Fachkräfte: akademisch ausgebildete Personen: 

Kindheitspädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, studierte Heilpä-

dagog*innen, Personen mit abgeschlossener Lehramtsausbildung  

• Nicht-einschlägig qualifizierte Personen: Heilerziehungspfleger*innen, Kranken-

gymnast*innen, Logopäd*innen, Physio- und Ergotherapeut*innen, Kinderkrankenpfle-

ger*innen, Dorf-helfer*innen oder Fachlehrkräfte für musisch-technische Fächer.  

Es gibt keinen Automatismus! Durch die personelle Besetzung mit Fachkräften unterschied-

licher Qualifikationsniveaus und Professionen entstehen nicht automatisch multiprofessionelle 

Teams, die multiprofessionell arbeiten. 

Um multiprofessionelles Arbeiten im multiprofessionellenTeam zu ermöglichen sind entspre-

chende Ressourcen bereitstellen: 

Stichworte dazu: mittelbare päd. Arbeit, Fachberatung; Basisqualifizierung und Vertiefungs-

qualifikation > fortlaufende Qualifizierung, Anleitung – Mentoring, Stärkung der Ltg, zeitliche 

Ressourcen, Schnittstelle Theorie /Ausbildung und Praxis, Tarifsystem 

Es erfordert eine sach- und fachgerechte Ausstattung. 

Hinweise und Textauszüge:  

² Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Implementierung und Ausgestaltung multiprofes-

sioneller Teams und multiprofessionellen Arbeitens in Kindertageseinrichtungen 

 März 2016  

³ Konzept für die Arbeit in multiprofessionellen Teams in Kitas –Berliner Kita-Institut (BeKi) für 

Qualitätsentwicklung April 2020  

³ Studie Evang. Hochschule Freiburg; Weltzien, 2016
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Norm/Rechtslage  (Problem-) Beschreibung 
 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 

Rechtliche Rahmung in Brandenburg 
KitaG 
Abschnitt 3 (Organisation und Be-
trieb der Kindertagesstätte)  
§ 10 (Personalausstattung), Absatz 2 
„Die Leitung von Kindertagesstätten 
darf nur besonders geeigneten päda-
gogischen Fachkräften übertragen 
werden.“ 
§  11a (Aufnahmeuntersuchung und 
Infektionsschutz)  
regelt entsprechende Nachweis-
pflichten bei Aufnahme eines Kindes 
gegenüber den Leitungskräften so-
wie eine von mehreren Meldepflich-
ten gegenüber Behörden (in dem Fall 
gegenüber den örtlichen Gesund-
heitsämtern) 
Abschnitt 4 (Planung und Unterhal-
tung des Kindertagesbetreuungsan-
gebots) 
§ 16a (Kostenausgleich)  
regelt Umgang mit Ausgleichsbetrag 
(3%) für das Plus an pädagogischer 

gewachsene Herausforderun-
gen der pädagogischen Arbeit, 
zahlreiche fachliche und struk-
turelle Veränderungen gehen 
nicht nur mit einem Zuwachs 
an Aufgaben für Kita-Leitungs-
kräfte, sondern auch mit er-
höhten Anforderungen  durch 
die Komplexität ihres Verant-
wortungsbereiches einher 
diesen Wandel der Aufgaben 
und Schlüsselrolle bei der Si-
cherstellung und Weiterent-
wicklung der pädagogischen 
Qualität spiegelt das aktuelle 
Kita-Recht nicht mehr 
 
KitaG wird der Rolle und Be-
deutung von Kita-Leitungskräf-
ten nicht gerecht 
nachrangiges Recht regelt nur 
rudimentär Aspekte der weite-
ren Umsetzung, Aufgabenbe-
schreibung etc. 

Grundsätzliche Varianten 
ausführliche Regelungen im 
KitaG 
grundlegende Regelungen 
im KitaG und vertiefende 
Aussagen in Verordnungen  
 
B) wird favorisiert 
 
dabei wird beachtet, dass 
Verwaltungsvorschriften des 
Landes keine Bindungswir-
kung für Träger & Kommu-
nen entfalten; 
 
alle notwendigen Regelungs-
inhalte werden daher in  
eigenständiger „Kita-Lei-
tungs-Verordnung“ oder  
hinreichend in KitaPersV 
konkretisiert 

1) eigenständiger § für Lei-
tungskräfte im KitaG, 
der Aussagen trifft zu 
grundlegenden Aufgaben,  
grundlegenden Qualifikations-
anforderungen, 
Grundstruktur der Bemessung 
von Leitungsressourcen 
grundlegende Aussagen im 
Vertretungs(bedarfs)fall  
der zudem verdeutlicht, auf 
welche Angebote der Kinder-
tagesbetreuung sich die Aus-
sagen beziehen 
2) KitaPersV konkretisiert und 
zwar 
Qualifikations-, Kenntnis und 
Kompetenzerfordernisse be-
zogen auf Leitungskräfte in ei-
nem eigenständigen § 
Aufgaben der Leitung werden 
dezidierter beschrieben 
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Norm/Rechtslage  (Problem-) Beschreibung 
 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 

Leitungsfreistellung, die ggf. auf-
grund von Personalschlüsselverän-
derungen zu bemessen ist § 23 
(Durchführungsvorschriften) er-
mächtigt das zuständige Mitglied der 
LReg (im Einvernehmen mit dem zu-
ständigen Ausschuss des Landtages 
und der obersten Landesbehörde | 
LKJA) durch Rechtsverordnung Nä-
heres zu regeln… 
mit Blick auf Leitung gehören dazu: 
a) Ausgleich der Mehrbelastungen 
für die Bereitstellung eines Sockels 
für die Wahrnehmung pädagogi-
scher Leitungsaufgaben in Höhe von 
0,0625 Stellen und b) Nachweis der 
Verwendung der Ausgleichszahlung 
gemäß der Kita-Leitungsausgleichs-
verordnung 
Verordnungsregelungen | § 5 Kita-
PersV 
Absatz 1 fasst Aufgaben von Kita-
Leitungskräften zusammen: 
„Die fachliche Förderung, Anleitung 
und Aufsicht der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Koordinierung 
der Aufgabenwahrnehmung in der 
Einrichtung und die Sicherstellung 

wichtige Aufgabenbereiche 
wie z.B. Zusammenarbeit mit 
Eltern und Sozialraum, Quali-
tätsentwicklung bleiben voll-
kommen unerwähnt 
ein Teil der Aufgaben (organi-
satorische Leitungsfreistel-
lung) bleibt unbestimmt und in 
Verantwortung des Trägers 
(daraus folgend auch Finan-
zierungsprobleme) 
keine Regelungen für stellver-
tretende Leitung (in der Folge 
z.T. bestenfalls nur Abwesen-
heitsvertretung) 
Qualifikationsanforderungen 
bleiben sowohl im KitaG als 
auch in KitaPersV weitgehend 
unbestimmt 
nicht die Bedarfe der Kinder 
und Familien, sondern Art der 
Einrichtung (anerkannte I-Kita) 
entscheidet über zusätzliche 
Qualifikationsnachweise 
allein für die Leitungsfreistel-
lung (und damit ein und den-

 Leitungszeiten werden konk-
ret und verbindlich geregelt 
in KitaG 
in KitaPersV 
(=Diskussionsbedarf zum Re-
gelungsort) 
3) Finanzierungsströme wer-
den vereinfacht und sichern 
vollumfängliche Aufgaben-
wahrnehmung 
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der übertragenen Verwaltungsaufga-
ben nimmt die Leitungskraft der Kin-
dertagesstätte wahr.“ 
Absatz 2 regelt Umfang, in dem Lei-
tungskräfte von der regelmäßigen 
pädagogischen Arbeit mit den Kin-
dern freizustellen sind 
Bezug auf Einrichtungsgröße nach 
VZE (Vollzeit-Equivalent)  
seit 2017 einrichtungsgrößenunab-
hängiger Leitungssockel für alle Kin-
dertagesstätten in Höhe von 0,0625 
Stellen (= 2,5 h / Woche) für die Steu-
erung der Aufgaben nach § 3 Absatz 
3 KitaG 
Absatz 3 führt aus: 
„Über den Umfang der Übertragung 
organisatorischer Leitungsaufgaben 
und die entsprechende Freistellung 
von der regelmäßigen pädagogi-
schen Arbeit entscheidet der Träger 
der Einrichtung.“ 
Verordnungsregelungen | § 8 Kita-
PersV 

selben Personenkreis) beste-
hen mehrere Finanzierungs-
ströme 
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vertieft Nachweis- und Meldepflich-
ten im Rahmen des Infektionsschutz 
gegenüber und für die Leitungskräfte 
Verordnungsregelungen | § 11 Abs. 
1 KitaPersV 
regelt Umfang der Berufserfahrung 
sowie zentrale Kenntnisse 
„Als besonders geeignete pädagogi-
sche Fachkraft, der die Leitung einer 
Kindertagesstätte übertragen wer-
den darf, gilt eine Kraft, die, über das 
Maß von geeigneten pädagogischen 
Fachkräften hinaus, die fachlichen 
Anforderungen erfüllt und mit der Lei-
tungsaufgabe vertraut ist. Das erfor-
dert in der Regel eine mindestens 
zweijährige Berufstätigkeit sowie 
Kenntnisse 
der Arbeit mit den Kindern aller Al-
tersstufen, die in der Einrichtung be-
treut werden, 
der Aufgabenbestimmung der Kin-
dertagesbetreuung im System der 
Kinder- und Jugendhilfe und 
der Förderung, Koordination, Anlei-
tung und Führung von Mitarbeitern.“ 
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regelt zudem, dass behinderungs-
spezifische Befähigungen oder Er-
fahrungen in der Behindertenarbeit 
bei Leitung einer nach anerkannten 
Integrationseinrichtung nach §§ 53 
und 54 SGB XII vorzuweisen sind 
Verordnungsregelungen | § 11 Abs. 
2 KitaPersV 
regelt eine Zugangsmöglichkeit zur 
Übernahme der Leitungsfunktion:  
„Erfahrene Erzieherinnen und Erzie-
her sollen die Möglichkeit haben, Lei-
tungsaufgaben zu übernehmen und 
durch Fortbildung und Praxisbera-
tung Kenntnisse in diesen Bereichen 
zu erlangen.“ 
Kita-Leistungsausgleichsverordnung 
(KitaLAV) 
regelt den Ausgleich der finanziellen 
Mehrbelastungen, die bei den Trä-
gern von Kindertagesstätten und den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe infolge der Zumessung ei-
nes Sockels für die Wahrnehmung 
pädagogischer Leitungsaufgaben 
aufgrund von § 5 Absatz 2 Satz 1 der 
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Kita-Personalverordnung entstehen, 
sowie das Ausgleichsverfahren 
Verwaltungsvorschriften zur Ausle-
gung der Bestimmungen der Kita-
Personalverordnung durch das Lan-
desjugendamt Brandenburg (VVKita-
PersV) 
zu § 5 Abs. 2 KitaPersV 
führt beispielhaft aus, für welche pä-
dagogische Leitungsaufgaben der 
unter § 5 Abs. 2 KitaPersV be-
stimmte Stellenanteil dient 
führt beispielhaft aus, über welche 
organisatorischen Leitungsaufgaben 
der Träger deren Wahrnehmung ent-
scheidet und weist darauf hin, dass 
für diese zusätzliche Stellenanteile 
zuzuweisen sind 
zu §§ 7, 8, 9 KitaPersV 
gibt Hinweise zu persönlicher, ge-
sundheitlicher und fachlicher Eig-
nung pädagogischer Fachkräfte, die 
sich auf Kita-leitung (weitestge-
hend?) übertragen lassen 
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spezifische Anforderungen an Kita-
Leitung werden jedoch nicht formu-
liert 
VVKitaPersV | zu § 11 KitaPersV 
gibt allgemeine Hinweise zu Anforde-
rungen an Qualifikation und Kennt-
nisse: 
„Grundsätzlich kommen für die Über-
nahme der pädagogischen Leitungs-
aufgaben Personen in Frage, die 
über eine pädagogische Ausbildung 
gemäß § 9 Absatz 1 oder über eine 
gleichartige und gleichwertige Quali-
fikation in Bezug auf die pädagogi-
schen Leitungsaufgaben gemäß § 10 
Abs. 1 verfügen.“ 
„Die Ausübung der pädagogischen 
Leitungsaufgaben erfordert im Re-
gelfall eine mindestens zweijährige, 
einschlägige Berufstätigkeit, sowie 
Kenntnisse der pädagogischen Ar-
beit mit Kindern der Altersstufen, die 
in der Einrichtung betreut werden, 
Kenntnisse der Aufgaben der Kinder-
tagesbetreuung im System der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie Kennt-
nisse der Förderung, Koordination, 
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Anleitung und Führung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern.“ 
wiederholt KitaPersV für Integrati-
onseinrichtungen 
 

Leitungsaufgaben | Aufgabenprofil 
umfangreiche Anforderungs- und 
Aufgabenkataloge, Studien etc.  ver-
deutlichen Aufgabenzuwachs und –
wandel; sie lassen zudem erahnen, 
welche Tätigkeiten und zeitlichen 
Ressourcen hierfür notwendig sind, 
z.B.  
Bertelsmann Stiftung (2016): Quali-
tätsleitfaden Kita-Leitung. Qualitäts-
ansprüche und -kriterien für die Lei-
tung von Kindertageseinrichtungen 
der Städte Potsdam, Brandenburg 
an der Havel und des Landkreises 
Märkisch-Oderland.  
Cramer, Martin / Münchow, Anne 
(2017): Führungs- und Leitungstätig-
keiten in KiTas systematisch identifi-
zieren und reflektieren. Eine Praxis-
hilfe.  

nicht alle Kernaufgaben und 
Verantwortungsbereiche spie-
geln sich in den Empfehlungen 
zum Aufgabenprofil (hinrei-
chend) wider 
Zuständigkeitsüberlegungen 
(Empfehlungen) wahren die 
Trägerhoheit; Gestaltungsfrei-
heit u.B. der Vielfalt von orga-
nisatorischen Rahmenbedin-
gungen, betriebl. Organisati-
onsform etc. bleibt erhalten 
bieten dennoch praktische Ori-
entierung als Empfehlung für 
alle Träger 
dienen als Grundlage für kon-
struktive und praxisnahe 
Wahrnehmung der Aufgaben 
der Leitungskräfte 

klare Begriffsabgrenzung 
zwischen Leitung und Lei-
tungskraft notwendig; dabei 
auch darauf achten: 
z.T. Widersprüche im KitaG 
& InfSG auflösen 
darf nicht zu sehr einschrän-
ken (siehe Trägerhoheit, 
Möglichkeiten der Personal-
entwicklung ausnutzen) 
 
 
 
 
 
 
 

4) Stringenz in Begrifflichkei-
ten im neuen Kita-Recht ein-
halten 
Die Formulierung „Leitung“ 
soll deutlich machen, dass sie 
nicht durch eine Person aus-
geübt werden braucht.  
Es kann auch ein Leitungs-
team oder eine Stellvertretung 
oder sonstige Verantwortliche 
für bestimmte Funktionen 
(z.B. Qualitätsbeauftragte) be-
stellt werden, die sich die Auf-
gaben teilen.  
Wie die Leitung gestaltet wird, 
liegt in der Organisationsho-
heit des Trägers.  
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Landes-Kinder- und Jugendaus-
schuss des Landes Brandenburg 
(2016): Empfehlungen zum Aufga-
benprofil Kita-Leitung.  
Lange, Jens (2017): Leitung von Kin-
dertageseinrichtungen. Eine Be-
standsaufnahme von Leitungskräf-
ten und Leitungsstrukturen in 
Deutschland. Bertelsmann Stiftung 
(Hrsg.).  
Nentwig-Gesemann, Iris et al. 
(2016): KiTa-Leitung als Schlüssel-
position. Erfahrungen und Orientie-
rungen von Leitungskräften in Kin-
dertageseinrichtungen.  
WiFF (2014): Leitung von Kinderta-
geseinrichtungen. Grundlagen für 
die kompetenzorientierte Weiterbil-
dung.  
Notwendigkeit von Aufgabenbe-
schreibungen und Ressourcenbe-
messung ergibt sich aus den Befun-
den  
der amtlichen Kinder- und Jugendhil-
festatistik und aus den Feststellun-
gen der örtlichen Prüfungen gem. § 
46 SGB VIII  

machen jedoch hohen Abstim-
mungsbedarf zwischen Lei-
tungskraft und Träger deutlich:  
zahlreiche gemeinsame Zu-
ständigkeiten innerhalb der 
einzelnen Verantwortungs- 
und Aufgabenbereiche 
lässt auch erahnen, dass bei 
Personalengpässen und Lei-
tung im Gruppendienst wich-
tige andere Aufgaben nicht er-
ledigt werden (z.B. Personal-
gespräche, Elternangelegen-
heiten, Zusammenarbeit im 
Sozialraum) 
macht u.a. deutlich, dass fach-
fremden Aufgaben bei Träger-
verwaltung liegen sollte (z.B. 
Erhebung Elternbeiträge, Ver-
tragswesen, Audit für Energie-
sparprogramme, Umsetzung 
der DSGVO) 
Fachliche Perspektive zu Kon-
sequenzen einer unzureichen-
den Leitungs-Ausstattung 
(quantitativ & qualitativ): 

 
 
 
 
 
 
grundlegende Aufgabenbe-
schreibung von Kita-Lei-
tungskräften unter o.g. Maß-
gabe sowie unter Berück-
sichtigung der verschiede-
nen Organisationsformen 
und Einrichtungsgrößen so-
wie -arten im KitaG (höher-
rangiges Recht) 
 
 
 
 
 
 
 
 

hingegen Leitungskraft meint 
die Person (Aussagen hin-
sichtlich Qualifikationsanfor-
derungen etc.) 
 
5) Regelung im KitaG macht 
die Aufgaben von Kita-Lei-
tungskräften in eigenständi-
gen § für Kita-Leitungskräfte 
deutlich, z.B. wie folgt:  
„Die Leitungskraft einer Kin-
dertageseinrichtung gestaltet, 
steuert und koordiniert die pä-
dagogischen Prozesse. Sie 
sorgt dafür, dass die Aufga-
ben der Kindertageseinrich-
tung fachlich ordnungsgemäß 
erfüllt und die rechtlichen, 
fachlichen und strukturellen 
Vorgaben eingehalten wer-
den. Hierzu gehören insbe-
sondere die 
1. Konzeptions-, Qualitäts- 
und Organisationsentwick-
lung, 
2.Steuerung der Arbeitsab-
läufe, 
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zeigen, dass in der Praxis kaum Zeit 
für die Wahrnehmung der organisa-
torischen Aufgaben zur Verfügung 
steht 
fachliche und fachpolitische Erhe-
bungen bestätigen dies 
Kernaufgaben / Verantwortungsbe-
reiche von Leitungskräften beschrei-
ben, nach denen sich Aufgaben-, 
Kompetenz- und Tätigkeitsprofile 
ausdifferenzieren lassen (z.B. nach 
Strehmel 2015): 
pädagogische Leitung und Betriebs-
führung 
Führung und Förderung der pädago-
gischen Mitarbeiter*innen 
Zusammenarbeit im Team, mit den 
Eltern und Kooperationspartnern im 
Sozialraum (z.B. Schulen, medizini-
schen und therapeutischen Einrich-
tungen, Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe, Kinderschutzein-
richtungen etc.) 
Organisationsentwicklung mit allen 
Beteiligten 

Unzureichende zeitliche Lei-
tungsressourcen bergen ein 
erhebliches Risiko, dass Füh-
rungs- und Leitungstätigkeiten 
nur nebenbei ausgeführt wer-
den können.  
Grundlegende Leitungsverant-
wortungsbereiche wie z.B. die 
Organisationsentwicklung, die 
pädagogisch-konzeptionelle 
Weiterentwicklung und Umset-
zung, Zusammenarbeit mit 
dem Sozialraum können gar 
nicht bzw. lediglich in gerin-
gem Umfang umgesetzt wer-
den, was sich negativ auf die 
Qualität einer Einrichtung aus-
wirken kann. 
Werden bei fehlenden bzw. 
unzureichenden Zeitressour-
cen für die Leitungstätigkeit 
diese Aufgaben in der Freizeit 
erledigt, führt dies in der Folge 
zu gesundheitlichen Belastun-
gen der Leitungskräfte und 
ebenfalls zu einem Qualitäts-
verlust. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teamentwicklung und Per-
sonalführung,  
4. Zusammenarbeit mit den 
Eltern sowie den relevanten 
Angeboten und Diensten im 
Sozialraum, und 
5. Beobachtung von Rahmen-
bedingungen, fachpolitischen 
Entwicklungen sowie eigene 
Fort- und Weiterbildung sowie 
Selbstmanagement. 
Dabei bleibt das Recht des 
Trägers unberührt, einzelne 
Teilaufgaben auf andere 
Fachkräfte zu übertragen.“ 
(vgl. § 17 Abs. 1 ThürKigaG 
mit eigenen Ergänzungen) 
 
6) § in KitaPersV vertieft Auf-
gaben von Kita-Leitungskräf-
ten und beschreibt die Aufga-
ben von Kita-Leitung in Bezug 
auf die Begleitung der Quali-
tätsentwicklung, z.B. wie folgt 
„Das in den Grundsätzen ele-
mentarer Bildung zugrunde 
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Selbstmanagement (inkl. fachl. Posi-
tionierung und eigene Fortbildung) 
Beobachtung  von Rahmenbedin-
gungen  und Trends sowie das Zie-
hen von Schlussfolgerungen 
strategische Planung für die eigene 
Einrichtung 
Empfehlungen zum Aufgabenprofil 
von Kita-Leitung (beschlossen vom 
Landes-Kinder- und Jugendaus-
schuss, 2016) versteht Leitungsauf-
gaben i.s. der notwendigen Aufga-
ben und Verantwortungsbereiche, 
um Kita-Betrieb aufrecht zu erhalten 
d.h. Leitung von Kindertagesstätten 
umfasst i.S. des Aufgabenprofils alle 
relevanten Aufgaben in der Einrich-
tung und beim Träger 
soll Orientierungshilfe und Impulsge-
ber zugleich sein für die Aufgaben- 
und Kompetenzverteilung zwischen 
Leitungskraft und Träger einer Ein-
richtung 
versucht die mitunter zu Missver-
ständnissen führende analytische 
Trennung von pädagogischen und 

Werden Leitungsaufgaben in 
jener Zeit ausgeführt, die für 
die Arbeit mit den Kindern vor-
gesehen ist, fehlen die perso-
nellen Ressourcen bzw. die 
Zeit für die pädagogische Ar-
beit mit den Kindern. Auch dies 
führt zur Qualitätsminderung. 
Kostenträger-Perspektive: 
Kommunen erkennen z.T. 
zwar Notwendigkeit ausrei-
chender Leitungsfreistellung 
an, aber aufgrund finanziellen 
Drucks keine Finanzierung für 
organisatorische Leitungsan-
teile  
gleichwohl Gesetzesbegrün-
dung von gleichem Umfang 
wie päd. Leitungsanteil aus-
geht, gibt es in sehr vielen Fäl-
len kein Verständnis für Kos-
tenübernahme organisatori-
scher Leitungsanteil bei freien 
Trägern 
nur äußerst wenige Ausnah-
men bestätigen die Regel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelegte Bildungsverständnis 
und das damit verbundene 
hohe Engagement der Fach-
kräfte setzt eine angemes-
sene und tatkräftige Unterstüt-
zung dieser durch die Leitung 
voraus. Die Leitungskraft trägt 
im entscheidenden Maße 
dazu bei, dass in der Einrich-
tung ein lernbereites und bil-
dungsorientiertes Klima exis-
tiert. Fachkräfte werden dazu 
angeregt und sensibilisiert, 
Bildungsprozesse bei den 
Kindern genau zu beobach-
ten, diese zu dokumentieren 
und durch ihre Arbeit intensiv 
zu unterstützen und zu för-
dern. Durch entsprechende 
Maßnahmen der Personalent-
wicklung (z.B. Mitarbeiterge-
spräche, gezielte Auswahl 
von Fortbildung erhalten diese 
zusätzliche Hilfestellungen. 
Auch bei der Knüpfung und 
Aufrechterhaltung von not-
wendigen Außenkontakten zu 
anderen Institutionen (z.B. 
Kontakte zu Grundschulen 
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organisatorischen Leitungsaufgaben 
zu überwinden 
… definiert folgende Leitungsaufga-
ben, welche durch Einrichtungslei-
tung und Träger wahrgenommen 
werden: 
      A Pädagogische Qualität 
A1 Zusammenarbeit mit Kindern und 
Personal  
Erarbeitung und Fortschreibung der 
pädagogischen Konzeption 
Teamarbeit 
Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung 
Zusammenarbeit mit Grundschulen 
Kooperation mit Einrichtungen bei 
besonderem oder individuellem För-
derbedarf 
Kinderschutz 
A2 Zusammenarbeit mit Eltern  
Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
sichern 
Sicherung individueller (Beteili-
gungs-)Rechte der Eltern 

Verweis auf gesetzliche Zu-
ständigkeit des Trägers (§  5 
Abs. 3 KitaPersV) & Finanzie-
rungszuständigkeit nicht expli-
zit geregelt 
Empfehlungen zum Aufgaben-
profil haben „politisches Ping-
pong-Spiel“ zur Zuständigkeit 
der Finanzierung der Leitungs-
aufgaben entlang der analyti-
schen Trennung bislang nicht 
auflösen können 
Trägerperspektive: 
bisherige Trennung von päda-
gogischen und organisatori-
schen Leitungsaufgaben stellt 
Träger (wie auch Leitungs-
kräfte) vor zunehmend große 
Herausforderungen; dies be-
trifft: 
die Zuordnung der Aufgaben-
wahrnehmung  
die Bereitstellung zeitlicher 
Ressourcen 
die Priorisierung einzelner Lei-
tungsaufgaben (Absicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
träger- und einrichtungsspe-
zifische Aufgabenbeschrei-
bungen (auf Grundlage fach-
licher Empfehlungen) geben 
Orientierung bei Aufgaben-
wahrnehmung und Priorisie-
rung, schaffen Transparenz 
und ist zugleich Ausdruck der 
Trägerverantwortung und 
Fürsorgepflicht 
Leitungskräfte werden vor 
Unklarheiten, bezogen auf 

etc.) sowie bei Aufbau und der 
Gestaltung der Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaften 
mit den Eltern leistet die Lei-
tungskraft den Fachkräften 
gezielte Hilfestellung.“ (in An-
lehnung an Rheinland-Pfalz , 
Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen in Kindertages-
stätten, 9.2. Aufgaben der Lei-
tung) 
 
7) Empfehlungen zum Aufga-
benprofil werden weiterentwi-
ckelt zu Fachlichen Empfeh-
lungen zu den Aufgaben und 
fachlichen Anforderungen an 
Träger und Leitungen von Kin-
dertageseinrichtungen 
Konsequenz bei Aufhebung 
von organisatorischen und pä-
dagogischen Leitungsaufga-
ben fortführen 
Zuordnung zu Verantwor-
tungsbereichen beibehalten 
ergänzen um gesetzliche 
Grundlagen (z.B. SGB VIII, 
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Sicherung institutioneller (Beteili-
gungs-) Rechte der Eltern 
A3 Zusammenarbeit mit Dritten 
Erfüllung gesetzlicher Auflagen 
Erfüllung und Ergänzung des Auf-
trags ‚Bildung, Betreuung, Erziehung 
und Versorgung‘ 
Öffentlichkeitsarbeit und Transpa-
renz der pädagogischen Arbeit 
      B Personalmanagement 
Personalplanung und -auswahl 
Personalführung und -entwicklung 
Personalverwaltung 
Teamentwicklung 
Sicherung von Informationen und 
Kommunikation 
Ausbildung und Nachwuchskräftege-
winnung 
       C Betriebsorganisation 
Sicherung der Arbeitsgrundlagen 
Sicherung der Arbeitsabläufe 
Sicherstellung der Verpflegung 

des Gruppendienstes hat oft 
weiterhin die oberste Priorität) 
Teilung der Verantwortung und 
Aufgaben mittels Aufgaben 
und Kompetenzverteilungs-
pläne wird „ausgebremst“ 
durch 
fehlende Finanzierung der not-
wendigen Leitungszeiten 
fehlende Ressourcen (Zeit, 
Kompetenzen, Mittel für Trä-
gerberatung) für die notwendi-
gen Prozesse zur gemeinsa-
men Entscheidung (und regel-
mäßige Überprüfungen) ent-
lang der konzeptionellen, 
strukturellen und personellen 
Gegebenheiten 
Elternperspektive: 
hohes Interesse an Ansprech-
barkeit & Erreichbarkeit (offe-
nes Ohr bei Sorgen und Prob-
lemen sowie Anregungen zur 
Lösung) 
hohe Erwartungshaltung an 
Qualität der Einrichtung 

ihre Verantwortung, und vor 
Überlastung geschützt 
Bewertungsmaßstäbe und 
Rechtssicherheit mit Blick 
auf erwartbare Arbeitsleis-
tungen (quantitativ und quali-
tativ) 
 
 
 

die jeweiligen  §§ des KitaG-
neu, AGKJHG) und ganz 
„praktische“ Aspekte wie Mel-
depflichten  
Empfehlungen zur Verantwor-
tungszuordnung beibehalten  
um Reflexionsfragen für Kita-
Leitung und Träger erweitern 
(um die einrichtungsindividu-
elle Zuordnung zu erleichtern) 
 
8) Aussagen zu Trägeranfor-
derungen nehmen Bezug zum 
Aufgabenprofil und ergänzen 
damit die Aufgabenbeschrei-
bung z.B. wie folgt: 
„Ein träger- oder einrichtungs-
spezifisches Aufgabenprofil 
beschreibt die konkreten Ver-
antwortungs- und Aufgaben-
bereiche von Kita-Leitung und 
Trägerverwaltung.“ 
(vgl. § 17 Abs. 1 ThürKigaG 
mit eigenen Ergänzungen) 
stärkt Leitung im Binnenver-
hältnis  
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Sicherstellung der Gesundheit und 
Sicherheit 
Bauliche Unterhaltung 
Finanzmanagement 
Sachausstattung 
 
 

hohe Anforderungen an Binde-
gliedfunktion von Kita-Leitung 
zwischen 
Eltern & Einrichtungsträger 
Eltern, Fachkräften & Kindern,  
Eltern & Mitarbeitenden  
Familien untereinander 
Einrichtung & Träger 
Einrichtung & Sozialraum 
Bedürfnis nach mehreren In-
stanzen des Beschwerdema-
nagements (& Kita-Leitung als 
erste Instanz) in allen Angele-
genheiten (inkl. Elternbeiträge) 
Kinderperspektive: 
Konstanz und Erreichbarkeit 
der Bezugspersonen (dazu ge-
hört auch Leitung) 
Klarheit über Anlaufstelle, 
wenn man sich mal beschwe-
ren will (z.B. bei Gefühl, unge-
recht behandelt zu werden) 

macht trägerinterne Beschäfti-
gung mit Verantwortungs- und 
Aufgabenbereichen erforder-
lich 
zielt damit auch auf Träger-
qualität / Kriterium der Trä-
gerzuverlässigkeit (siehe SGB 
VIII-Reform) ab 
ist i.V. mit Pflichten und Aufga-
ben der Träger sinnvoll zu ver-
knüpfen 
► Verweisung der Empfeh-
lung an AG 5 
 
9) Regelung im KitaG zu um-
fassender Trägerverantwor-
tung und Trägerqualität (inkl. 
Fürsorgepflicht für Leitungs-
kräfte und Mitarbeitende) z.B.  
„Der Träger einer Kinderta-
geseinrichtung ist verantwort-
lich für die Einhaltung aller für 
den Betrieb der Einrichtung 
geltenden Rechtsvorschriften. 
Er trägt die Verantwortung für 
die inhaltliche und organisato-
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offene und zugewandte Er-
wachsene (auch und insbe-
sondere der Chef / die Chefin 
als Vorbild) 
Vertreter*in der Kinderper-
spektiven und besondere „an-
waltschaftliche“ Rollenerwar-
tung; innerhalb (Team) und au-
ßerhalb der Kita (gegenüber 
Eltern, weiterer Institutionen) 
 
 

rische Arbeit in der Kinderta-
geseinrichtung sowie als Ar-
beitgeber. Dies umfasst im 
Hinblick auf die besonderen 
physischen und psychischen 
Belastungen des pädagogi-
schen Fachpersonals die Ge-
sundheitsfürsorge und die 
Personalentwicklung.“ (vgl. § 
6  ThürKitaG) 
► Verweisung der Empfeh-
lung an AG 5 
 
10) Leitungsfort- und Weiter-
bildung & Supervision aus-
bauen  
►Verweisung der Empfeh-
lung an AG 2 
 
11) Trägerfachberatung etab-
lieren ► Verweisung der 
Empfehlung AG 4 (Februar 
2021) 
 

Zeitkontingente / Bemessungsgrundlagen  
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Gemeinsame Bund-Länder-Erklä-
rung vom November 2016 „Frühkind-
liche Bildung weiterentwickeln und fi-
nanziell sichern“, Handlungsziel 5 
(Stärkung der Leitung) u.a.: „Ausrei-
chende Zeitkontingente für Leitungs-
aufgaben sicherstellen und Parame-
ter hierfür benennen. Ziel ist es, aus-
reichende Zeitkontingente zur Wahr-
nehmung der Leitungsaufgaben si-
cherzustellen und entsprechende 
Parameter zu benennen. Dazu ist für 
jede Kindertageseinrichtung ein So-
ckelwert für Leitungstätigkeiten vor-
zusehen. Zeitkontingente für die pä-
dagogische Leitung der Kindertages-
einrichtungen und die Verwaltung 
sollten getrennt berechnet werden, 
da Aufgaben der Betriebsführung 
teilweise auch von entsprechend ge-
schulten Verwaltungskräften erledigt 
werden können.“ 
10/2017: Einführung des Leitungsso-
ckels in Brandenburg in Höhe von 
0,0625 Stellen für die Steuerung der 
Aufgaben nach § 3 Abs. 3 KitaG  
 

Eine angemessene Leitungs-
ausstattung wird als zentrale 
Rahmenbedingung und Vo-
raussetzung für eine „gute“ 
Kita-Qualität eingestuft. (siehe 
oben) 
Die Festlegung, dass es Lei-
tung gibt, ohne konkret und 
auch verpflichtend eine Res-
sourcenbemessung zu regeln, 
führt dazu, dass Kitaleitungen 
im pädagogischen Alltag ge-
bunden werden und die fachli-
chen und organisatorischen 
Aufgaben nicht erfüllen kön-
nen. 
 

Für eine konkrete Regelung 
spricht, dass Kitaleitungen 
Zeit benötigen, um ihre viel-
fältigen Aufgaben gut erfüllen 
zu können. Diese Ressource 
ist ein Schlüssel für die not-
wendige Qualitäts-, Team- 
und Personalentwicklung. 
Zeit für Leitung muss aus-
kömmlich, zuverlässig und 
konstant geregelt werden, 
damit die Leitung ihren Auf-
gaben gerecht werden kann. 
Die Verteilung dieser Zeit-
kontingente sollte flexibel in 
den Einrichtungen geregelt 
werden. Beispielsweise 
könnten Leitungsstunden für 
Leitungs-Stellvertretung, 
Qualitätsmanagement oder 
nach anderen Kriterien ver-
teilt werden. 
Um sicher zu stellen, dass 
auch kleine Kitas in die Lage 
kommen sich zu entwickeln 
ist eine Sockel-/Grundaus-
stattung notwendig, die ga-
rantiert, dass sich die Leitung 

Berechnungs-Modell orien-
tiert sich an Platzkapazität o-
der tatsächlichen Plätzen lt. 
Betreuungsvertrag zum Stich-
tag xy oder im Jahresmittel 
unter Berücksichtigung der 
Kinder mit einem besonderen 
Förderbedarf (werden mit 
Faktor zusätzlich gerechnet) 
die Kinder stehen im Fokus 
bildet konkrete Situation / er-
höhter Bedarf z.B. zur Koordi-
nation von Hilfen für Kinder 
mit besonderem Förderbedarf 
ab 
 
12) § in KitaG oder KitaPersV 
legt konkrete Bemessung für 
Leitungszeiten fest, z.B. wie 
folgt:  
„Jede Kindertagesstätte hat 
einen Leitungsanteil als So-
ckel von mindestens 20 Stun-
den wöchentlich für die Erfül-
lung der Aufgaben nach § XY. 
Dieser Sockel erhöht sich 
nach  
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um die übergeordneten Auf-
gaben kümmern kann. 
Zusätzlicher Finanz- und 
Personalbedarf für eine 
sachgerechte Leitungsbe-
messung muss einen variab-
len / einrichtungsgrößenab-
hängigen Anteil wie auch 
eine Grundausstattung aller 
Kitas von 20 Wochenstunden 
(0,5 VZÄ) umfassen. 
Eine Anhebung des Sockel-
betrags für die Leitungsauf-
gaben ist notwendig, um dem 
Kernbestand an Leitungsauf-
gaben, die grundsätzlich in 
jeder Kita – unabhängig von 
der Einrichtungsgröße – an-
fallen, gerecht zu werden. 
Ziele /Anforderungen an grö-
ßenabhängige Variable(n):  
gewisse Konstanz der Res-
sourcen bei Belegungs-
schwankungen 
keine „Artefakte“ durch Kita-
Leitungskräfte 

Platzkapazität oder 
tatsächlichen Plätzen lt. Be-
treuungsvertrag zum Stichtag 
xy oder  
tatsächlichen Plätzen lt. Be-
treuungsvertrag im Jahresmit-
tel  
um jeweils 0,35 Stunden in 
der Woche. Bei der Betreuung 
von Kindern mit einem Förder-
bedarf erhöht sich für diese 
Kinder die Zeit für Leitung auf 
0,5 Stunden. Mit diesem Stun-
denkontingent können neben 
der Leitung auch eine oder 
auch mehrere Stellvertre-
ter*innen teilweise oder voll 
mit Leitungsaufgaben betraut 
werden.“ 
►zu diskutieren, nach wel-
cher Bezugsgröße der vari-
able Anteil bemessen werden 
soll 
 
Sofern konkrete Bemes-
sungsgrößen in KitaPersV ge-
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gerechtes Modell, was u.a. 
Bedarf der Familien ent-
spricht, annähernd sich an 
Koordinationsaufwand inner-
halb des Teams spiegelt (und 
auch andere Fachkräfte z.B. 
HEPs mit berücksichtigt) 
grundlegende Modelle für 
einrichtungsvariable Bemes-
sung: 
nach Personal 
Köpfe der Mitarbeiter*innen 
Vollzeitäquivalaente 
nach Kindern 
nach (belegten) Plätzen 
nach Gruppen 
Bemessung analog der 
Gruppen würde die Realität 
von offenen Konzepten nicht 
angemessen abbilden 
Bemessung am Personal bil-
det die Situation vor Ort ab 
z.B. „Mehrpersonal“ durch 
Förderprogramme, heilpäda-
gogische Kräfte 

regelt werden, sollte zumin-
dest Grundsatz in KitaG for-
muliert sein, z.B. wie folgt: 
„Die Leitungskraft jeder Ein-
richtung wird von ihre Lei-
tungstätigkeit von der pädago-
gischen Arbeit entbunden. Die 
Bemessung berücksichtigt da-
bei, dass in den Einrichtungen 
sowohl größenunabhängige 
als auch einrichtungsspezifi-
sche Führungsaufgaben an-
fallen. Die KitaPersV regelt 
die Bemessung eines Lei-
tungssockels sowie der ein-
richtungsgrößenabhängigen 
Variable.“ 
 
►Modell sichert gesetzlich 
das Grundprinzip ab und er-
möglicht schrittweise Verbes-
serungen der größenunab-
hängige Leitungsbemessung 
via KitaPersV 
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Gefahr, dass die konkrete Si-
tuation vor Ort nicht ange-
messen über den Anteil an 
Vollzeitstellen abgebildet 
wird,  
nach Anzahl der Köpfe er-
höht u.U. Interesse an vielen 
Mitarbeitern (mit Teilzeitver-
trägen)  
Von den verschiedenen Be-
rechnungs-Modellen der Be-
messungen erscheint uns die 
Orientierung an Platzkapazi-
tät oder tatsächlichen Plät-
zen lt. Betreuungsvertrag 
zum Stichtag xy oder im Jah-
resmitteln unter Berücksichti-
gung der Kinder mit einem 
besonderen Förderbedarf 
am sinnvollsten, da die Kin-
der immer im Fokus stehen 
sollten und damit deren kon-
krete Situation abgebildet 
wird. Zudem sollte sich der 
erhöhte Bedarf z.B. zur Koor-
dination von Hilfen für Kinder 

13) analytische Trennung von 
organisatorischer und päda-
gogischer Leitung und die da-
mit verbundene unterschiedli-
che Finanzierungszuständig-
keit werden aufgelöst 
 
14) „Auflösung“ der KitaLAV 
zur Vereinfachung der Zah-
lungsströme  
► Verweisung der Empfeh-
lung an AG 6 
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mit besonderem Förderbe-
darf im dem Bemessungs-
schlüssel widerspiegeln 
Bei der Ressourcenbemes-
sung analog der Gruppen 
gibt es unter Umstände Prob-
leme die Realität von offenen 
Konzepten angemessen ab-
zubilden. Die Bemessung am 
Personal hat durchaus den 
Vorteil, dass dabei auch die 
Situation vor Ort abgebildet 
wird, die sich z.B. im Mehr-
personal durch Förderpro-
gramme auszeichnet. Ande-
rerseits besteht auch hier die 
Gefahr, dass die konkrete Si-
tuation vor Ort nicht ange-
messen über den Anteil an 
Vollzeitstellen abgebildet 
wird. 
 
►denkbar sind z.B. folgende 
Schritte der Sockelvergröße-
rung (vgl. Expertendialog 
Kita) Sockel von 0,1875 Stel-
len (7,5h/ Woche) - Leitungs-
sockel von 0,3125 Stellen 
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(12,5h/ Woche) - Leitungsso-
ckel von 0,5 Stellen (20h/ 
Woche) 
 
 

Qualifikationsanforderungen 

bei den Zugangsvoraussetzung zu 
einer Zugangsqualifikation berufen 
sich die Weiterbildungsträger in aller 
Regel auf die Personalverordnung 
(§11): 
„(1) Als besonders geeignete päda-
gogische Fachkraft, der die Leitung 
einer Kindertagesstätte übertragen 
werden darf, gilt eine Kraft, die, über 
das Maß von geeigneten pädagogi-
schen Fachkräften hinaus, die fachli-
chen Anforderungen erfüllt und mit 
der Leitungsaufgabe vertraut ist. Das 
erfordert in der Regel eine mindes-
tens zweijährige Berufstätigkeit so-
wie Kenntnisse 
der Arbeit mit den Kindern aller Al-
tersstufen, die in der Einrichtung be-
treut werden, 

fokussiert besonders auf er-
fahrene Erzieher*innen, die 
durch Fortbildung und Praxis-
beratung zusätzliche Kennt-
nisse erwerben müssen 
Berufserfahrung von 2 Jahren 
wird z.T. als zu wenig einge-
schätzt (andererseits im Bun-
desvergleich durchaus üblich) 
im Regelungswerk selbst we-
nig Hürden für Leitungsqualifi-
kation für Fachkräfte aus dem 
Arbeitsfeld der Kinder- und Ju-
gendhilfe 
flexibel gehaltene Zugangsre-
gelungen und breiterer Inter-
pretationsspielraum / Einzel-
falllösungen  

Regelungen im Kita-Gesetz 
(neu) machen die grundle-
genden Qualifikationsanfor-
derungen von Kita-Leitung 
deutlich und befördern Quali-
fikationen auf Hochschulni-
veau 
nähere Qualifikationserfor-
dernisse werden dann in Per-
sonalverordnung beschrie-
ben (inkl. Voraussetzungen 
für I-Kitas) 
dabei wird jeweils darauf ge-
achtet, dass alle möglichen 
Abschlüsse in der Begrifflich-
keit inkludiert sind und Quer-
einstiege auch bei Leitungs-
funktion möglich gemacht 
wird. 

13) grundlegende Qualifikati-
onsanforderungen von Kita-
Leitung werden im KitaG be-
schrieben, z.B. wie folgt: 
„Die Leitung einer Kinderta-
geseinrichtung erfolgt durch 
besonders geeignete Fach-
kräfte, die über pädagogische 
Qualifikationen sowie weitere 
Qualifikationen zur Leitung ei-
ner Kindertageseinrichtung 
verfügen. Sie verfügen über 
eine Berufserfahrung, die min-
destens drei Jahre betragen 
soll. In Einrichtungen mit einer 
Durchschnittsbelegung von 
mehr als 67 Betreuungsplät-
zen* soll die Leitung mindes-
tens einer Fachkraft übertra-
gen werden, die über einen 
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der Aufgabenbestimmung der Kin-
dertagesbetreuung im System der 
Kinder- und Jugendhilfe und 
der Förderung, Koordination, Anlei-
tung und Führung von Mitarbeitern. 
In von den örtlichen Trägern der So-
zialhilfe anerkannten Integrationsein-
richtungen, in denen Kinder mit ei-
nem Förderbedarf gemäß den §§ 53 
und 54 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch betreut werden, hat die 
Leitungskraft eine behindertenspezi-
fische Befähigung oder Erfahrungen 
in der Behindertenarbeit vorzuwei-
sen. 
(2) Erfahrene Erzieherinnen und Er-
zieher sollen die Möglichkeit haben, 
Leitungsaufgaben zu übernehmen 
und durch Fortbildung und Praxisbe-
ratung Kenntnisse in diesen Berei-
chen zu erlangen.“ 
Qualifikationen die durch Fernstu-
dium oder Zertifikatskurse zur Lei-
tung von Kindertagesstätten befähi-
gen, haben in aller Regel vergleich-
bare Curricula 
Schwerpunkte der Module sind: 

keine Anreize für Beförderung 
der Akademisierung  
 

In der KitaPersV ist genau 
festgelegt, welche fachlichen 
Voraussetzungen für die Eig-
nung von pädagogischem 
Personal in Tageseinrichtun-
gen für Kinder erfüllt sein 
müssen.  
Auch mögliche Ausnahmen 
(und damit erforderliche Zu-
satzqualifikationen und –Be-
rufserfahrungen) sowie Er-
fordernisse an stellv. Leitung 
sind festgelegt, die für alle 
Einrichtungsträger maßge-
bend ist. 
Ein Fachkräftekatalog er-
gänzt übersichtlich nach 
(Vor-)Qualifikation / Ab-
schlüssen. 
 
 

Abschluss auf Hochschulni-
veau oder einer vergleichba-
ren Qualifizierung und die o.g. 
erforderliche Berufserfahrung 
verfügt.“ 
►Bestandsschutz für bishe-
rige Leitungskräfte in Einrich-
tungen größer als 67 Plätze 
notwendig 
►zu diskutieren:  
Berufserfahrung auf 3 Jahre 
erhöhen 
Einrichtungsgröße 
 
14) Regelungen in KitaPersV 
konkretisieren die Qualifikati-
onsanforderungen von Kita-
Leitung z.B. wie folgt:  
„Die Leitung von Kindertages-
einrichtung ist erfahrenen und 
besonders qualifizierten sozi-
alpädagogischen Fachkräften 
zu übertragen.  
Für die Übertragung der Lei-
tung soll mindestens eine 
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Selbstmanagement, Rollen, Rollen-
konflikte der Leitung 
Instrumente der Personalführung, 
Personalentwicklung, Teampro-
zesse 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
und Finanzierung 
Konzeptionsarbeit und –entwicklung 
Zusammenarbeit mit Team/Trä-
ger/Eltern/anderen Akteuren 
Organisationsentwicklung und Quali-
tätssicherung 
Recht 
Inklusion 
es gibt jedoch keinen einheitlich ver-
bindlichen Qualifizierungsrahmen 
 Empfehlungen zu Qualifizierungsin-
halten für Weiterbildungsträger gibt 
wiff (Weiterbildungsinitiative für Früh-
pädagogische Fachkräfte) 
der Abschluss „Fachwirt*in für Ge-
sundheits- und Sozialwesen“ ent-
spricht der Niveaustufe 6 des DQR, 
ebenso wie der Abschluss „staatlich 
anerkannter Erzieher*in“ 

dreijährige einschlägige päda-
gogische Berufserfahrung er-
forderlich sein, die in der Re-
gel in einer Tageseinrichtung 
für Kinder oder einem ver-
gleichbaren Arbeitsfeld erwor-
ben sein soll. Praktische Aus-
bildungszeiten bleiben unbe-
rücksichtigt. 
Zur Leitung einer Einrichtung 
erfüllen bei persönlicher Eig-
nung und entsprechender Be-
rufserfahrung sowie leitungs-
bezogenen Qualifizierungen 
folgende Fachkräfte die Vo-
raussetzungen:  
Erzieherinnen und Erzieher, 
Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen, Heilerzieherin-
nen und Heilerzieher (Fach-
schule) mit staatlicher Aner-
kennung 
Absolventinnen und Absol-
venten der Studiengänge So-
zialarbeit, Sozialpädagogik, 
Soziale Arbeit, Sozialmanage-
ment, Kindheitspädagogik, 
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 Heilpädagogik und vergleich-
bare Abschlüsse an Hoch-
schulen sowie Berufsakade-
mien mit staatlicher Anerken-
nung 
Absolventinnen und Absol-
venten einschlägiger pädago-
gischer Studiengänge an 
Hochschulen und vergleich-
bare Abschlüsse ohne staatli-
che Anerkennung 
Absolventinnen und Absol-
venten einschlägiger psycho-
logischer Studiengänge an 
Hochschulen und vergleich-
bare Abschlüsse 
Absolventinnen und Absol-
venten einschlägiger betriebs-
wirtschaftlicher Studiengänge 
an Hochschulen mit pädago-
gischen Zusatzqualifikatio-
nen. 
►zusätzliche Erfordernisse 
an Leitung von anerkannten 
Integrationseinrichtungen vor 
dem Hintergrund der Inklusion 
ist zu diskutieren 
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Rolle der stellv. Leitungskraft 
keine landesrechtlichen Regelun-
gen/Vorgaben 
vielerorts nur als „Abwesenheitsver-
tretung“ definiert 
 
 

keine Arbeitsteilung möglich 
Finanzierung von stellv. Lei-
tung nicht möglich bzw. nur in 
Einzelfällen „verhandelbar“, 
weil kitarechtlich nicht vorge-
sehen. 
die Ausgestaltung der Rolle 
der Einrichtungsleitung (Lei-
ter*in und Stellvertreter*in) und 
die Übernahme von Zuständig-
keiten bleiben im Rahmen des 
Gesamtbudgets einschließlich 
der Anteile in der Trägerver-
waltung dem Zusammenspiel 
der beteiligten Personen, wo-
bei der Träger die Gesamtver-
antwortung für die Gestaltung 
der Leitungsaufgaben hat 
stellv. Leitung i.V. mit arbeits-
teiliger Aufgabenwahrneh-
mung wird zum Luxus, obwohl 
sie wirtschaftlich geboten ist 
und eine Maßnahme der Per-
sonalentwicklung „mit Weit-
blick“ darstellt 
 

eine über die organisatori-
sche Minimalbestimmung 
„Abwesenheitsvertretung“ 
hinaus gehende Beschrei-
bung der Zuständigkeiten 
bzw. Tätigkeiten vorzuneh-
men  
… und auch hierfür Ressour-
cen angemessen bereit zu 
stellen 
Möglichkeiten via Funktions-
zulagen (und Anerkennung 
solcher bei Betriebskos-
ten…) und/oder  
Finanzierung durch Größe 
der Einrichtung (ab bestimm-
ter Einrichtungsgröße von 67 
Plätzen wird stellv. Leitung 
notwendig) 
►Verweisung der Empfeh-
lungen an AG 6 hinsichtlich 
der Finanzierungsvorausset-
zungen 
Zuordnung von bestimmten 
koordinierenden Tätigkei-
ten/Aufgaben muss klar sein 

15) Im KitaG wird die Pflicht 
zur Benennung einer ständi-
gen Stellvertretung festge-
schrieben, z.B. wie folgt: 
„Umfasst eine Kindertages-
stätte mindestens 67 Plätze, 
muss für die Leitung einer Kin-
dertagesstätte eine ständige 
Vertretung benannt werden. 
Die Qualifikationsanforderun-
gen für Leitungskräfte sind 
analog anzuwenden bzw. 
durch den Träger sicherzu-
stellen, dass berufsbegleitend 
entsprechende Qualifikatio-
nen in einem Zeitraum von 2 
Jahren ab Beginn der Über-
nahme der Funktion beginnen 
werden müssen.“  
 
16) Flankierende Maßnah-
men: 
Ausbau der (modularen) Fort- 
und Weiterbildungsangebote 
Orientierungshilfe für Träger 
zur Gewinnung, fachlichen 
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Norm/Rechtslage  (Problem-) Beschreibung 
 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 

(Trägeraufgabe / Aufgaben-
profil bzw. fachliche Empfeh-
lungen helfen hierbei ggf.) 
 

Begleitung und  Übertragung 
ausgewählter Leitungsaufga-
ben auf stellv. Leitungskräfte 
 

Sonstiges 
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GRUNDSÄTZLICHES 

1) eigenständiger § für Leitungskräfte im KitaG, 
 der Aussagen trifft zu 
 grundlegenden Aufgaben,  
 grundlegenden Qualifikationsanforderungen, 
 Grundstruktur der Bemessung von Leitungsressourcen 
 grundlegende Aussagen im Vertretungs(bedarfs)fall  

 der zudem verdeutlicht, auf welche Angebote der Kindertagesbetreuung sich die Aussagen bezie-
hen 

 
2) KitaPersV konkretisiert und zwar 
 Qualifikations-, Kenntnis und Kompetenzerfordernisse bezogen auf Leitungskräfte in einem ei-

genständigen § 
 Aufgaben der Leitung werden dezidierter beschrieben 
 Leitungszeiten werden konkret und verbindlich geregelt 

o in KitaG 
o in KitaPersV 

(►Diskussionsbedarf zum Regelungsort) 
 

3) Finanzierungsströme werden vereinfacht und sichern vollumfängliche Aufgabenwahrnehmung – 
Verweis auf AG 6 

 
4) Stringenz in Begrifflichkeiten im neuen Kita-Recht einhalten 
 Die Formulierung „Leitung“ soll deutlich machen, dass sie nicht durch eine Per-

son ausgeübt werden braucht.  
 Es kann auch ein Leitungsteam oder eine Stellvertretung oder sonstige Verant-

wortliche für bestimmte Funktionen (z.B. Qualitätsbeauftragte) bestellt werden, 
die sich die Aufgaben teilen.  

 Wie die Leitung gestaltet wird, liegt in der Organisationshoheit des Trägers.  
 hingegen Leitungskraft meint die Person (Aussagen hinsichtlich Qualifikations-

anforderungen etc.) 

LEITUNGSAUFGABEN 
5) Regelung im KitaG macht die Aufgaben von Kita-Leitungskräften in eigenständigen § für Kita-

Leitungskräfte deutlich, z.B. wie folgt:  
 
„Die Leitungskraft einer Kindertageseinrichtung gestaltet, steuert und koordiniert 
die pädagogischen Prozesse. Sie unterstützt den Träger dabei, dass die Aufgaben 
der Kindertageseinrichtung fachlich ordnungsgemäß und die rechtlichen, orga-
nisatorischen und strukturellen Vorgaben umgesetzt werden.  
 
 
Im weiteren Zusammenführung aus 5) und 6) für KitaPersV 
 
(auch um  Qualifikationsanforderungen / Kompetenzerfordernisse abzuleiten): 
+ Verweis auf Aufgabenprofil in KitaPersV 
 
Hierzu gehören insbesondere die 
1. Konzeptions-, Qualitäts- und Organisationsentwicklung, 
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2.Steuerung der Arbeitsabläufe, 
3. Teamentwicklung und Personalführung,  
4. Zusammenarbeit mit den Eltern sowie den relevanten Angeboten und Diensten im 

Sozialraum, und 
5. Beobachtung von Rahmenbedingungen, fachpolitischen Entwicklungen sowie ei-

gene Fort- und Weiterbildung sowie Selbstmanagement. 
Dabei bleibt das Recht des Trägers unberührt, einzelne Teilaufgaben auf andere Fach-
kräfte zu übertragen.“ 

(vgl. § 17 Abs. 1 ThürKigaG mit eigenen Ergänzungen) 
 
6) § in KitaPersV vertieft Aufgaben von Kita-Leitungskräften und beschreibt die Aufgaben von 

Kita-Leitung in Bezug auf die Begleitung der Qualitätsentwicklung, z.B. wie folgt 
 
„Das in den Grundsätzen elementarer Bildung zugrunde gelegte Bildungsverständ-
nis und das damit verbundene hohe Engagement der Fachkräfte setzt eine angemes-
sene und tatkräftige Unterstützung dieser durch die Leitungskraft voraus. Die Lei-
tungskraft trägt im entscheidenden Maße dazu bei, dass in der Einrichtung ein lern-
bereites und bildungsorientiertes Klima existiert. Fachkräfte werden dazu angeregt 
und sensibilisiert, Bildungsprozesse bei den Kindern genau zu beobachten, diese zu 
dokumentieren und durch ihre Arbeit intensiv zu unterstützen und zu fördern. Durch 
entsprechende Maßnahmen der Personalentwicklung (z.B. Mitarbeitergespräche, 
gezielte Auswahl von Fortbildung erhalten diese zusätzliche Hilfestellungen. Auch 
bei der Knüpfung und Aufrechterhaltung von notwendigen Außenkontakten zu 
anderen Institutionen (z.B. Kontakte zu Grundschulen etc.) sowie bei Aufbau und 
der Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den Eltern leis-
tet die Leitungskraft den Fachkräften gezielte Hilfestellung.“  
(in Anlehnung an Rheinland-Pfalz, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen in Kinder-
tagesstätten, 9.2. Aufgaben der Leitung) 
7) Empfehlungen zum Aufgabenprofil werden weiterentwickelt zu Fachlichen Empfehlungen zu den 

Aufgaben und fachlichen Anforderungen an Träger und Leitungen von Kindertageseinrichtun-
gen 

 
 Konsequenz bei Aufhebung von organisatorischen und pädagogischen Leitungs-

aufgaben fortführen 
 Zuordnung zu Verantwortungsbereichen beibehalten 
 ergänzen um gesetzliche Grundlagen (z.B. SGB VIII, die jeweiligen §§ des KitaG-

neu, AGKJHG) und ganz „praktische“ Aspekte wie Meldepflichten  
 Empfehlungen zur Verantwortungszuordnung beibehalten  
 um Reflexionsfragen für Kita-Leitung und Träger erweitern (um die einrichtungsin-

dividuelle Zuordnung zu erleichtern) 
 
8) Aussagen zu Trägeranforderungen nehmen Bezug zum Aufgabenprofil und ergänzen damit die 

Aufgabenbeschreibung z.B. wie folgt: 
 
„Ein träger- oder einrichtungsspezifisches Aufgabenprofil, wie z.B. ein Leitungs-
konzept,beschreibt die konkreten Verantwortungs- und Aufgabenbereiche von Kita-
Leitung und Trägerverwaltung.“ 
(vgl. § 17 Abs. 1 ThürKigaG mit eigenen Ergänzungen) 
 stärkt Leitung im Binnenverhältnis  
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 macht trägerinterne Beschäftigung mit Verantwortungs- und Aufgabenbereichen 
erforderlich 

 zielt damit auch auf Trägerqualität / Kriterium der Trägerzuverlässigkeit (siehe 
SGB VIII-Reform) ab 

 ist i.V. mit Pflichten und Aufgaben der Träger sinnvoll zu verknüpfen 
 
► Verweisung der Empfehlung an AG 5 

 
9) Regelung im KitaG zu umfassender Trägerverantwortung und Trägerqualität (inkl. Fürsorge-

pflicht für Leitungskräfte und Mitarbeitende) z.B.  
 
„Der Träger einer Kindertageseinrichtung ist verantwortlich für die Einhaltung aller für 
den Betrieb der Einrichtung geltenden Rechtsvorschriften. Er trägt die Verantwortung 
für die inhaltliche und organisatorische Arbeit in der Kindertageseinrichtung sowie als 
Arbeitgeber. Dies umfasst im Hinblick auf die besonderen physischen und psychischen 
Belastungen des pädagogischen Fachpersonals die Gesundheitsfürsorge und die Per-
sonalentwicklung.“  
(vgl. § 6 ThürKitaG) 
► Verweisung der Empfehlung an AG 5 
 
10) Leitungsfort- und Weiterbildung & Supervision ausbauen  
 
►Verweisung der Empfehlung an AG 2 
 
11) Trägerfachberatung etablieren  
 Hinweis: Begriff ist unpassend 
► Verweisung der Empfehlung AG 4 (Februar 2021) 
 
BEMESSUNG VON LEITUNGSZEITEN 
 Berechnungs-Modell orientiert sich an Platzkapazität oder tatsächlichen Plätzen 

lt. Betreuungsvertrag zum Stichtag xy oder im Jahresmittel unter Berücksichti-
gung der Kinder mit einem besonderen Förderbedarf (werden mit Faktor zusätz-
lich gerechnet) 

 die Kinder stehen im Fokus 

 bildet konkrete Situation / erhöhter Bedarf z.B. zur Koordination von Hilfen für Kin-
der mit besonderem Förderbedarf ab 

12) § in KitaG oder KitaPersV legt konkrete Bemessung für Leitungszeiten fest, z.B. wie folgt: Mehr-
heit (rd. 2/3) für konkrete Verankerung in KitaPersV; 1/3 für KitaG) 

 
Starke Mehrheit für Orientierung an tatsächlichem Personal 
„Jede Kindertagesstätte hat einen Leitungsanteil als Sockel von mindestens 20 
Stunden wöchentlich für die Erfüllung der Aufgaben nach § XY. Dieser Sockel erhöht 
sich um xy pro in der Einrichtung tätigem Personal (Nach KJH-Statistik; FSJler und 
Auszubildende sollten, aus Bundsprogrammen auch; Hausmeister ebenso dabei sein; 
Ehrenamtler nicht 
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 Platzkapazität oder 
 tatsächlichen Plätzen lt. Betreuungsvertrag zum Stichtag xy oder  
 tatsächlichen Plätzen lt. Betreuungsvertrag im Jahresmittel  
 
um jeweils 0,35 Stunden in der Woche. Bei der Betreuung von Kindern mit einem För-
derbedarf erhöht sich für diese Kinder die Zeit für Leitung auf 0,5 Stunden. Mit diesem 
Stundenkontingent können neben der Leitung auch eine oder auch mehrere Stellver-
treter*innen teilweise oder voll mit Leitungsaufgaben betraut werden.“ 
►zu diskutieren, nach welcher Bezugsgröße der variable Anteil bemessen werden soll 
 
Sofern konkrete Bemessungsgrößen in KitaPersV geregelt werden, sollte zumin-
dest Grundsatz in KitaG formuliert sein, z.B. wie folgt: 
„Für die Leitung der Tageseinrichtung sind zusätzliche Personalzuschläge zu gewäh-
ren. Die Bemessung berücksichtigt dabei, dass in den Einrichtungen sowohl größen-
unabhängige als auch einrichtungsspezifische Führungsaufgaben anfallen. Die Kita-
PersV regelt die Bemessung eines Leitungssockels sowie der einrichtungsgrößenab-
hängigen Variable.“ 
 
►Modell sichert gesetzlich das Grundprinzip ab und ermöglicht schrittweise Verbes-
serungen der größenunabhängigen Leitungsbemessung via KitaPersV 
 
13) analytische Trennung von organisatorischer und pädagogischer Leitung und die damit verbun-

dene unterschiedliche Finanzierungszuständigkeit werden aufgelöst 
 
14) „Auflösung“ der KitaLAV zur Vereinfachung der Zahlungsströme  
 
► Verweisung der Empfehlung an AG 6 
 
15) grundlegende Qualifikationsanforderungen von Kita-Leitung werden im KitaG beschrieben, z.B. 

wie folgt: 
 
„Die Leitung einer Kindertageseinrichtung erfolgt durch besonders geeignete Fach-
kräfte, die über pädagogische Qualifikationen sowie weitere Qualifikationen zur Lei-
tung einer Kindertageseinrichtung verfügen. Sie verfügen über eine Berufserfahrung, 
die mindestens zwei Jahre betragen soll. In Einrichtungen mit einer Durchschnitts-
belegung von mehr als 67 Betreuungsplätzen* soll die Leitung mindestens einer Fach-
kraft übertragen werden, die über einen Abschluss auf Hochschulniveau oder einer 
vergleichbaren Qualifizierung und die o.g. erforderliche Berufserfahrung verfügt.“ 
Zu zweiten Satz noch eine „kluge“ Lösung entwickeln (für nächste Sitzung) 
►Bestandsschutz für bisherige Leitungskräfte in Einrichtungen größer als 67 Plätze 
notwendig 
►zu diskutieren:  
 Berufserfahrung auf 3 Jahre erhöhen 
 Einrichtungsgröße 
 
Punkte 14-16 in nächster Sitzung 
QUALIFIKATIONSANFORDERUNGEN 
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14) Regelungen in KitaPersV konkretisieren die Qualifikationsanforderungen 
von Kita-Leitung z.B. wie folgt:  
„Die Leitung von Kindertageseinrichtung ist erfahrenen und besonders qualifizierten 
sozialpädagogischen Fachkräften zu übertragen.  
Für die Übertragung der Leitung soll mindestens eine dreijährige einschlägige päda-
gogische Berufserfahrung erforderlich sein, die in der Regel in einer Tageseinrichtung 
für Kinder oder einem vergleichbaren Arbeitsfeld erworben sein soll. Praktische Aus-
bildungszeiten bleiben unberücksichtigt. 
Zur Leitung einer Einrichtung erfüllen bei persönlicher Eignung und entsprechender 
Berufserfahrung sowie leitungsbezogenen Qualifizierungen folgende Fachkräfte die 
Voraussetzungen:  
 Erzieherinnen und Erzieher, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Heilerziehe-

rinnen und Heilerzieher (Fachschule) mit staatlicher Anerkennung 
 Absolventinnen und Absolventen der Studiengänge Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 

Soziale Arbeit, Sozialmanagement, Kindheitspädagogik, Heilpädagogik und ver-
gleichbare Abschlüsse an Hochschulen sowie Berufsakademien mit staatlicher 
Anerkennung 

 Absolventinnen und Absolventen einschlägiger pädagogischer Studiengänge an 
Hochschulen und vergleichbare Abschlüsse ohne staatliche Anerkennung 

 Absolventinnen und Absolventen einschlägiger psychologischer Studiengänge an 
Hochschulen und vergleichbare Abschlüsse 

 Absolventinnen und Absolventen einschlägiger betriebswirtschaftlicher Studien-
gänge an Hochschulen mit pädagogischen Zusatzqualifikationen. 

 
►zusätzliche Erfordernisse an Leitung von anerkannten Integrationseinrichtungen vor 
dem Hintergrund der Inklusion ist zu diskutieren 
 
16) Im KitaG wird die Pflicht zur Benennung einer ständigen Stellvertretung festgeschrieben, z.B. 

wie folgt: 
 
„Umfasst eine Kindertagesstätte mindestens 67 Plätze, muss für die Leitung einer 
Kindertagesstätte eine ständige Vertretung benannt werden. Die Qualifikationsan-
forderungen für Leitungskräfte sind analog anzuwenden bzw. durch den Träger si-
cherzustellen, dass berufsbegleitend entsprechende Qualifikationen in einem 
Zeitraum von 2 Jahren ab Beginn der Übernahme der Funktion beginnen werden 
müssen.“  
 
16) Flankierende Maßnahmen: 
 Ausbau der (modularen) Fort- und Weiterbildungsangebote 
 Orientierungshilfe für Träger zur Gewinnung, fachlichen Begleitung und Übertragung ausgewähl-

ter Leitungsaufgaben auf stellv. Leitungskräfte 
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10. Sitzung 
Berichterstattung über das Thema: „Fachkräfte im Integrationsbereich“ 

Berichterstatterinnen:    

Gitta Hüttmann, Leiterin der Überregionalen Arbeitsstelle für Frühförderung Brandenburg 

Rita Ajas, Fachberaterin des Trägers Jugend-und Sozialwerk gemeinnützige GmbH 

Nadine Wein, heilpädagogische Fachkraft im Bereich Integration und Frühförderung  

Julia Meike, Geschäftsführerin der Hoffbauer gGmbH 

1. Einleitung 

Die Inklusive Bildung steht im Fokus der UN-Behindertenrechtskonvention und des novellier-

ten SGB IX. 

„Demokratisch verfasste Gesellschaften sind verpflichtet, jedem Menschen das gleiche Recht 

auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit und auf die Teilhabe an der Gemeinschaft zu si-

chern. Bildungsprozesse sind deshalb so zu gestalten, dass alle Kinder bei unterschiedlichen 

Voraussetzungen gleiche Bildungschancen haben… (Berliner Bildungsprogramm S. 18) 

Verankert ist dies im Sozialgesetzbuch IX, insbesondere in §2, §4, §242, §46, §49 

Die Vereinten Nationen fordern weltweit das Konzept einer „Inklusiven Bildung“, um allen Kin-

dern qualitativ hochwertige Bildung zugänglich zu machen.“   (Berliner Bildungsprogramm S. 

18) 

Abgeleitet aus der UN-Behindertenrechtskonvention hat die Landesregierung Brandenburg in 

ihrem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket beschlossen, sich dafür einzusetzen, den An-

teil von Kindern mit Behinderungen, die die allgemeine Kindertagesstätte besuchen, zu erhö-

hen und das System der sogenannten Integrationskindertagesstätten mit dem Ziel der Teilha-

besicherung von Kindern im sozialen Umfeld auf Basis der ICF (Internationale Klassifikation 

von Funktionsstörungen und Behinderung) weiterzuentwickeln. 

Folgende Fragestellungen ergeben sich daraus: 

- Wie sollte eine integrative und inklusive Bildungsarbeit im Land Brandenburg wei-
terentwickelt werden? 

- Wie kann eine professionelle u.a. heilpädagogische Betreuung der Kinder mit (dro-
hender) Behinderung gewährleistet werden? 

- Wie können die unterschiedlichen Schnittstellen innerhalb der Unterstützungs-
systeme gut miteinander kooperieren? 



10. Sitzung 

All diese Fragestellungen bedingen sich gegenseitig und werden mit Schwerpunkt auf die 

Fachkräftesituation in Kindertagesstätten nachfolgend beschrieben. 

2. Integration und Inklusive Bildung in Brandenburg 

Grundsätzlich kann man sagen, dass sich der Integrationsbereich aufgrund der unterschiedli-

chen Schnittstellen zwischen MSGIV – Abt. Soziales, MBJS – Abt. Jugend, Bundesministerien, 

Krankenkassenverbänden und regionalen Sachgebieten der Eingliederungshilfe sehr kompli-

ziert gestaltet. Dies trifft insbesondere auf Brandenburg zu, bedingt durch seine kommunali-

sierte Struktur mit 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten, die in der Umsetzung teilweise 

unterschiedliche Wege gehen.  

Die Betreuung und Versorgung der Kinder mit Behinderung oder drohender Behinderung wird 

im Land Brandenburg durch Integrationseinrichtungen (teilstationäre Einrichtungen) und Re-

geleinrichtungen (sogenannte Regelkitas mit Einzelintegration) aktuell gewährleistet. Die In-

tegrationseinrichtungen könnten und haben dies bereits schon in vielen Fällen getan, sich auf 

die Schnittstelle zwischen Pädagogik und medizinischer Versorgung spezialisiert und zum Bei-

spiel für Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderungen, Kathesierung, Anfalls -Erkrankungen, 

geeignete Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Das Ziel, dass jedes Kind in jeder Kita betreut 

werden kann, ist aufgrund der Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit wohl nicht möglich. 

Gleichwohl ist der Anspruch, eine möglichst wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Inklu-

sion ist kein Thema, das sich auf einige wenige Kitas beschränken lässt- dann wäre es eben 

keine Inklusion, wenn Eltern von Kindern mit besonderen Bedarfen nicht die gleiche Wahlfrei-

heit haben und auf wenige Standorte reduziert werden, die oft weite Wegstrecken für die Kin-

der erfordern.  

Die Bedarfe der Kinder im System der Kita werden anhand unterschiedlicher Diagnostik-ver-

fahren ermittelt. Die Gesundheitsämter sind oft schon in Kooperation mit den Frühförder- und 

Beratungsstellen (FFB) oder Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), die für den Prozess der Be-

darfsfeststellung federführend zuständig sind.  

Den Eltern obliegt die Antragstellung beim Sachgebiet der Eingliederungshilfe des jeweiligen 

Landkreises / kreisfreien Stadt. Die Realität zeigt, dass dieses Verfahren häufig sehr lange 

dauert, auch durch Überlastung der Sozialpädiatrischen Zentren und der Fallmanger*innen 

der Eingliederungshilfe. Dies bedeutet, dass die Kinder oft später oder keine bedarfsgerechte 

Versorgung erhalten und die Träger, insbesondere die Kolleg*innen in den fördernden Einrich-

tungen (Kitas, FFBs), diese Aufgabe unter schwierigen Rahmenbedingungen bewältigen müs-

sen. Die langwierigen Verfahren haben sich in dem System der Eingliederung als Problematik 

herauskristallisiert. 
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Während in den Integrationseinrichtungen seit 1996 Rahmenverträge mit Fallgruppen die täg-

lichen Förderzeiten der Kinder regeln, wird die Finanzierung von Eingliederungs-hilfeleistun-

gen in Regelkindertagesstätten über Fachleistungsstunden abgerechnet, auf Basis der indivi-

duellen Bedarfe. Unterschiedliche Fachkräfte leisten in Integrationskitas und in Regelkinder-

tagesstätten die Eingliederungshilfe, auch sogenannte Einzelfallhelfer*innen werden einge-

setzt. 

Die Fallgruppen in den Integrationseinrichtungen schlüsseln sich aktuell wie folgt auf: 

Kinder unter 3 Jahren:    Kinder über 3 Jahren: 

Fallgruppe D:   16 Minuten   Fallgruppe A:  47 Minuten 

Fallgruppe E:  55 Minuten   Fallgruppe B:  87 Minuten 

Fallgruppe F:  134 Minuten   Fallgruppe C:  166 Minuten 

Dies kann durchaus bedeuten, dass ein Kind in einer Regeleinrichtung aufgrund seiner indivi-

duellen Bedarfe eine 6-stündige Einzelfallhelfer*in als Begleitung erhält, während-dessen das 

Kind in einer Integrationseinrichtung aufgrund der anderen finanztechnischen Voraussetzun-

gen lediglich nur 47 Minuten erhalten würde. Dies entspricht Erfahrungs-werten aus der Praxis.  

Diese Fallgruppeneinteilung ist nicht mehr zeitgemäß und als Unterstützungssystem für Kinder 

mit (drohenden) Behinderungen nicht geeignet, um eine bedarfsgerechte Förderung zu ge-

währleisten.  

So gab es seit 2001 Überlegungen des Landesamtes für Soziales und Versorgung (LASV) zur 

Veränderung der Fallgruppen A bis F für teilstationäre Einrichtungen (Integrationskindertages-

stätten). Herr Holland (ehemaliger Mitarbeiter LASV) führte dazu in einem Schreiben von Ok-

tober 2001 aus: 

„Die bisherigen Fallgruppen A – F genügen schon lange nicht mehr den Anforderungen, weil 

sie 

- in ihrer Abstufung an negativen diagnostischen Merkmalen orientiert sind 

- den Pflegegrad der Kinder in den Vordergrund stellen 

- den Vorüberlegungen zu einer Bedarfsermittlung für Hilfen zur Gestaltung des Tages 

nicht entsprechen 

- den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen nach Einführung des SGB IX nicht mehr 

genügen.“ 

Bereits 2002 hatte der Landesverband der Lebenshilfe gemeinsam mit dem Paritätischen 

Wohlfahrtsverband einen Vorschlag zum Leistungstyp I-Kita erarbeitet. Dieser wurde bis 2005 
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in weiteren Entwurfsfassungen - auch in der BK 93 – thematisiert. Leider wurde bis zum heu-

tigen Zeitpunkt in der Brandenburger Kommission keine Aktualisierung dieses Leistungstyps 

abgestimmt zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern und Land erreicht.  

Parallel gab es auch 1993 ein Schreiben des Sozialministeriums nachrichtlich an die LIGA der 

freien Wohlfahrtspflege zum Anerkennungsverfahren für Regelkindertagesstätten mit inte-

grierten behinderten Kindern. Auch für diese Zielgruppe und für diesen Einrichtungstyp ist ähn-

lich wie in der Zeitschiene für die Integrationskitas keine abschließende Weiter-entwicklung 

auf den Weg gebracht worden. 

Aufgrund des neuen SGB XI muss der Rahmenvertrag für teilstationäre Einrichtungen und für 

die Regeleinrichtungen UN-konform vereinheitlicht und neu verhandelt werden. 

Die aktuellsten Zahlen von 2019 vom Landesamt für Soziales und Versorgung sind Jahres-

durchschnittszahlen und beziehen nicht die Kinder ein, die von Behinderung bedroht oder all-

gemein beeinträchtigt sind und in Regeleinrichtungen betreut werden:  

Integrationskindertagesstätten:   1.138,92 Leistungsempfänger 

Wohnstätten für Kinder und Jugendliche:  264,5 Leistungsempfänger 

Wohnheim/ Internat an Förderschulen:  34,17 Leistungsempfänger 

Frühförderung:     4.272,33 Leistungsempfänger 

Hortbetreuung in Regelschulen:  172,00 Leistungsempfänger 

Laut Stand vom 31.12.20 gibt es im Land Brandenburg 85 Integratonskindertagesstätten mit 

einer Kapazität von 1511 Plätzen. 

Bei den Zahlen fällt auf, wie wenig Kinder im Hortbereich Förderung erhalte, auch wenn hier 

nur die Horte an Regelschulen erfasst sind. Dies könnte auf ein strukturelles Problem hindeu-

ten. Es gab in der Vergangenheit durchaus Landkreise, in denen selten Förderhilfen für Hort-

kinder bewilligt wurden. 

Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, wie die Kinder mit Behinderung oder drohender Behin-

derung in Zukunft betreut werden sollen. Im Vordergrund steht hier die Frage, wie die Betreu-

ung in Regelkitas und Horten stärker forciert werden könnte.  

Dies hätte auch unmittelbar Konsequenzen auf die Fachkräftesituation. Das letzte vom MBJS 

dazu verfasste Papier, welches die Betriebserlaubnis von Integrationsgruppen in teil-stationä-

ren Einrichtungen beschreibt, ist vom Jahr 1998.  

Andere Erhebungsdaten, wie z.B. die Anzahl der heilpädagogischen Fachkräfte stammen zu-

letzt aus dem Jahr 2014 und sind daher nicht mehr repräsentativ. 
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Wir haben somit aktuell keine soliden Zahlen der aktuell eingesetzten Fachkräfte im gesamten 

Kitasystem. 

Es wäre sinnvoll und notwendig, aktuelle und differenzierte Erhebungsdaten einzuho-
len und zwar speziell auf die Fachkräftesituation. Interessant wäre es auch zu wissen, 
wieviel Kinder mit Bedarfen derzeit in Regeleinrichtungen betreut werden. 

Zusammenfassend lässt sich einschätzen, dass eine Neuausrichtung des Integrations-berei-

ches frühzeitig geplant werden sollte und einer konzeptionellen Weiterentwicklung der Kinder-

tagesstätten und Horte insgesamt bedarf. Noch fehlt es häufig an räumlichen Kapazitäten, 

Rückzugsmöglichkeiten, vor allem in alten Gebäuden. 

Wie kann also eine bedarfsgerechte, individuelle Betreuung im Sinne einer inklusiven Bildung 

von Kindern mit Behinderung oder drohender Behinderung in den Regel-einrichtungen gelin-

gen? Dies ist eine zentrale Frage, die mit der Kita-Novellierung gerade in Bezug auf die Fach-

kräfteentwicklung und- anerkennung einer Konkretisierung bedarf. 

3. Fachkräfteeinsatz im System der Kindertagesbetreuung 

Nachfolgende Punkte zur Fachkräftesituation verdeutlichen den oben beschriebenen Hand-

lungsbedarf. 

In der Kita-Personalverordnung ist die fachliche Eignung im §4, §9 und §11 festgehalten, die 

einer Weiterentwicklung bedarf. 

§4 Spezieller Förderbedarf 

Werden entsprechend § 12 Abs.2 des Kindertagesstättengesetzes Kinder mit einem beson-
deren Förderbedarf betreut, so entscheidet der zuständige Träger der Eingliederungshilfe o-

der der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe über Art und Umfang des zusätzlich 

erforderlichen Personals und trägt die hierfür entstehenden Kosten. Bei dem Einsatz des zu-

sätzlichen Personals sind dem speziellen Förderbedarf entsprechende Qualifikationen 
Voraussetzung. 

Hier wird bereits durch das „oder“ die Abstimmung zwischen den Leistungsträgern nicht zur 

regulären Aufgabe, was jedoch für eine inklusive Weiterentwicklung unabdingbar ist. 

§9 Fachliche Eignung 

Abs. 3 Die Qualifikation des zusätzlichen Personals für die Förderung gemäß den §§ 27 und 

35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch bestimmt der hierfür Leistungsverpflichtete. Für die 

Arbeit mit Kindern mit einem Förderbedarf gemäß den §53 und 54 des Zwölften Buches Sozi-

algesetzbuch (jetzt SGB IX) gelten insbesondere folgende Berufsabschlüsse als entspre-

chende Qualifikation nach § 4 Satz 2: 
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a) Diplomerzieherin und Diplomerzieher, Diplomvorschulerzieherin und Diplomvorschul-

erzieher und die in Absatz 1 genannten Fachkräfte, 

b) (Diplom-) Rehabilitationspädagogin und Rehabilitationspädagoge, 

c) Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger, -diakonin und -diakon 

d) und Heilpädagogin und Heilpädagoge 

§11 Leitung einer Kindertagesstätte 

Abs. 1 Satz 3: In den von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe anerkannten Integrationsein-

richtungen, in denen Kinder mit einem Förderbedarf gemäß §§53 und 54 des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch (jetzt SGB IX) betreut werden, hat die Leitungskraft eine behindertenspezi-

fische Befähigung oder Erfahrung in der Behindertenarbeit vorzuweisen. 

Diese aufgeführten gesetzlichen Grundlagen müssen angepasst werden und besonders der 

Weiterentwicklung des SGB IX entsprechen. 

Die Fachkräftesituation stellt sich in den Integrationseinrichtungen so dar, dass alle Integrati-

onsgruppen mit heilpädagogischen Fachkräften besetzt sind, wie der Fachdienst-leiter der 

Serviceeinheit Kostenstelle der Kommunen auf Nachfrage versicherte. Allerdings gibt es auch 

hier einen blinden Fleck, der an dieser Stelle nicht auffällt. Dieser betrifft die bedarfsgerechte 

Versorgung von Kindern mit schwerer Behinderung, in denen die täglichen Förderzeiten den 

Bedarf an Begleitung nicht gewährleisten. In diesem Fall werden manchmal Einzelfallhelfer*in-

nen während der Betreuungszeit des Kindes mit eingesetzt, die mitunter keinerlei Eignung 

dazu haben, also weder heilpädagogische noch pädagogische Voraussetzungen erfüllen. Die 

Träger selbst könnten auch die Einzelfallhilfe übernehmen, was zum Teil auch getan wird, 

allerdings übernehmen sie hierfür ein finanzielles Risiko, da sie im Falle von Krankheitstagen 

des Kindes (mehr als 30 Tage) oder Umzug, die Kosten der Fachkraft für diese Zeit allein 

tragen. 

Der blinde Fleck in den Regelkitas ist noch größer, da hier nach praktischer Erfahrung häufig 

Einzelfallhelfer*innen eingesetzt werden, die über keinerlei Eignung verfügen. Aufgrund der 

fehlenden Erhebungsdaten bleibt dies erstmal eine Hypothese, aber die Erfahrungswerte deu-

ten darauf hin, dass durch diese gängige Praxis das Kitagesetz praktisch jetzt schon „ausge-

hebelt“ wird. Es kann auch darauf hindeuten, dass es an geeigneten Fachkräften fehlt. 

Aktuell können darüber hinaus Kinder mit (drohender) Behinderung individuelle Frühförder-

leistungen und ihre Eltern individuelle Beratungsleistungen durch Frühförder- und Beratungs-

stellen erhalten. Diese Angebote finden im familiären Umfeld und im Förderort Kita statt. In der 

Kita wird das Kind durch die Fachkraft der Frühförder- und Beratungsstelle individuell teilha-

beorientiert unterstützt. Die Fachkräfte der Frühförderung haben Ressourcen zum Austausch 
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mit dem Kitapersonal in ihrem Zeitbudget. Die Kooperation gelingt durch oft fehlende Zeitres-

sourcen des Kitapersonals unterschiedlich / nicht immer von Seiten des Kitapersonals zufrie-

denstellend. 

In Frühförder- und Beratungsstellen arbeiten hochspezialisierte Fachkräfte, so dass dieses 

Potential für die Weiterentwicklung der Kooperation zur konzeptionellen Arbeit Inklusiver Bil-

dung in Kitas genutzt werden sollte – gerade im Zeitalter des Fachkräftemangels. Die Koope-

ration beider Systeme sollte gestärkt und in der geplanten Kitagesetzesnovelle benannt wer-

den, u.a. für: 

- den Fachaustausch zu einzelnen Kindern / Familien nach der Frühförderung in Kita 

(Tür- und Angelgespräche, geplante Fachgespräche) 

- jährliche Entwicklungsgespräche zwischen Frühförderin, Kitaerzieherin und Eltern 

- Fachbeiträge der Frühförderstelle auf Elternabenden etc. der Kita 

- Gemeinsame Mitwirkung im regionalen Arbeitskreis Frühförderung 

- Regionale Fachtage zwischen Frühförderstelle und Kita…. 

So zeigt die aktuelle Praxis deutlich den Bedarf zur Weiterentwicklung strukturell, konzeptionell 

und finanziell innerhalb der Kindertagesbetreuung und in Kooperation mit Kooperationspart-

nern wie den Frühförder- und Beratungsstellen auf, um allen Kindern eine Inklusive Bildung im 

Kitasystem anbieten zu können. 

4. Empfehlungen 

Aus den oben beschriebenen Inhalten ergibt sich Handlungsbedarf: 

1. Es sollte ein interdisziplinäres Expertenteam inhaltliche Qualitätsmerkmale formulieren 

und dies im Kitagesetz in aller Klarheit regeln, wie z.B. dauerhaft eingesetzte heilpä-

dagogische und weitere Fachkräfte in Regelkitas und deren Finanzierung.   

Es ist unabdingbar erforderlich, darüber gemeinsam mit dem Sozialministerium 
und dem Jugendministerium in Verhandlung zu gehen, ein gemeinsames Kon-
zept zu entwickeln, weil sich die Systeme hier bedingen. Hier ist ein politischer 
Gestaltungswille beider Ministerien erforderlich. 

2. Jährliche Erhebungsdaten von den Landkreisen / kreisfreien Städten und dem LASV 

müssen eingeholt und abgeglichen werden, um eine verlässliche Datenbasis zu haben. 

Interessant wären die Daten über die Anzahl der heilpädagogischen oder pädagogi-

schen Fachkräfte, sowie über die unausgebildeten Fachkräfte, welche als Einzelfall-

helfer*innen eingesetzt werden im Kitasystem.  



10. Sitzung 

3. Viele Kitas in den Landkreisen haben Kooperationspartner*innen, welche dieses Per-

sonal zur Verfügung stellt. Sobald ein Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht, sind 

die gesetzlichen Vorgaben so, dass auch zeitnah eine bedarfsgerechte Versorgung 

erfolgen muss. Dies muss abgestimmt zwischen Trägern der Eingliederungshilfe und 

Einrichtungsträgern gestaltet werden, damit die gemeinsame Herausforderung einer 

zeitnahen bedarfsgerechten Versorgung gemeistert werden kann. 

Die Frage stellt sich hier, inwieweit die Fachkräftesituation im heilpädagogischen Be-

reich im Land Brandenburg verbessert und auch über Kooperationen mit dem qualifi-

zierten Frühfördersystem sichergestellt werden kann. 

Einen Überblick über die verschiedenen Berufsgruppen hinsichtlich der Qualifizierung 

zeigt die Tabelle zu den Berufsgruppen im Anhang. 

4. Laut der Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte zur Inklu-

sion in der Frühpädagogik (2010),“ hängt die Qualität inklusiver Prozesse in hohem 

Maße von der Qualität sonderpädagogischer Interventionen ab - allerdings kommt das 

Fachwissen zum Kind, das im Kreise der anderen Kinder lernt.“ 

Eine Konsequenz dazu könnte lauten, dass mittelfristig, z.B. eines Zeitraums von 5 

Jahren, die Träger von Kindertagesstätten verstärkt Personal mit heilpädagogischer 

Qualifizierung ausbilden lassen oder einstellen, so dass auch in den Regel-einrichtun-

gen Fachpersonal vorhanden ist. Damit würde die heilpädagogische Begleitung von 

Kindern mit Behinderung oder drohender Behinderung nachhaltiger ganztägig gewähr-

leistet werden. 

5. Empfehlung wäre hierzu; den Kreis der Fachkräfte mit inhaltlicher Differenzierung auf 

Integrationserzieher*innen und Kinderkrankenschwestern auszuweiten. Die unter-

schiedlichen Krankheitsbilder und Bedarfe von den Kindern, die von Behinderung be-

troffen sind, erfordern ein breites Spektrum an Angebotsvielfalt. „Inklusive Bildung er-

fordert flexible Bildungsangebote und dementsprechende strukturelle und inhaltliche 

Anpassungen in allen Bereichen des Bildungssystems.“ (Berliner Bildungsprogramm 

S. 18). 

6. Die Qualifizierung der Ingrationserzieher*in ist sehr auf die Aufgaben einer heil-päda-

gogischen Begleitung ausgerichtet, wenngleich nicht so profund wie eine Heilpäda-

gog*in. Der Vorteil der Ingrationserzieher*in als auch Kinderkranken-schwester wäre 

der Einsatz auch für Kinder ohne Behinderung. Kinderkrankenschwestern können 

auch in der Krippe eingesetzt werden. Je nach Bedarf könnten auch Musiktherapeut*in-

nen, Ergotherapeuten, Psycholog*innen, Beatmungspfleger*innen hilfreich sein. Hier 

ist die Frage, inwieweit dieser Kreis der Fachkräfte noch erweitert werden soll und sich 

hier praktikable personelle Möglichkeiten bieten. 
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7. Hierzu bedarf es einer Klärung, welche Qualifizierungen im Kitagesetz anerkannt wer-

den und wie die Finanzierung erfolgen sollte. Bisher werden die heil-pädagogischen 

Fachkräfte nur dann bezahlt, wenn sie ein Kind mit ausgewiesenem Bedarf auch be-

treuen. Hier könnte zugunsten der Prävention mit den Kommunen eine Finanzierung 

ausgehandelt werden, welche die fachliche Eignung schon vorher anerkennt und be-

zahlt. Die Argumentation dazu wäre, dass bis zur Bedarfs-feststellung meist schon so 

viel Zeit vergeht und es auch zur Qualitätsverbesserung Sinn macht, in jeder Einrich-

tung heilpädagogische und weitere Fachkräfte vorzuhalten. Dies würde im Bedarfsfall 

die Betreuung von Kindern mit Behinderung oder drohender Behinderung viel nachhal-

tiger absichern und die Kinder müssten sich nicht an zu viele Betreuungspersonen ge-

wöhnen. 

8. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang zu klären, inwieweit z.B. durch das SFFBB 

oder anderen Anbietern die berufsbegleitenden Qualifizierungskurse für Heilpäda-

gog*innen bzw. weitere o.g. Fachkräfte erhöht werden könnten und ob es für die Träger 

der Einrichtung dazu finanzielle Hilfen geben könnte, denn für den Zeitraum der Aus-

bildung müssten auch die Zeiten von mindestens 4 Tagen pro Monat abgedeckt wer-

den. 

9. Zur Sicherstellung von multiprofessionalen Teams in Kitas ist es noch ein weiter Weg, 

der durch die aktuelle Kitanovelle vorbereitet werden kann. 

Die fachlichen Anforderungen an die kooperative Praxis der individuellen Förderung von Kin-

dern und die Teilhabe aller Kinder in Kitas müssen weiterentwickelt werden, weil sich die Kin-

der und ihr soziales Umfeld (Familie, Kita) verändert haben. 

Die Angebote der Frühförder- und Beratungsstellen und die Teilhabesicherung in Kitas müs-

sen sich auf diese Anforderung einstellen (Vielfalt statt Konkurrenz, unterschiedliche Berufs-

gruppen bereichern die individuelle Frühförderung und die Ausgestaltung von Inklusion). 

Es muss ein Verfahren des Zugangs für alle Eltern und ihre Kinder in jeder Region geben – 

alle Leistungsanbieter müssen voneinander wissen und Eltern abgestimmt beraten. 

Die interdisziplinäre Diagnostik und der ICF-basierte Förder- und Behandlungsplan könnten 

die Instrumente der Bedarfsermittlung für alle Kinder mit Beeinträchtigungen in jeder Region 

werden. 

Eine enge Kooperation zwischen Frühförder- und Beratungsstellen und Kitas und mit Kinder-

ärzten ist dafür notwendig. 

Das Wohl des Kindes / seiner Familie und die Teilhabemöglichkeiten stehen im Mittelpunkt 

des Kooperationsinteresses! 
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AG 5 
 



3. Sitzung 

3. Sitzung 

Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Kindertagespflege 
(KTP): 
- Geeignetheit der KTP-
Person 

§ 20 KitaG/ §§ 23, 43 SGB VIII 
- Voraussetzungen „geeignete Ta-
gespflegeperson“ in §§ 20 Abs. 5 
iVm 43 Abs. 2 SGB VIII zu allgemein 
- Beurteilungs- und Entscheidungssi-
cherheit der erlaubniserteilenden 

 
 
- In Anlehnung an Eignungs-
kriterien der Praxismaterialien 
für die JÄ (derzeit durch das 

 
 
- Änderung KitaG (derzeit § 20):  
Eignungskriterien für Tagespfle-
gepersonen aufnehmen 
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Fachkräfte in den Jugendämtern er-
höhen 
- Tagespflegepersonen verfügen teil-
weise über keine pädagogische 
Qualifizierung – Voraussetzung der-
zeit 160 Stunden Grundausbildung  
- Eine Konkretisierung der „Geeig-
netheit“ hätte die Folge, dass der 
Kreis derjenigen, welche anerkannt 
würden, enger würde. 
- Eignungsfeststellung ist im KitaG 
nicht geregelt 
 

MBJS überarbeitet) sollen Kri-
terien zur Eignung der KTP-
Personen im KitaG geregelt 
werden. 
 
- Absolvierung einer Grund-
qualifikation von 160 Stunden 
wird zukünftig auf 300 Stun-
den erhöht 
   
 
 
- Eignungsfeststellung ge-
nauer regeln 
- Eignung innerhalb von 5 Jah-
ren regelmäßig überprüfen 
durch Besuche der Fachauf-
sicht.  
 

(iSv „Feinfühligkeit, Fähigkeit 
tragfähige Beziehung zu (kleinen) 
Kindern aufzubauen und auf die 
altersentsprechenden Bedürf-
nisse einzugehen“) 
 
- Erweiterung der Tagespflege-
eignungsVO um Kriterien zur Eig-
nung und Vorgaben zur Eig-
nungsfeststellung bzw.  
Formulierung einer neuen VO zur 
Kindertagespflege, die nicht nur 
die Eignung umfasst, sondern 
auch das Eignungsfeststellungs-
verfahren und Finanzierungsre-
gelungen enthält 

KTP: Übertragbarkeit der 
KTP-Leistung / Vertre-
tungsregelung 

§ 23 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII,  
- Übertragbarkeit der KTP-Leistung 
- Vertretungsregelung für normale 
Ausfallzeiten: 
- gesonderte Vertretungsregelung für 
Notfälle z.B. für den Rest des Betreu-
ungstages? 

- Da KTP-Leistung eine 
höchstpersönlich zu erbrin-
gende soziale Dienstleistung 
einer Person ist, darf diese 
grundsätzlich nicht an Dritte 
übertragen werden (findet im 
Betreuungsvertrag Berück-
sichtigung)  

- Grundsätzlich ist KTP-Leistung 
höchstpersönlich und daher nicht 
übertragbar 
- Vertretungskinder in Ausfallzei-
ten dürfen nur übernommen wer-
den, wenn entsprechend freie 
Plätze vorhanden sind (Höchst-
zahl: 5 Plätze) 
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- Frage der Realisierbarkeit einer 
spontanen Vertretung?  
- Vertretungsregelung soll KTP-Per-
son nicht zu stark einschränken.  
Problem bei Kooperation mit Kinder-
tagesstätte: Tagespflegepersonen 
befürchten Abwanderung der Kinder 
zu den Kooperationspartnern. 

Ausnahmen: 
- Vertretungsregelung: Notfall-
vertretung für den Rest des 
Betreuungstages, reguläre 
Vertretung (Ausfallzeiten) für 
die Folgetage 
- Vertretungsmodelle: Sprin-
germodelle oder Kooperati-
onsmodelle u.a. mit Kitas  
 

- Es soll eine Verpflichtung zu ei-
ner verlässlichen Vertretungsor-
ganisation geben. Die Konkreti-
sierung, ob dabei eine Koopera-
tion oder ein Springer-modell 
wahrgenommen wird, bleibt der 
zwingenden Entscheidung/Ver-
einbarung des örtl. Trägers der öf-
fentl. Jugendhilfe überlassen. Da-
raus folgt, dass die Jugendämter 
verpflichtet werden sollen, Vertre-
tungsmodelle zu unterstützen 
bzw. bereit zu stellen. 
- Die Vertretungsperson soll eine 
KTP-Person sein, die den Kindern 
bekannt ist. 

KTP: Fachberatung - Personelle Trennung Fachbera-
tung/ Fachaufsicht 
 
- Fachberater sind nicht immer spe-
ziell für Tagespflege qualifiziert.  
 
- Beratungsmöglichkeiten wie Super-
vision verpflichtend einführen? 
 
- In der Praxis findet zu wenig fachl. 
Austausch von KTP untereinander 
und mit freien Trägern statt 

- Pflicht zur Inanspruchnahme 
Beratung wird nicht als förder-
lich angesehen, eher das 
Recht zur Beratung  
 
- Verpflichtung des öTdöJH 
und der Tagespflegepersonen 
zur Zusammenarbeit 
 
- Möglichkeit der Beteiligung 
der freien Träger bei der Fach-

- Personelle Trennung KTP-Fach-
beratung/ KTP-Fachaufsicht re-
geln 
- Qualifizierungsvoraussetzungen 
von KTP-Fachberatung und 
Fachberatungs-schlüssel im §18 
Abs. 4 KitaG aufnehmen – 
Schnittstelle AG 4 
- Anspruch auf Fachberatung der 
Tagespflegepersonen formulieren 
– keine Verpflichtung 
- Verpflichtung des öTdöJH und 
der Tagespflegepersonen zur Zu-
sammenarbeit 
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 beratung (z.B. bezügl. Kon-
zeptentwicklung, kollegiale 
Beratung, Supervision) 

- KTP-Fachberatung kann auch 
durch freie Träger erfolgen 

KTP: Räumlichkeiten § 3 TagpflegEV (§ 20 KitaG): 
- Räuml. Voraussetzungen zu allge-
mein geregelt (- nur in den RL der 
LKs und kreisfreien Städte konkre-
ter)  

 
- Räumliche Voraussetzungen 
konkretisieren 

 

KTP: weitere Themen 
 

- Höchstzahl der zu betreuenden Kin-
der einer KTP-Person, § 20 Abs. 1 
 
- vorübergehende Betreuung ande-
rer Kinder einer KTP-Person – Um-
fang näher definieren? 
- Berücksichtigung der Betreuung 
der eigenen Kinder einer KTP-Per-
son? 
 
- Pflicht zum Abschluss einer Ren-
tenversicherung? Hälftige Erstattung 
der Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung erfordert 
den Nachweis der Aufwendungen, § 
23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII.  
 
- § 18 Abs. 3: Ausgestaltung der ver-
traglichen Regelungen zwischen 

 
 
 
- eigene Kinder als KTP-Kin-
der berücksichtigen, wenn 
diese im Alter von 0 – 3 sind 
und nicht anderweitig betreut 
werden; wenn eigene Kinder 
älter sind, dann unberücksich-
tigt lassen. 

- Die Höchstzahl von 5 zu betreu-
enden Kindern ist beizubehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
- In der künftigen Tagespflegeeig-
nungsVO ist der Hinweis auf eine 
Sozialversicherung für die KTP-
Personen aufzunehmen 
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KTP-Person, Jugendamt und Perso-
nensorgeberechtigten: Neuerdings 
wird angezweifelt, ob 3-seitige Ver-
träge rechtlich zulässig sind. 

- Vertragsverhältnis zwischen 
KTP-Person, Jugendamt und Per-
sonensorgeberechtigten als je-
weils separaten 2-seitigen Ver-
trag klarstellen. 
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Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer Kindertages-
pflege) 
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

§ 45 Abs. 1 bis 5 SGB VIII 
Einrichtung, in der Kinder... ganztä-
gig oder für einen Teil des Tages be-
treut werden. 
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- allgemein 
 

 

- Fraglich, ob manche Freizeitange-
bote oder gewerbliche Einkaufs-
räume z.B. „Bällebäder“ darunter 
zählen? – wohl nicht gewollt 
 
 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer Kindertages-
pflege) 
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

- Räumlichkeiten 

- Können bei bestehenden Einrich-
tungen, die bereits in Betrieb sind, 
zur Überbrückung von Zeiten bauli-
cher Maßnahmen Ausnahmen von 
den Mindestanforderungen geregelt 
werden?  
- Festlegung einer Höchstdauer für 
Ausnahmen (in der Praxis dauern 
Baumaßnahmen teilweise mehr als 3 
Jahre)? 

  

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung  
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

- Personalausstat-
tung 

 

- Nach welchen Kriterien darf die 
Personalausstattung eingeschränkt 
werden? 
- Kriterien für die Bemessung des er-
forderlichen Personals regeln. 
 
- § 2 Abs. 2 KitaPersV Personalein-
satz: Dispositionsregelung von 5 % 
hat sich in der Praxis bewährt. 
 

 
 
 
 
 
 
- Beibehaltung der Dispositi-
onsregelung von 5 % 

 
 
 
 
 
 
- Beibehaltung der Dispositionsre-
gelung von 5 % 
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Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung  
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

- Weitere Themen 
 

- Kriterien für die Einschränkung der 
Öffnungszeiten festlegen? 
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5. Sitzung 

Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträgerper-
spektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer Kindertages-
pflege) 
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

§ 45 Abs. 1 bis 5 SGB VIII 
Einrichtung, in der Kinder... ganztä-
gig oder für einen Teil des Tages 
betreut werden. 
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- allgemein 
 

 

- Fraglich, ob manche Freizeitange-
bote oder gewerbliche Einkaufs-
räume z.B. „Bällebäder“ darunter 
zählen? – wohl nicht gewollt 
 
 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer KTP) 
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 
- allgemein 

Beratung/Antragstellung 
- Informationen zum Bau (Bauvor-
schriften), Räume und Ausstattung 
im Vorfeld der Antragstellung ge-
wünscht 
 
 

- Beratungspflicht der BE-Be-
hörde oder Pflicht des Antrag-
stellers, sich beraten zu las-
sen? 
- Beratung in Form einer Ori-
entierungshilfe/Checkliste für 
Antragstellung 
- Checkliste soll enthalten: 
Brandsicherheit; Belüftung, 
Barrierefreiheit, Gliederung 
von Räumen, Verbindung von 
innen nach außen, Belich-
tung, Verschattung, Raum-
akustik, Raumtemperatur, 
Baustoffe, Umweltverträglich-
keit der Baustoffe, Nachhaltig-
keit, Energie-und Ressourcen 
sparend, Hygienevorschriften 
Richtlinien der Unfallkassen, 
z.B. Treppen, Türen , Arbeits-
stättenVO... 

- Beratungsanspruch des BE-An-
tragstellers gegenüber der BE-
Behörde 
- Orientierungshilfe auf der Home-
page der BE-Behörde als abruf-
bare aussagekräftige Beschrei-
bung  
- Inhalt: fachliche Anforderungen 
gemäß SGB VIII und KitaG sowie 
Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften mit Angabe 
der zuständigen Stellen 
- Antragstellung als (digitale) 
Checkliste 
3 Monate Bearbeitungszeit ab An-
tragstellung - Bearbeitungszeit 
verlängert sich entsprechend, 
wenn zu prüfende Unterlagen 
nachgereicht werden. 
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Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer KTP) 
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

- Räumlichkeiten 

§ 13 iVm § 3 KitaG iVm 
Grundsätze des Verwaltungshan-
deln 
 
- Planungsphase: 
 
- unzureichend klare Anforderun-
gen an Gebäude gesetzlich formu-
liert 
 
 
 
 
 
- Konkretisierung der Mindestanfor-
derungen für neue Räume und Ge-
bäude:  

o Im KitaG verankern 
o Genaueres in eine VO 

 
 
 
 
 

 
- Anforderungen an Räume/ 
Raumkonzepte mit Eltern und 
Kindern abstimmen, Beteili-
gung der pädagogischen 
Fachkräfte 
- Voraussetzungen müssen in 
Hinblick auf „besten“ Bil-
dungsort für Kinder erfüllt 
sein. 
-Orientierung und Anforde-
rung auftrags-und zielentspre-
chend formulieren. 
 
- Unterschiedliche Möglichkei-
ten, was im KitaG und was in 
der VO differenzierter geregelt 
werden soll. 
 
- Vorschlag: Anlehnung an § 
12 KitaFÖG Berlin bezüglich: 

o barrierefreies Bauen  
o Freiflächenanteil z.B. 

10qm anzustreben 
o päd. Nutzfläche 5 qm 

anzustreben (mindes-
tens 3,5 qm)  

o Baustoffe, Verwen-
dung gesundheitlich 

 
- Anforderungen Räume grund-
sätzlich abzuleiten aus den Auf-
gaben der Kita (aktuell § 3 KitaG), 
insbesondere dem Bildungsauf-
trag 
- Mindeststandards abhängig von 
der Art der Einrichtung regeln 
 
- Planung neuer Räume nur auf 
der Grundlage einer geeigneten 
Beteiligung von Kindern, Eltern 
und Fachkräften 
 
- KitaG enhält Idealvorstellung als 
Zielvorgabe und den Grundsatz 
zu Mindestanforderungen zu „Bau 
und Ausstattung“ als „Muss-Re-
gelung“ einschließl. Barrierefrei-
heit 
 
- Ausdifferenzierungen der einzel-
nen (links genannten) Mindest-
vorgaben in eine VO, die so klar 
definiert sind, dass Architekten 
daraus Anforderungen an die zu 
schaffenden Räume ableiten kön-
nen. 
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- Ausnahmen von den Mindestan-
forderungen? 
- Z.B. bei baulichen Maßnahmen? 
- Festlegung einer Höchstdauer für 
Ausnahmen (in der Praxis dauern 
Baumaßnahmen teilweise mehr als 
3 Jahre)? 

unbedenklicher Materi-
alien  

o Schallschutz 
o Brandsicherheit 
o Hygienevorgaben 
o Raumtemperatur, -

akustik 
o Lichtverhältnisse, Be-

lüftung 
o Gesundheitsschutz für 

Kinder und Fachkräfte 
(sofern nicht Arbeits-
schutz ausschließl. der 
Fachkräfte gemeint ist) 
 

 

 jedoch nur insoweit diese 
Vorgaben nicht bereits in 
anderen Bau-/ Arbeits-
schutz-/Gesundheits-/ 
bzw. Hygienevorschriften 
geregelt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kompensation durch besondere 
Rahmenbedingungen 
 Dauerlösung 
 

- Vorübergehende Bedarfslage 
(z.B. bei Baumaßnahmen im lfd. 
Betrieb)  
 zeitlich befristete Lösung 
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Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer KTP) 
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 
    - Räumlichkeiten (Flä-
chen) 
 

- Welche genauen Anforderungen 
für konkrete Flächen / Raumkon-
zept? 
 
- pädagogische Nutzfläche 
 
- Differenzierung Pädagogische 
Fläche von Verkehrsfläche  
 
- Problem: Differenzierung nach 
Flächen teils schwierig zu kontrol-
lieren 
 
 
 
 
 
- Raum für Leitung und Elternarbeit: 
Raum für Elterngespräche und Be-
sprechungen findet oft in Ermange-
lung spezieller Räume in Gruppen-
räumen statt 
 
 

Grundfläche pro Platz im BE-
Verfahren bestimmen (Platz-
bemessung) 
 
- Flächen im BE-Verfahren in 
Abhängigkeit von Funktions-
anforderung und tatsächli-
chen räumlichen Gegebenhei-
ten regeln. 
- Pauschalberechnung Mobi-
liar transparent benennen; 
Pädag. Räume ohne Aner-
kennung als päd.NF benen-
nen z.B Kinderrestaurant oder 
Mehrzweckräume, Flure, 
Schlaf-oder Ruheräume nur 
anteilig) 
 
- Ein Raumkonzept soll ver-
bindlich vorgelegt werden. 
 
 
 
 
- Es sollen 10 qm pro Kind 
nicht unterschritten werden in 

- Anrechnung von Verkehrsflä-
chen auf die Spielfläche - nur, so-
weit die Funktion als Spielfläche 
neben der Funktion als Verkehrs-
fläche möglich ist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Konkretisierungen in einer VO re-
geln, wenn diese Vorgaben nicht 
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- Freiflächen 
 
 
 
- Sanitärräume 
 
- Garderoben 
 
 
 
 
- Schulräume: bei Doppelnutzung 
mit Hort 

Abhängigkeit tatsächlicher 
Flurstücke. 
 
- Genaue Vorgaben: Z.B. Wie-
viel qm pro Platz? Sitzhöhen 
Krippe/Kiga? Höhe der 
Waschgelegenheiten in den 
Altersgruppen? 
 
 
- Klassenräume sind grund-
sätzl. keine pädagogischen 
Räume 
- Übergangsregelung für 
Ganztag? 
- Flexibilität vorsehen, ja nach 
konkreter Schulumgebung 

bereits in anderen Bau-/ Arbeits-
schutz-/Gesundheits-/ bzw. Hygi-
enevorschriften bereits geregelt 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-„normale Unterrichtsräume“  
 Notlösung bei vorüberge-

hender Bedarfslage, (z.B. 
Baumaßnahme) zeitlich 
befristet 

- „Sonderräume“, z.B. Bibliothek, 
Musikraum, Computerräume, 
Sport- und Schwimmhalle, Expe-
rimentierraum, Werkstatt 
 Dauerlösung 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung  
- Erteilung der Betriebser-
laubnis (BE) 

- Nach welchen Kriterien darf die 
Personalausstattung eingeschränkt 
werden? 
- Kriterien für die Bemessung des 
erforderlichen Personals regeln. 
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- Personalausstat-
tung 

 
Wird in der nächsten Sit-
zung am 23.02.21 fortge-
führt 

 
- § 2 Abs. 2 KitaPersV Personalein-
satz: Dispositionsregelung von 5 % 
hat sich in der Praxis bewährt. 
 

 
 
- Beibehaltung der Dispositi-
onsregelung von 5 % 

 
 
- Beibehaltung der Dispositionsre-
gelung von 5 % 
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6. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung 
(außer Kindertages-
pflege) 
 

§ 45 Abs. 2 SGB VIII 
Satz 1: „Die Erlaubnis ist zu erteilen, 
wenn das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen in der Einrichtung gewähr-
leistet ist“  

- Mehrere Stimmen für eine 
Konkretisierung des Begriffs 
„Kindeswohl“ 
- allgemeiner Hinweis: Je enger 
man die rechtlichen Vorausset-

- Kindeswohl dahingehend „po-
sitiv“ konkretisieren, dass nicht 
nur Kinderschutz gemeint ist als 
Entscheidungsmaßstab für die 
Prüfung der BE 
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- Erteilung der Betriebs-
erlaubnis (BE) 

- Personalausstat-
tung 

- Allgemeine Vo-
raussetzung: 
Begriff „Kindes-
wohl“ 

 
 

-  Begriff des Kindeswohl als zentrale 
Voraussetzung und Entscheidungs-
maßstab 
- Unbestimmter Rechtsbegriff, der im 
Einzelfall konkretisiert werden muss 
- Berücksichtigung Kindeswohl ist 
mehr als das Erfordernis der Abwe-
senheit von Gefahren  
- Hinweis auf § 1666 BGB, der das 
Kindeswohl auch nicht ausreichend 
und im bestmöglichen Sinne für das 
Kitarecht definiert. 
 

zungen formuliert, umso einge-
schränkter ist die Auslegung 
und die Rechtsfolge. 
– Vorschlag für eine Ausgangs-
formulierung: „Ein am Wohl des 
Kindes ausgerichtetes Handeln 
ist dasjenige, welches die an 
den Grundrechten und Grund-
bedürfnissen von Kindern ori-
entierte, für das Kind jeweils 
günstigste Handlungs-alterna-
tive wählt.“ (Quelle: Jörg Ma-
ywald, u.a. UN-Kinderrechts-
konvention – Impulse für den 
Kinderschutz, IzKK-Nachrich-
ten 2009) 
- Berücksichtigung der folgen-
den 7 Grundbedürfnissen: 
- nach beständigen liebevollen 
Beziehungen 
- nach körperlicher Unversehrt-
heit und Sicherheit,  
- nach individuellen Erfahrun-
gen, 
- nach entwicklungsgerechten 
Erfahrungen, 
- nach Grenzen und Strukturen, 

- Es wird begrüßt, dass die 
Handlungsleitlinien und Empfeh-
lungen der BundesAG Landes-
Jugendämter zum „Kindeswohl“ 
berücksichtigt werden und die 
Unterlagen den AG-Mitgliedern 
übersandt werden. 
 
- Vorschlag aus der AG, dass 
sich  
AG 1 mit der Begriffsdefinition 
auseinandersetzt. 
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- nach stabilen kulturellen Um-
feldbedingungen, 
- nach einer sicheren Zukunft 
für die Menschheit  
 
- Hinweis MBJS, die Hand-
lungs-leitlinien und Empfehlun-
gen der BundesAG Landes-Ju-
gendämter zu berücksichtigen 
(darin wird ebenfalls die oben 
genannte Def. von.Maywald zi-
tiert) 

Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung  
- Erteilung der Betriebs-
erlaubnis (BE) 

- Personalausstat-
tung 

 

 
 
Personelle Voraussetzungen (§ 45 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VIII) sind aus 
Zweck und Konzeption der Einrich-
tung abzuleiten.  
- Personalausstattung soll im BE-Ver-
fahren individueller anhand der Kon-
zeption der jeweiligen Einrichtung ge-
prüft werden und u.a. konkrete Öff-
nungszeiten, Anzahl der Kinder mit 
besonderen Bedarfen, etc. berück-
sichtigen.- Die Anforderungen an Trä-
ger und Personal sind zwar u.a. in § 
10 Abs. 1 KitaG und §§ 1-5 KitaPersV 
(Personalbemessung) benannt.  

Regelungen zum Personal der-
zeit unübersichtlich zersplittert; 
Verhältnis der Regelungen zu-
einander unklar 
 
- Es wird diskutiert, ob die per-
sonellen Anforderungen ein-
richtungsspezifisch auf Grund-
lage der Konzeption und den in-
dividuellen Bedarfen der Kinder 
im Rahmen der BE festzulegen 
sein sollen.  
- Es wird darauf hingewiesen, 
dass Einrichtungen in einem 
Gebiet dann verschiedene An-
forderungen haben könnten. 

- Regelungen zum Personal in 
einem eigenen Abschnitt zusam-
menfassen 
 
 
- Im BE-Verfahren soll geprüft 
werden, ob personelle (sowie 
räuml., fachl. wirtschaftl.) Vo-
raussetzungen dem Zweck und 
der Konzeption der Einrichtung 
entsprechen. 
 
- Das BE-Verfahren soll nicht 
einzelfallbezogene Kriterien auf 
Grundlage der jeweiligen Kon-
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- Die Umsetzung der geltenden Rege-
lungen zum notwendigen pädag. Per-
sonal ist in der Praxis jedoch oft wenig 
transparent. Es ist unklar, wann die 
Grenze zur Kindeswohlgefährdung er-
reicht ist und wie Kindeswohl-gefähr-
dungen abzuwenden sind, wenn das 
tatsächlich vor Ort eingesetzte Perso-
nal unzureichend ist, z.B. wegen Ur-
laub, Fortbildung und Krankheit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Kinderzahlen werden im BE-
Verfahren nicht berücksichtigt, 
daher kann auch (bislang) 
keine konkrete Zusammenset-
zung der Kinder geprüft wer-
den. 
- Dagegen wird außerdem ein-
gewendet, dass das BE-Ver-
fahren nicht ständig erneuert 
werden soll, wenn sich z.B. Kin-
der-zusammen-setzungen än-
dern. 
 
- Sorge aus Elternsicht, dass 
bei enger Verknüpfung der Per-
sonal-ausstattung mit der je-
weiligen Konzeption im BE-Ver-
fahren Aus-wirkungen auf die 
Elternbeiträge zu befürchten 
seien. Insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Aus-
übung des Wunsch-und Wahl-
rechts nicht überall gewährleis-
tet sei und Eltern in manchen 
Städten/ Gebieten sich auf-
grund belegter Kitas tatsächlich 
keinen Platz aussuchen könn-
ten. 

zeption und der konkreten Kin-
derzusammensetzung sowie 
des individuellen Zeitbedarfs 
des Personals zugrunde legen. 
 
- Der BE soll ein landeseinheitli-
ches und überprüfbares Perso-
nal-bemessungsmodell sowie 
ein landeseinheitliches und 
überprüfbares Berechnungsmo-
dell für die Berechnung der 
Netto-Jahres-Arbeitszeit einer 
Fachkraft und der Zeitanteile für 
mittelbare pädagog. Arbeit im 
Verfahren zur Erteilung der BE 
zugrunde gelegt werden. 
 
- Klare und konkrete Bezug-
nahme der personellen Voraus-
setzungen für die Erteilung der 
BE regeln und dabei auf Vorga-
ben auf VO-Ebene verweisen. 
 
- Thema AG 4 (Fachkräfte): Im 
Rahmen der Beschreibung des 
Fachkräftekatalogs können An-
forderungen an die Qualifizie-
rung und die Aufgaben der 
Fachkräfte, an die Leitung, die 
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- Notwendige Funktionsstellen (Pra-
xisanleiter*in h/pro Auszu-bildende*r, 
Kinderschutzfachkraft, Sicherheitsbe-
auftragte, Brandschutz-helfer, Quali-
tätsbeauftragte, Verfügungszeit zur 
Kooperation mit aufnehmenden 
Grundschulen), die sich aus den An-
forderungen des KitaG, dem Zweck 
der Einrichtung und der Konzeption 
ableiten, sind im KitaG und in der Per-
sVO nicht ausgewiesen und nicht 
quantifiziert. Diese Anforderungen 
werden im BE-Verfahren nicht ausrei-
chend abgebildet. 
 
 
- Pädag. Personal soll keine Versor-
gungsleistungen übernehmen müs-
sen (z.B. Essensausgabe, weil Kü-
chen-personal ausfällt - nicht gemeint 
ist Ernährungsbildung), daher soll im 
BE-Verfahren die ausreichende Per-
sonalausstattung geklärt werden. 
Problem: - Es bedürfte hierfür einer 
Rechtsgrundlage, die klarstellt, dass 

 
- Gegen die Verknüpfung von 
Konzeption und konkreter Per-
sonal-ausstattung im BE-Ver-
fahren spricht, dass die Kon-
zeption ein dynamischer Rah-
men sei, der ständig angepasst 
und fortgeschrieben werde. 
Dieser Prozess würde an Dyna-
mik verlieren, wenn bei der BE 
das Konzept festgelegt würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachberatung etc. festgelegt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
- Funktionsstellen (Praxisanlei-
ter*in h/pro Auszu-bildende*r, 
Kinderschutz-fachkraft, Sicher-
heitsbeauftragte, Brandschutz-
helfer, Qualitäts-beauftragte, 
Verfügungszeit zur Kooperation 
mit aufnehmenden Grundschu-
len) sollen – soweit nicht bereits 
spezialgesetzlich vorge-schrie-
ben, als Aufgabe und im Umfang 
näher geregelt werden (z.B. in 
der KitaPersVO): Verweis an AG 
4, Fachkräfte 
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Versorgungsleistungen nicht vom pä-
dagog. Personal erbracht werden. 

- Es soll im Rahmen des BE-
Verfahrens geprüft werden, wie 
der Träger den Versorgungsan-
spruch erfüllt, ohne dass das 
pädag. Personal dies über-
nimmt, z.B. durch Nachweis ei-
nes Vertrags mit einem Cate-
rer. 
.  

 
- Das BE-Verfahren soll überprü-
fen, dass das pädagog. Perso-
nal nicht für Versorgungsleistun-
gen vorgehalten wird – rechtl. 
Vorgabe in VO schaffen (Hin-
weis an AG 4). 

 
Erlaubnispflicht in der 
Kindertagesbetreuung  
- Erteilung der Betriebs-
erlaubnis (BE) 

- Personalausstat-
tung 

(aus der Sitzung vom 
15.12.2020) 

 
- § 2 Abs. 2 KitaPersV Personalein-
satz: Dispositionsregelung von 5 % 
hat sich in der Praxis bewährt. 
 

 
 
- Beibehaltung der Dispositi-
onsregelung von 5 % 

 
 
- Beibehaltung der Dispositions-
regelung von 5 % 
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7. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Anforderungen an Trä-
ger/ 
Trägerkompetenzprofil 

- Trägerbegriff/ -ei-
genschaft 

 

Rechtsgrundlagen: 
- § 3 SGB VIII Freie und öffentliche Ju-
gendhilfe 
- geltender § 45 Abs. 2 SGB VIII:  
Die Erlaubnis (für den Betrieb einer Ein-
richtung) ist zu erteilen, wenn das Wohl 

- Konkretisierung und Klarstel-
lung des Trägerbegriffs in ei-
genständigen § des KitaG 
i.V.m. grundlegenden Anforde-
rungen/Auflistungen. 
 

 
- Es soll (weiterhin) eine eigen-
ständige Regelung geben, wel-
che die Trägereigenschaft 
mehr konkretisiert. Eine (ab-
schließende) Aufzählung der 
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der Kinder und Jugendlichen in der Ein-
richtung gewährleistet ist. Dies ist in der 
Regel anzunehmen, wenn 
1. die dem Zweck und der Konzeption 
der Einrichtung entsprechenden räumli-
chen, fachlichen, wirtschaftlichen und 
personellen Voraussetzungen für den 
Betrieb erfüllt sind, 
 
§ 45 Abs. 3 SGB VIII: Zur Prüfung der 
Voraussetzungen hat der Träger der 
Einrichtung mit dem Antrag 
1. die Konzeption der Einrichtung vorzu-
legen, die auch Auskunft über Maßnah-
men zur Qualitätsentwicklung und -si-
cherung gibt … 
 
- § 45 Abs. 2 Nr. 1 KJSG-Entwurf: 
Die Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-
richtung ist zu erteilen, wenn der Träger 
die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt 
(vgl. nächste Zeile) 
 
- § 45 a KJSG-Entwurf: 
Allgemeine Def.: Einrichtung 
- (zusätzliche Meldepflichten nach § 47 
KJSG-Entwurf) 

Vorschlag für eine Regelung: 
Trägerschaft: 
(1) Träger von Kindertages-
einrichtungen haben die Ge-
währ für eine den Zielen des 
Grundgesetzes förderliche Ar-
beit zu bieten und können im 
Sinne dieses Gesetzes sein: 
1. anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe, 
2. Gemeinden sowie kommu-
nale Zweckverbände und Äm-
ter, 
denen die Aufgabe von den 
Gemeinden übertragen wurde, 
3. sonstige juristische Perso-
nen, deren Zweck das Betrei-
ben 
einer Kindertageseinrichtung 
ist und deren Tätigkeit nicht auf 
Gewinnerzielung gerichtet ist, 
4. sonstige Träger, insbeson-
dere Elterninitiativen und 
Betriebe, oder 
5. Schulträger als Träger von 
Horten 
 

möglichen Träger von Einrich-
tungen der Kindertagesbetreu-
ung im Hinblick auf alle mögli-
chen Trägerorganisationsfor-
men und –eigenschaften wird 
nicht favorisiert. 
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§ 14 KitaG: Träger von Einrichtungen:  
- weit gefasst. Träger von Kitas müssen 
nicht nur jur. Personen sein, auch nicht 
rechtsfähige Vereine, Einzelpersonen 
oder BGB-Gesellschaften.  
- Offen, was zu „Trägern der freien Ju-
gendhilfe“ gehört, auch nach SGB VIII 
nicht eindeutig konkretisiert. 
 
- Problem: Keine Rechtsklarheit,  
kleine Einrichtungen, Elternvereine, 
kommunale Eigenbetriebe nicht aus-
drücklich erwähnt 
 
 

 Problematisch ist der 
Ausschluss der Gewinn-
erzielung, außerdem 
Widerspruch zu Nr. 4 
„Betriebe“ – keine 
Rechtsklarheit 

 Schulträger sind in Nr. 2 
enthalten, können aber 
auch Vereine sein.  

 Es wird die explizite Auf-
führung der Elterninitia-
tiven begrüßt 

 
Vorschlag für einen Abs. 2: 
(2) Der Träger einer Kinderta-
ges-einrichtung erfüllt die An-
forderungen nach § 45 SGB 
VIII und ist verantwortlich für 
die Einhaltung aller für den Be-
trieb der Kindertages-einrich-
tung geltenden Rechtsvor-
schriften. Er trägt die Verant-
wortung für die inhaltliche und 
organisatorische Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung sowie 
als Arbeitgeber. Dies umfasst 
im Hinblick auf die besonderen 
physischen und psychischen 
Belastungen des pädagogi-
schen Fachpersonals insbe-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abs. 2 Satz 1 als Verweis auf 
§ 45 SGB VIII ist unproblema-
tisch.  
Die Bedingung, dass ein sozial-
ver-sicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis bestehen muss, 
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sondere die Gesundheits-für-
sorge und die Personalent-
wicklung. Im Übrigen gelten die 
Regelungen des Arbeits-
schutzgesetzes. 
 Verweis auf Arbeits-

schutz weglassen, da 
dieser Anwendung fin-
det und nicht nur im Üb-
rigen. 

 Verantwortung als Ar-
beitgeber könnte proble-
matisch sein bei Inan-
spruchnahme von 
Selbstständigen und 
LeiharbeitnehmerInnen 

 
 
- Neben der Trägereigenschaft 
soll die Verpflichtung zur part-
nerschaftlichen Zusammenar-
beit der Träger sowie Träger-
vielfalt in der Regelung aufge-
führt werden. 
 Hinweis auf ausführliche 

Rechtsprechung dazu 
 
 
 

ist positiv, da langfristige Bin-
dung und Sozialversicherungs-
pflicht wünschenswert. Mei-
nungsbild allerdings für eine 
„Soll-Vorschrift“.  
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- Regelung, wie Bedarfserfül-
lung geregelt werden soll 
(wenn Bedarf vorhanden, je-
doch keine Einrichtung ge-
schaffen wird) 

- Erfüllung der Anforderungen 
an Träger verknüpft mit Finan-
zierung durch öffentliche Mittel- 
Information an AG 6, dies zu 
thematisieren. 
 
- Eigenleistung Träger: Thema 
AG 6 
 
- Verpflichtung zur Träger-Zu-
sammenarbeit und Trägerviel-
falt ins KitaG aufnehmen (vgl. 
AG 1) – Tagespflegepersonen 
einbeziehen 
 
 
- Bedarfserfüllung: Thema AG 
1/6 (Aufgabe der Leistungsver-
pflichteten) 

Anforderungen an Trä-
ger/ 
Trägerkompetenzprofil 

- Zuverlässigkeit 
des Trägers 

 

- § 45 Abs. 2 Nr. 1 KJSG-Entwurf: 
Die Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-
richtung ist zu erteilen, wenn der Träger 
die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 
 
- Was gehört zum Kriterium „erforderli-
che Zuverlässigkeit“? 
 

Vorschläge:  
Trägerkonzept enthält: 
- Bekenntnisse zu Absichten 
und Zielen/ Leitbild 
 Darlegung einer „Hal-

tung“ im Konzept ist 
schwierig für die Über-
prüfung  

 
 
 
 
 
 
 



7. Sitzung 

- An welcher Stelle sollen Merkmale zur 
„Zuverlässigkeit“ aufgeführt/verankert 
werden? 
 
- § 45 SGB VIII als Grundlage für die 
Betriebserlaubnis verlangt nicht, dass 
Leistungen der Kinder-und Jugendhilfe 
erbracht werden, sondern es soll nur 
ausgeschlossen werden, dass keine 
kindeswohlgefährdende Betreuung er-
folgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gewährleistung zielgerichte-
ter, effektiver Betriebsabläufe 
(Beschreibung der Organisa-
tion und 
grundlegender Zuständigkei-
ten für 
einzelne Aufgabenbereiche) 
- Arbeitsprinzipien 
- Gewährleistung geeigneter 
Arbeitsvoraussetzungen für 
Mitarbeiter*innen (Stellenbe-
schreib-ungen, Möglichkeiten 
der betriebl. Gesundheitsfür-
sorge) 
 Hierbei berücksichtigen: 

Organisationshoheit 
des Trägers wahren 

 BE-Verfahren sollte 
nicht überfrachtet wer-
den, daher viele dieser 
genannten Kriterien 
nicht im Gesetz auffüh-
ren 

- Personalentwicklungskon-
zept 
 Maßnahmen zur Perso-

nalentwicklung haben 
Kindeswohl-Relevanz 

- Empfehlung für eine gesetzli-
che Vorgabe zur Beschreibung 
der Organisation und 
grundlegender Zuständigkeiten 
für 
einzelne Aufgabenbereiche im 
Trägerkonzept 
 
 
- Maßnahmen zur Personal -
entwicklung /Erhaltung von 
Fachkompetenz als Verweis 
und Voraussetzung der BE im 
Gesetz aufnehmen 
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- Beteiligung von Mitarbeiten-
den, 
Beteiligung von Kindern und 
Eltern; 
Beschwerdemanagement 
- Sicherstellung der Zugäng-
lichkeit („für alle Kinder“) 
 
Leitungskonzept enthält. 
- Festlegungen zur Zuordnung 
materieller Ressourcen (Aus-
sagen zur Budgetverantwor-
tung) 
- Festlegungen zur Ausübung 
von 
Entscheidungskompetenzen 
(Arbeitsplatzbeschreibungen) 
 
 
- Erbringung vertragsgemäßer 
Leistungen („Musterbetreu-
ungs-vertrag“) 
 Pflichten der Personen-

sorge-berechtigten be-
züglich ihrer Kostenbei-
tragsverpflichtung auf-
nehmen?  

- Beteiligung von Mitarbeiten-
den, 
Beteiligung von Kindern und El-
tern; 
Beschwerdemanagement so-
wie 
Sicherstellung der Zugänglich-
keit („für alle Kinder“) werden 
ausdrücklich im Gesetz vorge-
sehen und mit der BE ver-
knüpft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hinweis ins Gesetz, dass die 
Leistungen im Betreuungsver-
trag vertragsgemäß zu erbrin-
gen sind  
- Anregung an LKJA für einen 
Musterbetreuungsvertrag, der 
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§ 8a SGB VIII 
 
 
§ 48 SGB VIII 
§ 72a SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagegen spricht, dass 
der Betreuungsvertrag 
nicht im Sinne des Zivil-
rechts ohne Weiteres 
gekündigt werden kann, 
wenn Beiträge nicht ver-
tragsgemäß erfüllt wer-
den (Kinder-und Ju-
gendhilfeR) 

 
 
- Sicherstellung Kindeswohl 
(Schutzkonzept und Voraus-
setzungen nach § 8a SGB VIII) 
-Zuverlässigkeit/Tätigkeitsaus-
schluss von Beschäftigten kon-
kretisieren?  
 Nicht jeder Gesetzes-

verstoß, der einen Be-
schäftigungs-aus-
schluss zur Folge haben 
könnte, kann aufgeführt 
werden  

 
- Vorschlag für eine Formulie-
rung wie man Träger aus-
schließen kann, wenn Hin-
weise auf verfassungswidriges 

als Handreichung die wichtigs-
ten Bestandteile aufführt (z.B. 
Impfvoraussetzungen) 
 
- Voraussetzungen nach § 8a 
SGB VIII im Gesetz aufneh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pädagogische Konzeption der 
Träger als Maßnahme zur Qua-
litätssicherung und als Grund-
lage für die Instrumente und 
Verfahren zur Qualitätsevalua-
tion ist Thema von  
AG 2 
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Verhalten vorliegen, angelehnt 
an § 34 aGewO 
Absatz 1: 
Die nach Satz 2 Nummer 1 er-
forderliche Zuverlässigkeit be-
sitzt ein Träger insbesondere 
dann nicht, wenn 
1. er in der Vergangenheit 
nachhaltig gegen seine Mitwir-
kungs-und Meldepflichten nach 
den §§ 46 und 47 verstoßen 
hat, 
2. er Personen entgegen eines 
behördlichen Beschäftigungs-
verbotes nach § 48 beschäftigt, 
3. er wiederholt gegen behörd-
liche Auflagen verstoßen hat, 
4. eine Person der Leitung des 
Trägers oder eines Betriebes 
oder einer Einrichtung des Trä-
gers 
a. Mitglied in einem Verein, der 
nach dem Vereinsgesetz als 
Organisation unanfechtbar ver-
boten wurde oder der einem 
unanfechtbaren Betätigungs-
verbot nach dem Vereinsge-
setz unterliegt, war und seit der 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
 
Ein Aspekt der Zuverlässigkeit 
des Trägers soll auch sein, 
dass er sich nicht verfassungs-
widrig verhält oder verhalten 
hat und keine Personen jeden-
falls auf Leitungsebene be-
schäftigt, die sich ähnlich ge-
mäß der in § 34a GewO aufge-
führten Straftaten strafbar ge-
macht haben. Die Überprüfbar-
keit dieser Vorgaben, muss 
umsetzbar sein. Die Freiheit  
der Berufsausübung sollte 
nicht unverhältnismäßig einge-
schränkt werden.  
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zehn Jahre noch nicht verstri-
chen sind, 
b. Mitglied in einer Partei, de-
ren Verfassungswidrigkeit das 
Bundesverfassungsgericht 
nach § 46 des Bundesverfas-
sungsgerichtsG festgestellt 
hat, war und seit der Beendi-
gung der Mitgliedschaft zehn 
Jahre noch nicht verstrichen 
sind, 
c. einzeln oder als Mitglied ei-
ner Vereinigung Bestrebungen 
und Tätigkeiten im Sinne des § 
3 Absatz 1 des Bundesverfas-
sungsschutz-gesetzes, verfolgt 
oder unterstützt oder in den 
letzten fünf Jahren verfolgt o-
der unterstützt hat, 
d. in den letzten fünf Jahren vor 
Stellung des Antrags wegen 
Versuchs oder Vollendung ei-
ner der nachstehend aufge-
führten Straftaten zu einer Frei-
heitsstrafe, Jugendstrafe, 
Geldstrafe von mindestens 90 
Tagessätzen oder mindestens 
zweimal zu einer geringeren 
Geldstrafe rechtskräftig verur-
teilt worden ist oder bei dem die 
Verhängung von Jugendstrafe 
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ausgesetzt worden ist, wenn 
seit dem Eintritt der Rechtskraft 
der letzten Verurteilung fünf 
Jahre noch nicht verstrichen 
sind: 
i. Verbrechen im Sinne von § 
12 Absatz 1 des Strafgesetzbu-
ches 
ii. Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, des Men-
schenhandels oder der Förde-
rung des Menschenhandels, 
der vorsätzlichen Körperverlet-
zung, Freiheitsberaubung, des 
Diebstahls, der Unterschla-
gung, Erpressung, des Be-
trugs, der Untreue, Hehlerei, 
Urkundenfälschung, des Land-
friedensbruchs oder Haus-frie-
densbruchs oder des Wider-
stands gegen oder des tätli-
chen Angriffs auf Vollstre-
ckungsbeamte oder gegen o-
der auf Personen, die Vollstre-
ckungsbeamten gleichstehen, 
iii. Vergehen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, Arznei-mit-
telgesetz, Waffengesetz, 
Spreng-stoffgesetz, Aufent-
haltsgesetz, 
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Arbeitnehmerüberlassungsge-
setz oder das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz oder 
iv. staatsschutzgefährdende o-
der gemeingefährliche Straftat. 
 
 
 Die AG überlegt, ob da-

mit jeder Mitarbeiterin 
und Mitarbeiter oder nur 
die Leitung erfasst sind 
und ob darüber hinaus 
Tagespflegepersonen 
dieselben Ausschluss-
gründe betreffen 

 Es wurde diskutiert, ob 
eine solche umfangrei-
che Regelung im KitaG 
oder im AGKJHG pas-
send ist. 

 Es werde derzeit zwar 
die Vorlage des erwei-
terten Führungszeug-
nisses verlangt und oft-
mals ein Wertekanon 
durch den Träger formu-
liert.  Bei den vorge-
schlagenen Zeiträumen 
ergebe sich jedoch eine 
enorme Datenerfas-



7. Sitzung 

sung, die nicht unbe-
dingt praxisgerecht ist, 
schwierig kontrollierbar 
und eine umfangrei-
chere Recherche des 
Lebenslaufs der Kita-
Kräfte bei Einstellung 
und im laufenden Ar-
beitsverhältnis erfordert. 
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8. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Fortsetzung Thema: 
Anforderungen an Trä-
ger/ 
Trägerkompetenzprofil 

Rechtsgrundlagen: 
- § 45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII :“..der Trä-
ger der Einrichtung hat mit dem Antrag 
die Konzeption der Einrichtung vorzule-
gen, die auch Auskunft über Maßnah-
men zur Qualitätsentwicklung und –si-
cherung gibt..“ (Regelung soll auch 

- Bezugnahme auf Empfehlun-
gen zum Aufgabenprofil von 
Kita- 
Leitung, beschlossen vom Lan-
des- Kinder- und Jugendaus-
schuss, 2016: 
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- Aufgabenprofil/ 
Qualitätsvorga-
ben 

 

nach der geplanten Änderung des SGB 
VIII laut KJSG-Entwurfs enthalten blei-
ben) 
 
Problembeschreibung: Welche Anfor-
derungen an die Träger hinsichtlich der 
Träger-Qualität sollen im zukünftigen 
KitaG (bzw. an anderer Stelle) festge-
legt werden? 
 
- Träger hat Gesamtverantwortung für 
inhaltliche und organisatorische Arbeit 
sowie Gewährleistung der Qualität der 
Einrichtung  
- Für eine qualitativ hochwertige Arbeit 
in den Kindertageseinrichtungen ist es 
wichtig, dass die Verantwortungs- und 
Aufgabenbereiche festgelegt und trans-
parent gemacht werden. 
- Trägervielfalt, unterschiedliche Ar-
beitsweisen und Instrumente, 
Unterscheidung von Träger als (juristi-
sche) Person (engruppe ) 
und Mitarbeitenden sowie Trägerhoheit 
machen definierte, klare rechtliche Auf-
gabenzuweisung schwer möglich 

- versteht Leitungsaufgaben 
i.S. der notwendigen Aufga-
ben- und Verantwortungsberei-
che, um Kita-Betrieb aufrecht 
zu erhalten (= alle relevanten 
Aufgaben in Einrichtung & 
beim Träger) 
- soll Orientierungshilfe und Im-
pulsgeber zugleich sein für die 
Aufgaben- und Kompetenzver-
teilung zwischen Leitungskraft 
und Träger 
- Zuständigkeitsüberlegungen 
(Empfehlungen) wahren die 
Trägerhoheit und machen ho-
hen Abstimmungsbedarf mit 
Träger deutlich 
- Kernaufgaben / Verantwor-
tungs-bereiche, nach denen 
sich 
Aufgaben, Kompetenz und Tä-
tigkeitsprofile 
ausdifferenzieren lassen 
 
 - Formulierungsvorschlag:  
„Ein träger- oder einrichtungs-
spezifisches Aufgabenprofil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ein träger-oder einrichtungs-
spezifisches Aufgabenprofil 
wird grundsätzlich befürwortet. 
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- Bestimmung von Trägerqualität setzt 
an letztverantwortlicher Per-
son(en)gruppe an 
 
 

beschreibt die konkreten Ver-
antwortungs- und 
Aufgabenbereiche von Kita-
Leitung und Trägerverwal-
tung.“ 
 
- Abwägung (Diskussion):  
- Die Forderung nach einem 
träger-oder einrichtungsspezi-
fischen Aufgabenprofil wird 
grundsätzlich befürwortet. 
- Der o.g. Formulierungsvor-
schlag wird als zu unkonkret 
angesehen im Hinblick auf die 
Unterscheidung zwischen Kita-
Leitung und Träger (letztlich ist 
es die Entscheidung des Trä-
gers die Aufgabenverteilung 
vorzunehmen). 
- Die Formulierung in § 45 Abs. 
3 Nr. 1 SGB VIII- Träger soll 
Auskunft über Maßnahmen zur 
Qualitätsent-wicklung und –si-
cherung im Einrichtungskon-
zept geben- soll im KitaG auf-
genommen und konkretisiert 
werden. 
- Ist das Vorliegen eines Quali-
tätsmangements erforderlich?  

 
 
 
- Die Formulierung in § 45 Abs. 
3 Nr. 1 SGB VIII- der Träger soll 
Auskunft über Maßnahmen zur 
Qualitätsent-wicklung und –si-
cherung im Einrichtungskon-
zept geben- soll im KitaG auf-
genommen und konkretisiert 
werden. 
 
- Es ist überwiegende Meinung, 
dass ein Qualitätsmangement 
zwar nicht im Sinne von be-
stimmten Systemen (ISO) ver-
pflichtend vorliegen soll, der 
Träger jedoch die wichtigsten 
Elemente eines Qualitätsma-
nage-mentsystems berücksich-
tigen soll (Dokumentation, Ziel-
setzung, Überprüfung, Nach-
verfolgbarkeit, Beschwerde-
mangement)  
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- Die Begrifflichkeiten sind nicht 
absolut entscheidend, da Qua-
litätsentwicklung und –siche-
rung bereits 2 wichtige Kompo-
nenten des Qualitätsmange-
ments sind. 
- Vorliegen und Erfüllung eines 
aussagekräftigen Qualitäts-
konzepts ist nicht abhängig von 
der Trägerform oder der Größe 
des Trägers/der Einrichtung, 
sondern vielmehr von Träger-
kompetenz und Engagement. 
Auch kleinere Einrichtungen 
und z.B. Elterninitiativen haben 
sich im Bereich Qualität und 
entsprechender Dokumenta-
tion weiterentwickelt, indem sie 
sich z.B. von externen Anbie-
tern beraten lassen oder sich in 
Verbünde zusammenschlie-
ßen (z.B. mehrere gemeindli-
che Einrichtungen). 
 
- Vorschlag iSd § 45 Abs. 3 Nr. 
1 SGB VIII zur Verankerung 
von einigen Hauptbestandtei-
len des Qualitätsmanagements 
(Dokumentation, Zielsetzung, 
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Überprüfung, Nachverfolgbar-
keit, Beschwerdemanage-
ment): 
§ x AGKJHG 
(y) Zur Prüfung der Vorausset-
zungen hat der Träger der Ein-
richtung mit dem Antrag die 
Konzeption der Einrichtung 
vorzulegen, die auch Auskunft 
über Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung und -sicherung 
gibt. Zu den Maßnahmen nach 
Satz 1 gehören insbesondere 
eigene Vorgaben zur kontinu-
ierlichen 
a) Ermittlung und Bekanntma-
chung der gesetzlichen und be-
hördlichen Anforderungen an 
die Leistungen sowie an den 
Träger und an die Einrichtung, 
b) Ermittlung der Anforderun-
gen und Interessen von Kin-
dern und Eltern der Einrichtung 
sowie zur Bestimmung und Ge-
währleistung von Prozessen 
zur kontinuierlichen Beteiligung 
der Kinder und Eltern unabhän-
gig von der Umsetzung und 
Förderung gesetzlicher Beteili-
gungsrechte, 

- der Vorschlag zur Konkretisie-
rung der Maßnahmen zur Qua-
litätsentwicklung und –siche-
rung gemäß § 45 Abs. 3 Nr. 1 
SGB VIII  wird überwiegend 
und grundsätzlich positiv gese-
hen. Unter d) könnte es anstatt 
„Verbesserung“ „Weiterent-
wicklung“ und anstatt „Verbes-
serungsvorschläge“ könnte es 
„Veränderungsvorschläge“ hei-
ßen.  
 
Die Ermittlung und Bekanntma-
chung der gesetzlichen und be-
hördlichen Anforderungen an 
die Leistungen sowie an den 
Träger und an die Einrichtung 
(1a), könnte über eine Art 
Handreichung noch genauer 
ausgeführt werden.  
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c) Planung, Dokumentation, 
Nachverfolgbarkeit und Sicher-
stellung der Leistung sowie 
zum Umgang mit Beschwer-
den, 
d) Festlegung eigener Ziele für 
die Verbesserung der Leistung 
unter Berücksichtigung von 
Verbesserungsvorschlägen 
von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, der Leitung, Kindern 
und Eltern sowie zur Auswer-
tung der Zielerreichung, 
e) Schulung und Fortbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 
f) Auswertung der Umsetzung 
eigener Vorgaben unter Einbe-
ziehung der betroffenen Perso-
nen sowie zum Umgang mit 
Abweichungen. 
 
 Hinweis auf die Arbeits-

hilfe des MBJS zur Er-
stellung einer Konzep-
tion, welche ähnliche 
Ansätze hat jedoch und 
überarbeitet werden 
könnte 
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 Es wird diskutiert, ob die 
Maßnahmen unter a. er-
forderlich sind – über-
wiegend wird es als 
sinnvoll erachtet, dass 
der Träger sich damit 
beschäftigt und entspre-
chend kommuniziert, 
welche gesetzlichen 
und behördlichen 
Grundlagen einzuhalten 
sind. 

 
Datenschutzkonzept – 
Anforderungen an Trä-
ger von Einrichtungen 
der Kindertagesbe-
treuung und an die 
Kindertagespflege 

- im Hinblick auf 
den Regelungs-
bedarf im neuen 
Kitarecht 

 

Rechtsgrundlagen: 
- EU-DatenschutzgrundVO (DSGVO) 
- BundesdatenschutzG (BDSG) 
- Brandenburgisches DatenschutzG – 
(BbgDSG) 
  
- Kommunale Träger: Sozialdaten-
schutz nach SGB VIII (§§ 61 ff.) und all-
gemein nach § 35 SGB I und §§ 67 ff. 
SGB X 
 
- Freier Träger: Vertragliche Vereinba-
rungen möglich sowie Datenschutz als 
vertragl. Nebenpflicht des Betreuungs-
vertrags  

Vorschläge:  
- Vorbildregelung: § 20 KiBiz 
NRW beinhaltet eine umfas-
sende Regelung zu Datenerhe-
bung und –Datenverarbeitung 
– entsprechende Regelungen 
ins Gesetz oder in eine VO? 
Vorteil hierbei: Transparenz 
- Es wird argumentiert, dass 
die gesetzlichen Regelungen 
zum Datenschutz für den Kita-
Bereich anzuwenden sind, 
ohne dass es einer weiteren – 
wenn abschließend, dann um-
fassenden Regelung im Kita-
recht bedarf. 
 

 
- Das zukünftige KitaG soll das 
informationelle Selbstbestim-
mungsrecht des Kindes aus-
drücklich aufführen. 
  
- Es wird überwiegend befür-
wortet, dass die Träger ein Da-
tenschutzkonzept (als Teil ihrer 
Konzeption oder separat) vor-
halten sollen. Hier sollen Aus-
sagen zu den erforderlichen 
Daten enthalten sein, welche 
der Grundschule im Rahmen 
des Übergangs zur Verfügung 
gestellt werden. 
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- Kirchliche Träger: Spezielle Vorgaben 
für Datenschutz der Kirchen 
 
- Kindertagespflege: Vereinbarungen 
mit dem Jugendamt 
 
(Problem)beschreibung: 
- Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung der Kinder (§ 4 Abs. 1 Satz 
2 KitaG) 
 wird in der Regel von den Sorge-

berechtigten wahrgenommen 
 kann den Interessen der Eltern 

entgegenstehen (Interessen-
konflikt) 

 muss im Kita-Alltag Berücksichti-
gung finden 

 
- Welche Regelungen sollen ins zukünf-
tige KitaG? 
 
 
 
 
 

- Es wird ein verpflichtendes 
Datenschutzkonzept für jede 
Einrichtung oder jeden Träger 
diskutiert, das den Daten-
schutz für die Einrichtung so-
wie aller Mitarbeitenden ab-
deckt  
 
- Vorschlag für eine Pflicht der 
Erlaubnisbehörde, im Erlaub-
nis-Bescheid auf datenschutz-
rechtliche Vorgaben hinzuwei-
sen? (Einwand: dies sei zeitlich 
zu spät) 
 
Mögliche Fallfragen, die im Ge-
setz/VO berücksichtigt werden 
könnten:  
- Frage, ob die Grenzen einer 
Überwachung durch das Per-
sonal, eventuell auch nach Ein-
willigung der Sorgeberechtig-
ten über Kameras/Han-
dys/Dunkel-Scheiben im Rah-
men der Kinderrechte aufge-
führt werden soll. 
- Da Datenschutz insgesamt 
ein komplexes Thema darstellt, 
wäre eine Regelung durch VO 
eventuell besser, welche den 

- Ein Hinweis im Erlaubnis-Be-
scheid auf datenschutzrechtli-
che Vorgaben wird begrüßt. 
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Vorrang des Kinderwillens un-
terstreichen würde. 
 
- Übergang Kita/Grundschule- 
welche Daten darf Grund-
schule abfragen? Abwägung 
Kindeswohl und Datenschutz 
erforderlich 
 
- Umgang mit den Daten, die im 
Zusammenhang mit den El-
ternbeiträgen erfasst werden 
(Stillschweigen erforderlich, 
wenn Kita-Leitung dies über-
nimmt) 
 Träger hat Organisati-

ons-hoheit und kann 
Pflichten übertragen. 
Hinweis auf eine Forde-
rung in AG 6, dass hier 
Konflikte vermieden 
würden, wenn Elternbei-
träge von Leistungsver-
pflichteten erhoben wür-
den. 

 
- Einwand, dass pädagogische 
Arbeit (z.B. Portfolio) einge-
schränkt werden könnte?  
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 Hinweis, dass pädago-
gische und organisatori-
sche Arbeit zu trennen 
seien und die Lernge-
schichte dem Kind ge-
hört, d.h., diese ist mög-
lichst mit dem Kind zu 
besprechen. 
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9. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Beteiligung und Koor-
dinierung der JÄ 
und/oder Gemeinden 
sowie anderer Auf-
sichtsbehörden 

Rechtsgrundlagen: 
§ 20 Abs. 1 AGKJHG:  
(1) Die oberste Landesjugendbehörde 
soll den nach § 87a Absatz 3 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch zuständi-

 
Vorschlag:  
- Verbindliche Abstimmung der 
Ministerien auf Landesebene 
und Vereinheitlichung der An-
forderungen unter den 
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gen öTdöJH sowie einen zentralen Trä-
ger der freien Jugendhilfe, wenn diesem 
der Träger der Einrichtung angehört, bei 
der Prüfung der Voraus-setzungen für 
die Erteilung einer Erlaubnis beteiligen. 
Der örtliche Träger der Jugendhilfe soll 
im Erlaubnisver-fahren insbesondere zu 
dem Bedarf und zu der Ausstattung mit 
Fachpersonal Stellung nehmen. 
 
§ 45 Abs. 5 SGB VIII: 
Besteht für eine erlaubnispflichtige  
Einrichtung eine Aufsicht nach anderen 
Rechtsvorschriften, so hat die zustän-
dige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit 
der anderen Behörde abzustimmen. Sie 
hat den Träger der Einrichtung rechtzei-
tig auf weitergehende Anforderungen 
nach anderen Rechtsvorschriften hinzu-
weisen. 
 
§ 45 Abs. 6 und 7 SGB VIII: 
Beratung des Trägers bei Mängeln und 
Rücknahme bzw. Widerruf der Erlaub-
nis bei Kindeswohlgefährdung 
 
§ 46 Abs.1 SGB VIII: 

Fachämtern auf Landkreis-
ebene in Verantwortung der Er-
laubnis erteilenden Behörde 
sowie regelmäßige Aktualisie-
rung. 
 
 
- Räumliche Standards in einer 
Raum-Richtlinie regeln 
 
Vorschlag, dem von mehreren 
Seiten vehement widerspro-
chen wird:  
Bei Wunsch der Kapazitätsab-
weichung von bis zu 30 % oder 
der Absenkung der Mindest-
spielfläche auf 2,5 m² pro Kind 
entscheidet der Leistungsver-
pflichtete und teilt der 
Aufsichtsbehörde Entschei-
dung und Zeitraum mit (Anzei-
gepflicht). 
 
Damit sollen die Platzkapazitä-
ten während eines Jahres oder 
während der Schaffung neuer 
Plätze flexibel angepasst wer-
den.  

 
 
 
 
 
 
- sonstige Empfehlungen der 
AG 5 zu räumlichen Standards 
vgl. Bedarfsanalyse der 5. AG 
5-Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Sitzung 

Örtliche Prüfung „Die zuständige Be-
hörde soll … überprüfen , 
ob die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Erlaubnis weiter 
bestehen…Sie soll das Jugendamt und 
einen zentralen Träger der freien Ju-
gendhilfe, wenn diesem Träger der Trä-
ger der Einrichtung angehört, an der 
Überprüfung beteiligen.“ 
 
§ 21 KitaG:  
Der örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe unterstützt die oberste Lan-
desjugendbehörde 
 
Problembeschreibung:  
- Grundsätze des Verwaltungshan-
delns: Räuml . Bedingungen binden 
Ministerium bei Prüfung und ggf. Über-
prüfung der räuml . 
Bedingungen im Rahmen- 
kein Gesetz, haben also keine Außen-
wirkung 
- Träger erhält gewisse Sicherheit, dass 
danach gehandelt wird, aber keine Ver-
pflichtung für Träger, so zu agieren 

Der öTdöJH als Leistungsver-
pflichteter kann den Platzbe-
darf vor Ort aufgrund seiner 
Verant-wortung für die Kitabe-
darfsplanung einschätzen.  
 
Dagegen spricht, dass eine 
Reduzierung der Spielfläche 
kindeswohlrelevant ist, daher 
eine absolute Ausnahme dar-
stellen muss und zur Vermei-
dung von Kindeswohl-gefähr-
dungen nur für einen begrenz-
ten Zeitraum genehmigt wer-
den kann.  
Da sich der öTdöJH in einem 
Interessenkonflikt zwischen 
seiner eigenen Gewährleis-
tungsver-pflichtung und den 
Anforderungen der kreisange-
hörigen Kommunen einerseits 
und dem Kindeswohl anderer-
seits befindet, kann ihm die 
Entscheidung nicht aufgebür-
det werden.  
Der öTdöJH ist vielmehr gehal-
ten, den Anforderungen der 
Kitabedarfs-planung aus § 80 
Abs. 1 und 2 SGB VIII nachzu-
kommen und dazu insbeson-
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- Einzubeziehende Behörden im BE- 
Verfahren prüfen nach ihren 
(Rechts -) Grundlagen und Vorschriften 
(im Extremfall anders, als in 
Grundsätzen des Verwaltungshan-
delns) – dies sorgt für Druck/ 
Verunsicherung und Handlungszwang 
mit möglichen finanziellen 
Folgen und organisatorischen Heraus-
forderungen bei Trägern 
 
- bei Änderungen der BE, auch bei tem-
porären Ausnahmege- 
nehmigungen müssen alle aktuellen 
Stellungnahmen sowie der Antrag wie-
der erneut eingereicht werden 
 
- Zusätzlicher zukünftig an Bedeutung 
gewinnender Abstimmungsbedarf im 
Rahmen der Ganztagsdiskussion und 
-umsetzung (Schulaufsichtsbehörden 
und oberste Landesjugendbehörde) 
 

dere die Bevölkerungs-ent-
wicklung zu berücksichtigen 
sowie einen unvorhergesehe-
nen Bedarf einzuplanen.  
- Erfahrungen aus Sicht der 
obersten Landesjugendbe-
hörde aus der Zusammenar-
beit mit den Jugendämtern 
sprechen eher für eine Beibe-
haltung der Aufgabenteilung 
(Erlaubnis: üöT; Finanzierung, 
Rechtsanspruchserteilung: öT) 
 
- Bezüglich der Planung:  
Gemeinde hat Planungsrecht 
für Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne für ihr Ge-
meinde-gebiet - öTöJH als 
Leistungsverpflichteter soll Kita 
Plätze schaffen, d.h. es besteht 
Beteiligungs- und Koordinie-
rungs-bedarf 
 Vorschlag:  

- Verbindlichkeit des Kita-Be-
darfsplans für die örtliche Bau-
leitplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bedarfsplanung:  
Thema auch in AG 1 ausführ-
lich behandelt 
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- abgestimmtes Verfahren zwi-
schen öTöJH und Gemeinde 
(zukünftiger 
Kitastandort ) im Kita-Gesetz 
regeln 
 (derzeit nur Benehmensher-
stellung vorgesehen) mit dem 
Ergebnis, dass die Gemeinde 
im Einvernehmen mit öTöJH 
Flächen zum Kitaneubau aus-
weisen soll 
 
- Es wird darüber diskutiert, 
dass es vor Ort unterschiedli-
che Konstellationen gibt. Teil-
weise können aufgrund vor-
handener Bebauung und ande-
rer Anforderungen (z.B. Natur-
schutz) keine Flächen für Kitas 
ausgewiesen werden. Im länd-
lichen Raum gibt es dagegen 
bei teilweise rückläufigen Kin-
derzahlen das Bestreben, Kon-
kurrenzangebote abzulehnen, 
wenn ein vorhandenes Ange-
bot zahlenmäßig ausreichend 
Plätze zur Verfügung stellen 
kann.  
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- Hierzu wird auf die Bedarfs-
planung im Jugendhilfeaus-
schuss hinge-wiesen, welche 
unterschiedliche Kriterien zu 
beachten hat und nicht dem 
Bestandsschutz der vorhande-
nen Einrichtungen dient. 
- Die Finanzierung einer Ein-
richtung bezüglich Grundstück 
und Gebäude (einschließl. 
Miete und Bewirtschaftung) 
durch die Gemeinde ist an die 
Aufnahme an den Bedarfsplan 
geknüpft – im Gegensatz zur 
Finanzierung der Personalkos-
ten. Die Betriebserlaubnis ist 
wiederum auch nicht verknüpft 
mit dem Bedarf, sondern muss 
nach Bundesrecht erteilt wer-
den, wenn das Kindeswohl ge-
währleistet ist. 
 
-Vorschlag:  
Antragsverfahren digitalisie-
ren- Anlegen einer 
elektronischen / digitalen Da-
tenbank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hinweis an AG 6 bezüglich 
der Problematik der unter-
schiedlichen Voraussetzun-
gen: Für Gemeindefinanzie-
rungspflicht iSv Grundstück 
und Gebäude soll es sich um 
eine Einrichtung handeln, die 
nach Bedarfsplan erforderliche 
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ist, bei Personalkosten und Be-
triebs-erlaubnis ist dies nicht 
Bedingung 
 
 
 
 
 
 
- Digitales Antragsverfahren – 
diskutiert und grundsätzlich be-
grüßt im Rahmen der AG 6 

Beteiligung Kinder, El-
tern sowie Kinder- und 
Elternrechte 

Rechtsgrundlagen: 
Beteiligungen von Kindern -SGB VIII:  
§ 8 Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen 
§ 11 Jugendarbeit 
§5 Wunsch-und Wahlrecht  
 
§1626 BGB -Elterliche Sorge, Grunds-
ätze 
 
Beteiligungen von Eltern -SGB VIII: 

Vorschläge:  
 
a) Regelung der Pflicht zur Ge-
währleistung bestimmter Betei-
ligungen von Kindern und El-
tern über das AGKJHG z.B. in 
Anlehnung an Normen in Berlin 
und Hessen, in denen bereits 
andere materielle Anforderun-
gen bestimmt sind: 
 
§ 30 AGKJHG Berlin- 
Erlaubnis und Untersagung 
des Betriebs einer Einrichtung: 

 
  
- Die AG empfiehlt grundsätz-
lich, dass die Eltern- als auch 
Kinder- beteiligung in der Kon-
zeption der Einrichtung Berück-
sichtigung finden muss und 
dass diese Berück-sichtigung 
im BE-Verfahren geprüft wer-
den soll. 
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§1 Recht auf Erziehung, Elternverant-
wortung, Jugendhilfe 
§ 9 Grundrichtung der Erziehung, 
Gleichberechtigung von Mädchen und 
Jungen 
§22a Förderung in Tageseinrichtungen 
 
§ 45 –Kindeswohl im Erlaubnisverfah-
ren 
 
Neufassung des § 45 Abs. 2 Nr. 3 (als 
Nr, 4) SGB VIII 
reduziert auf „Schutz vor Gewalt“: 
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen in 
der Einrichtung gewährleistet ist. Dies 
ist in der Regel anzunehmen, wenn, 
„4.  zur Sicherung der Rechte und des 
Wohls von Kindern und Jugendlichen in 
der Einrichtung die Entwicklung,  An-
wendung  und  Überprüfung  eines  Kon-
zepts  zum Schutz vor Gewalt, geeig-
nete Verfahren der Selbstvertretung 
und Beteiligung sowie der Möglichkeit 
der Beschwerde in persönlichen Ange-
legenheiten innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung gewährleistet werden.“ 
 

(1) Die Betriebserlaubnis nach 
§ 45 Abs.1 SGB VIII wird erteilt, 
wenn insbesondere auf Grund 
der 
1. fachlichen und persönlichen 
Eignung aller Mitarbeiter der 
Einrichtung, 
2. Personalausstattung ent-
sprechend dem festgelegten 
Personalschlüssel, bezogen 
auf die Höchstzahl einer mögli-
chen Belegung mit Kindern und 
Jugendlichen, 
3. Eignung der Räume und 
Freiflächen, 
4. Eignung der Grundausstat-
tung, 
5. Eignung der konzeptionellen 
und pädagogischen Zielset-
zungen, 
6. Sicherstellung einer alters-
gemäßen Ernährung und 
7. Sicherstellung der wirt-
schaftlichen Grundlage der 
Einrichtung, eine dem Wohl der 
jungen Menschen entspre-
chende Bildung, Erziehung und 

- Es wird zugestimmt (wie auch 
in AG 1 und AG 2 empfohlen), 
dass eine gesonderte Rege-
lung zu den Rechten der Kinder 
im KitaG eingeführt werden 
soll. 
 
 
- Eltern- und Kinderbeteiligung 
einschließlich der einzelnen 
Gremien wurde auch in AG 1 
erörtert – Anregung, dass die 
hier erwähnten Vorschläge und 
Hinweise zusammengeführt 
werden (Hinweis auch in der 
AG 1-Sitzung am 17.05.2021) 
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§§ 4-6 KitaG: Elternbeteiligung 
 
Meinungen aus der Elternschaft nach 
einer Umfrage des LKEB im Zeitraum 
März/April 2021: 
Wünsche/Bedarfe der Eltern: 
- Geregelte Information über Beteili-
gungsmöglichkeiten 
- Geregelte Gründung, Wahl und Ord-
nung der Gremien 
- Ausreichendes Stimmengewicht im 
Kita-Ausschuss (derzeit 1/3 Träger, 1/3 
Beschäftigte, 1/3 Eltern) 
- Vermeidung/Beseitigung eines Inte-
ressenkonflikts zwischen Wahrneh-
mung der Beteiligungsrechte und funk-
tionierender und harmonischer Erzie-
hungspartnerschaft 
 
 
 
 
 
 
 

Betreuung gemäß der Aufga-
benstellung der Einrichtung zu 
erwarten ist. 
(2) Die für Jugend und Familie 
zuständige Senatsverwaltung 
kann durch Rechtsverordnung 
die Voraussetzungen im Ein-
zelnen festlegen, die erfüllt 
sein müssen, damit das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen 
gewährleistet ist. 
(3) Die Erlaubnis erlischt bei 
Wechsel der Trägerschaft, 
Schließung oder Verlegung der 
Einrichtung oder eines Teils 
der Einrichtung sowie bei 
grundlegender Änderung der 
Struktur oder der Zweckbe-
stimmung. 
 
§ 25a HKJGB (Hessen) -Rah-
menbedingungen für den Be-
trieb: 
(1) Für die Erlaubnis und den 
Betrieb einer Tageseinrichtung 
muss zur Sicherung des Kin-
deswohls nach § 45 Abs.2 
SGB VIII die Betreuung durch 
Fachkräfte nach § 25 b erfol-
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gen, mindestens der perso-
nelle Bedarf nach § 25 c ge-
deckt sein und den Anforderun-
gen nach § 25 d an Größe und 
Zusammensetzung der Gruppe 
entsprochen werden.[…] 
 
b) Einbindung in die Pflicht zur 
Vorlage der Konzeption nach 
§45 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII, aus 
der sich qualitätsrelevante Mo-
delle, Instrumente und Maß-
nahmen auch im Hinblick auf 
Kinder-und Elternbeteiligung 
ergeben müssen. 
 
Diskussion:  
Hinweis auf Arbeitshilfe der 
BAGLJÄ zur „Sicherung der 
Rechte von Kindern als Quali-
tätsmerkmal von Kita-Einrich-
tungen“, die auch auf das 
Spannungsfeld zwischen El-
tern- und Kinderinteressen ein-
geht und dass dies Teil der 
Konzeption sein soll. 
 
- Hinweis MBJS: In Antragsun-
ter-lagen und Merkblättern für 
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die Betriebserlaubnis sind Hin-
weise zum Beschwerdema-
nagement und zum Qualitäts-
system aufgenommen 

§ 9 AGKJHG - Ände-
rungsbedarf Rechts-
aufsicht 
 
 
 

§ 85 Abs. 2 SGB VIII: Sachliche Zustän-
digkeit des überörtlichen Trägers nach 
den dort benannten Aufgaben, ansons-
ten ist der örtliche Träger zuständig. 
- Widerstreitende Interessen des örtl. 
Trägers der öffentl. Jugendhilfe in sei-
ner Gesamtverantwortung nach § 79 
Abs. 1 SGB VIII gegenüber den Ge-
meinden und Trägern (Trägerautono-
mie) 
- Uneinheitliche Rechtsprechung:  Ein-
griffsmöglichkeit des örtl. Trägers der 
öffentl. Jugendhilfe gegenüber den 
freien Trägern im Sinne einer Fachauf-
sicht möglich (bezogen auf Hilfen zur 
Erziehung und einer „besonderen Ver-
einbarung“ bejaht von BAG (Urteil vom 
11.Juni 1997 –7 AZR 487/96)  
- Sanktionierung durch Kürzung von Zu-
schüssen: In der Rechtsprechung un-
eindeutige Einzelfallentscheidungen 
- § 16 Abs. 1 Satz 4 KitaG: Finanzie-
rungsausschluss in Brandenburg : ein-
malige Regelung im BL-Vergleich 
(„schärfere“ Regelung in Schleswig-
Holstein) 

 
- Klarere Aufgabenbenennung 
der Fachaufsichtsbereiche des 
örtlichen Trägers der öffentl. 
JH 
- Behördliche Aufsichtsmög-
lichkeiten und Sanktionen sol-
len geregelt werden, um die 
Entscheidung über Pflichten-
/Rechtsverstöße nicht nur den 
Gerichten zu überlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Es besteht ein Bedürfnis, 
dass die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe mehr und 
konstruktiv im Bereich der Auf-
sicht zusammenarbeiten und 
dass aus Trägerperspektive 
eindeutiger ist, wer aufsichts-
rechtlich zuständig ist.  
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- Problem: 
Eltern haben oftmals keine Klarheit dar-
über, in welcher Funktion der örtliche 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
agiert (Beispiel: Ablehnungsbescheid 
Rechtsanspruch- hier könnte der öTdJH 
als Gewährleitungsverpflichteter oder 
auch als Rechtsaufsicht gegenüber der 
Gemeinde handeln, eventuell sogar als 
Träger einer komm. Einrichtung). Die 
Rolle der Gemeinde ist auch nicht im-
mer klar, wenn sie als Einrichtungsträ-
gerin oder in der (übertragenen) Zustän-
digkeit zur Rechtsanpruchserteilung 
agiert. 
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10. Sitzung 

Thema/ Themen-
schwerpunkt 
z.B. Rechtsanspruch, 
Zuständigkeiten…  
 
Analyse unter Berück-
sichtigung der 

- rechtlichen Per-
spektive 

 
- fachlichen Per-

spektive 
 

- Kostenträger-
perspektive 

 
- Leistungsträger-

perspektive 
 

Norm/ Rechtslage/ (Problem)Be-
schreibung 
(§§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg) 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/Varianten 

Empfehlung 

Konzeption/Leistungs-
beschreibung 

Rechtsgrundlagen zur pädagogischen 
Konzeption: 
- § 22a Abs. 1 SGB VIII: 
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen die Qualität der Förderung in ih-

 
- Konzeption muss mindestens 
Aussagen zu folgenden Inhal-
ten treffen: 
 Umsetzung des Förder-

auftrags 

 
- AG versteht die e Konzeption 
als wichtiges Instrument im Be-
triebserlaubnisverfahren und 
im Qualitätssicherungs- und 
entwicklungsprozess (als 
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ren Einrichtungen durch geeignete Maß-
nahmen sicherstellen und weiterentwi-
ckeln. Dazu gehören die Entwicklung 
und der Einsatz einer pädagogischen 
Konzeption als Grundlage für die Erfül-
lung des Förderungsauftrags sowie der 
Einsatz von Instrumenten und Verfahren 
zur Evaluation der Arbeit in den Einrich-
tungen. 
 
- § 24 Abs. 5 SGB VIII: 
 Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
oder die von ihnen beauftragten Stellen 
sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile, 
die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 
4 in An-spruch nehmen wollen, über das 
Platzangebot im örtlichen Einzugsbe-
reich und die pädagogische Konzeption 
der Einrichtungen zu informieren und sie 
bei der Auswahl zu beraten. 
§ 45 Abs. 3 SGB VIII:  
Zur Prüfung der Voraussetzungen hat 
der Träger der Einrichtung mit dem An-
trag 
1. die Konzeption der Einrichtung vorzu-
legen, die auch Auskunft über Maßnah-
men zur Qualitätsentwicklung und -si-
cherung gibt. 
 

 Qualitätsmanagement-
verfahren  

 Kinder- und Elternbetei-
ligungsrechte  

 Beschwerdeverfahren 
(Kinder und Eltern) 

 
- Konzeption soll einen höhe-
ren Stellenwert bekommen in 
Hinblick auf 
 Erteilung und Entzug 

der Betriebserlaubnis 
 
- Es wird darüber diskutiert, an 
welcher Stelle die Konzeption 
rechtlich verankert und konkre-
tisiert werden soll. Dabei wer-
den kritisiert, dass die derzeit 
bestehende Arbeitshilfe in 
Form einer Checkliste keinen 
verbindlichen Charakter hat.  
- Forderung nach einem Lan-
des-rahmenvertrag oder einem 
landeseinheitlichen Qualitäts-
rahmen, der auf Grundlage der 
Grundsätze der Elementaren 
Bildung für alle Einrichtungen 
verbindlich ist (Verweis auch 
auf Empfehlungen der AG 2). 

Grundlage für mögliche Leis-
tungsbeschreibungen). Dem-
zufolge soll der Konzeption zu-
künftig ein höherer Stellenwert 
zukommen. 
 
- Die erlaubnisrelevanten bun-
des- und landesrechtlich vo-
rausgesetzten Anforderungen 
an die Konzeption sollen in 
Form einer Checkliste konkreti-
siert und aktualisiert werden.  
 
- Es soll auch sichergestellt 
werden, dass die Konzeption 
nicht nur bei Erteilung der Be-
triebserlaubnis die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt, 
sondern auch gegebenenfalls 
Anpassungen erfolgen, die der 
Erlaubnisbehörde mitgeteilt 
werden. 
 
- Zur Ausgestaltung des inter-
nen und möglicherweise exter-
nen Qualitätsmanagements 
wird auf die Bearbeitung durch 
AG 2 verwiesen. 
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§ 3 Abs. 3 KitaG: 
 Die Umsetzung der Ziele und Aufgaben 
wird in einer pädagogischen Konzeption 
beschrieben, die in jeder Kindertages-
stätte zu erarbeiten ist. In dieser Kon-
zeption ist ebenfalls zu beschreiben, wie 
die Grundsätze elementarer Bildung Be-
rücksichtigung finden und die Qualität 
der pädagogischen Arbeit überprüft 
wird. 
 
- § 6 Abs. 1 KitaG: 
Die Eltern und anderen Erziehungsbe-
rechtigten sind an der Konzeptionsent-
wicklung und Fragen ihrer organisatori-
schen Umsetzung in der Arbeit der Kin-
dertagesstätte zu beteiligen. 
- § 7 Abs. 2 KitaG: 
Der Kindertagesstätten-Ausschuss be-
schließt über pädagogische und organi-
satorische Angelegenheiten der Kinder-
tagesstätte, insbesondere über die pä-
dagogische Konzeption… 
 
Arbeitshilfe des LJA Brandenburg von 
2010 zur Erstellung einer pädagogi-
schen Konzeption für eine Kita empfiehlt 

- In einer landesweit gültigen 
Leistungsvereinbarung soll 
den   Trägern   die   Möglichkeit 
gegeben werden, die beste-
henden landesspezifischen 
fachlichen   Standards und ge-
gebenenfalls auch  die  träger-
spezifischen  konzeptionellen  
Besonderheiten  als  wesentli-
che  Leistungsmerkmale  fest-
zuhalten. Neben den anzubie-
tenden Erziehungs-, Bildungs- 
und Betreuungsleistungen und 
den zu erreichenden Betreu-
ungsqualitäten könnten auch 
die entsprechend erforderli-
chen   finanziellen Entgeltsätze 
Teil einer solchen Leistungs- 
und Entgeltvereinbarung sein. 
- Als Vorbildnormen für die Ver-
ankerung der Konzeption so-
wie der Qualitätsvereinbarung 
werden die Regelungen im 
Berliner Kita-Recht, insbeson-
dere § 10 Abs. 9 (außer Satz 2) 
und Abs. 10 sowie § 13, (Qua-
litätsvereinbarungen) gemäß 
Kindertagesförderungsgesetz 
Berlin – KitaFöG genannt: 
 
Auszug § 13 KitaFöG Berlin: 
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u.a. folgende Inhalte für eine Konzep-
tion: 
- Umsetzung der Bildungsgrundsätze  
- Maßnahmen der Personalentwicklung 
und des Qualitätsmanagements in der 
Einrichtung 
- Beobachtung und Dokumentation der 
Kinder 
- Partizipation von Kindern  
- Gestaltung von Übergängen  
- Elternzusammenarbeit, Erziehungs-
partnerschaft, Partizipation, Familienbil-
dung 
- Kooperationspartner, Unterstützungs-
systeme 
- Kinderschutz gemäß § 8a SGB VIII 
 
 pädagogische Konzeption ist Teil 

der Qualitätssicherung und soll 
zudem die Instrumente und Ver-
fahren zur Qualitätsevaluation 
(interne und externe Instru-
mente) beschreiben. 

 
- Frage nach Unterstützungssysteme für 
Kindertagespflege für die Erstellung ei-
ner Konzeption 

„Zwischen der für Jugend und 
Familie zuständigen Senats-
verwaltung und den Spitzen-
verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege und dem Dachver-
band der Kinder- und Schüler-
läden unter Beteiligung der Ei-
genbetriebe sind verbindliche 
Vereinbarungen über die Qua-
litätssicherung und Qualitäts-
entwicklung zur Gewährleis-
tung der Ziele nach § 1 ein-
schließlich näherer Anforde-
rungen an die Konzeptionen 
der Tageseinrichtungen auf 
Grundlage eines von der für 
Jugend und Familie zuständi-
gen Senatsverwaltung be-
schlossenen landeseinheitli-
chen Bildungsprogramms ein-
schließlich Sprachdokumenta-
tion zu verhandeln und abzu-
schließen. Diesem Zweck die-
nen auch Vereinbarungen über 
die Durchführung von Evaluati-
onen im Sinne einer prozess-
orientierten Unterstützung der 
Träger. In die Vereinbarungen 
soll die Verpflichtung der Trä-
ger aufgenommen werden, 
entsprechend der Qualitätsent-
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wicklungsvereinbarung die Er-
gebnisberichte zu Evaluations-
verfahren und andere erforder-
liche Informationen über die 
Qualitätsentwicklung an die Ju-
gendämter und an die für Ju-
gend und Familie zuständige 
Senatsverwaltung wie auch an 
die mit der Begleitung der Qua-
litätsentwicklung beauftragten 
Dritten weiterzuleiten.“ 
 
 
- Demgegenüber wird vorgetra-
gen, dass Leistungs- und Ent-
geltvereinbarungen, die in ver-
einzelten anderen Bundeslän-
dern etabliert wurden, grund-
sätzlich umsetzbar sind, jedoch 
eine umfassende Umstellung 
des Kitasystems mit Auswir-
kungen auf alle Bereiche (Pla-
nung, Zuständigkeiten, Finan-
zierung, etc.) voraussetzen.  
- Es wird weiterhin entgegnet, 
dass im Berliner Gesetz (und 
teilweise ähnlich in anderen 
Regelungen zu Leistungs-ver-
einbarungen) die gesetzlichen 
Anforderungen und Aufgaben 
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als Qualität bezeichnet wer-
den. Dagegen wird vorgeschla-
gen (unter Verweis auf Kitage-
setze in Sachsen-Anhalt oder 
Schleswig-Holstein), dem Trä-
ger detaillierter vorzugeben, 
welche Instrumente zu benen-
nen sind, nach denen (trägerin-
dividuelle) Qualität gesichert 
und entwickelt wird. 
Weiterhin seien die Vorgaben 
zur Konzeption im § 10 Kita-
FöG Berlin eher allgemeiner 
Art und bedürften der Konkreti-
sierung. 
 
- Maßstab für die Betriebser-
laubnis ist das Kindeswohl, 
welches nicht verhandelbar ist. 
 
- Es wird vorgetragen, dass die 
Gesetzesbegründung zu § 45 
Abs. 3 SGB VIII die vom Träger 
vorzulegenden Maßnahmen 
hinsichtlich der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung insbe-
sondere als Mittel zur Gefah-
renabwehr bezüglich des 
Schutzes des Kindeswohls ver-
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steht und damit der Sicherstel-
lung der Mindeststandards 
dient. 
 
- eine aktualisierte Checkliste 
für eine pädagogische Konzep-
tion wird derzeit im Ref. 27 er-
arbeitet 
 
- Es wird weiterhin angeregt, in 
der TagespflegeeignungsVO 
ausdrücklich zu regeln, dass 
eine (gesonderte) Konzeption 
im Bereich der Kindertages-
pflege vorausgesetzt wird. Zu 
den Inhalten und der Ausge-
staltung einer solchen Konzep-
tion, welche andere Maßstäbe 
als eine Konzeption für Kinder-
tageseinrichtungen hat, unter-
stützt und berät der öTdöJH. 

24-h-Kita Rechtsgrundlagen: 
 
§ 1 Abs. 1 KitaG: Vereinbarkeit Fami-
lie/Beruf 
§ 22 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII  

Vorschläge:  
 
- Kindeswohl muss hier an 1. 
Stelle vor dem Bedarf der Fa-
milie stehen 
- Die Betreuung sollte im Sinne 
des Kindes von abends bis 

 
- AG 5 empfiehlt, dass das Kin-
deswohl Vorrang gegenüber 
dem Bedarf der Familie auf 
eine ausnahmsweise Auswei-
tung der Betreuung auch über 
Nacht hat. 
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- 24h-Kita – Hintergrund: Bedarfsge-
rechtes, familienunterstützendes und 
flexibles Betreuungsangebot  
 
- Bedarf: Wochenenden, Feiertage und 
bei dienstlichem Bedarf nachts geöffnet 
(Eltern im Gesundheits-wesen, Polizei-
dienst, Flughafen-personal, Künstler, 
Einzelhandel, …) 
 
- Problematisch in der Praxis:  
 Geeignetes Personal einzustel-

len und entsprechend zu entloh-
nen, welches die berufliche und 
eigene familiäre Situation verein-
baren kann 

 Planbarkeit für alle Beteiligten 

morgens möglichst ohne 
Schichtwechsel erfolgen 
 
- Spezielle personelle und 
fachliche Ausstattung (Rah-
menbedingungen) sollen im 
zukünftigen KitaG geregelt 
werden. Hierzu gehört insbe-
sondere: 
- „Übernachtpersonal“ in Ab-
grenzung zum Personal, das 
tagsüber eingesetzt wird. 
- Räumliche Bedingungen, 
welche die besondere Über-
nachtungssituation bis in den 
nächsten Tag hinein im Hin-
blick auf das Kindeswohl be-
rücksichtigen. 
 
- Es wird angeregt, die Finan-
zierung solcher Angebote, z.B. 
als pauschalen Zuschuss, der 
eine flexible Umsetzung er-
möglicht, sowie die personelle 
als auch räumliche Konkretisie-
rungen in einer gesonderten 
Verordnung zu regeln. 
 

- Die für eine 24h-Kita erforder-
lichen speziellen personellen 
und fachlichen Ausstattungen 
sind im zukünftigen Kita-Ge-
setz zu verankern und im Be-
triebserlaubnisverfahren zu be-
rücksichtigen. 
 
- Konkretisierungen der beson-
deren Anforderungen sollen 
untergesetzlich beschrieben 
werden. 
(wobei nach der Empfehlung 
des AG die räumlichen und 
personellen Anforderungen an 
Kitas allgemein in einer VO ge-
regelt werden). 
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- Bedarfsplanung soll 24h-Kita 
berücksichtigen 
 
- Im BE-Verfahren sind die Min-
destanforderungen an Perso-
nalausstattung zu prüfen. 

Besondere Betreu-
ungsformen 
 
 

Erlaubnis/Voraussetzungen für Einrich-
tungen mit besonderen Anforderungen, 
die nicht den Einrichtungen oder Betreu-
ungsformen gemäß SGB VIII entspre-
chen. 
Beispiele: 
- sog. „Fahrschüler“, d.h. Grundschüler, 
die während der Wartezeit auf den 
Bus/Transport beaufsichtigt werden; 
ggf. betreuter Mittagstisch. 
 
- Einrichtungen, die nur für Kinder mit 
Behinderungen vorgesehen sind und als 
„Sondereinrichtungen“ in Brandenburg 
vermieden werden, da diese dem Inklu-
sionsgrundsatz widersprechen. 
 

Vorschlag des MBJS:  
 
1) Erlaubniserfordernis unter 
den Voraussetzungen von § 43 
Abs. 1 SGB VIII, wenn sich das 
Angebot an mehr als 5 Kinder 
richtet.  
Nachfrage, ob Erlaubniserfor-
dernis gemäß § 43 Abs. 1 bei 
mehr als 15 Stunden oder 10 
Stunden Betreuung wöchent-
lich (2 Stunden /5 Tage) wer-
den festgelegt werden soll. 
 beide Möglichkeiten 

denkbar 
 
- Hinweis auf § 45a gemäß re-
formierten SGB VIII: “Landes-
recht 
kann regeln, unter welchen Vo-
raussetzungen 

 
Die AG empfiehlt grundsätzlich 
ein Erlaubniserfordernis unter 
den Voraussetzungen von § 43 
Abs. 1 SGB VIII für (neue) Ein-
richtungen mit besonderen An-
forderungen, die nicht den Ein-
richtungen oder Betreuungs-
formen gemäß SGB VIII ent-
sprechen, wenn sich das Ange-
bot an mehr als 5 Kinder rich-
tet. 
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auch familienähnliche Betreu-
ungsformen 
Einrichtungen sind, die nicht 
fachlich und organisatorisch in 
eine betriebserlaubnispflichtige 
Einrichtung eingebunden sind.“ 
 
2) Sondereinrichtungen, die 
nur von Kindern mit Behinde-
rungen besucht werden, ver-
stoßen gegen die UN-Behin-
dertenrechtskonvention und 
können deshalb keine Erlaub-
nis nach § 45 SGB VIII erhal-
ten. 
 
- Regelungsbedürfnis, da die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion klare Vorgaben macht, es 
jedoch bisher in Deutschland 
keine nationalen Regelungen 
hierzu gibt. 
 
- Aus dem Mitgliederkreis wird 
berichtet, dass es vereinzelte 
sog. Sondereinrichtungen gibt, 
die damit keine Erlaubnis be-
kommen, obwohl dies vor Ort 
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seitens des Jugendamtes be-
fürwortet wird. 
 
- Hinweis, dass sich dieser Vor-
schlag auf neue Einrichtungen 
bezieht und für bestehende 
Einrichtungen Bestandsschutz 
gelten soll. 
 
- Es wird angeregt, Ausnah-
meregelungen vorzusehen, um 
ein bedarfsgerechtes Angebot 
für Kinder mit Behinderungen 
vorhalten zu können. 
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AG 6 



3. Sitzung 

3. Sitzung 
Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zustän-
digkeiten… 
 
Analyse unter Berücksichti-
gung der 
 

- rechtlichen Perspektive 

- fachlichen Perspektive 

- Kostenträgerperspektive 

- Leistungsträgerperspektive 

- Kinderperspektive 

- Elternperspektive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Beschrei-
bung 
- §§ ohne Bezeichnung sind solche des Ki-
taG Bbg 

- der örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe 
wird öTdöJH abgekürzt 

 

 

 

Lösungsansätze/ Hand-
lungsoptionen/ Varianten 

Empfehlung 
Voten unterschiedlicher Ak-
teursgruppen finden Berück-
sichtigung 

Elternbeiträge (EB) 
Rechtsweg und Betriebskos-
ten 

§ 90 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 SGB VIII,  

§ 17 KitaG 

- Problematisch: unterschiedlicher Rechts-
weg bei Satzungen und privatrechtl. Be-
treuungsverträgen 

 

- umlagefähige Betriebskosten: 

Hier ist mindestens die institutionelle För-
derung abzuziehen, den der öTdöJH nach 

 

 

- Einheitliche EB-Ordnung auf 
kommunaler oder Landesebene 

 

 

- Vorschlag: Auf „beitragsfähige“ 
Betriebskosten verzichten, dafür 
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§ 16 Abs. 2 dem Träger gewährt (Perso-
nalkostenzuschuss).  

 

Bezügl. der grundstücksbezogenen Kos-
ten gibt es teilweise umstrittene Recht-
sprechung – hier ist die Sprungrevision 
zum BVerwG abzuwarten 

„angemessene Beiträge zur So-
zialleistung“ erheben  

 

 

 

  

Elternbeiträge 
Einkommensbegriff und Ein-
kommensgrenzen 

- Ermessen des Trägers beim Einkom-
mensbegriff führt zu großen Unterschie-
den 

 

- häufig keine Unterscheidung nach der 
Anzahl im Haushalt lebender Personen 

 

- maßgeblicher Zeitraum auf den sich die 
EB beziehen, ist unklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Einkommensermittlung anhand 
§ 85 ff. SGB XII oder § 3 AFWoG 
iVm §§ 9, 20-24, 35 Wohnungs-
bauförderungsG 

 

- Einkommensbegriff an das 
Haushaltseinkommen knüpfen 
(einschließl. derjenigen, die im 
Haushalt leben, bei denen wie-
derum ein „geschütztes“ Ein-
kommen in Abzug gebracht 
wird) – möglicherweise strittig/ 
juristisch angreifbar 

 

- Kindergeld zählt nicht zum Ein-
kommen 

 

- es gibt Berechnungsmodelle 
für die Ermittlung von Pauscha-
len für die Einkommensgrenzen 

 

- Überwiegende Auffassung 
für eine eindeutige Formulie-
rung eines an andere Recht-
gebiete angelehnten Einkom-
mensbegriff im Gesetz. 
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- Elternbeitragsberechnung bei getrennt 
Lebenden – Rechtsprechung wird wenig 
berücksichtigt 

 

 

- Bei gemeinsamen Sorgerecht 
schulden beide Personensorge-
berechtigte, bei alleinigen Sor-
gerecht nur der Sorgerechtsin-
haber.  

 

 

 

- Grundlagen zur Berechnung 
bei getrennt Lebenden in (ein-
heitliche) Empfehlungen auf-
nehmen 

Elternbeiträge 
Festlegung 

die Ermittlung der Elternbeiträge kann so-
wohl freie Träger als auch Verwaltung 
überfordern 

 

- hoher Verwaltungsaufwand und hoher 
Abstimmungsbedarf (Einvernehmen mit 
Gemeinde) herstellen 

 

- öTdöJH berechnet und erhebt die EB zur 
Kindertagespflege, dadurch kommen un-
terschiedliche EB innerhalb der Gemeinde 
zustande  

 

- öTdöJH ist für die EB-Kostenausgleich 
nach § 17b zuständig – überprüft EB-Erhe-
bung zusätzlich 

 

Vorschlag: Es soll auf die träger-
eigene Kalkulation verzichtet 
werden:  

 

- Vorgaben zur Höhe und Staffe-
lung der EB durch das Land 
(Einkommensgrenzen, Mindest- 
und Höchstbeiträge, Staffelung 
nach Betreuungsumfang, unter-
haltsberechtige Kinder, 

Einkommen) 

 

Landesweite Vorgaben werden 
in einer akteursübergreifenden 
AG entwickelt. 

 

- Vorgaben (vgl. oben) zur Höhe 
und Staffelung der EB durch den 
öTdöJH 

Unterschiedliche Auffassung 
zur Frage, wer die Höhe des 
Elternbeitrags bestimmt 
(Land/Kommune/Träger) 

 

Eltern votieren für weiterge-
hende soziale Staffelung der 
Elternbeiträge für Geschwis-
terkinder und die Berücksichti-
gung aller unterhaltsberechtig-
ter Kinder 
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- Gemeinden sind teilweise daran interes-
siert, dass kommunale Beitragssatzungen 
von freien Trägern übernommen werden 

 

- Grundlagen sind u.a. Einkom-
menssteuerbescheide, Netto-
einkommen, jährl. Überprüfung, 
Festlegung der EB auf 1 Jahr, 
Anpassung in Ausnahmefällen 
unterjährig möglich 

 

- Die Veränderung der (Träger-) 
Zuständigkeit bei der Elternbei-
tragsfeststellung kann zu neuen 
Kosten für die neu zu schaffende 
Zuständigkeit führen – Kosten-
neutralität nicht für alle Akteure 
gegeben 

 

- alternatives Modell: Höhe in 
Orientierung an das geschützte 
HH-Mindesteinkommen festle-
gen (unabh. von Betriebskosten) 

 

Elternbeiträge 
Erhebung und Zahlungsstrom 

 Lösungsansätze der Berichter-
statter: 

Erhebung durch 

- die Wohnortgemeinde 

Es wird hier vorgeschlagen, 
dass die Gemeinde zwar die 
Kostenbeiträge erheben, diese 
jedoch an den öTdöJH durch-

- Unterschiedliche Auffassung 
zum Vorschlag der Berichter-
statter, ob die EB generell 
durch die Wohnortgemeinde 
zu erheben sind.  

 

Es gibt ein Votum: Erhebung 
der EB durch Wohnortge-
meinde und Weiterreichung 
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reichen, der die finanzielle Ge-
samtverantwortung im System 
hat. 

Vorteile:  

- wohnortnah 

- Gemeinde hat Erfahrungen mit 
EB-Erhebung 

- durch einheitliche Vorgaben 
tritt Verwaltungsentlastung ein, 
da keine Satzungen mehr erlas-
sen und überprüft werden müs-
sen. 

- geringerer Verw.aufwand bei 
Einrichtungsträgern 

Nachteile:  

- Verlagerung des Verwaltungs-
aufwandes auf die Gemeinden, 
die keinen Zugriff auf Betreu-
ungsverträge der freien Träger 
haben 

 

- durch den Landkreis 

Neuer Verwaltungsaufwand 

 

- durch den Träger wie bisher 

 

durch Wohnortgemeinde an 
öTdöJH. Hier würde der Ver-
waltungsaufwand seitens der 
freien Träger und seitens der 
öTdöJH verringert bzw. ver-
mieden werden. 

 

Gemeinden lehnen die Über-
nahme der neuen Aufgabe ab. 
Eine allgemeine EB-Erhe-
bungspflicht auch für freie Trä-
ger durch die Gemeinde wird 
abgelehnt, da kein Vorteil er-
kannt wird. 

 

- Es gibt von gemeindlicher 
Seite das Votum, die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Ge-
meinden als Finanzierungsbe-
teiligte gemäß § 16 Abs. 1 zu 
erhalten. Die Festsetzung lo-
kal unterschiedlicher EB ist 
Teil der kommunalen Selbst-
verwaltung. Kommunale 
Selbstverwaltung bedeutet, 
dass in  den Kommunen unter-
schiedliche Regelungen ge-
troffen werden können. 
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Der Zahlungsstrom ist wiederum 
von der Erhebung abhängig 

Elternbeiträge 
Sozialverträglichkeit und Staf-
felung 

- Bestehende EBO und EBS zum Teil ver-
altet und nicht angepasst  

 

- Wahrnehmung ist, dass Sozialverträg-
lichkeit nicht berücksichtigt wird 

 

- Ermessen bei Staffelung führt zu großen 
Unterschieden (landesweit und innerhalb 
der Landkreise und Gemeinden) 

 

- Staffelung nach Zahl der unterhaltsbe-
rechtigten Kinder  

 

- Staffelung nach Betreuungsumfang un-
terschiedlich 

 

 

- Land legt im Gesetz die 
Grundsätze– mittels VO die De-
tails: 

- für die Sozialverträglichkeit 

• die Festlegung der un-
tersten Einkommens-
grenzen, 

• den höchst möglichen El-
ternbeitrag 

• den geringsten Mindest-
kostenbeitrag 

- für die Staffelung 

• die Möglichkeiten des 
Betreuungsumfangs 
(mind. 2 Stufen) 

• wie unterhalts-berech-
tigte Kinder berücksich-
tigt werden 

• welches Einkommen für 
die EB zugrunde zu le-
gen ist. 

- Es gibt aus der Elternper-
spektive das Votum, die Sozi-
alverträglichkeit der EB sei-
tens der Träger bzw. einer 
eventuell neu zuständigen 
Stelle besser zu berücksichti-
gen. 

 

- Es gibt das Votum (aus ge-
meindlicher Sicht), dass die 
Voraussetzungen der Sozial-
verträglichkeit über den 
öTdöJH festgestellt werden 
sollen.  

Elternbeiträge 
Einheitliches Berechnungs-
modell:  

 

Uneinheitliche, nicht aktualisierte (= „unge-
rechte“) Berechnungsmodelle innerhalb 
der Gemeinde und im Kreis – große lan-
desweite Spreizung und Unterschiede in-
nerhalb der Landkreise (empfundene Un-
gerechtigkeit) 

Erstellung einer Beitragstabelle 
als Anlage einer einheitlichen 
Satzung auf Landesebene (Mo-
dell der LK Uckermark, TF, Ha-
velland Prignitz und PM als mög-
liche Matrix) 

Unterschiedliche Auffassun-
gen:  

Breite Zustimmung von freien 
Trägern und aus der Eltern-
schaft aber ablehnende Hal-
tung der gemeindlichen 
Ebene. Grund: regionale Un-
terschiede werden nicht be-
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rücksichtigt und finanzielle Be-
lastung der Gemeinden. Kom-
munale Selbstverwaltung be-
deutet, dass die Kommunen 
unterschiedliche Regelungen 
treffen können. 
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4. Sitzung 
Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zustän-
digkeiten… 
 
Analyse unter Berücksichti-
gung der 
 

- rechtlichen Perspektive 

- fachlichen Perspektive 

- Kostenträgerperspektive 

- Leistungsträgerperspektive 

- Kinderperspektive 

- Elternperspektive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 
- §§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg 

- der örtl. Träger der öffentl. Jugend-
hilfe wird öTdöJH abgekürzt 

 

 

 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 
Voten unterschiedlicher Akteurs-
gruppen finden Berücksichti-
gung 

Essengeld (EG) 
 

 

 

 

 

 

§ 17 Abs. 1 Satz 1 

§ 3 Abs. 2 Nr.7 Versorgungsauftrag 

 

„Zuschuss zur Versorgung des Kin-
des mit Mittagessen in Höhe der 
durchschnittlich ersparten Eigen-
aufwendungen“ = Beteiligung der 
Personensorgeberechtigten 

- Regelung unpraktikabel 

- Streichung des Essengeldes und 
Berücksichtigung der beitragsfähigen 
Kosten in der Kalkulation der Eltern-
beiträge:  

Pro:  

- Verwaltungsvereinfachung 

- Alle Kosten (und nicht nur ein Teil) 
des Mittagessens werden Teil der 
Betriebskosten- kalkulation und sind 

- Grundsätzlich:  

Versorgung mit Mittagessen soll 
selbstverständlicher / integraler 
Bestandteil der Kindertages-be-
treuung sein und nicht eine Kos-
tenfrage aus Sicht der Eltern und 
der freien Träger (bzw. zu ange-
messenen Kosten (aus Sicht je-
denfalls einer kommunalen 
Seite). 
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- erheblicher Aufwand die Ermitt-
lung der Höhe des Essengelds ge-
setzeskonform umzusetzen - der-
zeit unterschiedl. Rechtsprechung: 

 einrichtungsbezogener 
Durchschnitt ohne Personal-
kosten, Gewinnspanne 

 Durchschnitt der im Umkreis 
lebenden Eltern einer Ein-
richtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

damit umlagefähig für die Elternbei-
träge im Rahmen der sozialverträgl. 
Staffelung 

- Für beitragsbefreite Familien (Vor-
schulkinder, Geringverdiener und 
künftige beitragsfreie Jahre) wird da-
mit auch das Mittagessen kostenlos. 

 

Contra: 

- Erhöhte finanzielle Belastung der öf-
fentlichen Hand – Fehlbedarf (ausge-
hend von einer durchschnittl Refinan-
zierung durch die Elternbeiträge (25 
%) verbleiben Mehrkosten (75%) von 
ca. 68 Mio €/ Jahr (11 Monate) bei 
3,60  €/Essen bezogen auf Nicht-
Schulkinder. 

  

 

- Erhebung einer Pauschale auf 
Grundlage 

 SGB II- Modell (1,16 €) 
 LASV-Modell (1,50/1,80 €) 
 Berechnung Bertelsmann 

(3,60 €) 
Pro: 

- leichte Verwaltungsvereinfachung 

- Vereinheitlichung mit § 113 SchulG 
möglich 

 

- Vielfach wird davon ausgegan-
gen, dass der Anteil der Eltern 
zur Mittagessenversorgung bei 
Streichung und Integration in die 
Betriebskosten insgesamt gerin-
ger wird als bisher. 

- aus Elternsicht wird dies ange-
zweifelt mit der Begründung, 
dass viele Personensorgebe-
rechtigte im oberen Bereich der 
EB-Staffelung (Höchsteinkom-
men) liegen und die Beantra-
gung von BuT-Leistungen in der 
Praxis nicht funktioniere. 

 

 

 

- im Zusammenhang eines ein-
heitlichen Kostenansatzes wird 
in dieser Diskussion auch auf 
einheitliche Elternbeiträge ver-
wiesen 
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Contra: 

- höhere Belastung einkommens-
schwacher Familien 

- andere Handhabung im Vergleich 
zu Vesper und Frühstück als Be-
standteile von Versorgung 

- „Angemessenheit“ der Pauschalen 
konfliktbehaftet 

- Für beitragsbefreite Familien (Vor-
schulkinder, Geringverdiener und 
künftige beitragsfreie Jahre) soll das 
Mittagessen weiterhin kostenlos sein. 

 

- eine Übernahme von Kosten, die 
sonst aus dem BuT übernommen 
werden könnten, durch das System 
Kita ist nicht anzustreben 

 

Alternativen: 

 

Das Konzessionsmodell beinhaltet 
direkte Verträge zwischen Eltern und 
Caterer über Essenslieferung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Die kommunale Ebene plädiert 
dafür, die bewährte Praxis der 
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3 Modelle werden vorgeschlagen: 

1) § 113 SchulG findet auf Hortkin-
der keine Anwendung sondern 
weiter nach KitaG ( 

Contra: weiter bestehende Ungleich-
behandlung schwer vermittelbar 

 

2) KitaG und § 113 SchulG gleichen 
sich an im Rahmen einer gleichen 
Pauschale 

Konzessionsmodelle auch ge-
setzlich zu regeln. 

 

- Die Trägervertreter sprechen 
sich gegen eine gesetzliche 
Festlegung eines einzigen Orga-
nisations-modells bzw. Ein-
schränkungen bei der Wahl des 
Anbieters aus. (z.B. Eigenver-
sorgung durch Kitaträger nicht 
mehr möglich) 

 

- Das Konzessionsmodell wird 
von den meisten AG-Teilnehme-
rInnen als nicht sozial kritisiert 
(z.T. hohe Kosten, keine Orien-
tierung an den Einkommen der 
Eltern oder häuslicher Erspar-
nis). 

 

- mehrheitliche Forderung nach 
einer möglichst einheitlichen Be-
handlung (bezügl. der Finanzie-
rung) aller Kinder im Grund-
schulalter (unabhängig von der 
Verantwortung / Bereitstellungs-
pflicht durch Schule oder Hort 
sowie sonstigen örtlichen Rah-
menbedingungen zur Organisa-
tion) 
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Hort  

/ Grundschulkinder:  

 

Abgrenzung zwischen Hort- (nach 
KitaG: Zuschuss zum Mittagessen) 
und Schulspeisung (§ 113 SchulG – 
angemessener Beitrag) führt zu fi-
nanzieller Ungleichbehandlung 

 

- Aktuelle Situation: Caterer über-
nimmt Versorgung – Eltern sind 
quasi gezwungen, Caterer-vertrag 
einzugehen und übernehmen damit 
vollständige Kosten einschließl. Ge-
winnspanne, während bei Kita-Hort-
träger nur Zuschuss zum Mittages-
sen gezahlt wird (und der Rest sozi-
alverträglich gestaffelt als beitrags-
fähige Betriebskosten in den Eltern-
beiträgen integriert ist)  

 

 

 

 

3) § 113 SchulG auf alle Kinder im 
Grundschulalter anwendbar unab-
hängig vom Betreuungssetting (Ver-
weis auf § 113 SchulG auch im KitaG 
für Grundschulkinder), einkommens-
schwache Familien sollen Leistungen 
nach BuT beantragen können und  
gesetzl. Verpflichtung  
 zur Beratung und Übernahme 

der Antragstellung auf 
Wunsch auf Grundlage §16 
Abs. 1 SGB I i.V.m. §13 SGB 
X) durch Hort- und Schulträ-
ger sind geregelt , um Mit-
tagsversorgung auch für Kin-
der aus einkommensschwa-
chen Familien zu sichern 

 

- StGB votiert für eine Anglei-
chung des Essengeldes an das 
Schulessen für alle Kinder im 
Hortalter  

- Freie Träger votieren mehrheit-
lich für Angleichung des Essen-
geldes an das Hortessen für alle 
Kinder im Grundschulalter 

 

 

 

Mehrheitliches Votum: Versor-
gung ist auch in den Ferien si-
cherzustellen 

Abfrage vom 22.01.2021 
Auswertung und Erfassung 
eines Stimmungsbildes 
 

 

 

- Keine separate Erhebung von Es-
sengeld und die auf das Mittagessen 
entfallenden Kosten werden in die 
Betriebskosten-kalkulation der El-
ternbeiträge integriert 

Dafür: 

Überwiegende Anzahl der Rück-
meldungen (Quantität der Stim-
manzahl jedoch irrelevant) stim-
men für diese Variante. 
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Essengeld 
Krippe und Kindergarten 

 

 

 

 

 

Argumente der Befürworter: 

- sozialverträgliche Lösung aufgrund 
der Einkommensstaffelung bei den 
Elternbeiträgen 

- zu hohe Essengeldbeiträge würden 
dadurch vermieden werden 

- niedrige und mittlere Einkommen 
würden weniger als den heutigen Es-
sengeldbeitrag zahlen 

- geringerer Verwaltungsaufwand 
(gekoppelt an Elternbeiträge, die von 
der Kommune erhoben werden) 

 

Weitere Anmerkungen: 

- Träger soll Anbieter bzw. Art der Es-
senszubereitung frei wählen können  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bedingung bei dieser Variante 
aus Elternperspektive (welche 
nicht einstimmig ist): 

Es sollen verbindliche Qualitäts-
standards für das Mittagessen 
zusammen mit der 

Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung definiert wer-
den. Es wäre zwingend eine 
Höchstpauschale festzulegen, 
die für Mittagessen in die 

Betriebskosten eingerechnet 
werden darf und die die Kosten-
bestandteile des 

Mittagessens offenbart. Ebenso 
erforderlich wäre eine verbind-li-
che landesweite, sozial-verträg-
liche Beitragstabelle mit Festle-
gung des Einkommens-begriffs, 
Staffelungsstufen, Einstieg und 
Höchstbeitrag. 

 

Dagegen:  

- Es gibt eine Rückmeldung, die 
für die Beibehaltung des Es-
sensgeldes ist, die jedoch die 
Kritik am Berechnungsverfahren 
teilt. 
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Fortsetzung: 

 

Keine separate Erhebung von Es-
sengeld und die auf das Mittagessen 
entfallenden Kosten werden in die 
Betriebskosten-kalkulation der El-
ternbeiträge integriert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Die Elternperspektive spricht 
sich teilweise gegen die Strei-
chung in der hier genannten Va-
riante aus, da die bisherige Pra-
xis im Großteil Brandenburgs 
zeige, dass oftmals nicht im 
Sinne des Gesetzgebers ("Zu-
schuss zum Mittagessen" - s. Ki-
TaG & LG-Urteil AZ 15 0 11/19) 
gelebt wird, das Fehlen einer 
Ausübung der Rechtsaufsicht.  

Die aktuelle Rechtsprechung 
des OVG Berlin Brandenburg 
und die finanz. Mehrbelastung 
für Familien erzeugt eine große 
Sorge darüber, dass EB unver-
hältnismäßig steigen werden 
(ausufernde Höchst-beiträge), 
wenn die volle Umlage der Mit-
tagessen über die umlagefähi-
gen Betriebskosten erfolgt und 
die Kalkulationen dazu nicht 
transparent und zugänglich sind. 
Durch eine Streichung werden 
Familien, deren Kinder in Urlaub 
oder Krankheit sind, finanziell 
mehr belastet, als dies aktuell 
der Fall ist. 

 

Dafür: Keine Rückmeldung 
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- Weiterhin separate Erhebung des 
Essengelds als Pauschale: 

 

 

- Beibehaltung der Erhebung des 
Essengelds durch individuelle Er-
hebung der Einrichtungsträger 

 

 

Dafür bzw. Variante:  Eine Rück-
meldung (StGB) vgl. oben „da-
gegen“ 

und auf welcher Grundlage: 

Konzessionsmodell: Eltern 
schließen mit einem Caterer ei-
nen Essensliefervertrag 

 

Weitere Variante (eine kommu-
nale Meinung): 

- Erhebung des Essengeldes in 
Höhe eines prozentuellen An-
teils der Vollkosten (beispiels-
weise 50 % der Vollkosten) In 
die Vollkosten sind alle Kosten 
(Naturalien, Bereitstellung, Per-
sonalkosten …).  

• Verwaltungsvereinfachung 

• Keine weitere Kalkulation not-
wendig, meist ersichtlich aus 
den Verträgen mit dem Caterer 

• Gleichbehandlungsgrundsatz, 
wenn höherwertiges Essen ge-
wünscht wird auch ein höheres 
EG erhoben 

 

Kinder aus einkommens-schwa-
chen Familien wird über BuT die 
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Pauschale erstattet, keine Be-
nachteiligung der einkommens-
schwachen Familien. 

 

Diese finanzielle Mehrbelastung 
der Kommune sei (aus dieser 
Einzelperspektive) abschätzbar. 

 

Abfrage vom 22.01.2021 
Auswertung und Erfassung 
eines Stimmungsbildes 
 
Essengeld 
Hort / Grundschulkinder 
 
 
 

 - Lösung für die Betreuung von 
Kindern im Grundschulalter, die 
eine Angleichung des Essengel-
des für Hort und Grundschule be-
inhaltet (z.B. analog § 113 SchulG) 

Dafür: Außer den Eltern stimmen 
alle eingegangenen Rückmel-
dungen für diese Variante mit 
unterschiedlicher Ausgestal-
tung: 

 

o orientiert an § 113 
SchulG für alle Grund-
schulkinder unabhängig 
vom Betreuungssetting 

o Mehrzahl der freien Trä-
ger hält § 113 SchulG – 
in der derzeitigen Fas-
sung für ungeeignete 
Orientierung, da diese 
nicht sozialverträglich 
ausgestaltet ist 

o Vergleichbare Aufwend-
ungen der Eltern mit dem 
Ziel zukünftig kein Es-
sengeld zu erheben 

o SGB II oder LASV-Satz 
als Grundlage, höhere 
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Beträge stellen zu starke 
Belastungen dar 

o Einkommensschwache 
Fam. müssen Möglich-
keit für Mittagessen be-
kommen 

o BuT-Beantragung 
könnte Träger auf 
Wunsch übernehmen 

o Keine Schlechterstellung 
im Vergleich zur gelten-
den Regelung 
 

Dagegen: Eltern sind für eine 
Gleichbehandlung bei Krippe, 
KiGa und Hort 

 

Mehrzahl der freien Träger lehnt 
die Erhöhung der Belastung der 
Eltern für Hortkinder im Vgl. zur 
bisherigen Regelung im KitaG 
ab 

Abfrage vom 22.01.2021 
Auswertung und Erfassung 
eines Stimmungsbildes 
 
Weitere Vorschläge 

 - Einführung eines Konzessions-mo-
dells, bei dem die Eltern bei einem 
Caterer einen Essens-lieferungsver-
trag abschließen, das Essen dort be-
stellen und auch bezahlen.   

 

- Es wird auch Kritik an der Abfrage 
geäußert, die bereits eine bestimmte 
Richtung vorgebe und anderen Er-

- Rückmeldung seitens des 
StGB, dass diese bewährte Pra-
xis im Kita-Gesetz rechtlich ab-
gesichert werden solle. 

 

Freie Träger votieren gegen 
Konzessionsmodell, da dieses 
den Versorgungsauftrag des 
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gebnissen aus AG 1 („Versorgungs-
auftrag“) und AG 2 („Qualität“) wider-
spreche. 

 

 

 

Kita Trägers für alle Kinder der 
Einrichtung nicht sichern kann. 

 

Weiterer Vorschlag: 

- Kostenfreier Zugang zum Mit-
tagessen ohne „Ausgleich“ über 
die Betriebskosten (Elternsicht) 
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5. Sitzung 
Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten… 
 
Analyse unter Berücksich-
tigung der 
 

- rechtlichen Perspektive 

- fachlichen Perspektive 

- Kostenträgerperspektive 

- Leistungsträgerperspektive 

- Kinderperspektive 

- Elternperspektive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 
- §§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg 

- der örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe 
wird öTdöJH abgekürzt 

 

*hier bezogen auf den Landkreis PM 

  

Lösungsansätze/ Handlungsop-
tionen/ Varianten 

Empfehlung 
Voten unterschiedlicher Ak-
teursgruppen finden Berück-
sichtigung 

 

 

Finanzierung der Kinderta-
gesbetreuung über Ent-
geltvereinbarungen am 
Beispiel PM 

• Rahmenvereinbarung 
und allgemein 

Rechtsgrundlage: § 77 SGB VIII 

§ 78a ff SGB VIII, landesrechtl. nicht ge-
regelt (vgl. § 78a Abs. 2 SGB VIII) 

- LK PM als öTdöJH möchte gleichheits-
gemäße Förderung aller Einrichtungsträ-
ger in seinem Kreis (PM) sicherstellen. 

Problembeschreibung: 

 

- Auf der Grundlage einer Subjekt-
finanzierung (Zuschuss/ Kind) wer-
den jährlich oder alle 2 Jahre Ent-
geltvereinbarungen umgesetzt un-
abhängig davon, ob es sich um 
den Zuschuss des Landkreises o-
der den Zuschuss der zuständig-

 

- Es wird angeregt, die Mög-
lichkeit von vertraglichen Re-
gelungen nach §§ 78a ff. SGB 
VIII im KitaG aufzunehmen 
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- Finanzierung über Zuwendungen und 
als Mischfinanzierung wurde als proble-
matisch angesehen, da die Einrichtungen, 
jedoch nicht die konkrete Betreuung der 
Kinder finanziert wurde. 

 

- Betriebskostenkalkulation/ -abrechnung 
über Pauschalen (Vereinheitlichung) stellt 
sich schwierig dar, da vor Ort sehr unter-
schiedliche Sachverhalte z.B. stark unter-
schiedliche Mieten und Pachten, unter-
schiedliche Voraussetzungen zur Berech-
nung der kalkulatorischen Miete, etc. 

 

- § 15 KitaG in Verbindung mit KitaBKNV: 
Auslegungsschwierigkeiten in der Praxis, 
was z.B. zu den Sachkosten gehört (auf-
gezählt in § 2 Abs.1 KitaBKNV „insbeson-
dere“)  

 

- Unterschiedliche Tarifvereinbarungen 
macht eine pauschalierte Berechnung der 
Personalkosten schwierig 

 

- konkrete Probleme bezügl. der Mischfi-
nanzierung entstanden bei der Zuständig-
keit, wenn Eltern das Wunsch 

und Wahlrecht in Anspruch nahmen beim 
Kostenausgleich: 

en Kommune, in der das Kind sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
handelt. 

 

- Es wird eine Rahmenverein-ba-
rung des LK PM angeboten, der 
sich die Träger freiwillig anschlie-
ßen können. 

Ziel der Rahmenvereinbarung in 
PM: 

- eine bedarfsgerechte und auf 
fachlichen Standards basierende 
Finanzierung der Tagesbetreu-
ungsangebote in 

Kitas zu gewährleisten, 

- die Finanzierungsverantwortung 
der freien Träger zu stärken 

- sowie die Planungssicherheit der 
Gemeinden/Städte zu erhöhen 
und 

- das Wunsch und Wahlrecht der 
Kinder zu berücksichtigen 

 

 

Kostenausgleich nach dem Vorge-
hen in PM mittels Vereinbarung 
durch Kosten- und Leistungsrech-
nung 
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• wenn Kinder ihren gewöhnlichen Aufent-
halt außerhalb des 

Landkreises hatten und im LK betreut 
wurden 

• oder wenn die Kinder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt im LK 

haben und außerhalb betreut werden 
(hier bestehen die Probleme 

immer noch, da Berlin, Potsdam usw. die 
Objektfinanzierung 

durchführen) 

• innerhalb des LK wenn Wohnort-ge-
meinde nicht gleich Kita-Gemeinde war 

 

-im LK PM ca. 919 Kinder, die nicht an der 
Standortgemeinde betreut werden. 

 Kostenausgleich nach § 16 Abs.5 
erfordert einen Ausgleich zwi-
schen Wohnortgemeinde und auf-
nehmender Gemeinde 

 

 

 

 hat zur Folge, dass Rech-
nungslegung des (freien) 
Trägers direkt an das Woh-
nort-JA erfolgen kann. 

  

- Es werden die Vorteile für freie 
Träger betont, welche eine Ver-
handlung vor Ort auf Grundlage 
vereinbarter Entgeltstandards teil-
weise anstelle von der Abrechnung 
aufgrund von z.B. Finanzie-
rungsRL bevorzugen 
 
- Es wird befürchtet, dass ein sol-
ches „Serviceangebot“ des Land-
kreises für die gemeindlichen Auf-
gaben (Grundstück- und Gebäude-
kosten) finanzielle Auswirkun-
gen/Einfluss auf die Kreisumlage 
hat (im LK PM werden keine Aus-
wirkungen festgestellt, sondern 
Einsparungen beim Kostenaus-
gleich, § 16 Abs. 5 getätigt) 
 
- Zur Beilegung von Streitigkeiten 
wird eine Schiedsstelle analog § 
78g SGB VIII positiv gesehen 
 
- Diskussion, auf welcher Ebene 
die Vereinbarungen geschlossen 
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werden könnten: Landkreis/ kreis-
freie Stadt oder untere/höhere 
Ebene? 

 

 

 

Finanzierung der Kinderta-
gesbetreuung über Ent-
geltvereinbarungen am 
Beispiel PM 

• Entgeltermittlung und 
Kostenarten 

 

Rahmenbedingungen für die Ermittlung 
der Entgelte: 

-die Verwaltung prüft die eingereichten 
Entgelte der Träger 

- die Verwaltung legt die geprüften Ent-
gelte der Entgeltkommission vor 

- die Entgeltkommission wird für zwei 
Jahre gewählt 

- die Entgeltkommission besteht aus: 

• 2 gewählten Vertretern der freien Träger 

• 3 Mitgliedern der Kommunen 

• ein JHA Mitglied 

- zur Beratung werden weiterhin eingela-
den 

• der Träger und die zuständige Kom-
mune 

Ergebnisse der Entgeltvereinbarung: 

Berechnung aller Zuschüsse einschließl. 
höchstmöglichen EB  

Vorteile der Ermittlung von Entgelten auf 
LK-Ebene für Träger und Kommunen: 

 - Die Entgeltvereinbarungen wer-
den als Möglichkeit gesehen, um 
Streitigkeiten der Einordnung von 
Kostenpositionen gemäß KitaB-
KNV zu vermeiden. 

 

- Aus richterlicher Praxis wird fest-
gestellt, dass kommunale Finan-
zierungsrichtlinien und Spitzab-
rechnungen meist erhebliches 
Streitpotential bergen und dass bei 
dem hier konkret vorgestellten 
System keine Rechtsstreitigkeiten 
zu verzeichnen sind. 

 

- Von Elternvertretern wird ange-
regt, dass die Eltern in der Entgelt-
kommission vertreten sein sollen 
(auf Nachfrage sei der Kreiseltern-
beirat beteiligt) 
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- Vergleichbarkeit der Platzkosten  

- Voraussetzung für die Erstellung von 
EB-Satzungen 

- keine Vorfinanzierung für Kinder aus an-
deren Gemeinden 

 

Systematik der Kostenarten (Grundlage 
Bertelsmannstiftung) 

1. Erträge 

2. Personalkostenzuschuss nach KitaG, 
bzw. öffentlich rechtlichen Vertrag 

3. Personal und Sachkosten für die päda-
gogische Arbeit 

4. Personal und Sachkosten für Grund-
stück und Gebäude 

5. Personal und Sachkosten für die Ver-
sorgung mit Essen 

6. Sonstige Personal und Sachkosten 

7.Sachkosten für den Ersatz und die Er-
gänzung von Einrichtungs-gegenständen 

8. Fördermittel 

9. Zinsen für Fremdkapital 

- Die Vorgehensweise wird als eine 
Möglichkeit betrachtet zu weitest-
gehend einvernehmlichen Lösun-
gen für alle Beteiligten zu kommen. 

 

- Es wird teilweise kritisch gese-
hen, ob Entgeltver-einbarungen 
immer einvernehmlich geklärt wer-
den können. 

- In diesem Zusammenhang 
wird auf die Einrichtung einer 
Schiedsstelle nach § 78g SGB 
VIII hingewiesen. 

- Ferner wird angeregt, eine 
Landesrahmenvereinbarung 
als Grundlage und Orientie-
rung für Entgeltvereinbarungen 
auf Ebene der öTöJH vorzu-
schalten. 

 

..Thematik zur Betriebskostensys-
tematik wird in der nächsten Sit-
zung fortgeführt 
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Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten… 
 
Analyse unter Berücksich-
tigung der 
 

- rechtlichen Perspektive 

- fachlichen Perspektive 

- Kostenträgerperspektive 

- Leistungsträgerperspektive 

- Kinderperspektive 

- Elternperspektive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 
- §§ ohne Bezeichnung sind solche des 
KitaG Bbg 

- der örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe 
wird öTdöJH abgekürzt 

 

  

Lösungsansätze/ Handlungsop-
tionen/ Varianten 

Empfehlung 
Voten unterschiedlicher Ak-
teursgruppen finden Berück-
sichtigung 

Subjekt-/Objekt-finanzie-
rung 

 

 

Problembeschreibung: 

- Die Zuwendungsfinanzierung oder 
(Mischfinanzierung) ist die Anbindung an 
eine Objektfinanzierung. Damit werden 
die Einrichtungen als solche, nicht jedoch 
je betreutem Kinder unterstützt und finan-
ziert. 

 

 

- Mischfinanzierung ablösen durch 
Subjektfinanzierung: Nicht nur das 
npP durch den öTdöJH, sondern 
auch die Sachkosten und sonstige 
Personalkosten gemäß Kind pro 
Tag unter Berücksichtigung des je-
weiligen Betreuungsumfangs fi-
nanzieren 

 

- Grundsätzlich wird eine Sub-
jektfinanzierung überwiegend 
befürwortet, welche jedoch be-
legungsunabhängige Faktoren 
wie Mieten, Abschreibungen, 
Sonderthemen wie Kiezkita 
und Familienzentren geson-
dert (also nicht nach Kinder-
zahl/Tag /Betreuungsumfang) 
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- Aktuelle Situation: Subjektfinanzierung 
bezügl. notwendigem päd. Personal 
durch öTdöJH und Objektfinanzierung der 
Sachkosten und sonstigen Personalkos-
ten 

 

- Anwendung von Pauschalen nicht ge-
eignet bezügl. solcher Kosten, die abhän-
gig vom Standort und den jeweiligen Be-
dingungen sind (z.B. Grundstückspreise, 
Mieten, Wasserpreise, etc.) 

 

- Variante unter Berücksichtigung Kosten-
ausgleich nach aktueller Umsetzung: 

Finanzierung der Kinder, Subjektfinanzie-
rung n.p.P durch den öTöJH und Objektfi-
nanzierung (Sachkosten) durch die Kom-
mune in der sich die Kita befindet 

 Mehrfache Rechnungslegung 
durch Kostenausgleich nach § 16 
Abs. 5 zwischen Wohnort-ge-
meinde und aufnehmender Ge-
meinde erforderlich 

 Ungleiche Behandlung von 
Standortgemeinde und Wohnort-
gemeinde, da Wohnortgemeinde 
nur Kostenausgleich erfüllen 
muss, ansonsten keine weiteren 
Verpflichtungen hat 

 Gemeinden ohne Kita bleiben 
weitgehend von Kosten verschont 

- Verschiedene Modifikationen 
sind dabei möglich 

 

- Eine überwiegende Subjektfinan-
zierung könnte eine geeignetere 
Grundlage sein, um zu ermitteln, 
wie hoch die Kosten für einen Kita-
Platz sind, darauf zu reagieren und 
dadurch mehr Transparenz schaf-
fen. 

 

- Es wird eingewandt, dass eine 
nicht voll ausgelastete Einrichtung 
über die Subjektfinanzierung nicht 
tragbar ist. Hier könnte man die Zu-
schüsse kindbezogen zuteilen, al-
lerdings die Mietkosten zu 100% 
berücksichtigen (wäre dann wiede-
rum Mischform).  

 

- Subjektfinanzierung könnte über 
eine Finanzierung über Entgeltver-
einbarungen/ Rahmen-vereinba-
rungen erfolgen (Beispiel LK PM) 
nach § 78a Abs. 2 SGB VIII iVm 
Landesrecht (im KitaG bislang 
nicht vorgesehen) 

 Vgl. Bedarfsanalyse zur 5. 
Sitzung vom 10.02.21 zur 
Kita-Finanzierung über 

berücksichtigt. Insoweit (nicht 
ausgelastete Einrichtungen) 
würde es sich wiederum um 
eine Mischfinanzierung han-
deln  

 
- Neu gegründete Kitas sollen 
im Anfangsstadium bis sie die 
geplante Auslastung errei-
chen, ebenfalls eine Sonder-
stellung haben. 
 
- Weitere Kriterien für Ausnah-
men vom Grundsatz der Sub-
jektfinanzierung sind zu spezi-
fizieren 
 
- StuGB stimmt Subjektfinan-
zierung nicht grundlegend zu: 
Erfahrungen  
aus anderen BL zeigen, dass 
bei einer Subjektfinanzierung 
den Trägern u. a. Deckungslü-
cken infolge einer nicht voll-
ständigen Auslastung ihrer 
Kindertageseinrichtung entste-
hen.  
Grundsätzlich müssen die Trä-
ger jedoch freie Plätze vorhal-
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- Variante unter Anwendung vollständiger 
Subjektfinanzierung, d.h.: 

Finanzierung der Kinder, Subjektfinanzie-
rung des n.p.P durch den zuständigen 
öTöJH und Subjektfinanzierung der Sach-
kosten durch die zuständige Kommune in 
der das Kind seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat  

 Nur eine Rechnungslegung und 
erheblich weniger Verwaltungs-
aufwand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entgeltvereinbarungen, 
Bsp. LK PM 

 

Vorteile der Subjektfinanzierung 
iVm Entgeltvereinbarungen:   

- bezügl. Kostenausgleich der Ge-
meinden: Die Gemeinden und der 
Landkreis zahlen nur für die Kin-
der, die ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Gemeinde/ Landkreis 
haben. 

Der Träger (dabei ist es unerheb-
lich ob es ein freier oder kommuna-
ler Träger ist) stellt gemäß einer 
Leistungs-vereinbarungen zu den 
Stichtagen  an die zuständige Ge-
meinde/ Stadt/ öToJH, in der das 
Kind seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat die Rechnung. (Entlastung 
der Standortgemeinden der Kitas) 

 

- Finanzierung/Bereitstellung/ Er-
haltungskosten Grundstück und 
Gebäude: Bezügl. der Haushalts-
planung und doppelten Buchfüh-
rung: 

Die Produktbildung richtet sich 
nach der Verwaltungsvorschrift 
über die produktorientierte Gliede-
rung der Haushaltspläne, die Kon-
tierung der kommunalen Bilanzen 

ten können, um den Rechtsan-
spruch auf Kinderbetreuung 
erfüllen zu können.  
Eine unzureichende Finanzie-
rungder Kita führt (sowohl bei 
Objekt- als auch Subjektfinan-
zierung) zu Einsparungen in 
den Einrichtungen, worunter 
wiederum die Qualitätsent-
wicklung in der Tagesbetreu-
ung leidet.  
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und der Ergebnis-  und Finanz-
haushalte sowie über die Verwen-
dung verbindlicher Muster zur 
Kommunalen Haushalts- und Kas-
senverordnung 

 Für den Haushalt einer Ge-
meinde stellt es z.B. ein 
Problem bei der Darstel-
lung der Produkte dar, 
wenn sie als Vermieterin ei-
nerseits einen „Ertrag“ ge-
neriert, obwohl sie anderer-
seits gemäß § 16 Abs. 3 Ki-
taG verpflichtet ist, ein Ge-
bäude zur Verfügung zu 
stellen bzw. den Mietzzu-
schuss zu gewähren.  

 Über eine Subjekt-finanzie-
rung könnte man dieses 
Problem lösen 
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8. Sitzung 

Thema/ Themenschwerpunkt 

z.B. Rechtsanspruch, Zu-
ständigkeiten… 

 

Analyse unter Berücksichti-
gung der 

 

- rechtlichen Perspektive 

- fachlichen Perspektive 

- Kostenträgerperspektive 

- Leistungsträgerperspektive 

- Kinderperspektive 

- Elternperspektive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 
- §§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg 

- der örtl. Träger der öffentl. Jugend-
hilfe wird öTdöJH abgekürzt 

 

  

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 
Voten unterschiedlicher Ak-
teursgruppen finden Berück-
sichtigung 

Eigenleistung des Trägers Rechtsgrundlagen: 

§§ 14 Abs. 2 Satz 1, 16 Abs.1 Satz 1 
KitaG. 2: „angemessene Eigenleis-
tung des Trägers“ 

 

§§ 74 Abs. 1 Nr. 4, 74 a SGB VIII 

 

Problembeschreibung: 

- Die Verpflichtung zur Eigenleistung der 
Träger ist als überholt zu betrachten - 
sie ist aus der Tradition der Kinder- und 
Jugendhilfe verständlich, als eine Auf-
gabe, der sich die Kirchen und Wohl-
fahrtsverbände verpflichtet fühlten, die 
der Staat nur im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel anteilig förderte. 

 

- Eine große Mehrheit spricht 
sich für die Streichung einer 
verpflichtenden Eigenleistung 
des Trägers aus. 

 

- Von kommunaler Seite wird 
eine Streichung der Eigenleis-
tung abgelehnt oder nur inso-
weit befürwortet, als dass ein 
Ausgleich bei der Fehlbedarfs-
finanzierung im Wege eines 
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- Keine Definition des Begriffs Eigen-
leistung 

 

- Freiwillige Beteiligung der Eltern, 
die in vielen Einrichtungen z.B.  bei 
Ausflügen, Renovierungs- und Gar-
tenarbeiten, Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstaltungen 
helfen, ist als freiwillige Unterstüt-
zungsleistung der Eltern zu werten 

- Spenden, Fördervereine der Eltern, 
die z.B. Neuanschaffungen möglich 
machen sind ebenfalls freiwillige 
Leistungen, die weder kalkulierbar 
sind noch als Pflicht  der Eltern ver-
standen werden können. 

- Eltern werden von manchen Trä-
gern zu monatlichen/jährlichen 
Geldzahlungen für Vesper etc. „ver-
pflichtet“, die möglicherweise als Ei-
genleistung des Trägers bei der Be-
triebskostenabrechnung einfließen. 

 

- Jahrelange Auseinander-setzun-
gen zwischen Träger und Gemein-
den, um die rechtliche Klärung her-
beizuführen wollen, d.h., dass die 
Träger bis zur Entscheidung ihre tat-
sächliche „Eigenleistung“ nicht ken-
nen 

- Auf das Erfordernis der Eigenleistung 
soll aus folgenden Gründen zukünftig 
verzichtet werden: 

- Mit der Einführung des Rechts-an-
spruchs auf Kindertagesbetreuung 
(1996/2013) ist Kindertagesbetreuung 
keine freiwillige Leistung im Sinne des § 
74 Abs. 1 SGB VIII mehr, sondern eine 
staatliche Pflichtaufgabe und § 74 SGB 
VIII damit nicht anwendbar. Außerdem 
seien die Grundsätze nach § 74 SGB 
VIII nicht oder nur eingeschränkt an-
wendbar, wenn der Landesgesetzgeber 
nach § 74a SGB VIII Finanzierungsre-
gelungen geschaffen hat.  

- Verweis auf OVG Berlin-Brandenburg 
- OVG 6 S 56.18 Beschluss vom 
30.01.2019, wonach Eigenleistungen 
nicht als Einnahmemöglichkeiten im 
Sinne der Fehlbedarfsfinanzierung nach 
§ 16 Abs. 3 Satz 2 KitaG des Trägers 
aufgeführt werden.  

- Steuerliche Vorgaben sprechen dage-
gen, dass gemeinnützige Träger Ge-
winne aus dem Betrieb der Kita erzielen, 
um sie als Eigenleistung einzusetzen. 

 

- Eine Abschaffung des Eigenanteils 
wird auch damit begründet, dass dies 
eine Ungleichbehandlung gegenüber 
den kommunalen Kitas darstelle. 

strikten Konnexitätsausgleichs 
erfolgt. Als alternative Lösung 
wird teilweise eine Konkretisie-
rung der Eigenleistung für eine 
bessere Umsetzung in der 
Praxis angeregt. 

 

- Die Verpflichtung zur Eigen-
leistungen der Träger wird je-
denfalls seitens der freien Trä-
ger und auch von vielen weite-
ren AG-Mitgliedern als nicht 
vereinbar mit SGB VIII ange-
sehen.  

 
 - Freiwillige und insbesondere 
sonstige Leistungen, die keine 
Finanzen sind, sollen weiterhin 
möglich sein, ohne dass dabei 
grundsätzlich eine Verrech-
nung im Rahmen der Fehlbe-
darfsfinanzierung erfolgt. 
(Erziehungspartnerschaften) 
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- Die geforderten Eigenleistungen 
der Träger bewirken z.T., dass bei 
Anwendung einer pauschalen Fi-
nanzierung durch die Gemeinde, ge-
plante Beschaffungen in anderen 
Kostenpositionen in Höhe der Eigen-
leistung gekürzt werden (im Rahmen 
der Fehlbedarfsfinanzierung). 

- In manchen Gemeinden werden 
teilweise keine Eigenleistungen ab-
verlangt und gemeinsam Lösungen 
„erfunden“ 

- In Kita-Finanzierungsrichtlinien und 
deren Anwendung wird der Eigen-
leistung der Träger gelegentlich eine 
größere Bedeutung zugemessen, 
weil sie den Haushalt der Gemeinde 
entlasten soll. 

- Frage nach der Nachvollziehbar-
keit des Eigenanteils von gemeinde-
eigene Kitas 

 

 

 

 

 

 

- Es wird entgegnet, dass die kommuna-
len Kitas den entsprechenden Eigenan-
teil über die Betriebskosten ebenfalls 
aufbringen müssten und der Gemeinde 
hier kein Vorteil entstünde, da diese im 
Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung 
ohnehin leistungsverpflichtet sind. 

 

- Von kommunaler Seite wird darauf hin-
gewiesen, dass das Erfordernis der Be-
rücksichtigung einer Eigenleistung der-
zeit gesetzlich vorausgesetzt wird, so 
dass derzeit „andere Lösungen“ nicht 
angebracht sind. 

 

- Die Eigenleistung bezieht sich dem 
Wortlaut nach nicht zwangsläufig auf Fi-
nanzen, sondern kann auch andere 
Leistungen erfassen und je nach indivi-
dueller Verfasstheit des Trägers unter-
schiedlich ausfallen.  

- Freiwillige und insbesondere „unbare 
Leistungen“ sollen weiterhin möglich 
sein. 

 

- Es wird vereinzelt eine Ehrenamtsför-
derung für das KitaG vorgeschlagen 



9. Sitzung 
 

9. Sitzung 
Thema/ Themenschwer-
punkt 
z.B. Rechtsanspruch, Zustän-
digkeiten… 
 
Analyse unter Berücksichti-
gung der 
 

- rechtlichen Perspektive 

- fachlichen Perspektive 

- Kostenträgerperspektive 

- Leistungsträgerperspektive 

- Kinderperspektive 

- Elternperspektive 

 

Norm/ Rechtslage/ (Problem-) Be-
schreibung 
- §§ ohne Bezeichnung sind solche 
des KitaG Bbg 

- der örtl. Träger der öffentl. Jugend-
hilfe wird öTdöJH abgekürzt 

 

 

 

Lösungsansätze/ Handlungsoptio-
nen/ Varianten 

Empfehlung 
Voten unterschiedlicher Ak-
teursgruppen finden Berück-
sichtigung 

Rechtsgutachten der LMU 
München (Prof. Dr. Korioth 
und Dr. Müller) im Auftrag 
des MBJS 
 

Nachfragen zu dem Rechtsgutach-
ten: 

- Es werden die verfassungsrechtli-
chen Grundlagen im Gutachten ver-
misst 

 

 

 

 

- Gutachter verweist darauf, dass es 
Anpassungen an grundgesetzliche 
Vorgaben bundesweit gibt und dass die 
Landesverfassung im Rahmen des 
Gutachtens berücksichtigt wurde - al-
lerdings gibt es hier auch wenig Recht-
sprechung  

 

 



 
 

 

 

 

 

- Bedürfnis nach mehr Vereinfa-
chung im System Rechnung tragen 

 

 

 

 

- Rolle des Wettbewerbs (Im Rah-
men der Jugendhilfe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Änderungen im System ohne 
Mehraufwendungen möglich? 

- Gutachter machen darauf aufmerk-
sam, dass die Forderung nach Verein-
fachungen/ Transparenz nachvollzieh-
bar ist, jedoch einerseits der rechtl. 
Rahmen berücksichtigt werden muss 
und andererseits jede Veränderung 
eine Verschiebung des Systems nach 
sich zieht. Reformprozesse beenden 
nicht unbedingt grundlegende Streitig-
keiten (auch in anderen Bundeslän-
dern) 

 

- Wettbewerb spielt bei der Subjektfi-
nanzierung eine wichtigere Rolle und 
erfolgt auf Grundlage des Wunsch- und 
Wahlrechts um Vertrags-abschlüsse. 
Bei einem System von Entgeltvereinba-
rungen wären Verträge zeitlich be-
grenzt und könnten (halb-) jährlich an-
gepasst werden. Träger entwickeln hier 
die Konzepte und treten damit auch ein 
stückweit mit ihrer Leistung in den 
Wettbewerb. 

 

- Bei einem möglichen Verzicht auf die 
Eigenanteile oder die Elternbeiträge 
haben andere Kita-Reformen in ande-
ren Ländern gezeigt, dass hier natürlich 
ein Mehraufwand für die öffentliche 
Hand entsteht – zu konkreten Finanzie-
rungsanteilen wird auf die Finanzie-
rungsstudie verwiesen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Erwartung, dass der Bund ange-
sichts gleicher Lebensverhältnisse 
die Kita-Finanzierung in Branden-
burg bezuschusst 

(Hinweis auf das fehlende Verhältnis 
zwischen Bund und Kommune hinsicht-
lich Finanzierungsfragen) 

 

- Ausführungen zum Bund-Länder-Aus-
gleich - zweckgebundene Ausgaben 
des Bundes nur bei vorliegender Zu-
ständigkeit des Bundes („Rechnungen 
der Kommunen“ – kommunale Selbst-
verwaltung werden nicht übernommen) 

   

Vorschläge des MBJS für 
eine bedarfsorientierte Fi-
nanzierung 

Vgl. versandte Folien als erste Vor-
schläge/Grundsatzüberlegungen 
für eine Finanzierung über  

- vereinbarte Betreuungsstunden 
(subjektorientiert) mit gesonderten 
kindbezogenen Zuschlägen (Rand-
zeitenbetreuung, Förderbedarf) als 
Grundlage der Finanzierung des 
päd. Personals,  

- separate Platz-/Sachkosten-/Lei-
tungs-Pauschale (objektorientiert),  

- sowie einer verbleibenden Fehlbe-
darfsfinanzierung 

Mitglieder können bis zum 2.6.2021 
Anmerkungen und Fragen mitteilen – in 
der August-Sitzung wird das bis dahin 
ausdifferenziertere Modell erneut in der 
AG 6 beraten 

 

- in dieser Sitzung vom 5.5.2021 stellen 
die AG-Mitglieder zunächst Fragen und 
äußern erste Meinungen, ohne sich da-
bei grundsätzlich und vertieft zu dem 
Vorschlag auszutauschen: 

 

 



 
 

 

- Grundlage: Betrachtung der Fi-
nanzierung aus der Perspektive der 
Träger (Gleichbehandlung, Finan-
zierung aus einer Hand im Wege 
von elektronischen Verfahren/Ab-
rechnungen) 

- Teilweise grundsätzliche Befürwor-
tung der Grundstruktur insbesondere 
der Orientierung an der Betreuungs-
stunde beim Personaleinsatz 

 

- Pauschalen werden teilweise kritisch 
gesehen 

 

- unterbelegte und damit unterfinan-
zierte Kita kann nicht verhindert wer-
den: Forderung nach belegungsunab-
hängiger Grundfinanzierung 

 

- Notwendigkeit der Festlegung von Be-
triebskosten als Grundlage einer ver-
einfachten/ weniger strittigen Fehlbe-
darfsfinanzierung 

Zukünftige Entwicklung der 
öffentlichen Haushalte 

Folien von Herrn Szodruch, StGB: 

- Vgl. die Ausgaben und Einnahmen 
der Städte, Gemeinden und Ämter 
im Jahre 2019  

 

- Vgl. Gewerbesteuer (netto) und 
Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer im Jahr 2019 (in 
Euro je Einwohner) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



- Vgl. die Entwicklung der Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden, des Bundes und der Kommunen seit 2019 (einschließlich des „Corona-
Einbruchs“) 
 

- Vgl. die Entwicklung der Steuer-
einnahmen der Städte und Gemein-
den, des Bundes und der Kommu-
nen seit 2019 (einschließlich des 
„Corona-Einbruchs“) 

 

Finanzieller Mehrbedarf und finanzi-
elle Risiken für die 

Städte und Gemeinden in den kom-
menden Jahren, z.B.: 

• Novellierung des Brandenburgi-
schen Finanzausgleichgesetzes ( 
BbgFAG 

• Digitalisierung der Verwaltung 
(OZG Umsetzung) 

• Umsetzung der Digitalisierung des 
Bildungswesens 

• hoher Investitionsbedarf in die Inf-
rastruktur bei wachsenden Kommu-
nen 

• Abstufungen von Landesstraßen 

• Anhebung des Vergabemindest-
lohnes 
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